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A. Einleitung

Wer Opfer einer Straftat geworden ist, hat den berechtigten und anerkann-
ten Wunsch, am Strafverfahren gegen den*die Tater*in beteiligt zu werden.!
Dies gilt umso mehr, je stirker der Viktimisierungsgrad ist, da die verletzte
Person dem durch die Straftat empfundenen Ausgeliefertsein begegnen
mochte, indem sie als Verfahrenssubjekt im Strafverfahren einbezogen
wird.2

In der Praxis zeigt sich vor allem durch die sukzessive angepasste Ru-
hensregelung des §78b StGB, dass das lange Ruhen der Verjahrungsfrist
hiufig dazu fiihrt, dass Verletzte erst nach einem lingeren Uberlegungs-
prozess bewusst eine Strafanzeige erstatten. Insbesondere wenn der*die Té-
ter*in aus dem familidaren oder hauslichen Umfeld kommt, wird die Straf-
anzeige nicht selten spéter im Erwachsenenalter erstattet. Dieser Schritt
wird regelmafSig nach langjahriger therapeutischer Begleitung bewusst ge-
tan, um sich final gegen den*die Tater*in zu erheben. Der Wunsch, sich
aktiv am Strafverfahren beteiligen zu konnen, muss daher auch in dem
Kontext gesehen werden, dass Betroffene dadurch die Passivitit der Opfer-
rolle verlassen wollen.

Nach einer empirischen Forschung aus dem Jahr 1995 fiihlen sich Ver-
letzte insbesondere schwerer Straftaten von den Strafverfolgungsbehérden
allerdings nicht ausreichend gesehen; sie wiinschen sich eine stdrkere
Moglichkeit der Einflussnahme auf das Strafverfahren.? Die Untersuchung
erfolgte neun Jahre nach Inkrafttreten des Ersten Gesetzes zur Verbesse-
rung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren (Opferschutzgesetz).
Seitens des Gesetzgebers wird die Stellung der verletzten Person im Straf-
verfahren seit 1986 kontinuierlich gestdrkt. Durch das Erste Gesetz zur
Verbesserung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren wurden un-
ter anderem die Opferrechte in der Nebenklage angepasst; insbesondere
wurde der Abschnitt ,Sonstige Befugnisse des Verletzten® in die Strafpro-
zessordnung (StPO) aufgenommen, der vor allem die Informationsrechte
der verletzten Person gesetzlich normiert hat. Seit 1995 wurde allerdings

1 Kilchling, Opferinteressen und Strafverfolgung, S. 294; Kleinert, Personliche Betroffen-
heit und Mitwirkung, S.42.

2 Kleinert, Personliche Betroffenheit und Mitwirkung, S.42f.

3 Kilchling, Opferinteressen und Strafverfolgung, S. 312 ff.
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nicht nochmals differenziert untersucht, wie sich die Bedurfnisse verletzter
Personen im Strafverfahren gegebenenfalls gedndert haben, insbesondere
wurde keine umfassende Evaluation der verbesserten Geschédigtenrechte
vorgenommen.*

Eine der wesentlichen Bestimmungen, durch welche die Strafprozessord-
nung 1986 zugunsten der Opfer von Straftaten erweitert wurde, ist § 406e
StPO, der Verletzten das Recht auf Akteneinsicht einrdumt.

Diese Vorschrift hat fiir Geschidigte besondere Bedeutung, da die Ak-
teneinsicht Einblick in das Verfahren und vor allem den Verfahrensstand
erlaubt. Fiir Verletzte sind in der anwaltlichen Praxis bestimmte Informa-
tionen aus der Akte wichtig; dazu gehoren die Fragen, wie sich die beschul-
digte Person verhalt (schweigt oder bestreitet sie, zeigt sie sich vielleicht
gestandig?), wer die beschuldigte Person verteidigt und vor allem, ob die
Verfahrensdauer absehbar ist. Fiir die anwaltliche Vertretung der verletzten
Person ist die Akteneinsicht unabdingbar, um den Sachverhalt ginzlich zu
erfassen, ohne die geschddigte Person zum Tatgeschehen selbst befragen
zu miissen, sowie Antrdge allgemein zu stellen, insbesondere aber Beweis-
antrdge moglichst frith im Verfahren in Erwégung ziehen zu konnen.

Dennoch war die Normierung des Akteneinsichtsrechts der verletzten
Person bereits 1986 hoch umstritten, woran sich bis heute nichts gedndert
hat.

In der urspriinglichen Fassung des § 406e StPO, die am 1.4.1987 in Kraft
trat, konnte die verletzte Person das Akteneinsichtsrecht nur uiber eine*n
Rechtsanwalt*Rechtsanwiltin ausiiben, soweit ein berechtigtes Interesse
dargelegt wurde oder die Person zur Nebenklage berechtigt war. Der ver-
letzten Person konnten unter den gleichen Voraussetzungen lediglich Aus-
kiinfte und Abschriften aus der Akte erteilt werden. Der Rechtsbeistand war
dariiber hinaus nur befugt, die Akte einzusehen; eine Uberlassung der Akte
in seinen Rdumen konnte dagegen nur auf Antrag gewihrt werden, sofern
wichtige Griinde nicht entgegenstanden. Auch in der ersten Fassung des
Gesetzes waren wie bis heute in § 406e Abs.2 StPO die Versagungsgriinde
geregelt: Die Akteneinsicht war (zwingend) zu versagen, soweit schutzwiir-

4 Es liegt eine Untersuchung von Busse/Volbert/Steller zum Belastungserleben von Kin-
dern in der Hauptverhandlung aus dem Jahr 1996 vor. Von Interesse wire aber
beispielsweise eine umfassende Erhebung zum Belastungserleben Geschadigter im ge-
samten Strafverfahren. Dadurch konnte der Einfluss der (nicht) vorhandenen Neben-
klagevertretung und gegebenenfalls auch der psychosozialen Prozessbegleitung auf das
Belastungserleben untersucht werden. Dies konnte die Grundlage fiir eine (bundeswei-
te) Evaluation der noch relativ jungen psychosozialen Prozessbegleitung, § 406g StPO,
sein.
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dige Interessen der beschuldigten oder anderer Personen entgegenstanden;
fakultativ konnte die Akteneinsicht versagt werden, soweit der Untersu-
chungszweck gefdhrdet erschien oder durch sie das Verfahren erheblich
verzogert wurde. Zum 1.11.2000 wurde die Vorschrift erstmals marginal
angepasst, eine inhaltlich nennenswerte Ergidnzung folgte am 1.10.2009; der
Versagungsgrund der Verzogerung des Strafverfahrens wurde in den Fallen
der Nebenklageberechtigung der beantragenden Person beschrankt auf den
Zeitraum, bevor die Staatsanwaltschaft den Abschluss der Ermittlungen
in der Akte vermerkt hatte. Am 1.1.2010 wurde der Versagungsgrund der
Gefdhrdung des Untersuchungszweckes auf eine mogliche Gefdhrdung in
weiteren Strafverfahren erweitert. Die Anderung des § 406e StPO, welche
am 1.1.2018 in Kraft trat, ermdglichte nunmehr der nicht anwaltlich ver-
tretenen verletzten Person selbst, Einsicht in die Akte zu erhalten und
amtlich verwahrte Beweisstiicke unter Aufsicht zu besichtigen; bei nicht
elektronisch gefithrten Akten besteht seitdem zudem die Mdoglichkeit, an-
stelle der Einsichtnahme in die Unterlagen Kopien aus den Akten an die
verletzte Person zu {ibermitteln. Durch die am 1.7.2021 in Kraft getretene
Anderung des § 406e Abs. 4 StPO wurde das Akteneinsichtsrecht auch auf
Adhasionsklageberechtigte im Sinne des § 403 S. 2 StPO erweitert.

Seit Inkrafttreten der Vorschrift kann die Akteneinsicht der verletzten
Person folglich versagt werden, wobei insbesondere die Alternative des
§ 406e Abs.2 S.2 StPO von erheblicher Bedeutung ist. Diese ermdglicht
eine Verweigerung der Akteneinsicht, wenn der Untersuchungszweck -
auch in anderen Strafverfahren — gefdahrdet erscheint.

In der Praxis der Vertretung von Geschddigten ist die Mdglichkeit,
das Ersuchen um Akteneinsicht abzulehnen, von hdchster Brisanz. Der
Beschluss des OLG Hamburg vom 24.10.2014° betonte, dass in Fallen,
in denen sich die Aussagen der angeklagten Person und einer weiteren
Aussageperson diametral gegeniiberstehen und keine anderen direkten Be-
weismittel vorhanden sind, das gerichtliche Ermessen im Sinne des § 406e
Abs.2 S.2 StPO auf null reduziert sei. Diese so genannte Aussage-gegen-
Aussage-Konstellation kommt insbesondere bei Sexualdelikten haufig vor.
Die Polizeiliche Kriminalstatistik von 2022 verzeichnete 10.909 vollendete
Fille von Vergewaltigungen, sexuellen Notigungen und sexuellen Ubergrif-

5 OLG Hamburg, Beschl. v. 24.10.2014 — 1 Ws 110/14.
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fen im besonders schweren Fall, einschliefilich solcher mit Todesfolge, in
denen solche Konstellationen auftreten kénnen.®

Auch wenn die Rechtsprechung hinsichtlich der Ablehnung des Antrags
auf Akteneinsicht gemaf3 § 406e Abs. 2 S.2 StPO mittlerweile iiberwiegend
wieder restriktiver entscheidet,” hat das OLG Hamburg mit seiner Ent-
scheidung eine opferunfreundliche Tendenz gesetzt.

Die Opferrechte der Strafprozessordnung wurden seit ihrer Einfithrung
auch seitens der Literatur und insbesondere der Verteidigung kritisch be-
trachtet. Eingehend und insgesamt ablehnend hat sich Schiinemann in
seinem Aufsatz ,Zur Stellung des Opfers im System der Strafrechtspflege®
mit dem Opferschutzgesetz und den darin enthaltenen Anderungen der
Strafprozessordnung wie der Neuregelung des § 395 StPO und der Infor-
mations- und Beteiligungsrechte der §§ 406d bis 406h StPO auseinander-
gesetzt. Bis heute kommt kaum ein juristischer Beitrag, der sich kritisch
tiber die opferrechtlichen Vorschriften der Strafprozessordnung zeigt, ohne
einen Verweis auf den Aufsatz Schiinemanns aus.

Mochte man das Akteneinsichtsrecht im Sinne des § 406e StPO beleuch-
ten, muss man sich folglich mit dem Aufsatz Schiinemanns und dessen
Kritikpunkten — insbesondere auch aus heutiger Sicht — befassen.

I Ausgangspunkt der Untersuchung

Ausgangspunkt der Untersuchung des in § 406e StPO normierten Akten-
einsichtsrechts muss daher die Kritik Schiinemanns sein. Er kritisiert den
Gesetzesentwurf des Ersten Gesetzes zur Verbesserung der Stellung des
Verletzten im Strafverfahren im Jahr 1986 als Riickschritt fiir das moderne
Strafrechtssystem.

Schiinemann fasst die wesentlichen Kritikpunkte an den Beteiligungs-
rechten der Verletzten zusammen, insbesondere am Akteneinsichtsrecht.
Diese kritische Betrachtung bildet die Grundlage weiterer Literaturstim-
men zu den Rechten der Opfer im Strafverfahren. Die umfassende Analyse
dieses Aufsatzes ist fiir die Untersuchung des Akteneinsichtsrechts von

6 https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKri
minalstatistik/PKS2022/PKSTabellen/BundFalltabellen/bundfalltabellen.html?nn=211
742.

7 Vgl. zum Beispiel die jiingere Entscheidung des OLG K&ln, Beschl. v. 10.3.2022 - 2 Ws
41/22.

8 Schiinemann NStZ 1986, 193 mit fiir diese Arbeit nicht relevanter Fortsetzung in NStZ
1986, 439.
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grundlegender Bedeutung, da er eine zentrale Position in der kritischen
Literatur zu den Rechten der Opfer im Strafverfahren einnimmt.

Die Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung der einzelnen Kri-
tikpunkte Schiinemanns mit Schwerpunkt auf seiner Kritik am Aktenein-
sichtsrecht im Sinne des § 406e StPO. Es soll untersucht werden, ob diese
Aspekte, insbesondere nach heutigen Erkenntnissen, noch valide in der
Diskussion um die Beteiligung des Opfers am Strafverfahren vorgebracht
werden kénnen.

IL. Stand der Forschung

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Akteneinsichtsrecht fiir
verletzte Personen im Strafverfahren begann jedenfalls, als die Norm des
§ 406e StPO im Zuge des Opferschutzgesetzes von 1986 in die Strafprozess-
ordnung aufgenommen wurde. Die Motivation hinter dem Ersten Gesetz
zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren von 1986°
beruhte auf der Annahme des Gesetzgebers, dass die Belange der verletzten
Person im Strafverfahren bis dahin unzureichend beriicksichtigt worden
seien. Insbesondere Opfer schwerwiegender Straftaten sollten das Bediirf-
nis verspiiren, aktiv am Strafverfahren teilzunehmen und gleichzeitig vor
Beeintriachtigungen durch den Verfahrensverlauf geschiitzt zu werden.!?

Die Einfithrung des § 406e StPO in die Strafprozessordnung stief3 in der
Literatur zunéchst auf erhebliche Kritik.! Insbesondere wurde bemangelt,
dass die Argumentation des Gesetzgebers'? nicht ausreichend beriicksich-
tige, warum die verletzte Person, deren Schutz durch das Strafverfahren
(nach der ihr zugefiigten Schadigung durch die Straftat) nicht mehr ge-
wihrleistet werden konne, eine Beteiligungsbefugnis erhalten sollte.!® Viel-
mehr wurde die Starkung der Offensivrechte des Opfers als primér durch
ein Genugtuungsbediirfnis motiviert betrachtet.!* Diese Starkung der Rech-
te des Opfers wurde jedoch als ernsthafte ,Schwiachung der Verteidigungs-

9 BGBI. 11986, S.2496: Erstes Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im
Strafverfahren (Opferschutzgesetz).
10 BT-Drucks. 10/5305.
11 Insbesondere Schiinemann NStZ 1986, 193; Weigend NJW 1987, 1170.
12 BT-Drucks. 10/5305.
13 Schiinemann NStZ 1986, 193.
14 Schiinemann NStZ 1986, 193.
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position® kritisiert, da dem*der Zeug*in die Moglichkeit gegeben werde,
seine*ihre Aussage an bereits vorliegende Beweisergebnisse anzupassen.!®

Einige Stimmen in der Literatur argumentieren auch heute noch, dass
das Akteneinsichtsrecht der verletzten Person die Interessen der Strafrechts-
pflege erheblich beeintrachtigen konne; zudem wird auf die widerstreiten-
den Grundrechte der beschuldigten Person hingewiesen, insbesondere auf
das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (Art.1 Abs.1 iV.m.
Art.2 Abs.1 GG).!¢ Die Gewiahrung von Akteneinsicht und das Anwesen-
heitsrecht der geschéadigten Person in der Hauptverhandlung gemaf3 § 406g
Abs. 1 S.1 StPO kénnten dariiber hinaus nach Ansicht einiger Kritiker*in-
nen zu einer ernsthaften Gefahrdung der Wahrheitsfindung und somit zu
einer Benachteiligung der beschuldigten Person fithren.”

Diese Kontroverse hat dazu gefiihrt, dass es in der Praxis als ,gute
Rechtspraxis® bezeichnet wird, wenn die in der Nebenklage beteiligte Per-
son auf ihr Recht nach §406e StPO verzichtet.!® In der Literatur gibt es
jedoch auch Befiirworter des Akteneinsichtsrechts der verletzten Person.
Einige sehen dieses Recht als Auspriagung des rechtlichen Gehdrs gemafs
Art. 103 Abs.1 GG und als Anwendung des Grundrechts auf informationel-
le Selbstbestimmung gemaf3 Art.2 Abs.1 GG, wobei die schutzwiirdigen
Interessen der beschuldigten Person nicht iiberwiegen.!

Die Rechtsprechung zu diesem Thema ist duflerst widerspriichlich.
Nicht nur das OLG Hamburg?® hat sich mit dem Thema des Aktenein-
sichtsrechts auseinandergesetzt: Das OLG Brandenburg hat mit Beschluss
vom 6.7.2020 entschieden, dass nicht allein ,die Rolle der Nebenklagerin
als Zeugin in dem anhidngigen Strafverfahren und die deshalb durch das
Akteneinsichtsrecht grundsitzlich eréffnete Moglichkeit der ,Priparierung’
ihrer Aussage anhand des Akteninhalts“ dazu fithren diirfe, die beantragte
Akteneinsicht zu versagen.?! Vielmehr vertraute der Senat auf die Zusiche-
rung der Nebenklagevertreterin, jhrer Mandantin keine Akteninhalte zur
Kenntnis zu geben. Es wurde insoweit angenommen, dass die Nebenklage-
vertreterin in Kenntnis der hohen Anforderungen des Bundesgerichtshofs??
an die tatrichterliche Beweiswiirdigung in Bezug auf Aussage-gegen-Aussa-

15 Schiinemann NStZ 1986, 193.

16 Riedel/Wallau NStZ 2003, 393; Radtke NStZ 2015, 105.
17 Herrmann ZIS 3/2010, 236.

18 Baumhdfener/Daber/Wenske NStZ 2017, 562.

19 Liiderssen NStZ 1987, 249.

20 OLG Hamburg, Beschl. v. 24.10.2014 — 1 Ws 110/14.

21 OLG Brandenburg, Beschl. v..6.7.2020 - 1 Ws 81/20.
22 Statt vieler: BGH, Urt. v. 30.7.1999 — 1 StR 618/98.
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ge-Konstellationen und die dazugehdrige Konstanzanalyse den Beweiswert
der Aussage ihrer Mandantin nicht hitte schmélern wollen.

Demgegeniiber hielt der BGH mit Beschluss vom 15.3.201623 bereits fest,
dass kein Rechtssatz existiere, nach dem eine Kenntnis der Verfahrensak-
te die Unrichtigkeit der in der Hauptverhandlung erfolgten Aussage der
Aussageperson indiziere; das Tatgericht sei nicht dazu angehalten, sich
im Rahmen der Beweiswiirdigung mit der Erteilung der Akteneinsicht im
Sinne des § 406e StPO auseinanderzusetzen.

Abermals anders argumentierte das Landgericht Koln?*: Die Kammer
setzte sich im Beschluss vom 29.9.2020 mit der oben genannten Recht-
sprechung des OLG Brandenburg in der Form auseinander, dass nach
Ansicht der Kammer eine Versicherung der Nebenklagevertretung, dem
Mandanten keine Akteninhalte zur Kenntnis zu geben, nicht ausreiche, um
der Gefdhrdung des Untersuchungszwecks zu begegnen, da eine solche
Versicherung ,rechtlich nicht bindend und ihre Einhaltung [...] nicht tiber-
priifbar” sei.

Sowohl die Berechtigung der Mitwirkungsrechte der Verletzten von
Straftaten in der Strafprozessordnung als auch der jeweilige Umgang mit
diesem vom Gesetzgeber eingerdumten Recht sind dufSerst umstritten.

II1. Gang der Darstellung und Struktur der Arbeit

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich schwerpunktmafliig auf das Akten-
einsichtsrecht als zentrales Element der Rechte der Verletzten im Strafver-
fahren. Dabei werden die einzelnen Kritikpunkte Schiinemanns beziiglich
der Beteiligungsrechte im Allgemeinen sowie des Akteneinsichtsrechts im
Speziellen eingehend untersucht und kritisch hinterfragt. Die vorliegende
Arbeit soll die Norm des § 406e StPO im Gesamtkontext der in der Straf-
prozessordnung normierten Geschadigtenrechte untersuchen. Die einge-
hende Auseinandersetzung mit den Mitwirkungs- und Informationsrechten
Verletzter allgemein ist zum Verstindnis und zur Einordnung der Kritik
besonders am Akteneinsichtsrecht unabdingbar.

Aus diesem Grund sollen zunidchst die einzelnen Beteiligungsrechte der
Geschédigten im Strafverfahren ndher beleuchtet werden, sodann wird
das Akteneinsichtsrecht im Besonderen analysiert. Dabei wird die aktuelle

23 BGH, Beschl. v. 15.3.2016 - 5 StR 52/16.
24 LG Koln, Beschl. v. 29.9.2020 - 113 Qs 35/20.
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Rechtsprechung zu § 406e StPO untersucht, bevor die Literaturmeinungen
zum Akteneinsichtsrecht dargestellt werden.

Es folgt anschlieffend die eingehende Untersuchung der Kritikpunkte
Schiinemanns. In diesem Rahmen wird nicht nur die historische Entwick-
lung des Strafrechts vom Vergeltungsstrafrecht zum Préventionsstrafrecht,
sondern auch die historische Entwicklung der Verletztenrechte im Strafver-
fahren beleuchtet. Im Anschluss an die Untersuchung der Kritik Schiine-
manns an den allgemeinen Beteiligungsrechten der Betroffenen im Straf-
verfahren erfolgt eine eingehende Auseinandersetzung mit der Kritik Schii-
nemanns am Akteneinsichtsrecht.

Dabei soll insbesondere auch auf die Moglichkeiten der Aussagepsycho-
logie zum Zwecke der Wahrheitsfindung eingegangen werden.

Schlieflich werden die Ergebnisse aus Meinungsstand der Literatur,
Rechtsprechung und empirischer (psychologischer) Forschung zusammen-
gefithrt und aus der Gesamtschau Konsequenzen fiir die hier zu untersu-
chende Fragestellung und die Praxis gezogen.

IV. Relevanz und Erkenntnisinteresse der Arbeit

Aus dem Stand der Forschung und dem Uberblick iiber Rechtsprechung
und Literatur ergibt sich, dass das Akteneinsichtsrecht als umfassendstes
Informationsrecht der verletzten Person im Strafverfahren sowohl in der
Rechtspraxis als auch in der rechtswissenschaftlichen Literatur nach wie
vor hoch umstritten ist.

Dabei nimmt gerade dieses Recht eine fundamentale Rolle ein. Wihrend
dies aus Sicht der Verteidigung regelmiaflig einen Streitpunkt darstellt, ist
es fiir die Verletztenvertretung nahezu unmoglich, ohne Akteneinsicht die
Rechte der Verletzten eftektiv durchzusetzen.

In der praktischen Ausiibung der Nebenklagevertretung ist der Zugang
zur Strafakte ein effektives und unverzichtbares Werkzeug fiir eine sinnvolle
Vertretung der geschddigten Person. Die Wahrnehmung und Durchsetzung
der weiteren Rechte der Verletzten im Strafverfahren sind faktisch nicht
realisierbar, wenn auf Seiten der Nebenklagevertretung keine Kenntnis der
Akte gegeben ist.

Zwar koénnten notwendige Informationen auch im Mandantengespriach
abgefragt werden. Allerdings ist insbesondere im Rahmen von Aussage-ge-
gen-Aussage-Konstellationen zu bedenken, dass der Aussage der geschadig-
ten Person eine erhebliche Bedeutung zukommt. Nach der BGH-Recht-
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sprechung sind in diesen Konstellationen hohe Anforderungen an die Aus-
sage der geschddigten Person zu stellen, auch da die beschuldigte Person
wenig Verteidigungsmaoglichkeiten durch eigene Auflerungen zur Sachlage
hat; hinsichtlich des hinreichenden Tatverdachts ist daher zunéchst seitens
der Staatsanwaltschaft zu priifen, ob in einer méglichen Hauptverhandlung
allein die Aussage der geschéddigten Person ausreicht, um der beschuldig-
ten Person die Tatbegehung und den Tatvorsatz nachweisen zu koénnen.?
Wenn die verletzte Person den Sachverhalt nun mehrfach schildern muss -
bei der polizeilichen Vernehmung, gegeniiber der anwaltlichen Vertretung,
in der Hauptverhandlung -, kann sich die Erinnerung (auch unbewusst)
anpassen, wodurch der Wert der Aussage gemindert und dadurch letztlich
der Untersuchungszweck gefahrdet werden kann. Mehrfachvernehmungen
sind daher dringend zu vermeiden, der Sachverhalt muss folglich durch die
Nebenklagevertretung im Detail der Akte entnommen werden.

Wenn der Antrag auf Akteneinsicht nun abgelehnt wird, ist bereits ein
moglicher Antrag auf Beiordnung im Sinne des § 397a Abs. 1 StPO nicht zu
begriinden, da ohne Sachverhaltskenntnis gegebenenfalls schon die rechtli-
che Einordnung der Tat nicht mdglich ist. Ebenso gestaltet sich die Beur-
teilung der Notwendigkeit eines Antrags auf Ausschluss der Offentlichkeit
nach §171b GVG als unméglich, wenn keine Kenntnis der Akte besteht;
die Voraussetzungen des §171b Abs.1, 2 GVG konnen ohne Befragung
der geschédigten Person nicht gepriift, ein entsprechender Antrag nicht
erfolgreich begriindet werden. Auch die Moglichkeit, einen Beweisantrag
gemafd § 397 Abs.1 S.3 StPO zu stellen, ist ohne Aktenkenntnis erheblich
erschwert, denn selbst bei Einvernahme der geschiddigten Person diirfte
es sich regelmaflig ihrer Kenntnis entziehen, welche Zeug*innen bereits be-
fragt und welche Gutachten in Auftrag gegeben wurden; im Zweifel ist ein
Beweisantrag nach den bereits getitigten, jedoch der anwaltlichen Vertre-
tung unbekannten Ermittlungen obsolet. Dariiber hinaus ist die Vorberei-
tung auf die Hauptverhandlung, insbesondere fiir eine effektive Ausiibung
des Fragerechts gemafd §397 Abs.1 S.3 StPO, nicht ohne Aktenkenntnis
machbar; dies zeigt sich vor allem an der Moglichkeit, Zeug*innen und
der angeklagten Person Vorhalte aus anderen Vernehmungen zu machen
oder Vorhalte der iibrigen Prozessbeteiligten auf ihre Richtigkeit hin zu
tiberpriifen.

Dennoch wird seitens der Verteidigung in nahezu jedem Strafverfah-
ren dahingehend Stellung genommen, dass einer Akteneinsicht durch die

25 Vgl. BGH StV 1998, 580.
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A. Einleitung

Nebenklagevertretung widersprochen wird. Dabei sind sowohl Rechtspre-
chung als auch Literatur beziiglich der Legitimation und der Grenzen des
Akteneinsichtsrechts uneins.

Nimmt man das Akteneinsichtsrecht in den Blick, ist insbesondere die
scharfe Kritik Schiinemanns eingehend zu untersuchen. Wenn man die
(kritische) Literatur betreffend die opferrechtlichen Bestimmungen der
Strafprozessordnung analysiert, fallt auf, dass bis heute kaum ein rechts-
wissenschaftlicher Beitrag verdffentlicht wurde, der nicht auf den Aufsatz
Schiinemanns Bezug nimmt. Auch die neuere Literatur befasst sich nach
wie vor sehr kritisch mit dem Akteneinsichtsrecht der verletzten Person.
Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Notwendigkeit des Ak-
teneinsichtsrechts in der praktischen Umsetzung der Vertretung von Ver-
letzten im Strafverfahren einerseits, aber auch mit den Grenzen des Rechts
andererseits ist daher erforderlich.
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B. Mitwirkungsrechte der Verletzten im Strafverfahren und
Kritikpunkte

Um das Akteneinsichtsrecht eingehend zu beleuchten, ist dieses zunéchst
im Kontext samtlicher Mitwirkungsrechte der Verletzten im Strafverfahren
zu sehen.

Die allgemeinen Beteiligungsrechte der Verletzten im Strafverfahren kon-
nen in vier Untergruppen unterteilt werden, namentlich die Informations-
rechte; dazu zdhlen unter anderem die §§ 406d, 406e, 406i, 406j, 406k
StPO, die Beistandsrechte, insbesondere die §§ 406f, 406g, 406h StPO, die
Schutzrechte und die Beteiligungsrechte im engeren Sinne, vor allem die
§§ 395 ff. StPO.

Das Akteneinsichtsrecht kann nicht isoliert betrachtet werden, da es,
wie bereits dargestellt, direkten Einfluss auf die anderen Beteiligungsrechte
hat. Die Bedeutung des Akteneinsichtsrechts kann nur verkiirzt dargestellt
werden, solange die anderen Beteiligungsrechte aufler Betracht bleiben.
Zudem griindet die Literatur, allen voran Schiinemann, ihre Kritik am
Akteneinsichtsrecht nicht ausschliefllich auf diesem einzelnen Recht, son-
dern auf der Stellung der verletzten Person im Strafverfahren insgesamt;
eine kritische Auseinandersetzung, insbesondere auch mit den Grenzen des
Akteneinsichtsrechts, ist daher nicht mdglich, wenn die {ibrigen Befugnisse
der Verletzten im Strafverfahren nicht betrachtet werden.

Aus diesem Grund sind zunichst die Beteiligungsrechte der Geschadig-
ten im Strafverfahren zu untersuchen; diese sind iberwiegend im 5. Buch
der Strafprozessordnung geregelt.

L Uberblick iiber die Mitwirkungsrechte

Es soll zunichst ein Uberblick iiber die Beteiligungsrechte der verletzten
Person im Strafverfahren gegeben werden.

Die Beteiligung der geschidigten Person ist im 5. Buch der Strafpro-
zessordnung gesetzlich normiert; doch auch dariiber hinaus gibt es opfer-
schutzrechtliche Vorschriften in der Strafprozessordnung, welche die Mit-
wirkung und Zeugenrolle der geschiddigten Person betreffen. Auch diese
sollen im Folgenden betrachtet werden.
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1. Definition der verletzen Person

Der Begrift der verletzten Person ist seit dem 1.7.2021 in § 373b Abs. 1 StPO
legaldefiniert. Nach dieser Vorschrift sind Verletzte im Sinne der Strafpro-
zessordnung diejenigen, die durch die Tat — ihre Begehung unterstellt oder
rechtskriftig festgestellt — in ihren Rechtsgiitern unmittelbar beeintréachtigt
worden sind oder unmittelbar einen Schaden erlitten haben. § 373b Abs. 2
StPO stellt dem Begriff der verletzten Person einige Personengruppen
gleich - namentlich der*die Ehe- oder Lebenspartner*in, der*die in einem
gemeinsamen Haushalt lebende Lebensgefdhrt*in, die Verwandten in gera-
der Linie, die Geschwister und die Unterhaltsberechtigten einer Person -,
deren Tod eine direkte Folge der Tat, deren Begehung unterstellt oder
rechtskriftig festgestellt, gewesen ist.

Die Legaldefinition des Begriffs der verletzten Person erfolgte infolge
der Opferschutzrichtlinie der Européischen Union (EU)?, in welcher der
Begrift ebenfalls legaldefiniert ist. Nach Art.2 Abs.1 a) der Opferschutz-
richtlinie ist ein ,Opfer” eine natiirliche Person, die durch eine Straftat
korperlichen, seelischen oder emotionalen Schaden oder wirtschaftlichen
Verlust erlitten hat, ebenso wie Familienangehdrige einer Person, deren Tod
unmittelbar durch eine Straftat verursacht wurde und die infolgedessen
Schaden erlitten haben. Durch die Gesetzesinderung hat der Gesetzgeber
die je nach Norm unterschiedliche Definition des Begriffs der verletzten
Person fast obsolet gemacht.?” Positiv hervorzuheben ist, dass durch § 373b
Abs. 2 StPO betroffene Menschen der verletzten Person gleichgestellt wer-
den, die mit dieser in einem sozialen Naheverhiltnis leben. Durch das
Abstellen auf die Beeintrichtigung der Rechte, Rechtsgiiter sowie rechtlich
anerkannter Interessen?® der verletzten Person werden allerdings insbeson-
dere Gefdhrdungsdelikte wie § 315¢ StGB ausgeklammert, in welchen eine
Person von der Tat durchaus betroffen sein kann, dann aber im rechtlichen
Sinne kein*e Verletzte*r ist. Die europarechtliche Definition, die explizit
auch seelische sowie emotionale Schaden der betroffenen Person nennt, ist
insoweit zutreffend weiter gefasst.

26 Richtlinie 2012/29/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober
2012 zur Festlegung von Mindeststandards fiir die Rechte, die Unterstiitzung und
den Schutz von Opfern von Straftaten und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses
2001/220/]1 des Rates, ABI. L 315 vom 14.11.2012, S. 57.

27 Schreiner in: MiKoStPO, 2. Aufl., § 373b Rn. 2.

28 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 373b Rn. 14.
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Die Stellung der verletzten Person ist bis zum rechtkriftigen Abschluss
des Verfahrens als vorldufig zu betrachten.?® Zur Begriindung der Verletz-
tenstellung ist allerdings kein hinreichender oder gar dringender Tatver-
dacht notwendig; ausreichend ist vielmehr die vage Mdglichkeit, dass ein
die Verletzteneigenschaft begriindendes Delikt verwirklicht wurde.>® Dies
legt die Formulierung des § 373b StPO (,,ihre Begehung unterstellt“) bereits
nahe. Andernfalls wiirden faktisch zudem simtliche Mitwirkungs- und In-
formationsrechte, insbesondere die Informationsrechte nach §§ 406i, 406j
StPO, ins Leere laufen.

Besonders kritisch ist zu sehen, dass der Verletztenbegriff des §373b
StPO sich nicht auf den Begriff der verletzten Person in §§ 395, 397a StPO
erstreckt. Die Nichterstreckung wird damit begriindet, dass die (noch) ak-
tuelle Opferschutzrichtlinie der EU die Méglichkeit der Nebenklage nicht
verlange.3' Diese Abweichung ist einerseits inkonsistent, da die Vorschrif-
ten der §§395, 397a StPO dem Wortlaut nach ebenfalls auf den Begrift
der Verletzung abstellen. Zum anderen fithrt diese Einschrinkung dazu,
dass nach §373b StPO verletzte Personen Befugnisse im Strafverfahren
haben, die ,an der Saaltiir des Gerichts mit Beginn der Hauptverhandlung
enden®3? Diese Einschriankung ist vor allem deswegen unverstdndlich, da
die Vorschrift des § 373b StPO zwar mit dem besonderen Naheverhaltnis
bestimmter Personengruppen zur verletzten Person begriindet wird, jedoch
keine Begriindung ersichtlich ist, weshalb dieses Néheverhéltnis nicht zum
Nebenklageanschluss berechtigen soll.

In der Praxis ist dieses Problem durchaus relevant: Der*die auch lang-
jahrige Partner*in einer durch eine rechtswidrige Tat getGteten Person hat
kein Recht zum Anschluss in der Nebenklage. Eine aktive Beteiligung auch
in der Hauptverhandlung ist dadurch ausgeschlossen.

2. Bediirfnisse Verletzter im Strafverfahren
Die Bedurfnisse Verletzter im Strafverfahren konnen nicht schematisch

dargestellt werden: Verletzte haben unterschiedliche Biografien, familidre
Verhiltnisse, divergierenden sozialen Riickhalt und verschieden ausgeprég-

29 Lauterwein, Akteneinsicht und -auskiinfte fiir den Verletzten, Privatpersonen und
sonstige Stellen, §§ 406e und 475 StPO, S. 27.

30 Vgl. unten B. 1. 4. ¢) bb) (1).

31 BT-Drucks. 19/27654, S. 101.

32 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 373b Rn. 53.
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te Bewaltigungsstrategien. In Studien wurde herausgearbeitet, dass Verletzte
in der Regel Erwartungen an den Strafprozess haben, die sich nach vier As-
pekten3? sortieren lassen: Erstens wollen Betroffene als Opfer einer Straftat
anerkannt werden. Zweitens wiinschen sie sich Schutz wihrend samtlicher
Verfahrensschritte und wollen, drittens, die Mdglichkeit haben, aktiv am
Verfahren mitzuwirken. Verletzte, viertens, haben ein Interesse daran, dass
der ihnen entstandene Schaden wiedergutgemacht wird.

Der Mitwirkungswunsch der Betroffenen bezieht sich dabei nicht darauf,
den Gang und insbesondere den Ausgang des Strafverfahrens beeinflussen
zu konnen; vielmehr wiinschen sich Verletzte vor allem umfassende Infor-
mation.>*

Der Wunsch Verletzter nach Schutz im Strafverfahren hat unterschiedli-
che Facetten, die sich in der Praxis je nach Verfahrensabschnitt dndern:%
Im Ermittlungsverfahren, welches hdufig in geringem zeitlichem Abstand
zur Tat stattfindet, wiinschen sich Geschidigte regelmiflig Schutz vor
der beschuldigten Person. Es wird vermehrt nach der Mdglichkeit eines
Kontaktverbotes {iber das Gewaltschutzgesetz sowie nach der Option der
Schwirzung der eigenen Adresse in der Ermittlungsakte gefragt. Im Haupt-
verfahren bezieht sich der Wunsch nach Schutz eher darauf, dass, wenn
moglich, der Kontakt zur angeklagten Person vermieden werden soll, eine
Aussage in der offentlichen Hauptverhandlung - insbesondere bei Sexual-
delikten - nicht gewiinscht ist und dass Provokationen der Verteidigung
befiirchtet werden.

Das Strafbediirfnis Verletzter ist dagegen eher méfig: Aus der Freiburger
Opferbefragung®® hat sich ergeben, dass lediglich 8,3 % der Geschadigten
eine Freiheitsstrafe fiir den*die Tdter*in erwartet haben.

Besonders schwer betroffene Geschddigte &duflerten verstirkt den
Wunsch nach Inhaftierung des*der Téter*in; dabei zeigten sich die hochs-
ten Werte bei Verletzten von Einbruchs-, Sexual- und Raubdelikten sowie
bei solchen, die korperliche oder psychische Schiden erlitten hatten, und
bei Geschédigten von Téter*innen, die aus ihrem sozialen Umfeld kamen.
Auch das Geschlecht der geschidigten Person beeinflusst die Straferwar-
tung: Frauen duflerten im Allgemeinen eine geringere Straferwartung als

33 Hochstditter, Die Fragen der Opfer im Strafprozess, S.16; Sautner, Opferinteressen
und Strafrechtstheorie: Zugleich ein Beitrag zum restorativen Umgang mit Straftaten,
S.263f.

34 Hochstitter, Die Fragen der Opfer im Strafprozess, S. 16.

35 Der Wunsch Verletzter nach Schutz im Strafverfahren war bisher nicht Gegenstand
empirischer Forschung.

36 Kilchling, Opferinteressen und Strafverfolgung, S. 435 ff.
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Minner, obwohl weibliche Geschédigte oft schwerere Viktimisierungser-
fahrungen erleiden als Médnner.

Im Gegensatz dazu zeigt die Befragung, dass die Geldstrafe, die mehr
als 80 % der Sanktionen ausmacht, nicht den Wiinschen der Geschadigten
entspricht: Lediglich 16 % der Geschadigten préferierten eine Geldstrafe als
angemessene Sanktion. Die befragten Verletzten bevorzugten dagegen eher
restorative Sanktionen (Wiedergutmachung) oder gemeinniitzige Arbeit.?”

Betrachtet man nicht allein das Strafverfahren, sondern die Viktimisie-
rung selbst, ist vordringendes Bediirfnis der Betroffenen, dass die Frage
nach dem ,Warum® der Straftat geklart wird; Verletzte haben das Bediirfnis
zu verstehen, weshalb gerade sie zum Opfer geworden sind.8

Eine qualitative amerikanische Langzeitstudie fasst die Interessen Betrof-
fener so zusammen: Geschadigte wiinschen sich Acknowledgment, Apo-
logy und Accountability.® Herman interviewte 30 Proband*innen, die
Opfer von Sexualdelikten und/oder héuslicher Gewalt wurden, drei der
Proband*innen interviewte sie 15 Jahre nach dem ersten Gespriach noch-
mals. Ubereinstimmend wiinschten sich die Proband*innen Anerkenntnis
der Gesellschaft dafiir, dass ihnen Unrecht widerfahren ist; eine Probandin
duflerte, dass der Tater mit seinen Taten konfrontiert werden sollte (,,He
would say that it’s a lie, and he would believe it. He won't let himself
know what he did. Sit down! You have to hear what you did!).*° Viele Pro-
band*innen wiinschten sich auflerdem eine echte Entschuldigung, der*die
Téater*in solle seine*ihre Taten zugeben, Verantwortung dafiir itbernehmen
und das verursachte Leid erkennen.*! Wahrend die meisten Proband*innen
sich erhoffen, dass der*die Téter*in zur Rechenschaft gezogen wird, stehen
sie Strafen ambivalent gegeniiber: Die Mehrzahl der Proband*innen sah
keinen Nutzen einer Strafe fiir die Wiedergutmachung; sie wiinschten sich
Gerechtigkeit weniger in Form einer Strafe, sondern vielmehr in Form
der Wiedergutmachung und eigenen Heilung sowie Rehabilitation des*der
Tater*in.*?

37 Kilchling NStZ 2002, 57.

38 Hochstditter, Die Fragen der Opfer im Strafprozess, S. 16 f.: Hochstditter hat dazu Medi-
enberichte ausgewertet, um zu dieser Feststellung zu kommen.

39 Herman, Truth and Repair, S. 77-145.

40 Herman, Truth and Repair, S. 77 f.

41 Herman, Truth and Repair, S. 93.

42 Herman, Truth and Repair, S.109 f.
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Schliefllich wiinschen sie Verletzte fiir die Zukunft Schutz vor weiteren
Taten.®3 Dies umfasst einerseits den Schutz vor dem*der konkreten Ta-
ter*in, andererseits aber auch Schutz vor Taten anderer Tater*innen.

Das Bediirfnis nach Rache, das Verletzten allgemein unterstellt wird,
findet sich in den Befragungen kaum wieder.

3. Privatklage

Zunichst soll das Privatklageverfahren in den Blick genommen werden;
dieses ist im 2. Abschnitt des 5. Buches der Strafprozessordnung, nament-
lich in den §§374-394 StPO, geregelt und somit als systematisch erstes
Beteiligungsrecht der Verletzten in der Strafprozessordnung aufgefiihrt.

a) Ziel der Privatklage

Ziel der Privatklage war urspriinglich, eine Entlastung der Gerichte und
Staatsanwaltschaften im Bereich der Bagatelldelikte herbeizufiihren.

Aus diesem Grund wurde durch die Moglichkeit der Privatklage eine
Ausnahme von der Offizialmaxime geschaffen. Nach der Offizialmaxime
obliegt die Strafverfolgung gemiaf3 §152 Abs.1 StPO grundsitzlich allein
dem Staat. Aus dem Legalitatsprinzip, § 152 Abs.2 StPO, ergibt sich, dass
die Staatsanwaltschaft grundsitzlich verpflichtet ist, jeder verfolgbaren
Straftat nachzugehen und bei hinreichendem Tatverdacht die offentliche
Klage zu erheben. Bei den in § 374 StPO genannten Vergehen handelt es
sich jedoch um Bagatelldelikte, welche die Allgemeinheit im Einzelfall so
wenig betreffen konnen, dass unter Umstanden kein offentliches Interesse
an der Verfolgung der konkreten Tat besteht.

Der Privatklageweg ist auf die in § 374 Abs.1 StPO abschliefiend aufge-
zahlten Delikte beschrankt.*> Zudem darf kein 6ffentliches Interesse an der
Strafverfolgung bestehen. In diesen Fillen kann die verletzte Person die
Rolle der Staatsanwaltschaft ibernehmen, um ihr Genugtuungsbediirfnis
zu erfiillen und die beschuldigte Person so unter Beteiligung des zustindi-
gen Amtsgerichts ihrer Strafe zuzufiihren.

43 Riebel, Verletzteninteressen im Kontext des staatlichen Umgangs mit Straftaten,
S.100f.

44 Riefs, Gutachten C zum 55. DJT, Rn. 21.

45 Valerius in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 374 Rn. 6; Jofer in: Satzger/Schluckebier/Wid-
maier, StPO, 5. Aufl., vor §§ 374 ff. Rn. 2.
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b) Zulassigkeit der Privatklage

Nachfolgend sollen die Zuldssigkeitsvoraussetzungen der Privatklage nidher
beleuchtet werden.

aa) Beschriankung auf die in § 374 Abs.1 StPO genannten Delikte

Der Privatklageweg ist gemafl § 374 StPO zuléssig, wenn es sich bei der
Tat um eines der in § 374 Abs.1 StPO genannten Delikte handelt, welches
nicht mit einem Offizialdelikt in einer prozessualen Tat zusammenfallen
darf; in diesem Fall ist die Privatklage ausgeschlossen und nur die Staats-
anwaltschaft darf strafverfolgend tétig werden.*® Hintergrund ist, dass das
Urteil auch Rechtskraft hinsichtlich des privatklagefdhigen Delikts entfaltet,
so dass eine separate Privatklage dann nicht mehr infrage kommen kann.?

Einige - aber nicht alle — der in § 374 Abs.1 StPO abschliefiend aufge-
zahlten Delikte sind Antragsdelikte. Folglich ist es keine zwingende Vor-
aussetzung fiir ein privatklagefahiges Delikt, dass es sich dabei um ein
Antragsdelikt handeln muss. Ist das fragliche Delikt im konkreten Fall
jedoch ein Antragsdelikt, muss die verletzte Person oder die gesetzliche
Vertretung innerhalb der Strafantragsfrist des § 77b Abs. 1 StPO Strafantrag
gestellt haben, wobei die Privatklageerhebung innerhalb der Antragsfrist
gleichzeitig als Strafantragsstellung gewertet wird.*

bb) Privatklageberechtigung

Privatklageberechtigt ist ausweislich des Wortlauts des § 374 Abs. 1 StPO die
verletzte Person einer Tat. Mit der 2021 neu eingefiihrten Legaldefinition
des Verletztenbegriffes in § 373b StPO kann auf diese zuriickgegriffen wer-
den. Dies weitet den urspriinglichen Verletztenbegriff, nach welchem die
betroffene Person der Straftat unmittelbar in ihren Rechten beeintrachtigt
worden sein muss oder der*die Téter*in jedenfalls in den Rechtskreis der

46 Schmitt in: Meyer-Gofiner/Schmitt, StPO, 68.Aufl., §374 Rn.3; Jofer in: Satz-
ger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl,, § 374 Rn. 3.

47 Jofer in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 374 Rn. 3; Allgayer in: KK-
StPO, 9. Aufl., § 374 Rn. 9.

48 Allgayer in: KK-StPO, 9. Aufl,, § 374 Rn. 4.
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betroffenen Person durch verbotene Handlung eingegriffen haben muss,*
freilich auf die in § 373b Abs. 2 StPO genannten Personengruppen® aus.

Nach §374 Abs.2 StPO ist die strafantragsberechtigte Person ebenfalls
privatklageberechtigt. Diese Regelung erweitert den Kreis der Privatklage-
berechtigten abermals, wobei die in §77 Abs.2 StGB genannte Gruppe
von der Vorschrift des §373b Abs.2 StPO abgedeckt sein diirfte; eine
Erweiterung ergibt sich allerdings aus § 77a StGB, nach dem auch die
dienstvorgesetzte Person strafantragsberechtigt ist.

§ 374 Abs. 3 StPO regelt die Befugnis der Privatklageerhebung fiir prozes-
sunfahige Verletzte. Fiir Minderjahrige ist dies die gesetzliche Vertretung,
im Falle von juristischen Personen, Personengesellschaften und Vereinen
richtet sich die Vertretungsbefugnis nach den Regeln der Zivilprozessord-
nung. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die prozessunfihige verletzte
Person die privatklagende Person bleibt — der*die Vertreter*in kann keine
Privatklage im eigenen Namen erheben.’!

cc) Erfolgloser Sithneversuch

Gemiafd § 380 StPO ist weitere Zuldssigkeitsvoraussetzung fiir die in § 380
Abs.1 StPO genannten Delikte, namentlich Hausfriedensbruch, Beleidi-
gung, Verletzung des Briefgeheimnisses, Korperverletzung, Bedrohung und
Sachbeschadigung, dass vor Klageerhebung ein erfolgloser Sithneversuch
zwischen den Parteien vor einer Vergleichsbehorde>? durchgefiihrt wurde.
Ausnahmsweise kann nach niherer Anordnung der Landesjustizverwal-
tung von einem solchen Sithneversuch gemaf$ § 380 Abs. 4 StPO abgesehen
werden, wenn die Parteien nicht in demselben Gemeindebezirk wohnen.

c) Verfahren des Privatklageweges

Die Privatklageerhebung kann gemaf3 § 381 S. 1 StPO entweder zu Protokoll
der Geschiftsstelle oder durch Einreichung einer Anklageschrift beim ort-
lich zustdndigen Amtsgericht, § 25 Nr.1 GVG, erfolgen.

49 Jofer in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl,, § 374 Rn. 5.

50 Vgl. Einfithrung unter B.

51 Allgayer in: KK-StPO, 9. Aufl., § 374 Rn. 13.

52 Vergleichsbehorden sind Landesbehorden, welche von den Landesjustizverwaltungen
einzurichten sind; Néheres ist im jeweiligen Landesgesetz geregelt (in NRW z.B.
§§ 34-40 SchiedsamtG).
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Inhaltlich muss die Klage den in § 200 Abs. 1 StPO bezeichneten Erfor-
dernissen entsprechen. Ahnlich, wie in § 133 ZPO geregelt, sind mit der An-
klageschrift zwei Abschriften einzureichen, sofern die Anklageschrift nicht
elektronisch iibermittelt wird.

AnschliefSend teilt das Gericht der beschuldigten Person die Anklage-
schrift mit. Sie kann sich dann in einer vom Gericht gesetzten Frist zu der
Anklageschrift erklaren, § 382 StPO.

Léuft diese Frist erfolglos ab oder geht fristgemaf3 eine Erklarung der
beschuldigten Person ein, entscheidet das Gericht im Anschluss dariiber,
ob das Hauptverfahren zu erdffnen oder die Klage zuriickzuweisen ist,
§ 383 Abs.1 StPO. Mafdgeblich fiir die Entscheidung des Gerichts sind
die Vorschriften der §§199 ff. StPO. Voraussetzung fiir die Eréfinung des
Hauptverfahrens sind zunichst die allgemeinen Prozessvoraussetzungen
sowie die besonderen Voraussetzungen der Privatklage, namentlich Privat-
klageberechtigung, Prozessfahigkeit und Siihnebescheinigung. Des Weite-
ren hat das Gericht im Rahmen der Entscheidung iiber die Erdffnung des
Hauptverfahrens zu priifen, ob nach den in der Anklageschrift enthaltenen
Tatsachen ausschliefSlich ein Privatklagedelikt gegeben ist, dessen die be-
schuldigte Person hinreichend verddchtig scheint.

Im Rahmen der Prifung kann das Gericht geméf3 § 383 Abs. 2 StPO auch
zu dem Ergebnis kommen, dass die Schuld der beschuldigten Person als
gering zu betrachten ist und das Verfahren einstellen.

Kommt es nicht zur Einstellung oder Nichter6ffnung des Verfahrens,
richtet sich das weitere Verfahren gemaf § 384 StPO nach den Vorschriften
fiir das Offizialverfahren. Die Verlesung der Anklageschrift, § 243 Abs. 3 S.1
StPO, wird dabei ersetzt durch die Verlesung des Eréffnungsbeschlusses
durch den*die Vorsitzende*n, § 384 Abs.2 StPO. Der Umfang der Beweis-
aufnahme wird durch das Gericht bestimmt, § 384 Abs. 3 StPO. Unzuldssig
ist schliefllich die Anordnung von Maf3regeln der Besserung und Sicherung
nach §§ 61 ff. StGB, § 384 Abs. 1S. 2 StPO.

d) Rechte der privatklagenden Person
Die privatklagende Person bekleidet im Privatklageverfahren die Rolle der

Staatsanwaltschaft, welche diese im Offizialverfahren innehat, mit Ausnah-
me der Befugnisse, die mit den hoheitlichen Aufgaben der Staatsanwalt-
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schaft verbunden sind.>® So hat die privatklagende Person das Recht auf
Anwesenheit in der Hauptverhandlung, auf Stellung von Beweisantragen
und ein Fragerecht im Sinne des § 240 Abs. 2 StPO, ebenso wie das Recht
auf das Halten eines Schlussvortrages.>* Gemaf § 385 Abs.3 StPO hat die
privatklagende Person ein Recht auf Akteneinsicht, welches sie selbst oder
Uber ihren anwaltlichen Beistand wahrnehmen kann. Die Akteneinsicht
kann lediglich verwehrt werden, wenn dadurch der Untersuchungszweck in
einem anderen Strafverfahren gefihrdet wiirde oder tiberwiegende schutz-
wiirdige Interessen der beschuldigten Person oder Dritter entgegenstehen.

Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft ist die privatklagende Person jedoch
nicht zur Objektivitdt verpflichtet, daher trifft sie nicht die Pflicht, der
Entlastung dienende Tatsachen zu ermitteln.>

Die privatklagende Person kann im Privatklageverfahren nicht Zeug*in
sein;>® ihr ist rechtliches Gehor geméfl §385 Abs.1 S.1 in Verbindung
mit §33 Abs.1, 2 und Art.103 Abs.1 GG zu gewihren.”” Auch wenn die
privatklagende Person kein*e Zeug*in im Verfahren ist, trifft sie die Pflicht,
wahrheitsgemafie Angaben zu machen.®

Ferner hat die privatklagende Person das Recht, sich anwaltlich vertreten
zu lassen, §§ 378, 387 StPO. Sie kann folglich, muss aber nicht persénlich
erscheinen, es sei denn, dass das personliche Erscheinen seitens des Ge-
richts gemafy §387 Abs.3 StPO angeordnet wurde. Im Gegensatz dazu
ist die in der Nebenklage beteiligte Person im Strafverfahren regelmaflig
auch Zeug*in und muss daher auf gerichtliche Ladung jedenfalls zur eige-
nen Vernehmung personlich erscheinen; das personliche Erscheinen kann
demgegeniiber fiir die in der Nebenklage beteiligte Person aufierhalb ihrer
Zeugenrolle nicht angeordnet werden.

53 Jofer in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5.Aufl., §385 Rn.l; Valerius in:
BeckOK StPO, 55. Ed., § 385 Rn. 1.

54 Schmitt in: Meyer-Gofiner/Schmitt, StPO, 68.Aufl., §385 Rn.3; Allgayer in: KK-
StPO, 9. Aufl., § 385 Rn. 4.

55 Jofer in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 385 Rn. 2; Daimagiiler in:
MiiKoStPO, 2. Aufl., § 385 Rn. 3.

56 BayObLG, Urt. v. 10.8.1961 — Rreg. 4 St 190/61; Allgayer in: KK-StPO, 9. Aufl., § 385
Rn. 4; Jofer in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 385 Rn. 3.

57 BVerfG, Beschl. v. 13.2.1962 - 2 BvR 173/60.

58 Schmitt in: Meyer-GofSner/Schmitt, StPO, 68. Aufl., § 385 Rn. 2; Daimagiiler in: Mii-
KoStPO, 2. Aufl., § 385 Rn. 5.
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e) Rechtsmittel und Riicknahme der Privatklage

Im Folgenden sollen die Rechtsmittel in der Privatklage sowie die Folgen
der Riicknahme der Privatklage beleuchtet werden.

aa) Rechtsmittel

Die privatklagende Person kann gemafl §390 Abs.1 StPO Rechtsmittel
gegen die Entscheidung des Gerichts einlegen. Thr stehen insoweit die glei-
chen Rechtsmittel zur Verfligung wie der Staatsanwaltschaft im Offizialver-
fahren, namentlich Berufung nach § 312 StPO, gegen das Berufungsurteil
kann Revision eingelegt werden, § 333 StPO, und auch die Sprungrevision
gemaf3 § 335 StPO sowie der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens im
Falle des § 362 StPO sind moglich.

Erforderlich ist, dass die privatklagende Person durch die Entscheidung
beschwert ist;* dies ist der Fall, wenn die Entscheidung ihrem Rehabili-
tierungsinteresse nicht ausreichend Rechnung tragt.®® Im Gegensatz zur
Nebenklage, § 400 Abs. 1 StPO, ist die privatklagende Person beschwert und
somit rechtsmittelbefugt, wenn zwar entsprechend ihrer Antrage entschie-
den wurde, sie aber eine Verscharfung des Urteils beabsichtigt.!

Gemaf §§ 390 Abs. 1 S. 3, 301 StPO kann das Rechtsmittel der privatkla-
genden Person auch zu einem fiir die privatbeklagte Person giinstigeren
Urteil fithren. Zu beachten ist jedoch, dass die privatklagende Person nicht
gemaf3 § 296 Abs. 2 StPO zugunsten der privatbeklagten Person Rechtsmit-
tel einlegen kann.®?

59 Jofer in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 390 Rn. 2; Daimagiiler in:
MiiKoStPO, 2. Aufl,, § 390 Rn. 7; Allgayer in: KK-StPO, 9. Aufl., § 390 Rn. 4; Valerius
in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 390 Rn. 3.

60 Velten in: SK-StPO, 5. Aufl., § 390 Rn. 5.

61 OLG Hamm, Beschl. v. 23.8.1961 - 1 Ws 317/61; Daimagiiler in: MiiKoStPO, 2. Aufl.,
§ 390 Rn. 8; Jofer in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 390 Rn. 2.

62 BGH, Beschl. v. 12.7.1990 - 4 StR 247/9; Daimagiiler in: MiKoStPO, 1. Aufl., § 390
Rn. 7; Jofer in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 390 Rn. 3.
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bb) Riicknahme der Privatklage

Nach § 391 Abs.1 StPO kann die Privatklage in jeder Lage des Verfahrens
zuriickgenommen werden, nach Beginn der Vernehmung der angeklagten
Person muss diese der Riicknahme jedoch zustimmen. Im Gegensatz zur
Offizialmaxime im Strafverfahren bringt diese Regelung die Dispositions-
befugnis der privatklagenden Person zum Ausdruck.®

Die Klageriicknahme muss gegeniiber dem Gericht erklart werden; dies
ist miindlich innerhalb der Hauptverhandlung sowie schriftlich oder zu
Protokoll der Geschiftsstelle aufierhalb der Hauptverhandlung moglich.
Die Erklarung ist bedingungsfeindlich und unanfechtbar, sie kann nicht
widerrufen werden.®* Die Riicknahme kann bis zum rechtskraftigen Ab-
schluss des Privatklageverfahrens erklart werden.®®

Infolge der Klageriicknahme ist das Verfahren aufSerhalb der Hauptver-
handlung durch Beschluss, innerhalb der Hauptverhandlung durch Urteil
gemaf3 § 260 Abs. 3 StPO einzustellen.

Als Privatklageriicknahme gilt auch das Ausbleiben der ordnungsgemaf3
geladenen privatklagenden Person, wenn sie im Verfahren des ersten
Rechtszuges oder, soweit die angeklagte Person die Berufung eingelegt hat,
im Verfahren des zweiten Rechtszuges nicht erscheint oder sich rechtsan-
waltlich vertreten lasst, § 391 Abs. 2 StPO.

Auch fiir das Nichteinhalten einer Frist kann die Fiktion der Riicknahme
gemaf3 § 391 Abs. 2 StPO gelten. Voraussetzung ist jedoch, dass die Frist fiir
eine Handlung gesetzt wurde, die dem Fortgang des Verfahrens dient.®¢

Die Regelung des § 391 Abs.2 StPO gilt auch im Berufungsverfahren,
wenn die privatklagende Person sdaumig ist, § 391 Abs. 3 StPO. Um die ange-
klagte Person dadurch nicht schlechter zu stellen, verweist die Vorschrift
auf § 301 StPO. Aus diesem Grund ist die Berufungsverhandlung ohne die
privatklagende Person durchzufithren und durch Urteil zu beenden, wenn
eine Abanderung des Urteils zugunsten der angeklagten Person in Betracht
kommt.%

63 Daimagiiler in: MiiKoStPO, 2. Aufl,, § 391 Rn. L.

64 OLG Neustadt, Urt. v. 28.6.1961 — Vs 1/61, Ss 74/61.

65 Jofer in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 391 Rn. 3; Allgayer in: KK-
StPO, 9. Aufl., § 391 Rn. L.

66 Jofer in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5.Aufl., §391 Rn.10; Schmitt in:
Meyer-Gofiner/Schmitt, StPO, 68. Aufl., § 391 Rn. 14.

67 Rieff NStZ 2000, 120.
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f) Kosten der Privatklage

Fiir die Erhebung der Privatklage hat die privatklagende Person einen
Gebiihrenvorschuss an das Gericht zu zahlen, § 379a StPO, § 16 Abs. 1 GKG,
es sei denn, ihr wurde Prozesskostenhilfe gemif3 § 379 Abs.3 StPO bewil-
ligt. Fiir die Gewédhrung von Prozesskostenhilfe gelten gemaf3 § 379 Abs. 3
StPO dieselben Voraussetzungen wie in biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
mithin muss die privatklagende Person einerseits wirtschaftlich bediirftig
sein, andererseits muss die Privatklage abweichend von § 397a Abs. 2 StPO
hinreichende Aussicht auf Erfolg aufweisen. Die Gewahrung von Prozess-
kostenhilfe in der Nebenklage kniipft demgegeniiber nach §397a Abs.2
StPO daran an, dass die in der Nebenklage beteiligte Person (abgesehen
von der ebenfalls erforderlichen wirtschaftlichen Bediirftigkeit) nicht in
der Lage ist, ihre Interessen selbst ausreichend wahrzunehmen oder dass
ihr dies nicht zuzumuten ist. An dieser Unterscheidung zeigt sich die unter-
schiedliche Zielrichtung der Rechtsinstitute der Nebenklage und der Privat-
klage: Die Nebenklage dient insbesondere dem Schutz der verletzten Per-
son, wahrend die Privatklage der verletzten Person die Moglichkeit bieten
soll, ihr personliches Genugtuungsbediirfnis zu erfiillen. Daher kniipft die
Gewihrung der Prozesskostenhilfe nach § 379 Abs. 3 StPO gerade nicht an
die Schutzbediirftigkeit der privatklagenden Person an. Von der gesamten
Gestaltung des Privatklageverfahren ist dieses zudem eher vergleichbar mit
einem Parteiprozess; aus diesem Grund ist der uneingeschrinkte Verweis
auf die Vorschriften der §§ 114 ff. ZPO dogmatisch sinnvoll.

Erst nach Zahlung des Kostenvorschusses konnen gerichtliche Handlun-
gen vorgenommen werden, § 379a Abs.2 StPO, sofern die privatklagende
Person nicht geltend macht, dass die Verzogerung ihr einen erheblichen
Nachteil, beispielsweise die Wiederholung oder Fortsetzung der Tat, brin-
gen wiirde. Wird das Gericht titig, obwohl der Kostenvorschuss nicht
gezahlt wurde, fithrt dies nicht zur Unwirksamkeit der vorgenommenen
Handlung.® Unterbleibt die Zahlung des Kostenvorschusses ganzlich, wird
die Privatklage zuriickgewiesen, § 379a Abs. 3 S.1 StPO.

Nach § 471 StPO, der der Kostenfolge in biirgerlichen Rechtsstreitigkei-
ten nach §§91ff. ZPO &hnelt, hat die privatbeklagte Person im Falle
der antragsgemédflen Verurteilung nach § 465 Abs.1 StPO die Kosten der
Staatskasse sowie gemdfS § 471 Abs.1 StPO die notwendigen Auslagen der
privatklagenden Person zu tragen. Zu diesen notwendigen Auslagen geho-

68 Valerius in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 379a Rn. 8.
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ren auch die Kosten des erfolglosen Siithneversuchs.®® Wird die Privatkla-
ge dagegen zuriickgewiesen, die beschuldigte Person freigesprochen oder
das Verfahren eingestellt, tragt die privatklagende Person die Kosten des
Verfahrens sowie die der beschuldigten Person erwachsenen notwendigen
Auslagen, § 471 Abs. 2 StPO. Wie im Zivilverfahren kommt auch eine Kos-
tenquotelung nach pflichtgemadflem Ermessen des Gerichts in Betracht,
wenn den Antragen der privatklagenden Person nur teilweise nachgekom-
men wurde, das Verfahren wegen Geringfiigigkeit nach § 383 Abs.2 StPO
eingestellt oder Widerklage durch die beschuldigte Person erhoben wurde,
§ 471 Abs. 3 StPO.

g) Analyse der Privatklage vor dem Hintergrund der Bediirfnisse der
Verletzten

Das Institut der Privatklage wurde mit dem Ziel der Entlastung der Strafjus-
tiz in die Strafprozessordnung aufgenommen. Die Bediirfnisse der verletz-
ten Person waren an dieser Stelle nicht im Blick des Gesetzgebers.

Der Privatklageweg ist geméf3 § 374 Abs.1 StPO auf Delikte beschrénkt,
die, gemessen an der jeweiligen Straferwartung, als Straftaten mit nicht
erheblicher Eingriffsintensitat fiir das Opfer gesehen werden konnen. Nach
den Richtlinien fiir das Strafverfahren und das Bufigeldverfahren ist gemafs
Nr. 87 RiStBV auf den Privatklageweg zu verweisen, wenn kein offentliches
Interesse an der Strafverfolgung besteht. Das 6ffentliche Interesse liegt nach
Nr. 86 RiStBV in der Regel vor, wenn der Rechtsfrieden iiber den Lebens-
kreis der verletzten Person hinaus gestort und die Strafverfolgung ein ge-
genwirtiges Anliegen der Allgemeinheit ist, beispielsweise wegen des Aus-
mafles der Rechtsverletzung, wegen der Rohheit oder Gefahrlichkeit der
Tat, der rassistischen, fremdenfeindlichen, antisemitischen oder sonstigen
menschenverachtenden Beweggriinde der beschuldigten Person, wegen der
besonderen Schutzbediirftigkeit der verletzten Person, der Stellung der ver-
letzten Person im offentlichen Leben oder wegen relevanter Voreintragun-
gen der beschuldigten Person in einem inlandischen oder ausldndischen
Strafregister. Dariiber hinaus kann ein 6ffentliches Interesse auch vorliegen,
wenn der verletzten Person wegen ihrer Beziehung zu der beschuldigten
Person die Erhebung der Privatklage nicht zugemutet werden kann. Auf-
tallig ist, dass die personlichen Tatfolgen, welche die geschddigte Person

69 Daimagiiler in: MiKoStPO, 2. Aufl., § 471 Rn. 2.
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durch die Tat erlitten hat, nicht explizit genannt werden. Dadurch wird
dem Umstand, dass Opfer verschiedene Resilienzen und Bewaltigungsstra-
tegien mitbringen und daher von Straftaten, die aus Sicht einer dritten
Person wenig erheblich waren, unterschiedlich betroffen sein konnen, kei-
ne Rechnung getragen. Erschwerend kommt hinzu, dass Opfer im Falle
niederschwelliger Delikte in der Praxis hdufig im Ermittlungsverfahren le-
diglich einen Aulerungsbogen zugesandt bekommen und nicht polizeilich
vernommen werden; durch dieses Vorgehen werden die Geschéddigten nicht
explizit nach Tatfolgen gefragt, so dass diese bei der Entscheidung iiber die
Verweisung auf den Privatklageweg keine Beriicksichtigung finden kénnen.

Die in § 374 Abs.1 StPO genannten Delikte kommen zudem grundsitz-
lich auch fiir Verfahrenseinstellungen gemaf3 §§ 153, 153a StPO in Betracht.
Wenn das 6ffentliche Interesse an der Strafverfolgung verneint wird und die
Schuld des*der Téter*in als gering anzusehen wire, kann die Staatsanwalt-
schaft das Verfahren auch nach §153 Abs.1 StPO einstellen, wodurch der
Anwendungsrahmen fiir den Privatklageweg verringert wird.

Das Verfahren des Privatklagewegs und insbesondere der erforderliche
Sihneversuch stehen auflerdem kontrar zu dem Bediirfnis Verletzter, in
samtlichen Verfahrensschritten geschiitzt zu werden. Die verletzte Person
ist durch den obligatorischen Sithneversuch gezwungen, mit der beschul-
digten Person in Kontakt zu treten. Auch wenn eine Vergleichsbehorde den
Stihneversuch begleitet, bedeutet die Kontaktaufnahme fiir Geschidigte
eine weitere Belastung, da der vorgeschaltete Siihneversuch ein weiteres
Aufeinandertreffen der verletzten Person mit der beschuldigten Person zu-
satzlich zu der Begegnung in der Hauptverhandlung erforderlich macht.

Zudem fiithrt die Ahnlichkeit zum Parteiprozess dazu, dass die gescha-
digte Person, deren Rechtsgiiter verletzt wurden, in die Rolle geraten kann,
ihr berechtigtes Anliegen, dass die beschuldigte Person bestraft wird, vertei-
digen zu miissen. Insbesondere der obligatorische Sithneversuch kann die-
sen Eindruck bei der geschddigten Person verstirken; diese mochte gegebe-
nenfalls keinen Ausgleich mit der beschuldigten Person erreichen, sondern
ausschlieflich deren Bestrafung herbeifithren. Dass vor allem der Siihne-
versuch im Widerspruch zur {ibrigen Verletztenbeteiligung im Strafverfah-
ren steht, wird am Vergleich zu der Mdglichkeit des Tater-Opfer-Ausgleichs
nach §46a StGB deutlich: Ein Téter-Opfer-Ausgleich gegen den Willen
der geschéddigten Person ist ausgeschlossen. Im Privatklageverfahren wird
der Versuch des Ausgleichs dagegen vorgeschrieben. Auch daran zeigt sich
die Nahe des Privatklageverfahrens zum Zivilverfahren, in welchem ein
vorgeschaltetes Schlichtungsverfahren, beispielsweise im Auflerungsrecht
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gemifd §15a Abs.1 S.1 Nr.3 EGZPO in Verbindung mit § 53 Abs.1 Nr.2
JustG NRW, obligatorisch sein kann.

Auch der Wunsch, als Opfer anerkannt zu werden, ist durch das kontra-
diktorische Verfahren der Privatklage erschwert: Im Strafverfahren hat die
geschédigte Person grundsitzlich eine zeugenschaftliche Rolle. Bei Beteili-
gung in der Nebenklage wird ihr unter Umstdnden bereits im Ermittlungs-
verfahren prospektiv die Geschadigteneigenschaft zugeschrieben.”® Im Pri-
vatklageverfahren hat die geschddigte Person dagegen eine mit der Position
der Staatsanwaltschaft vergleichbare Parteirolle, wodurch sie eine Hauptak-
teurin im Verfahren wird und die Verantwortung, die Anerkennung als
Opfer zu erhalten, allein ihr obliegt.

Die Méglichkeit der Riicknahme der Privatklage ermdglicht dem Opfer
dagegen eine Beeinflussung des Strafverfahrens, die sonst abseits von Straf-
antragsdelikten nicht gegeben ist. Fiihlt sich die geschddigte Person dem
Strafverfahren im Verlauf nicht mehr gewachsen, kann sie die Privatklage
zuriicknehmen. Durch diese Moglichkeit kann die verletzte Person vor
allem ihrem Bediirfnis nach Schutz vor Sekundérviktimisierung nachkom-
men, indem sie das Verfahren selbstbestimmt beenden kann. Zu beachten
ist aber die Kostenfolge geméafS § 471 Abs. 2 StPO, nach der die privatklagen-
de Person bei Riicknahme der Privatklage die Gebithren und Auslagen der
Staatskasse sowie die der privatbeklagten Person erwachsenen notwendigen
Auslagen zu tragen hat.”!

Dennoch stellt sich das Privatklageverfahren als Fremdkérper in der
Strafprozessordnung dar: Es handelt sich um einen Parteiprozess, der bei
Verurteilung mit einer Bestrafung der privatbeklagten Person endet. Den
Opferinteressen wird — wie dargestellt - kaum Rechnung getragen.

In der Praxis spielt das Privatklageverfahren daher auch kaum eine Rolle.
Dies rithrt vor allem daher, dass diese Verfahren hiufig eingestellt und
gar nicht erst verhandelt werden. Angesichts des Kostenrisikos sowie des
belastenden, erforderlichen Sithneversuchs sehen Geschédigte in der Regel
davon ab, diesen Rechtsweg zu verfolgen.

70 Fir das Akteneinsichtsrecht im Ermittlungsverfahren wird die Geschadigtenrolle
beispielsweise vor Abschluss des Verfahrens antizipiert und Akteneinsicht bereits vor
Ende des Ermittlungsverfahrens gewéhrt.

71 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 471 Rn. 3 f.; LG Hagen, Beschl. v. 25.6.1955 - 9 Qs
225/55.
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h) Bedeutung der Akteneinsicht im Privatklageverfahren

Im Privatklageverfahren benétigt die geschddigte Person Akteneinsicht, um
die Aufgaben der Staatsanwaltschaft iibernehmen zu konnen. Das Recht auf
Akteneinsicht im Privatklageverfahren ergibt sich aus § 385 Abs. 3 StPO.

Die Vorschrift des § 385 Abs. 3 StPO ist dhnlich der Regelung des § 406e
StPO ausgestaltet. Nach § 385 Abs.3 S.1 StPO kann der anwaltliche Bei-
stand der privatklagenden Person die Akten, die dem Gericht vorliegen
oder von der Staatsanwaltschaft im Falle der Erhebung einer Anklage vor-
zulegen wiren, einsehen sowie amtlich verwahrte Beweisstiicke besichti-
gen, soweit der Untersuchungszweck in einem anderen Strafverfahren nicht
gefdhrdet werden kann und tiberwiegende schutzwiirdige Interessen der
beschuldigten Person oder Dritter nicht entgegenstehen. Die Regelung des
§ 385 Abs. 3 S.2 StPO gewihrt dasselbe Recht der privatklagenden Person,
die nicht anwaltlich vertreten ist.

Im Gegensatz zu der Vorschrift des § 406e Abs. 2 StPO beschridnken sich
die Versagungsgriinde, die in der Regelung des § 385 Abs. 3 StPO normiert
sind, auf die Gefdhrdung des Untersuchungszwecks in einem anderen Straf-
verfahren und auf das Entgegenstehen von Interessen der beschuldigten
Person oder Dritter. Folglich kommt es nicht darauf an, dass der Untersu-
chungszweck in dem konkreten Privatklageverfahren gefdhrdet sein konn-
te. Dies ist angesichts der im Privatklageverfahren gerade nicht geltenden
Offizialmaxime konsequent, wenn die privatklagende Person die Rolle der
Staatsanwaltschaft iibernimmt und damit selbst den Untersuchungszweck
verfolgt.

4. Nebenklage

Die Nebenklage stellt ein umfassendes Beteiligungsrecht am Strafverfahren
fiir besonders schutzbediirftige Opfer dar.”? Sie ist im dritten Abschnitt des
5. Buchs der Strafprozessordnung geregelt.

72 Schéch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., vor §§ 395 ff. Rn. 1.
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a) Ziel der Nebenklage

Die Nebenklage ermdglicht es besonders schutzbediirftigen Opfern, ihre
spezifischen Interessen und Anliegen aktiv im Strafverfahren einzubrin-
gen.”?

Ziel der Nebenklage ist aus anwaltlicher Sicht die Begleitung der in der
Nebenklage beteiligten Person, welche im Strafverfahren ohne Zulassung
zur Nebenklage lediglich die Rolle eines*einer Zeug*in einnehmen wiirde.”*

Im Vordergrund steht aus Sicht der in der Nebenklage beteiligten Person
dabei ihr Schutz vor ungerechtfertigten Schuldzuweisungen, unzuldssiger
Befragung, Demiitigung sowie Verharmlosung der Tatfolgen fiir die verletz-
te Person.”” Die in der Nebenklage beteiligte Person kann zudem ihre
personlichen Interessen auf Genugtuung verfolgen,’® indem sie an der Be-
strafung des*der Téter*in mitwirken kann. Die Nebenklage dient zudem
dem Interesse des Opfers, seine besonderen Belastungen im Verfahren
sichtbar zu machen und seine Anspriiche auf Wiedergutmachung sowie
die staatliche Anerkennung seines Leids durchzusetzen - in geeigneten Fal-
len auch in Verbindung mit dem Adhésionsverfahren.”” Dariiber hinaus er-
moglichen die Rechte der in der Nebenklage beteiligten Person, dass sie als
verletzte Person ihre Sichtweise der Tatgeschehnisse darlegen kann.”® Die
Rolle der Nebenklage wird auch als ,Wéachterin der Personlichkeitsrechte
von Zeugen’® bezeichnet.

b) Zuléssigkeit der Nebenklage

Die Nebenklage ist gemdfd §395 Abs.1 StPO zuldssig im Strafverfahren
gegen beschuldigte Erwachsene. Im Verfahren gegen Jugendliche ist die
Nebenklage zuldssig, sofern Gegenstand des Verfahrens eines der in § 80
Abs. 3 JGG genannten Verbrechen, bzw. Vergehen ist. Handelt es sich bei
dem*der Téter*in um eine heranwachsende Person, ist die Nebenklage stets
zuldssig, §§ 2 Abs. 2,109 JGG.

73 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 395 Rn. 1.

74 Schroth, Die Rechte des Opfers im Strafprozess, 2. Aufl., Rn. 72.

75 Altenhain JZ 2001, 796.

76 Schmitt in: Meyer-Gof3ner/Schmitt, StPO, 68. Aufl.,, vor §§ 395 ff. Rn. 1; Kindhdiuser/
Schumann, Strafprozessrecht, 6. Aufl., § 26 Rn. 80.

77 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 395 Rn. 1.

78 BT-Drucks. 10/5305, S. 13.

79 Burgsmiiller in: Opferrechte, 1. Aufl., § 1 Rn. 15.
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Hat eine angeklagte Person Taten in verschiedenen Altersstufen began-
gen, ist die Nebenklage insgesamt unzuléssig, wenn es sich bei der Jugend-
tat nicht um eine Katalogtat des § 80 Abs. 3 JGG handelt. Hintergrund ist,
dass eine teilweise Zulassung der Nebenklage hinsichtlich der Taten, die die
angeklagte heranwachsende bzw. erwachsene Person begangen hat, zu einer
zwangslaufig damit verbundenen Aufspaltung des einheitlichen Verfahrens
fithren wiirde.80

Kommt es zu einer Verbindung von Verfahren gegen eine jugendliche
und gegen eine heranwachsende oder erwachsene Person, ist die Nebenkla-
ge gegeniiber der heranwachsenden bzw. der erwachsenen Person zuléssig,
da andernfalls die Staatsanwaltschaft den Verfahrensgang durch eine solche
Verfahrensverbindung gezielt beeinflussen konnte.®!

Auch im Sicherungsverfahren gegen Erwachsene ist die Nebenklage ge-
mafd § 395 Abs. 1 StPO zuldssig. Die Regelung des § 80 Abs. 3 JGG lasst zwar
die ausdriickliche Regelung der Nebenklage im Sicherungsverfahren gegen
Jugendliche vermissen. Es ist jedoch kein sachlicher Grund ersichtlich,
der einer Nebenklagezulassung im Sicherungsverfahren gegen Jugendliche
widersprechen wiirde: Der Erziehungsgedanke des Jugendstrafrechts, mit
dem die Einschrankung der Zulassigkeit der Nebenklage nach § 80 Abs. 3
JGG begriindet wird, diirfte im Sicherungsverfahren gegen eine*n schuld-
unfihige*n Jugendliche*n kaum eine Rolle spielen.??

¢) Voraussetzungen des Nebenklageanschlusses

Der Anschluss an das Strafverfahren als Nebenkldger*in ist unter der Vor-
aussetzung der Prozessfihigkeit der betroffenen Person, der Anschlussbe-
rechtigung gemiafl § 395 StPO, der Anschlusserklarung der berechtigten
Person sowie der Zulassung der Nebenklage durch das Gericht méglich.

80 OLG Hamburg, Beschl. v.12.12.2005 - 1 Ws 220/05.

81 BGH, Beschl. v.18.10.1995 - 2 StR 470/95.

82 Kaspar in: MiKoStPO, 2.Aufl, §80 JGG Rn.32f; Schmitt in: Meyer-Gofner/
Schmitt, StPO, 68. Aufl., vor §§ 395 ff. Rn. 5.
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aa) Prozessfahigkeit

Die in der Nebenklage beteiligte Person muss prozessfdhig im Sinne des
§ 52 ZPO sein.® Fehlt es an der Prozessfahigkeit, muss die gesetzliche Ver-
tretung den Anschluss zur Nebenklage erkldren. Nebenkldger*in ist dann
dennoch die prozessunfahige Person.

Fiir minderjéhrige Geschédigte bedeutet dies, dass die sorgeberechtigte
Person der Prozesserklarung der minderjéhrigen Person zumindest zustim-
men muss.3* Im Falle geteilter Sorge ist die Zustimmung beider Elternteile
erforderlich.

Handelt es sich bei dem Strafverfahren, in dessen Rahmen die Nebenkla-
ge angestrebt wird, um ein Verfahren gegen ein Elternteil der minderjahri-
gen Person, ist die Bestellung einer mit der Ergidnzungspflege beauftragten
Person - im Gegensatz zur Entscheidung tiber die Ausiibung des Zeugnis-
verweigerungsrechts gemaf3 § 52 StPO - nicht erforderlich; der Teilbereich
der elterlichen Sorge steht gemaf3 § 1680 Abs. 1, 3 BGB von Gesetzes wegen
dem nicht tatverdachtigen Elternteil zu.8> Ist dagegen die alleinige sorgebe-
rechtigte Person Beschuldigte*r, reicht die geniigende Verstandesreife der
minderjéhrigen Person aus; es wird damit argumentiert, dass die minder-
jahrige Person ansonsten im Verfahren bis zur gerichtlichen Bestellung der
mit der Erganzungspflege beauftragten Person schutzlos gestellt sei.¢ Fiir
das Ausreichen der geniigenden Verstandesreife der minderjéhrigen Person
spricht ferner, dass die Strafprozessordnung keinen allgemeinen Grundsatz
enthilt, nach dem die Handlungsfahigkeit einer verfahrensbeteiligten Per-
son an deren Volljahrigkeit gekniipft ist.8”

bb) Anschlussberechtigung

Im Folgenden soll die Anschlussberechtigung der Nebenklage niher be-
leuchtet werden.

83 BGH, Beschl. v. 16.12.2008 - 4 StR 542/08.

84 BGH, Beschl. v.16.12.2008 — 4 StR 542/08.

85 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 395 Rn. 31; OLG Bamberg, Beschl. v. 16.3.2020 —
2 UF 27/20; aA: Eisenberg, Anm. zu OLG Bamberg, Beschl. v. 16.3.2020 - 2 UF 27/20.

86 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 395 Rn. 32.

87 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 395 Rn. 32; LG Berlin, Beschl. v. 27.11.2009 - 530
37/009.

46



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

L Uberblick iiber die Mitwirkungsrechte
(1) Anschlussbefugnis nach § 395 Abs. 1 StPO

Gemaf3 § 395 Abs. 1 StPO sind zunidchst Verletzte der dort genannten Delik-
te zum Anschluss als Nebenkldger*innen berechtigt.

Dabei ist unerheblich, ob das Delikt versucht oder vollendet wurde und
ob Téaterschaft oder Teilnahme vorliegt.3 Ausreichend ist nach dem Geset-
zestext eine rechtswidrige Tat, so dass auch die Tat einer schuldunfahigen
Person zur Nebenklage berechtigt.®

Denknotwendig gentigt der Tatverdacht hinsichtlich der zur Nebenklage
berechtigenden Tat; an diesen sind keine besonderen Anforderungen zu
stellen, notwendig ist lediglich die Mdoglichkeit eines tatbestandsmafligen
und rechtswidrigen Angriffs auf das Opfer, § 373b Abs. 1 StPO.%°

Die Anschlussberechtigung liegt zudem vor, wenn das zur Nebenklage
berechtigende Delikt in Tateinheit oder Gesetzeskonkurrenz mit einer wei-
teren Tat begangen wurde, welche nicht zum Anschluss als Nebenklager*in
berechtigt.”!

Die Anschlussbefugnis ist zu verneinen, wenn es sich bei dem Delikt
um ein absolutes Antragsdelikt handelt und die berechtigte Person keinen
Strafantrag gestellt hat.°2 Im Falle relativer Antragsdelikte geniigt dagegen,
dass die Staatsanwaltschaft das besondere 6ffentliche Interesse an der Straf-
verfolgung bejaht.”

Hinsichtlich der Anschlussbefugnis ist umstritten, ob die prospektiv in
der Nebenklage beteiligte Person die Verurteilung oder gar den Freispruch
der angeklagten Person anstrebt.”* Die Rechtsprechung hat sich zu dieser
Frage klar positioniert und bejaht die Zuldssigkeit des Nebenklageanschlus-
ses, auch wenn die Nebenklage den Freispruch der angeklagten Person zum
Ziel hat.”> Begriindet wird diese Ansicht damit, dass sich weder aus dem

88 Schioch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 395 Rn. 3.

89 BGH, Urt.v.5.2.1998 - 4 StR 10/98.

90 Schiéch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl,, § 395 Rn. 3; dass
die Moglichkeit der Verurteilung ausreicht, wird nun auch durch den Wortlaut des
§ 373b Abs. 1 StPO unterstrichen (,...ihre Begehung unterstellt...).

91 BGH, Urt. v.9.1.1985 - 3 StR 502/84.

92 OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 25.1.1991 - 1 Ss 31/90.

93 BGH, Urt.v. 2.6.1992 - 5 Ars 30/92.

94 Bejahend: BGH, Beschl. v. 1.9.2020 - 3 StR 214/20; Velten in: SK-StPO, 5. Aufl., § 395
Rn.17; Altenhain JZ 2001, 796; Fabricius NStZ 1994, 257; verneinend: Valerius in:
MiiKoStPO, 2. Aufl., § 395 Rn.39; OLG Rostock, Beschl. v. 26.3.2012 - I Ws 77/12;
OLG Schleswig, Beschl. v. 2.8.1999 - 2 Ws 239, 248-254, 256-257/99.

95 BGH, Beschl. v. 1.9.2020 - 3 StR 214/20.
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Gesetzeswortlaut, noch aus der Gesetzesbegriindung oder aber dem Zweck
der Nebenklage eine Beschrankung derselben ergebe; die Nebenklage gebe
der berechtigten Person eine dem Verletztenschutz dienende Beteiligungs-
befugnis — auf welche Weise die verletzte Person ihre Belange am besten
geschiitzt sehe, unterliege ihrer eigenen Einschétzung. Dariiber hinaus wird
mit dem Recht der in der Nebenklage beteiligten Person argumentiert, dass
sich ihr Genugtuungsinteresse auch darauf richten konne, dass derjenige,
der die Tat wirklich begangen habe, bestraft werden solle.?® Andererseits
wird vertreten, dass eine Nebenklage mit dem Ziel eines Freispruchs un-
zuldssig sei, da die Nebenklage in einem Verfahren gegen eine aus Sicht
des*der Nebenkldger*in unschuldigen Person das Genugtuungsinteresse
der in der Nebenklage beteiligten Person nicht befriedigen kénne; zudem
bestehe keine Gefahr einer Sekundirviktimisierung in einem Verfahren
gegen einen Unschuldigen.®”

Die wohl herrschende Ansicht, auch die ,verteidigende® Nebenklage sei
zuldssig, tiberzeugt. Bereits der Wortlaut der Vorschrift des §395 StPO
lasst keine derartige Beschrankung der Nebenklage zu. Des Weiteren dient
die Nebenklage auch dazu, der verletzten Person zu ermdéglichen, aus der
passiven Opferrolle auszubrechen, indem ihr (begrenzt) die aktive Teilnah-
me am Strafverfahren ermdoglicht wird. Wie die verletzte Person dieses
Recht fur sich nutzt, ist ihr iberlassen. SchliefSlich verkennt die ablehnende
Ansicht, dass diverse Griinde — beispielsweise familidre Verbundenheit -
zu einer ,verteidigenden Nebenklage fithren konnen und dass sich der
Wunsch der verletzten Person im Laufe des Verfahrens (mehrfach) andern
kann. Eine Riicknahme der Zulassung der Nebenklage je nach Wunsch der
geschédigten Person konnte das Strafverfahren erheblich behindern.

(2) Anschlussbefugnis nach § 395 Abs. 2 StPO

Gemifd § 395 Abs. 2 Nr.1 StPO sind ebenfalls nahe Angehdérige einer durch
eine rechtswidrige Tat getoteten Person zur Nebenklage berechtigt.

Die rechtswidrigen Totungsdelikte umfassen samtliche vorsatzliche und
fahrldssige Straftaten gegen das Leben sowie alle qualifizierten Delikte,
deren Qualifikation im Todeserfolg®® liegt.

96 Velten in: SK-StPO, 5. Aufl., § 395 Rn. 17; Altenhain JZ 2001, 796.
97 Valerius in: MiKoStPO, 2. Aufl., § 395 Rn. 39.
98 BGH, Urt. v. 5.3.2008 - 2 StR 626/07.
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Nebenklagebefugt sind die in § 395 Abs. 2 Nr. 1 StPO abschliefend aufge-
zéhlten Personen, namentlich Kinder, Eltern, Geschwister, Ehegatten und
Lebenspartner*innen;®” nicht nebenklageberechtigt sind nach dem eindeu-
tigen Wortlaut Grofleltern, Stiefeltern, Stiefkinder'®® sowie geschiedene
Ehegatten!®!. Auffallend ist, dass trotz Inkrafttretens des § 373b StPO eine
Erweiterung des Kreises der nebenklageberechtigten Personen nicht erfolgt
ist.12 Nach §373b Abs.2 Nr.2 StPO sind im gemeinsamen Haushalt der
verstorbenen Person lebende Lebensgefahrt*innen Verletzten begrifflich
gleichgestellt, in der Nebenklage konnen sie sich jedoch nicht anschliefien.

Der Gesetzgeber begriindet diese Einschrankung der Nebenklageberech-
tigung rein formal damit, dass die Moglichkeit der Nebenklage durch die
EU-Opferschutzrichtlinie nicht gefordert werde.!* In der Praxis fiihrt diese
willkiirlich anmutende Beschriankung jedoch dazu, dass der im gemein-
samen Haushalt mit der*dem Verstorbenen lebenden Person im Strafver-
fahren zwar Beteiligungsrechte eingeraumt werden, ihr die umfassenden
Beteiligungsrechte der Nebenklage aber verwehrt werden. Fiir diese Unter-
scheidung gibt es keine ersichtliche Begriindung. Kritisch ist dies insbeson-
dere zu sehen, wenn ein*e Jugendliche*r angeklagt ist: Nach § 48 Abs.2
S.1 JGG ist der verletzten Person in der grundsitzlich nichtoffentlichen
Verhandlung zwar die Anwesenheit gestattet. Unklar ist jedoch, ob dem
der Verletztenbegrift des §373b StPO oder der des §395 StPO zugrunde
gelegt wird. Teilweise wird hinsichtlich der Vorschrift des § 48 Abs.2 S.1
JGG an die Regelung des § 406f StPO angekniipft.'* § 406f StPO raumt der
verletzten Person Rechte unabhingig von ihrer Nebenklageberechtigung
ein, so dass sich aus dieser Argumentation ableiten lassen konnte, dass die
Vorschrift Verletzte im Sinne des § 373b StPO umfasst. Andererseits wird
gegen eine analoge Anwendung des § 406f StPO argumentiert, dass es sich
bei § 48 Abs.2 S.1 JGG um eine abschlieflende Aufzahlung handele.l%% Je
nachdem, welcher Verletztenbegrift verwendet wird, kann dies dazu fiithren,
dass der*dem Getéteten nahestehende Personen im Ermittlungsverfahren
Rechte zustehen, sie aber von der Hauptverhandlung ginzlich ausgeschlos-
sen werden und nicht einmal als Offentlichkeit an dieser teilnehmen kén-
nen. Verletztengerecht ist daher das Abstellen auf den weiten Verletztenbe-

99 Schroth, Die Rechte des Opfers im Strafprozess, 2. Aufl., Rn. 270.
100 BGH, Beschl. v. 15.9.1995 - 3 StR 328/95.
101 BGH, Beschl. v. 18.9.2012 — 3 BGs 262/12.
102 Vgl.oben B.I. 1.
103 BT-Drucks. 19/27654, S. 99.
104 C. Putzke in: BeckOK JGG, 36. Ed., § 48 Rn. 8.
105 Hoffler in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 48 JGG Rn. 15.
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griff des §373b StPO, um auch der verstorbenen Person nahestehenden
Menschen die Méglichkeit jedenfalls der Teilnahme an der Hauptverhand-
lung zu geben. Die Kenntnis des Ermittlungsergebnisses und des Urteils
nebst Urteilsgriinden ist auch fiir Nahestehende im Verarbeitungsprozess
von Bedeutung.

Nach § 395 Abs. 2 Nr.2 StPO sind dartiber hinaus Personen anschluss-
befugt, die durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung die Erhebung der
offentlichen Klage in dem Sinne herbeigefithrt haben, dass die Anklage
auf Anordnung des Oberlandesgerichts gemif3 §175 StPO erhoben wurde.
Wurde die Anklage wihrend des Verfahrens vor dem Oberlandesgericht
durch die Generalstaatsanwaltschaft angeordnet, bleibt die Anschlussbefug-
nis nach §395 Abs.2 Nr.2 StPO bestehen, da die Voraussetzung, dass
die Erhebung der offentlichen Klage ,durch einen Antrag auf gerichtliche
Entscheidung® herbeigefithrt wurde, erfiillt ist.1%

(3) Anschlussbefugnis nach § 395 Abs. 3 StPO

Nach dem Auffangtatbestand des § 395 Abs.3 StPO sind Personen an-
schlussbefugt, die durch andere Straftaten — insbesondere die in §395
Abs. 3 StPO genannten - verletzt wurden, sofern der Anschluss als Neben-
kldger*in aus besonderen Griinden, vor allem wegen der schweren Folgen
der Tat, zur Wahrnehmung seiner*ihrer Interessen geboten erscheint.

Uber das Vorliegen der ,besonderen Griinde entscheidet das Gericht
nach Anhérung der Staatsanwaltschaft (§396 Abs.2 S.1 StPO) sowie der
angeschuldigten Person (§ 396 Abs.2 S.2 StPO). Dabei findet die Gesamt-
situation der betroffenen Person Beriicksichtigung; vorwiegend wird auf
die Tatfolgen abgestellt, insbesondere korperliche Schiaden der verletzten
Person wie Gesundheitsschidigungen, Traumatisierungen sowie Schock-
erlebnisse von nicht unerheblicher Art.1” Ebenso zu beriicksichtigen ist
der Grad der prozessualen Schutzbediirftigkeit des Opfers.'®® Wenn das
Opfer schwere Schuldzuweisungen abzuwehren hat, sollen die ,besonderen
Griinde® im Sinne der Vorschrift ebenfalls anzunehmen sein.!%

106 OLG Miinchen, Beschl. v. 29.7.2011 — 2 Ws 689/11.
107 BR-Drucks. 178/09, S. 49.

108 BGH, Beschl. v. 9.5.2012 - 5 StR 523/11.

109 BR-Drucks. 178/09, S. 49.

50



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

L Uberblick iiber die Mitwirkungsrechte

Die durch das Tatgericht festgestellte Nebenklagebefugnis hat konstituti-
ve Wirkung."® Die Ermessensentscheidung ist unanfechtbar gemaf3 § 396
Abs.2 S.2 StPO und daher fiir das Revisionsgericht bindend, § 336 S.2
StPO.

cc) Anschlusserkldrung

Die Anschlusserklarung ist gemafl § 396 Abs.1 S.1 StPO schriftlich bei
Gericht einzureichen. Es geniigt die Ubermittlung per Telefax, die Erkla-
rung zu Protokoll der Geschiftsstelle sowie die Aufnahme in das Hauptver-
handlungsprotokoll."! Rechtsanwilt*innen sowie Hochschullehrende, § 138
Abs. 1 StPO, und andere Personen im Sinne des § 138 Abs. 2 StPO miissen
die Anschlusserkldrung gemafd §32d Abs.1 S.2 StPO in elektronischer
Form an die Strafverfolgungsbehdrden und an das Gericht iibermitteln.!

Erforderlich ist eine zweifelsfreie, unbedingte Erklarung; unklare Erkla-
rungen sind entsprechend §300 StPO auszulegen. Fiir die Abgabe der
Erklarung ist die Vertretung nach den allgemeinen Grundsétzen mdoglich,
eine reine Vertretungsanzeige durch eine*n Rechtsanwalt*Rechtsanwiltin
stellt jedoch noch keine Anschlusserklarung dar.!

Die im Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft oder dem Ge-
richt eingegangene Anschlusserklarung wird nach § 396 Abs. 1S. 2 StPO mit
Erhebung der 6ftentlichen Klage wirksam, namentlich also bei Eingang der
Akten mit der Anklageschrift bei Gericht. Beantragt die Staatsanwaltschaft
dagegen Strafbefehl, wird die Anschlusserklarung gemafd § 396 Abs.1 S.3
StPO wirksam, wenn nach Einspruch gegen den Strafbefehl die Hauptver-
handlung terminiert wird. Das Gleiche gilt, wenn der Antrag auf Erlass
eines Strafbefehls abgelehnt worden ist.

Wird der Strafbefehl antragsgemaf$ erlassen, wird die Anschlusserkldrung
dagegen gegenstandslos.!®

Die in der Nebenklage beteiligte Person kann ihre Anschlusserklarung
jederzeit widerrufen, ohne dass der Widerruf Sperrwirkung fiir einen er-

110 BGH, Beschl. v. 9.5.2012 - 5 StR 523/11.

111 Schoch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl,, § 396 Rn. 1.

112 Valerius in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 32d Rn. 1.

113 Schoch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 396 Rn. 1f.

114 Schmitt in: Meyer-GofSner/Schmitt, StPO, 68. Aufl., § 396 Rn. 3.

115 Metz JR 2019, 67; Velten in: SK-StPO, 5. Aufl., § 395 Rn. 4; LG Heidelberg, Beschl. v.
6.6.1967 — 2 Qs 147/67.
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neuten Anschluss entfaltet''® und ohne dass die iibrigen Verfahrensbeteilig-
ten zustimmen miissen; der Widerruf ist formbediirftig wie die Anschluss-
erkldrung und ebenso bedingungsfeindlich.!”

Verzichtet die geschéddigte Person auf den Anschluss vor oder nach der
Anschlusserklarung, muss sie sich an diesem Verzicht spdter festhalten
lassen; unerldsslich fiir einen wirksamen Verzicht ist allerdings, dass die
erkldrende Person die Tragweite ihrer Entscheidung zu erkennen vermag.!

Stirbt die in der Nebenklage beteiligte Person nach Abgabe der An-
schlusserkldrung, verliert diese ihre Wirkung gemaf3 § 402 StPO; es folgt
keine Fortfithrung der Nebenklage durch die Rechtsnachfolger*innen.!”

dd) Zulassung der Nebenklage

Gemafd §396 Abs.2 S.1 StPO entscheidet das Gericht iiber die Berechti-
gung zum Anschluss als Nebenkldger*in nach Anhorung der Staatsanwalt-
schaft. Die angeschuldigte Person ist in den Fallen des § 395 Abs.3 StPO
ebenfalls anzuhoren, ob der Anschluss aus den dort genannten Griinden,
insbesondere wegen der schweren Folgen der Tat, geboten erscheint.

Zustdndig fiir die Entscheidung ist das im Zeitpunkt der Antragstellung
mit dem Verfahren befasste Gericht.120 Uber die Zulassung der Nebenkla-
ge entscheidet das Gericht, nicht der*die Vorsitzende; eine Entscheidung
des*der Vorsitzenden allein ist anfechtbar.1?!

Im Rahmen der Zulassung priift das Gericht zunéchst die Prozessfahig-
keit der beantragenden Person sowie die Zugehdrigkeit zu dem in § 395
StPO genannten Personenkreis. Im Anschluss wird die Begriindetheit des
Antrags gepriift; diese ist zu bejahen, wenn die Verurteilung der angeklag-
ten Person wegen der zur Nebenklage berechtigenden Tat wenigstens mog-
lich erscheint.!??

Schliellich ergeht der Zulassungsbeschluss, welcher lediglich deklarato-
rische Bedeutung hat; die Anschlusserkldrung bewirkt als Prozesshandlung

116 OLG Hamm, Beschl. v. 19.10.1970 — 3 Ss 739/70.

117 F K. Peter, Verbesserung der Stellung des Opfers im Strafverfahren, S. 105.

118 Schroth, Die Rechte des Opfers im Strafprozess, 2. Aufl., Rn. 290.

119 Schroth, Die Rechte des Opfers im Strafprozess, 2. Aufl., Rn. 288.

120 Valerius in: MiKoStPO, 2. Aufl., § 396 Rn. 12.

121 Valerius in: MiiKoStPO, 2. Aufl.,, § 396 Rn. 13; Schich/Werner in: Satzger/Schlucke-
bier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 396 Rn. 5; BGH, Urt. v. 18.12.1968 - 3 StR 297/68.

122 BGH, Beschl. v. 18.6.2002 — 4 StR 178/02.
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bereits eine zuldssige Nebenklage.!?*> Demgegeniiber kann eine nicht zur
Nebenklage berechtigte Person durch gerichtliche Zulassung nicht zum*zur
Nebenklager*in werden.!?* Der Zulassungsbeschluss ist nicht rechtskraftfa-
hig, vielmehr kann er im Laufe des Verfahrens wieder aufgehoben werden,
wenn sich nachtréglich herausstellt, dass verfahrensrechtlich notwendige
Voraussetzungen nicht gegeben sind.> Lediglich in Féllen des § 395 Abs. 3
StPO hat der Beschluss konstitutive Wirkung, da in diesen Fillen eine
inhaltliche Priifung durch das Gericht erfolgt.!26

Wird die nebenklageberechtigte Person im weiteren Verfahren nach er-
folgter Anschlusserkldarung als Nebenklager*in behandelt, ist darin die still-
schweigende Zulassung zu sehen.!?”

Der Zulassungsbeschluss ist auch nach Einstellung sowie rechtskréftigem
Abschluss des Verfahrens noch mdoglich, sofern der Anschluss als Neben-
klager*in rechtzeitig, also vor Einstellung bzw. Abschluss des Verfahrens,
erklart wurde.!?

Gegen den Nichtzulassungsbeschluss kann durch die nebenklageberech-
tigte Person und die Staatsanwaltschaft Beschwerde gemdfi §304 StPO
als statthafter Rechtsbehelf eingelegt werden Umgekehrt unterliegt auch
die Zulassung der Nebenklage der Uberpriifung im Beschwerdeverfahren;
beschwerdeberechtigt sind die beschuldigte Person sowie die Staatsanwalt-
schaft. In Fallen des Anschlusses gemaf3 § 395 Abs. 3 StPO ist die Entschei-
dung dagegen nach § 396 Abs. 2 S. 2 StPO unanfechtbar.

Eine rechtsfehlerhafte (Nicht-) Zulassung der Nebenklage kann einen
relativen Revisionsgrund im Sinne des § 337 StPO darstellen, sofern das
Urteil auf der fehlerhaften (Nicht-)Zulassung beruht. Im Falle der Nicht-
zulassung ist dies anzunehmen, wenn nicht ausgeschlossen werden kann,
dass die nebenklageberechtigte Person Tatsachen und Beweismittel hitte
vorbringen konnen, welche fiir den Schuldspruch wesentliche Bedeutung
hétten haben kénnen.'? Revisionsrechtlich unbeachtlich ist dagegen die
Nichtzulassung bei einer vermeintlichen Anschlussbefugnis aus § 395 Abs. 3
StPO; dies folgt aus § 336 S. 2 StPO.

123 BGH, Urt. v. 18.10.1995 — 2 StR 470/95.

124 Schéch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl,, § 396 Rn. 9; Kul-
hanek in: KMR, 99. Lfg., § 396 StPO Rn. 11; BGH, Beschl. v. 5.4. 2000 - 3 StR 75/00.

125 Allgayer in: KK-StPO, 9. Aufl,, § 396 Rn. 9; Kulhanek in: KMR, 99. Lfg., § 396 StPO
Rn. 14.

126 BGH, Beschl. v. 9.5.2012 - 5 StR 523/11.

127 Schoch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 396 Rn. 8.

128 LG Kaiserslautern, Beschl. v. 2.4.1957 — Qs 38/57.

129 BGH, Beschl. v. 13.1.1999 - 2 StR 586/98.
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d) Rechtsstellung der in der Nebenklage beteiligten Person

Die verletzte Person nimmt im Strafverfahren grundsitzlich die Rolle ei-
nes*einer einfachen Zeug*in ein und ist damit als Beweismittel lediglich
»Objekt des Strafverfahrens“*?. Durch den Anschluss als Nebenklager*in
wird die verletzte Person eine mit eigenen Rechten ausgestattete Prozessbe-
teiligte,’®! die ihre Rechte unabhéngig von der Staatsanwaltschaft ausiiben
darf.®2 Dies ergibt sich auch aus dem Wortlaut des §397 Abs.1 S. 4 StPO,
nach dem die in der Nebenklage beteiligte Person im selben Umfang wie
die Staatsanwaltschaft zuzuziehen und zu hoéren ist - diese Klarstellung
wiirde bei einer Abhéngigkeit der Nebenklage von der Staatsanwaltschaft
keinen Sinn machen.

e) Prozessuale Rechte der Nebenklage

Die prozessualen Rechte der in der Nebenklage beteiligten Person sind in
§ 397 StPO geregelt.

aa) Anwesenheitsrecht gemaf3 § 397 Abs. 1.1 StPO

Nach § 397 Abs.1 S.1 StPO ist die in der Nebenklage beteiligte Person zur
durchgehenden Anwesenheit in der Hauptverhandlung berechtigt, selbst
wenn sie als Zeug*in vernommen werden soll. §§ 58 Abs. 1, 243 Abs.2 S.1
StPO gelten fiir die in der Nebenklage beteiligte Person nicht.

Ein Anwesenheitsrecht der verletzten Person ist ungeachtet der prozes-
sualen Rechte der Nebenklage in § 175 Abs. 2 S.2 GVG geregelt. Nach § 175
Abs.2 S.2 GVG ,s0ll“ der verletzten Person Zutritt auch zu nichtoffentli-
chen Verhandlungen gestattet werden. Im Gegensatz zu dem in § 397 Abs. 1
S.1 StPO normierten Anwesenheitsrecht ist eine Versagung des Anwesen-
heitsrechts nach §175 Abs.2 S.2 GVG bei Vorliegen besonderer Griinde
zuldssig. Ein besonderer Grund ist nach herrschender Meinung gegeben,
wenn die verletzte Person noch als Zeug*in vernommen werden soll.133

130 Schroth, Die Rechte des Opfers im Strafprozess, 2. Aufl., Rn. 255.

131 BT-Drucks. 10/5305, S. 13 f.

132 Allgayer in: KK-StPO, 9. Aufl., § 395 Rn. 1.

133 Kulhanek in: MiKoStPO, 2. Aufl., § 175 GVG, Rn. 7; Allgayer in: BeckOK GVG, 26.
Ed., § 175 Rn. 2; Rief$/Hilger NStZ 1987, 204.
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Folglich ist das in § 175 Abs. 2 S. 2 GVG normierte Anwesenheitsrecht deut-
lich begrenzter.

Eine Anwesenheitspflicht der in der Nebenklage beteiligten Person lasst
sich der gesetzlichen Vorschrift allerdings gerade nicht entnehmen; ebenso
kann das personliche Erscheinen nicht angeordnet werden, die in der Ne-
benklage beteiligte Person muss lediglich zur Zeugenaussage erscheinen,
sofern sie als Zeug*in geladen wurde.*

Gemafs §397 Abs.2 S.2 StPO ist der*die Rechtsanwalt*Rechtsanwaltin
der in der Nebenklage beteiligten Person ebenfalls zur Anwesenheit in der
Hauptverhandlung berechtigt.

Aufgrund des Anwesenheitsrechts ist die in der Nebenklage beteiligte
Person zur Hauptverhandlung zu laden, § 397 Abs.1 S.2 StPO. Eine nicht
erfolgte Ladung kann einen relativen Revisionsgrund im Sinne des § 337
StPO darstellen, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass die in der
Nebenklage beteiligte Person Tatsachen oder Beweismittel hatte vorbringen
kénnen, welche fiir den Schuldspruch bedeutsam gewesen sein konnten.%

In der Praxis wird das Anwesenheitsrecht durch die Nebenkldger*in
kaum wahrgenommen. Dies liegt insbesondere daran, dass von Vorsitzen-
den in der Regel erwartet wird, dass Nebenkldger*innen, die als Zeug*in-
nen im Verfahren vernommen werden sollen, auf ihr Anwesenheitsrecht
vor ihrer Zeugenaussage verzichten. Diese Erwartung wird damit begriin-
det, dass eine Anpassung der Zeugenaussage durch Kenntnis der {ibrigen
Verfahrensinhalte befiirchtet wird.

Fraglich ist, ob die gesetzlichen Vertreter*innen der in der Nebenkla-
ge beteiligten Person ebenfalls ein Anwesenheitsrecht haben. Praktisch be-
deutsam ist diese Frage, wenn die in der Nebenklage beteiligten Person
minderjahrig ist und an ihrer Stelle ihre Eltern an der Hauptverhandlung
teilnehmen wollen. Streitbehaftet ist diese Frage besonders dann, wenn die
Eltern als Zeug*innen geladen sind. Das Gesetz schweigt zu dieser Frage,
wiahrend der Gesetzgeber das Anwesenheitsrecht in § 403 Abs. 3 S.2 StPO
unter anderem fiir gesetzliche Vertreter*innen explizit geregelt hat. Mangels
einer solchen Regelung in § 397 StPO kénnen gesetzliche Vertreter*innen
das Anwesenheitsrecht nicht anstelle der Nebenklager*innen ausiiben. Da-
fiir spricht auch, dass es sich bei der Nebenklage neben der Zeugenstel-
lung um eine den Prozessordnungen im Ubrigen unbekannte Doppelrolle
handelt: In der Zivilprozessordnung kann eine Partei beispielsweise zwar
vernommen werden, neben ihrer Parteistellung aber nicht Zeug*in sein.

134 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 397 Rn. 3.
135 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 397 Rn. 3
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Die Auswirkung dieser Doppelrolle ist, dass das Anwesenheitsrecht der in
der Nebenklage beteiligten Person der Regelung des § 58 Abs. 1 StPO wider-
spricht — mithin wird eine fiir die Wahrheitsfindung bedeutsame Vorschrift
nicht angewendet. Um der Bedeutung der Regelung des § 58 Abs.1 StPO
gerecht zu werden, sollte die Vorschrift des § 397 Abs. 1 S.1 StPO restriktiv
angewendet werden. Wenn Personensorgeberechtigte als Zeug*innen in
Betracht kommen, sollte ihnen die Anwesenheit entsprechend § 397 Abs. 1
S.1 StPO fiir ihr in der Nebenklage beteiligtes Kind daher nicht gestattet
werden. Fiir sehr junge anwesende Nebenklager*innen wird die Anwesen-
heit der Personensorgeberechtigten aus Griinden auch der Aufsichtspflicht
allerdings kaum zu verwehren sein. Ein praktikabler Umgang damit wire
eine moglichst frithzeitige Vernehmung der Personensorgeberechtigten in
der Hauptverhandlung, um den Wert ihrer Zeugenaussage nicht zu sehr zu
schmalern.

bb) Weitere Rechte der Nebenklage gemaf3 § 397 Abs. 1 S. 3 StPO

Die Vorschrift des § 397 Abs.1 S.3 StPO normiert abschlieBend!?¢ weitere
Rechte der in der Nebenklage beteiligten Person.

(1) Ablehnungsrechte

Der in der Nebenklage beteiligten Person steht das Recht auf Ablehnung
eines*einer Richters*Richterin geméfd §§ 24, 31 StPO zu. Ebenfalls kann die
in der Nebenklage beteiligte Person eine*n Sachverstindige*n gemaf3 § 74
StPO ablehnen.

Fiir die Rechtzeitigkeit der Ablehnung soll es nach hochstrichterlicher
Rechtsprechung auf die Kenntnis der Nebenklagevertretung hinsichtlich
des Ablehnungsgrundes ankommen, nicht auf die der in der Nebenklage
beteiligten Person.’” Der BGH begriindete diese Entscheidung damit, dass
die Stellung der in der Nebenklage beteiligten Person sich grundlegend von
der der angeklagten Person unterscheide. Es sei daher nicht gerechtfertigt,
sie in ihren prozessualen Rechten der angeklagten Person gleichzustellen
und dadurch, verglichen mit den zivilprozessualen Regelungen der §§ 43,

136 BT-Drucks. 10/5305, S.13; Valerius in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 397 Rn. 20; Kulhanek
in: KMR, 99. Lfg., § 396 StPO Rn. 5; Velten in: SK-StPO, 5. Aufl,, § 397 Rn. 5.
137 BGH, Urt. v. 18.12.1990 - 5 StR 448/90.

56



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

L Uberblick iiber die Mitwirkungsrechte

85 ZPO, eine Besserstellung zu bewirken. Als Partei eines Zivilprozesses
miisse dieser eine Versdumung der Richterablehnung durch ihre*n Prozess-
bevollmachtigte*n zugerechnet werden.

Diese Argumentation {iberzeugt keineswegs: Der BGH begriindet die
sgrundlegend® andere Verfahrensstellung der in der Nebenklage beteiligten
Person mit einem Vergleich zum Zivilprozessrecht und verkennt damit,
dass die Nebenklage die Natur des Strafprozesses nicht tangiert. Durch Be-
teiligung der Nebenklage wird das Strafverfahren nicht zu einem Parteipro-
zess. Zudem ist der Vergleich unvollstindig, da die Parteien im Zivilprozess
rechtlich gleichgestellt sind, unabhéngig davon, ob sie Kldger*innen oder
Beklagte sind. Wenn also die zivilprozessualen Regelungen herangezogen
werden, ist nicht ersichtlich, weshalb diese dann nicht auch fiir die ange-
klagte Person gelten sollten. Folglich ist kein sachlicher Grund ersichtlich,
warum es hinsichtlich der Rechtzeitigkeit des Befangenheitsantrages auf
die Kenntnis der Nebenklagevertretung und nicht auf die Kenntnis der
in der Nebenklage beteiligten Person ankommen sollte. Die Entscheidung
des BGH vom 18.12.1990 ist dogmatisch nicht nachvollziehbar, lediglich in
praktischer Hinsicht ist sie verstandlich: Die dortige Nebenkldgerin lebte
auf den Philippinen und war demnach offensichtlich nicht kurzfristig fiir
die Nebenklagevertretung greifbar.

Das Unverziiglichkeitsgebot der Ablehnung, § 25 Abs. 2 StPO, gilt nicht
fiir die Ablehnung von Sachverstiandigen.!38

(2) Fragerecht

Das Fragerecht der in der Nebenklage beteiligten Person entspricht durch
den Verweis auf §242 Abs.2 StPO dem der Staatsanwaltschaft, der Ver-
teidigung und der angeklagten Person. Die in der Nebenklage beteiligte
Person darf somit der angeklagten Person, Zeug*innen und Sachverstdndi-
gen Fragen stellen. Ist die in der Nebenklage beteiligte Person dagegen
Mitangeklagte*r, darf sie gemaf3 § 242 Abs. 2 S. 2 StPO der (weiteren) ange-
klagten Person keine Fragen stellen. Eine mitangeklagte Person kann in
der Nebenklage zugelassen werden, wenn sich ihre Rolle als Verletzte*r auf
eine andere Tat im materiell-rechtlichen Sinne bezieht als diejenige, fiir die
er*sie selbst angeklagt ist.!*®

138 BGH, Beschl. v. 10.1.2018 — 1 StR 437/17.
139 BGH, Beschl. v. 5.7.2005 - 3 StR 199/05.
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(3) Beanstandungsrecht

Die in der Nebenklage beteiligte Person kann Anordnungen des*der Vorsit-
zenden beanstanden, § 238 Abs. 2 StPO. Dariiber hinaus hat sie das Recht,
Fragen, insbesondere der Verteidigung, zu beanstanden, § 242 StPO, und
eine gerichtliche Entscheidung herbeizufiihren.

(4) Beweisantragsrecht

Wie der Staatsanwaltschaft und der angeklagten Person steht der in der
Nebenklage beteiligten Person das Beweisantragsrecht gemaf3 § 244 Abs. 3-
6 StPO zu.

Beweisantrage konnen nur das Nebenklagedelikt betreffend gestellt wer-
den, hinsichtlich weiterer angeklagter Taten steht der in der Nebenklage
beteiligten Person dieses Recht nicht zu; bei Tateinheit und Gesetzeskon-
kurrenz gilt das Beweisantragsrecht dagegen fiir den Tatkomplex.'? In
der Praxis ist dies problematisch, da es in Féllen des systematischen Vorge-
hens der angeklagten Person auf das Gesamtbild aller Taten ankommt —
insbesondere um das System des*der Tdter*in offenzulegen, aus dem sich
strafzumessungsrelevante Aspekte ergeben konnen. 4!

Nach dem Wortlaut des § 397 Abs. 1S. 3 StPO und dem Verweis auf § 244
Abs.3-6 StPO ist das Beweisantragsrecht der Nebenklage nicht anders
ausgestaltet als das Beweisantragsrecht der iibrigen Verfahrensbeteiligten,
mithin sind die in § 244 StPO vorgesehenen Ablehnungsgriinde ebenfalls
auf Beweisantridge der Nebenklage anzuwenden.'? Der Gesetzgeber hat
bewusst auf eine Einschrinkung des Beweisantragsrechts der Nebenklage
verzichtet, wihrend der Bundesrat sich gdnzlich gegen ein Beweisantrags-
recht ausgesprochen hatte.13

140 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 397 Rn. 8.

141 Im Missbrauchskomplex Wermelskirchen war strafzumessungsrelevant beispiels-
weise das systematische Vorgehen des Angeklagten, sich den Eltern der betroffenen
Kinder als Babysitter anzubieten.

142 BGH, Urt. v..7.4.2011 - 3 StR 497/10.

143 BT-Drucks. 10/5305, S. 29, 33.
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(5) Recht zur Abgabe von Erkldrungen (Plddoyer)

Die in der Nebenklage beteiligte Person hat das Recht zur Abgabe von
Erkldarungen gemaf3 §§ 257, 258 StPO. Dies umfasst auch das Recht, einen
Schlussvortrag zu halten, § 258 Abs. 1 StPO, sowie den Schlussvortrag der
angeklagten Person zu erwidern, § 258 Abs. 2 StPO.

Wird der in der Nebenklage beteiligten Person das Erwiderungsrecht des
§ 258 Abs. 2 StPO verwehrt, ist dies nur revisibel, soweit das Urteil auf dem
Fehler beruht.!44

cc) Anwaltlicher Beistand

Die in der Nebenklage beteiligte Person kann sich gemafd § 397 Abs. 2 StPO
eines anwaltlichen Beistands bedienen; dies ist auch schon vor Erhebung
der offentlichen Klage moglich.

Der Rechtsbeistand ist zur Anwesenheit in der Hauptverhandlung be-
rechtigt und entsprechend von dem Termin in Kenntnis zu setzen, sofern
seine*ihre Wahl dem Gericht angezeigt wurde oder er*sie als Beistand
bestellt wurde.

Die in der Nebenklage beteiligte Person kann sich von einem*einer
Rechtsanwalt*Rechtsanwaltin vertreten lassen; nach § 138 Abs.3 StPO ist
zudem eine Vertretung durch die in §138 Abs.1 StPO genannten Hoch-
schullehrer*innen sowie mit Zustimmung des Gerichts durch eine andere
Person gemaf3 § 138 Abs. 2 StPO zuléssig

dd) Recht auf die Ubersetzung schriftlicher Unterlagen

Nach §397 Abs.3 StPO hat die in der Nebenklage beteiligte Person das
Recht, dass ihr schriftliche Unterlagen nach Mafigabe des § 187 Abs. 2 GVG
libersetzt werden, sofern sie der deutschen Sprache nicht machtig und
die Kenntnis der Unterlagen zur Wahrnehmung ihrer prozessualen Rechte
erforderlich ist.

Die Ubersetzung erfolgt auf Antrag und ist fiir die in der Nebenklage
beteiligte Person kostenlos; der Anspruch erstreckt sich auch auf die Be-
auftragung eines*einer Dolmetschers*Dolmetscherin aufSerhalb der Haupt-

144 BGH, Urt. v.11.7.2001 - 3 StR 179/01.
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verhandlung gemifd § 187 Abs.2 GVG.M> Erforderlich ist, dass die in der
Nebenklage beteiligte Person der deutschen Sprache nicht méchtig ist,
namentlich dass sie aufgrund unzureichender Sprachkenntnisse der Ver-
handlung nicht folgen kann.!¢ Dariiber hinaus ist erforderlich, dass die
Ubersetzung zur Ausiibung ihrer strafprozessualen Rechte notwendig ist;
dazu sind die in § 187 Abs. 2 GVG fiir die beschuldigte Person niedergeleg-
ten Grundsitze zu beachten.!¥

De lege ferenda sollte die Vorschrift des § 397 Abs. 3 StPO um einen Ver-
weis auf die Vorschrift des § 186 GVG - wie fiir die beschuldigte/angeklagte
Person in §§163a Abs. 5, 259 Abs. 2 StPO enthalten - ergdnzt werden. Das
Fehlen des Verweises fithrt in der Praxis dazu, dass hor- oder sprachbehin-
derte Verletzte in Anwendung ihres Anwesenheitsrechts mitunter darauf
hingewiesen werden, dass sie ein Anwesenheitsrecht haben, dass dieses
aber nicht unbedingt das Recht umfasst, den Inhalt der Hauptverhandlung
verstehen zu kdnnen 18

ee) Stellungnahmerecht im Rahmen von Verfahrensabsprachen

Aus § 257¢ Abs. 3 S. 3 StPO ergibt sich, dass die in der Nebenklage beteiligte
Person als Verfahrensbeteiligte*r im Rahmen von Verfahrensabsprachen im
Sinne des § 257¢ StPO Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten soll.

Dabei kann die in der Nebenklage beteiligte Person das Zustandekom-
men einer Verstindigung nicht mittels Veto blockieren.!4

ff) Gemeinschaftliche Nebenklagevertretung

Gemaf3 § 397b StPO ist die Mehrfachvertretung mehrerer Nebenkldger*in-
nen durch eine*n Rechtsanwalt*Rechtsanwiltin im Gegensatz zur Mehr-
fachvertretung mehrerer Beschuldigter, § 146 StPO, zuldssig.

Voraussetzung dafiir ist, dass die Nebenklager*innen gleichgelagerte In-
teressen verfolgen; nach dem Regelbeispiel des § 397b Abs.1 S.2 StPO ist

145 OLG Hamburg, Beschl. v. 27.10.2004 - IV-1/04.

146 Valerius in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 397 Rn. 35; BVerfG, Beschl. v. 17.5.1983 - 2 BvR
731/80.

147 BT-Drucks. 18/4621, S. 27.

148 Es handelte sich bei der konkreten Aussage um ein Strafverfahren im Oberlandesge-
richtsbezirk Koln, in dem eine hérbehinderte Person geschéadigt war.

149 Jahn/Kudlich in: MiiKoStPO, 1. Aufl., § 257c Rn. 78.
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dies insbesondere bei mehreren Angehdrigen einer durch eine rechtswid-
rige Tat getSteten Person der Fall. Dariiber hinaus sind gleichgelagerte
Interessen in Anlehnung an das Regelbeispiel des § 397b Abs.1S. 2 StPO bei
Vorliegen folgender drei Voraussetzungen anzunehmen:

Die Anschlussbefugnis muss sich aus einer zugrunde liegenden, zum
Taterfolg fithrenden Tathandlung ergeben.!>°

Zudem miissen die Anschlussbefugten das gleiche Verfahrensziel anstre-
ben; dabei ist unerheblich, ob eine unterschiedliche Straththe angestrebt
wird, solange grundsitzlich ein gemeinsames Ziel, beispielsweise die Verur-
teilung im Gegensatz zum Freispruch, verfolgt wird.!!

SchliefSlich diirfen zwischen den Anschlussbefugten keine erheblichen
personlichen Differenzen vorliegen, welche eine Kommunikation zwischen
den Beteiligten verhindern.!>?

Die Beiordnung des anwaltlichen Beistands erfolgt auf Antrag. Das Ge-
richt hat dabei die Nebenkldger*innen gemifS § 397b Abs. 2 S.1 StPO anzu-
horen. Erfolgt keine einheitliche Benennung eines anwaltlichen Beistands,
ist dem Gericht Ermessen hinsichtlich der Bestimmung einer rechtlichen
Vertretung einzurdumen; dabei sollten der mehrheitliche Wille der Neben-
kldger*innen, der Zeitpunkt der Bestellung und des Beiordnungsantrags,
die Ortsndhe des Kanzleisitzes sowie mogliche Terminkollisionen des an-
waltlichen Beistands berticksichtigt werden.!>3

AnschlieSend sind im Falle der Mehrfachvertretung weitere Einzelbestel-
lungen und -beiordnungen geméifd § 397 Abs. 2 S. 2 StPO aufzuheben.

f) Rechtsmittel der Nebenklage

Im Folgenden sollen die Rechtsmittel in der Nebenklage naher beleuchtet
werden.

150 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 397b Rn. 9.

151 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 397b Rn.10; Allgayer in: KK-StPO, 9. Aufl.,
§397b Rn.6; Rissner in: Dolling/Duttge/Konig/Rossner, Gesamtes Strafrecht,
StPO, 5. Aufl., § 397b Rn. 6.

152 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 397b Rn. 11

153 BT-Drucks. 19/4747, S. 40.
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aa) Beschriankung der Urteilsanfechtung

Gemaf3 § 400 StPO ist die in der Nebenklage beteiligte Person grundsatz-
lich befugt, das Urteil mittels Rechtsmittel anzufechten; dafiir ist allerdings
erforderlich, dass die in der Nebenklage beteiligte Person durch die Ent-
scheidung beschwert ist.!1>*

Diese Rechtsmittelbefugnis ist jedoch gemédfl §400 Abs.1 StPO be-
schrankt: Die in der Nebenklage beteiligte Person kann das Urteil nicht
hinsichtlich des Rechtsfolgenausspruchs angreifen; auch die Rechtsmittel-
einlegung mit dem Ziel, einen Freispruch zu erwirken, ist der in der
Nebenklage beteiligten Person verwehrt.!>> Rechtsmittel, welche lediglich
gegen den Schuldumfang des zur Nebenklage berechtigenden, zur Verur-
teilung gelangten Deliktes gerichtet sind, sind ebenfalls unzuldssig.!>® Des
Weiteren sind solche Rechtsmittel unzuldssig, durch welche beanstandet
wird, dass die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld im Sinne
des §57a Abs.1 S.1 Nr.2 StGB fehle’™’, ebenso die Beanstandung der
Nichtverhdngung der Sicherungsverwahrung.’® Wahrend das Rechtsmittel
als zuldssig erachtet wird, wenn die in der Nebenklage beteiligte Person
die Verurteilung wegen eines Qualifikationstatbestandes statt des Grundde-
liktes anstrebt!>, soll das Rechtsmittel im gleichen Fall unzuléssig sein,
wenn fiir einen Schuldspruch wegen des Qualifikationstatbestandes keine
Anbhaltspunkte dargelegt werden'®0. Zuldssig ist ein Rechtsmittel, wenn die
Anderung des Konkurrenzverhiltnisses von Tateinheit zu Tatmehrheit be-
absichtigt ist'!, ebenso wenn auf eine Verurteilung wegen Vollendung statt
Versuchs abgezielt wird!®2,

Dariiber hinaus ist gemafl § 400 Abs.1 StPO ein Rechtsmittel, das eine
Entscheidung, die nicht aufgrund der Verletzung eines nebenklagefdhigen
Deliktes ergangen ist, betriftt, explizit fiir die in der Nebenklage beteiligte
Person unzuldssig.

154 BGH, Urt. v. 9.1.1985 - 3 StR 502/84; Schoch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Wid-
maier, StPO, 5. Aufl., § 400 Rn. 1; Valerius in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 400 Rn. 2.

155 Schioch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 400 Rn. 2; OLG
Schleswig, NStZ-RR 200, 270; aA Altenhain JZ 2001, 791.

156 Schioch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 400 Rn. 2.

157 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 400 Rn. 4.

158 BGH, Beschl. v. 17.5.2010 - 5 StR 161/10.

159 BGH, Urt. v. 28.2.2001 - 3 StR 400/00.

160 OLG Koln, Beschl. v. 15.12.2010 — 2 Ws 815/10.

161 BGH, Beschl. v. 14.12.1999 — 1 StR 492/99.

162 Schioch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 400 Rn. 3; Wei-
ner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 400 Rn. 3.
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Vor dem Hintergrund dieser eingeschrankten Rechtsmittelbefugnis ist
die in der Nebenklage beteiligte Person gehalten, das Ziel ihres Rechtsmit-
tels anzugeben, um dem Gericht die Moglichkeit zu geben, die Zuldssigkeit
des Rechtsmittels zu iiberpriifen, auch wenn die Berufung gemaf$ § 317
StPO grundsatzlich ohne Begriindung eingelegt werden kann.!63

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Moglichkeit zur Urteilsan-
fechtung in der Nebenklage verglichen mit der Rechtsmittelbefugnis der
angeklagten Person und der Staatsanwaltschaft erheblich eingeschrankt
ist. Aus Praxissicht macht insbesondere die Einschridnkung Sinn, dass der
Rechtsfolgenausspruch nicht angegriffen werden kann, da vor allem in
Jugendstrafsachen seitens der Verletzten teils Unverstdndnis angesichts der
Rechtsfolgen herrscht: Durch den Erziehungsgedanken des Jugendstraf-
rechts werden teilweise Rechtsfolgen ausgesprochen, die zwar padagogisch
sinnvoll auf den*die Jugendliche*n einwirken, aus Verletztensicht aber un-
verhéltnismaflig mild sind.

Uberholt diirfte die Ansicht sein, dass ein Rechtsmittel zum Zwecke des
Freispruchs unzuldssig sei. Aufgrund der Zuldssigkeit der verteidigenden
Nebenklage!'®* ist es konsequent, auch Rechtsmittel mit dem Ziel eines
Freispruchs einlegen zu konnen.

bb) Einlegung des Rechtsmittels

Nach §401 Abs.1 StPO darf die prozesstihige, gemaf3 §§ 395, 396 StPO
anschlussbefugte Person Rechtsmittel - namentlich (sofortige) Beschwer-
de, Berufung und Revision - in der gesetzlich vorgeschriebenen Form
einlegen. Diese Rechtsmittelbefugnis gilt unabhéngig von derjenigen der
Staatsanwaltschaft. Analog § 390 Abs.2 StPO muss der Revisionsantrag
anwaltlich unterzeichnet werden.®>

Gemifd §395 Abs. 4 S.2 StPO kann sich die nebenklageberechtigte Per-
son auch nach Urteilsverkiindung dem Verfahren in der Nebenklage mit
dem Ziel der Urteilsanfechtung anschliefen; dies muss innerhalb der fiir
die Staatsanwaltschaft laufenden Rechtsmittelfrist, § 399 Abs. 2 StPO, erfol-
gen. Sodann wird der in der Nebenklage beteiligten Person das Urteil sofort

163 Schoch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 400 Rn. 5; OLG
Jena, Beschl. v. 6.9.2006 — 1 Ws 298/06.

164 Vgl. oben B. L. 4. c) bb) (1).

165 Schoch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl,, § 401 Rn. 1; BGH,
Beschl. v. 14.2.1992 - 3 StR 433/91.
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zugestellt, § 401 Abs.1 S.2 StPO. Die Begriindungsfrist beginnt dann mit
Ablauf der fiir die Staatsanwaltschaft laufenden Frist zur Einlegung des
Rechtsmittels, falls das Urteil nebst Griinden der nebenklageberechtigten
Person bereits zugestellt wurde, ansonsten erst mit der Zustellung des Ur-
teils, § 401 Abs.1S. 3 StPO.

War der*die Nebenklager*in bei Urteilsverkiindung bereits als solche*r
zugelassen und selbst anwesend oder vertreten, beginnt die Rechtsmittel-
frist dagegen mit Urteilsverkiindung, §401 Abs.2 S.1 StPO. Andernfalls
beginnt die Rechtsmittelfrist mit Zustellung der Urteilsformel an ihn*sie.

§401 Abs.3 S.1 StPO normiert eine Anwesenheitspflicht der in der
Nebenklage beteiligten Person jedenfalls zu Beginn der Berufungsverhand-
lung!®®, sofern nur sie Berufung eingelegt hat.!” Andernfalls ist die Beru-
fung zu verwerfen. Die Verhandlung zur Sache kann im Sinne des § 301
StPO jedoch auch bei Ausbleiben der in der Nebenklage beteiligten Person
erfolgen, wenn nach Aktenlage eine fiir die angeklagte Person giinstigere
Entscheidung erwartbar ist.18 Konkret bedeutet dies, dass das Gericht die
Pflicht trifft, die Akten dahingehend zu priifen, ob die Chance einer giinsti-
gen Entscheidung fiir die angeklagte Person moglich ist.!®® Haben auch die
Staatsanwaltschaft und/oder die angeklagte Person Berufung eingelegt und
erscheint die in der Nebenklage beteiligte Person nicht zu Beginn der Be-
rufungsverhandlung, wird die Berufung der Nebenklage mitverhandelt;!”°
nehmen Staatsanwaltschaft und Angeklagte*r die Berufung jedoch zuriick,
erfolgt die Verwerfung der Berufung der Nebenklage.l”!

g) Beiordnung gemaf3 § 397a StPO
Nachfolgend soll die Beiordnungsmdglichkeit des § 397a Abs. 1 StPO sowie

die Méglichkeit der Bewilligung von Prozesskostenhilfe nach § 397a Abs. 2
StPO untersucht werden.

166 Schoch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 401 Rn. 4; Wei-
ner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 401 Rn. 8; Allgayer in: KK-StPO, 9. Aufl., § 401 Rn. 8.

167 Valerius in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 401 Rn. 17; Schéch/Werner in: Satzger/Schlucke-
bier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 401 Rn. 4.

168 Rieﬁ NStZ 2000, 120.

169 Schioch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 401 Rn. 4.

170 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 401 Rn. 8.

171 Schéch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 401 Rn. 5.
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aa) Obligatorische Bestellung anwaltlichen Beistands auf Antrag

§397a Abs.1 StPO normiert sechs Gruppen von Nebenklager*innen, wel-
chen auf Antrag ein anwaltlicher Beistand beigeordnet wird. Hintergrund
der Vorschrift ist, besonders schiitzenswerten Nebenkldger*innen das Kos-
tenrisiko der Nebenklage abzunehmen und auf den Staat zu iibertragen,
da der*die gemifd § 472 StPO grundsitzlich zahlungspflichtige Angeklagte
haufig zahlungsunfahig ist.1”2

Die in §397a Abs.1 Nr.1 und Nr.la StPO benannte Gruppe umfasst
Opfer von Verbrechen, die sich gegen die sexuelle Selbstbestimmung von
Verletzten unabhéngig ihres Alters richten, sowie Geschadigte von Men-
schenhandel. Zudem schliefit die Vorschrift des §397a Abs.1 Nr.1 StPO
auch Opfer von Vergewaltigungen unabhingig von ihrem Alter ein, mithin
wenn das Regelbeispiel des § 177 Abs. 6 StGB im Raum steht.

Nach §397a Abs.1 Nr.2 StPO haben auch Opfer eines versuchten To-
tungsdelikts sowie Angehorige des Opfers eines vollendeten Totungsdelikts
Anspruch auf Bestellung eines anwaltlichen Beistands.

§397a Abs. 1 Nr. 3 StPO benennt Opfer von Raubdelikten und Straftaten
gegen die Gesundheit und korperliche Freiheit, sofern es sich bei den Taten
um Verbrechen im Sinne des §12 StGB handelt; diese Delikte miissen
als zusdtzliche Voraussetzung schwere korperliche oder seelische Schiaden
beim Opfer verursacht haben oder voraussichtlich verursachen.

Die vierte Gruppe beinhaltet nach § 397a Abs.1 Nr. 4 StPO Geschadigte,
welche durch eine rechtswidrige Tat gegen die sexuelle Selbstbestimmung
oder durch Kindesmisshandlung verletzt sind und zur Tatzeit das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hatten oder ihre Interessen selbst nicht aus-
reichend wahrnehmen kénnen. Hintergrund ist, dass davon ausgegangen
wird, dass Kinder und Jugendliche, die Opfer einer solchen Tat geworden
sind, erst viele Jahre nach der Tat {iber diese sprechen und sie zur An-
zeige bringen konnen; aus diesem Grund wird auf das Alter zur Tatzeit
abgestellt.'”> Die Unfahigkeit, die eigenen Interessen ausreichend selbst
wahrnehmen zu kdnnen, ist in Anlehnung an § 140 Abs. 2 StPO insbeson-
dere gegeben, wenn die geschadigte Person in der Wahrnehmung ihrer
Interessen eingeschrinkt ist, beispielsweise durch eingeschrinkte geistige

172 Schoch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl,, § 397a Rn. 1.
173 BT-Drucks. 17/6261, S.12f.
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Krifte oder durch einen (psycho-)pathologischen Gesundheitszustand vor
allem als Folge der Tat.1”*

§ 397a Abs. 1 Nr. 5 StPO soll dagegen den Schutz derjenigen geschidigten
Personen gewihrleisten, welche bei Antragstellung das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben oder ihre Interessen nicht ausreichend wahrnehmen
konnen, wenn sie Verletzte einer der genannten Delikte sind. Die Delikte
umfassen im Gegensatz zu §397a Abs.1 Nr.1 StPO auch Vergehen wie
besonders schwere Fille der N6tigung oder der Nachstellung.

Nach der Vorschrift des § 397a Abs.1 Nr. 6 StPO haben schliefilich auch
Betroffene, die durch ein Verbrechen nach §§ 6-8 sowie §§10-12 VStGB
verletzt sind, einen Anspruch auf Bestellung eines anwaltlichen Beistands.

bb) Bewilligung von Prozesskostenhilfe

Ist die geschddigte Person Verletzte eines nicht in § 397a Abs.1 StPO ge-
nannten Delikts, kommt die Bewilligung von Prozesskostenhilfe fiir die
Hinzuziehung eines anwaltlichen Beistands in Betracht; zu beachten ist
dabei, dass die Bewilligung von Prozesskostenhilfe nach dem Wortlaut
subsididr zur Bestellung eines Beistands nach § 397a Abs. 1 StPO ist.1”>

Voraussetzung der Bewilligung von Prozesskostenhilfe fiir die geschadig-
te Person ist zundchst die Bediirftigkeit im Sinne der §§114 S. 1, 115 ZPO.

Dariiber hinaus ist erforderlich, dass die prospektiv in der Nebenklage
beteiligte Person nicht imstande ist, ihre Interessen selbst ausreichend
wahrzunehmen oder dass ihr dies nicht zumutbar ist.

Hinsichtlich der Unfahigkeit der geschddigten Person, die eigenen Inter-
essen ausreichend wahrzunehmen, gilt das zu §397a Abs.1 Nr.4 StPO
Gesagte.

Unzumutbarkeit der Wahrnehmung der eigenen Interessen kann bei
psychischer Betroffenheit durch die Tat oder deren Folgen gegeben sein.
Auch mégliche Belastungen durch die Konfrontation mit der angeklagten
Person sowie die Gefahr der erneuten Viktimisierung — vor allem fiir Opfer
von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und Geschadigte von

174 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 397a Rn. 18.
175 BGH, Beschl. v. 17.12.1999 — 2 StR 574/99.
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schweren Nachstellungen!”® — konnen als Grund fiir eine Unzumutbarkeit
herangezogen werden.””

Nicht mehr dem Wortlaut'’®, aber der Gesetzesbegriindung zu entneh-
men ist der Fall der schwierigen Sach- und Rechtslage: Bei schwieriger
Sach- oder Rechtslage hat die prospektiv in der Nebenklage beteiligte
Person regelmiaflig gleichwohl Anspruch auf Gewahrung von Prozesskos-
tenhilfe, da sie in diesen Fillen die eigenen Interessen ohne anwaltlichen
Beistand selbst nicht ausreichend wahrnehmen kénnen diirfte.” Eine
schwierige Sach- und Rechtslage wird in der Regel vorliegen, wenn aus
Sicht der Nebenklage der Sachverhalt umfangreich, komplex oder schwierig
zu Kldren ist oder besondere Kenntnisse erfordert, eine Begutachtung durch
Sachverstindige notwendig bzw. Beweisantrage der Nebenklage erforder-
lich werden konnten oder komplizierte Rechtsfragen einer Entscheidung
bediirfen. Derartige Rechtsfragen sind beispielsweise gegeben, wenn Maf3-
nahmen, die den personlichen Lebensbereich der in der Nebenklage betei-
ligten Person tangieren, zu treffen oder der Ausschluss der Offentlichkeit
oder die Entfernung der beschuldigten Person zu beantragen sind.!8°

Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe kommt dagegen nicht lediglich
aus Griinden der Waffengleichheit in Betracht, wenn die angeklagte Person
verteidigt ist; dies ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetz, namentlich aus
§397a Abs. 2 S. 2 StPO in Verbindung mit § 121 Abs. 2 ZPO.

cc) Verfahren

Die Bestellung eines anwaltlichen Beistands nach § 397a Abs. 1 StPO ebenso
wie die Bewilligung von Prozesskostenhilfe nach § 397a Abs. 2 StPO erfolgt
auf Antrag; im Falle der Prozesskostenhilfe sind entsprechend § 117 Abs. 2, 4
ZPO die wirtschaftlichen Verhiltnisse darzulegen. Der Antrag auf Prozess-
kostenhilfe muss dariiber hinaus in jeder Instanz erneuert werden, § 397a
Abs. 2 S.1StPO in Verbindung mit § 119 Abs. 1S.1ZPO.

176 Mosbacher NStZ 2007, 665.

177 Valerius in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 397a Rn.27; Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed.,
§ 397a Rn. 18.

178 Die erforderliche schwierige Sach- und Rechtslage wurde durch das 2. OpferRRG
(2009) gestrichen.

179 BT-Drucks. 16/12098, S. 34.

180 BT-Drucks. 16/12098, S. 34.
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Gemaifd § 397a Abs. 3 S.2 StPO entscheidet der*die Vorsitzende des mit
der Sache befassten Gerichts iiber die Antrage auf anwaltlichen Beistand
nach §397a Abs. 1, 2 StPO. Erforderlich ist hinsichtlich der Katalogtat des
§397a Abs.1 StPO, dass die Verurteilung der beschuldigten Person wegen
der zur Nebenklage berechtigenden Tat moglich erscheint.!8!

Vor der Entscheidung ist die zustindige Staatsanwaltschaft anzuhdren,
§ 33 Abs.2 StPO. Die angeschuldigte/beschuldigte Person wird dagegen,
wie bereits zur Anschlussbefugnis nach § 396 StPO - auflerhalb von Fallen
des §§ 395 Abs. 3,396 Abs. 2 S. 2 StPO -, nicht angehort.!8?

Die Entscheidung iiber die Bestellung eines anwaltlichen Beistands und
die Bewilligung von Prozesskostenhilfe entfaltet jeweils Wirkung mit Zu-
gang der stattgebenden Entscheidung;!®? dem Beschluss kommt grundsatz-
lich keine Riickwirkung zu, es sei denn, die antragstellende Person hat
ihrerseits alles Erforderliche im Sinne des § 397a Abs. 1, 2 StPO getan und
der Antrag wurde seitens des Gerichts trotzdem nicht beschieden.!®4

Dem anwaltlichen Beistand sind die ihm zustehenden Gebiihren aus der
Staatskasse zu erstatten. Die Gebiihren ergeben sich aus § 53 Abs.2 RVG
und entsprechen den Pflichtverteidigergebiihren, § 52 RVG. Die Kosten
des beigeordneten anwaltlichen Beistands gehoren zu den Gebiihren und
Auslagen der Staatskasse im Sinne des § 464a Abs.1 StPO.13> Im Falle des
Freispruchs fallen diese Kosten gemaf3 § 467 Abs. 1 StPO der Staatskasse zur
Last. Sonstige Auslagen der in der Nebenklage beteiligten Person hat diese
im Falle des Freispruchs selbst zu tragen, was sich im Umkehrschluss aus
§ 472 Abs. 1.1 StPO ergibt.18¢6

Im Falle der Prozesskostenhilfebewilligung hat der anwaltliche Beistand
ebenfalls einen Anspruch gegen die verurteilte Person, § 53 Abs.2 S.1 RVG,
respektive gegen die Staatskasse, § 53 Abs.2 S.2 RVG, entsprechend den
Pflichtverteidigergebiihren, § 48 RVG.

181 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 397a Rn. 31.

182 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 397a Rn. 32; aA Rdssner in: Dolling/Duttge/Ko-
nig/Rossner, Gesamtes Strafrecht, StPO, 5. Aufl,, § 397a Rn. 11.

183 Valerius in: MiiKoStPO, 2. Aufl,, § 397a Rn. 35; Schoch/Werner in: Satzger/Schlucke-
bier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 397a Rn. 11; Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 397a
Rn. 33; BGH, Beschl. v. 8.5.2008 - 3 StR 48/08.

184 Valerius in: MiKoStPO, 2. Aufl,, § 397a Rn. 35; Schoch/Werner in: Satzger/Schlucke-
bier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 397a Rn. 11; Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 397a
Rn. 33; BGH, Beschl. v. 13.10.2010 - 5 StR 179/10; BGH, Beschl. v. 23.7.2015 - 1 StR
52/15.

185 Degener in: SK-StPO, 5. Aufl,, § 464a Rn. 3.

186 Degener in: SK-StPO, 5.Aufl, § 472 Rn.2; Maier in: MiKoStPO, 2.Aufl, § 472
Rn. 44; BGH, Urt. v. 5.11.2014 - 1 StR 394/14.
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dd) Rechtsmittel

Statthaftes Rechtsmittel gegen einen ablehnenden Beschluss betreffend die
Bestellung gemaf3 § 397a Abs.1 StPO sowie den Prozesskostenhilfeantrag
nach §397a Abs.2 StPO ist die Beschwerde. Die Staatsanwaltschaft kann
gegen die Bestellung sowie gegen die Bewilligung von Prozesskostenhilfe
ebenfalls Beschwerde einlegen. Die angeklagte Person ist durch den stattge-
benden Beschluss nicht beschwert, das Rechtsmittel ist fiir sie nicht mog-
lich.18” Eine Beschwer ergibt sich auch nicht aus der Kostenlast des § 472
StPO. Nach § 472 StPO sind der angeklagten Person bei Verurteilung oder
Einstellung nach § 153a StPO zwar die Kosten der Nebenklage aufzuerlegen,
die Argumentation geht aber fehl: Die angeklagte Person hat gemaf3 § 465
StPO die Kosten des Verfahrens bei Verurteilung zu tragen, daher konn-
te man mit dem Argument der drohenden Kostenlast im Strafverfahren
jede Beschwer begriinden, wodurch die Anwendung der Vorschrift des
§ 304 StPO uferlos wiirde. Zudem ist zum Zeitpunkt der Bestellung nicht
absehbar, wie sich die anwaltliche Vertretung auf das Verfahren auswirken
wird.188

§305 S.1 StPO steht der Zuldssigkeit der Beschwerde nicht entgegen,
da gemafl §305 S.2 StPO auf Entscheidungen, welche dritte Personen
betreffen, § 305 S. 1 StPO nicht anzuwenden ist.

Die in der Nebenklage beteiligte Person kann in der Revision die Ableh-
nung des Antrags auf Bestellung eines anwaltlichen Beistands sowie die
Ablehnung der Gewdhrung von Prozesskostenhilfe riigen. Ein Beruhen im
Sinne des § 337 StPO ist allerdings nur anzunehmen, wenn im konkreten
Fall nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Anwesenheit der Neben-
klage (nebst anwaltlichem Beistand) in der Hauptverhandlung dazu hitte
fihren konnen, dass weitere Tatsachen vorgebracht oder Beweismittel be-
nannt worden wiren, welche Auswirkungen auf den Schuldspruch gehabt
hatten 189

Die angeklagte Person ist auch durch eine gesetzeswidrige Bestellung
oder eine fehlerhafte Beiordnung unter Gewidhrung von Prozesskostenhilfe

187 Valerius in: MiKoStPO, 2. Aufl., § 397a Rn. 51; Schoch/Werner in: Satzger/Schlucke-
bier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 397a Rn. 15; OLG Hamm, Beschl. v. 7.2.2006 — 4 Ws
48/06; aA ohne weitere Begriindung Rief§ NJW 1998, 3240.

188 OLG Hamm, Beschl. v..7.2. 2006 — 4 Ws 48/06.

189 Schoch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5.Aufl, §397a Rn.16;
Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 397a Rn. 42; BGH, Beschl. v. 13.1.1999 - 2 StR
586-98.
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nicht beschwert, so dass dies fiir ihn*sie nicht revisibel ist. Das Argument
der drohenden Kostenlast fiir die angeklagte Person ist bei einer fehlerhaf-
ten Bestellung oder Beiordnung nach § 397a StPO nicht iiberzeugend, da
auch hier mit der Rechtsfolge des § 472 StPO jede Beschwer begriindet
werden konnte. Zudem hat auch die geschédigte Person kein Rechtsmittel
gegen die Pflichtverteidigerbeiordnung.!®® Schliefllich kann auch bei der
fehlerhaften Bestellung oder Beiordnung nicht antizipiert werden, wie sich
die Mitwirkung des anwaltlichen Beistands auf das Verfahren auswirken
wird - da der Anschluss in der Nebenklage nach Ansicht der Rechtspre-
chung auch mit dem Ziel des Freispruchs der angeklagten Person zuldssig
ist,’! muss sich die anwaltliche Nebenklagevertretung nicht zwangslaufig
negativ auf die Stellung der angeklagten Person auswirken.!?

h) Kosten der Nebenklage

Die notwendigen Auslagen der Nebenklage werden gemifS § 472 Abs.1S.1
StPO der angeklagten Person auferlegt, wenn sie wegen einer Tat verurteilt
wird, die die in der Nebenklage beteiligte Person betrifft. Es ist ausreichend,
wenn die angeklagte Person wegen einer Tat verurteilt wird, welcher dersel-
be geschichtliche Vorgang im Sinne des § 264 StPO zugrunde liegt, welcher
Grundlage der Nebenklagezulassung ist, und die Verurteilung auf einer
Norm beruht, die ein der in der Nebenklage beteiligten Person zustehendes
Recht schiitzt.!? Von der Kostentragung kann gemaf$ § 472 Abs.1S.3 StPO
(teilweise) abgesehen werden, wenn es unbillig wire, die angeklagte Person
mit den Kosten zu belasten; dabei kann beispielsweise ein erhebliches
Mitverschulden der in der Nebenklage beteiligten Person beriicksichtigt
werden.!%*

Im Falle des Freispruchs trdgt die in der Nebenklage beteiligte Person
ihre Kosten grundsitzlich selbst.

Ob die Kosten der Nebenklage im Einzelfall der Staatskasse auferlegt
werden kénnen, ist umstritten. Einerseits wird vertreten, dass die Vorschrif-
ten der §§ 464 ff. StPO keine Kostenerstattungspflicht der Staatskasse an

190 OLG Hamm, Beschl. v..7.2.2006 — 4 Ws 48/06.
191 BGH, Beschl. v. 1.9.2020 - 3 StR 214/20.

192 OLG Hamm, Beschl. v. 7.2. 2006 — 4 Ws 48/06.
193 BGH, Beschl. v. 24.10.1991 - 1 StR 381/91.

194 LG Stuttgart, Beschl. v. 28.10.1992 - 2 Qs 77/92.
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die in der Nebenklage beteiligte Person begriinden.”®> Andererseits wird
argumentiert, eine Kostentragung durch die Staatskasse sei im Einzelfall
zur Vermeidung unnétiger Hirten moglich, wobei das Schutzbediirfnis
der verletzten Person mafigeblich sei; dieser Grundgedanke finde auch in
der Beiordnungsregelung des §397a StPO Ausdruck.®® Auch wenn eine
Einzelfallregelung fiir den Fall besonders schutzbediirftiger Verletzter im
Sinne des Opferschutzes wiinschenswert wire, ist erstgenannter Ansicht
zuzustimmen, da die gesetzliche Regelung eine solche Auslegung iiber die
Grenzen des Wortlauts hinaus nicht hergibt. De lege ferenda sollte aller-
dings die Anpassung des Gesetzes auch fiir die in der Nebenklage beteiligte
Person vorgenommen werden; es ist nicht ersichtlich, weshalb bei der
angeklagten Person eine Billigkeitsentscheidung getroffen werden kann, bei
der in der Nebenklage beteiligten Person jedoch nicht.

Die Kostentragung ist im Urteil auszusprechen. Wenn dies unterbleibt,
ist gemafd § 464 Abs. 3 S.1 StPO die sofortige Beschwerde statthaft.

Wird das Verfahren nach einer Ermessensvorschrift — praxisrelevant sind
insbesondere die Regelungen der §§153, 154 StPO - eingestellt, kann das
Gericht die Kosten der Nebenklage der angeklagten Person auferlegen,
soweit dies aus besonderen Griinden der Billigkeit entspricht. Im Falle der
Einstellung nach §153a StPO gilt § 472 Abs.1 StPO entsprechend, so dass
grundsitzlich die angeklagte Person die Kosten tragt.

Die Kosten eines erfolglosen Rechtsmittels trdgt ebenfalls die in der
Nebenklage beteiligte Person, sofern sie (allein) das Rechtsmittel eingelegt
hat.

Im Falle der Beiordnung nach § 397a StPO werden der in der Nebenkla-
ge beteiligten Person bei einem Freispruch der angeklagten Person zwar
ihre Kosten auferlegt. Der Gebiihrenanspruch des eigenen Rechtsbeistands
richtet sich gemaf3 § 53 Abs. 2 RVG jedoch gegen die Staatskasse. Die in der
Nebenklage beteiligte Person kann auf die Gebiihrenforderung daher nicht
in Anspruch genommen werden; ihr steht im Ubrigen nach § 472 Abs. 1S.1
StPO bei Freispruch kein Anspruch gegen die Staatskasse auf Erstattung
sonstiger Auslagen zu.!”” Die Kosten des gemaf3 § 397a StPO beigeordneten
Rechtsbeistands zahlen zu den Auslagen im Sinne des § 464 Abs.1 StPO,
wobei es sich dabei mithin um die Kosten des Verfahrens handelt.”® Durch
diese Regelung entsteht der verletzten Person im Falle der Beiordnung kein

195 Maier in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 472 Rn. 43; BGH, Urt. v. 5.11.2014 - 1 StR 394/14.
196 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 472 Rn. 7.

197 BGH, Urt. v. 5.11.2014 - 1 StR 394/14.

198 Degener in: SK-StPO, 5. Aufl,, § 464a Rn. 3.
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Kostenrisiko. Wird der geschddigten Person Prozesskostenhilfe gewihrt,
kann die Staatskasse die vorgestreckten Prozesskosten innerhalb von vier
Jahren nach der rechtskriftigen Entscheidung zuriickverlangen, falls sich
die wirtschaftlichen Verhiltnisse der verletzten Person relevant verbessern
sollten.

i) Nebenklage und Bediirfnisse Verletzter im Strafverfahren

Die Bediirfnisse Verletzter im Strafverfahren® konnen durch die Neben-
klagerechte befriedigt werden.

Durch die Zulassung in der Nebenklage gemaf3 §§ 395, 396 StPO erfah-
ren Verletzte die Anerkennung als Opfer der Straftat, da die Voraussetzung
der Zulassung die Eigenschaft als verletzte Person einer rechtswidrigen
(Katalog-)Tat ist. Zwar erfolgt diese Einordnung vorlaufig, allerdings kann
die verletzte Person aufgrund ihrer vorldufigen Verletztenstellung ihre Ver-
letztenrechte geltend machen, so dass diese Anerkennung bei der geschi-
digten Person dergestalt psychologische Wirkung entfalten diirfte, als dass
sie sich dadurch bereits als Opfer wahrgenommen fiihlt.

Die Verfahrensrechte in der Nebenklage, § 397 StPO, ermdglichen der ge-
schéadigten Person nicht nur eine aktive Rolle im Verfahren, sie gewahrleis-
ten auch ihren Schutz in der Hauptverhandlung. Insbesondere das Recht
zur Beanstandung von Fragen im Sinne des § 242 StPO dient dem Schutz
der verletzten Person, wenn diese als Zeug*in aussagt und sich gegebenen-
falls unzuldssigen Fragen ausgesetzt sieht.

Das Fragerecht der in der Nebenklage beteiligten Person kann zudem das
Anliegen des*der Betroffenen fordern, das ,Warum® der Straftat zu klaren.

j) Bedeutung der Akteneinsicht in der Nebenklage

Insbesondere die Verfahrensrechte in der Nebenklage sind ohne Akten-
kenntnis jedenfalls der Nebenklagevertretung praktisch ausgehdhilt.

Das Beweisantragsrecht kann nicht sinnvoll ausgeiibt werden, wenn
mangels Akteneinsicht nicht bekannt ist, was im Ermittlungs- und Zwi-
schenverfahren bereits ermittelt wurde. Soll beispielsweise beantragt wer-
den, eine*n bestimmte*n Zeug*in zu laden und zeugenschaftlich zu verneh-

199 Vgl. oben B. 1. 2.
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men, muss zur Begriindung und auch zur bestmdglichen Beratung der
geschéddigten Person bekannt sein, was der*die Zeug*in in seiner*ihrer
vorherigen Vernehmung ausgesagt hat; andernfalls kann versehentlich ein
Beweisantrag gestellt werden, der den Zielen der in der Nebenklage betei-
ligten Person zuwiderlduft.

Ebenfalls entwertet wird das Fragerecht im Sinne des § 242 StPO, wenn
jedenfalls die Nebenklagevertretung vor der Hauptverhandlung keine Ak-
teneinsicht hatte. Zwar konnen Fragen anhand des Inhalts der Hauptver-
handlung formuliert werden (dhnlich wie es fiir Schoff*innen auch mog-
lich ist), allerdings konnen keine Vorhalte aus dem Akteninhalt gemacht
wie auch solche der iibrigen Verfahrensbeteiligten nicht {iberpriift werden.
Gleiches gilt fiir die Vorbereitung von Fragen anhand des Akteninhalts.

Folglich sind bedeutende Nebenklagerechte ohne vorherige Aktenein-
sicht in ihrer Anwendung erheblich eingeschrénkt.

5. Entschiadigung der verletzten Person

Bereits im Rahmen des Strafverfahrens kann die verletzte Person ihren
Anspruch auf Ersatz des materiellen und immateriellen Schadens geltend
machen.

Geregelt ist die Moglichkeit im 4. Abschnitt des 5. Buches der Straf-
prozessordnung. Das Adhésionsverfahren kann der verletzten Person die
Geltendmachung ihrer Anspriiche im Zivilprozess und somit ein weiteres
Verfahren ersparen.

Diese Moglichkeit dient in erster Linie dem Bediirfnis der geschidigten
Person nach Schadenswiedergutmachung. Ebenso vermeidet die Geltend-
machung der Schadensersatzanspriiche im Adhidsionsverfahren aber auch
eine mogliche Sekundarviktimisierung im Zivilverfahren: Da die materielle
Rechtskraft des Strafurteils gegentiber dem Zivilgericht keine Bindungswir-
kung entfaltet,?% tragt die geschadigte Person die Darlegungs- und Beweis-
last fiir die anspruchsbegriindenden Tatsachen. Das Zivilgericht kann den
Rechtsstreit folglich abweichend zum Strafgericht entscheiden. Insbesonde-
re im Falle einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation in einem Sexualde-
likt besteht daher die hohe Gefahr fiir die geschadigte Person, im Rahmen
der Parteivernehmung im Zivilverfahren nochmals umféanglich aussagen zu
miissen, wodurch ebenfalls die Gefahr der Retraumatisierung gegeben ist.
Dieses Risiko kann durch das Adhdsionsverfahren vermieden werden.

200 Gottwald in: MiKoZPO, 6. Aufl., § 322 Rn. 75.
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Dariiber hinaus verringert sich durch die Geltendmachung der Scha-
densersatz- und Schmerzensgeldanspriiche im Wege des Adhidsionsverfah-
rens einerseits das Kostenrisiko, andererseits entfallt der Gerichtskosten-
vorschuss im Sinne des § 6 GKG. Im Unterschied zu § 91 ZPO tragt nach
§ 472a Abs.1 StPO nicht von Gesetzes wegen die unterliegende Partei die
Kosten des Adhésionsverfahrens; vielmehr tragt die angeklagte Person als
Adhisionsbeklagte*r die Kosten, soweit dem Antrag auf Zuerkennung eines
aus der Straftat erwachsenen Anspruchs stattgegeben wird. Sieht das Ge-
richt dagegen von einer Entscheidung tiber den Adhésionsantrag ab, wird
ein Teil des Anspruchs der antragstellenden Person nicht zuerkannt oder
wird der Antrag zuriickgenommen, entscheidet das Gericht nach pflichtge-
maflem Ermessen. Dabei kann auch das Prozessverhalten der Staatsanwalt-
schaft zu beriicksichtigen sein; in jedem Fall sind die Kosten des Adhasi-
onsverfahrens geméfd § 472a Abs.2 S.1 (auch bei Unterliegen) nicht stets
dem*der Adhasionsklager*in aufzuerlegen.?%! Dies stellt im Vergleich zum
Zivilverfahren eine Besserstellung des*der Adhasionskldger*in dar.

a) Antragsberechtigung

Gemaf § 403 StPO ist die verletzte Person oder ihr Erbe antragsberechtigt.

Die Person des*der Verletzten ist weit gefasst: Maf3geblich ist, ob jemand
durch die konkrete Straftat einen eigenen vermogensrechtlichen Anspruch
erlangt hat.?02 Es ist unerheblich, ob die berechtigte Person Privatklager*in,
Nebenkldger*in oder gar Mitangeklagte*r ist; auch eine juristische Person
kann Verletzte im Sinne der Vorschrift sein.2%

Nach § 403 S.2 StPO sind auch andere Personen antragsberechtigt, so-
fern ihnen ein aus der verfahrensgegenstindlichen Tat erwachsener An-
spruch zusteht, auch wenn sie durch die Tat nur mittelbar geschadigt
sind.24 Die Vorschrift soll nach dem Willen des Gesetzgebers die weite
Auslegung sicherstellen, welche durch die Legaldefinition des Begriffs der
verletzten Person gemdfl §373b StPO eingeschrinkt werden konnte.205

201 LG Lubeck, Urt. v. 5.10.2011 — 3 Ns 33/11.

202 Weiner in: Délling/Duttge/Konig/Rossner, Gesamtes Strafrecht, StPO, 5.Aufl,
§ 403 Rn. 3; Schoch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 403
Rn. L

203 Schéch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 403 Rn. 1.

204 Schioch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl,, § 403 Rn. 1.

205 BT-Drucks. 19/27654, S.106.
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Folglich ist der Verletztenbegriff der Vorschrift des § 403 StPO weitergefasst
als der des § 373b StPO und deutlich weiter als der des § 395 StPO.

Erforderlich fiir den*die Erb*in ist die Vorlage des Erbscheins oder der
Nachweis der Erbenstellung auf andere Weise, andernfalls ist der Antrag
unzuldssig.2

Ebenso antragsberechtigt ist der*die Insolvenzverwalter*in, da die insol-
vente verletzte Person gemaf? §§ 80 ff. InsO, § 240 ZPO selbst keinen Antrag
stellen kann.207

b) Antragsgegner*in

Antragsgegner*in ist ausschliefllich die beschuldigte Person, also die, gegen
die sich das Strafverfahren richtet. Anspriiche gegen die Haftpflichtversi-
cherung oder weitere, als Gesamtschuldner*innen haftende Personen kon-
nen nicht im Adhésionsverfahren geltend gemacht werden.208

Gegen Jugendliche ist das Adhidsionsverfahren gemifl § 81 JGG nicht
zuldssig, gegen Heranwachsende dagegen uneingeschrinkt, da sich in § 109
Abs. 1JGG kein Verweis mehr auf § 81 JGG findet.209

Erforderlich ist ferner, dass der*die Antragsgegner*in verhandlungsfihig
ist, wahrend Prozessfdhigkeit im Sinne des § 51 ZPO nur fiir einen magli-
chen Vergleichsabschluss gegeben sein muss.?!

¢) Antragstellung

Nach § 404 Abs.1 StPO ist der Antrag, durch den der Anspruch geltend
gemacht wird, schriftlich oder miindlich zu Protokoll des Urkundsbeamten
zu stellen. In der Hauptverhandlung kann der Antrag auch miindlich bis

206 BGH, Beschl. v. 5.11.2009 - 3 StR 428/09; Weiner in: Délling/Duttge/Konig/Ross-
ner, Gesamtes Strafrecht, StPO, 5. Aufl., § 403 Rn. 3.

207 OLG Celle, Beschl. v. 8.10.2007 — 2 Ws 296/07; Schoch/Werner in: Satzger/Schlucke-
bier/Widmaier, StPO, 4. Aufl., § 403 Rn. 4.; Schreiner in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 403
Rn.18; aA: Meyer-Gofiner in: Meyer-Gofiner/Schmitt, StPO, 68. Aufl., § 403 Rn. 5.

208 Zabeck in: KK-StPO, 9. Aufl., § 403 Rn. 10; Ferber in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 403
Rn. 6.

209 OLG Koblenz, Beschl. v. 29.11.2010 - 1 Ss 197/10.

210 Meyer-Gof$ner in: Meyer-Gofiner/Schmitt, StPO, 67. Aufl., § 403 Rn. 9; Ferber in:
BeckOK StPO, 55. Ed., §403 Rn.9; Zabeck in: KK-StPO, 9.Aufl.,, § 403 Rn.1l;
Schreiner in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 403 Rn. 23.

75



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

B. Mitwirkungsrechte der Verletzten im Strafverfahren und Kritikpunkte

zum Beginn der Schlussvortrige gestellt werden. Im Antrag miissen Gegen-
stand und Grund des Anspruchs bestimmt bezeichnet sein, zudem soll der
Antrag die entsprechenden Beweismittel enthalten. Bei Antragstellung au-
3erhalb der Hauptverhandlung wird der Antrag der beschuldigten Person
zugestellt.

Rechtshédngigkeit tritt gemafl §404 Abs.2 S.2 StPO mit Eingang des
Antrags bei Gericht ein. Mit Eingang des Antrags bei Gericht tritt zudem
nach §404 Abs.2 S.1 StPO in Verbindung mit §204 Abs.1 Nr.1 BGB
die Verjahrungshemmung ein. Ferner ist gemifS § 261 Abs.3 Nr.1 ZPO ab
Rechtshéngigkeit im Strafverfahren ausgeschlossen, die Sache anderweitig
anhidngig zu machen. Nach § 308 Abs.1 ZPO ist das Gericht nicht befugt,
der antragstellenden Person etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist.2!!
Grundsitzlich trifft das Gericht eine Hinweispflicht gemaf3 § 139 ZPO bei
Unschliissigkeit des Antrags; diese gilt jedoch wegen des drohenden Ein-
drucks einer moglichen Befangenheit gegeniiber der angeklagten Person
nur eingeschrinkt.? Die Einschrankung der Hinweispflicht im Sinne des
§139 ZPO ergibt sich im Strafverfahren auch aus der Wirkung des § 265
StPO,23 nach welcher eine Pflicht des Gerichts zu einer Zwischenerklarung
zum Inhalt und zur Beweiswiirdigung einzelner Beweismittel nicht vorgese-
hen ist.2!

Nach § 404 Abs.5 StPO kann nach Einreichung der Anklageschrift der
antragstellenden Person sowie dem*der Antragsgegner*in Prozesskostenhil-
fe gemaf §§ 114 ff. ZPO bewilligt werden.

Ob die Beiordnung des*der Pflichtverteidigers*Pflichtverteidigerin ge-
maf §140 StPO die Vertretung im Adhasionsverfahren umfasst, ist um-
stritten;?!> der 6. Strafsenat hat nunmehr entschieden, dass die Bestellung
eines*einer Pflichtverteidigers*Pflichtverteidigerin die Vertretung im Adha-

211 BGH, Beschl. v. 27.5.2009 - 2 StR 168/009.

212 Schreiner in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 404 Rn. 5.

213 BGH, Beschl. v. 3.9.1997 - 5 StR 237/97.

214 Ferber in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 404 Rn. 13.

215 Ablehnend Weiner in: D6lling/Duttge/Konig/Rossner, Gesamtes Strafrecht, StPO,
5. Aufl., § 404 Rn. 9; OLG Hamm, Beschl. v. 8.11.2011 - III-3 Ws 139/12; OLG Ham-
burg, Beschl. v. 17.6.2010 - 2 Ws 237/09; OLG Zweibriicken, Beschl. v. 11.9.2006 -
1 Ws 347/06; OLG Miinchen, Beschl. v. 29.11.2001 - 2 Ws 1340/01 K; OLG Celle,
Beschl. v..6.11.2007 - 2 Ws 143/07; OLG Bamberg, Beschl. v. 22.10.2008 - 1 Ws
576/08; OLG Stuttgart, Beschl. v. 6.4.2009 — 1 Ws 38/09; zustimmend OLG Koln,
Beschl. v. 29.6.2005 - 2 Ws 254/05; OLG Hamm, Beschl. v. 31.5.2001 - 2 (s) Sbd.
6-87/01; OLG Schleswig, Beschl. v. 30.7.1997 - 1 Str 114/97; OLG Hamburg, Beschl.
v. 29.7.2005 — 1 Ws 92/05.
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sionsverfahren umfasst.?!® Zuzustimmen ist allerdings der ablehnenden An-
sicht: Die Voraussetzungen der Bewilligung der Prozesskostenhilfe gemaf3
§§ 114 ff. ZPO beinhalten im Gegensatz zur Pflichtverteidigerbeiordnung
wirtschaftliche Bediirftigkeit, Ausschluss der Mutwilligkeit der Rechtsver-
folgung sowie Erfolgsaussichten der Sache - eine Beiordnung gemaf’ § 404
Abs. 5 StPO lediglich aufgrund der Pflichtverteidigerstellung ohne Vorlie-
gen der Voraussetzungen der §§114ffl. ZPO widerspriche dem Verweis
in §404 Abs.5 S.1 StPO auf die Vorschriften der ZPO. Dariiber hinaus
kdme es durch die Bewilligung der Prozesskostenhilfe ohne Priifung der
Voraussetzungen der §§ 114 ff. ZPO zu einer nicht zu rechtfertigenden Privi-
legierung der angeklagten Person gegeniiber anderen Prozessbeteiligten.?!”
Auch der Wortlaut des § 404 Abs.5 S.2 StPO lasst darauf schliefen, dass
die Beiordnung geméfl §140 StPO nicht automatisch die Vertretung der
angeklagten Person im Adhésionsverfahren umfasst, da diese Regelung
andernfalls tiberfliissig wire.

d) Antragsriicknahme

Die antragstellende Person kann den Antrag gemdfd § 404 Abs. 4 StPO bis
zu Beginn der Urteilsverkiindung zuriicknehmen. Die Antragsriicknahme
16st die Kostenfolge des § 472a Abs.2 StPO aus, wonach das Gericht die
insoweit entstandenen gerichtlichen Auslagen und die insoweit den Betei-
ligten erwachsenen notwendigen Auslagen nach pflichtgeméflem Ermessen
einer beteiligten Person auferlegt. Dariiber hinaus konnen die gerichtlichen
Auslagen der Staatskasse auferlegt werden, soweit es unbillig wire, die
Beteiligten damit zu belasten.

Die Riicknahme entfaltet keine Sperrwirkung fiir einen mdglichen er-
neuten Antrag oder eine Klage vor dem Zivilgericht, da es fiir das Adhisi-
onsverfahren keine mit § 392 StPO vergleichbare Regelung gibt.!8

216 BGH, Beschl. v. 27.7.2021 - 6 StR 307/21.

217 Weiner in: Délling/Duttge/Konig/Rossner, Gesamtes Strafrecht, StPO, 5.Aufl,
§ 404 Rn. 10.

218 Ferber in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 404 Rn. 14; Meyer-Gofsner in: Meyer-Gofiner/
Schmitt, StPO, 67.Aufl., § 404 Rn.13; Weiner in: Délling/Duttge/Konig/Rossner,
Gesamtes Strafrecht, StPO, 5. Aufl,, § 404 Rn. 8; Zabeck in: KK-StPO, 9. Aufl., § 404
Rn. 12; Schreiner in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 404 Rn.7; aA: Kiockerbauer NStZ 1994,
305.
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e) Rechte des*der Adhdsionsklager*in

Die antragstellende Person wird hinsichtlich des Ortes und der Zeit der
Hauptverhandlung benachrichtigt; sie kann an der Hauptverhandlung teil-
nehmen, ebenso wie ihre gesetzliche Vertretung sowie der Ehegatte oder
Lebenspartner*in, § 404 Abs.3 S.2 StPO. Des Weiteren kann sich die an-
tragstellende Person rechtsanwaltlich oder durch eine andere bevollméch-
tigte Person vertreten lassen, § 157 ZPO, § 138 Abs. 3 StPO.

Die antragstellende Person hat ein Recht auf Anh6rung, Beweisantrags-,
Frage- und Erklarungsrecht, das Recht zur Richterablehnung?'®, das Recht
zum Pliddoyer entsprechend § 258 StPO und das Beanstandungsrecht ent-
sprechend § 238 Abs. 2 StPO.220

f) Entscheidung des Gerichts

Das Gericht kann dem Antrag nach § 406 StPO stattgeben oder von einer
Entscheidung absehen.

aa) Stattgabe

Dem Antrag kann gemaf$ § 406 Abs.1S.1 StPO stattgegeben werden, wenn
der Antrag zuldssig und begriindet ist. Voraussetzung der Begriindetheit des
Antrags ist, dass der*die Antragsgegner*in wegen derselben prozessualen
Straftat schuldig gesprochen oder zu einer Mafiregel verurteilt wird, auf die
auch der Adhésionsantrag griindet.??!

Moglich sind dartiber hinaus gemaf3 § 406 Abs.1 S.2 StPO stattgeben-
de Urteile dem Grunde nach oder Teilurteile. Nach § 406 Abs.2 StPO
kann auch ein Anerkenntnisurteil ergehen; ein solches ist nicht zwingend
in den Strafzumessungserwédgungen im Rahmen des § 46a Nr.1 StGB zu
erortern??2, Im Gegensatz zum Tiéter-Opfer-Ausgleich nach §46a StGB
wird ein Anerkenntnis der angeklagten Person im Adhésionsverfahren

219 BverfG, Beschl. v. 27.12.2006 - 2 BvR 958/06.

220 Weiner in: Dolling/Duttge/Konig/Rossner, Gesamtes Strafrecht, StPO, 5.Aufl,
§ 404 Rn. 6; Ferber in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 404 Rn.10; Zabeck in: KK-StPO,
9. Aufl., § 404 Rn. 9f.; Schreiner in: MiKoStPO, 2. Aufl., § 404 Rn. 6.

221 BGH, Beschl. v. 28.11.2002 - 5 StR 381/02.

222 BGH, Urt. v. 3.11.2011 - 3 StR 267/11.
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zwar strafmildernd beriicksichtigt, fithrt dadurch jedoch nicht zu einer
nach § 46a StGB moglichen Strafrahmenverschiebung. Nach der Rechtspre-
chung steht ein Anerkenntnis des Schmerzensgeldanspruchs lediglich dem
Grunde nach dem erforderlichen kommunikativen Prozess zwischen der
angeklagten und der geschédigten Person im Sinne des § 46a StGB nicht
entgegen.?? Demzufolge kann ein Anerkenntnis des Adhésionsantrags bei
Hinzutreten weiterer Umstande, wie beispielsweise einer Entschuldigung
der angeklagten Person, zur Annahme eines Téter-Opfer-Ausgleichs und
damit zu einer Strafrahmenverschiebung fiihren.

Hinsichtlich der Urteilsgriinde sind nicht die zivilprozessualen Vorschrif-
ten mafigebend, sondern §267 Abs.1 StPO.?>* Die Angabe der zivilrecht-
lichen Anspruchsgrundlage ist nicht erforderlich, textbausteinartige Erwa-
gungen zur Begriindung sind jedoch unzuldssig.??> Es konnen bei Zuerken-
nung eines Schmerzensgeldes alle Umstédnde, einschliefSlich der personli-
chen und wirtschaftlichen Verhiltnisse der schidigenden und der verletz-
ten Person, einbezogen werden.?26

bb) Absehen von einer Entscheidung

Von der Entscheidung kann das Gericht bei Unzuléssigkeit oder Unbegriin-
detheit des Antrags sowie bei fehlender Eignung zur Erledigung im Straf-
verfahren absehen.

(1) Unzuldssigkeit des Antrags

Der Antrag ist unzuldssig, wenn er den formalen Anforderungen nach
§ 404 StPO nicht geniigt, ebenso wenn es an der Antragsberechtigung nach
§ 403 StPO oder an den zivilprozessrechtlichen Verfahrens-voraussetzun-
gen im Zeitpunkt der Entscheidung fehlt.??”

223 LG Mosbach, Urt. v. 29.7.2022 — 4 Ks 21 Js 852/21.

224 Zabeck in: KK-StPO, 9.Aufl, §406 Rn.2; Ferber in: BeckOK StPO, 55. Ed.,
§ 406 Rn. 6; Weiner in: Dolling/Duttge/Konig/Rossner, Gesamtes Strafrecht, StPO,
5.Aufl., § 406 Rn. 3.

225 BGH, Beschl. v..7.7.2010 - 2 StR 100/10.

226 BGH, Beschl. v.16.9.2016 — VGS 1/16.

227 Ferber in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406 Rn. 9; Zabeck in: KK-StPO, 9. Aufl., § 406
Rn. 6.
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(2) Unbegriindetheit des Antrags

Der Antrag kann aus strafprozessualer oder zivilrechtlicher Sicht unbe-
griindet sein. Die Unbegriindetheit ergibt sich aus strafprozessualen Griin-
den, wenn die angeklagte Person wegen der Straftat, auf der der Adhésions-
antrag griindet, weder schuldig gesprochen noch eine Sicherungsmafiregel
gegen sie verhiangt wird; dies ergibt sich im Umkehrschluss aus § 406a
Abs. 3 S.1StPO.228

Die Unbegriindetheit kann zudem nach allgemeinen zivilrechtlichen Re-
geln gegeben sein, beispielsweise, wenn der Anspruch zuvor abgetreten
wurde.

(3) Fehlende Eignung

Von der Entscheidung kann gemafd § 406 Abs.1 S.4 StPO abgesehen wer-
den, wenn sich der Antrag auch unter Beriicksichtigung der berechtigten
Belange der antragstellenden Person zur Erledigung im Strafverfahren nicht
eignet. Dies gilt allerdings nur, wenn nicht ein Anspruch auf Schmerzens-
geld geltend gemacht wird, § 406 Abs.1S. 6 StPO.2?°

Dabei handelt es sich um eine Ermessensentscheidung des Gerichts. In
die Abwidgung einzubeziehen sind dabei die Interessen der geschidigten
Person und auf der anderen Seite das Interesse des Staates und der ange-
klagten Person an effektiver Strafverteidigung und an einem beschleunigten
Verfahrensabschluss.20

Eine erhebliche Verfahrensverzégerung kann demnach fiir die Nichteig-
nung des Antrags sprechen; eine solche Verzégerung kann insbesondere bei
einer groflen Anzahl von Adhidsionskliger*innen oder einer groflen Zahl
Angeklagter gegeben sein.?’!

Abgesehen von Verfahrensverzdgerungen gibt es weitere Fallgruppen, die
im Einzelfall fiir die Nichteignung des Adhdsionsverfahrens im konkreten
Strafverfahren sprechen. Dazu gehoren beispielsweise schwierige zivilrecht-
liche Fallgestaltungen, welche besondere Fachkenntnisse des Zivilgerichts

228 Zabeck in: KK-StPO, 9. Aufl., § 406 Rn.7; aA: LG Berlin, Urt. v. 1.12.2005 - (515) 93
Js 3567/04 KLs (13/05).

229 Eingehend dazu auch BVerfG, Beschl. v. 27.5.2020 - 2 BvVR 2054/19.

230 Schreiner in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 406 Rn. 13; BR-Drucks. 829/03, S. 16.

231 BGH, Beschl. v.15.4.2010 - 5 StR 96/10.

80



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

L Uberblick iiber die Mitwirkungsrechte

bediirfen wiirden, sofern diesen auch nicht mit einem Grund- oder Teilur-
teil begegnet werden konnte.?3?

Die Nichteignung ist nicht pauschal bei hohen Anspruchssummen gege-
ben. Diesbeziiglich wird zum Teil vertreten, dass die angeklagte Person
durch einen der Summe nach hohen Adhésionsantrag unter Druck gerit,
von ihrem Schweigerecht oder ihrem ,Recht zum Liigen” keinen Gebrauch
mehr zu machen, um sich gegen den Adhésionsantrag zu verteidigen.?*
Auch bestehe die Gefahr, dass die angeklagte Person im Falle einer aufler-
gewohnlich hohen Anspruchssumme ihre Verteidigung auf den zivilrechtli-
chen Gegenstand des Verfahrens konzentriere, so dass eine effektive Vertei-
digung der angeklagten Person und somit das Gebot des fairen Verfahrens
gefdhrdet sei.?3*

Diese Abwigung zugunsten der Opferinteressen hat der Gesetzgeber
mit der Moglichkeit der Geltendmachung zivilrechtlicher Anspriiche im
Strafverfahren jedoch bewusst getroften, daher ist auch in diesen Fallkon-
stellationen keine generelle Nichteignung anzunehmen.??> Der Gesetzgeber
hat zudem bei der gesetzlichen Ausgestaltung des Adhdsionsverfahrens be-
wusst auf eine Regelung entsprechend der Vorschrift des §23 Nr.1 GVG
verzichtet. Dies macht deutlich, dass der Gesetzgeber die Geltendmachung
zivilrechtlicher Anspriiche im Adhiasionsverfahren der Hohe nach weder
begrenzen noch die Geltendmachung fiir Geschédigte erschweren wollte.

Das Adhiésionsverfahren ist dariiber hinaus nicht allgemein in Wirt-
schaftsstrafverfahren als nicht geeignet anzusehen. Die Nichteignung kann
sich in diesen Verfahren zwar im Rahmen komplexer zivilrechtlicher Frage-
stellungen ergeben, insbesondere, da im Adhasionsverfahren die Méglich-
keit der Streitverkiindung im Sinne des § 72 ZPO nicht gegeben ist; dies
ist jedoch jeweils im Einzelfall zu priifen.?3¢ Dafiir spricht jedenfalls der
Wortlaut des Gesetzes, nach welchem die Nichteignung der Ausnahmefall
sein soll (,,nur®).

232 Schreiner in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 406 Rn. 16; Ferber in: BeckOK StPO, 55. Ed.,
§ 406 Rn. 12; Weiner in: Délling/Duttge/Konig/Rossner, Gesamtes Strafrecht, StPO,
5. Aufl, § 406 Rn. 8.

233 LG Hildesheim, Beschl. v. 23.1.2007 - 25 Kls 5413 Js 18030/06.

234 LG Hildesheim aaO; LG Mainz, Beschl. v. 25.6.1997 - 301 Js 24.998/96-1 Ks.

235 Schreiner in: MiKoStPO, 2. Aufl., § 406 Rn.16; aA Weiner in: Dolling/Duttge/Ko-
nig/Réssner, Gesamtes Strafrecht, StPO, 5. Aufl., § 406 Rn. 9.

236 Schreiner in: MiiKoStPO, 2. Aufl,, § 406 Rn. 16; aA Meyer-Gofiner in: Meyer-Gof3-
ner/Schmitt, StPO, 68. Aufl., § 406 Rn. 12; Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406
Rn. 26.
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g) Rechtsmittel

Die Rechtsmittel der antragstellenden Person sowie der Gegenseite sind in
§ 406a StPO geregelt.

aa) Antragsteller*in

Gemaf § 406a StPO steht der antragstellenden Person gegen den Beschluss
nach § 406 Abs. 5 S. 2 StPO, mit welchem von einer Entscheidung {iber den
Antrag abgesehen wird, als Rechtmittel die sofortige Beschwerde im Sinne
des §311 StPO zu, wenn der Antrag vor Beginn der Hauptverhandlung
gestellt worden und solange keine den Rechtszug abschlieflende Entschei-
dung ergangen ist. Abgesehen davon sind Entscheidungen fiir die antrag-
stellende Person unanfechtbar, § 406a Abs.1S. 2 StPO.

Entscheidet das Gericht allerdings unzuléssig auf Klageabweisung, ste-
hen der antragstellenden Person die Rechtsmittel der Strafprozessordnung
2.2

bb) Antragsgegner*in

Der*die Antragsgegner*in kann die Entscheidung im Adhésionsverfahren -
auch zum Teil?® - isoliert von der Entscheidung im Strafverfahren mit den
Rechtsmitteln der Strafprozessordnung anfechten.

Erfolgt lediglich eine Anfechtung des strafrechtlichen Teils des Urteils,
erwichst die zivilrechtliche Entscheidung nicht in Rechtskraft.?3? Dies er-
gibt sich im Umkehrschluss aus § 406a Abs. 3 StPO, wonach die dem Adha-
sionsantrag stattgebende Entscheidung aufzuheben ist, wenn die angeklagte
Person unter Authebung der Verurteilung wegen der Straftat, auf welche
die Entscheidung tiber den Antrag gestiitzt worden ist, weder schuldig
gesprochen noch gegen sie eine Maflregel der Besserung und Sicherung
angeordnet wird.

237 Schreiner in: MiKoStPO, 2. Aufl., § 406a Rn. 7; Zabeck in: KK-StPO, 9. Aufl., § 406
Rn. L

238 BGH, Urt. v. 23.5.1952 - 2 StR 20/52.

239 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., §406a Rn.14; Velten in: SK-StPO, 5.Aufl,
§406a Rn.7; aA Schreiner in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 406a Rn.13; BGH, Beschl. v.
23.2.2017 - 3 StR 546/16.
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Erfolgt eine Beschrinkung auf den zivilrechtlichen Teil, ergibt sich
aus § 406 Abs.2 S.2 StPO, dass das Rechtsmittelgericht ohne Hauptver-
handlung entscheiden kann; die strafrechtliche Verurteilung erwéchst dage-
gen in Rechtskraft, sofern sie nicht von anderen Beteiligten angefochten
wird.?4 Im Berufungsverfahren muss gemafl §406 Abs.2 S.3 StPO eine
miindliche Anhorung der Beteiligten stattfinden, sofern die angeklagte Per-
son oder der*die Adhidsionskldger*in dies beantragt hat.

Ist nur die Entscheidung tiber den Adhésionsantrag fehlerhaft, erfolgt
keine Zuriickverweisung nach § 354 Abs. 2 StPO; in diesem Fall wird der
zivilrechtliche Teil aufgehoben und von einer Entscheidung tiber den gel-
tend gemachten Anspruch abgesehen.?¥!

h) Kosten

Wer die Kosten des Adhésionsverfahrens tragt, ist in § 472a StPO geregelt.
Die Kostenfolge in diesem Verfahren entspricht im Grundsatz den zivilpro-
zessualen Prinzipien;?#? die Regelung des § 472a Abs.1 StPO entspricht
dem in § 91 ZPO normierten Grundsatz, dass die unterliegende Partei -
hier explizit die angeklagte Person — die Kosten des Rechtsstreites — hier
die besonderen Kosten des Adhdsionsverfahrens und die notwendigen Aus-
lagen der antragstellenden Person - zu tragen hat. Im Gegensatz zu der
Vorschrift des § 93 ZPO kann die angeklagte Person die Kostenlast nicht
dadurch abwenden, dass sie den Anspruch der antragstellenden Person
sofort anerkennt.?43

In § 472a Abs.2 S.1 StPO ist die Kostenfolge fiir die anderen mdglichen
Entscheidungen getroffen; auch diese Regelung ist mit den zivilprozessua-
len Grundsitzen vergleichbar. Sieht das Gericht von einer Entscheidung
tiber den Adhisionsantrag ab, wird ein Teil des Anspruchs der antragstel-
lenden Person nicht zuerkannt oder nimmt diese den Antrag zuriick,
entscheidet das Gericht iiber die Kosten nach billigem Ermessen. Diese
Regelung entspricht im Grundsatz den besonderen Kostenfolgen der Zi-

240 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg, § 406a Rn. 7.

241 BGH, Beschl. v. 12.4.1983 - 5 StR 169/83; Zabeck in: KK-StPO, 9. Aufl., § 406a Rn. 2;
Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg, § 406a Rn. 10.

242 Degener in: SK-StPO, 5. Aufl, § 472a Rn. 1; aA Maier in: MiKoStPO, 2. Aufl,, § 472a
Rn.1 mit der Begriindung, dass Abs.2 nicht den zivilrechtlichen Regelungen ent-
spricht; Steinberger-Fraunhofer in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl.,
§472a Rn. L.

243 Weiner in: BeckOK-StPO, 55. Ed., § 472a Rn. 2.
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vilprozessordnung, namentlich § 92 Abs.2 ZPO bei teilweisem Obsiegen
sowie § 269 Abs. 3 S.2 ZPO bei Klageriicknahme.

Nach §472a Abs.2 S.2 StPO konnen die gerichtlichen Auslagen der
Staatskasse auferlegt werden, wenn und soweit es unbillig wire, die Betei-
ligten damit zu belasten. Dies kann der Fall sein, wenn das Gericht voll-
stindig von einer Entscheidung absieht und dem*der Adhésionskldger*in
seine*ihre notwendigen Auslagen auferlegt. In dem Fall kann es unbillig
sein, die Beteiligten mit gerichtlichen Auslagen zu belasten; das Gleiche gilt,
wenn das Gericht im Adhésionsverfahren Verfahrenskosten verursacht hat,
schliefSlich aber von einer Entscheidung iiber den Antrag absieht.?44

i) Adhasionsverfahren und Akteneinsicht

Um einen zuldssigen und begriindeten Adhasionsantrag stellen zu kénnen,
ist jedenfalls die Kenntnis der Anklageschrift unumgénglich. Ohne die
Anklageschrift — und hier vor allem das wesentliche Ergebnis der Ermitt-
lungen - ist die Darstellung des Sachverhalts kaum moglich, insbesondere,
wenn die Mehrfachvernehmung der geschiadigten Person vermieden wer-
den soll.

Dariiber hinaus umfasst das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen in
der Regel mehr als den von der verletzten Person geschilderten Sachverhalt;
dieser wird namentlich erginzt durch die tibrigen Ermittlungsergebnisse.

Ebenso ist die anwaltliche Beratung der verletzten Person vor der Ent-
scheidung tiber die Geltendmachung des Schadensersatz- und Schmerzens-
geldanspruchs ohne Aktenkenntnis nicht sinnvoll méglich: Ohne Kenntnis
der Ermittlungen kénnen die Erfolgsaussichten des Adhdsionsverfahrens
nicht eingeschitzt werden.

6. Sonstige Befugnisse der verletzten Person

Den Vorschriften zur Privat- und Nebenklage sowie zum Adhésionsver-
fahren folgen im 5. Abschnitt des 5. Buches der Strafprozessordnung die
sonstigen Befugnisse der verletzten Person im Strafverfahren. Diese Befug-
nisse hat die verletzte Person unabhéngig von ihrer (mdglichen) Stellung

244 Maier in: MiKoStPO, 2. Aufl., § 472a Rn. 18.
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als Nebenkldger*in oder Privatkldger*in, wodurch sie die Position einer
selbststandigen Prozessbeteiligten innehat.?4>

Insbesondere in den genannten Vorschriften hat der Gesetzgeber die
Vorgaben der Europdischen Union umgesetzt. Diese ergeben sich aus der
Richtlinie 2012/29/EU iiber Mindeststandards fiir die Rechte, die Unterstiit-
zung und den Schutz von Opfern von Straftaten (Opferschutzrichtlinie).

Die Regelungskompetenz der Europiischen Union ergibt sich aus Art. 82
Abs. 2 AEUV. Diese Vorschrift begriindet das Recht des Europdischen Par-
laments und Rats, Mindestvorschriften festzulegen, soweit dies zur Erleich-
terung der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Urteile und Entschei-
dungen und der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsa-
chen mit grenziiberschreitender Dimension erforderlich ist. Mithin kénnen
durch das Européische Parlament und den Rat Mindestvorschriften im
Bereich der Opferrechte festgelegt werden.

Mit Umsetzung der Vorgaben der EU-Opferschutzrichtlinie hat der Ge-
setzgeber insbesondere die Informationsrechte der Verletzten im Strafver-
fahren erweitert.

a) Auskunft tiber den Stand des Verfahrens

Nach § 406d StPO sind der verletzten Person auf Antrag die sie tangieren-
den Entscheidungen des Strafverfahrens mitzuteilen.

Die Mitteilungspflichten sind Auspragung des Anspruchs der verletzten
Person auf rechtliches Gehor gemiafd Art.103 Abs.1 GG; das Recht der
beschuldigten Person auf informationelle Selbstbestimmung wird durch die
Mitteilungen nach § 406d Abs.1 StPO nicht in verfassungswidriger Weise
beschrénkt.246

aa) Informationen zum Stand des Verfahrens

Gemaf3 § 406d Abs.1 StPO ist der verletzten Person, soweit es sie betriftt,
auf Antrag die Einstellung des Verfahrens, der Ort und Zeitpunkt der
Hauptverhandlung nebst der gegen die angeklagte Person erhobenen Be-
schuldigungen und der Ausgang des gerichtlichen Verfahrens mitzuteilen.

245 BT-Drucks. 10/5305 S. 8, 16.
246 Schreiner in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 406d Rn. 5; BVerfG, Beschl. v. 27.2.2002 - 2 BvyR
261/02.
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Sofern die verletzte Person der deutschen Sprache nicht michtig ist, werden
ihr auf Antrag Ort und Zeitpunkt der Hauptverhandlung in einer ihr ver-
standlichen Sprache mitgeteilt.

Die Vorschrift des § 406d Abs.1 S.1 Nr.1 StPO enthilt eine Ergénzung
zur Regelung des § 171 StPO: So ist auf Antrag auch der verletzten Person,
die nicht gemafS §171 StPO einen Einstellungsbescheid erhilt, Mitteilung
iber die Einstellung des Verfahrens zu geben; dies betriftt sowohl die Ein-
stellung nach §170 Abs. 2 StPO, die Einstellung gemaf3 §§ 153 ff. StPO und
nach §§ 206a, 206b StPO, als auch eine vorldufige Einstellung des Verfah-
rens gemdfl §205 StPO sowie die Nichter6ffnung der Hauptverhandlung
gemaf3 § 204 StPO.247

Nach §406d Abs.1 S.1 Nr.2 StPO ist die verletzte Person ebenfalls auf
Antrag tiber Ort und Zeitpunkt der Hauptverhandlung sowie die gegen die
angeklagte Person erhobenen Beschuldigungen zu informieren. Der Begrift
der Beschuldigungen umfasst die angeklagten Taten, wie sie sich aus der
Anklageschrift, soweit diese durch das Gericht zugelassen wurde, entneh-
men lassen.?*® Hinsichtlich der Information tiber die gegen die angeklagte
Person erhobenen Beschuldigungen geniigt eine stichwortartige Nennung
der angeklagten Taten.2*

Ort und Zeitpunkt der Hauptverhandlung sind der verletzten Person
auf Antrag in einer ihr verstandlichen Sprache mitzuteilen. Bei dieser Vor-
schrift handelt es sich um die Umsetzung der Regelung des Art. 7 Abs. 4 der
Opferschutzrichtlinie der Européischen Union.

Die verletzte Person hat weiter gemafl §406d Abs.1 S.1 Nr.3 StPO
Anspruch auf Mitteilung {iber den Ausgang des gerichtlichen Verfahrens,
sofern sie dies beantragt und die Entscheidung rechtskraftig ist, da die
Information nur dann fiir die verletzte Person einen verldsslichen Wert
hat.?* Aus dem Wortlaut der Norm ldsst sich keine Pflicht entnehmen, dass
der verletzten Person eine vollstindige Urteilsabschrift zu tibermitteln ist;
erforderlich ist vielmehr, dass die Entscheidung in verstdndlicher Sprache
mitgeteilt wird.?® Der in der Nebenklage beteiligten Person bzw. ihrer
Nebenklagevertretung ist das Urteil, das in ihrer Abwesenheit ergangen ist,
(formlos) zuzustellen, § 35 Abs. 2 StPO.

247 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406d Rn. 2.

248 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406d Rn. 8.

249 BT-Drucks. 18/4621, S. 28.

250 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406d Rn. 9.

251 Schéch/Werner in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 406d Rn. 2.
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Mitteilungen iiber weitere Entscheidungen, beispielsweise den Eroft-
nungsbeschluss, konnen der verletzten Person gemacht werden, sofern der
Personlichkeitsschutz der beschuldigten Person nicht entgegensteht.?>

bb) Mitteilungen bei freiheitsentziehenden Mafinahmen und
Kontaktverbot

Im Folgenden sollen die Mitteilungen an Geschddigte insbesondere bei
freiheitsentziehenden Mafinahmen niher beleuchtet werden.

(1) § 406d Abs. 2 S.1Nr. 1 StPO

Nach §406d Abs.2 S.1 Nr.1 StPO ist der verletzten Person auf Antrag
mitzuteilen, ob der verurteilten Person die Weisung erteilt worden ist, zu
der verletzten Person keinen Kontakt aufzunehmen oder mit ihr nicht zu
verkehren.

Sinn und Zweck der Weisung ist der Schutz der verletzten Person, wes-
halb diese ein legitimes Interesse an Kenntnis der Weisung hat; das Wissen
tiber das Bestehen der Anordnung dient dem Sicherheitsgefiihl der verletz-
ten Person und ermdglicht die Anzeige von Verstofien.2>?

Derartige Weisungen konnen bei Aussetzung der Freiheitsstrafe zur Be-
wihrung im Erkenntnisverfahren, § 56c Abs.2 Nr.3 StGB, bei Aussetzung
des Strafrestes im Strafvollstreckungsverfahren, § 57 Abs.2 S.1 Hs.1 1. V. m.
§57c Abs.2 Nr.3 StGB, erteilt werden. Das Gleiche gilt im Rahmen der
Fithrungsaufsicht, § 68 Abs.1S.1Nr. 3 StGB.

(2) §406d Abs. 2 S.1Nr. 2 StPO

Gemaf3 §406d Abs.2 S.1 Nr.2 StPO ist der verletzten Person des Weite-
ren auf Antrag mitzuteilen, ob freiheitsentziehende Mafinahmen gegen
die beschuldigte oder verurteilte Person angeordnet oder beendet oder
ob erstmalig Vollzugslockerungen oder Urlaub gewdhrt werden, wenn sie

252 Velten in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406¢ Rn. 2; Schreiner in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 406d
Rn. 6; Hilger in: Lowe/Rosenberg/Hilger, 27. Aufl,, § 406d Rn. 2; aA: Nepomuck in:
KMR-StPO, 118. Lfg., § 406d Rn. 3; Polldhne StV 2016, 671.

253 BT-Drucks. 16/1993, S. 24.
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ein berechtigtes Interesse darlegt und kein iiberwiegendes schutzwiirdiges
Interesse der betroffenen Person am Ausschluss der Mitteilung vorliegt. In
den in § 395 Abs.1 Nr.1-5 StPO genannten Fillen sowie in den Fallen des
§ 395 Abs. 3 StPO, in denen die verletzte Person zur Nebenklage zugelassen
wurde, bedarf es der Darlegung eines berechtigten Interesses nicht.

Als freiheitsentziehende Mafinahmen sind dabei Untersuchungshaft,
§ 112 StPO, einstweilige Unterbringung, §126a StPO, Strathaft, Unterbrin-
gungen nach § 81 StPO und freiheitsentziehende Maf3regeln, §§ 63 ff. StGB,
zu sehen. Mitteilung zu machen ist auch iiber Urlaub der gefangenen Per-
son, welcher gemaf3 §§ 13, 15, 35, 43, 124 StVollzG gewéhrt werden kann; das
Gleiche gilt firr Vollzugslockerungen im Sinne des § 11 StVollzG.

Die verletzte Person muss, sofern sie nicht nebenklageberechtigt im Sin-
ne des §395 Abs.1 Nr.1-5 StPO ist oder im Falle des § 395 Abs.3 StPO
als Nebenkldger*in zugelassen wurde, ein berechtigtes Interesse an der
Mitteilung der Information darlegen. Dem Interesse der verletzten Person
darf kein iiberwiegendes schutzwiirdiges Interesse der von der Mitteilung
betroffenen Person entgegenstehen. Davon ist auszugehen, wenn weitere
rechtswidrige Angriffe der beschuldigten oder verurteilten Person nicht
auszuschlieflen sind; auf der anderen Seite tiberwiegt das schutzwiirdige
Interesse der betroffenen Person, wenn ein mdglicher Racheakt der verletz-
ten Person oder ihrer Angehdrigen zu befiirchten ist.2>* Um schutzwiirdige
Interessen der betroffenen Person iiberhaupt beriicksichtigen zu kénnen,
ist ihr vor der Mitteilung an die verletzte Person rechtliches Gehor zu
gewidhren.?%

(3) § 406d Abs.2 S.1Nr. 3 StPO

Gemafs §406d Abs.2 S.1 Nr.3 StPO ist der verletzten Person zudem auf
Antrag mitzuteilen, ob die beschuldigte oder verurteilte Person sich einer
freiheitsentziehenden Mafinahme durch Flucht entzogen hat und welche
Mafinahmen zum Schutz der verletzten Person deswegen gegebenenfalls
getroffen worden sind.

Bei dieser Regelung handelt es sich um eine Umsetzung von Art. 6 Abs. 5
der EU-Opferschutzrichtlinie, wonach das Opfer die Méglichkeit zu erhal-

254 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406d Rn. 12; Meyer-Gof$ner in: Meyer-Gofiner/
Schmitt, StPO, 68. Aufl., § 406d Rn. 5.

255 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406d Rn. 10; Hilger in: Léwe/Rosenberg/Hil-
ger, 27. Aufl., § 406d Rn. 6.
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ten hat, sich unverziiglich von der Freilassung oder Flucht der Person,
die wegen Straftaten gegen sie in Untersuchungshaft genommen wurde,
strafrechtlich verfolgt wird oder verurteilt wurde, in Kenntnis setzen zu
lassen. Das Informationsrecht wird unionsrechtlich durch Art. 6 Abs. 6 der
EU-Opferschutzrichtlinie auf die Félle beschrankt, in denen jedenfalls fiir
das Opfer eine Gefahr besteht, es sei denn, dass festgestellt wird, dass die
Mitteilung das Risiko einer Schadigung der verurteilten Person birgt.

Im Gegensatz zu Art.6 Abs.5 der EU-Opferschutzrichtlinie normiert
§ 406d Abs. 2 S.1Nr. 3 StPO nicht die Pflicht der Ermittlungsbehorden, die
verletzte Person ,unverziiglich® iiber eine Flucht der beschuldigten Person
zu informieren. Folglich ist nach nationalem Recht kein Zeitpunkt fiir
die Information der verletzten Person festgelegt. Ein weiterer Unterschied
der Vorschriften ist darin zu sehen, dass die EU-Opferschutzrichtlinie
das Recht der geschidigten Person auf Information {iber die Flucht der
beschuldigten Person dahingehend beschriankt, dass die verletzte Person
jedenfalls Auskunft erhdlt, wenn fiir sie eine Gefahr besteht, es sei denn,
dass festgestellt wird, dass die Mitteilung das Risiko einer Schidigung fiir
die beschuldigte Person birgt.

Aufgrund dieser Abweichungen ist jeweils zu priifen, ob die Norm des
§ 406d Abs.2 S.1 Nr. 3 StPO - vorrangig — europarechtskonform ausgelegt
werden kann oder ob die nationale Vorschrift zugunsten der EU-Richtli-
nie unangewendet bleibt. Grenze einer moglichen unionsrechtskonformen
Auslegung ist eine unzulissige Auslegung contra legem.?>¢ Wenn die Ausle-
gung nationalen Rechts also so weit fiihrt, dass eine nach Wortlaut und
Sinn eindeutige Vorschrift einer dazu im Gegensatz stehenden ratio zuge-
fithrt oder der normative Gehalt der Regelung im Wesen neu bestimmt
wird,?” ist die Grenze der unzuldssigen Auslegung contra legem erreicht.

Der Wortlaut einer Norm bildet die duflerste Grenze der Auslegung.2>8
Ferner darf die Auslegung einer Vorschrift nicht gegen Gemeinschafts- und
Verfassungsrecht verstoflen;?> generell darf die Gesetzesauslegung nicht
dazu fithren, dass die Norm im Widerspruch zu allgemeinen Prinzipien des
Rechts steht.260

256 EuGH, Urt. v. 16.6.2005 - C-105/03; EuGH, Urt. v. 4.7.2006 — C-212/04; EuGH, Urt.
v. 17.4.2018 - C-414/16.

257 BGH, Beschl. v. 31.3.2020 - XI ZR 198/19.

258 BVerfGE 71,108 (23.10.1985 — 1 BvR 1053/82).

259 St. Rspr. des EuGH seit EuGH, Urt. v. 15.7.1964 - 6/64 (Costa ./. EN.E.L.).

260 Schdfers JuS 2015, 875.
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Im Rahmen der systematischen Auslegung ist zu betrachten, wie die
Norm hinsichtlich des Aufbaus und der Struktur des Gesetzes dufierlich in
dieses eingebettet ist.26!

Mittels historischer Auslegung ist zu ermitteln, welches Ziel der Gesetz-
geber mit Erlass der Norm verfolgte und welches Verstindnis er von der
Regelung hatte; hierfiir sind vor allem Drucksachen des Bundestages und
des Bundesrates zu untersuchen.262

Schliellich ist der objektive Normzweck zu ermitteln; dabei sind die
Wertungen der Rechtsordnung, insbesondere Gerechtigkeit, Rechtssicher-
heit und Zweckmafligkeit, zu beriicksichtigen.23

(a) ,Unverziigliche” Mitteilung

Dem Wortlaut und der systematischen Stellung des § 406d Abs.2 S.1 Nr. 3
StPO lédsst sich keine zeitliche Komponente entnehmen, nach welcher
Riickschluss darauf gezogen werden kann, dass die Mitteilung iiber eine
Flucht der beschuldigten oder verurteilten Person unverziiglich zu erfolgen
hat.

In der Gesetzesbegriindung hat der Gesetzgeber dagegen klargestellt,
dass es sich bei der Vorschrift des § 406d Abs.2 S.1 Nr.3 StPO um die
Umsetzung von Art. 6 Abs.5 der EU-Opferschutzrichtlinie handelt, nach
welcher Opfer die Moglichkeit erhalten, sich unverziiglich von Flucht oder
Freilassung der Person in Kenntnis setzen zu lassen.?64

Trotz anderslautenden Wortlauts wird in der Gesetzesbegriindung un-
eingeschriankt Bezug genommen auf Art. 6 Abs. 5 der EU-Opferschutzricht-
linie. Daraus ist zu schlieflen, dass die Information des Opfers unverziiglich
erfolgen muss.

Der objektive Normzweck zielt auf den Schutz des Opfers ab: Zum
einen soll die geschadigte Person Praventionsmafinahmen treffen oder ver-
anlassen konnen, zum anderen muss sich die verletzte Person auch mental
darauf einstellen konnen, der verurteilten Person mdglichweise wieder zu
begegnen.

Im Rahmen der teleologischen Auslegung ist daher unter Betrachtung
des objektiven Normzwecks festzuhalten, dass insbesondere bei dem uner-

261 Riithers/Fischer/Birk, Rechtstheorie und Juristische Methodenlehre, 12. Aufl., S. 89 ff.
262 Schifers Ju$ 2015, 875.

263 Schdfers aaO.

264 BT-Drucks. 18/4621, S. 28.
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wartet eintretenden Ereignis der Flucht der beschuldigten oder verurteil-
ten Person das Interesse der geschadigten Person sich auf die sofortige
Information ber den neu eingetretenen Umstand bezieht, um zeitnah
Sicherungsvorkehrungen treffen zu kdnnen.26>

Die europarechtskonforme Auslegung hinsichtlich des Merkmals der
Unverziiglichkeit der Mitteilung entspricht demnach dem Willen des Ge-
setzgebers und dem Telos der Norm, es liegt damit keine Auslegung contra
legem vor.

(b) Ausnahme von der Mitteilungspflicht

Nach Wortlaut und Systematik des §406d Abs.2 S.1 Nr.3 StPO hat das
Opfer uneingeschrdankt Anspruch auf die unverziigliche Mitteilung {iber
die Freilassung oder Flucht der beschuldigten oder verurteilten Person.
Systematisch lédsst sich dies vor allem im Vergleich zur Vorschrift des
§ 406d Abs.2 S.1 Nr. 4 StPO sehen;?%¢ nach dieser Regelung ist die erneute
Mitteilung iiber Vollzugslockerung oder Urlaub nur zu machen, wenn die
geschidigte Person dafiir ein berechtigtes Interesse darlegt oder ein solches
ersichtlich ist und kein iiberwiegendes schutzwiirdiges Interesse der verur-
teilten Person am Ausschluss der Mitteilung vorliegt.

Diese Einschrinkung des Anspruchs hat der Gesetzgeber in der Norm
des § 406d Abs. 2 S.1 Nr. 3 StPO nicht vorgenommen.

Die Gesetzesbegriindung enthilt ebenfalls keine Erwigungen zu einer
moglichen Einschrankung des Anspruchs.

Im Rahmen der verfassungskonformen Auslegung ist allerdings zu be-
riicksichtigen, dass die Regelungen des §406d Abs.2 S.1 Nr.2, 3 und 4
StPO die gleichen Grundrechtspositionen der beschuldigten oder verurteil-
ten Person betreffen,?®” namentlich die korperliche Unversehrtheit sowie
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.

Dass das Grundrecht auf korperliche Unversehrtheit durch die Mittei-
lung der Flucht der beschuldigten oder verurteilten Person an die geschi-
digte Person betroffen ist, ergibt sich aus der Gefahr eines Racheakts durch
die verletzte Person.

Der objektive Normzweck, der auch vor dem Hintergrund der Gesetzes-
systematik zu beleuchten ist, dient zwar primédr dem Schutz der verletzten

265 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406d Rn. 13.

266 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406d Rn. 13; Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg.,
§406d Rn. 11

267 Ferber NJW 2016, 279.
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Person; dieser ist jedoch nicht unabhéngig von den Belangen der beschul-
digten oder verurteilten Person zu sehen - dies hat der Gesetzgeber mit den
in § 406d Abs.2 S.1 Nr.2 und 4 StPO vorgenommenen Einschrankungen
auch zum Ausdruck gebracht.

Es konnte zwar damit argumentiert werden, dass der Gesetzgeber auf
die Beschrankung in §406d Abs.2 S.1 Nr.3 StPO bewusst verzichtet hat,
indem er im Rahmen der Regelung die Interessenabwigung zugunsten der
geschéddigten Person getroffen hat. Dies konnte bei dem Umstand einer
»Flucht, also einem Absetzen zum Zwecke des Entgehens eines behord-
lichen Zugriffs oder einer freiheitsentziehenden Mafinahme,?%® damit zu
begriinden sein, dass bei diesem Absetzen das Interesse der geschidigten
Person stets Vorrang vor dem Schutz der beschuldigten oder verurteilten
Person hat.

Der Anspruch auf Mitteilung gemaf3 § 406d Abs. 2 S.1 Nr. 3 StPO betrifft
aber ebenso den Fall der reguldren Freilassung, welche vorbereitet und
geplant wird - vergleichbar mit den Vollzugslockerungen und dem Haft-
urlaub im Sinne des §406d Abs.2 S.1 Nr.2 und 4 StPO. Im Falle der
Freilassung hat daher — wie in §406d Abs.2 S.1 Nr.2 und 4 StPO - eine
Einzelfallbetrachtung samt Interessenabwégung zwischen den Interessen
der verurteilten und der geschidigten Person stattzufinden; eine andere
Auslegung wire systemwidrig und nicht verfassungskonform.

Demzufolge ist die Norm des § 406d Abs.2 S.1 Nr. 3 StPO verfassungs-
und gemeinschaftsrechtskonform dahingehend auszulegen, dass die Weiter-
gabe der Informationen beziiglich Flucht oder Freilassung an das Opfer
ausnahmsweise nicht zu erfolgen hat, wenn dies eine Gefahr fiir die verur-
teilte Person mit sich bringt.2%

(4) § 406d Abs. 2 S.1Nr. 4 StPO

Nach § 406d Abs.2 S.1 Nr. 4 StPO ist der verletzten Person auf Antrag mit-
zuteilen, ob der verurteilten Person erneut Vollzugslockerung oder Urlaub
gewdhrt wird, wenn dafiir ein berechtigtes Interesse dargelegt oder ersicht-
lich ist und kein iiberwiegendes schutzwiirdiges Interesse der verurteilten
Person am Ausschluss der Mitteilung vorliegt.

268 Krauf in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 112 Rn. 19.

269 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl,, § 406d Rn. 9; aA: Nepomuck
in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406d Rn. 11; Weiner in: BeckOK StPO, 54. Ed., § 406d
Rn. 13.
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Grundsitzlich sollte die verletzte Person sich darauf einstellen, dass es
infolge der ersten Gewdhrung von Vollzugslockerungen und Urlaub zu wei-
teren solcher Mafinahmen und demnach auch zu einem Aufeinandertreffen
mit der verurteilten Person kommen konnte; dadurch durfte bereits die
erste Mitteilung tiber die Gewédhrung von Urlaub oder Vollzugslockerungen
gemaf’ § 406d Abs. 2 S.1 Nr.1StPO in der Regel ausreichen.?”?

Sind dagegen besondere Umstande gegeben, welche ein berechtigtes In-
teresse der verletzten Person an der erneuten Mitteilung begriinden, zum
Beispiel eine gezielte Kontaktaufnahme der verurteilten Person mit der
verletzten Person, so sind weitere Vollzugslockerungen oder Hafturlaub auf
Antrag mitzuteilen.?”!

(5) Zustandigkeit fiir genannte Mitteilungen

Nach § 406d Abs.2 S.2 erfolgt die beantragte Mitteilung durch die Stelle,
welche die Entscheidung gegeniiber der beschuldigten oder verurteilten
Person getroffen hat; in den Fillen des § 406d Abs. 2 S.1 Nr. 3 StPO erfolgt
die Mitteilung durch die zustindige Staatsanwaltschaft.

cc) Zeitpunkt der Mitteilung

Aus §406d Abs.3 StPO ergibt sich, dass die verletzte Person iiber die
Informationsrechte aus § 406d Abs. 2 S. 1 StPO nach der Urteilsverkiindung
oder nach der Einstellung des Verfahrens zu belehren ist. Zudem ist die
verletzte Person itiber die Informationsrechte aus § 406d Abs.2 S.1 Nr.2
und 3 StPO auch bei Anzeigeerstattung zu belehren, wenn die Anordnung
von Untersuchungshaft gegen die beschuldigte Person zu erwarten ist.

Die verletzte Person (nur) bei Anzeigenerstattung zu belehren, dass sie
nach dem Antritt der Freiheitsstrafe einen Antrag auf Information iiber
Haftentlassung der verurteilten Person stellen kann, wiirde dazu fiihren,
dass die Information bei der verletzten Person nicht mehr prisent genug
wire, so dass der Informationsanspruch in Vergessenheit geraten konnte.2’2
Damit soll auch einer verfrithten Antragstellung durch die berechtigte

270 BT-Drucks. 17/6261, S.13.
271 BT-Drucks. 17/6261, S.13.
272 BT-Drucks. 18/4621, S. 29.
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Person entgegengewirkt werden, da ein Antrag im Ermittlungsverfahren
schliellich unbeachtet bleiben kénnte.?”> Im Gegensatz dazu ist die gescha-
digte Person nach dem Willen des Gesetzgebers bereits bei Anzeigenerstat-
tung iiber ihre Informationsrechte zu informieren, soweit die Anordnung
der Untersuchungshaft fiir die beschuldigte Person erwartbar ist.>”* Ein
Antrag auf Information iiber die Anordnung von Untersuchungshaft ist
denknotwendig iiberwiegend im Ermittlungsverfahren sinnvoll. Zudem ist
die Kenntnis der geschidigten Person dariiber, dass sich die beschuldigte
Person in Untersuchungshaft befindet, in der Regel erleichternd, da die
von der beschuldigten Person ausgehende Gefahr sich zeitnah nach der
Tat fiir Geschddigte haufig noch présenter anfiihlt als nach Abschluss des
Strafverfahrens.

Da die Entscheidung tiber Untersuchungshaft dem*der Ermittlungsrich-
ter*in obliegt und eine Prognose hinsichtlich dieser Entscheidung bei An-
zeigeerstattung — zumindest aufgrund zu diesem Zeitpunkt noch fehlender
verldsslicher Ermittlungsergebnisse — nicht moglich ist,>”> insbesondere
nicht durch die in der Regel anzeigenaufnehmende Polizei, diirfte die Vor-
aussetzung des § 406d Abs. 3 S.2 StPO selten gegeben sein, wodurch eine
Belehrung der berechtigten Person rechtsfehlerfrei, aber den Opferinteres-
sen zuwiderlaufend unterbleiben kénnte.

Des Weiteren kann die derartige Belehrung bei der verletzten Person
eine moglicherweise unrealistische Erwartungshaltung herautbeschworen,
die beschuldigte Person wiirde in Untersuchungshaft tiberfithrt werden.?”

Schliefllich kann die Belehrung zur Vereitelung einer Untersuchungshaft
fithren, insbesondere bei Beziehungsdelikten, sobald die verletzte Person
die beschuldigte Person tiber das (unter Umstanden subjektiv aus der Be-
lehrung verstandene) Risiko der Untersuchungshaft aufklart.?”

dd) Einschrankung der Mitteilungspflicht
Nach §406d Abs.4 StPO koénnen Mitteilungen unterbleiben, sofern sie

nicht unter einer Anschrift méglich sind, die die verletzte Person angegeben
hat. Hat die verletzte Person einen anwaltlichen Beistand gewdhlt, ist ihr

273 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406d Rn. 16.
274 BT-Drucks. 18/4621, S. 29.

275 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406d Rn. 17.
276 Ferber NJW 2016, 279.

277 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406d Rn. 16.
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ein solcher beigeordnet worden oder wird sie durch einen solchen vertre-
ten, gilt § 145a StPO entsprechend.

Es wird grundsitzlich von der verletzten Person verlangt, dass sie sicher-
stellt, vom Gericht erreicht und kontaktiert werden zu kénnen, falls sie
Interesse am Fortgang des Verfahrens hat.?’8 Demgegentiber lasst sich dem
Wortlaut der Vorschrift des § 406d StPO keine Pflicht entnehmen, nach
welcher das Gericht eine Anschrift der verletzten Person zu ermitteln hat.
Unter Beriicksichtigung des objektiven Normzwecks — dem Opferschutz
- kann das Gericht allerdings nach eigenem Ermessen diesbeziiglich An-
strengungen entfalten;?”® bei einer ernsten Gefahrdungslage fiir das Opfer
ist eine Ermessensreduzierung auf Null gegeben.?80

Hat die geschédigte Person sich dagegen eines anwaltlichen Beistands
bedient, fingiert der Gesetzgeber durch den Verweis auf § 145a StPO eine
Mitteilungsvollmacht.?®!

ee) Verstof3 gegen die Mitteilungs- und Informationspflicht

Unterbleibt eine beantragte Mitteilung im Sinne des § 406d StPO, wird sie
fehlerhaft oder verspitet erteilt, so hat dies strafverfahrensrechtlich keine
Konsequenzen.?8

ff) Informationsrecht versus Auskunftsrecht

Im Gegensatz zum Auskunftsrecht und dem Recht auf Akteneinsicht fiir
Privatpersonen und sonstige Stellen nach §475 StPO erleichtert die Vor-
schrift des § 406d StPO der verletzten Person, bestimmte Informationen,
wie beispielsweise den Verfahrensausgang, auf Antrag zu erhalten. Die Er-
leichterung fiir Geschéddigte besteht darin, dass § 406d StPO gegeniiber
dem Anspruch auf Auskunft nach §475 Abs.1 StPO die Darlegung eines
berechtigten Interesses nicht erfordert.

Dariiber hinaus ist in § 475 Abs.1 S.2 StPO eine Auskunfts-versagungs-
moglichkeit normiert, welche an die schutzwiirdigen Interessen der von

278 BT-Drucks. 10/5305, S. 17.

279 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406d Rn. 18.
280 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406d Rn. 17.
281 BT-Drucks. 10/5305, S. 17.

282 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406d Rn. 20.
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der Auskunft und Akteneinsicht betroffenen Personen gekniipft ist. § 406d
Abs. 4 StPO ermdglicht dagegen das Absehen von einer Mitteilung, wenn
diese nicht unter der von dem*der Verletzten angegebenen Anschrift mog-
lich sind. Demzufolge erdffnet die Vorschrift des § 475 Abs.1 S.2 StPO
eine umfassendere Moglichkeit der Versagung der beantragten Auskiinfte.
Der umfassende Schutz von Verletzten wird somit durch die Vorschrift des
§ 406d StPO gewihrleistet.

gg) Auskunft versus vollstindige Akteneinsicht

Die Vorschrift des § 406d StPO soll gewéhrleisten, dass die verletzte Person
iiber die wesentlichen Vorginge des Straf- und Vollstreckungsverfahrens
informiert wird.

Nun kénnte man argumentieren, dass insbesondere die Vorschrift des
§ 406d Abs. 1 StPO ausreichend sein diirfte, um die Bediirfnisse der gescha-
digten Person zu befriedigen.

Das Bediirfnis nach Anerkennung als geschiddigte Person wird auch
durch die zu erteilende Auskunft erfiillt: Voraussetzung des Auskunftsan-
spruchs nach § 406d StPO ist die Eigenschaft als verletzte Person; demnach
erfolgt die Anerkennung als Geschadigte*r jedenfalls formal dadurch, dass
die Auskunft erteilt wird.

Die Vorschrift des § 406d Abs. 2 StPO dient dem praktischen Schutz der
geschédigten Person im Vollstreckungsverfahren. Durch die Information
dariiber, ob dem*der Téter*in Weisungen hinsichtlich der Kontaktaufnah-
me erteilt wurden, ob der*die Téter*in Vollzugslockerungen erhalten hat
oder aus der Haft geflohen ist, kann die geschddigte Person Sicherheitsvor-
kehrungen fiir sich selbst treffen.

Im Erkenntnisverfahren ist allerdings nicht nur der praktische Schutz
der verletzten Person zu gewdhrleisten. Es geht vordergriindig um die
rechtliche Begleitung durch das Strafverfahren, um eine sekundare Viktimi-
sierung zu vermeiden. Den gewiinschten Schutz kann die Vorschrift des
§406d StPO daher nicht ermdglichen: Diesen stellen insbesondere die
Verfahrensrechte des § 397 StPO sicher, wenn die geschadigte Person sich
in der Nebenklage dem Verfahren anschliefft. Durch die gemaf3 § 406d
Abs. 1 StPO zu erteilenden Auskiinfte konnen die Verfahrensrechte der in
der Nebenklage beteiligten Person jedoch ebenfalls nicht ideal wahrgenom-
men werden: Wie bereits dargelegt konnen vor allem das Fragerecht, das
Beanstandungsrecht sowie das Beweisantragsrecht nur mit vollstandiger
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Akteneinsicht sinnvoll ausgeiibt werden; die Informationen iiber Ort und
Zeit der Hauptverhandlung, Einstellung bzw. Ausgang des gerichtlichen
Verfahrens im Sinne des § 406d Abs. 1 StPO sind dafiir irrelevant.

Auch die Bediirfnisse nach aktiver Mitwirkung, Wiedergutmachung und
der Klarung der Frage nach dem ,Warum® der Tat konnen durch die Rege-
lung des § 406d StPO nicht gestillt werden.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die Vorschrift des § 406d
StPO das Recht auf Akteneinsicht nicht ersetzen kann. Zugleich hat die
Norm ihre Daseinsberechtigung darin, dass iiber das Strafvollstreckungs-
verfahren informiert wird, ohne dass erneut Akteneinsicht beantragt wer-
den muss. Zudem garantiert sie die Information derjenigen Verletzten, die
sich nicht in der Nebenklage anschlieflen wollen, aber dennoch iiber den
Fort- und Ausgang des Verfahrens informiert zu werden wiinschen.

b) Die Befugnisse der verletzten Person gemafd §§ 406f-1 StPO

Weitere Befugnisse der verletzten Person im Strafverfahren lassen sich den
Vorschriften der §§ 406f bis 4061 StPO entnehmen und sollen nachfolgend
kurz dargestellt werden.

aa) Verletztenbeistand, § 406f StPO

Die Vorschrift des § 406f StPO regelt das Recht der verletzten Person,
sich eines anwaltlichen Beistands, § 406f Abs.1 StPO, oder einer Vertrau-
ensperson als Beistand, § 406f Abs. 2 StPO, zu bedienen.

Die Norm wird erginzt durch §138 Abs.3 StPO; danach kann die ver-
letzte Person als Beistand nicht nur Rechtsanwalt*innen, sondern auch
Rechtslehrer*innen an deutschen Hochschulen im Sinne des Hochschul-
rahmengesetzes mit Befahigung zum Richteramt wéhlen oder andere Per-
sonen mit Genehmigung des Gerichts als Beistand in Anspruch nehmen.

Das Recht, sich eines Beistands im Sinne des § 406f StPO zu bedienen,
gilt im gesamten Strafverfahren, also auch schon im Ermittlungsverfahren.

Der Wortlaut des Gesetzes enthilt bereits keine zeitliche Begrenzung des
Rechtes, aber auch der objektive Normzweck spricht gegen eine andere
Lesart: Die Vorschrift dient im Rahmen des Opferschutzes?83 dem Ziel, die

283 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406f Rn. 2.
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Belastungen der geschédigten Person, welche diese durch das Strafverfah-
ren als Ganzes erleidet, moglichst gering zu halten.

Auch die systematische Auslegung legt ein Recht auf anwaltlichen Bei-
stand bereits im Ermittlungsverfahren nahe. Die verletzte Person kann sich
von einer Vertrauensperson ebenfalls zu jeder Vernehmung, also auch zur
zeugenschaftlichen Vernehmung im Ermittlungsverfahren, begleiten lassen.
Ein Vergleich des Wortlauts von § 406f Abs.1S. 2 StPO, welcher den Begriff
der Vernehmung ohne weitere Konkretisierung enthlt, mit der Vorschrift
des § 406f Abs. 2 StPO, der ebenfalls den Vernehmungsbegriff aufweist, legt
nahe, dass jeweils alle Vernehmungen, also auch solche bereits im Ermitt-
lungsverfahren, gemeint sind. Dieser Auslegung widerspricht im systemati-
schen Vergleich die Vorschrift des § 406h Abs.1 S.1 StPO, welche fiir die
nebenklageberechtigte Person die Moglichkeit der anwaltlichen Vertretung
im Ermittlungsverfahren explizit nennt, gerade nicht.

§ 406h Abs.1 S.1 StPO stellt eine Ergdnzung zu § 395 StPO dar, weshalb
es in dieser Norm Sinn macht, das vorbereitende Verfahren ausdriicklich
anzufithren.284

(1) Verfahrensrechte des Beistands

Ahnlich der Zeugenbeistandschaft nach § 68b StPO hat der Beistand im
Sinne des § 406f StPO eine von der verletzten Person abgeleitete Rechtsstel-
lung.28

Der Beistand hat nach dem Wortlaut des § 406f Abs.1S.2 StPO ein An-
wesenheitsrecht bei sdmtlichen Vernehmungen, namentlich bei der polizei-
lichen Vernehmung, § 163 Abs. 3 S.1 StPO, bei der staatsanwaltschaftlichen
Vernehmung, § 161a StPO, und bei der richterlichen Vernehmung, §§ 162,
223 StPO; er ist zur Vernehmung allerdings nicht zu laden, sondern muss
von der verletzten Person selbst benachrichtigt werden.?8¢ Die Ladung ist
dem Wortlaut der Vorschrift nicht zu entnehmen - im Gegensatz zu dem
Wortlaut des § 406h Abs. 2 S. 2 StPO, weshalb bei systematischer Auslegung
der Riickschluss gezogen werden kann, dass der Gesetzgeber bewusst auf
eine Pflicht zur Ladung des Beistands im Rahmen des § 406f StPO verzich-
tet hat. Die verletzte Person hat kein Aussageverweigerungsrecht bis zum

284 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406f Rn. 5.

285 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406f Rn. 6.

286 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406f Rn. 6; Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in:
SK-StPO, 5. Aufl., § 406f Rn. 6.
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Erscheinen ihres Beistands, sie muss der Ladung trotz Verhinderung des
Beistands Folge leisten.?8”

Aus der Funktion des Beistands ergibt sich das Recht desselben, die
verletzte Person wihrend der Vernehmung zu beraten.?8® Des Weiteren
ist der Beistand berechtigt, Fragen gemaf3 §§ 238 Abs. 2, 242 StPO zu bean-
standen,?® auch im Rahmen von Vernehmungen auflerhalb der Hauptver-
handlung.??

Ferner kann der Beistand gemifs § 171b GVG beantragen, die Offentlich-
keit fiir die Dauer der Vernehmung auszuschlieffen. Zudem hat er die
Méglichkeit, einen Antrag auf Aufzeichnung der Vernehmung in Bild und
Ton, § 58a StPO, auf Vernehmung getrennt von Anwesenheitsberechtigten,
§ 168e StPO, auf Entfernung der angeklagten Person wihrend der Verneh-
mung von Mitangeklagten und Zeug*innen, §247 StPO, auf Anordnung
einer audiovisuellen Vernehmung von Zeug*innen, § 247a StPO, sowie auf
Vorfithrung einer aufgezeichneten Zeugenvernehmung, §255a StPO, zu
stellen.?”!

Nach dem Gesetzeswortlaut darf der Verletztenbeistand im Gegensatz
zum Zeugenbeistand im Sinne des § 68b Abs. 1 StPO von der Vernehmung
der verletzten Person nicht ausgeschlossen werden. Der Gesetzgeber hat
auf diese Einschrankung, die sich der Vorschrift des § 68b Abs.1 S.3 StPO
entnehmen lésst, im Falle der Regelung des §406f Abs.1 StPO bewusst
verzichtet. Das wird daran deutlich, dass eine dhnliche Einschrinkung in
der Vorschrift des § 406f Abs. 2 StPO sehr wohl vorgenommen wurde.

Folglich ist die Begleitung durch einen Verletztenbeistand uneinge-
schrankt méglich; die Vorschrift ist weiter gefasst als die allgemeine Rege-
lung des § 68b StPO.

287 BGH, Beschl. v. 19.5.1989 — StB 19/89 — 1 BJs 72/87; Velten/Greco iV.m. Werkmeister
in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406f Rn. 6; Zabeck in: KK-StPO, 9. Aufl., § 406f Rn. 2; Schrei-
ner in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 406f Rn. 2.

288 Meyer-Gof$ner in: Meyer-Gofiner/Schmitt, StPO, 68. Aufl., § 406f Rn. 3; Nepomuck
in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406f Rn. 7.

289 BT-Drucks. 10/5305, S. 19; Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406f Rn. 8.

290 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406f Rn. 8; Velten/Greco iV.m. Werkmeister in:
SK-StPO, 5. Aufl., § 406f Rn. 8;

291 BT-Drucks. 16/12098, S. 36; Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406f Rn. 9.
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(2) Vertrauensperson als Beistand

Nach § 406f Abs. 2 S.1 StPO hat die verletzte Person einen Rechtsanspruch,
von einer zur Vernehmung erschienenen Vertrauensperson begleitet zu
werden, es sei denn, dass dies den Untersuchungszweck gefahrden konnte.

Ziel des Gesetzgebers war es bei Einfithrung der Vorschrift, der verletz-
ten Person psychologische Betreuung zu ermdglichen; die Anwesenheit der
Vertrauensperson soll Befangenheit und Angst mildern und kann dadurch
auch der Wahrheitsfindung dienen.??

Im Gegensatz zum anwaltlichen Beistand im Sinne des § 406f Abs.1
StPO hat die Vertrauensperson lediglich ein Anwesenheitsrecht wahrend
der Vernehmung und keine dariiberhinausgehenden Rechte; das Anwesen-
heitsrecht wird auch durch einen Ausschluss der Offentlichkeit nicht be-
rithrt.2%

Die Anwesenheit der Vertrauensperson darf nur untersagt werden, wenn
durch die Anwesenheit der Untersuchungszweck gefahrdet wird. Dies ist
bei Vorliegen einer Gefahr fiir die Wahrheitsfindung der Fall, insbesondere
bei Vorliegen einer der in § 68b Abs. 1 S. 4 StPO genannten Konstellationen,
namentlich wenn die Vertrauensperson an der zu untersuchenden Tat oder
an einer mit ihr im Zusammenhang stehenden Begiinstigung, Strafvereite-
lung oder Hehlerei beteiligt ist, wenn das Aussageverhalten des*der Zeug*in
dadurch beeinflusst wird, dass der Beistand nicht nur den Interessen
des*der Zeug*in verpflichtet erscheint, oder der Beistand die bei der Ver-
nehmung erlangten Erkenntnisse fiir Verdunkelungshandlungen im Sinne
des §112 Abs.2 Nr.3 StPO nutzt oder in einer den Untersuchungszweck
gefahrdenden Weise weitergibt.?’* Ferner kann der Untersuchungszweck
dadurch gefahrdet sein, dass ein Beweismittelverlust, beispielsweise durch
zeitliche Verzogerung,?> droht. Problematischer als eine mogliche zeitliche
Verzogerung ist der drohende Beweismittelverlust, wenn die Vertrauens-
person — zum Beispiel als mogliche*r Erstaussageempfanger*in — selbst als
Zeug*in infrage kdme.

292 BT-Drucks. 10/5305, S.19.

293 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5.Aufl., §406f Rn.11; BT-Drucks.
16/12098, S. 59.

294 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406f Rn. 11.

295 Neuhaus StV 2004, 620.
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Die Entscheidung hinsichtlich des Anwesenheitsrechts der Vertrauens-
person ist gem. § 406f Abs.2 S.2 Hs.2 StPO nicht anfechtbar und somit
gemaf3 § 336 S. 2 StPO grundsatzlich nicht revisibel 2%

bb) Psychosoziale Prozessbegleitung, § 406g StPO

Die Vorschrift des § 406g StPO regelt die Méglichkeit der psychosozialen
Prozessbegleitung und dient gemafl § 2 PsychPbG vor, wahrend und nach
der Hauptverhandlung dem Schutz der geschidigten Person vor Sekun-
darviktimisierung sowie der Reduzierung der individuellen Belastung der
verletzten Person.?’

Zugleich soll die psychosoziale Prozessbegleitung die Wahrheitsfindung
fordern, indem die Aussagetiichtigkeit der geschddigten Person unterstiitzt
wird.?*8 Um das Strafverfahren und den Untersuchungszweck auf der ande-
ren Seite nicht zu gefdhrden, ist in § 2 Abs. 2 S.1 PsychPbG die Neutralitat
der psychosozialen Prozessbegleitung gegeniiber dem Strafverfahren gere-
gelt; die Begleitung darf nach §2 Abs.2 S.2 PsychPbG aus diesem Grund
die geschéddigte Person weder rechtlich beraten noch den verfahrensgegen-
standlichen Sachverhalt aufkldren.?%”

(1) Anspruch auf psychosoziale Prozessbegleitung

Jede verletzte Person hat gemafl § 406g Abs.1 S.1 StPO einen Rechtsan-
spruch auf psychosoziale Prozessbegleitung.0

Mit Hinblick auf die subjektive Voraussetzung der Verletzteneigenschaft
kann auf die Definition der verletzten Person des § 373b StPO zuriickgegrif-
fen werden, so dass sich grundsitzlich auch Verwandte, Ehegatten und

296 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406f Rn. 10; Nepomuck in:
KMR-StPO, 118. Lfg., § 406f Rn. 16.

297 BT-Drucks. 18/4621, S. 19.

298 BT-Drucks. 18/4621, S. 30; Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406g Rn. 4; Schmitt
in: Meyer-Gofiner/Schmitt, StPO, 68. Aufl., § 406g Rn. 1.

299 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406g Rn. 4.

300 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5.Aufl., § 406g Rn.4; Weiner in:
BeckOK StPO, 55. Ed., § 406g Rn. 8; Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406g
Rn. 5; Zabeck in: KK-StPO, 9. Aufl., § 406g Rn. 7.
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Lebenspartner*innen einer durch eine Straftat getSteten Person der psy-
chosozialen Prozessbegleitung bedienen diirfen.3"!

Aus dem Wortlaut des § 406g Abs.1 S.1 StPO ldsst sich im Gegensatz
zu §406g Abs.3 S.1 StPO keine Antragspflicht entnehmen, so dass die
verletzte Person psychosoziale Prozessbegleitung jederzeit und ohne Bewil-
ligung derselben in Anspruch nehmen kann.3%? Dafiir spricht ebenso die
vergleichbare Formulierung des § 68b Abs. 1 S.1 StPO, nach welcher der*die
Zeug*in sich jederzeit eines anwaltlichen Beistands bedienen kann, sowie
die dhnliche Formulierung des § 406f Abs.1 S.1 StPO, insbesondere im
Vergleich zur ausdriicklich normierten Antragspflicht im Falle des § 406f
Abs.2 S.1 StPO. Die generelle Annahme, dass es sich bei Verletztenrech-
ten um Antragsrechte handele, welche nur auf Antrag gewahrt wiirden,303
tiberzeugt insoweit auch nur in Abgrenzung zur verpflichtenden Wahrneh-
mung: Die verletzte Person ist nicht verpflichtet, ihre Rechte wahrzuneh-
men, allerdings bestehen diverse Rechte auch ohne entsprechenden Antrag
— das Recht auf Begleitung durch eine psychosoziale Prozessbegleitung, das
Recht auf einen anwaltlichen Beistand im Sinne des § 406f Abs. 1 S.1 StPO
sowie im Sinne des § 406h Abs.1 S.1 StPO und die Rechte auf Unterrich-
tung gemaf’ §§ 4061 und 406j StPO.

Voraussetzung fiir die Begleitung durch eine psychosoziale Prozessbe-
gleitung ist, dass diese ein*e nach § 4 PsychPbG in Verbindung mit dem
jeweiligen Landesrecht anerkannte*r psychosoziale*r Prozessbegleiter*in
ist, der*die die Anforderungen des § 3 PsychPbG erfiillt.

Die Begleitung kann gemidfd §406g Abs.2 StPO in Verbindung mit
§ 2 PsychPbG das gesamte Strafverfahren - jedenfalls bis zum rechtskréf-
tigen Abschluss des Verfahrens®** — umfassen; dies ergibt sich aus dem
Wortlaut der jeweiligen Vorschriften, in welchen das Strafverfahren als
Ganzes genannt ist. Zudem enthélt § 2 Abs.1 S.1 PsychPbG ausdriicklich
den Hinweis, dass die psychosoziale Prozessbegleitung die nicht rechtliche
Begleitung besonders schutzbediirftiger Verletzter vor, wihrend und nach
der Hauptverhandlung beinhaltet.

301 So bereits vor Einfithrung des § 373b StPO OLG Celle, Beschl. v. 19.2.2021 - 2 Ws
51/21.

302 AA Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl.,, § 406g Rn. 4; Weiner in:
BeckOK StPO, 55. Ed., § 395 Rn. 7.

303 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 395 Rn. 8.

304 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406g Rn. 4.
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(2) Aufgaben und Befugnisse der psychosozialen Prozessbegleitung

Die psychosoziale Prozessbegleitung dient gemafd § 2 Abs.1 S.2 PsychPbG
zum einen der Informationsvermittlung an die verletzte Person; zum ande-
ren soll der verletzten Person psychologische und sozialpadagogische Un-
terstiitzung und Betreuung gewdhrt werden. Dies beinhaltet unter anderem
allgemeine Informationen zum Verfahrensablauf und zu den Prozessbetei-
ligten,3%> kann aber auch die Besichtigung des Gerichtssaals zur Vorberei-
tung auf die Hauptverhandlung umfassen. Besonders wichtig ist auch die
psychologische Komponente: So kann die Begleitung stressreduzierende
Techniken oder Mdglichkeiten zur Minderung von Angsten vermitteln.?96
Dabei darf die Begleitung gemafd § 2 Abs. 2 S.2 PsychPbG die geschidigte
Person als Zeug*in weder beeinflussen noch die Zeugenaussage beeintrach-
tigen.

Ein Verstof§ gegen die in §2 Abs. 2 PsychPbG Ausdruck findende Neu-
tralitatspflicht ist von der Prozessbegleitung zu dokumentieren®’” und bei
entsprechenden Hinweisen darauf durch das erkennende Gericht aufzukla-
ren.308

Auch aus diesem Grund hat die psychosoziale Prozessbegleitung kein
Zeugnisverweigerungsrecht, worauf gemafS §2 Abs.2 S.3 PsychPbG zu
Beginn der Betreuung hinzuweisen ist.

Die psychosoziale Prozessbegleitung ist kein Subjekt des Verfahrens, ihr
kommt lediglich eine von der geschidigten Person abgeleitete Rechtsstel-
lung zu, weshalb sie ebenso wie die verletzte Person kein Fragerecht hat.30°
Sie darf geméfS § 406g Abs. 1S. 2 StPO gemeinsam mit der verletzten Person
wiahrend der Hauptverhandlung sowie bei jeder Vernehmung der verletzten
Person anwesend sein; im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Beglei-
tung - wie der Name ,Prozessbegleiter*in“ im Ubrigen auch schon sagt -
kein Anwesenheitsrecht hat, wenn die geschddigte Person iiber ein solches
Recht nicht verfiigt.310

305 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406g Rn. 5.
306 Neuhaus StV 2017, 55.

307 BT-Drucks. 18/4621, S. 30.

308 BT-Drucks. 18/4621, S. 30.

309 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406g Rn. 6.
310 Neuhaus StV 2017, 55.
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Ahnlich der Regelung des § 406f Abs.1 StPO hat die geschidigte Per-
son kein Aussageverweigerungsrecht bei (verhinderungsbedingter) Abwe-
senheit der prozessbegleitenden Person.3!!

Ist die psychosoziale Prozessbegleitung nicht gemaf3 § 406g Abs. 3 StPO
beigeordnet, kann ihr die Anwesenheit bei einer Vernehmung der gescha-
digten Person nach § 406g Abs.4 S.1 StPO untersagt werden, wenn dies
den Untersuchungszweck gefahrden konnte. Die Entscheidung ist gemafs
§ 406g Abs. 4 S.2 StPO unanfechtbar; ihre Griinde sind nach § 406g Abs. 4
S.3 StPO aktenkundig zu machen. Entscheidungsbefugt ist gemaf3 § 406g
Abs. 4 S.2 StPO die die Vernehmung leitende Person.

Eine als ausreichend anzusehende abstrakte’? Gefdhrdung des Untersu-
chungszwecks kann bereits vorliegen, wenn die Begleitung gegen die ihr
obliegende Neutralitatspflicht verstofSen hat.3!3

Die beigeordnete Prozessbegleitung kann zwar nicht gemafi §406g
Abs. 4 S.1 StPO von der Vernehmung der verletzten Person ausgeschlossen
werden; gleichwohl eréffnet die in der Vorschrift des § 406g Abs.3 S.4
StPO enthaltene Rechtsfolgenverweisung auf § 142 Abs. 5 S. 3 StPO faktisch
die Moglichkeit des Ausschlusses der prozessbegleitenden Person: Nach
§ 406g Abs.3 S.4 StPO in Verbindung mit §142 Abs.5 S.3 StPO ist der
geschédigten Person die von ihr benannte psychosoziale Prozessbegleitung
beizuordnen, wenn der Beiordnung kein wichtiger Grund entgegensteht.
Ein entgegenstehender Grund konnte in Anlehnung an die Vorschrift des
§ 68b Abs.1 S. 4 StPO beispielsweise bei Tatbeteiligung gegeben sein. Zwar
bezieht sich §142 Abs.5 S.3 StPO ausweislich des Wortlauts nur auf die
Beiordnung, nach dem Willen des Gesetzgebers sollte mit diesem Verweis
jedoch die Moglichkeit geschaffen werden, die Beiordnung einer psychoso-
zialen Prozessbegleitung abzulehnen und so die Moglichkeit aufrechtzuer-
halten, sie von der Anwesenheit wihrend der Vernehmung auszuschlief3en,
wenn dies etwa aufgrund einer personlichen oder tatbezogenen Verflech-
tung unratsam ist.34

Folglich ist auch die beigeordnete psychosoziale Prozessbegleitung von
der Anwesenheit wiahrend der Vernehmung der verletzten Person auszu-

311 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406g Rn. 6.

312 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406g Rn. 7.

313 Neuhaus StV 2017, 55; Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406g
Rn. 7; Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406g Rn. 14.

314 BT-Drucks. 18/4621, S. 44.
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schlieflen, wenn jedenfalls eine konkrete Gefahrdung des Untersuchungs-
zwecks gegeben ist.31°

(3) Beiordnung und Kosten

Die Kosten der Inanspruchnahme einer psychosozial prozessbegleitenden
Person tragt grundsitzlich die verletzte Person selbst; sie hat keinen Rechts-
anspruch auf Erstattung der Kosten.3!6

Gemifd § 406g Abs. 3 StPO besteht dagegen unter bestimmten Vorausset-
zungen ein Anspruch auf Beiordnung einer kostenfreien prozessbegleiten-
den Person; die Vorschrift nimmt insoweit Bezug auf die Regelung des
§ 397a StPO.

Nach § 406g Abs.3 S.1 StPO wird der verletzten Person unter den in
§397a Abs.1 Nr.4 und Nr.5 StPO genannten Voraussetzungen auf An-
trag eine psychosoziale Prozessbegleitung beigeordnet; namentlich erfolgt
die beantragte Beiordnung mithin, wenn die verletzte Person durch eine
rechtswidrige Tat nach den §§174-182, 184i-k und 225 StGB verletzt ist
und sie zur Zeit der Tat das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte oder
ihre Interessen selbst nicht ausreichend wahrnehmen kann (§ 397a Abs. 1
Nr. 4 StPO), oder wenn die geschidigte Person durch eine rechtswidrige
Tat nach den §§ 221, 226, 226a, 232-235, 237, 238 Abs. 2 und 3, 239a, 239b,
240 Abs. 4, 249, 250, 252, 255 und 316a StGB verletzt ist und sie bei Antrag-
stellung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder ihre Interessen
selbst nicht ausreichend wahrnehmen kann (§ 397a Abs. 1 Nr. 5 StPO).

Die Regelung des § 406g Abs. 3 S. 2 StPO normiert eine mogliche Beiord-
nung der prozessbegleitenden Person unter den in §397a Abs.1 Nr.1-3
StPO genannten Voraussetzungen, namentlich der Verwirklichung der dort
aufgezihlten Sexual-, Gewalt- und Freiheitsdelikte, wenn die verletzte Per-
son die Beiordnung beantragt hat und ihre besondere Schutzbediirftigkeit
dies erfordert. Es handelt sich folglich um eine Ermessensentscheidung.
Fir die Frage der besonderen Schutzbediirftigkeit kann zum einen die
personliche Situation der verletzten Person, beispielsweise psychische Be-
eintrachtigungen,’” aber auch das Vorhandensein eines anwaltlichen Bei-
stands beriicksichtigt werden.’'® Nach dem Willen des Gesetzgebers sind

315 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406g Rn. 7.

316 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406g Rn. 8.

317 BT-Drucks. 18/4621, S. 32.

318 Schéch in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 406g Rn. 6.
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insbesondere Verletzte von Sexualdelikten, Gewalttaten mit schweren phy-
sischen, psychischen oder finanziellen Folgen oder lingerem Tatzeitraum,
wie beispielsweise bei hduslicher Gewalt oder Stalking, sowie Hasskrimina-
litdt und Menschenhandel als besonders schutzbediirftig anzusehen.!

(4) Rechtsmittel

Gegen die unterbliebene Beiordnung kann die verletzte Person - nicht
aber die psychosoziale Prozessbegleitung selbst3?® — vor der Hauptverhand-
lung Beschwerde im Sinne des § 304 StPO einlegen.’?! Bei einer Entschei-
dung im Rahmen der Hauptverhandlung ist die Beschwerde wegen der
Regelung des § 305 S.1 StPO unzuléssig.??? Da die psychosoziale Prozess-
begleitung kein Verfahrenssubjekt ist,3?3 steht ihr als ,dritter Person® ein
Beschwerderecht nach § 305 S.2 StPO zu. Die Beschwer liegt darin, dass
mangels Beiordnung der Gebiihrenanspruch der psychosozialen Prozessbe-
gleiter*in gegen die Staatskasse entfdllt. Mit dieser Argumentation wird
ein Beschwerderecht der Verteidigung als dritter Person bejaht, wenn bei
einer Umbeiordnung der gebiihrenbeschriankende Zusatz ,,ohne Mehrkos-
ten fiir die Staatskasse® aufgenommen wird.??* Nichts anderes kann fiir die
psychosoziale Prozessbegleitung gelten.

Die beschuldigte Person kann gegen die Beiordnung allerdings keine Be-
schwerde einlegen.??> Die gegenteiligen Auffassung, nach welcher eine Be-
schwer der beschuldigten Person bejaht wird,*?¢ argumentiert mit dem sich
aus § 472 Abs.1 S.2 StPO ergebenden Kostenrisiko. Wie bereits mehrfach
ausgefiihrt, iiberzeugt dieses Argument jedoch nicht, da mit dem drohen-

319 BT-Drucks. 18/4621, S. 32.

320 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406g Rn. 11; Schoch in: Satz-
ger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 406g Rn.11; OLG Rostock, Beschl. v.
3.4.2018 - 20 Ws 70/18.

321 Neuhaus StV 2017, 55; Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406g
Rn. 11; Schéch in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 406g Rn. 11.

322 Schoch in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl,, § 406g Rn.11; aA: Vel-
ten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406g Rn. 11.

323 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406g Rn. 11.

324 OLG Hamburg, Beschl. v. 21.6.2012 - 1 Ws 54/12.

325 Schoch in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl.,, § 406g Rn. 11; Weiner in:
BeckOK StPO, 55. Ed., § 406g Rn. 26; aA: Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-
StPO, 5. Aufl,, § 406g Rn. 11; Neuhaus StV 2017, 55.

326 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406g Rn.11; Neuhaus, StV
2017, 55.
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den Kostenrisiko jede Beschwer fiir die beschuldigte Person bejaht werden
kénnte. Ferner wird die Annahme der Beschwer mit einer Steigerung des
Fehlurteilsrisikos begriindet.?” Dieser Einwand ist nicht nachvollziehbar,
da die Anwesenheit der psychosozialen Prozessbegleitung die Belastungen
der Vernehmungssituation fiir den*die Zeug*in abmildern soll, wodurch
die Aussagequalitit verbessert werden kann;3?® folglich wird das Fehlur-
teilsrisiko eher verringert.

Im Rahmen der Revision kann aus Sicht der verletzten Person die Auf-
klarungsriige denkbar sein, wenn aufgrund unterbliebener Beiordnung die
Schaffung einer optimalen Vernehmungssituation und damit die bestmagli-
che Unterstiitzung der Aussagetiichtigkeit der verletzten Person verabsaumt
wurde.3?® Sowohl fiir die verletzte als auch fiir die beschuldigte Person diirf-
te allerdings der Nachweis des Beruhens im Sinne des § 337 StPO schwer zu
fithren sein.3%0

cc) Beistand der nebenklageberechtigten Person, § 406h StPO

Durch §406h StPO hat die nebenklagebefugte Person die Moglichkeit,
sich bereits im Ermittlungsverfahren durch eine*n Rechtsanwalt*Rechtsan-
waltin vertreten zu lassen oder diese*n als Beistand heranzuziehen. Der
anwaltliche Beistand ist zur Anwesenheit in der Hauptverhandlung berech-
tigt. Die Vorschrift des § 406h Abs. 3 StPO ermdglicht die Beiordnung des
anwaltlichen Beistands auf Staatskosten durch entsprechende Anwendung
des § 397a StPO.

327 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406g Rn. 11.

328 Busse/Volbert/Steller, Belastungserleben von Kindern in der Hauptverhandlung,
S.193.

329 Wenske JR 2017, 457.

330 Schoch in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 406g Rn. 11.
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(1) Voraussetzung der Nebenklagebefugnis

Nach § 406h Abs.1 StPO hat lediglich die nebenklagebefugte Person das
Recht, sich vor oder nach Erhebung der Anklage eines anwaltlichen Bei-
stands zu bedienen 3!

Uberwiegend wird angenommen, dass die Nebenklagebefugnis gegeben
ist, wenn die Verurteilung wegen einer Katalogtat rechtlich mdglich er-
scheint.?%?

Dem wird entgegengehalten, dass der angeklagten Person durch §406h
StPO zusitzliche Verfahrensbelastungen entstiinden; maf3geblich sei daher
vielmehr der im jeweiligen Verfahrensstadium erforderliche Tatverdacht,
im Ermittlungsverfahren mithin der Anfangsverdacht im Sinne des §152
Abs. 2 StPO beziiglich einer Katalogtat.3%

Jedenfalls bezogen auf das Ermittlungsverfahren handelt es sich dabei
allerdings um ein Scheinproblem: Ohne Anfangsverdacht beziiglich einer
Katalogtat kann die Verurteilung wegen einer solchen auch rechtlich nicht
méglich erscheinen.

Unerheblich hinsichtlich der Beurteilung der Nebenklagebefugnis ist der
Umstand, dass die beschuldigte Person moglicherweise noch nicht ermittelt
werden konnte.3

(2) Befugnisse des Verfahrensbeistands

Die Regelung des §406h erweitert im Vergleich zu der Vorschrift des
§ 406f StPO die Anwesenheitsrechte: Der anwaltliche Beistand ist zur An-
wesenheit in der Hauptverhandlung auch dann berechtigt, wenn sie unter
Ausschluss der Offentlichkeit stattfindet.

Nach § 406h Abs.2 S.3 StPO ist dem anwaltlichen Beistand die Anwe-
senheit bei richterlichen Vernehmungen der beschuldigten Person und
samtlicher Zeug*innen sowie bei der Einnahme eines richterlichen Augen-

331 Das Recht auf anwaltliche Begleitung steht grundsitzlich allen Zeug*innen nach
§ 68b StPO zu, allerdings erdfinet die Vorschrift des § 406h StPO im Gegensatz zu
der Regelung des § 68b StPO keinen Ausschluss des anwaltlichen Beistands.

332 BGH, Beschl. v. 20.5.2008 - 5 StR 15/08; BGH, Beschl. v. 18.6.2002 - 4 StR 178/02
mwN.

333 Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406h Rn. 4.

334 LG Baden-Baden, Beschl. v. 19.5.1999 - 1 Qs 80/99; Weiner in: BeckOK StPO, 55.
Ed., § 406h Rn. 1.
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scheins gestattet, wenn der Untersuchungszweck dadurch nicht gefahrdet
wird. Eine Gefdhrdung des Untersuchungszwecks ist jedenfalls gegeben,
wenn die Befiirchtung besteht, dass die zu vernehmende Person in Anwe-
senheit des Beistands nicht die Wahrheit sagen wird.33

Der zur Anwesenheit berechtigte Beistand darf Fragen an die jeweils
vernommene Person, mithin auch die beschuldigte Person oder weitere
Zeug*innen, beanstanden. Ferner hat der Beistand gemaf3 § 406h Abs.2 S. 4
StPO nach richterlichen Vernehmungen selbst das Recht, Fragen zu stellen
und Erkldrungen abzugeben, allerdings kénnen - vergleichbar § 241 Abs. 2
StPO - gemdf’ § 406h Abs. 2 S. 5 StPO ungeeignete oder nicht sachdienliche
Fragen und Erklarungen zuriickgewiesen werden.33

Zum Schutz von minderjéhrigen Zeug*innen gilt nach § 406h Abs.2 S. 6
StPO die Regelung des § 241a StPO entsprechend.

Bei Verhinderung des anwaltlichen Beistands besteht in entsprechender
Anwendung des §168c Abs.5 S.3 StPO kein Anspruch auf Verlegung des
Termins.>’

Wurde die Wahl des Beistands dem Gericht angezeigt oder wurde der
Beistand nach § 406h Abs. 3 StPO bestellt, ist er unaufgefordert vom Ter-
min zu benachrichtigen, § 406h Abs.2 S.2 StPO. Nach dem klaren Wort-
laut der Vorschrift hat die Benachrichtigung des Verletztenbeistands immer
dann zu erfolgen, wenn er ein Anwesenheitsrecht hat; etwas anderes gilt,
wenn die Benachrichtigung zu einem erheblichen Zeitaufschub und somit
zu einer Gefahrdung des Untersuchungszweckes fithren wiirde.>*

Dem anwaltlichen Beistand steht gemaf3 § 53 Abs.1 Nr. 3 StPO ein Zeug-
nisverweigerungsrecht hinsichtlich des Inhalts der Zeugenberatung zu. Aus
dem Schutzzweck der Vorschrift des § 406h StPO lasst sich ein Auskunfts-
verweigerungsrecht der geschidigten Person bezogen auf die mit dem
anwaltlichen Beistand gefithrten Beratungsgespriche ableiten. Argument
hierfiir ist, dass die verletzte Person durch die Beratung unter anderem vor
strafrechtlich relevanten Falschaussagen, § 158 StGB, sowie vor mdoglicher
Selbstbelastung geschiitzt werden soll - dieser Schutzzweck wiirde aber

335 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406h Rn. 13.

336 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406h Rn. 4; Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in:
SK-StPO, 5. Aufl., § 406h Rn. 5.

337 Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406h Rn. 5.

338 Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406h Rn. 5.
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ausgehebelt, wenn das Opfer im Anschluss {iber den Inhalt der Beratungs-
gespriche aussagen miisste.’>

(3) Beiordnung des Verfahrensbeistands

Nach § 406h Abs. 3 S.1 StPO gilt § 397a StPO entsprechend fiir die Bestel-
lung eines anwaltlichen Beistands sowie fiir die Bewilligung von Prozess-
kostenhilfe fiir die Hinzuziehung eines anwaltlichen Beistands.

Die Beiordnung gemafd § 406h Abs.3 S.1 Nr.1 StPO erfolgt, wenn hin-
sichtlich des Nebenklagedeliktes im Zeitpunkt der Antragstellung jedenfalls
ein Anfangsverdacht gegeben ist.3*0 Die Gegenauffassung verlangt dagegen
einen ausreichend ermittlungsfahigen Tatverdacht; dadurch soll verhindert
werden, dass offenkundig vollig haltlose Strafanzeigen zur Beiordnung ei-
nes anwaltlichen Beistands fiihren.>4

Gegen die letztgenannte Ansicht spricht eine Verengung des Anwen-
dungsbereichs der Vorschrift iiber den Wortlaut der Regelung hinaus. Duch
die Bezugnahme auf die Vorschrift des § 397a StPO gelten fiir die Beiord-
nung des Rechtsbeistands nach § 406h StPO die gleichen Voraussetzungen
fir die Beiordnung der Nebenklagevertretung, weshalb der Wortlaut des
§ 406h Abs. 3 S.1Nr. 1 StPO eine Beschrankung auf das Vorliegen eines aus-
reichend ermittlungsfahigen Tatverdachts verbietet. Dariiber hinaus kann
einer unndétigen Belastung der Staatskasse durch eine Beiordnung infolge
einer vollig haltlosen Strafanzeige durch die Vorschrift des § 469 StPO
begegnet werden.

Gemifl §406h Abs.4 StPO kann der nebenklageberechtigten Person,
welche durch eines der in § 397a Abs.2 StPO genannten Delikte verletzt
wurde, auf Antrag einstweilig ein anwaltlicher Beistand bestellt werden,
wenn dies aus besonderen Griinden geboten ist, die Mitwirkung eines Bei-
stands eilbediirftig ist und die Bewilligung von Prozesskostenhilfe mdglich
erscheint, eine rechtzeitige Entscheidung hieriiber aber nicht zu erwarten
ist.

339 OLG Disseldorf, Beschl. v. 29.1.1991 - V 21/88; aA: Velten/Greco i.V.m. Werkmeister
in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406h Rn. 6.

340 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406h Rn. 6; Hilger in: Lowe/Rosenberg/Hilger,
27. Aufl,, § 406g Rn. 16.

341 OLG Oldenburg, Beschl. v. 25.2.2009 - 1 Ws 120/09; OLG Hamburg, Beschl. v.
10.5.2005 - 2 Ws 28/05; Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406h
Rn. 10.
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Besondere Griinde liegen in der Regel bei besonderer Schutzbediirftig-
keit der geschéddigten Person vor; Eilbediirftigkeit ist bei anstehenden Ver-
nehmungen und Augenscheinnahmen gegeben.3*

Zustandig fiir die Entscheidung iiber die Beiordnung ist gemaf3 § 406h
Abs.3 S.2 StPO im Ermittlungsverfahren das nach § 162 StPO zustindige
Gericht, anschlieflend das mit der Sache befasste Gericht.

Gemaifd § 406h Abs. 3 S.1 Nr. 2 StPO kann durch den Verweis auf § 397b
StPO ein anwaltlicher Beistand mehrere geschddigte Personen vertreten.

dd) Unterrichtung der verletzten Person tiber ihre Befugnisse im
Strafverfahren, § 406i StPO

Nach § 406i StPO ist die verletzte Person iiber ihre Befugnisse im Strafver-
fahren zu belehren.

(1) Hinweispflicht

Gemaf3 §406i Abs.1 StPO sind Geschddigte einer Straftat {iber diverse,
nicht abschliefSend aufgefiithrte Befugnisse im Strafverfahren méglichst
frithzeitig, in der Regel beim Erstkontakt der verletzten Person mit der
Polizei,?*? zu unterrichten.

Zunichst ist die verletzte Person moglichst friih, regelmaflig schriftlich
und nach Moglichkeit in einer fiir sie verstindlichen Sprache iiber ihre Be-
fugnisse aus §§ 406d-h, namentlich also das Auskunftsrecht, das Recht auf
Akteneinsicht, die Moglichkeit des Verletztenbeistands, der psychosozialen
Prozessbegleitung und des anwaltlichen Beistands, zu informieren.

Die geschédigte Person ist auf das Recht zur Erstattung einer Strafanzeige
und auf das Recht zur Stellung eines Strafantrages im Sinne des § 158 StPO
hinzuweisen.

Ferner ist die verletzte Person auf das Institut der Nebenklage in Verfah-
ren gegen Erwachsene und nach §80 Abs.3 JGG gegen Jugendliche auf-
merksam zu machen; das Gleiche gilt fiir die Moglichkeit der Beiordnung
eines*einer Rechtsanwalts*Rechtsanwiltin sowie die Inanspruchnahme ei-
nes*einer Dolmetscher*in. Auch an dieser Stelle sollte de lege ferenda der

342 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406h Rn. 12.
343 Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406i Rn. 2.
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Verweis auf die Vorschrift des §186 GVG fiir hor- und sprachbehinderte
Personen aufgenommen werden.

Weiter ist die geschddigte Person iiber das Adhidsionsverfahren zu un-
terrichten, also iiber die Mdglichkeit der Geltendmachung zivilrechtlicher
Anspriiche im Strafverfahren nebst Angaben dariiber, wie der Anspruch
geltend gemacht werden kann.>** Die Hinweispflicht entféllt entsprechend
§ 406k Abs.2 S.1 StPO, wenn ein Adhidsionsantrag offensichtlich nicht in
Betracht kommt.34>

Die verletzte Person ist zudem iiber die Méglichkeit der Entschadigung
nach dem Justizvergiitungs- und -entschiddigungsgesetz zu belehren, mithin
tiber die Erstattung von Auslagen, welche durch die Teilnahme am Strafver-
fahren entstehen kénnen.

Schlieflich sind Geschidigte tiber die Moglichkeit des Tater-Opfer-Aus-
gleichs nach § 155a StPO zu informieren.

Nach § 406i Abs. 2 StPO sind besonders schutzbediirftige Verletzte tiber
die allgemeinen Informationen gemaf$ § 406i Abs.1 StPO auf weitere Vor-
schriften hinzuweisen, welche ihrem Schutz dienen; es werden insbesonde-
re die Regelungen der §§ 68a Abs. 1, 247, 247a StPO sowie §§ 171b, 172 Nr. la
GVG aufgefiihrt.

Des Weiteren sind Verletzte von schweren Gewalt- und Sexualdelikten
mit schweren physischen, psychischen oder finanziellen Folgen, ebenso Be-
troffene von Delikten mit langerem Tatzeitraum wie héduslicher Gewalt und
Nachstellung, Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankun-
gen sowie Betroffene von Hasskriminalitdt und Menschenhandel als beson-
ders schutzbediirftig anzusehen.?46

Eine besondere Schutzbediirftigkeit ist bei Minderjahrigen anzunehmen,
was sich explizit aus dem Gesetz ergibt, §406i Abs.3 StPO: Danach
sind Minderjahrige und ihre Vertreter*innen im weiteren Verfahren auf
Vorschriften hinzuweisen, die ihrem Schutz dienen, insbesondere auf die
Regelungen der §§ 58a, 255a Abs. 2, 241a StPO.

Der Hinweis auf die Schutzvorschriften der §§ 58a, 255a Abs.2 StPO
hat nach dem Wortlaut des Gesetzes im Gegensatz zu den in § 406i Abs. 1
StPO normierten Hinweispflichten nicht moglichst frithzeitig im Verfahren

344 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406i Rn. 9.

345 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 4061 Rn. 9; Velten/Greco iV.m. Werkmeister in:
SK-StPO, 5. Aufl., § 406i Rn. 9.

346 BT-Drucks. 56/15, S.32; Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406i Rn. 16; Weiner
in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406i Rn. 16.
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zu erfolgen, sondern nur dann, wenn die Anwendung der genannten Vor-
schriften im Einzelfall in Betracht kommt.34”

(2) Verstof$ gegen Hinweispflichten

Das Unterlassen der in § 406i StPO normierten Hinweise bleibt strafrecht-
lich ohne Konsequenzen; der Verstofl fithrt nicht zu einem Revisions-
grund®**® und nach herrschender Meinung auch nicht zur Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand bei Fristversiumung nach § 44 StPO3%.

Argument gegen den Wiedereinsetzungsgrund bei Fristversdaumnis ist,
dass das Verfahren grundsitzlich nicht durch die verletzte Person aufgehal-
ten werden konnen soll;*° dies ergebe sich aus den Vorschriften der §§ 398,
399 StPO.3! Nach §398 Abs.1 StPO wird der Fortgang des Verfahrens
durch den Anschluss der berechtigten Person in der Nebenklage nicht
aufgehalten; diese kann folglich nicht die Wiederholung prozessualer Maf3-
nahmen verlangen.’>? Aus §399 StPO ergibt sich, dass Entscheidungen,
die vor Anschluss der berechtigten Person der Staatsanwaltschaft bekannt
gemacht waren, nicht der in der Nebenklage beteiligten Person bekannt
gemacht zu werden brauchen, mit Ausnahme der Fille des § 401 Abs.1S.2
StPO. Die Anfechtung dieser Entscheidungen durch die in der Nebenklage
beteiligten Person ist ebenfalls nicht mehr mdéglich, sofern fiir die Staatsan-
waltschaft die Frist zur Anfechtung abgelaufen ist.

Die Gegenansicht3>? kritisiert, dass die Folgenlosigkeit des Verstofies ge-
gen die Hinweispflichten den Zwecken der Nebenklage zuwiderlaufe, wenn
zwar einerseits vor allem besonders schutzbediirftigen Verletzten Rechte

347 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406i Rn. 17; Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed.,
§ 406i Rn. 13.

348 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5.Aufl., §406i Rn.5; Weiner in:
BeckOK StPO, 55. Ed., § 406d Rn.20; Schoch in: Satzger/Schluckebier/Widmaier,
StPO, 5.Aufl., §406i Rn.6; Schmitt in: Meyer-Gofiner/Schmitt, StPO, 68. Aufl.,
§ 4061 Rn 8; Neuhaus StV 2004, 620.

349 BVerfG, Beschl. v. 9.10.2007 — 2 BvR 1671/07; Velten/Greco iV.m. Werkmeister in:
SK-StPO, 5.Aufl., §406i Rn.5; Schéoch in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO,
5.Aufl,, §406i Rn.6; Schmitt in: Meyer-Gofiner/Schmitt, StPO, 68.Aufl., §406i
Rn 7; Wenske NStZ 2008, 434; aA: Bottcher in: FS Widmaier, 2008, 81.

350 Schmitt in: Meyer-GofSner/Schmitt, StPO, 68. Aufl,, § 4061 Rn 7; Riefs/Hilger NStZ
1987, 145.

351 Rief$/Hilger NStZ 1987, 145.

352 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 398 Rn. 1.

353 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406d Rn. 20.
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eingerdumt werden, auf welche sie nach dem Gesetzeswortlaut zwingend
hinzuweisen sind, ihnen diese Rechte andererseits faktisch durch die Fol-
genlosigkeit wieder entzogen werden. Das Bundesverfassungsgericht®>* kri-
tisierte bereits 2007, dass zwar de lege lata eine Wiedereinsetzung bei
Unterbleiben der Hinweise verfassungsgemafl und als politische Entschei-
dung gewollt sei, dass nach Zielsetzung des Opferrechtsreformgesetzes die
damalige Vorschrift des § 406h StPO umfassender umgesetzt worden wire,
wenn ein Verstof$ gegen die Hinweispflicht durch eine Wiedereinsetzungs-
regelung ergdnzt worden wire.

Dem Argument der herrschenden Meinung kann entgegengehalten wer-
den, dass der allgemeine Schluss aus den Vorschriften der §§ 398, 399 StPO,
das Verfahren solle durch die verletzte Person nicht aufgehalten werden
konnen, dem Gedanken des §77d StGB zuwiderlauft. Nach § 77d StGB
kann die strafantragsberechtigte Person, regelmaflig die verletzte Person,
den Strafantrag bis zum rechtskraftigen Abschluss des Verfahrens zuriick-
nehmen. Im Falle eines absoluten Antragsdelikts kann das Verfahren durch
die geschadigte Person demnach durchaus aufgehalten werden.

Weiter i{iberzeugt die herrschende Meinung insofern nicht, als dass der
Riickschluss aus den Vorschriften der §§ 398, 399 StPO auf die gesamte
Beteiligung der verletzten Person am Strafverfahren systematischen Beden-
ken begegnet: Die Regelungen beziehen sich lediglich auf die Nebenklage.
Die Beteiligung der geschddigten Person in der Nebenklage setzt voraus,
dass die verletzte Person iiber die Moglichkeit der Nebenklage in Kenntnis
gesetzt wurde.

Schlieflich ergibt sich aus dem Wortlaut der §§ 398, 399 StPO lediglich,
dass der Anschluss der berechtigten Person in der Nebenklage keinen Ein-
fluss auf den Fortgang des Verfahrens hat; ein wie von der herrschenden
Meinung angenommener Grundsatz, das Verfahren solle durch die verletz-
te Person nicht aufgehalten werden kénnen, lasst sich weder dem Wortlaut
noch der ratio der Vorschrift entnehmen.

Wenn sich die verletzte Person dem Verfahren trotz unterbliebener Hin-
weise als Nebenkldger*in anschliefit oder sich jedenfalls anwaltlich vertre-
ten lédsst, stehen einer Wiedereinsetzung wegen unterbliebener Information
die Regelungen der §§ 398, 399 StPO entgegen. Zielfithrend ist daher, bei
Anschluss der verletzten Person in der Nebenklage von einer Heilung un-
terbliebener Hinweise nach § 406i StPO auszugehen; die Hinweise werden
bei einer umfassenden Rechtsberatung erteilt und durch den Anschluss

354 BVerfG, Beschl. v. 9.10.2007 - 2 BvR 1671/07.
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der geschidigten Person in der Nebenklage ihren Interessen Rechnung
getragen.

Wird das Strafverfahren jedoch ohne Mitwirkung der verletzten Person
(rechtskraftig) abgeschlossen (insbesondere in Fillen des sexuellen Miss-
brauchs nach §§ 174 ff. StGB wird die minderjahrige geschadigte Person un-
ter Umstidnden nicht einmal als Zeug*in in der Hauptverhandlung gehort),
kann der Verstof gegen die Hinweispflichten des § 406i StPO nicht geheilt
werden. In diesem Fall ist ein effektiver Opferschutz nur zu gewidhrleisten,
wenn eine Wiedereinsetzung gemaf3 § 44 StPO mdglich ist.

Nicht nur dem Opferschutz, sondern auch der Verteidigung der beschul-
digten oder angeklagten Person wiirde damit Rechnung getragen: Die
(gestandige) angeklagte Person kann durch einen Tiéter-Opfer-Ausgleich
gemaf3 § 46a StGB die Weichen der Strafzumessung moglichst giinstig stel-
len. De iure steht ihr diese Moglichkeit unabhingig von der Beteiligung
der verletzten Person am Strafverfahren offen,? de facto kann ein strafmil-
dernder Titer-Opfer-Ausgleich nur bei Beteiligung der geschiddigten Person
erfolgen, da andernfalls je nach Schutzvorkehrungen zugunsten des Opfers
die schlichte Kontaktaufnahme unmdoglich ist.

ee) Unterrichtung der verletzten Person iiber ihre Befugnisse aufierhalb des
Strafverfahrens, § 406j StPO

Nach § 406j StPO ist die verletzte Person moglichst frithzeitig iiber ihre
in der Norm aufgezihlten Befugnisse auflerhalb des Strafverfahrens zu
unterrichten.

(1) Hinweispflichten im Einzelnen
Die verletzte Person ist nach § 406j Nr.1 StPO moglichst friihzeitig, regel-

maflig schriftlich und in fiir sie verstandlicher Sprache darauf hinzuwei-
sen, dass sie vermogensrechtliche Anspriiche, insbesondere Schadensersatz

355 In der Praxis ist bei fehlender Kontaktaufnahmemdglichkeit zwischen angeklagter
und geschédigter Person denkbar, dass die angeklagte Person ihre Verteidigung
beauftragt, einen Betrag im Rahmen eines Treuhandvertrages zu iibernehmen und
der geschidigten Person zur Verfiigung zu stellen. Dadurch kann eine Strafmilde-
rung gemafd § 46a Nr.2 StGB im Strafverfahren erreicht werden, ohne dass die
geschadigte Person wihrend des Erkenntnisverfahrens davon iiberhaupt Kenntnis
erlangt.
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und Schmerzensgeld, im Rahmen des Adhésionsverfahrens geltend machen
kann. Zugleich ist der Hinweis zu erteilen, dass zivilrechtliche Anspriiche,
die aus der Straftat erwachsen sind, alternativ auf dem Zivilrechtsweg gel-
tend gemacht werden kénnen und dass dafiir die Bewilligung von Prozess-
kostenhilfe moglich ist.

Gemaf § 406j Nr. 2 StPO soll die geschidigte Person dariiber hinaus auf
die Moglichkeit des Erlasses von Anordnungen nach dem Gewaltschutzge-
setz aufmerksam gemacht werden. Nach dem Gewaltschutzgesetz konnen
zivilgerichtliche Mafinahmen verhingt werden, namentlich ein Naherungs-
und Kontaktverbot sowie die Uberlassung der gemeinsamen Wohnung an
das Opfer.

Aus § 406j Nr. 3 StPO ergibt sich die Hinweispflicht auf Anspriiche nach
dem Opferentschidigungsgesetz bzw. nunmehr nach SGB XIV. Es handelt
sich dabei um einen sozialrechtlichen Anspruch gegen den Staat. Gewahrt
werden Versorgungsleistungen fiir Personen, die durch einen vorsitzlichen,
rechtswidrigen titlichen Angriff auf sich selbst oder eine andere Person
oder durch die rechtméfiige Abwehr des Angriffs einen gesundheitlichen
Schaden erlitten haben.

Nach §406j Nr.4 StPO ist des Weiteren auf Entschadigungsanspriiche
nach Mafigabe von Verwaltungsvorschriften des Bundes oder der Lander
hinzuweisen. Neben Anspriichen nach dem SGBXIV und nach dem Jus-
tizvergiitungs- und -entschadigungsgesetz kommen Entschadigungsleistun-
gen fiir mittellose Nebenklager*innen fiir deren Reisekosten zur Hauptver-
handlung nach einer bundeseinheitlichen Verwaltungsvereinbarung von
2006 sowie Entschddigungen fiir Geschadigte extremistischer Straftaten aus
dem Hirtefonds nach dem Beschluss des Deutschen Bundestages nach
Maf3gabe einer Richtlinie des Bundesamtes fiir Justiz infrage.35

Gemaf §406j Nr.5 StPO sind Geschadigte dariiber aufzuklaren, dass
es zudem auch auflerrechtliche Opferorganisationen gibt, welche Hilfe fiir
Verletzte einer Straftat anbieten. Zu nennen sind lokale Frauenhduser und
Beratungsstellen sowie iiberregional titige Organisationen, insbesondere
der WEISSE RING eV. und der bff: Frauen gegen Gewalt eV. Die Hinweis-
pflicht erstreckt sich nach § 406j Nr.5 lit. ¢ StPO auch auf therapeutische,
namentlich medizinische oder psychologische, Hilfe.

356 BR-Drucks. 56/15, S.36; BT-Drucks. 18/4621, S. 35; Nepomuck in: KMR-StPO, 118.
Lfg., § 406j Rn. 5.
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(2) Verstof3 gegen Hinweispflichten

Der Verstof3 gegen die Hinweispflichten nach § 406j StPO bleibt strafrecht-
lich folgenlos; entsteht der verletzten Person dadurch ein Schaden, kom-
men Amtshaftungsanspriiche in Betracht, dariiber hinaus kann Dienstauf-
sichtsbeschwerde erhoben werden.?>”

ff) Weitere Informationen, § 406k StPO

Die Vorschriften der §§406i, 406j StPO werden durch die Regelung des
§ 406k StPO insofern ergdnzt, als dass nach dieser Norm der geschidigten
Person mitgeteilt werden soll, an welche Stelle sie sich fiir die Inanspruch-
nahme von Hilfeleistungen wenden kann und wer die fraglichen Angebote
erbringt.

Nach § 406k Abs. 2 S.1 StPO kann die Unterrichtung unterbleiben, wenn
offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen einer bestimmten Befugnis
nicht vorliegen. Dies diirfte bei umfangreichen vermdgensschiadigenden
Straftaten wie Betrugsstraftaten, welche online begangen wurden, der Fall
sein. 38

Der Verstof3 gegen §406k StPO bleibt strafrechtlich ebenfalls folgen-
los.3?

gg) Befugnisse von Angehdérigen und Erben von Verletzten, § 4061 StPO

Die Vorschrift des § 4061 StPO stellt klar, dass die Regelungen der §§ 406i
Abs. 1, 406j, 406k StPO auch fiir Angehdrige und Erb*innen von Verletzten
gelten, soweit ihnen die gesetzlichen Befugnisse zustehen.

Hintergrund der Regelung ist, dass die genannten Personen als ebenso
schutzwiirdig anzusehen sind wie die geschidigte Person selbst.3¢0

Die Vorschrift ist vor dem Hintergrund der Einfithrung der Legaldefini-
tion der verletzten Person in § 373b StPO iiberwiegend redundant gewor-
den, da die dort aufgefithrten Angehdérigen per definitionem nun von den
Verletztenvorschriften erfasst sind.

357 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406j Rn. 11.
358 BT-Drucks. 16/12098, S. 64.
359 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406k Rn. 4.
360 BT-Drucks. 16/12098, S. 64.
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c) Stellungnahme

Die ibrigen Befugnisse der verletzten Person im Strafverfahren nach
§§ 406f-1 StPO stellen flankierende Regelungen dar, die zum einen die
Moglichkeit der Wahrnehmung der Rechte wie der Nebenklage und
des Adhédsionsverfahrens sichern, indem {iiber diese Rechte iiberhaupt
verpflichtend informiert wird. Des Weiteren dienen die Vorschriften der
§§ 406f, 406g, 406h StPO dem Schutz der verletzten Person im Erkenntnis-
verfahren.

Die Regelungen ermdglichen der verletzten Person im Gegensatz zur
Nebenklage keine aktive Rolle im Strafverfahren. Ohne aktives Fragerecht
im Erkenntnisverfahren kann fiir die geschiadigte Person auch die Frage
nach dem ,Warum® der Tat nicht unbedingt beantwortet werden.

Folglich konnen die Vorschriften der §§ 406f-1 StPO die aktiveren Mit-
wirkungsrechte wie die Nebenklagebeteiligung und das Adhisionsverfahren
nicht ersetzen, sie sind aber nichtsdestotrotz unabdingbar fiir den Schutz
und die Aufklarung der verletzten Person iiber ihre Rechte.

7. Weitere Vorschriften zum Schutz von Verletzten

Die Strafprozessordnung kennt auflerhalb des 5. Buches weitere Rechte,
die der Beteiligung und vor allem dem Schutz der verletzten Person im
Erkenntnisverfahren dienen. Ferner sind Vorschriften zum Schutz Gescha-
digter im Strafverfahren auch im Gerichtsverfassungsgesetz zu finden.

Uber die wichtigsten Rechte soll hier ein kurzer Uberblick erfolgen.

a) § 48a StPO

Die Vorschrift des § 48a StPO hat den Schutz besonders schutzbediirfti-
ger Zeug*innen, namentlich verletzter Zeug*innen, sowie minderjahriger
Zeug*innen im Blick. Sie wurde am 1.7.2021 in die Strafprozessordnung
im Rahmen eines Mafinahmenpakets des Gesetzgebers nach einem ver-
mehrten Bekanntwerden von Fillen sexualisierter Gewalt gegen Kinder
eingefiigt.3¢!

361 Baderin: KK-StPO, 9. Aufl., § 48a Rn. 1.
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aa) § 48a Abs.1StPO

Gemifl §48a Abs.1 StPO sollen Verhandlungen, Vernehmungen und
sonstige Untersuchungshandlungen, die den*die verletzte*n Zeug*in betref-
fen, unter Berlicksichtigung seiner*ihrer besonderen Schutzbediirftigkeit
durchgefithrt werden. Dabei muss insbesondere gepriift werden, ob die
dringende Gefahr eines schwerwiegenden Nachteils fiir das Wohl der Aus-
sageperson MafSnahmen nach den §§ 168e oder 247a StPO erfordert, iiber-
wiegende schutzwiirdige Interessen der Aussageperson den Ausschluss der
Offentlichkeit nach §171b Abs.1 GVG erfordern und inwieweit auf nicht
unerlédssliche Fragen zum personlichen Lebensbereich der Aussageperson
nach § 68a Abs. 1 StPO verzichtet werden kann.

Ziel der Vorschrift ist die Vermeidung von belastenden Mehrfachverneh-
mungen und ein Aufeinandertreffen von Téter*in und geschadigter Person.
Des Weiteren soll die verletzte Person nicht unndtig mit Fragen nach ihrem
Privatleben konfrontiert werden, sofern diese fur die Sachverhaltsaufkla-
rung nicht unerlisslich sind. Ob entsprechende Mafinahmen zum Schutz
der verletzten Person zu ergreifen sind, soll méglichst frith im Ermittlungs-
verfahren durch die Strafverfolgungsbehdrden eingeschétzt werden.36?

bb) § 48a Abs. 2 StPO

§ 48a Abs. 2 StPO normiert einen Beschleunigungsgrundsatz im Falle min-
derjahriger Verletzter im Strafverfahren. So sind Verhandlungen, Verneh-
mungen und sonstige Untersuchungshandlungen, die die minderjahrige
verletzte Person betreffen, besonders beschleunigt durchzufiihren, soweit
dies unter Beriicksichtigung der personlichen Verhéltnisse der betroffenen
Person sowie der Art und der Umsténde der Straftat zu jhrem Schutz oder
zur Vermeidung von Beweisverlusten geboten ist.

Die Staatsanwaltschaft entscheidet nach Wiirdigung der Umstinde der
Tat und der persénlichen Verhéltnisse der betroffenen minderjéhrigen Per-
son, ob die besondere Eilbediirftigkeit im Sinne des § 48a Abs.2 StPO
gegeben ist.363

362 Huber in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 48a Rn. 1.
363 Huber in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 48a Rn. 2.
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cc) Stellungnahme

Die Vorschrift des §48a StPO hat deklaratorischen Charakter:3%4 Die
Fursorgepflicht des Gerichts*®> und der Ermittlungsbehorde gegeniiber
Zeug*innen bestand bereits vor Normierung dieser Schutzbestimmungen;
dariiber hinaus verweist die Vorschrift jedenfalls in Absatz 1 lediglich auf
Regelungen, die dem Schutz der betroffenen Person dienen.

Nichtsdestotrotz unterstreicht diese relativ junge Regelung die Bestre-
bung des Gesetzgebers, den Opferschutz im Strafverfahren zu sichern,
indem die ausfithrenden Organe im Erkenntnisverfahren an schiitzende
Vorschriften erinnert werden.

Konkret kann die Norm angefiithrt werden, wenn die betroffene Per-
son im Rahmen ihrer zeugenschaftlichen Vernehmung Fragen beanstan-
den mochte, die ihren personlichen Lebensbereich betreffen, jedoch nicht
der Wahrheitsfindung dienen. Auch hier gilt allerdings, dass das Beanstan-
dungsrecht nur sinnvoll ausgeiibt werden kann, wenn jedenfalls der anwalt-
liche Beistand vollstindige Aktenkenntnis hat: Andernfalls ist nicht zu
beurteilen, welche Fragen den personlichen Lebensbereich der verletzten
Person betreffen und dabei fiir die Sachverhaltsaufkldrung irrelevant sind.

b) § 69 Abs.2 S.2 StPO

§ 69 StPO regelt die Vernehmung einer Aussageperson zur Sache. Fiir die
Vernehmung von Verletzten hat der Gesetzgeber mit § 69 Abs.2 S.2 StPO
gesetzlich normiert, dass verletzten Zeug*innen die Gelegenheit zu geben
ist, sich zu den Auswirkungen der Tat auf sie zu dufSern.

Nach der Gesetzesbegriindung?®® hat die Vorschrift klarstellende Funkti-
on, da bereits in §46 Abs.2 StGB geregelt ist, dass die Tatfolgen fiir die
Strafzumessung relevant sind, weshalb diese denknotwendig aufzuklaren
sind; begrenzt sollen diese Ausfithrungen durch den Untersuchungszweck
sein, mithin ist nur auszufithren, was fiir die Entscheidungsfindung rele-
vant ist.

364 Giintge in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, 5. Aufl., § 48a Rn.1 bezeichnet die Vor-
schrift als ,,symbolische Regelung"

365 BGH, Urt. v. 16.6.1983 - 2 StR 4/83; BGH, Urt. v. 15.12.2005 - 3 StR 281/04; BGH,
Beschl. v. 31.8.2006 — 3 StR 237/06; BGH, Beschl. v. 10.1.2012 - StB 20/11; OLG Koéln,
Beschl. v. 6.3.2009 - 2 Ws 87/09.

366 BR-Drucks. 213/11, S. 12.
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Zum Teil wird vertreten, dass die Vorschrift des § 69 Abs. 2 S.2 StPO an-
gesichts der Regelung des § 46 Abs. 2 StGB iiberfliissig sei.>*” Diese Ansicht
geht fehl: In der Rechtspraxis werden insbesondere in amtsgerichtlichen
Verfahren, in welchen ein Gestdndnis der angeklagten Person gegeben ist,
die Tatfolgen auf Seiten der geschadigten Person nicht nur regelméfiig nicht
abgefragt; es wird je nach Art der konkreten Straftat auch darauf verzichtet,
die Tatfolgen tiberhaupt, beispielsweise durch Verlesung eines Arztberichts,
zu ermitteln.

Vor diesem Hintergrund ist die klarstellende prozessuale Regelung des
§ 69 Abs. 2 S.2 StPO erforderlich - zuletzt jedenfalls aus dem Grund, dass
der verletzten Person damit die gesetzliche Grundlage fiir die Beanstan-
dung ihrer fehlenden Beriicksichtigung im Rahmen der Hauptverhandlung
gegeben wird. Eine Missachtung der Vorschrift des § 69 Abs.2 S.2 StPO
kann revisionsrechtlich nur relevant sein, wenn darin eine Verletzung der
Aufklarungspflicht zu sehen ist und dargelegt wird.368

c) §155a StPO, § 46a StGB

Nach §155a StPO sollen die Staatsanwaltschaft und das Gericht in jedem
Stadium des Verfahrens die Mdoglichkeiten priifen, einen Ausgleich zwi-
schen der beschuldigten und der verletzten Person zu erreichen, in geeigne-
ten Fillen sollen sie darauf hinwirken - allerdings nicht gegen den Willen
der verletzten Person. Nach § 46a StGB kann ein erfolgreicher Tater-Opfer-
Ausgleich strafmildernd beriicksichtigt werden.

Nach der Gesetzesbegriindung ist Ziel der Vorschrift eine friedensstif-
tende Wirkung durch einen Interessenausgleich zwischen Titer*in und
geschédigter Person. Die friedensstiftende Wirkung soll sich dadurch ent-
falten, dass der*die Titer*in zur Ubernahme von Verantwortung fiir sei-
ne*ihre Tat angehalten werden soll.>®

Die Moglichkeit des Téter-Opfer-Ausgleichs ist parallel zum Wiederer-
starken der Opferrechte in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts zu
sehen: Wihrend Vertreter*innen opferorientierten Rechts bei der Konzep-
tion des Gesetzes iiber die Entschddigung der Opfer von Gewalttaten 1976
eher isoliert waren, widmete man sich spéter auch kriminalpolitisch dem

367 Monka in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 69 Rn. 4.
368 Rogall in: SK-StPO, 5. Aufl,, § 69 Rn. 45.
369 BT-Drucks. 14/1928, S. 6.
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Verbrechensopfer.?’”? Der Titer-Opfer-Ausgleich wurde mit der Hoffnung
verbunden, das Strafrecht zu entschéirfen, den Problemen des Strafvollzugs
zu begegnen und die Opferinteressen verstirkt zu realisieren; zum Teil
wurde die Moglichkeit gesehen, das strenge Strafrecht durch den Téter-Op-
fer-Ausgleich abldsen zu konnen, was auch bei der Bevolkerung auf breite
Akzeptanz zu stoflen schien.’”!

Nach dem Wortlaut der Norm sollen Staatsanwaltschaft und Gericht
in jedem Stadium des Verfahrens die Méglichkeit eines Téter-Opfer-Aus-
gleichs priifen. Im Rahmen dieser Priifung sind abseits der subjektiven Vor-
aussetzungen auch die allgemein zum Téter-Opfer-Ausgleich entwickelten
Kriterien, die Rechtsprechung zu §46a StGB sowie die Erfahrungen mit
den einschlagigen Vorschriften des JGG zu beachten.’”?

ODb ein Verfahren fiir einen Téter-Opfer-Ausgleich geeignet ist, ist gesetz-
lich nicht geregelt, zum Teil aber durch BGH-Rechtsprechung konkreti-
siert. Der BGH hielt beispielsweise ein Strafverfahren mit drei schweren
rduberischen Erpressungen und drei Diebstahltaten durch drei Mittdter
fir geeignet,”* ebenso einen schweren Raub,”* schwere Vergewaltigung
dagegen nur in Ausnahmefillen’>. Demgegeniiber befand der BGH Straf-
verfahren wegen Steuerdelikten fiir einen Téter-Opfer-Ausgleich fiir nicht
geeignet.?’¢

Wenn die verletzte Person mit der Durchfithrung eines Téter-Opfer-Aus-
gleichs nicht einverstanden ist, ist das Verfahren nicht geeignet, §155a
S.3 StPO. Mit Blick auf die Beschuldigtenrechte kann ein Téter-Opfer-Aus-
gleich denknotwendig auch nicht gegen den Willen der beschuldigten
Person durchgefiihrt werden. Ein uneingeschrinktes Gestindnis der be-
schuldigten Person ist nach der Rechtsprechung des BGH*’ keine zwin-
gende Voraussetzung des Téter-Opfer-Ausgleichs. Vor dem Hintergrund,
dass der*die Téter*in durch den Téter-Opfer-Ausgleich Verantwortung fiir
sein*ihr Handeln tibernehmen soll, ist der Ausgleich ohne Gestdndnis aber
kaum denkbar.¥”® Das in der Vorschrift angedachte ,Hinwirken auf die

370 Vgl. ausfithrlich II. 1. b) und c).

371 Diemer in: KK-StPO, 9. Aufl., § 155a Rn. 3.
372 Diemer in: KK-StPO, 9. Aufl., § 155a Rn. 13.
373 BGH, Urt. V. 25.5.2001 - 2 StR 78/01.

374 BGH, Beschl. v. 26.9.2002 - 4 StR 329/02.
375 BGH, Beschl. v. 2.5.1995 - 5 StR 156/95.
376 BGH, Beschl. v. 25.10.2000 - 5 StR 399/00.
377 BGH, Beschl. v. 20.9.2002 - 2 StR 336/02.
378 Schddler NStZ 2005, 366.

122



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

L Uberblick iiber die Mitwirkungsrechte

Durchfithrung des Ausgleichs kann demnach nur ein Aufklaren tber die
Auswirkungen eines Tater-Opfer-Ausgleichs beinhalten.?”

Das Ausgleichsverfahren findet durch die landesrechtlich berufenen Aus-
gleichsstellen statt und muss im Ermittlungsverfahren durch die Staatsan-
waltschaft formlich angeordnet werden, wahrend die Ermittlungen ruhen.
Auf die Durchfithrung des Téter-Opfer-Ausgleichs kann allerdings auch
durch die geschddigte Person bzw. ihre anwaltliche Vertretung bei der
Staatsanwaltschaft hingewirkt werden.

Ein Tidter-Opfer-Ausgleich ist ferner auch im Zwischen- und Hauptver-
fahren noch moglich.38

Aus opferrechtlicher Sicht ist kritisch zu sehen, dass der Téter-Opfer-
Ausgleich, der unter Ausschluss der Offentlichkeit bei der Ausgleichsstelle
stattfindet, zur Einflussnahme der beschuldigten Person auf die geschidigte
Person missbraucht werden kann. Zu denken ist dabei insbesondere an
Strafverfahren, die Nachstellung oder nachstellungsahnliche Vorwiirfe zum
Gegenstand haben; in derartigen Verfahren nehmen Beschuldigte regelma-
ig jede Moglichkeit des Kontakts zu der betroffenen Person wahr.

Dariiber hinaus gestaltet sich der Téter-Opfer-Ausgleich in der Praxis
— abseits von jugendstrafrechtlichen Verfahren — in der Regel so, dass zwi-
schen Nebenklagevertretung und Verteidigung die Zahlung eines Schmer-
zensgeldes vereinbart wird. Ein tatsdchlicher kommunikativer Prozess
kommt zwischen den betroffenen Personen damit selten zustande. Nach
stindiger Rechtsprechung des BGH ist ein personlicher Kontakt zwischen
Tater*in und Opfer auch nicht erforderlich, so dass der kommunikative
Prozess durch die Vertreter*innen ausreichend ist.?8!

d) §§ 247, 247a StPO

Die Vorschriften der §§ 247, 247a StPO ermdglichen Zeug*innen die Aussa-
ge in Abwesenheit der angeklagten Person, indem entweder die angeklagte
Person aus dem Sitzungszimmer entfernt wird (§247 StPO) oder aber
der*die Zeug*in sich wihrend der Vernehmung an einem anderen Ort
authalt (§ 247a StPO).

379 Diemer in: KK-StPO, 9. Aufl., § 155a Rn. 17.
380 Diemer in: KK-StPO, 9. Aufl., § 155a Rn. 17.
381 BGH, Urt. v.15.1.2020 — 2 StR 412/19; BGH, Beschl. v. 12.7.2023 - 6 StR 275/23.
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aa) Vorschrift des § 247 S. 2 StPO

Nach §247 S.2 StPO kann das Gericht anordnen, dass sich die angeklag-
te Person wahrend einer Vernehmung aus dem Sitzungszimmer entfernt,
wenn bei der Vernehmung einer Person unter 18 Jahren als Zeug*in in
Gegenwart der angeklagten Person ein erheblicher Nachteil fiir das Wohl
des*der Zeug*in zu befiirchten ist oder wenn bei einer Vernehmung einer
anderen Person als Zeug*in in Gegenwart der angeklagten Person die
dringende Gefahr eines schwerwiegenden Nachteils fiir ihre Gesundheit
besteht.

Die Vorschrift dient dem Zeugenschutz, insbesondere fiir Opferzeug*in-
nen; nach der ersten Alternative sind die Voraussetzungen im Falle der
Vernehmung von Zeug*innen vor Vollendung des 18. Lebensjahres weniger
streng als bei der Vernehmung erwachsener Zeug*innen. Wahrend bei
minderjahrigen Zeug*innen die Befiirchtung eines erheblichen Nachteils fiir
das Wohl des*der Zeug*in fiir die Entfernung der angeklagten Person er-
forderlich ist, muss der*die erwachsene Zeug*in sich einer dringenden Ge-
fahr eines schwerwiegenden Nachteils fiir seine*ihre Gesundheit ausgesetzt
sehen. Erforderlich sind jeweils konkrete Umstdnde fiir die Prognose des
Nachteils; blofle Unannehmlichkeiten, die mit jeder Vernehmung verbun-
den sind und deren Wirkung nicht {iber die unmittelbare Vernehmungssi-
tuation hinaus fortdauern, sind dagegen unbeachtlich.38?

Ein erheblicher Nachteil fiir das Wohl der minderjéhrigen Aussageper-
son kann korperlicher und seelischer Natur sein, wobei auch Gefahren fiir
die Entwicklung und das sittliche Wohl umfasst sind.38?

Ein schwerwiegender Gesundheitsnachteil setzt keine lebensgefahrliche
oder dauerhafte Beeintrachtigung voraus; es kommt maf3geblich auf die
konkreten Umstinde des Einzelfalls und den individuellen Gesundheits-
zustand der konkreten Aussageperson an.’®! Die erforderliche dringende
Gefahr des Gesundheitsnachteils ist nach dem Willen des Gesetzgebers
gegeben, wenn tatsichliche Umstdnde vorliegen, aus denen sich eine hohe

382 Berg in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 247 Rn.5; Schmitt in: Meyer-Gofner/Schmitt,
StPO, 67. Aufl., § 247 R. 11.

383 Frister in: SK-StPO, 5.Aufl.,, § 247 Rn.34; Hiebl in: KMR-StPO, 88. Lfg., §247
Rn. 40.

384 Hiebl in: KMR-StPO, 88. Lfg., §247 Rn.49; Frister in: SK-StPO, 5.Aufl,, §247
Rn. 37.
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Wahrscheinlichkeit fiir den Eintritt einer schwerwiegenden gesundheitli-
chen Beeintrichtigung ergibt.38

bb) Vorschrift des § 247a StPO

Nach § 247a Abs.1 S.1 Hs. 1 StPO kann sich der*die Zeug*in wihrend der
Vernehmung an einem anderen Ort authalten, sofern die dringende Gefahr
eines schwerwiegenden Nachteils fiir sein*ihr Wohl besteht, wenn er*sie in
Gegenwart der in der Hauptverhandlung Anwesenden vernommen wird.
§247a Abs. 1S. 3 StPO legt fest, dass die Aussage des*der Zeug*in zeitgleich
in Bild und Ton in das Sitzungszimmer {ibertragen wird.

Ziel der Vorschrift ist nach der Gesetzesbegriindung, den*die Zeug*in
vor massiven Belastungen zu bewahren.38 Voraussetzung ist — ahnlich
der Regelung des § 247 S. 2 StPO - die dringende Gefahr eines schwerwie-
genden Nachteils fiir das Wohl der Aussageperson, die sich aber nicht
ausschliefSlich aus der Anwesenheit der angeklagten Person ergeben muss.
Auch die Atmosphiére im Gerichtssaal wahrend der Vernehmungssituation
kann die audiovisuelle Vernehmung nach §247a Abs.1 S.1 Hs.1 StPO
begriinden.®®” Sowohl das Vorliegen der dringenden Gefahr als auch das
Schwerwiegen des drohenden Nachteils miissen einzelfallbezogen anhand
konkreter Tatsachen positiv festgestellt werden; Nachteile kdnnen das geis-
tige, korperliche und seelische Wohl der Aussageperson betreffen.388

Im Gegensatz zur Vorschrift des §168e StPO handelt es sich bei der
Vorschrift des § 247a StPO um eine Kann-Vorschrift, so dass bei Vorliegen
der Voraussetzung der dringenden Gefahr eines schwerwiegenden Nach-
teils fiir das Wohl des*der Zeug*in eine Ermessensentscheidung zu treffen
ist. Demgegeniiber ist die von den Anwesenheitsberechtigten getrennte
Vernehmung nach §168e StPO zwar eine Soll-Vorschrift, mithin eine in-
tendierte Ermessensentscheidung, allerdings mit der Einschrdnkung, dass
nach dem Wortlaut des Gesetzes zunéchst zu priifen ist, ob die dringende
Gefahr des schwerwiegenden Nachteils fiir das Wohl des*der Zeug*in in
anderer Weise abgewendet werden kann. Das Ermittlungsgericht hat, wenn
die Voraussetzungen des §168e StPO vorliegen, demnach im Gegensatz

385 BT-Drucks. 10/6124, S. 14.

386 BT-Drucks. 13/7165, S. 4, 9.

387 Diemer in: KK-StPO, 9. Aufl., § 247a Rn. 11.
388 Diemer in: KK-StPO, 9. Aufl., § 247a Rn. 11.
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zur Anwendung des § 247a StPO in der Hauptverhandlung besonders zu
begriinden, wenn die Vorschrift nicht angewandt wird.

Im Ermittlungsverfahren ist vorgesehen, dass der*die Ermittlungsrich-
ter*in sich wihrend der Vernehmung mit dem*der Zeug*in in einem Ver-
nehmungszimmer aufhélt, wihrend der*die Richter*in im Hauptverfahren
im Sitzungssaal bleibt. Es wird teilweise gefordert, die Vorschrift des § 247a
StPO entsprechend anzupassen, um dem*der Vorsitzenden die Moglichkeit
zu geben, sich mit dem*der Zeug*in im Vernehmungszimmer aufzuhalten
(Mainzer Modell).?%° Der Gesetzgeber hat diese Unterscheidung allerdings
vor dem Hintergrund getroften, eine Kollision mit der Pflicht zur ununter-
brochenen Anwesenheit der zur Urteilsfindung berufenen Personen, § 226
StPO, zu vermeiden.’*® Zudem soll dadurch der Regelung des § 261 StPO,
nach der die Beweiswiirdigung nach der aus dem Inbegrift der Verhandlung
geschopften Uberzeugung zu erfolgen hat, Rechnung getragen werden. !

Zwar geht damit die Moglichkeit verloren, dass der*die Richter*in sich
zu dem*der Zeug*in setzt und dadurch den Effekt der positiven Wirkung
eines personlichen Gespréchs fiir eine bessere Vernehmungssituation nutzt.
Allerdings werden durch diese Regelung nicht nur die unabdingbaren
Rechte der angeklagten Person, sondern auch die Rechte der iibrigen
Verfahrensbeteiligten besser gewahrt: Insbesondere die Beanstandung von
Fragen, iiber die zunichst der*die Vorsitzende entscheidet, sowie sonstige
sitzungspolizeiliche Mafinahmen sind erschwert, wenn der*die Vorsitzende
sich in einem anderen Raum aufhélt. Dariiber hinaus kann der*die abwe-
sende Vorsitzende die Reaktionen der angeklagten Person auf den Inhalt
der Zeugenaussage nicht wahrnehmen und somit nicht in die Entscheidung
einbeziehen.®?

cc) Revision
Die Vorschrift des § 247 StPO begriindet, wenn die sachlichen Vorausset-

zungen fiir den Ausschluss der angeklagten Person nicht vorlagen, einen
absoluten Revisionsgrund nach § 338 Nr.5 StPO in Verbindung mit § 230

389 F. K. Peter, Verbesserung der Stellung des Opfers im Strafverfahren, S. 272f.

390 BT-Drucks. 13/7165, S. 5.

391 BT-Drucks. 13/7165, S. 5.

392 Riebel, Verletzteninteressen im Kontext des staatlichen Umgangs mit Straftaten,
S.292.
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StPO.33 Die Rechtsprechung stellt dabei insbesondere auf den Verneh-
mungsbegriff ab — wenn es beispielsweise im Rahmen der Zeugenverneh-
mung zu einer Augenscheinseinnahme kommt, kann diese nicht als Teil
der Vernehmung im Sinne des §247 StPO angesehen werden.** Nach
Ansicht der Literatur ist der absolute Revisionsgrund dagegen ebenfalls
gegeben, wenn die Anordnung des Ausschlusses der angeklagten Person
unverhiltnismifiig war, weil weniger einschneidende Mafinahmen, wie die
audiovisuelle Zeugenvernehmung nach § 247a StPO*> oder die simultane
Videotibertragung, zur Unterrichtung der angeklagten Person moglich ge-
wesen wiren.>*® Demgegeniiber betriftt die Frage der simultanen Video-
ibertragung nach der Rechtsprechung lediglich die Unterrichtungspflicht
im Sinne des § 247 S. 4 StPO, weshalb nicht der absolute Revisionsgrund
des §338 Nr.5 StPO, sondern lediglich ein relativer Revisionsgrund gege-
ben sei.?’

Die Frage der simultanen Videotiibertragung betrifft tatsdchlich nur die
Unterrichtungspflicht, der Rechtsprechung ist zuzustimmen. Zwar ist die
Simultaniibertragung der miindlichen Unterrichtung der angeklagten Per-
son vorzuziehen, da die angeklagte Person dadurch an der Zeugenaussage
wortlich teilhaben kann. Die Entscheidung tiber den Ausschluss der ange-
klagten Person erfolgt aber unabhéngig von der Entscheidung iiber die Art
und Weise der Unterrichtung im Sinne des § 247 S. 4 StPO. Folglich kann
die Entscheidung iiber die Art und Weise der Unterrichtung der angeklag-
ten Person nicht herangezogen werden, um eine Unverhéltnismafligkeit der
Anordnung des Ausschlusses der angeklagten Person an sich zu begriinden.

Nach § 247a Abs. 1S. 2 StPO ist die Entscheidung gemafd § 247a Abs. 1S.1
StPO unanfechtbar, wodurch diese nach § 336 S. 2 StPO grundsitzlich auch
nicht revisibel ist; ihre Grenze findet diese Einschrinkung bei eklatanten
Fehlern der Anordnung, wenn beispielsweise lediglich der*die Vorsitzende
die die audiovisuelle Vernehmung verfiigt hat,**® die Entscheidung objektiv

393 Hiebl in: KMR-StPO, 88. Lfg., § 247 Rn. 155.

394 BGH, Beschl. v. 14.1.2014 - 4 StR 529/13.

395 Aus der Gesetzesbegriindung lasst sich entnehmen, dass sich das Gericht vor
Ausschluss der angeklagten Person nach § 247 StPO mit der Moglichkeit des § 247a
StPO auseinandersetzen muss, BT-Drucks. 15/1976, S.12; nach dem Willen des
Gesetzgebers hat die Vorschrift des § 247a StPO als weniger einschneidende Maf3-
nahme mithin Vorrang vor der Norm des § 247 StPO.

396 Hiebl in: KMR-StPO, 88. Lfg., §247 Rn.155; Frister in: SK-StPO, 5.Aufl.,, §247
Rn. 80; Tsambikakis in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 247 Rn. 41.

397 BGH, Urt. v.13.7.2017 - 3 StR 148/17.

398 BGH, Beschl. v. 6.2.2008 - 5 StR 597/07.
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willkiirlich ist**?, die Bild-Ton-Ubertragung nicht storungsfrei erfolgt ist*0°
oder die tatbestandlichen Voraussetzungen des §247a Abs.1 S.1 StPO ver-
kannt wurden?0l.

Umstritten ist, ob die Aufklarungsriige eréfinet ist, wenn das Gericht
durch seine ermessensfehlerhafte Entscheidung nach §247a StPO seine
Aufklarungspflicht im Sinne des § 244 Abs. 2 StPO verletzt. Nach tiberwie-
gender Ansicht erstreckt sich der Ausschluss der Revision, § 336 S.2 StPO,
auch auf die Aufkldrungsriige; argumentiert wird damit, dass die Unan-
fechtbarkeit andernfalls ins Leere laufen wiirde.®?? Die Gegenauffassung
streitet fiir eine restriktive Auslegung des § 336 S.2 Alt.1 StPO, da die feh-
lerhafte Anordnung oder Ablehnung der audiovisuellen Vernehmung fiir
die revisionsfithrende Person weder neutral noch ausschliefllich begiins-
tigend sei und im weiteren Verfahren nicht ohne Weiteres kompensiert
werden konne.*® Aus diesem Grund konne die fehlerhafte Entscheidung
nach § 247a Abs. 1 S.1 StPO die Revision jedenfalls begriinden, wenn durch
sie allgemeine Verfahrensgrundsitze oder andere Verfahrensvorschriften
verletzt worden seien.*04

Die Mindermeinung iiberzeugt nicht: Solange nicht {iber das ,,Ob“ der
Zeugenvernehmung entschieden wird, ist nicht nachvollziehbar, wie das
JWie“ der Zeugenvernehmung nicht neutral fiir die revisionsfithrende Per-
son sein kann.*%> Das Gericht kommt durch die Einfithrung der Zeugen-
vernehmung — ob in Prisenz oder mittels audiovisueller Ubertragung —
seiner Aufklarungspflicht nach, ebenso wird das Fragerecht nach Art.6
Abs. 3 1it. d EMRK gewihrleistet.

399 Bergin: BeckOK StPO, 55. Ed., § 247a Rn. 23.

400 Frister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 247a Rn. 81; Diemer in: KK-StPO, 9. Aufl., § 247a
Rn. 25; Schmitt in: Meyer-Gof3ner/Schmitt, StPO, 68. Aufl., § 247a Rn. 14; Berg in:
BeckOK StPO, 55. Ed., § 247a Rn. 23.

401 Diemer in: KK-StPO, 9. Aufl., § 247a Rn. 23.

402 Berg in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 247a Rn. 22; Diemer in: KK-StPO, 9. Aufl., § 247a
Rn.22; Schmitt in: Meyer-Gofiner/Schmitt, StPO, 68.Aufl., §247a Rn.13; BGH,
Beschl. v.10.10.1995 - 3 StR 467/95.

403 Frister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 247a Rn. 79.

404 Frister in: SK-StPO, 5.Aufl, §247a Rn.79; Tsambikakis in: Satzger/Schlucke-
bier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 247a Rn. 33.

405 Ahnlich Hiebel in: KMR-StPO, 107. Lfg., § 247a Rn 160 f.
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dd) Die Vorschriften aus Opferschutzgesichtspunkten

Das Recht der angeklagten Person, an der Hauptverhandlung teilzuneh-
men, §230 StPO, leitet sich aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehors,
Art. 103 GG, sowie aus dem Anspruch auf ein faires Verfahren ab.#¢ Eine
abwesende angeklagte Person kann auf den Ausgang des Verfahrens selbst
bei Anwesenheit der Verteidigung begrenzt Einfluss nehmen.

Demzufolge sind die engen Voraussetzungen des § 247 StPO angebracht,
um ein faires Verfahren zu gewdhrleisten, auch wenn sich in der Praxis
auf Opferseite immer wieder Bestiirzung zeigt, wenn darauf hingewiesen
wird, dass die angeklagte Person wihrend der Zeugenaussage anwesend
sein wird.

Eine funktionierende audiovisuelle Zeugenvernehmung, §247a StPO,
vermag dagegen fiir die angeklagte Person kaum Nachteile mit sich brin-
gen: Der*die Zeug*in kann durch alle frageberechtigten Verfahrensbeteilig-
ten befragt werden, auch ist seine*ihre kérperliche Reaktion sowie jedes
Zogern unmittelbar wahrnehmbar.

Aus Opfersicht zeigt sich haufig der Wunsch, nicht in Anwesenheit der
angeklagten Person aussagen zu miissen. In der Praxis ist keine Praferenz
erkennbar, ob Betroffene es bevorzugen, im Saal in Abwesenheit der ange-
klagten Person oder gdnzlich in einem anderen Raum auszusagen. Insge-
samt scheinen die Gerichte bei der Anwendung der Vorschriften der §§ 247,
247a StPO eher zuriickhaltend zu agieren; bisweilen wird angegeben, es
scheitere an entsprechender (verfiigbarer) Technik.

Zwar sind die durch §§247, 247a StPO eingerdumten Moglichkeiten
aus Opferschutzgesichtspunkten erfreulich, sie bewirken allerdings keinen
umfassenden Zugang fiir beeintrachtigte Zeug*innen zur Justiz. Kinder, die
Opfer von sexueller Gewalt geworden sind und im Rahmen dieser Gewalt
regelmiflig gefilmt wurden, widersprechen bisweilen jeglichen weiteren Vi-
deoaufnahmen.*?” Diesen Betroffenen Zugang zur Justiz zu gewéhren, ohne
eine Retraumatisierung zu verursachen, ist jedenfalls durch die Vorschrift
des § 247a StPO nicht méglich.

406 Deiters in: SK-StPO, 6. Aufl., § 230 Rn. 6.
407 Diese Aussage beruht auf Erfahrungen der Verfasserin aus dem Miinsteraner Miss-
brauchskomplex.
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e) §§ 58a, 255a StPO

Nach § 58a Abs.1 StPO kann die Vernehmung eines*einer Zeug*in in Bild
und Ton aufgezeichnet werden. Sie soll nach Wiirdigung der dafiir jeweils
maf3geblichen Umstidnde aufgezeichnet werden und als richterliche Verneh-
mung erfolgen, wenn damit die schutzwiirdigen Interessen von Personen
unter 18 Jahren sowie von Personen, die als Kinder oder Jugendliche durch
eine der in § 255a Abs.2 StPO genannten Straftaten verletzt worden sind,
besser gewahrt werden konnen. Das Gleiche gilt, wenn zu besorgen ist,
dass der*die Zeug*in in der Hauptverhandlung nicht vernommen werden
kann und die Aufzeichnung zur Erforschung der Wahrheit erforderlich ist.

Die Vernehmung muss nach Wiirdigung der dafiir jeweils mafgeblichen
Umstdnde aufgezeichnet werden und als richterliche Vernehmung erfol-
gen, wenn damit die schutzwiirdigen Interessen von Personen, die durch
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174-184j StGB) verletzt
worden sind, besser gewahrt werden konnen und der*die Zeug*in der
Bild-Ton-Aufzeichnung vor der Vernehmung zugestimmt hat.

Diese Regelung wird flankiert von der Vorschrift des § 255a Abs. 2 StPO,
wonach in Verfahren wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
oder das Leben, wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen oder wegen
Straftaten gegen die personliche Freiheit nach den §§232-233a StGB die
Vernehmung eines*einer Zeug*in unter 18 Jahren durch die Vorfithrung der
Bild-Ton-Aufzeichnung seiner*ihrer fritheren richterlichen Vernehmung
ersetzt werden kann, wenn die angeklagte Person und ihre Verteidigung
Gelegenheit hatten, an dieser mitzuwirken, und wenn der*die Zeug*in,
dessen*deren Vernehmung nach §58a Abs.1 S.3 StPO in Bild und Ton
aufgezeichnet worden ist, der vernehmungsersetzenden Vorfithrung dieser
Aufzeichnung in der Hauptverhandlung nicht unmittelbar nach der aufge-
zeichneten Vernehmung widersprochen hat. Dies gilt auch fiir Zeug*innen,
die Verletzte einer dieser Straftaten sind und zur Zeit der Tat unter 18 Jahre
alt waren oder Verletzte einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung
sind.

Die Moglichkeit der Aufzeichnung der Aussage im Ermittlungsverfahren
und die Ersetzung der Aussage im Hauptverfahren durch diese Aufzeich-
nung dient dem Schutz der Opferzeug*innen vor Sekundarviktimisierung
durch erneute Vernehmung.*%® In den Niederlanden und in Skandinavien
besteht diese Moglichkeit bereits seit den 1990er-Jahren.

408 Bader in: KK-StPO, 9. Aufl., § 247a Rn. 22.
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Durch die Aufzeichnung der Aussage kann, abgesehen von der Vermei-
dung der Mehrfachvernehmung, auch ein Aufeinandertreffen mit der ange-
klagten Person vermieden werden: Zwar ist gemafd § 255a Abs.2 S.1 StPO
erforderlich, dass die beschuldigte Person und ihre Verteidigung die Mog-
lichkeit haben miissen, an der richterlichen audiovisuellen Vernehmung
teilzunehmen, damit diese die spétere Vernehmung in der Hauptverhand-
lung ersetzen kann; in der Praxis verzichtet die beschuldigte Person aller-
dings haufig freiwillig auf die Anwesenheit.

Aus Opferschutzgesichtspunkten ist die durch §§ 58a Abs. 1, 255a Abs. 2
StPO eingerdumte Moglichkeit der einmaligen Aussage im Strafverfahren
sinnvoll, um der betroffenen Person nach der ersten Viktimisierung die
Belastungen des Strafverfahrens zu ersparen. In Kombination mit der Vor-
schrift des §168e StPO, welche die Vernehmung durch den*die Richter*in
in einem anderen Raum ermdglicht, kénnte damit eine besonders wenig
belastende Vernehmungssituation geschaffen werden. Dies ist insbesondere
fir kindliche und (kognitiv) beeintrichtigte Zeug*innen wiinschenswert,
wird in der Praxis bisher aber zu wenig genutzt.

f) §24 Abs.1S.1Nr.3 Var. 1 GVG

Die Vorschrift des §24 Abs.1 S.1 Nr.3 Var. 1 GVG dient dem Schutz
besonders schutzbediirftiger Verletzter im Strafverfahren. Danach sind in
Strafsachen die Amtsgerichte zustindig, wenn nicht die Staatsanwaltschaft
wegen der besonderen Schutzbediirftigkeit von Verletzten der Straftat An-
klage beim Landgericht erhebt.

Ziel der Vorschrift ist, Opferzeug*innen vor weiterer Viktimisierung zu
schiitzen, indem die zweite Tatsacheninstanz ausgeschaltet wird.**® Nach
dem Willen des Gesetzgebers sollen Betroftene geschiitzt werden, die durch
eine weitere Vernehmung in der zweiten Tatsacheninstanz gravierende
psychische Konsequenzen zu befiirchten haben; insbesondere kindlichen
Opfern von sexueller Gewalt soll die zweite Tatsacheninstanz erspart blei-
ben.410

Diese Regelung ist mit Blick auf den Schutz geschddigter Zeug*innen
sowie auf die Wahrheitsfindung sinnvoll: Die gerichtliche Aussage wird in
der Regel von Opferzeug*innen als sehr belastend wahrgenommen. Hinzu-

409 Eschelbach in: BeckOK GVG, 26. Ed., § 24 Rn. 12.
410 BT-Drucks. 15/1976, S. 19.
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kommt, dass die Mehrfachvernehmung sich negativ auf die Aussagequalitat
und damit auf die Glaubhaftigkeitsbegutachtung auswirken kann.*!

Dennoch wird die Vorschrift zum Teil als ,Irrweg” kritisiert.#> Zum
einen widerspreche die Antizipation der Opferrolle der Unschuldsvermu-
tung, zum anderen sei eine sekundire oder tertidre Viktimisierung nicht
prognostizierbar.#3 Dariiber hinaus wird kritisiert, dass die Regelung der
angeklagten Person den gesetzlichen Richter entziehe.** Weiter wird ange-
fihrt, dass die Vorschrift den tibrigen Zeugenschutzvorschriften wie §§ 58a
Abs. 1, 68a Abs. 1, 241a Abs.1, 247 S.2, 247a, 255a Abs.2 StPO zuvorkom-
me. 415

Die Kritik an der Vorschrift kann widerlegt werden: Die Rollen der
Verfahrensbeteiligten werden bereits zu Beginn des Strafverfahrens anti-
zipiert; andernfalls diirfte bis zur Verurteilung keine beschuldigte/ange-
schuldigte/angeklagte Person identifiziert werden - dies wiirde unstreitig
die Beschuldigtenrechte ins Leere laufen lassen.*'® Ebenso wird die Rolle
der geschadigten Person antizipiert; wie die Rolle der beschuldigten/ange-
schuldigten/angeklagten Person ist die vorldufig vergebene Bezeichnung
am Ende des Verfahrens gegebenenfalls zu revidieren.

Fiir die Prognose einer sekunddren oder tertidren Viktimisierung kann
auf (internationale) Forschungsergebnisse zuriickgegriffen werden, die je-
denfalls fiir minderjihrige Opferzeug*innen, die sexuelle Ubergriffe erlit-
ten haben, gesundheitliche Langzeitfolgen belegen.*” Aus einer amerika-
nischen Studie von Goodman et al.#8 lasst sich entnehmen, dass minder-
jahrige Opferzeug*innen, die vor Gericht aussagen mussten, im Vergleich
zu minderjahrigen Opferzeug*innen, die nicht vor Gericht aussagen muss-

411 Vgl. Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn. 277; durch mehrfache
Vernehmungen steigt aus aussagepsychologischer Sicht das Risiko einer suggestiven
Befragung, die bei Analyse der Aussageentstehung dazu fithren kann, dass ein
Erlebnishintergrund der Aussage nicht mehr attestiert werden kann.

412 Eschelbach in: BeckOK GVG, 26. Ed., § 24 Rn. 12.

413 Eschelbach in: BeckOK GVG, 26. Ed., § 24 Rn. 13.

414 von Galen StV 2013, 171; ebenso unter Bezugnahme auf jegliche Varianten des § 24
Abs.1S.1Nr. 3 GVG: Degener in: SK-StPO, 6. Aufl., § 24 GVG Rn. 23.

415 Degener in: SK-StPO, 6. Aufl., § 24 GVG Rn. 36.

416 Vgl.C.IL1c¢).

417 Dazu gibt Kolbel ZStW 2007, 119 einen umfassenden Uberblick, auch wenn die zi-
tierten Studien tiberwiegend bereits {iber 30 Jahre und aus dem US-amerikanischen
Bereich sind.

418 Goodman et al., Monographs of the society for research in child development,
Serial No. 229, Vol. 57, No. 5, 1992, S.60f., wobei schwer zu sagen ist, ob diese
amerikanischen Studien auf das deutsche Strafrecht kongruent zu tibertragen sind.
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ten, im Langzeitvergleich in Bezug auf ihre psychosoziale Entwicklung
schlechter abschneiden: Wihrend sich der psychopathologische Zustand
der Opferzeug*innen, die nicht vor Gericht aussagen mussten, verbesserte,
stagnierte der Zustand bei der Gruppe der Betroffenen, die vor Gericht
aussagen musste.Eine Studie von Runyan et al.*" belegt, dass Kinder, die in
Strafverfahren aussagen mussten, welche kurzfristig (und in der Regel mit
einem Schuldspruch als Ergebnis) abgeschlossen wurden, keinen verzoger-
ten Heilungsprozess aufwiesen; im Gegensatz dazu zeigte sich der Hei-
lungsprozess bei Kindern in linger andauernden Strafverfahren gehemmt.
Zu dhnlichen Ergebnissen kommt eine deutsche Studie, nach der die betei-
ligten Kinder die Aussage vor Gericht zwar als maflig bis stark belastend
empfanden, andererseits aber eine relativ positive Einschatzung nach der
Hauptverhandlung dufSerten.*?° Busse et al. erhoben im Zeitraum von Mai
1995 bis Mai 1996 Informationen iiber 86 minderjahrige Zeug*innen, 85 %
davon waren Opferzeug*innen, indem mehrfach zu unterschiedlichen Zeit-
punkten Interviews mit den Proband*innen zum Belastungserleben gefiihrt
wurden; ferner wurde der Verfahrensablauf beriicksichtigt und ausgewer-
tet, insbesondere wenn ein*e Proband*in aufgrund duflerer Umstdnde -
beispielsweise aufgrund eines Gestandnisses — nicht in der Hauptverhand-
lung aussagen musste.

Das Argument, dass die Norm des § 24 Abs. 1 S.1Nr. 3 GVG den {ibrigen
Zeugenschutzvorschriften zuvorkomme, lduft ins Leere: Die Vorschrift des
§24 Abs.1 S.1 Nr.3 GVG dient nicht dazu, die Hauptverhandlung génz-
lich abzuschaffen, sie schaltet lediglich eine Tatsacheninstanz aus. In der
verbleibenden Tatsacheninstanz kommen die iibrigen Schutzvorschriften
notwendigerweise nach wie vor zum Tragen.

Auch die Kritik, der angeklagten Person werde der gesetzliche Richter
entzogen, geht fehl. Argument dieser Ansicht ist, dass im Rahmen dieser
Zustandigkeitsregelung die Opferrolle, welche in der Beweisaufnahme zu
ermitteln sei, antizipiert werden miisse, aber nicht im Sinne des Art. 101
Abs.1 S.2 GG genau zu bestimmen sei.#?! Die Staatsanwaltschaft muss
allerdings auch fiir die Anklageerhebung beim Landgericht entsprechend
der Straferwartung, § 24 Abs.1S.1Nr.2 GVG, eine Prognose treften, sofern
die Mindeststrafandrohung der angeklagten Tat(en) nicht bereits bei {iber

419 Runyan et al., Impact of legal intervention on sexually abused children, The Journal
of Pediatrics, October 1998, S. 647.

420 Busse/Volbert/Steller, Belastungserleben von Kindern in der Hauptverhandlung,
S. 196.

421 Eschelbach in: BeckOK GVG, 26. Ed., § 24 Rn. 13.
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vier Jahren Freiheitsstrafe liegt. Eine Prognoseentscheidung ist der strafge-
richtlichen Zusténdigkeitsbestimmung folglich nicht fremd und wird im
Falle des §24 Abs.1 S.I Nr.2 GVG heute auch seitens der Literatur nicht
kritisiert.4??

Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass die Kritik an der Vor-
schrift des § 24 Abs.1 S.1 Nr.3 GVG nicht stichhaltig ist. Die erheblichen
Vorteile insbesondere fiir kindliche Opferzeug*innen {iberwiegen somit.

8. Zusammenfassung

Die Mitwirkungsrechte verdeutlichen, dass im Strafprozess seit den 1980er-
Jahren ein Wandel stattgefunden hat. Die geschéddigte Person wird nicht
mehr als reines Beweismittel im Strafverfahren angesehen, sondern als ein
Subjekt des Strafprozesses, das mit eigenen Rechten ausgestattet ist.

Insbesondere die in der Nebenklage eingerdumten Rechte ermdglichen
eine aktive Mitwirkung im Strafverfahren. Die Vorschrift des § 69 Abs.2
S.2 StPO garantiert der verletzten Person, dass ihr die Gelegenheit gegeben
wird, sich zu den Tatfolgen zu auflern. Das Adhdsionsverfahren bietet der
geschéddigten Person die Moglichkeit, ihre zivilrechtlichen Anspriiche im
Strafverfahren geltend zu machen, wodurch ihr ein weiterer Prozess erspart
bleibt. Psychisch besonders belastete Verletzte erhalten tiber die Vorschrif-
ten der §§ 247, 247a StPO die Moglichkeit, in Abwesenheit der angeklagten
Person ihre gerichtliche Zeugenaussage zu absolvieren, iiber die Regelun-
gen der §§58a, 255a StPO kann die gerichtliche Aussage gegebenenfalls
ganzlich entfallen. Der Téter-Opfer-Ausgleich erlaubt eine Wiederherstel-
lung des Rechtsfriedens, die Tater*in und Opfer zugutekommt.

Aus der Praxis der Nebenklagevertretung sind die Mitwirkungsrechte der
Verletzten in der heutigen Form begriiflenswert. Insbesondere die gesetz-
liche Normierung der psychosozialen Prozessbegleitung ermdéglicht eine
empathische, behutsame Begleitung der geschéddigten Person durch ausge-
bildetes Fachpersonal - eine Begleitung, die durch gegebenenfalls, jedoch
nicht notwendigerweise vorhandene Softskills der Nebenklagevertretung,
die in der juristischen Ausbildung nicht erlernt werden, kaum bewerkstel-
ligt werden kann. Durch eine konsequentere Umsetzung der bereits exis-
tierenden Normen - vor allem die audiovisuelle ermittlungsrichterliche
Vernehmung, die gemifl §255a Abs.2 StPO die gerichtliche Aussage in

422 Eschelbach in: BeckOK-GVG, 26. Ed., § 24 Rn. 9.
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der Hauptverhandlung ersetzen kann - kann die geschadigte Person durch
das Strafverfahren dergestalt geleitet werden, dass die fiir sie entstehende
Belastung jedenfalls minimiert werden kann.

IL. Kritik an den Mitwirkungsrechten

Die Mitwirkungsrechte der verletzten Person im Strafverfahren werden
seit jeher insbesondere seitens der Verteidigung stark kritisiert. Dabei wird
immer wieder auf den Aufsatz Schiinemanns aus dem Jahr 1986 Bezug
genommen.

Schiinemann*? setzte sich 1986 mit dem Entwurf des Ersten Gesetzes zur
Verbesserung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren*?* auseinander.
Er iibt profunde Kritik an sdmtlichen Mitwirkungsrechten des Opfers im
Strafverfahren, wobei er dabei sdamtliche Geschadigtenrechte, insbesondere
die, die im Ersten Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten
im Strafverfahren 1986 in die Strafprozessordnung aufgenommen und nun-
mehr im 5. Buch der Strafprozessordnung geregelt sind, zu den Mitwir-
kungsrechten zahlt.

Seine Beurteilung stellt bis heute das Fundament jeglicher Kritik an
der Beteiligung der geschadigten Person im Strafprozess dar und wurde
seitens der Literatur und zum Teil auch seitens der Rechtsprechung seit
1986 fortentwickelt.

Folglich ist es zur Untersuchung des Akteneinsichtsrechts unumganglich,
die Kritik Schiinemanns bezogen auf samtliche Mitwirkungsrechte nicht
nur aus heutiger, sondern insbesondere auch aus historischer Perspektive in
ihren einzelnen Argumenten eingehend zu analysieren. Dabei ist insbeson-
dere die historische Entwicklung des Strafrechts sowie der Opferrechte zu
untersuchen.

Schiinemann kritisiert den Entwurf des Ersten Gesetzes zur Verbesse-
rung der Stellung des Verletzten im Strafverfahren hinsichtlich der Starkung
der Offensiv- und Informationsrechte der geschadigten Person im Strafver-
fahren. Konkret meint er damit insbesondere das Recht auf Akteneinsicht,
das Recht auf die Hinzuziehung eines anwaltlichen Beistands, die Mittei-
lungsrechte sowie die Moglichkeit des Anschlusses in der Nebenklage.

423 Schiinemann NStZ 1986, 193.
424 BGBIL. 11986, S. 2496: Erstes Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im
Strafverfahren (Opferschutzgesetz).
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Diese Mitwirkungsrechte kritisiert Schiinemann insbesondere vor dem
Hintergrund der Entwicklung des tdterorientierten Strafrechts, mit Blick
auf den Grundsatz der Waffengleichheit und aus praktischer Sicht, nament-
lich einer mit der Stirkung der Opferposition einhergehenden Mehrbelas-
tung der Justiz.

1. Beteiligung der betroffenen Person trotz Téterstrafrechts

Das deutsche Strafrecht ist ein tat- und taterorientiertes Strafrecht; das
Straftatopfer steht im Strafverfahren nicht im Vordergrund. Die Sanktio-
nen, welche das Strafgesetzbuch vorsieht, und der Strafprozess, den die
Strafprozessordnung regelt, sind auf Tdter*innen bezogen und kniipfen an
das konkret verwirklichte Unrecht an.

Wihrend Ausgangspunkt fiir die einzelne Strafe (im Erwachsenenstraf-
recht) der der Norm zu entnehmende Strafrahmen ist, dienen andere Vor-
schriften, wie beispielsweise die Moglichkeit der Weisungen nach § 56¢
StGB, der Einwirkung auf den*die Téter*in zum Zwecke der Resozialisie-
rung.

Ob und gegebenenfalls wie das Opfer an dem Strafverfahren zu beteili-
gen ist, ohne insbesondere das Ziel der Resozialisierung der Téter*innen
aus dem Blick zu verlieren, sieht Schiinemann kritisch. Ebenso vor dem
Hintergrund des generalpraventiven Strafzwecks der Stabilisierung des all-
gemeinen Rechtsbewusstseins und der Achtung fremder Rechtsgiiter sowie
des Schutzes der Gesellschaft sieht Schiinemann wenig Notwendigkeit, das
Straftatopfer mit umfassenden eigenen Rechten auszustatten.

a) Argument Schiinemanns

Schiinemann fiihrt an, dass das deutsche Strafrecht sich zu einem taterori-
entierten Strafrecht mit dem Ziel der Resozialisierung der Tater*innen
entwickelt habe. Vor diesem Hintergrund sei die Beteiligung des Opfers
dysfunktional: Durch diese erfolge eine Einfithrung von Rachemotiven
in den Strafprozess - dies lasse sich nicht in den modernen Strafprozess
integrieren, sondern stelle vielmehr eine Riickentwicklung des Strafrechts
dar.

Zunichst stellt er heraus, dass die Bestrafung der Tdter*innen lediglich
notwendig und zuldssig sei, wenn diese entweder der Stabilisierung des
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allgemeinen Rechtsbewusstseins und der Achtung von Rechtsgiitern diene
oder den Schutz der Gesellschaft vor den von Straftiter*innen in Zukunft
ausgehenden Gefahren gewiéhrleiste; zusétzlich sei erforderlich, dass die
Strafe der betroffenen Person gegeniiber durch das Schuldprinzip gerecht-
fertigt werden konne und dass die von der Strafe regelmiflig zu erwarten-
den entsozialisierenden Folgen mdglichst abgemildert wiirden.

Diesem ultima-ratio-Prinzip der Strafrechtspflege lasse sich nach Schiine-
mann fiir die Opferposition entnehmen, dass im Falle des Verzichts auf oh-
ne Weiteres zumutbare, {ibliche und verniinftige Selbstschutzmafinahmen
der in ihren Rechtsgiitern verletzten Person eine Mitverantwortung dieser
Person und mithin kein Anspruch auf Strafrechtsschutz bestehe. Dem Op-
fer komme im Rahmen der Devianzselektion bereits die wichtigste Rolle
zu, indem die Sanktionierung des stratbaren Verhaltens von seiner Strafan-
zeige abhédnge. Soweit die Bestrafung der Tater*innen nicht zur Dispositi-
on des Opfers stehe, mithin jedenfalls bei Totungs- und Gewaltdelikten,
komme eine strafprozessuale Dispositionsbefugnis der geschddigten Person
nicht in Betracht. Schiinemann befiirwortet in diesem Zusammenhang die
Moglichkeit einer Konfliktbeilegung zwischen Opfer und Tater*in, welche
gegebenenfalls das Strafbediirfnis auftheben konne. Generell kénne das
Opferverhalten im Strafverfahren unter Umstédnden als Indikator fiir das
Strafbediirfnis der Allgemeinheit angesehen werden.

Im Gegensatz zu der Vorstellung Schiinemanns erfolgte die Starkung
und Erweiterung der Offensiv- und Informationsrechte der verletzten Per-
son mit der Begriindung, dass besonders schutzbediirftige Verletzte eine
Einwirkungsmoglichkeit auf das Ergebnis des Strafverfahrens einzuraumen
sei. Schiinemann hinterfragt, woraus sich diese Moglichkeit ableiten lassen
solle: Es konne jedenfalls nicht um den Schutz der Rechtsgiiter der gescha-
digten Person gehen, welche durch die bereits begangene Straftat verletzt
worden seien. Weiter kritisiert Schiinemann die Begriindung der Subjekt-
stellung der geschéddigten Person im Strafverfahren mit der Gewahrleistung
der materiell-rechtlichen Angriffs-, Ausgleichs- und Schutzinteressen der
verletzten Person als Zirkelschluss; das Gleiche gelte fiir die Behauptung,
dass die Wiederherstellung des Rechtsfriedens als Ziel des Strafverfahrens
von der aktiven Einbeziehung der geschidigten Person abhédnge.*?°

425 RiefS, Gutachten C fiir den 55. DJT.
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Schiinemann sieht als mogliche Begriindung der Offensivstellung des
Opfers im Strafverfahren lediglich dessen Genugtuungsbediirfnis.*?¢ Dabei
handle es sich jedoch um nichts anderes als ein Rachebestreben, so dass
durch ein mit Offensivrechten ausgestattetes Opfer das zugunsten einer mo-
dernen Strafrechtspflege abgeschaffte Vergeltungsstrafrecht wieder Einzug
in das Strafverfahren erhalte.

b) Historische Entwicklung des Strafrechts und der Verletztenrechte

Um das Argument Schiinemanns naher zu beleuchten, sind die Entwick-
lung des Strafrechts und die historischen Einfliisse vergangener Systeme auf
die heutige Strafrechtspflege zu untersuchen.

Zugleich ist die historische Entwicklung der Stellung der verletzten Per-
son im Strafverfahren darzustellen, um insbesondere das Ziel der vermehr-
ten Beteiligung des Opfers im Strafverfahren zu untersuchen. Anhand die-
ser Untersuchung soll das Argument Schiinemanns, dass durch die aktive
Beteiligung des Opfers Rachemotive wieder Einzug in den Strafprozess
erhalten wiirden, weiter analysiert werden.

aa) Recht der Antike

Die Strafverfolgung erfolgte zundchst sowohl in der griechischen als auch
in der romischen Antike auf Initiative des betroffenen Biirgers hin und war
mithin von dem Gedanken der Rache geprigt; eine staatliche Strafverfol-
gung aufierhalb politischer Delikte gab es nicht.*?

Aus dem frithen romischen staatlichen Strafrecht sind lediglich politische
Delikte tiberliefert, deren Aburteilung in die Kompetenz des Volksgerichts
fiel.#28 Erst in den letzten 100 Jahren der romischen Republik entwickelte
sich aus den politischen Straftaten wie Bestechung das rein kriminelle
Delikt als Gegenstand staatlicher Strafverfolgung.*2°

426 An diesem Punkt stimmte Schiinemann damals mit Rief§ iiberein, der sich im
Rahmen des 55. Deutschen Juristentags fiir die starke Stellung des Straftatopfers
ausgesprochen hat.

427 Pélay/Hirtel, Romisches Recht und Romische Rechtsgeschichte, S.183 1.

428 Bleicken, Lex Publica, S. 147 f.

429 Bleicken, Lex Publica, S. 150 f.
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Sowohl das griechische Recht in der Antike, welches insgesamt unein-
heitlich*3? war, als auch das romische Recht war geprigt durch die Anklage
des Biirgers; eine Staatsanwaltschaft als Anklagebehorde kannten weder die
antiken Griech*innen noch die antiken Rémer*innen.*3!

Das romische Strafrecht unterlag dem Prinzip der Vergeltung. Insbeson-
dere in der Friihzeit ldsst sich den strafrechtlichen Regelungen der Zwdlfta-
feln von circa 451-449 v. Chr., welche aus historischer Sicht den ersten fes-
ten Punkt der Geschichte des romischen Rechts*3? darstellen, entnehmen,
dass selbst die strafrechtliche Verfolgung der Mérder*innen der Sippe der
getoteten Person tiberlassen wurde.*3* Lediglich die Bestrafung im Falle des
Hochverrats sowie bei schweren Delikten unmittelbar gegen das Gemein-
wesen erfolgte von Staats wegen.*34

bb) Germanisches Recht

In der Zeit des germanischen Rechts erfolgte die Bestrafung der Téter*in-
nen zundchst im Rahmen der Fehde, durch welche die verletzte Person
oder deren Hinterbliebene Rache nahmen.**> In der frithen Epoche des
germanischen Rechts gab es keine staatliche Strafverfolgung; die Verfehlun-
gen des*der Delinquenten war fiir den Staat selbst grundsitzlich nicht von
Interesse.**¢ Lediglich bestimmte Delikte gegen die allgemeine Ordnung,
unter anderem Kriegsverrat, Fahnenflucht und Feigheit vor dem Feind,
wurden durch die Landesgemeinde geahndet.*¥”

Die Rache verfolgte jedoch nicht den Zweck, den Téter*innen Schmerz
zuzufligen; vielmehr war Sinn der Fehde, den*die Gegner*in und seine*ihre
Sippe zu demiitigen.®3® Die Demiitigung konnte auch durch Sithneleis-
tungen, basierend auf einem Siihnevertrag, erreicht werden. Im Rahmen
dieser Vertrage wurde die Leistung anhand erheblicher Vermdgenswerte,
beispielsweise Waffen, Pferde oder Vieh, vereinbart. Durch die Moglichkeit

430 Zeitler, Zwischen Formalismus und Freiheit, S. 116.

431 Polay/Hirtel, Romisches Recht und Rémische Rechtsgeschichte, S. 183 f.

432 Kunkel/Schermaier, Romische Rechtsgeschichte, S. 31.

433 Kunkel/Schermaier, Romische Rechtsgeschichte, S. 41.

434 Kunkel/Schermaier, Romische Rechtsgeschichte, S. 41.

435 Schmidt, Einfithrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 22.
436 Schmidt, Einfithrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 22.
437 Schmidt, Einfithrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 25.
438 Schmidt, Einfithrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 23.
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des Siihnevertrags als Ersatz der Strafe wurden mithilfe staatlichen und
kirchlichen Einflusses Racheakte nach und nach abgeldst.4*

Die Weiterentwicklung des Strafrechts zum offentlichen Strafrecht, in
welchem die Tat gegen die einzelne Person als Angriff auf die Rechtsord-
nung verstanden wird, begann mit dem Ewigen Landfrieden von 1495; in
diesem Reformwerk wurde die Unzuldssigkeit der Fehde in grundsatzlicher
Weise geregelt.#40

Durch die Reform erhielt die Kriminalstrafe in Form der peinlichen
Strafe Einzug in die Strafverfolgung; peinliche Strafe meint alle Strafen
an Leib und Leben eines Menschen.*#! Die peinliche Strafe entwickelte
sich urspriinglich aus der Friedensidee: Die Strafverfolgung sollte nicht
mehr den Einzelfall regeln, sondern durch Abschreckung in die Zukunft
wirken.#42

Strafprozessrechtlich wurde das Strafverfahren jedenfalls**3 durch die
Wormser Reformation von 1498 reformiert und neben dem Akkusations-
prozess (Verfahren mit einem*einer privaten Kldger*in) der Inquisitions-
prozess etabliert;#*44 im Inquisitionsverfahren erfolgte die gesamte Strafver-
folgung vom Anfangsverdacht bis hin zum Strafurteil von Amts wegen
durch einen obrigkeitlichen Anklager.#4> Ziel des Verfahrens war die Erfor-
schung der zugrundeliegenden Tatsachen. Das Wesen des Inquisitionspro-
zesses war einerseits die Offizialmaxime — Durchfithrung des Strafverfah-
rens von Amts wegen —, andererseits die Instruktionsmaxime, mithin die
Pflicht des Ankldgers, sich selbst tiber die entscheidungserheblichen Tatsa-
chen zu unterrichten.*46

Die geschidigte Person war demnach verfahrensrechtlich insbesondere
als Initiator*in fiir die Verfahrensform des Akkusationsprozesses von Be-
deutung.

439 Schmidt, Einfithrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 24.

440 Wadle, Landfrieden, Strafe, Recht, S. 103.

441 Wadle, Landfrieden, Strafe, Recht, S. 206.

442 Wadle, Landfrieden, Strafe, Recht, S. 210.

443 Vor der Normierung des Inquisitionsprozesses durch die Wormser Reformation
entwickelte sich dieser zuvor bereits gewohnheitsrechtlich, vgl. Schmidt, Einfithrung
in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 82.

444 Schmidt, Einfithrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 117.

445 Schmidt, Einfihrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 81f.; eine
genderneutrale Sprache ist an diesem Punkt unerheblich.

446 Schmidt, Einfithrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 82.
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cc) Constitutio Criminalis Carolina (CCC)

Die Entwicklungen der Wormser Reformation setzten sich in der so ge-
nannten constitutio criminalis bambergensis, welche 1507 in Kraft trat, und
spater in der Peinlichen Gerichtsordnung von Karl V. von 1532, der so
genannten constitutio criminalis carolina, fort.

Nach dieser Gerichtsordnung war das Strafverfahren von Amts wegen
zu fithren und der Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln. Der Beweis
der Tatbegehung wurde mittels Gestdndnisses des*der Tdters*Téterin oder
durch Aussagen von mindestens zwei glaubhaften Zeug*innen gefiihrt,
die die Tat selbst beobachtet hatten.*4” Der geschadigten Person kam nun-
mehr eine neue Rolle zu, namentlich die des*der Zeug*in. Falls weder
ein Gestdndnis noch zwei Zeugenaussagen vorlagen, wurde keineswegs
freigesprochen: Vielmehr wurde bei hinreichend starken Indizien zur Ge-
standniserpressung gefoltert.*48

Mit Blick auf das materielle Strafrecht enthielt die CCC nicht nur eine
explizite Normierung diverser Tatbestinde, wie beispielsweise Gottesléste-
rung, Verrat, Brandstiftung, Raub, Mord und Totschlag, sondern auch die
Bestimmung einiger dem heutigen allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches
zugehorigen Begriffe wie Versuch, Teilnahme und Fahrlassigkeit.*4°

Das Strafsystem der CCC beinhaltete, abgesehen von der Todesstrafe, die
Leibesstrafe. Die Freiheitsstrafe kannte das System nur fiir Wiederholungs-
tater*innen, mithin handelte es sich dabei um eine Art der Sicherungs-
verwahrung.**? Die Geldstrafe war kein Bestandteil der CCC, es wurde
stattdessen bei Diebstahl eine Geldbufle verhdngt, welche nicht an den
Staat, sondern an die geschédigte Person zu zahlen war; im Falle des heim-
lichen Diebstahls war der doppelte Wert der Sache, im Falle des offenen
Diebstahls der vierfache Wert der Sache als Schadenswiedergutmachung zu
leisten.*>! Die Rechtsfolge der einzelnen Delikte war abgestimmt auf das
Delikt selbst und die Begehungsart; so wurde beispielsweise dem*der des
Meineids Schuldigen der Schwurfinger abgetrennt, die Todesstrafe war je
nach zugrundeliegendem Delikt, Begehungsweise und Tatumstdnden auf
besonders grausame Weise (Vierteilen) oder auf mildere Weise (Hinrich-
tung mit dem Schwert) durchzufithren. Auf der anderen Seite war eine

447 Schmidt, Einfithrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 121.
448 Schmidt, Einfithrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 121.
449 von Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrecht, S. 25.

450 Geppert JURA 2015, 143,

451 Geppert JURA 2015, 143.
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Méglichkeit der Leibesstrafe der Pranger, welcher auch als Abschreckung
anderer diente. Mithin lassen sich dem Strafsystem der CCC bereits Ele-
mente der Individual- und Generalprivention entnehmen.*>?

Die verletzte Person wurde wie oben dargestellt jedenfalls im Falle eines
verwirklichten Diebstahls im Rahmen der vorgesehenen Tatfolgen - fak-
tisch der Schadenswiedergutmachung - beriicksichtigt.

dd) Das gemein-deutsche Strafrecht

Die Gesetzgebung sowie die Wissenschaft lehnten bis Mitte des 18. Jahr-
hunderts an dem System der CCC. Die Strafrechtspflege entwickelte sich
dagegen zu einem humaneren Strafrecht, insbesondere mit Hinblick auf die
verhdngten Sanktionen; bestimmte grausame Arten der Todesstrafe wur-
den nach und nach immer seltener verhidngt, ebenso die verstimmelnden
Leibesstrafen, welche jeweils durch Verurteilung zu offentlichen Arbeiten,
Straflenbau, Kriegsdienst, aber auch durch Aufenthalte in Zucht- und Ar-
beitshdusern ersetzt wurden.*>

Die Urteile waren jedoch ein Akt richterlicher Willkiir, da kein legisla-
tiver Prozess zur Anderung der Strafmittel erfolgte; die Zuchthausstrafe
wurde erst im Laufe der Zeit gesetzlich in den Landesverordnungen nor-
miert. 454

Insbesondere die Zucht- und Arbeitshausstrafe verfolgte offensichtlich
den Gedanken der Resozialisierung der Téter*innen; zudem bediente man
sich nunmehr der Arbeitskraft delinquenter Personen, statt diese mit dem
Tode zu bestrafen oder zu verstimmeln.*>> Zugleich blieben general- und
spezialpriventive Strafen erhalten, beispielsweise die Verweisung des Lan-
des; diese Strafe sollte zum einen fiir andere abschreckend wirken (general-
praventiv) und zugleich den*die konkrete*n Téter*in abschlieflend sichern
(spezialpriventiv).4>

452 Geppert JURA 2015, 143,

453 von Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrecht, S. 31.

454 von Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrecht, S.31; Schmidt, Einfithrung in die
Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 181.

455 Schmidt, Einfithrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 182.

456 Schmidt, Einfithrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 182.
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ee) Aufklarung

Ende des 18. Jahrhunderts erhielt der Gedanke der Aufklirung (sapere
aude) Einzug in das europdische Strafrecht. Die Grundsitze fanden alsbald
ihren Weg in die Strafgesetzgebung der wichtigsten Lander wie Frankreich,
Russland, Italien, Osterreich und Preuflen; dadurch sollten vor allem der
Schutz der individuellen Freiheit gegen richterliche Willkiir, die Abschaf-
fung der Folter und Todesstrafe und die Betonung des staatlichen (in Ab-
grenzung zu kirchlichen oder sittlichen) Strafzweckes etabliert werden.*>’
Als Strafzweck wurde in der Epoche der Aufkldrung die Besserung oder
Vernichtung der Verbrecher*innen und die Abschreckung des restlichen
Volkes gesehen.*>® Grundgedanke der Straftheorien gegen Ende des 18.
Jahrhunderts war die Idee, der Staat habe in doppelter Hinsicht praventiv
zu agieren: Wihrend die Fehlentwicklung der einzelnen delinquenten Per-
son zwangsweise umgestaltet werden sollte, sollte die iibrige Bevolkerung
vor den verbrecherischen Betitigungen des Einzelnen geschiitzt werden.*>®

ff) Partikularstrafrechte bis zum RStGB 1871

Bereits in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts modernisierte sich das
materielle Strafrecht zusehends: Der Grundsatz nullum crimen, nulla poena
sine lege wurde zunichst kritisch wahrgenommen, setzte sich schlief3lich
aber in samtlichen deutschen Staaten durch.4%® Im Verlauf des 19. Jahrhun-
derts wurden Delinquente mit dem Ziel gestraft, einerseits Vergeltung an
ihnen zu iiben, andererseits generalpréventiv andere von Straffilligkeit ab-
zuhalten.#6!

Den Weg des Reichsstrafgesetzbuchs von 1871 ebnete der franzdsische
Code pénal sowie insbesondere das Bayerische Strafgesetzbuch von 1813.462
Letzteres unterteilte die stratbaren Handlungen bereits in Verbrechen, Ver-
gehen und Polizeiiibertretungen und regelte die Zustandigkeit der Gerich-
te je nach Art der strafbaren Handlung.*®® Die angedrohten Strafen des

457 von Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrecht, S. 35f.

458 von Liszt, Lehrbuch des Deutschen Strafrecht, S. 34.

459 Schmidt, Einfithrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 215.
460 Vormbaum, Einfithrung in die moderne Strafrechtsgeschichte, S. 65.

461 Schmidt, Einfilhrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 302.
462 Schmidt, Einfithrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 302.
463 Vormbaum, Einfithrung in die moderne Strafrechtsgeschichte, S. 70.
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Bayerischen Gesetzbuchs waren weiterhin hart,40* allerdings zeigte sich im
Laufe des Jahrhunderts bis zum Reichsstrafgesetzbuch in allen Staaten des
Deutschen Bundes eine Lockerung der Strafrahmen und eine Humanisie-
rung des Strafrechts.*6>

Der allgemein verfolgte Strafzweck enthielt Elemente der Vergeltungs-
theorien und der Generalpravention. Die Personlichkeit der Tater*innen,
mithin spezialpraventive Gedanken standen damals noch nicht im Fo-
kus.466

Im Mai 1871 wurde der Entwurf des Reichsstrafgesetzbuchs, bei dem
es sich um das erste reichseinheitliche Strafgesetzbuch handelte, verabschie-
det. Die Fassung enthielt trotz kritischer Stimmen weiterhin die Todesstra-
fe, deren Anwendung allerdings auf Mord und versuchten Mord am Bun-
desoberhaupt oder Landesherrn beschriankt werden sollte; das Gesetzlich-
keitsprinzip war nun als Bestandteil des Reichsstrafgesetzbuchs einheitlich
normiert.*¢” Das Bestimmtheitsgebot kannte das Gesetz explizit noch nicht,
die Normen waren aber fiir das Verstindnis der Geschworenen iiberwie-
gend verstiandlich und konkret formuliert.468

Die Vereinheitlichung des Strafprozessrechts erfolgte mit der Verabschie-
dung der Reichsstrafprozessordnung von 1877/79; mit ihr wurden die
Grundsitze der Offentlichkeit, Miindlichkeit und Unmittelbarkeit einge-
fihrt.4® Des Weiteren wurde nunmehr die Trennung von Gericht und
Staatsanwaltschaft implementiert. Das Gericht wurde zu einer umfassen-
den Beweisaufnahme verpflichtet, die Folter abgeschafft; fiir schwere Straf-
taten waren Geschworenengerichte zustindig.*”?

Das Opfer erhielt spatestens ab Verabschiedung der Reichsstrafprozess-
ordnung im Jahr 1877, in welcher gemaf3 § 244 RStPO die Beweisaufnahme
normiert war, die sich auf alle vorgeladenen Zeug*innen, Sachverstdndigen
sowie weitere beigeschaffte Beweismittel zu erstrecken hatte,*”! die Stellung
des*der moglichen Zeug*in.

Uber die gesetzliche Normierung des Adhisionsverfahrens (und somit
iber die mogliche Stellung des Opfers als Adhésionsklager*in) wurde ge-

464 Vormbaum, Einfithrung in die moderne Strafrechtsgeschichte, S. 70.

465 Schmidt, Einfithrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 302.
466 Vormbaum, Einfithrung in die moderne Strafrechtsgeschichte, S. 64.

467 Vormbaum, Einfithrung in die moderne Strafrechtsgeschichte, S. 81.

468 Vormbaum, Einfithrung in die moderne Strafrechtsgeschichte, S. 82.

469 Vormbaum, Einfithrung in die moderne Strafrechtsgeschichte, S. 101.

470 Vormbaum, Einfithrung in die moderne Strafrechtsgeschichte, S.102.

471 Vormbaum, Einfithrung in die moderne Strafrechtsgeschichte, S.102.
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stritten: Fiir seine Einfiihrung wurde damit argumentiert, dass sich wider-
sprechende Entscheidungen im Straf- und Zivilprozess vermieden werden
sollten, wihrend die Gegenseite anfiihrte, dass die Rechtsmittelsysteme
in Straf- und Zivilverfahren zu unterschiedlich seien; letztlich wurde das
Adhisionsverfahren im 3. Entwurf der RStPO gestrichen.4”2

Die RStPO enthielt zwar die Moglichkeit der Beteiligung der verletzten
Person im Strafverfahren, diese beschrankte sich jedoch auf das Privat-
klageverfahren, das Klageerzwingungsverfahren und die Nebenklage, die
allerdings an die Privatklage gekniipft war; mithin nahm das Opfer im
Wesentlichen die Rolle des*der Zeug*in im Strafprozess ein.*’3

gg) Reformen des RStGB bis 1933

Nach Einfithrung des Reichsstrafgesetzbuchs gewann die soziologische
Strafrechtsschule, deren Wortfithrer Franz von Liszt (1851-1919) war, mehr
und mehr Einfluss;*” dieser spezialpriventiven Theorie entsprechend wa-
ren drei Faktoren der Strafe von Bedeutung: Sicherung der Allgemeinheit
vor Straftiter*innen, in dem man diese einsperrte, Abschreckung der Ta-
ter*innen und Besserung derselben, um diese vor Riickfalligkeit zu bewah-
ren.4’>

Durch die moderne Strafrechtsschule von Liszts wurden einige Reform-
bestrebungen angestofien: Zunichst wurde im Jahr 1909 ein erster, von
Praktikern verfasster ,Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch®
veroffentlicht; dieser versuchte zwischen klassischer und moderner Straf-
rechtstheorie zu vermitteln, indem er die Vergeltungsstrafe beibehielt, zu-
gleich aber einige Ideen der modernen Schule - beispielsweise Zuldssigkeit
der Verwarnung fiir geisteskranke Verbrecher*innen sowie die Heraufset-
zung des Strafmiindigkeitsalters von 12 auf 14 Jahre — umsetzte.*’® Im Jahr
1911 wurde ein ,Gegenentwurf zum Vorentwurf eines deutschen Strafgesetz-
buchs“ von den Strafrechtslehrern Karl von Lilienthal (1853-1927), Franz
von Liszt (1851-1919), Wilhelm Kahl (1849-1932) und James Goldschmidt

472 Velten in: SK-StPO, 5. Aufl., vor §§ 403-406¢, Rn. 1.

473 F. K. Peter, Verbesserung der Stellung des Opfers im Strafverfahren, S. 27.
474 Roxin, Strafrecht AT, 5. Aufl., § 4 Rn. 3.

475 von Liszt, ZStW, 3 (1883), 1.

476 Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch, 2 Bande, Berlin 1909.
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(1874-1940) veroftentlicht, welcher erstmals die Unterscheidung zwischen
Strafe und Mafiregel enthielt.*””

1913 folgte der ,Entwurf der Strafrechtskommission“’8, der aber zu-
nichst nicht verdffentlicht wurde; nach Uberarbeitung des Entwurfs wur-
de dieser 1919 nach dem Ersten Weltkrieg veréftentlicht. 1922 wurde der
Reichsregierung der Entwurf Gustav Radbruchs (1878-1949), der in Kolla-
boration mit der Osterreichischen Justizverwaltung entstand, vorgelegt;*”°
der Entwurf enthielt die Abschaffung der Todesstrafe, der Zuchthausstrafe
sowie die Strafbarkeit homosexueller Handlungen unter Erwachsenen.

Im Jahr 1924 wurde von der Reichsregierung ein Entwurf des deutschen
Strafgesetzbuchs an den Reichsrat {ibermittelt und 1925 veréffentlicht; in
diesem Entwurf wurden die Todesstrafe, die Zuchthausstrafe und die Straf-
barkeit der Homosexualitat beibehalten.8? Ferner traten die Regelungen der
§§ 403 ff. StPO am 1.1.1924 zum Adhiasionsverfahren in Kraft und erlaubten
dem Opfer den Antrag auf Zuerkennung einer Buf3e.

Der 1925 verdffentlichte Entwurf wurde im Rahmen von Beratungen
erheblich abgewandelt, so dass ein neuer Entwurf 1927 verdffentlicht wur-
de.#8! Schlieflich wurde ein weiterer Entwurf 1930 vorgelegt, welcher je-
doch aufgrund der Auflésung des Reichstags im Juli 1930 nicht mehr verab-
schiedet wurde; die Bemithungen um eine Gesamtreform blieben somit
erfolglos.*82

Dennoch wurden in der Zeit der Weimarer Republik einige Einzelstraf-
gesetze reformiert; unter anderem wurde der Weg zur Vermeidung kurzer
Freiheitsstrafen durch die Geldstrafengesetze von 1921 und 1923 in der
Form geebnet, dass Freiheitsstrafen unter drei Monaten in eine Geldstrafe
umzuwandeln waren, sofern der Strafzweck damit erreicht werden konn-
te, §27b Abs.1 StGB a.F. Eine Geldstrafe, die nicht vollstreckt werden
konnte, konnte gemafl §28b Abs.1 StGB a.F. durch freie Arbeit getilgt
werden. Des Weiteren wurde die Strafmiindigkeitsgrenze von 12 auf 14
Jahre heraufgesetzt und bei Jugendlichen die Strafe durch Erziehungsmaf3-

477 Kahl/v. Lilienthal/v. Liszt/Goldschmidt, Gegenentwurf zum Vorentwurf eines deut-
schen Strafgesetzbuchs, S.18.

478 Veroffentlicht in: Entwiirfe zu einem deutschen Strafgesetzbuch Bd. I.

479 Roxin, Strafrecht AT, 5. Aufl., § 4 Rn. 8.

480 Amtlicher Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs nebst Begriin-
dung (Reichsratsvorlage), Berlin 1925.

481 Amtlicher Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs mit Begriindung
und 2 Anlagen (Reichsratsvorlage), Berlin 1927.

482 Roxin, Strafrecht AT, 5. Aufl., § 4 Rn. 10.
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regeln erginzt.*®* Dariiber hinaus wurde fiir jugendliche Straftiter*innen
mit dem Reichsjugendgerichtsgesetz vom 1.1.1924 die erste eigenstidndige ge-
setzliche Regelung fiir die Strafverfolgung von Jugendlichen im Deutschen
Reich geschaffen. Auch wurde die Unterscheidung zwischen Mafiregel der
Sicherung und Besserung einerseits und Strafe andererseits noch 1933 nor-
miert. 484

Auch wenn eine Gesamtreform des Strafgesetzbuchs in der Zeit der
Weimarer Republik nicht erfolgte, wurde das deutsche Strafrecht an einigen
Stellen erheblich modernisiert.

hh) Nationalsozialismus und Besatzungszeit

In der Zeit des Nationalsozialismus herrschte ein generalpraventiver Straf-
zweck vor.485

Das materielle Strafrecht diente dem Schutz des deutschen Volkes, insbe-
sondere seines Blutes; Grundlage eines Strafurteils und der zu verhidngen-
den Strafe sollte das gesunde Volksempfinden sein.*86

Einige Neuerungen des materiellen Strafrechts, welche zwischen 1933
und 1943 verabschiedet wurden, sind auch heute noch - zum Teil in ver-
anderter Form - Teil des Strafgesetzbuchs; zu nennen ist beispielsweise
die Abgrenzung von Mord und Totschlag, der Tatbestand des Vollrausches
gemaf3 § 323a StGB, die Einwilligung gemafs § 228 StGB, die obligatorische
Strafmilderung bei der Beihilfe und das dreigliedrige System im Jugend-
strafrecht, namentlich Erziehungsmafiregeln, Zuchtmittel und Jugendstra-
fo.487

Zum Zwecke des Schutzes des Blutes des deutschen Volkes wurde bereits
1935 das so genannte Blutschutzgesetz verabschiedet, welches den aufler-
ehelichen Verkehr zwischen Juden und Staatsangehérigen deutschen oder
artverwandten Blutes unter Strafe stellte, §§ 5 Abs. 2, 2 Blutschutzgesetz.

Im selben Jahr wurde sich von dem Grundsatz nullum crimen, nulla poe-
na sine lege abgewandt — eine Tat durfte dadurch mittels Gesetzes riickwir-
kend strafbar und bestraft werden, ebenso konnten Handlungen geahndet
werden, die nach dem Grundgedanken des Strafgesetzes und des gesunden

483 Roxin, Strafrecht AT, 5. Aufl., § 4 Rn. 11

484 Roxin, Strafrecht AT, 5. Aufl., § 4 Rn. 11.

485 Ambos, Nationalsozialistisches Strafrecht, S. 44.
486 Freisler, ZStW 55, 34.

487 Roxin, Strafrecht AT, 5. Aufl., § 4 Rn. 14.
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Volksempfindens Strafe verdient hatten, §2 S.1 StGB a.F4% Gemif3 §2
S.2 StGB a.F. konnten auch Taten, welche sich unter keinen gesetzlich
normierten Tatbestand fassen lieflen, nach dem Gesetz bestraft werden,
dessen Grundgedanke auf sie am besten zutraf. Diese Veranderungen des
Strafgesetzbuches ermdglichten eine willkiirliche Rechtsprechung.

Die Delinquenz als erbbiologische Anlage im Menschen wurde unter
breiter Zustimmung als Verbrechensursache angesehen; diese Theorie
rechtfertigte das Bestreben, die so genannten Unerziehbaren unschédlich
zu machen.*%?

Strafprozessual wirkt insbesondere eine Anderung der Strafprozessord-
nung bis heute fort: Mit dem Gesetz zur Anderung von Vorschriften des
Strafverfahrens und des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 28.6.1935 wurden
die Haftgriinde der Wiederholungsgefahr und der Schwere der Tat in die
Strafprozessordnung aufgenommen.*°

Auch wenn einige in der Zeit des Nationalsozialismus eingefiihrten
Anderungen des Strafgesetzbuchs heute noch Bestand haben, stellte die
gesamte Entwicklung in dieser Zeit einen Riickschritt verglichen mit der
Zeit der Weimarer Republik dar.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das (Straf-)Recht zunéchst
nach und nach von nationalsozialistischen Elementen bereinigt.**! Weiteres
Anliegen der Besatzungsméchte war die Bestrafung der verantwortlichen
Kriegsverbrecher; dies beschrinkte sich keineswegs auf die Niirnberger
Prozesse; bereits im Vorfeld wurden hunderte Kriegsverbrecher in den ein-
zelnen Zonen durch dort eigens eingerichtete Militdrgerichte - teils auch
zum Tode - verurteilt.*?

Durch das Grundgesetz vom 23.5.1949 wurde die Todesstrafe schliefSlich
abgeschafft; zudem wurde durch Art.103 Abs. 2 GG der Grundsatz nullum
crimen, nulla poena sine lege im Grundgesetz verankert.

Die Reprisentation des Opfers im Strafverfahren blieb sowohl in der
Zeit des Nationalsozialismus als auch in der Nachkriegszeit im Wesentli-
chen unverandert. Das einzige Novum stellte die Anderung des Adhisions-
verfahrens dar: Am 15.6.1943 trat die Anderung der §§ 403 ff. StPO in Kraft,

488 Gemeint ist die Fassung, die vom 1.9.1935 bis zum 4.2.1946 galt.

489 Schaffstein ZStW 55, 276.

490 Vormbaum, Einfithrung in die moderne Strafrechtsgeschichte, S.192.

491 Roxin, Strafrecht AT, 5. Aufl., § 4 Rn.15; Vormbaum, Einfithrung in die moderne
Strafrechtsgeschichte, S. 218.

492 Broszat VIZ 81, 477.
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wodurch die Geltendmachung eines aus der Tat erwachsenen vermdgens-
rechtlichen Anspruchs im Strafverfahren maoglich wurde.

ii) Entwicklung seit 1949

Ab dem Jahr 1953 wurde die Strafrechtsreform erneut angestofSen. Ab 1954
bis 1959 tagte die von dem damaligen Justizminister Fritz Neumayer (1884
1973) einberufene Grofle Strafrechtskommission, bestehend aus insgesamt
24 Professoren, Richtern, Staatsanwalten, Rechtsanwalten, Ministerialbe-
amten und Bundestagsabgeordneten, mit dem Ziel, ein neues Strafgesetz-
buch zu erstellen.

Aus dieser Strafrechtskommission ging schliefilich der Entwurf 1962 her-
vor, der zwar die seit 1871 in Rechtsprechung und Wissenschaft erarbeiteten
Thesen vereinte, aber insbesondere vor dem Hintergrund des Strafzwecks
eine gewisse Nahe zur Vergeltungstheorie zeigte; der Entwurf wurde nie
Gesetz.#%* Als Gegenentwurf folgte 1966 der ,Alternativ-Entwurf eines
StGB* von 14 Strafrechtsprofessoren; dieser Entwurf setzte im Bereich des
Strafzwecks ausschlieSlich auf Spezial- und Generalpravention, der Vergel-
tungsgedanke wurde vollig verworfen und das Schuldprinzip diente als
Obergrenze der Strafe.*%

Durch das Erste Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 25.6.1969 wurde
im Allgemeinen Teil die Freiheitsstrafe vereinheitlicht (statt Zuchthaus,
Einschliefung und Haft) und die kurze Freiheitsstrafe eingeschrankt. Das
Zweite Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 1.1.1975 versuchte schlief3lich,
die Ideen des Entwurfs 1962 sowie des Alternativ-Entwurfs von 1966 zu
vereinen; dies zeigte sich insbesondere in der Strafzumessungsvorschrift,
welche zwar die Schuld als Grundlage der Zumessung der Strafe beibehielt,
jedoch durch den zweiten Satz ,Die Wirkungen, die von der Strafe fiir das
kiinftige Leben des Téters in der Gesellschaft zu erwarten sind, sind zu
beriicksichtigen“ den Resozialisierungsgedanken gleichwertig aufgriff.#%

Die Grundlage der Strafzumessung und der damit vom Gesetzgeber zum
Ausdruck gebrachte Strafzweck sind seit 1975 unverandert.

493 Roxin, Strafrecht AT, 5. Aufl,, § 4 Rn. 16; genderneutrale Sprache ist hier unerheblich.
494 Roxin, Strafrecht AT, 5. Aufl., § 4 Rn. 17f.
495 Roxin, Strafrecht AT, 5. Aufl., § 4 Rn. 20.
496 Roxin, Strafrecht AT, 5. Aufl., § 4 Rn. 24.
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jj) Opferschutzgesetz von 1986

Das Opferschutzgesetz vom 18.12.1986 regelte auf umstrittene Weise**” die
Beteiligung der verletzten Person im Strafverfahren neu. Die Verflechtung
von Nebenklagebefugnis und Berechtigung zur Privatklage wurde geldst,
indem fiir die Nebenklagebefugnis ein Katalog an Straftaten, die die Ge-
schddigten ebendieser zur Nebenklage berechtigen sollten, gesetzlich nor-
miert wurde. Es handelte sich dabei - wie bis heute — um Straftaten, die
sich mit Ausnahme der Vorschrift des §396 Abs.1 Nr.6 StPO gegen die
hochstpersonlichen Rechtsgiiter richten, mithin sind Korperverletzungs-,
Sexual- und Kapitaldelikte aufgefiihrt.

Ferner wurden durch das Opferschutzgesetz weitere Rechte der verletz-
ten Person konstituiert, namentlich die in §§ 406d-h normierten Informati-
ons- und Beteiligungsrechte.

Schliellich wurde auch das Adhésionsverfahren aufgewertet, indem der
geschidigten Person ebenso wie dem Angeschuldigten die Moglichkeit der
Prozesskostenhilfe gegeben wurde, § 404 Abs. 5 StPO. Auflerdem wurde die
Méglichkeit des Erlasses eines Grund- und Teilurteils durch die Anderung
des § 406 StPO eingefiihrt.

kk) Verbrechensbekdmpfungsgesetz von 1994

Im Rahmen des Verbrechensbekdmpfungsgesetzes vom 28.10.1994 (in Kraft
getreten am 1.12.1994) wurde die Vorschrift des § 46a StGB, der Tater-Op-
fer-Ausgleich, aufgewertet. Zuvor war die Moglichkeit des Téter-Opfer-Aus-
gleichs lediglich implizit im Rahmen der Strafzumessung geméaf$ § 46 Abs. 2
S.2 StGB zu beriicksichtigen. Die Vorschrift des § 46 Abs. 2 S. 2 StGB wurde
mit Wirkung zum 1.4.1987 dergestalt angepasst, dass das Bemiihen des*der
Téter*in, einen Ausgleich mit der verletzen Person zu erreichen, bei der
Strafzumessung einzubeziehen sei. Mit der Regelung des § 46a StGB ver-
folgte der Gesetzgeber einerseits das Ziel, Tater*innen einen Anreiz fiir
Ausgleichsbemithungen zu bieten, zugleich aber nicht jegliche Form der
Schadenswiedergutmachung den Téter*innen zugutekommen zu lassen;*%
andererseits dient die Vorschrift auch der Genugtuung des Opfers.**

497 Vgl. insbesondere Schiinemann NStZ 1986, 193.
498 BT-Drucks. 12/6853, S. 21.
499 BGH, Beschl. v. 5.12.2002 - 3 StR 471/02.
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1) 30. Strafrechtsdnderungsgesetz von 1994

Durch das Strafrechtsdnderungsgesetz vom 23.6.1994, welches sodann am
30.6.1994 in Kraft trat, wurde die Verjahrungsregelung des §78b StGB
angepasst. Mit Anpassung dieser Norm wurde das Ruhen der Verjihrung
betreffend Taten nach den §§176-179 StGB a.F. bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres des*der Betroffenen normiert.

mm) Zeugenschutzgesetz von 1998

Am 30.4.1998 trat das Gesetz zum Schutz von Zeugen bei Vernehmungen
im Strafverfahren und zur Verbesserung des Opferschutzes in Kraft. Durch
das Gesetz wurde die Moglichkeit der audiovisuellen Zeugenvernehmung,
§ 247a StPO, geschaffen; die Regelung sollte nicht nur dem Zeugenschutz,
sondern auch der Sachaufklirung dienen, indem - vor allem fiir besonders
gefidhrdete Zeug*innen - einer ,Flucht aus der Zeugenstellung“ begegnet
werden sollte.>%° Nach dem Willen des Gesetzgebers sollten durch die
Moglichkeit des Einsatzes von Videotechnologie explizit auch besonders
gefdhrdete Zeug*innen wie Ermittlungsbeamt*innen sowie Personen, die
Verbindungen zur (organisierten) Kriminalitit und sich von diesen losge-
sagt hatten, geschiitzt werden.>”! Zugleich wurden die Vorschriften der
§§ 58a, 168e und 255a StPO zur Bild-Ton-Aufzeichnung sowie die Beiord-
nung eines Zeugenbeistands gemaf3 § 68b StPO eingefiihrt; begriindet wur-
den diese Neuregelungen damit, dass insbesondere kindlichen Zeug*innen,
aber auch erwachsenen, besonders schutzbediirftigen Zeug*innen Unter-
stitzung gewahrt werden solle.’?? Die Belastungen fiir die Zeug*innen soll-
ten moglichst begrenzt werden, wenn die Rechtspflege sie zur Mitwirkung
im Strafverfahren zwinge.>%

500 Niehaus in: MiKoStPO, 2. Aufl., § 247a Rn. 3.
501 BT-Drucks. 13/7165, S. 4.
502 BT-Drucks. 13/7165, S. 4.
503 BT-Drucks. 13/7165, S. 4.
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nn) Gesetz zur strafverfahrensrechtlichen Verankerung des Téter-Opfer-
Ausgleichs und zur Anderung des Gesetzes iiber Fernmeldeanlagen
von 1999

Durch das Gesetz zur strafverfahrensrechtlichen Verankerung des Titer-
Opfer-Ausgleichs und zur Anderung des Gesetzes iiber Fernmeldeanlagen
vom 21.12.1999 wurde der Titer-Opfer-Ausgleich sowie dessen Durchfiih-
rung auch verfahrensrechtlich in den §§155a, b StPO normiert. Auch
im Rahmen dieser Regelung, welche sowohl Téter*innen als auch der
geschédigten Person zugutekommen soll, wurde der Opferschutz besonders
berticksichtigt, indem durch § 155a S. 3 StPO sichergestellt ist, dass die Eig-
nung des Falles fiir einen Tater-Opfer-Ausgleich gegen den ausdriicklichen
Willen des*der Verletzten nicht angenommen werden darf.

00) Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz von 2001

Das Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz trat am 31.12.2001 in Kraft und
dient der Gefahrenabwehr fiir Personen, ohne deren Angaben in einem
Strafverfahren die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des
Aufenthaltsorts der beschuldigten Person aussichtslos oder wesentlich er-
schwert wire. Zeug*innen konnen mit ihrem Einverstindnis geschiitzt
werden, wenn sie aufgrund ihrer Aussagebereitschaft einer Gefahrdung
von Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit oder wesentlicher Vermdgenswerte
ausgesetzt sind und sich fiir Zeugenschutzmafinahmen eignen.

Die Mafinahmen konnen auch die Vergabe einer voriibergehenden Tar-
nidentitét fiir Zeug*innen gemafd § 5 ZSHG beinhalten.

pp) Gesetz zur Anderung der Vorschriften iiber die Straftaten gegen die
sexuelle Selbstbestimmung und zur Anderung anderer Vorschriften
von 2003

Durch das Gesetz zur Anderung der Vorschriften iiber die Straftaten gegen
die sexuelle Selbstbestimmung und zur Anderung anderer Vorschriften,
welches am 1.4.2004 in Kraft trat, wurden Strafandrohungen gegen die se-
xuelle Selbstbestimmung, insbesondere § 176 StGB, verscharft. Im Falle des
sexuellen Missbrauchs von Kindern (§ 176 StGB) wurde der minderschwere
Fall, der gemafS § 176 Abs.1 StGB a.F. auch mit Geldstrafe geahndet werden
konnte, ersatzlos gestrichen.
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Dariiber hinaus wurde die Mdoglichkeit der Beiordnung eines anwaltli-
chen Beistands gemifd §397a Abs.1 StPO erweitert; namentlich wurde
§397a Abs.1 S.2 StPO neu formuliert und um den Halbsatz erweitert,
welcher die Beiordnung auch fiir erwachsene Nebenkldger*innen moglich
macht, wenn diese ihre Interessen selbst nicht ausreichend wahrnehmen
konnen. Zu beachten ist, dass die Regelung des § 397a StPO damals noch
keinen eigenen Straftatenkatalog enthielt, sondern sich auf § 395 StPO be-
20g.

qq) L Opferrechtsreformgesetz von 2004

Am 1.9.2004 trat das 1. Opferrechtsreformgesetz in Kraft, bei dessen Aus-
gestaltung auch die Vorgaben eines Rahmenbeschlusses der Europdischen
Union beriicksichtigt wurden; dieser Rahmenbeschluss beinhaltete Min-
deststandards fiir den Opferschutz auf europdischer Ebene, welche von
den Mitgliedstaaten bis Mérz 2006 umzusetzen waren.’** Vorgabe des
Rahmenbeschlusses war die Schaffung gesetzlicher Normen einerseits zum
Schutz von Verbrechensopfern hinsichtlich deren Zugang zum Recht, ihrer
Schadensersatzanspriiche und der Prozesskosten und andererseits zur Un-
terstiitzung von Opfern vor und nach dem Strafverfahren, um die Folgen
der Straftat abmildern zu kénnen.>%

Das 1. Opferrechtsreformgesetz hatte zum Ziel, die Stellung der verletzten
Person im Strafverfahren zu verbessern, weshalb die in § 395 StPO geregel-
te Nebenklagebefugnis erweitert wurde; so wurde der Anschluss mit der
Nebenklage nun auch im Sicherungsverfahren moglich.

Auch das Adhasionsverfahren wurde aufgewertet, indem mit der Ande-
rung des § 405 StPO die Mdoglichkeit eines Vergleichs geschaffen und die
Méglichkeit des Absehens von einer Entscheidung eingeschrénkt wurde:
Wihrend das Gericht bis 2004 von der Entscheidung absehen konnte,
wenn sich der Antrag zur Erledigung im Strafverfahren nicht eignete
(insbesondere bei einer Verzogerung des Verfahrens), konnte das Gericht
durch die Anderung von einer Entscheidung nur absehen, wenn sich der
Antrag auch unter Beriicksichtigung der berechtigten Belange der antrag-
stellenden Person zur Erledigung im Strafverfahren nicht eignete. Die feh-
lende Eignung ist insbesondere gegeben, wenn eine weitere Priifung des
Antrags, auch soweit eine Entscheidung nur iiber den Grund oder einen

504 EU-Amtsblatt v. 22.3.2001, L82/1.
505 EU-Amtsblatt v. 22.3.2001, L82/1.
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Teil des Anspruchs in Betracht kommt, das Verfahren erheblich verzégern
wiirde. Diese Moglichkeit des Absehens von der Entscheidung ist aber
nicht mehr gegeben, soweit die antragstellende Person den Anspruch auf
Zuerkennung eines Schmerzensgeldes geltend macht.

Des Weiteren wurde eine Zustdndigkeit der Strafkammern gemafd § 24
GVG Abs.1 Nr.3 GVG geschaffen, wenn die Staatsanwaltschaft wegen
der besonderen Schutzbediirftigkeit von Verletzten einer Straftat, die als
Zeug*innen in Betracht kommen, Anklage beim Landgericht erhebt. Ziel
dieser Regelung, welche mit dem Gesetz zur Anderung der Rechte von Op-
fern sexuellen Missbrauchs von 2013 noch klarstellender formuliert wurde,
ist die Vermeidung wiederholter Vernehmungen in mehreren Tatsachen-
instanzen und der damit einhergehenden Belastungen fiir Opferzeug*in-
nen.>% Die Norm wird zum Teil als verfassungswidrig kritisiert, da die
Rolle des Opfers antizipiert werden muss.’®” Diese Ansicht geht jedoch,
wie bereits dargelegt, fehl, da auch die Rolle der beschuldigten Person zu
Beginn des Ermittlungsverfahrens festgelegt werden muss, um dieser Per-
son Beschuldigtenrechte einrdumen zu konnen.®® Es ist nicht ersichtlich,

weshalb nicht auf die Rolle des*der Geschddigten vorab antizipiert werden
diirfte.

rr) Gesetz zur Starkung der Riickgewinnungshilfe und der
Vermdogensabschopfung bei Straftaten

Das Gesetz zur Stirkung der Riickgewinnungshilfe und der Vermégensab-
schopfung bei Straftaten trat am 1.1.2007 in Kraft und bewirkte eine Ande-
rung der Vorschriften der §§ 111b ff. StPO a.F, welche Regelungen iiber die
Beschlagnahme und Sicherstellung fiir Verfall und Einziehung enthalten.
Die Gesetzesinderung verbesserte die Moglichkeiten der verletzten Person,
auf sichergestellte Vermdogenswerte der verurteilten Person zugreifen zu
konnen; so wurde insbesondere die Vorschrift des § 111g StPO angepasst,
wodurch die Moglichkeit der Zwangsvollstreckung der verletzten Person in
Gegenstinde, hinsichtlich derer der dingliche Arrest vollzogen ist, verbes-
sert wurde.

506 Schuster in: MiKoStPO, 2. Aufl., § 24 GVG Rn. 17.

507 Schuster in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 24 GVG Rn. 17; Eschelbach in: BeckOK GVG, 26.
Ed., § 24 Rn. I3.

508 Vgl.oben B.L.7.f).
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ss) 2. Justizmodernisierungsgesetz von 2006

Durch das 2. Justizmodernisierungsgesetz, welches am 31.12.2006 in Kraft
trat, wurde die Vorschrift des § 80 Abs.3 JGG dergestalt gedndert, dass
nunmehr die Nebenklage auch in Jugendstrafsachen unter engen Vorausset-
zungen ermdoglicht wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Nebenklage
in Jugendstrafsachen gem. § 80 Abs.3 StPO a.F. unzuldssig. Durch das 2.
Justizmodernisierungsgesetz wurde fiir Verletzte die Moglichkeit geschaf-
fen, sich auch in Jugendstrafsachen der Nebenklage anzuschlieflen, wenn
sie durch ein Verbrechen gegen das Leben, die korperliche Unversehrt-
heit oder die sexuelle Selbstbestimmung oder nach §§239 Abs.3, 239a
oder 239b StGB, durch welches das Opfer seelisch oder kérperlich schwer
geschédigt oder einer solchen Gefahr ausgesetzt worden ist, oder durch ein
Verbrechen nach § 251 StGB verletzt worden sind.

tt) 2. Opferrechtsreformgesetz von 2009

Das 2. Opferrechtsreformgesetz trat am 1.10.2009 in Kraft. Durch die Re-
form wurden Rechte von Geschidigten und Zeug*innen im Strafverfahren
verbessert.

Zunichst wurde die Vorschrift des § 395 StPO, mithin die Regelung des
Anschlusses mit der Nebenklage, gedndert. Der Katalog wurde zum einen
tibersichtlicher gestaltet, zum anderen vorsichtig erweitert, beispielsweise
durch die Aufnahme der Vorschrift des § 236 StGB (Kinderhandel) sowie
Nachstellung geméfd § 238 StGB als Nebenklagedelikte. Die Anschlussmog-
lichkeit in Fallen von Beleidigung wurde dagegen in den nicht abschlief3en-
den Katalog des § 395 Abs. 3 StPO iiberfithrt, wodurch der Anschluss mit
der Nebenklage in diesen Féllen nur noch unter erhGhten Voraussetzungen
méglich ist, namentlich bei Vorliegen besonderer Griinde.

Eine wichtige weitere Anderung betraf die Vorschrift des §395 Abs. 3
StPO: Urspriinglich schuf die Regelung die Moglichkeit fiir Verletzte nach
§ 229 StGB, sich als Nebenklager*in anzuschlieflen, wenn dies aus besonde-
ren Griinden, namentlich wegen der schweren Folgen der Tat, zur Wahr-
nehmung seiner*ihrer Interessen geboten erschien. Diese Norm wurde
durch die Anderung vom 1.10.2009 sehr viel weiter gefasst: Die Nebenkla-
gebefugnis ist nunmehr fiir alle personenbezogenen Delikte des Strafgesetz-
buches bei Vorliegen besonderer, die Schutzbediirftigkeit der betroffenen
Person betreffender Griinde gegeben.
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Des Weiteren wurde die Vorschrift des § 397a StPO dergestalt gedndert,
dass die Koppelung an § 395 StPO geldst und stattdessen mit den Regelun-
gen der § 397a Abs. 1 Nr. 1-4 StPO ein eigener Katalog an Delikten geschaf-
fen wurde, die den Anspruch auf Beiordnung eines anwaltlichen Beistands
begriindeten. Diese Novellierung verbesserte formal die Ubersichtlichkeit
der Vorschrift und praktisch die Rechte der verletzten Person, da die Bei-
ordnungsgriinde ausgeweitet und das Kostenrisiko fiir die verletzte Person
somit minimiert wurden. Es wurde dabei nicht schlicht ein umfangreicher
Katalog in die Vorschrift aufgenommen; vielmehr wurden einige Delikte,
beispielsweise nach § 397a Abs. 1 Nr. 3 StPO Verbrechenstatbestdnde wie die
schwere Korperverletzung gemiaf3 § 226 StGB oder Raub gemifl § 249 StGB,
als Beiordnungsdelikt unter der erweiterten Voraussetzung aufgenommen,
dass die Tat beim Opfer zu schweren korperlichen oder seelischen Schiaden
gefiihrt hat oder voraussichtlich fithren wird. Durch die Anderung des
§ 397a Abs. 1 Nr. 4 StPO wurde eine Beiordnungsméglichkeit fiir die Delikte
nach §§ 174-182, 221, 225, 226, 232-235, 238 Abs. 2, 3, 239a, 239b, 240 Abs. 4
StGB fiir Delikte nach §§ 249, 250, 252, 255 und 3l6a StGB geschaffen,
sofern das Opfer bei Antragstellung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat; nach der urspriinglichen Fassung war fiir eine begrenztere Auswahl
an Delikten die Beiordnung bei Antragstellung bis zum vollendeten 16. Le-
bensjahr moglich. Ferner wurde die Nebenklagebefugnis bei den in § 397a
Abs.1 Nr.3 StPO genannten Straftatbestinden unabhéngig vom Alter der
geschédigten Person eingefiihrt, falls das Opfer seine Interessen selbst nicht
ausreichend wahrnehmen kann; durch diese Regelung wurde der Opfer-
schutz fiir besonders schutzbediirftige Geschidigte erheblich verbessert.

Die Schutzaltersgrenze wurde im Zuge der Reform nicht nur fir die
Vorschrift des § 397a StPO von 16 auf 18 Jahre angehoben, sondern auch fiir
die Regelungen der §§ 58a, 241a, 247, 255a StPO sowie § 172 GVG.

Zudem wurden die Informationsrechte der Verletzten sowie die Infor-
mationspflichten der Behorden gemafl §§ 406d ff. StPO angepasst und er-
weitert. In diesem Zuge ist auch die Einfithrung des §201 Abs.2 StPO
zu nennen, nach dem der in der Nebenklage beteiligten Person und der
nebenklagebefugten Person auf Antrag die Anklageschrift zu iibersenden
ist.

Zum Zwecke des Zeugenschutzes wurde die Vorschrift des § 68 StPO
dergestalt gedndert, dass die Strafverfolgungsbehdrden gemafd § 68 Abs. 4
StPO verpflichtet wurden, schutzwiirdige Zeug*innen auf die Méglichkeit
der Nichtangabe des Wohnortes hinzuweisen und diese bei der Angabe
einer alternativen ladungsfahigen Anschrift zu unterstiitzen. Mit der Ein-
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fiihrung des § 68 Abs.5 StPO soll der Schutz des*der Zeugin verbessert
werden, indem Strafverfolgungsbehorden dazu verpflichtet werden, bei der
Gewidhrung von Akteneinsicht oder der Erteilung von Auskiinften an die
beschuldigte Person sicherzustellen, dass die Daten des*der Zeugin - sofern
diese*r die Angabe verweigert hat — nicht offengelegt werden.

uu) Gesetz zur Starkung der Taterverantwortung

Das Gesetz zur Stirkung der Taterverantwortung, welches zum 1.3.2013
in Kraft trat, sollte den Opferschutz weiter aufwerten: Zu diesem Zweck
wurden die Vorschriften des § 153a StPO und des § 59a StGB gedndert, um
eine Verbesserung und Erweiterung der Moglichkeiten zu erreichen, dass
Beschuldigte mittels staatsanwaltschaftlichen oder gerichtlichen Weisungen
qualifizierte Programme zugewiesen werden kénnen; in diesen Program-
men sollen sich diese Personen mit ihren Taten auseinandersetzen und
lernen, fiir ihr Handeln Verantwortung zu iibernehmen sowie sich selbst zu
kontrollieren.>%

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden sowohl in die Regelung des § 153a
StPO als auch in die Vorschrift des § 59a StPO Varianten aufgenommen,
welche der beschuldigten Person die Teilnahme an einem sozialen Trai-
ningskurs auferlegen kénnen.

vv) Gesetz zur Anderung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs
(StORMG) von 2013

Das Gesetz zur Anderung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs
(StORMG) vom 26.6.2013 zielte auf eine Starkung der Rechte von Opfern
sexuellen Missbrauchs.>!?

Zu diesem Zweck wurde die Vorschrift des §397a Abs.1 StPO weiter
angepasst: Nach §397a Abs.1 Nr.4 StPO sollen Opfer von Sexualstrafta-
ten nach den §§174-182 StGB sowie Geschadigte der Misshandlung von
Schutzbefohlenen gemaf! § 225 StGB einen anwaltlichen Beistand beigeord-
net bekommen, sofern sie zum Zeitpunkt der Tat das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben. Dariiber hinaus wurde dieses Beiordnungsrecht auf
Geschadigte jeglichen Altes ausgeweitet, sofern diese ihre Interessen selbst

509 BT-Drucks. 17/10164, S. 1.
510 BT-Drucks. 17/12735, S. 1.
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nicht ausreichend wahrnehmen kdnnen. Die in der vorherigen Fassung des
§397a Abs. 1 Nr. 4 StPO aufgefithrten Delikte, wie Aussetzung gemaf3 § 221
StGB und Raubdelikte, wurden in die neu geschaffene Nr.5 der Vorschrift
tibertragen mit der Anpassung, dass das Opfer in dem Fall bei Antrag-
stellung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben darf; hier wurde
die Beiordnungsméglichkeit fiir Geschédigte jeglichen Alters beibehalten,
ebenfalls mit der Einschrankung, dass die Beiordnung erfolgt, wenn die
Verletzten ihre Interessen selbst nicht ausreichend wahrnehmen kénnen.

Ferner wurde die Vorschrift des § 69 Abs.2 StPO in der Form gedndert,
dass gemidfd § 69 Abs.2 S.2 StPO verletzte Zeug*innen in Vernehmungen
insbesondere Gelegenheit zu geben ist, sich zu den Tatfolgen zu duflern.

Auch wurde zum Schutz minderjéhriger und erwachsener Opferzeug*in-
nen die Vorschrift des § 171b GVG, welche die Méglichkeit des Offentlich-
keitsausschlusses wihrend der Vernehmung der fraglichen Person regelt,
geindert: Es wurden in §171b Abs.2 GVG als Soll-Vorschrift zum Offent-
lichkeitsausschluss explizit Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung,
gegen das Leben, wegen Misshandlung Schutzbefohlener und Straftaten
gegen die personliche Freiheit nach §§232-233a StGB aufgenommen, bei
deren Verhandlung ein*e Zeug*in unter 18 Jahren vernommen werden soll.
Begriindet wurde die Anderung damit, dass die Auseinandersetzung mit
der Tat im Rahmen einer Vernehmung eine erneute besondere Belastung
fiir die Opferzeug*innen darstelle; dieser Belastung werde durch den Of-
fentlichkeitsausschluss Rechnung getragen.”!!

Sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich wurden die Verjihrungsre-
gelungen betreffend Straftaten insbesondere gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung angepasst: Geméfd § 78b Abs.1 Nr.1 StGB in der Fassung vom
30.6.2013 ruht die Verjahrung von Straftaten nach den §§ 174-174c, 176-179
StGB sowie nach § 225 StGB bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres des
Opfers.>? In die Vorschrift des § 197 BGB wurden Schadensersatzansprii-
che, die auf der vorsatzlichen Verletzung des Lebens, des Korpers, der Ge-
sundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung beruhen, unter
Abs. 1 Nr. 1 aufgenommen, so dass diese Schadensersatzanspriiche nunmehr
in 30 Jahren verjahren. Zugleich wurde die Hemmungsvorschrift des § 208
BGB, nach der die Verjahrung von Anspriichen wegen der Verletzung der
sexuellen Selbstbestimmung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres der
Glaubiger*innen gehemmt ist, beibehalten mit der Begriindung, dass zum

511 BT-Drucks. 17/12735, S. 17.
512 Seit dem 27.1.2015 ruht die Verjahrung bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres.
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Teil selbst die 30-jahrige Verjahrungsfrist zu kurz sei, da Opfer auch lange
nach der Tat nicht in der Lage seien, gegen die Téter*innen vorzugehen.>®

ww) 3. Opferrechtsreformgesetz von 2015

Das 3. Opferrechtsreformgesetz, welches teilweise zum 31.12.2015, teilweise
am 1.1.2017 in Kraft trat, stellte eine Umsetzung der Richtlinie 2012/29/EU
des Europidischen Parlaments und des Rates vom 25.10.2012 iber Mindest-
standards fiir die Rechte, die Unterstiitzung und den Schutz von Opfern
von Straftaten dar.

Geidndert wurde zum Schutz von Opferzeug*innen § 48 StPO; nament-
lich wurde durch die Erginzung der Vorschrift in §48 Abs.3 StPO die
Pflicht zur Beriicksichtigung einer besonderen Schutzbediirftigkeit nor-
miert. Nach der zwischenzeitlich wieder entfallenen Erginzung war ins-
besondere zu priifen, ob aufgrund besonderer Schutzbediirftigkeit Maf3-
nahmen nach §168e StPO oder §247a StPO erforderlich sind, ob ein
Ausschluss der Offentlichkeit wihrend der Vernehmung angeraten ist und
inwieweit Fragen zum personlichen Lebensbereich des*der Zeug*in ent-
behrlich sein konnten. Der Regelungsinhalt der Vorschrift des § 48 Abs. 3
StPO wurde schliefilich eigens in die Norm des § 48a StPO iibertragen >4

Durch eine Anderung des § 158 StPO ist der verletzten Person nunmehr
auf Antrag eine schriftliche Bestitigung des Eingangs der Strafanzeige
auszuhédndigen; diese soll eine kurze Zusammenfassung der Angaben der
geschidigten Person zu Tatzeit, Tatort und der angezeigten Tat enthalten.
Ferner wurde §158 StPO um den Absatz 4 ergdnzt, nach dem Verletzte,
die der deutschen Sprache nicht michtig sind, bei Anzeigenstellung die
notwendige Hilfe bei der Verstindigung zu erhalten haben, um die Anzeige
in einer ihnen verstandlichen Sprache anzubringen.

Des Weiteren wurden die Informationsrechte des Opfers und die Hin-
weispflichten der Strafverfolgungsbehorden gemifl §§ 406d-k StPO neu
geordnet und teilweise erweitert.

513 BT-Drucks. 17/12735, S. 18.
514 Vgl. unten B. IL 1. b) yy).
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xx) Gesetz iiber die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren
(PsychPbG) von 2017

Die weitreichendste Anderung infolge der 3. Opferrechtsreform trat am
1.1.2017 in Kraft und betrifft die Vorschrift des § 406g StPO, namentlich
die psychosoziale Prozessbegleitung, welche durch das Gesetz {iber die
psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren ergénzt wird.

Seit dem 1.1.2017 ist das Recht auf einen psychosozialen Beistand durch
§ 406g StPO sowie dessen Anwesenheitsrecht wihrend der Vernehmung
der verletzten Person und wihrend der Hauptverhandlung gemeinsam mit
der verletzten Person garantiert — eingeschréankt fiir den nicht beigeordne-
ten psychosozialen Beistand nach § 406 Abs. 4 StPO. Dariiber hinaus ent-
hilt § 406g Abs. 3 StPO den an die Voraussetzungen des § 397a Abs. 1 StPO
gekoppelten Anspruch der geschidigten Person auf Beiordnung eines psy-
chosozialen Beistands. Wie bereits dargelegt dient die psychosoziale Pro-
zessbegleitung dem Schutz der geschéadigten Person vor, wihrend und nach
der Hauptverhandlung - insbesondere zur Vermeidung von Sekundarvikti-
misierung und zur Reduzierung individueller Belastungen; gleichzeitig soll
sie die Wahrheitsfindung fordern, indem sie die Aussagetiichtigkeit starkt.>>

yy) Gesetz zur Bekdmpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder von 2021

Abgesehen von einer Anpassung der Vorschriften der §§176-176d, 184b,
1841 StGB wurde strafprozessual die im Jahr 2015 gednderte Fassung
des § 48 StPO wieder gestrichen und stattdessen in den eigens dafiir ge-
schaffenen §48a StPO iibertragen. Nunmehr garantiert §48a StPO die
Beriicksichtigung der besonderen Schutzbediirftigkeit von Opferzeug*in-
nen; gemifd §48a Abs.2 StPO sind im Falle minderjihriger Verletzter
Untersuchungshandlungen besonders beschleunigt durchzufiihren, soweit
dies unter Beriicksichtigung der personlichen Verhiltnisse des*der Zeug*in
sowie der Art und Umstdnde der Straftat zu seinem*ihrem Schutz oder zur
Vermeidung von Beweisverlusten geboten ist.

515 Vgl. oben B. L. 6. b) bb).
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c) Ausblick: Uberarbeitung der EU-Opferschutzrichtlinie

Bereits im Juni 2020 stellte die Europdische Kommission eine EU-Strategie
fiir Opferrechte vor. Es soll ein Mafinahmenpaket zum Schutz der Opfer
von Straftaten erfolgen.

Der Vorschlag der Kommission wurde an verschiedene Interessenvertre-
tungen - unter anderem Sachverstindige der Mitgliedstaaten, der Plattform
fiir Opferrechte sowie Strafrechtsexpert*innen - zur Evaluierung und Fol-
genabschétzung tibermittelt.

Auf Grundlage dieser Evaluierung und Folgenabschétzung soll mit den
vorgeschlagenen Anderungen erreicht werden, dass Opfer europaweit einen
wirksamen Zugang zu Informationen erhalten; des Weiteren soll eine bes-
sere Abstimmung der Schutzmafinahmen auf die Bediirfnisse der Opfer
erfolgen und eine bessere Unterstiitzung, insbesondere psychologische Hil-
fe, auch fiir behinderte Menschen und fiir Opfer im Kindesalter etabliert
werden. Die Teilnahme der Opfer am Strafverfahren soll wirksamer ausge-
staltet werden und Opfer einen besseren Zugang zu Entschiddigung erhalten
- sowohl im Adhésionsverfahren als auch im Bereich des Opferentschadi-
gungsrechts (seit dem 1.1.2024 im SGB XIV geregelt).>16

d) Stellungnahme

Aus der historischen Entwicklung des heutigen Strafrechts und insbesonde-
re der Opferrechte ergibt sich, dass das Opfer bereits frith eine wichtige
Rolle im Strafverfahren gespielt hat. Wéhrend es tatsdchlich vor allem im
germanischen Recht noch um die Rache der geschiddigten Person und
ihrer Familie ging, hat sich die Rolle des Opfers iiber die Jahrhunderte
und Jahrtausende gewandelt. Zwar ist Schiinemann zuzugestehen, dass sich
das Strafrecht zu Recht wie dargestellt vom Rachegedanken auch zum Ziel
der Resozialisierung gewandelt hat. Bereits die dem Strafgesetzbuch zu
entnehmenden Arten der Strafen und die Sanktionspraxis widersprechen
allerdings der Vorstellung, das Strafrecht diene auch nur iiberwiegend
der Resozialisierung. Zugegeben gibt es Sanktionen und Mafinahmen im
Strafgesetzbuch und der Strafprozessordnung, die die Resozialisierung for-
dern, wie zum Beispiel die Bewdhrungsweisungen, die Vorschrift des § 153a
StPO sowie die Verwarnung mit Strafvorbehalt. Allerdings haben sowohl

516 EU-Kommission, COM (2023) 424 final, 2023/0250 (COD).
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die Freiheitsstrafe als auch die Geldstrafe eine fragliche resozialisierende
Wirkung: Die Geldstrafe — haufigste Sanktion und zu zahlen an die Staats-
kasse — hat iiber den Umstand, dass sie fiir den*die Tater*in spiirbar ist,
keinen resozialisierenden Aspekt, sie trifft im Gegenteil wirtschaftlich (und
sozial) Schwache starker als wirtschaftlich starke Personen, wodurch die
Geldstrafe die gesellschaftliche Situation der betroffenen Person noch pre-
kdarer macht. Haftstrafen fithren ihrerseits nachweislich® zu einer nicht
unerheblichen Anzahl von Riickfillen. Demgegeniiber deuten Riickfallun-
tersuchungen bezogen auf Restorative-Justive-Programme darauf hin, dass
die Auseinandersetzung der Tater*innen mit den von ihnen geschidigten
Personen rehabilitative Auswirkungen haben.>'8

Hinsichtlich der Opferbeteiligung am Strafverfahren ist festzuhalten,
dass seit Ende des 20. Jahrhunderts die Beteiligung des Opfers im Strafver-
fahren im Fokus steht — nicht mehr die Sithne. Dass die Grundlage der
Strafzumessung und der damit vom Gesetzgeber zum Ausdruck gebrachte
Strafzweck seit 1975 unverdndert ist, widerlegt die Kritik Schiinemanns,
dass durch die Stiarkung der Opferrechte eine Wiedereinfithrung des Ra-
chemotivs in das Strafrecht erfolge: Wenn dies der Fall wire, hitte der
Gesetzgeber auch die Grundlage der Strafzumessung entsprechend dndern
mussen.

Insbesondere der jiingste Vorschlag der Européischen Kommission un-
terstreicht, dass es um den Schutz und die Information des Opfers geht,
keinesfalls um die Revitalisierung des Rachemotivs. Anhand dieser Maxime
erfolgt die Gesetzgebung.

Vor diesem Hintergrund geht die Kritik von Schiinemann fehl, der
Ausbau der Mitwirkungsrechte stelle einen Riickschritt in der modernen
Strafrechtsentwicklung dar. Richtig ist vielmehr, dass eine differenzierte
Betrachtung erfolgt, bei der der Schutz der Téter*innen und der Opfer im
Mittelpunkt steht.

Um die These von Schiinemann noch naher zu beleuchten, muss weiter
die Legitimation der Mitwirkung der geschiddigten Person am Strafverfah-
ren, die Straftheorien sowie die Beteiligungsrechte aus viktimologischer
und psychologischer Sicht betrachtet werden.

517 Eine Riickfallquote von iiber 40 % hat die bundesweite Riickfalluntersuchung 2013
2016 und 2004-2016 von Jorg-Martin Jehle, Hans-Jorg Albrecht, Sabine Hohmann-
Fricke und Carina Tetal in Kooperation mit dem Bundesamt fiir Justiz ergeben.

518 Zum Uberblick: Gerhard, Riickfalluntersuchungen nach Restorative Justive-Pro-
grammen - ein kritischer Uberblick, Center for the Study of Law an Economica,
Discussion Paper Br. 2004-10.
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aa) Legitimation der Mitwirkung der verletzten Person am Strafverfahren

Die Legitimation der Mitwirkungsrechte der geschddigten Person im Straf-
verfahren lassen sich sowohl aus der EMRK, dem AEUV, der UN-BRK und
den Grundrechten herleiten. Thre gesetzliche Grundlage finden sie sodann
in den einfachgesetzlichen Vorschriften der Strafprozessordnung und des
Strafgesetzbuches.

(1) Legitimation als Ausfluss der EMRK, aus dem AEUV und der Charta
der Grundrechte der Européischen Union

Aus der Europdischen Menschenrechtskonvention (EMRK) kénnen Opfer-
rechte abgeleitet werden: Wenn durch die infrage stehende Straftat ein in
der EMRK normiertes Menschenrecht verletzt wurde, hat das betroffene
Opfer jedenfalls ein Recht auf einen Strafprozess gegen den*die Téter*in
sowie einen Anspruch auf Rechtsschutz.”®

Der Europiische Gerichtshof fiir Menschenrechte (EGMR) erkennt da-
riiber hinaus in standiger Rechtsprechung die staatliche Verpflichtung zum
Erlass von Strafgesetzen an.>2

Dariiber hinaus konstituiert Art. 82 Abs.2 AEUV das Recht des Europa-
ischen Parlaments und Rats, Mindestvorschriften festzulegen, soweit dies
zur Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Urteile und
Entscheidungen und der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in
Strafsachen mit grenziiberschreitender Dimension erforderlich ist. Nach
Art. 82 Abs. 2 lit. ¢ AEUV konnen diese Vorschriften die Rechte der Opfer
von Straftaten betreffen. Daraus ist abzuleiten, dass Opferrechte nicht nur
durch den AEUV legitimiert sind, sondern dass durch das Europdische
Parlament und den Rat Mindestvorschriften im Bereich der Opferrechte
festgelegt werden konnen; Art.82 Abs.1 AEUV verlangt die Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in den in Art. 82 Abs.2 AEUV
genannten Bereichen — mithin auch im Opferschutz.

Art. 6 der Charta der Grundrechte der Européischen Union normiert,
dass jeder Mensch das Recht auf Freiheit und Sicherheit hat. Der Begriff
der Sicherheit, also das Geschiitztsein vor Gefahr oder Schaden, umfasst

519 Holz, Justizgewdhranspruch des Verbrechensopfers, S. 21, 99.

520 Unter anderem: EGMR Urt. v. 22.10.1996, Stubbings and others vs. UK, Reports
18, 1996-1V, S.1487 ff.; EGMR Urt. v. 14.3.2002, Paul and Audrey Edwards vs. UK,
Reports 2002-1L, S. 137 ff.
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nicht nur den Schutz vor Primérviktimisierung — eine Frage der Gewalt-
pravention -, sondern auch den Schutz vor Sekundirviktimisierung im
Rahmen des Strafverfahrens. Dieser Gefahr kann durch die Mitwirkungs-
rechte der Geschddigten im Strafverfahren begegnet werden: Einerseits
ermoglichen die Informationsrechte der §§ 406d, 406e, 406i, 406j, 406k
StPO der betroffenen Person einen aktuellen Kenntnisstand im Strafverfah-
ren. In der Hauptverhandlung gewiéhrleisten andererseits insbesondere das
Beanstandungsrecht, §§ 397 Abs. 1 S.1, 238 Abs. 2 StPO, sowie die Vorschrif-
ten der §§ 247, 247a StPO, §171b GVG einen gewissen Schutz vor Retrau-
matisierung, beispielsweise durch Vermeidung der Konfrontation mit der
angeklagten Person.

Die Rechte (betroffener) Kinder sind in Art.24 der Charta der Grund-
rechte der Europdischen Union explizit erwdhnt; danach genieflen Kinder
einen besonderen Schutz, ihr Wohl muss eine vorrangige Erwégung sein.
Die Rechte von Kindern sind dariiber hinaus in der UN-Konvention {iber
die Rechte des Kindes geregelt. Bereits in der Prdambel der UN-Konventi-
on ist festgehalten, dass Kinder wegen ihrer mangelnden kdrperlichen und
geistigen Reife besonderen Schutzes und besonderer Fiirsorge, vor allem ei-
nes angemessenen rechtlichen Schutzes, bediirfen. Diese besondere Rechts-
position findet in der Strafprozessordnung bereits Anwendung: So sind die
Voraussetzung fiir den Ausschluss der angeklagten Person gemaf$ § 247 S. 2
StPO fiir Minderjahrige niederschwelliger als fiir betroffene erwachsene
Personen. Auch diirfen minderjahrige Zeug*innen nach § 241a Abs.1 StPO
grundsatzlich nur von dem*der Vorsitzenden vernommen werden. Ohne
Mitwirkung eines rechtlichen Beistands ist allerdings fraglich, ob diese
Regelungen auch beachtet bzw. ausgeschopft werden.

(2) Grundrechtliche Verankerung der Mitwirkungsrechte

Ausdriicklich ist die Stellung der geschéddigten Person im Grundgesetz nicht
genannt. Dennoch erstreckt sich der Schutzbereich verschiedener Grund-
rechte auch auf den des Straftatopfers.

Die verletzte Person unterfillt als Verfahrensbeteiligte dem Schutz des
Art.1 Abs.1 GG Das Strafprozessrecht ist angewandtes Verfassungs-

521 F. K. Peter, Verbesserung der Stellung des Opfers im Strafverfahren, S.55; BVerfG,
Beschl. v. 8.10.1974 — 2 BvR 747/73, 2 BvR 748/73, 2 BvR 749/73, 2 BvR 750/73, 2 BvR
751/73, 2 BvR 752/73, 2 BVvR 753/73.
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recht;522 mithin muss das Strafverfahrensrecht auch die Menschenwiirde
des Opfers schiitzen und diesem normierte Schutz- und Abwehrmoglich-
keiten an die Hand geben.>?* Die geschidigte Person darf angesichts ihrer
Rechte aus Art.2 Abs.1 in Verbindung mit Art.1 Abs.1 GG als Zeug*in
nicht zum bloflen Objekt des Verfahrens gemacht werden.>* Sowohl die
angeklagte als auch die geschidigte Person haben gegebenenfalls eine
Mitwirkungspflicht im Strafverfahren - die angeklagte Person hat in der
Regel eine Anwesenheitspflicht geméf3 § 231 Abs. 1 S.1 StPO, die geschadigte
Person, jedenfalls bei ordnungsgemifler Ladung als Zeug*in, gerichtlich
oder im Auftrag der Staatsanwaltschaft eine Pflicht zu erscheinen, § 48
StPO. Aus dieser Objektstellung im Strafverfahren ergeben sich potenziell
Abwehrrechte auch fiir die geschéddigte Person aus Art.19 Abs. 4 GG. Da-
riiber hinaus hat die geschadigte Person ebenso wie die angeklagte Person
Anspruch auf rechtliches Gehor, Art. 103 Abs. 1 GG.

Der Anspruch des Opfers auf Teilhabe am Strafprozess widerspricht
nicht dem aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Grundgedanken der
Erforderlichkeit einer funktionstiichtigen Strafrechtspflege:>> Nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts®?® erfordert das Rechts-
staatsprinzip, dessen wesentlicher Bestandteil auch die Idee der Gerechtig-
keit ist, einerseits eine faire Ausgestaltung und Anwendung des Strafpro-
zessrechts. Andererseits erlaubt und verlangt es ebenso die Beriicksichti-
gung der Belange einer funktionstiichtigen Strafrechtspflege, welche erfor-
dert, dass durch strafprozessuale und strafrechtliche Vorkehrungen Strafté-
ter*innen im Rahmen der geltenden Gesetze verfolgt, abgeurteilt und einer
gerechten Bestrafung zugefiihrt werden. Eine Beschrankung der Rechte der
beschuldigten oder angeklagten Person zugunsten der geschédigten Person
ist, wenn die Funktionstiichtigkeit der Strafrechtspflege dies erfordert, hin-
zunehmen. So entschied das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom
8.10.2009°%7, dass der Beschrankung des Fragerechts der angeklagten Per-
son und ihrer Verteidigung dergestalt, dass eine konfrontative Befragung
von bestimmten Zeug*innen nicht ermdglicht wurde, verfassungsrechtlich
keine Bedenken entgegenstiinden; den nicht in der Hauptverhandlung be-
fragten, anonymisierten Zeug*innen drohe bei wahrheitsgeméflier Aussage

522 Kudlich in: MiiKoStPO, 2. Aufl., Einleitung Rn. 45.

523 Riefs, Gutachten C fiir den 55. D] T, C. 47.

524 BVerfG, Beschl. v. 8.10.1974 — 2 BvR 747/73, 2 BvR 748/73, 2 BvR 749/73, 2 BvR
750/73,2 BvR 751/73, 2 BvR 752/73, 2 BvR 753/73.

525 Ahnlich F K. Peter, Verbesserung der Stellung des Opfers im Strafverfahren, S. 56.

526 BVerfG, Beschl. v. 15.1.2009 - 2 BvR 2044/07.

527 BVerfG, Beschl. v. 8.10.2009 - 2 BvR 547/08.
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Gefahr fiir Leib oder Leben, weshalb ihnen Vertraulichkeit seitens der
Strafverfolgungsbehorden zugesichert worden sei. Wire die Identitét trotz
der Zusicherung preisgegeben worden, hitte dies das Vertrauen in derarti-
ge Zusagen derart erschiittert, dass der Einsatz von Vertrauenspersonen
langfristig unmoglich gemacht werden wiirde. Die Erwégungen des Ge-
richts, aufgrund des Erfordernisses einer funktionstiichtigen Rechtspflege
die Identitdt der Zeug*innen vertraulich zu behandeln, seien nach Ansicht
des Bundesverfassungsgerichts nachvollziehbar.

Das Erfordernis einer funktionstiichtigen Strafrechtspflege ist nach An-
sicht des Bundesverfassungsgerichts®?® dariiber hinaus eng verbunden mit
dem Beschleunigungsgebot: Sie verlangt nicht nur die Durchsetzung des
staatlichen Strafanspruchs an sich; die Durchsetzung hat auch innerhalb
eines angemessenen Zeitrahmens zu erfolgen, so dass die Strafe noch als
Reaktion auf geschehenes Unrecht wahrgenommen werden kann. Wiah-
rend Verfahrensverzogerungen einerseits die Zwecke der Sanktion unter-
laufen, gebieten andererseits auch Gesichtspunkte des Opferschutzes eine
Beschleunigung des Strafverfahrens, da iiberlange Verfahren insbesondere
tiir Betroffene von Straftaten eine Belastung darstellen.

Eine funktionstiichtige Strafrechtspflege erfordert zudem die umfassen-
de Aufklarung des der strafrechtlichen Verurteilung zugrundeliegenden Le-
benssachverhalts. Unabdingbar sind dafiir in der Regel Zeugenaussagen,
insbesondere in Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen, in welchen die
Aussage des*der geschddigten Hauptbelastungszeug*in die Grundlage der
Verurteilung darstellt. Fiir die Aussagequalitdt ist das Empfinden in der
Vernehmungssituation von erheblicher Bedeutung: Wenn sich eine Person
durch die Vernehmungssituation tiberfordert fiihlt, kann dies ihre Kommu-
nikationsféhigkeit und ihr Erinnerungsvermdgen beeintrachtigen.®?® Die
Belastung durch die Vernehmung muss fiir eine qualitativ gute Aussage
folglich geringgehalten werden. Die Mitwirkungsrechte dienen der Redu-
zierung der Belastung, insbesondere die Information tiber den Verfahrens-
ablauf allgemein sowie {iber den Stand des Verfahrens im Einzelfall; eine
moglichst kurze Verfahrensdauer und verfahrensrechtliche Einflussmog-
lichkeiten - beispielsweise durch einen Antrag auf audiovisuelle Verneh-

528 BVerfG, Beschl. v..6.10.2009 - 2 BvR 2580/08.
529 Milne/Bull, Interviewing witnesses with learning disabilities for legal purposes in:
British Journal of Learning Disabilities, 2001 (29), S. 93-97.
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mung nach § 247a StPO - kénnen auf das Belastungserleben von Zeug*in-
nen positiv einwirken.>30

Eine funktionstiichtige Strafrechtspflege muss somit auch zum Zwecke
der Wahrheitsfindung die Belange Geschidigter mit in den Blick nehmen.
Opferschutzrechtliche Vorschriften und Entscheidungen, auch wenn sie
Beschuldigtenrechte beschrénken, legitimieren sich damit aus der Erforder-
lichkeit der funktionstiichtigen Strafrechtspflege.

Das Bundesverfassungsgericht erkennt ein subjektives Recht der verletz-
ten Person auf effektive Strafverfolgung, abgeleitet aus Art.2 Abs.2 S.1 in
Verbindung mit Art.1 Abs.1S.2 GG, an.>* Ein solcher Anspruch bestehe
nach Sicht des Bundesverfassungsgerichts jedenfalls bei erheblichen Strafta-
ten gegen das Leben, die korperliche Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbe-
stimmung und die Freiheit der Person.>*

Der Staat ist dadurch verpflichtet, die genannten héchstpersonlichen
Rechtsgiiter gegen rechtswidrige Eingriffe Dritter zu schiitzen, wenn die
betroffene Person selbst nicht dazu in der Lage ist. Zu nennen ist die
wirksame Verfolgung von Gewaltverbrechen, einerseits als Auspragung der
staatlichen Schutzpflicht, andererseits aufgrund der UnrechtmafSigkeit von
Selbstjustiz angesichts des Gewaltmonopols des Staates. Kommt der Staat
seiner grundrechtlich verankerten Verpflichtung zur effektiven Strafverfol-
gung nicht nach, konnte dies zu einem Vertrauensverlust in das Gewaltmo-
nopol des Staates und dadurch zu allgemeiner Unsicherheit bis hin zu
Gewalt fithren.>3

Aus der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts lasst sich schluss-
folgern, dass sich aus Art.2 Abs.2 S.1 in Verbindung mit Art.1 Abs.1 S.2
GG ein Recht auf ein opfergerechtes Strafverfahren ableiten ldsst, auch
wenn das Bundesverfassungsgericht dieses Recht nicht explizit nennt.

Auf diesen Leitgedanken nehmen Fegert et al. im Rahmen ihrer kri-
tischen Bestandsaufnahme zur Anwendung der ,Nullhypothese® im Rah-
men aussagepsychologischer Begutachtungen Bezug. Sie fithren dazu aus,

530 Busse/Volbert/Steller, Belastungserleben von Kindern in der Hauptverhandlung,
S.200 ft.

531 BVerfG, Beschl. v. 22.1.2021 - 2 BvR 757/17; BVerfG, Beschl. v. 6.10.2014 — 2 BvR
1568/12; BVerfG, Beschl. v. 21.12.2022 -2 BvR 378/20.

532 BVerfG, Beschl. v. 22.1.2021 - 2 BvR 757/17.

533 Fegert et al., Die Methode der forensischen Glaubhaftigkeitsbegutachtung im deut-
schen Sprachraum - Ein interdisziplindres Pladoyer fiir eine kritische Bestands-
aufnahme zur Anwendung der sogenannten ,Nullhypothese® in unterschiedlichen
Verfahrenskontexten, S. 85.
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dass die Grundannahme der Nullhypothese in der Aussagepsychologie
Geschadigte aufgrund der schematischen Herangehensweise unter Aufer-
achtlassung der kommunikativen Opfereigenheiten irrelevant werden ldsst,
jedenfalls wenn die aussagepsychologische Begutachtung den Erlebnishin-
tergrund der Angaben nicht bestdtigen kann; dadurch werde der grund-
rechtliche Anspruch auf Strafverfolgung nicht verwirklicht.>3*

Demzufolge fiihren opferungerechte Ermittlungen zur Grundrechtsver-
letzung, das Argument e contrario lasst damit den Schluss auf das Grund-
recht auf ein opfergerechtes Strafverfahren zu.

(3) Strafprozessrecht

Das Strafprozessrecht hat das Ziel, dem Strafverfahren einen geordneten
Rahmen zu geben, so dass die Feststellung der (Un-)Schuld der angeklagten
Person und somit ein gerechtes Urteil ermdglicht wird.

Bereits der Beginn des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens hangt er-
heblich vom Opfer ab: In der Regel erlangen die Strafverfolgungsbehorden
Kenntnis von der Straftat, indem das Opfer Strafanzeige erstattet. Die er-
forderliche Mitwirkung der geschddigten Person geht bei Antragsdelikten
sogar noch iiber die reine Mitteilung des strafbaren Verhaltens der beschul-
digten Person hinaus, denn die Strafverfolgungsbehdrden werden in diesen
Fillen nur bei Stellung des Strafantrages tatig. Funktionen des Strafantrags-
erfordernisses sind die Abschichtung von Bagatelldelikten (u.a. §§248a,
123, 223, 230, 303 StGB), die Riicksichtnahme auf eine personliche Bezie-
hung der Beteiligten (insbesondere § 247 StGB) und die Riicksicht auf die
verletzte Person (u.a. §§201-204 StGB). Die geschédigte Person ist dem-
nach ohnehin nach Willen des Gesetzgebers Subjekt des Strafverfahrens,
denn der Gesetzgeber lasst sie regelméafiig schon zu Beginn mittelbar iber
die Einleitung des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens und somit den
Sanktionsanspruch der Gemeinschaft entscheiden.>®® Dass eine Abschich-
tung je nach Schwere des Delikts in absolute und relative Antragsdelikte
sowie Offizialdelikte, deren Aufklirung die geschddigte Person nach Einlei-
tung des Ermittlungsverfahrens nicht mehr unterbinden kann, erfolgt, steht

534 Fegert et al., Die Methode der forensischen Glaubhaftigkeitsbegutachtung im deut-
schen Sprachraum - Ein interdisziplindres Pladoyer fiir eine kritische Bestands-
aufnahme zur Anwendung der sogenannten ,Nullhypothese® in unterschiedlichen
Verfahrenskontexten, S. 85.

535 Riefs, Gutachten C fir den 55. DJT, C 16 ff.
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der Subjektstellung der verletzten Person im Strafverfahren nicht entgegen.
Die Subjektqualitat kann der geschéddigten Person bei Vorliegen eines Offi-
zialdeliktes nicht aberkannt werden, was der Einheit der Rechtsordnung
widersprache. Dariiber hinaus wird auf die Bediirfnisse der verletzten Per-
son in der Praxis dergestalt Riicksicht genommen, dass beispielsweise bei
Anzeige eines Sexualdeliktes die (voriibergehende) Einstellung des Strafver-
fahrens erfolgt, wenn die geschédigte Person sich physisch oder psychisch
nicht in der Lage sieht, eine Aussage im Ermittlungsverfahren zu tétigen.
Auch wird teilweise seitens der Staatsanwaltschaft bei der Nebenklagever-
tretung nachgefragt, ob die geschddigte Person iiberhaupt weiterhin Inter-
esse an der Strafverfolgung habe, bevor Anklage erhoben wird.

Das Strafverfahren verfolgt das Ziel der Wahrheitsfindung; der Sachver-
halt, der zur Verletzung der Rechtsordnung gefiihrt hat, soll fiir das spéte-
re Urteil rekonstruiert werden.>*® Das Opfer stellt im Strafverfahren als
Zeug*in ein essenzielles Beweismittel dar, es hat als verletzte Person, deren
Rechten und Interessen durch das materielle Strafrecht Rechnung getragen
wird, aber auch Subjektqualitt.>® Sachverhalte, bei denen es tiber den*die
Tater*in und die geschddigte Person hinaus keine Zeug*innen und keine
sonstigen Beweismittel gibt, konnen ohne Beteiligung der verletzten Person
kaum aufgeklart werden. Wenn die geschidigte Person am Verfahren zu
beteiligen ist, ist sie als Subjekt des Strafprozesses auch mit Rechten auszu-
statten.

Ziel des Strafverfahrens ist zudem die Wiederherstellung des sozialen
Friedens - dieser Verfahrenszweck ist in der Regel nur unter Einbezie-
hung der betroffenen Person tiberhaupt moglich.>*® Dieses Verfahrensziel
spiegelt sich insbesondere in den Vorschriften der § 46a StGB und § 155a
StPO, dem Téter-Opfer-Ausgleich, wider; durch die (ernsthaft erstrebte)
friedensstiftende Wiedergutmachung durch den*die Téter*in kann eine
Strafe gemildert oder von dieser ginzlich abgesehen werden. Dadurch wird
Tater*innen ein Anreiz gegeben, sich mit dem durch sie verwirklichten
Unrecht und der betroffenen Person auseinanderzusetzen. Dieser Ansatz
ist - wie es in §155a StPO explizit ausgefiithrt ist — ohne Mitwirkung der
verletzten Person nicht méglich.

Denkbar wire, die verletzte Person und ihre Interessen auf das Zivilver-
fahren zu verweisen, in welchem sie privatautonom ihre Ziele verfolgen

536 Kudlich in: MiiKoStPO, 2. Aufl,, Einleitung Rn. 7.
537 Riefs, Gutachten C fiir den 55. DJT, C 51.
538 Riefs, Gutachten C fiir den 55. DJT, C 52.
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kann. Diese Uberlegung widerspricht allerdings einerseits dem Zweck des
Strafverfahrens, andererseits aber auch den Belangen des Opfers. Wie zu-
vor dargelegt dient die Beteiligung der geschéddigten Person am Strafver-
fahren der Resozialisierung der Téter*innen sowie der Wiederherstellung
des Rechtsfriedens. Aber auch aus Opfersicht ist die Beteiligung am Straf-
verfahren notwendig: Wie eingangs dargestellt, wiinschen sich Betroffene,
dass sie als Opfer einer Straftat anerkannt werden.*® Ein Anerkenntnis
als Opfer einer Straftat kann dadurch erreicht werden, dass sie seitens der
Strafgerichtsbarkeit als {ibergeordnete Instanz die Riickmeldung erhalten,
dass sie und das erfahrene Leid gesehen und ernst genommen werden.
Eine solche Resonanz ist in einem Parteiprozess wie dem Zivilverfahren
kaum moglich: Richter*innen teilen im Laufe der Giliteverhandlung ihre
rechtliche Einschitzung mit und sprechen schliefllich ein Urteil entspre-
chend den jeweils gestellten Antragen. Im Strafverfahren wird in der Praxis
die Urteilsverkiindung regelmaflig genutzt, um der angeklagten Person das
verursachte Leid und die Folgen der Tat nochmal deutlich vor Augen zu
fithren. Dies hat auf das Bediirfnis der Betroffenen, als Opfer gesehen und
anerkannt zu werden, einen groflen Effekt.

Das Jugendstrafrecht hat mit der Vorschrift des § 80 Abs.3 JGG die
aktive Beteiligung der verletzten Person in der Nebenklage weitestgehend
ausgeschlossen. Die Nebenklagebeteiligung war bis 2006 im Jugendstraf-
recht ganzlich ausgeschlossen; dies wurde damit begriindet, dass keine ju-
gendfremden Aspekte in das Strafverfahren eingebracht werden sollten und
von der Nebenklage Wiinsche nach Vergeltung und Genugtuung erwartet
wurden.>40

An dieser Stelle konnte man die Frage in den Raum stellen, ob auf die
Beteiligung der geschiadigten Person im Erwachsenenstrafrecht, welches die
Resozialisierung der delinquenten Person anstrebt, nicht auch verzichtet
werden konnte. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Die Nebenklage sollte
auch im Jugendstrafverfahren uneingeschrankt zuldssig sein.

Im Jugendstrafrecht steht der Erziehungsgedanke der delinquenten ju-
gendlichen Person im Vordergrund. Eine Einbeziehung der geschadigten
Person im Rahmen der Nebenklage und der damit einhergehende respekt-
volle und achtsame Umgang der Justiz mit dem*der Verletzten konnte fiir

539 Vgl.oben B.1.2.
540 Kaspar in: MiKoStPO, 2. Aufl., § 80 JGG Rn. 18.
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die jugendliche angeklagte Person Vorbild fiir den Umgang mit Mitmen-
schen sein und dadurch einen erzieherischen Effekt erzeugen.>*!

Diesbeziiglich lohnt ein Blick in padagogische Konzepte: Die konfron-
tative Padagogik arbeitet bei gewaltaftinen Jugendlichen mit der Konfron-
tation der jugendlichen Person mit ihren Taten und den Tatfolgen, die
diese nicht selbst erkennen oder akzeptieren wollen, sie vergessen oder
verdrdngen, oder aber ihre Schuld und Verantwortung durch eine Umdeu-
tung der Situation zu relativieren versuchen.>*? Das Ziel der konfrontativen
Padagogik ist die Nachsozialisation der jugendlichen Person.>*3 Diese Art
der Padagogik ist nicht unumstritten; kritisiert wird insbesondere, dass die
Methode zu autoritdr sei und auf Machtausiibung statt Beziehung setze.>44
Die Kritik bezieht sich jedoch tiberwiegend auf Anti-Aggressivitits- und
Coolness-Trainings, wihrend auch in sozialpadagogischen Konzepten mit
der Konfrontation des*der Jugendlichen jedenfalls mit seinen*ihren Taten
gearbeitet wird. Das Programm ,,Unantastbar“ der AWO in Ko6In>*> arbeitet
beispielsweise mit jugendlichen Sexualstraftitern. Das Ziel ist, mit den jun-
gen Menschen Gespriche zu sexualpiddagogischen Themen zu fithren und
ihnen dadurch die Méglichkeit zur Selbsterfahrung und Selbstreflexion zu
bieten. Ein weiterer Bestandteil besteht darin, den Jugendlichen durch eine
detaillierte Auseinandersetzung mit ihrer Tat und dem Thema sexualisierte
Gewalt zu helfen, eigene sowie fremde Grenzen zu erkennen und zu respek-
tieren.

Die Konfrontation der jugendlichen angeklagten Person mit den Tat-
folgen fiir die geschédigte Person ist anschaulicher und effektiver, wenn
der*die Jugendliche sich jedenfalls im Rahmen des Strafprozesses in per-
sona mit der geschddigten Person auseinandersetzen muss. Durch die
Mitwirkungsrechte der verletzten Person in der Nebenklage kann der ju-
gendlichen angeklagten Person die Rechtsstellung eines anderen Menschen
deutlich gemacht werden. Der Erziehungseffekt wiirde durch die Nebenkla-
ge folglich noch verstarkt.

Der Resozialisierung als weiteres Ziel des Erwachsenenstrafrechts niitzt
die Konfrontation mit der mit Rechten ausgestatteten verletzten Person

541 Kaspar in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 80 JGG Rn. 19.

542 Kilb/Weidner, Einfihrung in die Konfrontative Padagogik, S. 84.

543 Kilb/Weidner, Einfilhrung in die Konfrontative Padagogik, S. 83.

544 Scherr, Mit Harte gegen Gewalt? Kritische Anmerkungen zum Anti-Aggressivitats-
Training, https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/shares/Institute/Soziologie/Dateie
n/Scherr/11_TXT_haerte_und_gewalt.pdf.

545 https://awo-koeln.de/jugendsozialarbeit/jugendhilfe-im-strafverfahren/unantast
bar/.
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im gleichen Mafle: Einerseits muss sich die angeklagte Person mit der -
unter Umstdnden im gesamten Prozess anwesenden geschiddigten Person
- auseinandersetzen, zum anderen wird der angeklagten Person bereits
verfahrensrechtlich und nicht nur durch die Sanktion verdeutlicht, dass die
geschédigte Person Rechte hat, die es zu beachten gilt.

(4) Materielles Strafrecht

Im materiellen Strafrecht hat das Opfer seit jeher eine notwendige Rolle,
welche sich praktisch auf Strafe und Strafzumessung auswirkt.

Bereits auf den ersten Blick ist zu sehen, dass die iberwiegende Anzahl
der im Strafgesetzbuch normierten Delikte schlicht nicht zu verwirklichen
sind, wenn kein Opfer existiert: Ein Totschlag, eine Vergewaltigung, eine
Korperverletzung ist ohne geschadigte Person als Rechtgutstrager*in nicht
denkbar.

Des Weiteren ist auf Tatbestandsebene an das tatbestandsausschlieflende
Einverstdndnis zu denken; in diesem Fall kommt es durch die Zustimmung
der ,verletzten“ Person nicht zur Tatbestandsverwirklichung und somit
auch nicht zur Stratbarkeit.

Auch kann die ,geschidigte” Person als fiir diverse Delikte notwendiger
Konterpart im Rahmen ihrer Dispositionsfreiheit auf die Rechtswidrigkeit
des Handelns der beschuldigten Person Einfluss nehmen. Die Moglichkeit
des Einverstdndnisses und der Einwilligung der betroffenen Person zeigt,
dass diese auch im materiellen Strafrecht eine starke Rolle einnimmt: Sie
kann durch ihre Zustimmung wiahrend der Tathandlung die Strafbarkeit
des*der Tater*in entfallen lassen.

Ebenso spielt das Verhalten des Konterparts eine Rolle hinsichtlich der
Strafbarkeit und/oder der Strafzumessung, wenn sie selbst der Rechtsord-
nung zuwiderhandelt und die beschuldigte Person aus Notwehr oder aus
rechtfertigendem Notstand herausagiert oder auf eine Provokation der ge-
schadigten Person reagiert.

Die verletzte Person hat dagegen keinen gesetzlich normierten oder ent-
sprechend ableitbaren Anspruch auf Bestrafung der Téter*innen.>#¢ Ande-
rerseits wird in der Strafzumessung, §§ 46, 49 StGB, unter anderem die
Schwere der Schuld des*der Titer*in und der Schaden, den das Opfer
erlitten hat, beriicksichtigt. Die Auswirkungen der Tat auf die geschidigte

546 Meier, Opferrechte im Strafverfahren auf dem Priifstand, S. 26.
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Person - insbesondere in Bezug auf die physische oder psychische Schadi-
gung - sind von zentraler Bedeutung fiir die Strafzumessung. Die Teilhabe
der verletzten Person an dem Verfahren ist folglich unabdingbar, damit die
Wirkungen der Tat auf das Opfer in vollem Umfang beriicksichtigt werden.

Das materielle Strafrecht dient dem Schutz der individuellen Rechtsgii-
ter. Eine starke Position der geschadigten Person im Strafverfahren fordert
die Effektivitat dieses Schutzes. Die Verletzten sind nicht lediglich die passiv
leidtragenden Personen, sondern auch zentrale Akteur*innen im Strafver-
fahren, deren Interessen und vor allem deren Tatfolgen bei der Strafzumes-
sung einbezogen werden miissen.

(5) Zwischenfazit

Die Mitwirkungsrechte des Opfers im Strafverfahren sind folglich schon
grund- und menschenrechtlich verankert.

Strafprozessual ist die verletzte Person durch Strafantrag, Strafanzeige,
als Beweismittel und aus Gesichtspunkten des Tater-Opfer-Ausgleichs fiir
das Strafverfahren unbedingt erforderlich. Im materiellen Strafrecht ist im
Falle personenbezogener Straftaten schon die Existenz eines Opfers fiir die
Tatbestandsverwirklichung notwendig, zugleich kann die Zustimmung der
betroffenen Person zur Tathandlung die Strafbarkeit derselben entfallen
lassen. Schliefilich sind auch die Tatfolgen fiir das Straftatopfer im Rahmen
der Strafzumessung zu beriicksichtigen.

Die Mitwirkung des Straftatopfers ist aus dem Straf(prozess)recht dem-
nach nicht wegzudenken. Es ist dem deutschen Rechtssystem fremd, eine
Person an einem rechtsstaatlichen Verfahren als notwendiger Bestandteil
mitwirken zu lassen, sie zugleich aber nicht mit Rechten auszustatten.
Diese These wird belegt durch die Ausgestaltung der Beschuldigtenrechte
sowie der Rechte von Zeug*innen im Strafverfahren, beispielsweise der
Rechte zur Zeugnisverweigerung, §§ 52 ff. StPO. Es ist konsequent, auch die
geschédigte Person, die bereits aufgrund ihrer besonderen Schutzbediirftig-
keit eine tiber die Zeugenstellung hinausgehende Rolle im Strafverfahren
hat, mit eigenen Rechten auszustatten.

Mithin legitimieren sich die Mitwirkungsrechte der geschidigten Person
im Strafverfahren jedenfalls daraus, dass sie - zumindest als Zeug*in -
ohne Dispositionsfreiheit am Verfahren mitwirken miissen.
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bb) Straftheorien

In den verschiedenen Straftheorien sind die Ansichten festgehalten, wel-
chen Zweck eine wegen einer Straftat verhdngte Sanktion haben soll und
wie die Strafe theoretisch zu rechtfertigen ist.

Es soll nun untersucht werden, wie sich die unterschiedlichen Straftheo-
rien zu den Mitwirkungsrechten der verletzten Person am Strafverfahren
verhalten.

(1) Absolute Straftheorie

Die absolute Straftheorie legitimiert die Strafe mit der begangenen Tat.
Zweck der Strafe ist die Vergeltung: Der Staat fiigt Tater*innen ein Ubel in
Form der angemessenen Strafe im Ausgleich fiir den Schaden zu, welchen
die Tater*innen der Rechtsordnung zugefiigt haben.>%

Die absolute Straftheorie wurde mafigeblich geprigt von Immanuel Kant
(1724-1804) und Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831).

Kant fiihrt als Begriindung der Strafe aus: ,Richterliche Strafe (poena
forensis) [...] kann niemals blof$ als Mittel ein anderes Gute zu befordern
fir den Verbrecher selbst, oder fiir die biirgerliche Gesellschaft, sondern
mufl jederzeit nur darum wider ihn verhangt werden, weil er verbrochen
hat; denn der Mensch kann nie blof§ als Mittel zu den Absichten eines
Anderen gehandhabt und unter die Gegenstidnde des Sachenrechts gemengt
werden, wowider ihn seine angeborne Personlichkeit schiitzt, ob er gleich
die biirgerliche einzubiiflen gar wohl verurtheilt werden kann. Er muf}
vorher strafbar befunden sein, ehe noch daran gedacht wird, aus dieser
Strafe einigen Nutzen fiir ihn selbst oder seine Mitbiirger zu ziehen.48
Die delinquente Person ist nach Ansicht von Kant demnach zu bestrafen,
weil sie verbrochen hat; die Legitimation der Strafe ergibt sich mithin
allein aus der Tat. Auch macht Kant an dieser Stelle deutlich, dass sowohl
Spezial- als auch Generalpravention hintanstehen: Der*die Téter*in muss
fur strafbar befunden sein, im weiteren Verlauf kann an einen Nutzen fur
ihn*sie oder fiir die Mitbiirger*innen gedacht werden. Da die Strafbarkeit,
Kants Meinung nach, vor dem Nutzen kommen muss,, kann der Zweck der
Strafe nicht mit ihnen begriindet werden.

547 Meier, Strafrechtliche Sanktionen, S. 19.
548 Kant, Die Metaphysik der Sitten, S. 331.
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Hinsichtlich Qualitat und Quantitat der Strafe fithrt Kant aus, dass diese
nur durch das Wiedervergeltungsrecht vor einem Gericht (nicht in einem
»Privaturtheil>#) angegeben werden kann.>>° Mit Wiedervergeltungsrecht
meint Kant keineswegs, dass wortwortlich Gleiches mit Gleichem vergolten
werden soll, ,aber wenn es gleich nicht nach dem Buchstaben méglich sein
kann, so kann es doch der Wirkung nach respective auf die Empfindungs-
art der Vornehmeren immer geltend bleiben > Kant sieht es demnach
als gerecht an, der delinquenten Person dem Empfinden nach Gleiches
anzutun, wie das, was sie verbrochen und bei der geschidigten Person
ausgelost hat. Als Beispiel fithrt Kant aus, dass eine Geldstrafe wegen einer
Verbalinjurie in keinem Verhiltnis zur Beleidigung stehe; ein wohlhaben-
der Mensch konne sich diese Lust einmal erlauben - wenn der*die Téter*in
dagegen offentlich abbitten und der verletzten Person zugleich die Hand
kiissen miisse, werde der Hochmuth der delinquenten Person in gleicher
Weise geschmilert wie die Ehre der geschadigten Person durch die Belei-
digung.>>? Lediglich auf den Mord muss nach der Theorie von Kant die
Todesstrafe folgen, da es dazu kein Aquivalent gebe.>?

Das Wiedervergeltungsrecht ist nach Kant also nicht das Prinzip , Auge
um Auge, Zahn um Zahn“ (Mord ausgenommen), es geht um die Wirkung
der Tat auf die andere Person, die dem*der Tdter*in durch die Strafe eben-
falls zugefiigt werden muss.

Hegel argumentiert in eine dhnliche Richtung: ,Das Aufheben des Ver-
brechens ist insofern Wiedervergeltung, als sie dem Begriffe nach Verlet-
zung der Verletzung ist und dem Dasein nach das Verbrechen einen be-
stimmten, qualitativen und quantitativen Umfang, hiermit auch dessen
Negation als Dasein einen ebensolchen hat. Diese auf dem Begriffe beru-
hende Identitét ist aber nicht die Gleichheit in der spezifischen, sondern
in der an sich seienden Beschaffenheit der Verletzung, — nach dem Werte
derselben>>* Nach Hegel ist die Strafe also auch an der Verletzung zu
messen — nicht wortwortlich, sondern qualitativ und quantitativ; es geht
ihm ebenso wie Kant sowie den weiteren Vertreter*innen der absoluten
Straftheorie primdr um Vergeltung.

549 Kant, Die Metaphysik der Sitten, S. 332.
550 Kant, Die Metaphysik der Sitten, S. 332.
551 Kant, Die Metaphysik der Sitten, S. 332.
552 Kant, Die Metaphysik der Sitten, S. 332.
553 Kant, Die Metaphysik der Sitten, S. 333.
554 Hegel, Grundlage der Philosophie des Rechts, S. 90.
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(2) Relative Straftheorien

Die relativen Theorien sehen die Legitimation der Strafe in den gesell-
schaftlich dienlichen Zwecken, welche durch die Strafe selbst erreicht
werden sollen. Vorreiter der Theorie war Cesare Beccaria (1738-1794).
Er untersuchte die damaligen Sanktionen auf ihre Niitzlichkeit und Not-
wendigkeit fiir die Gesellschaft einerseits und stellte andererseits heraus,
dass Zweck der Strafe ebenfalls sein musse, Tater*innen von weiteren
Verbrechen abzuhalten, zugleich aber auch andere Biirger*innen von der
Delinquenz abzuschrecken.>>

Damit hat Beccaria den Grundstein fiir die Begriffe der Spezial- und
Generalpréavention gelegt: Die Spezialpravention verfolgt das Ziel, den*die
konkrete*n Téter*in von weiteren Straftaten abzuhalten, wihrend die Gene-
ralpriavention verhindern will, dass weitere Menschen straffillig werden.

Die Theorie der (Abschreckungs-)Generalpravention (oder auch negati-
ve Generalpravention) ist historisch mit Paul Johann Anselm von Feuerbach
(1775-1833) verkniipft. Nach Feuerbach ist es Aufgabe des Staates, Verbre-
chen zu verhindern, um die Sicherheit der Biirger*innen zu gewéhrleisten;
dieses Ziel soll erreicht werden, indem die gesetzlichen Strafandrohungen
einen psychologischen Zwang auf die Biirger*innen ausiiben, welcher die
Neigung zur Delinquenz aufhebt.>*® Die Strafe muss der Straftat folgen, um
den psychologischen Zwang aufrecht zu erhalten.®” Um vernunftbegabte
Biirger*innen von der Begehung von Straftaten abzuschrecken, muss das
Gesetz so klar formuliert sein, dass diese sich bewusst sind, auf welches
konkrete Verhalten welche konkrete Strafe folgt.>>8

Eine weitere Form der Generalpréavention ist die so genannte Integrati-
onspréavention (auch positive Generalpréivention), deren Ansatz im Sinne
der ,Verteidigung der Rechtsordnung® ist: Das Recht setzt sich gegeniiber
dem von dem*der Tater*in verwirklichten Unrecht durch.>>°

Grundgedanke dieser Theorie ist, dass der Mensch als soziales Wesen
ohne soziale Interaktion nicht zurechtkommen wiirde, er aber wissen mus-
se, was er im Konglomerat gesellschaftlichen Zusammenlebens erwarten
konne; mithin richtet sich die Strafe nicht an den*die einzelne*n Tater*in,

555 Larizza JJZ.G 2020, 199.

556 Zaufal, Was kann ein strafrechtlicher Tatbestand leisten?, S.100.
557 Zaufal, Was kann ein strafrechtlicher Tatbestand leisten?, S. 104.
558 Zaufal, Was kann ein strafrechtlicher Tatbestand leisten?, S. 102.
559 BGH, Urt. v. 8.12.1970 - 1 StR 353/70.
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sondern an alle Menschen.>¢0 Strafzweck sei insofern zunichst Einiibung in
Normvertrauen; dariiber hinaus belege die Strafe normbrechendes Verhal-
ten mit einer negativen Kostenfolge, wodurch die Strafe der Einiibung in
Rechtstreue diene.>®! Der dritte Zweck der Strafe sei die Einiibung in die
Akzeptanz der Konsequenzen - die Strafe fithre der delinquenten Person
den Zusammenhang von Verhalten und Kostentragungspflicht vor Augen,
welche sie infolge ihrer normbrechenden Tat zu tragen habe.*%? Zusammen-
fassen lassen sich diese Zwecke in die Einiibung der Normanerkennung als
allgemeinem Zweck staatlichen Strafens.56?

Im Gegensatz zu den generalpraventiven Ansétzen sehen Vertreter*innen
spezialpraventiver Theorien den Strafzweck primdr in der Einwirkung auf
den*die Téter*in. Bereits Platon vertrat die Ansicht, dass Straftaten auf einer
Krankheit der Seele fuflen wiirden und dass die Strafe der Heilung der
kranken Seele diene.>** Fortgefithrt wurden diese Ansitze insbesondere
von Franz von Liszt. Die Theorie von von Liszt basiert auf der Idee, dass
das Verbrechen ,als notwendiges Produkt aus der den Verbrecher umge-
benden Gesellschaft und den wirtschaftlichen Verhiltnissen einerseits und
aus der Eigenart der Individualitit des Verbrechers andererseits, welche
teils angeboren, teils durch Entwicklung und Lebensschicksale erworben
ist“3%> Von Liszt vertritt demnach eine multifaktorielle Ansicht: Delinquenz
ist bedingt durch duflere (gesellschaftliche und wirtschaftliche) sowie inne-
re (individuelle und familidre) Faktoren. Den Strafzweck sieht von Liszt
dreigliedrig, namentlich in der Abschreckung, der Besserung und der Si-
cherung der delinquenten Person; die Strafzwecke sollen Art und Maf}
der Strafe bestimmen.5¢¢ Weiter unterscheidet von Liszt zwischen Augen-
blicksverbrecher, besserungsfahigem Zustandsverbrecher und unverbesser-
lichem Zustandsverbrecher; die Abschreckungsstrafe soll Augenblicksver-
brecher*innen motivieren, sich wieder an die Rechtsordnung zu halten;
besserungsfahige Zustandsverbrecher*innen sollen fiir eine gewisse Dauer
in das Arbeitshaus tberfiihrt werden, wodurch die delinquente Person
durch die Gew6hnung an regelméflige Arbeit in rechtlicher Weise gebes-

560 Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, S. 9.

561 Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, S. 9.

562 Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, S. 9.

563 Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, S. 9.

564 Knoll/Lisi, Platons Nomoi, S. 58.

565 von Liszt, Strafrechtliche Aufsétze und Vortrage, Bd. 2, S. 3.
566 von Liszt, Strafrechtliche Aufsatze und Vortrége, Bd. 2, S.173.

177



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

B. Mitwirkungsrechte der Verletzten im Strafverfahren und Kritikpunkte

sert werden soll.>®7 Schliefilich soll die Gesellschaft vor unverbesserlichen
Zustandsverbrecher*innen durch die Sicherungsstrafe gesichert werden;
entscheidend dafiir sei allein die Unausrottbarkeit des verbrecherischen
Hanges.>%8

Es lasst sich fiir den spezialpraventiven Ansatz festhalten, dass der Aus-
gangspunkt fiir diese Idee die konkrete delinquente Person ist. Die Theorie
der Spezialprivention ist Grundpfeiler des titerorientierten Strafrechts.

Wie oben bereits dargestellt>®® ist der titerorientierte spezialpraventive
Ansatz weniger effektiv bei Auflerachtlassung der geschidigten Person:
Ein effektvolles Einwirken auf den*die T4ter*in erfordert die Auseinander-
setzung mit der geschéddigten Person. Ebenso wie in der konfrontativen
Padagogik mit Jugendlichen durch Konfrontation mit ihren Taten und Tat-
folgen auf Opferseite gearbeitet wird, fordert die Konfrontation mit einer
verletzten Person, die im Prozess Rechte hat, die Resozialisierung. Der
Lerneffekt der delinquenten Person, dass sie sich an Recht und Gesetz zu
halten hat, ist besser zu verwirklichen, wenn die Tat durch Einbindung der
geschédigten Person fiir den*die Téter*in ein Gesicht bekommt. Andern-
falls besteht der Lernprozess fiir den*die Tater*in darin, dass er*sie etwas
nicht tun darf, weil es verboten ist; dass das Verbot aufgrund des legitimen
Bediirfnisses eines anderen Menschen, frei von gewaltvollen Ubergriffen
zu leben, begriindet ist, ist fiir die delinquente Person durch die reine
gesetzliche Regelung nicht unbedingt plausibel.

Zugleich zeigt der Staat Schulterschluss mit der geschadigten Person,
indem er sie mit starken Mitwirkungsrechten ausstattet; dadurch kann der
Staat gegeniiber der delinquenten Person Vorbild sein fiir den Umgang mit
Mitmenschen.

Der Ansatz der Spezialpriavention ist folglich zwar taterorientiert, dies
schlief3t die Beteiligung der geschadigten Person aber keineswegs aus — viel-
mehr konnen die von den Vertreter*innen der spezialpraventiven Konzepte
verfolgten Ziele durch die Einbindung der verletzten Person besser erreicht
werden.

567 von Liszt, Strafrechtliche Aufsétze und Vortrage, Bd. 2, S. 208f.
568 von Liszt, Strafrechtliche Aufsétze und Vortrige, Bd. 2, S. 210.
569 Vgl. oben B.1II.1d) aa) (3).
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(3) Vereinigungstheorien

Heutzutage wird kaum noch eine Straftheorie in ihrer Absolutheit vertre-
ten. Insbesondere die Rechtsprechung vertritt nunmehr seit Jahrzehnten>7°
eine der so genannten Vereinigungstheorien, welche, wie der Name andeu-
tet, Aspekte verschiedener Straftheorien vereint.

Zweck der Strafe liegt nach den (sich im Detail unterscheidenden) Verei-
nigungstheorien im praventiven Rechtsgiiterschutz; die staatliche Reaktion
auf die Verletzung eines Strafgesetzes soll dazu fithren, dass diese das gesell-
schaftliche Leben beeintrachtigenden Verhaltensweisen in Zukunft verhin-
dert werden.>”! Aufgabe der Strafe ist, die Geltung der verletzten Vorschrift
hervorzuheben, und zwar in doppelter Weise: der delinquenten Person
gegeniiber, die dadurch fiir ihr Handeln einstehen muss, aber auch der All-
gemeinheit gegeniiber, der so der Stellenwert des staatlichen Rechtsgiiter-
schutzes vor Augen gefiihrt wird.>’? Inhaltlich soll die Strafe die verurteilte
Person zur Befolgung der (strafrechtlichen) Normen motivieren, indem auf
sie als Konsequenz fiir ihr Handeln durch Mafinahmen eingewirkt wird,
welche ihr bei dem Erlernen gesetzestreuen Verhaltens helfen sollen; dabei
muss die Strafe in einem ausgewogenen Verhdltnis zur Tat, zur Schwere
der subjektiven Vorwerfbarkeit — der Schuld - stehen. So folgt auf ein
geringfiigiges Vergehen eine wenig eingriffsintensive Strafe, wiahrend auf
ein gravierendes Verbrechen entsprechend eine harte Strafe zu folgen hat.>’

Die Vereinigungstheorien verfolgen damit eher einen pragmatischen als
dogmatischen Ansatz, weshalb Kritiker*innen gegen diese Idee vor allem
einwenden, dass die Begriindung von Strafe zu offen sei und damit die
Gefahr von Ungleichbehandlung und Unbestimmtheit mit sich bringe.>”*

(4) Opferprévention
Nach einer weiteren, nicht isoliert zu betrachtenden Theorie soll der Straf-

zweck (vermehrt) Opferinteressen beriicksichtigen; begriindet wird dieser
Gedanke damit, dass ein Strafrecht, welches eine soziale Wirkung entfalten

570 Siehe schon BVerfGE 21, 391.

571 Meier, Strafrechtliche Sanktionen, S.36; Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kri-
minalitat, S. 28f.

572 Meier, Strafrechtliche Sanktionen, S. 36.

573 Meier, Strafrechtliche Sanktionen, S. 36f.

574 Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitit, S. 31.
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solle und dessen Normen insbesondere dem Schutz der Individualrechts-
giiter dienen, das Opfer als ,Gegenspieler” nicht unberiicksichtigt lassen
konne.>”> Die Interessen des Opfers lieflen sich insbesondere in die spezial-
und generalpraventiven Ansitze integrieren: Im spezialpraventiven Sinne
kann die Begegnung zwischen Téter*in und Opfer positiv auf den*die Té-
ter*in wirken, besonders durch die Vorschriften des Téter-Opfer-Ausgleichs
(§46a StGB, §155a StPO); die normstabilisierende Wirkung der Strafe,
die von den Vertreter*innen der Generalpravention erwartet wird, wirkt
insbesondere der verletzten Person der Tat gegeniiber, da diese die Folgen
der Tat, aber — durch Opferbeteiligung - auch die Strafe fiir die delinquente
Person als Tatzweitnédchste*r erlebt.>¢

Vertreten wird zum Teil, dass die Strafe auch der Genugtuung des Opfers
dienen solle, um zu verhindern, dass eine mangelnde Bestrafung dazu
tithre, dass das Opfer selbst in Form von Selbstjustiz gegen den*die Téter*in
tatig werde.>”’

Schlieflich wird angefiihrt, dass die Traumabewiltigung des Opfers
durch die Bestrafung der verantwortlichen Person unterstiitzt werde.>’8

(5) Zwischenfazit

Die absolute Straftheorie wird insbesondere kritisiert, da sie nicht begriin-
det, weshalb zur Verwirklichung der Gerechtigkeit eine Strafe vonndten
ist.>”® Aus opferrechtlicher Sicht ist aber festzuhalten, dass Kant im zweiten
gedanklichen Schritt den Nutzen fiir die Mitmenschen beriicksichtigt — er
ist lediglich der Ansicht, dass der Nutzen der Strafe fiir die Mitbiirger*in-
nen, mithin auch fiir die geschidigte Person, die Strafe nicht legitimieren
kann. Was die Quantitdt und Qualitét der Strafe angeht, spricht sich Kant
fir ein Wiedervergeltungsrecht aus und stellt damit das Opfer und dessen
Tatfolgen in den Fokus, was die Strafzumessung betriftt.

Der Ansatz der negativen Generalpravention setzt auf die Abschreckung
moglicher Delinquenten zum Schutz der Biirger*innen. Dabei handelt es
sich um einen Aspekt der Pravention und dient somit potenziell Geschadig-

575 Riefs, Gutachten C fiir den 55. DJT, C 50.

576 Riefs, Gutachten C fiir den 55. DJT, C 50, 51.

577 Kdolbel StV 2014, 698; F. K. Peter, Verbesserung der Stellung des Opfers im Strafver-
fahren, S. 50.

578 F. K. Peter, Verbesserung der Stellung des Opfers im Strafverfahren, S. 51.

579 Meyer, Strafrechtliche Sanktionen, S. 20.
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ten; das konkrete Opfer wird als Legitimation der Strafe jedoch nicht in
Betracht gezogen.

Die Ansitze der positiven Generalpravention sowie der Spezialpraven-
tion nehmen das Opfer nicht explizit in den Blick; es werden ausschlief3-
lich die (potenziellen) Téiter*innen betrachtet. Die Theorie der positiven
Generalpravention argumentiert allerdings damit, dass die Straferwartung
sich an alle Menschen richte, um dem Menschen als soziales Wesen ein
gesellschaftliches Zusammenleben zu erméglichen - folglich sind auch pro-
spektive Opfer miterfasst.

Die opferpriaventiven Ansétze begriinden Strafe rein aus Sicht der Op-
ferinteressen, namentlich mit der Genugtuung des Opfers, der Traumabe-
waltigung und der normstabilisierenden Wirkung der verletzten Person
gegeniiber.

Den Straftheorien ist die Beriicksichtigung der verletzten Person mithin
tiberwiegend gar nicht fremd; lediglich die Spezialprévention nimmt gar
keinen Bezug auf das Opfer zur Begriindung der Strafe. Die opferpréaventi-
ven Theorien nehmen dagegen die Tdter*innen nicht in den Blick; diese
Theorien sind aber explizit nicht isoliert, sondern ergdnzend zu den {iibri-
gen Ansitzen zu betrachten.

Zwar hat sich von Liszt zur Begriindung der Strafe auf die Téater*innen
konzentriert. Dies ist aber historisch zu betrachten: Nachdem zwar schon
Platon sich hinsichtlich des Ursprungs von Delinquenz geduflert hat, dass
diese auf einer Krankheit der Seele fufle, war von Liszt der Vorreiter
der Spezialpravention und des Besserungs- und Erziehungsgedankens des
Strafrechts. Sein Schwerpunkt lag auf den Delinquenten und ihrer Besse-
rung, um das Ziel jeglichen staatlichen strafenden Eingriffs, namentlich der
Eliminierung (oder jedenfalls Verringerung) der Kriminalitat, zu erreichen.
Um es kurz zu fassen: von Liszt hatte keinen Grund, an die konkreten
Opfer zu denken. Mittelbar kommt aber auch die Spezialprivention poten-
ziellen Opfern zugute, indem sie durch die Besserung der Delinquenten
deren Straffilligkeit in der Zukunft verhindern soll - mithin kommt es zu
weniger Viktimisierung.

Die Straftheorien beziehen sich iiberwiegend nicht explizit auf das Straf-
tatopfer. Dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass nicht jede
Strafnorm ein Opfer erfordert: Die im 1. Abschnitt des Strafgesetzbuchs
normierten Straftaten sanktionieren Friedensverrat, Hochverrat und die
Gefdhrdung des demokratischen Rechtsstaates, sie sichern demnach die
gesellschaftliche und freiheitliche Ordnung und erfordern kein personifi-
ziertes Opfer. Die Strafe an sich dient in ihrer Gesamtheit — wenn nicht nur
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personenbezogene Straftaten betrachtet werden — demzufolge dem Rechts-
giiterschutz.

Der Rechtsgiiterschutz kommt allgemein der Gesellschaft zugute und
mithin auch jeder einzelnen potenziell geschadigten Person. Dieses Ziel
des Strafens erfassen samtliche Straftheorien fuflend auf unterschiedlichen
Argumentationen. Zwar begriinden die absoluten Straftheorien die Strafe
mit dem Gedanken der Vergeltung, dieser liegt aber ebenfalls der Rechts-
giiterschutz zugrunde, denn ohne Verletzung eines Rechtsguts kann auch
keine Vergeltung erfolgen.

Folglich umfassen alle Straftheorien jedenfalls mittelbar ein Mindestmaf3
an Mitdenken an die Opfer von Straftaten, so dass die Beteiligung der
verletzten Personen am Strafverfahren den Straftheorien nicht zuwiderlauft.
Bei personenbezogenen Straftaten, welche die Individualrechtsgiiter der
potenziell geschddigten Person schiitzen sollen, liegt auf der Hand, dass
sich Verletzte auf diese Schutznorm berufen konnen. Die iibrigen Strafnor-
men schiitzen Betroffene aber zumindest sekundér als Teil der Gesamtge-
sellschaft und der freiheitlich demokratischen Grundordnung.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass keine Straftheorie die Mitwir-
kung der geschéddigten Person am Strafverfahren ausschliefit oder ablehnt.
Auf Grundlage samtlicher Straftheorien lasst sich die Beteiligung Verletzter
im Strafverfahren mit dem Strafzweck vereinbaren.

cc) Beteiligungsrechte aus viktimologischer Sicht

Die Viktimologie ist die Lehre vom Verbrechensopfer und befasst sich ur-
spriinglich mit der Frage, warum jemand Opfer einer Straftat wird; weiter
ist Gegenstand der Viktimologie der Opferbegriff, die Viktimisierung sowie
die Opferrechte.>80

Es sollen nachfolgend die Mitwirkungsrechte der verletzten Person im
Strafverfahren aus viktimologischer Sicht untersucht werden.

580 Neubacher, Kriminologie, S. 133 f.
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(1) Uberblick iiber Entwicklung und Aufgaben der Viktimologie

Die kriminologische Forschung beschiftigt sich mit dem Verbrechensopfer
erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts.>8!

Nachdem sich das Strafrecht insbesondere durch den Einfluss von von
Liszt titerorientiert entwickelte, hatte das Opfer jedenfalls im materiellen
Strafrecht eine passive Rolle als ,Objekt der Tat“>82 Mitte des 20. Jahr-
hunderts beschiftigte sich erstmals Hans von Hentig (1887-1974) mit dem
Verbrechensopfer im Rahmen der Verbrechensentstehung,>®3 wahrend der
Begriff der Viktimologie erst durch Benjamin Mendelsohn (1900-1998) ver-
wendet wurde.>84

(a) Begrift der Viktimologie, Viktimisierung

Der Begriff der Viktimologie leitet sich ab vom lateinischen Wort ,victima
welches ,,Opfer” bedeutet. Das lateinische Wort ,victima“ bezeichnet dabei
sowohl die Person, die durch eine andere Person gefdhrdet, verletzt oder
getotet wird, als auch das Opfer, welches einer Gottheit erbracht wird.>8>

Die Viktimologie ist ein Teilgebiet der Kriminologie, das sich mit den
Erfahrungen, dem Verhalten und der Rolle von Opfern im Zusammenhang
mit Straftaten befasst.

Die Viktimisierung beschreibt dagegen den Prozess des Opferwerdens.
Unterschieden wird die primdre, die sekundére und die tertidre Viktimisie-
rung; Schdden und Verletzungen, welche unmittelbar durch die Straftat
verursacht werden, gehoren begrifflich zur primaren Viktimisierung, wih-
rend Folgen fiir das Opfer, die nicht direkt aus der Tat resultieren, sondern
aus dem Verhalten dritter Personen, die sich mit dem Opfer beschiftigen,
als sekundére Viktimisierung bezeichnet werden.*8¢ Die tertidre Viktimisie-
rung umfasst die Ubernahme der Opferrolle in das Selbstbild der geschi-
digten Person.>¥’

Unterschieden werden kann, abgesehen von der Eingrenzung durch den
Opferbegriff, die Viktimologie im engeren und im weiteren Sinne.

581 Schneider, Kriminologie, S. 751.

582 von Mayenburg, Rechtgeschichte Rgl4 (2009), 128.

583 von Hentig, The Criminal & His Victim, S. 383-450.

584 von Mayenburg, Rechtgeschichte Rgl4 (2009), 128.

585 Schneider, Viktimologie, S. 10; https://de.langenscheidt.com/latein-deutsch/victima.

586 Hammer, Akzeptanz der psychosozialen Betreuung von Zeugen und Opferzeugen
am Land- und Amtsgericht Diisseldorf, S. 4f.

587 Neubacher, Kriminologie, S. 140.
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Die Viktimologie im weiteren Sinne ist die Wissenschaft vom Opfer
ohne konkreten Bezug zum Strafrecht; es handelt sich dabei um einen
interdisziplindren Forschungsbereich der Psychologie, Psychiatrie und der
Soziologie.’®® Die Viktimologie im engeren Sinne befasst sich dagegen mit
dem Opfer der Straftat.”°

(b) Opferbegrift

Aus etymologischer Betrachtung ist der Opferbegriff eine religiose Bezeich-
nung. Das Verb ,opfern® bedeutete urspriinglich, ,etwas einer Gottheit
darbringen, unter Verzicht spenden, hingeben“>°.

Die Kriminologie definiert den Opferbegrift unterschiedlich. Von Hentig
sah diejenige Person als Opfer, in deren Gestalt das geschiitzte Rechtsgut
objektiv verletzt wurde und die subjektiv die Verletzung empfindet.>' Nach
Schneider ist das Opfer eine Person oder Organisation, die durch eine
Straftat gefahrdet, geschidigt oder zerstort wird.>*? Zipf unterscheidet einen
engeren und einen weiteren Begriff der verletzten Person: Im engeren Sinne
ist diejenige Person verletzt, deren strafrechtlich geschiitzten Rechtsgiiter
durch die Straftat tangiert wurden; im weiteren Sinne ist die Person ver-
letzt, die in ihrer Rechtssphéire durch die Straftat unmittelbar betroffen
wurde; im weitesten Sinne ist diejenige Person verletzt, die in ihren Rech-
ten auch nur mittelbar betroffen ist.>®> Neubacher spricht sich dafiir aus,
den Begriff des Opfers fiir Betroffene zu verwenden, die durch menschli-
ches Verhalten geschadigt wurden.>%*

Die Definition von Neubacher geht jedoch so weit, den Opferbegriff
losgelost vom Strafrecht zu sehen; dies ist im kriminologischen - nicht
landldufigen - Sinne zu weit gefasst. Fiir die Viktimologie, die sich mit den
zentralen Fragen betreffend das Opfer im Strafprozess und im materiellen
Strafrecht auseinandersetzt, ist es daher zielfithrend, den Begriff des Opfers

588 Schneider, Viktimologie, S. 11f.

589 Schneider, Viktimologie, S. 11f.

590 https://www.dwds.de/wb/etymwb/opfer.

591 von Hentig, The Criminal & His Victim, S. 386.
592 Schneider, Viktimologie, S. 11.

593 Zipf, Strafprozessrecht, S. 59.

594 Neubacher, Kriminologie, S. 139.
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auf den Personenkreis zu beschrinken, der durch die Verletzung einer
Strafrechtsnorm geschadigt wurde.>

Die EU-Opferschutzrichtlinie beinhaltet im Gegensatz zur deutschen
Strafprozessordnung einen Opferbegriff, der differenzierter, aber auch
deutlich umfassender ist. Danach ist ein ,Opfer” im Sinne der Richtlinie
eine natiirliche Person, die eine korperliche, geistige oder seelische Schédi-
gung oder einen wirtschaftlichen Verlust, der direkte Folge einer Straftat
war, erlitten hat, sowie Familienangehorige einer Person, deren Tod eine
direkte Folge einer Straftat ist und die durch den Tod dieser Person eine
Schidigung erlitten haben. Familienangehorige umfassen den Ehepartner
des Opfers, die Person, die mit dem Opfer stabil und dauerhaft in einer
festen intimen Lebensgemeinschaft zusammenlebt und mit ihm einen ge-
meinsamen Haushalt fithrt, sowie die Angehorigen in direkter Linie, die
Geschwister und die Unterhaltsberechtigten des Opfers.

Im Gegensatz zu der Regelung des § 373b StPO, die auf die Beeintrachti-
gung der Rechtsgiiter bzw. den erlittenen Schaden unmittelbar durch die
Tatbegehung Bezug nimmt, stellt die Opferschutzrichtlinie damit auf die
Tatfolgen bei der betroffenen Person ab, welche sich als direkte Folge einer
Straftat darstellen. Differenzierter dargestellt werden in der EU-Opfer-
schutzrichtlinie die mdglichen Schiddigungen, namentlich die kérperliche,
geistige, seelische Schidigung, aber auch der wirtschaftliche Schaden. Ein
weiterer signifikanter Unterschied findet sich bei den Personen, die dem
Opfer bzw. der verletzten Person gleichgestellt werden: Wahrend die deut-
sche Strafprozessordnung einer verletzten Person eine*n Lebensgefdhrt*in
gleichstellt, welche*r mit einer durch eine Straftat verstorbenen Person in
einem gemeinsamen Haushalt gelebt hat, stellt die EU-Opferschutzrichtli-
nie darauf ab, ob die angehdrige Person mit dem Opfer stabil und dauerhaft
in einer festen intimen Lebensgemeinschaft gelebt hat. Letztere Herange-
hensweise entspricht den vielfiltigen Beziehungsstrukturen der heutigen
Gesellschaft: Ein gemeinsamer Haushalt ist nicht mehr zwangsldufig Krite-
rium fiir die Stabilitdt einer Beziehung. Auflerdem wirkt das Abstellen auf
den gemeinsamen Haushalt willkiirlich: Sinn und Zweck der Vorschrift ist
es, Sekundarbetroffene mit Rechten im Strafverfahren auszustatten; dazu
zdhlen insbesondere die Informationsrechte aus den §§ 406d, 406k StPO,
durch welche die Betroffenen Auskunft {iber den Stand des Verfahrens
erhalten konnen. Die Informationen iiber den Ablauf des Strafverfahrens
kénnen die betroffenen Personen bei der Aufarbeitung der Tat unterstiit-

595 Ebenso: Dolling/Hermann/Laue, Kriminologie, § 22 Rn. 2; Meier, Kriminologie, § 8
Rn. 8.
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zen. Vor diesem Hintergrund ist nicht verstdndlich, weshalb der Gesetzge-
ber auf den Umstand des gemeinsamen Haushalts abstellt, wihrend es
bei dem Ausmaf3 der Betroffenheit - wie in der EU-Opferschutzrichtlinie
angenommen - auf die Qualitdt der Beziehung und der Verbundenheit zu
der verstorbenen Person ankommen diirfte.

Die zivilrechtliche Definition der geschéddigten Person stellt dagegen
auf die Verletzung von Rechten und Rechtsgiitern ab: Geschadigt ist, wer
durch die schadigende Handlung in eigenen Rechten und Rechtsgiitern
verletzt ist.>® Ausgenommen werden im Schadensersatzrecht im Gegensatz
zur Regelung des §373b Abs.2 StPO zunidchst diejenigen, die sekunddr
betroffen sind. Ist die verletzte Person allerdings verstorben, regelt § 844
BGB die Ersatzanspriiche Dritter. Diese umfassen die Beerdigungskosten
— anspruchsberechtigt ist diejenige Person, der die Verpflichtung obliegt,
die Kosten zu tragen - sowie den Unterhaltsanspruch der unterhaltsberech-
tigten Person. Schliefilich schuldet die ersatzpflichtige Person derjenigen
Person, die zur Zeit der Verletzung zu der getSteten Person in einem beson-
deren personlichen Naheverhiltnis stand, eine Entschadigung in Geld fiir
das der hinterbliebenen Person zugefiigte seelische Leid; das besondere
personliche Naheverhiltnis wird angenommen, wenn die hinterbliebene
Person der Ehegatt*in, der Lebenspartner*in, ein Elternteil oder ein Kind
der getdteten Person war. Das Zivilrecht stellt demnach, ebenfalls wie
§373b Abs.2 StPO, auf cher antiquierte Vorstellungen eines besonderen
personlichen Niheverhiltnisses ab, indem es auf Ehe, Lebenspartnerschaft
sowie enge Verwandtschaft verweist.

Im heutigen Sprachgebrauch wird der Begriff des Opfers fiir Personen
verwendet, die durch jemanden oder etwas einen Schaden erleiden oder
sogar sterben.”” In der Jugendsprache wird der Begriff des Opfers dagegen
abwertend verwendet: Wird eine Person als ,Opfer bezeichnet, ist unter
Jugendlichen ,Versager*in“ gemeint; der Grund des Versagens beruht in der
Regel auf einem angeblichen (selbstverschuldeten) Mangel an Intelligenz,
Stirke oder auch Wehrhaftigkeit. Diese negative Konnotation des Begriffs
fuhrt dazu, dass der Ausdruck mittlerweile nicht mehr mitfihlend verwen-
det wird, so dass keine Person als ,Opfer® bezeichnet werden mochte.
Geschadigte Personen bevorzugen fiir sich den Begrift der Betroffenheit.
Vor dem Hintergrund der negativen Verwendung des Begriffs des Opfers
verzichtet die Strafprozessordnung zurecht auf den Ausdruck und spricht
stattdessen von der verletzten Person.

596 Forster in: BeckOK BGB, 73. Ed., § 823 Rn. 4.
597 https://www.duden.de/rechtschreibung/Opfer.
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(2) Historische Entwicklung der Viktimologie

Im Folgenden soll iiberblicksartig die historische Entwicklung der Viktimo-
logie betrachtet werden.

Vorweggenommen werden kann, dass das Opfer zwar auch vor dem 20.
Jahrhundert eine Rolle spielte, jedoch besonders in der kriminologischen
Forschung eine untergeordnete. In der Antike {ibernahm das Opfer bei-
spielsweise praktisch eine entscheidende Position: Die Strafverfolgung und
Anklage gingen iiberwiegend von der geschddigten Person und ihrer Sippe
aus. Hintergrund war das Fehlen einer staatlichen Strafverfolgung (aufer
im Falle politischer Straftaten).

Mit dem Opfer befassen sich Kriminolog*innen in der Theorie jedoch
friuhestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts und vermehrt seit den 1970er-
Jahren.

(a) Perri

Enrico Ferri (1856-1929) war ein italienischer Kriminologe und Politiker.
Er setzte sich bereits 1896 dafiir ein, auf Tater*innen mittels fiir die konkre-
te Person sinnvoller Sanktionen einzuwirken. Als System der Sanktionen
sah er einerseits vorbeugende Mafinahmen der Polizei, Wiederherstellung,
Repression durch Freiheitsstrafe und, als ultima ratio, Aussonderungsmaf3-
regeln; die Sanktion der Wiederherstellung sollte nach Ferri eine Vergiitung
des angerichteten Schadens in Form einer Zwangsentschadigung statt kur-
zer Freiheitsstrafen ohne Zivilprozess beinhalten.>® Er bezog damit das
Opfer in die Bestrafung der Tater*innen mit ein, mit dem Ziel, auf diese so
einzuwirken, dass kiinftige Delinquenz vermieden werden konnte. Zugleich
sollte das Opfer unbiirokratisch (ohne Zivilprozess) eine Entschadigung
erhalten, wodurch auch der Rechtsfrieden wiederhergestellt wiirde.

(b) von Hentig

Hans von Hentig (1887-1974) war ein deutscher, in die USA emigrierter
Kriminologe, der als Mitbegriinder der Viktimologie gilt. Er setzte sich in
seinem Werk ,The Criminal and His Victim, erstmals erschienen 1948, mit
dem Verbrechensopfer auseinander.

598 Aschaffenburg ZStW 1898, 358.
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Von Hentig untersuchte den Beitrag des Opfers zu seiner Viktimisierung;
dabei stellte er zundchst heraus, dass das Opfer keineswegs immer den
passiven Part habe, sondern auch ,the role of a determinant®®°, mithin
eine bestimmende Rolle haben kénne. Weiter befasste sich von Hentig
mit bestimmten Opfertypen; er unterschied ,General Classes of Victims
also allgemeine Kategorien von Opfern, namentlich junge, weibliche, alte
und psychisch kranke Opfer sowie Immigranten, Minderheiten und ,dull
normals, womit er weniger intelligenzbegabte Menschen meinte.®®® Des
Weiteren unterschied von Hentig Opfertypen auf psychologischer Basis
in den Kategorien depressive, habgierige, verfithrerische, einsame Opfer,
Opfer mit gebrochenem Herzen, Opfer, die vorher selbst Peiniger*in waren,
sowie Opfer in einer ausweglosen Situation.®%!

(c) Wertham

Frederic Wertham (1895-1981) war ein deutsch-amerikanischer Psychiater,
der sich in Studien insbesondere mit den soziokulturellen Einfliissen auf
kriminelles Verhalten beschiftigte. Er forderte in seinem Werk ,The Show
of Violence® von 1949 eine Wissenschaft, die sich mit dem Opfer auseinan-
dersetzt, da man die Psychologie eines Morders nicht verstehen konne,
wenn man die Soziologie des Opfers nicht verstehe.5%?

Damit ist Wertham wie der ruménisch-israelische Rechtsanwalt Benja-
min Mendelsohn, einer der ersten, die den Begriff der Viktimologie ver-
wendeten. Mendelsohn untersuchte die Beziehung zwischen Téter*in und
Opfer; er stellte fest, dass Téter*innen und ihre Opfer sich hédufig kannten.
Aus seinen Studien leitete er, wie vor ihm von Hentig und spdter Schafer,
Opfertypologien ab, die nach dem Beitrag des Opfers zu seiner eigenen
Viktimisierung unterteilt wurden.5% Am 29.3.1947 hielt Mendelsohn einen
Vortrag vor der ,Ruménischen Psychiatrischen Gesellschaft“ tiber die nun
erstmals so bezeichnete ,Viktimologie®.%04

599 von Hentig, The Criminal & His Victim, S. 384.

600 von Hentig, The Criminal & His Victim, S. 404-419.
601 von Hentig, The Criminal & His Victim, S. 419-438.
602 Wertham, The Show of Violence, S. 259.

603 Drapkin/Viano, Victimology, S. 19.

604 Schneider, Kriminologie, S. 928.
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(d) Ellenberger

Henri Ellenberger (1905-1993) war ein schweizerischer Psychiater, Psycho-
analytiker und Medizinhistoriker. Er befasste sich mit dem Thema, wie
ein*e Verbrecher*in zum*zur Delinquenten wird; dabei stellte er fest,
dass viele Téter*innen im Kindesalter selbst Opfer von Ausbeutung, Miss-
handlung und Verwahrlosung wurden.®®> Ellenberger untersuchte weiter,
was Menschen opferanfillig mache. Er arbeitete heraus, dass Massenmor-
der*innen sich hdufig sozial isolierte Menschen als Opfer auswéahlen wiir-
den, da sie ihnen am wenigstens Miithe machen und fiir sie die geringste
Gefahr darstellen wiirden.5%¢

Zu einem dhnlichen Ergebnis kam die amerikanische Kriminalpsycholo-
gin Anna Salter 2003, die diverse Sexualstraftiter*innen begutachtet und
interviewt hat: Tater*innen suchen sich dem Ergebnis ihrer Befragungen
nach Opfer aus sozial schwachen Familien®”’ sowie emotional auffillige
(kindliche) Opfer, die schon viel gelogen haben, da diesen ohnehin eher
nicht geglaubt werde.5%8

(e) Schafer

Stephen Schafer (1911-1976) war ein ungarisch-amerikanischer Kriminologe
und Soziologe. In seinem Werk ,The Victim and His Criminal: A Study in
Functional Responsibility” setzte er sich 1968 mit Opfertypologien ausein-
ander; er unterschied dabei Gruppen von Opfern nach deren Verantwort-
lichkeit fiir ihre eigene Viktimisierung, ausgehend von ,unrelated victims®
denen keine Verantwortlichkeit zugeschrieben wird, bis hin zu ,self-vic-
timizing’; die die volle Verantwortung fiir ihre Opferwerdung tragen.®%

605 Ellenberger, Zeitschrift fiir Psychotherapie und medizinische Psychologie 4, 261-
280.

606 Ellenberger, Zeitschrift fiir Psychotherapie und medizinische Psychologie 4, 261-
280.

607 Salter, Dunkle Triebe, S.107.

608 Salter, Dunkle Triebe, S. 61.

609 Schafer, The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility, S. 29.
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(f) Schneider

Hans Joachim Schneider (1928-2015) war ein deutscher Rechtswissenschaft-
ler, Kriminologe und Psychologe und der Mitbegriinder deutscher viktimo-
logischer Forschung.

Schneider setzte sich mit dem Prozess des Opferwerdens und dabei ins-
besondere mit entsprechenden Studien zu viktimogenen Situationen aus-
einander. Er kam zu dem Schluss, dass es das ,,geborene® Opfer nicht gebe;
zwar kénnten bestimmte Gegebenheiten wie kérperliche, psychische, sozia-
le Schwichen, geringe Abwehrmdoglichkeiten oder korperliche, psychische
oder dkonomisch-finanzielle Attraktivitit Menschen anfilliger machen,
Opfer zu werden, diesen Gegebenheiten konne das potenzielle Opfer mit
eigenem Verhalten aber begegnen. Durch gewisse Verhaltensweisen konne
das potenzielle Opfer Straftaten zu seinem Nachteil allerdings auch begiins-
tigen.o10

Das Opfer konne die Tat durch seinen Lebensstil und sein Verhalten
erleichtern, beispielsweise durch grofie soziale Sichtbarkeit oder soziale
Isolation oder durch den Verstof$ gegen soziale Stereotype.®!!

Auch kénnten psychische Fehlverarbeitungen der Viktimisierung, zum
Beispiel durch Verdrangung, zu Verhaltensstdrungen, psychoneurotischen
oder psychosomatischen Stérungen fithren, wodurch es zur erneuten Vikti-
misierung kommen konne.

Ebenso gerate das Opfer aber auch ohne sein Zutun in den Prozess des
Opferwerdens, vor allem wenn Téter*innen sich von dem konkreten Opfer
unabhingige Rechtfertigungen fiir ihre Taten iiberlegen oder das Opfer
entpersonalisieren wiirden; hier fithrt Schneider unter anderem das Beispiel
der NS-Verbrechen in Vernichtungslagern, in welchen die konkreten Opfer
entmenschlicht wurden, an.®?

Dariiber hinaus befasste Schneider sich mit dem Begriff, den Aufgaben
und der Entwicklung der Viktimologie, der Verbrechensfurcht und der
Verhiitung des Opferwerdens, aber auch mit den Fragen der Wiedergutma-
chung des Opferschadens.

610 Schneider, Kriminologie, S. 762.
611 Schneider, Kriminologie, S. 762.
612 Schneider, Kriminologie, S. 762.
613 Schneider, Kriminologie, S. 763.
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(g) Fattah

Ezzat Abdel Fattah (*1929) ist ein in Agypten geborener Jurist und Krimi-
nologe. Er befasste sich bereits 1967 mit verschiedenen Opfertypen und
unterschied das nichtteilnehmende, das priadisponierte, das herausfordern-
de, das teilnehmende und das falsche Opfer.o!

1986 setzte sich Fattah mit der Viktimologie als ,junger Wissenschaft
auseinander; dabei ging er auf die Entwicklung der Viktimologie und der
Opferforschung sowie Opfertypen ein, aufSerdem gab er einen Ausblick
auf die zukiinftigen Aufgaben und Zielsetzungen der Viktimologie. Fattah
ist der Ansicht, dass Téter- und Opfergruppen ungewdhnliche Gemeinsam-
keiten aufweisen wiirden; er nahm hierzu insbesondere Bezug auf den Ca-
nadian Urban Victimization Survey Bulletin (Kanada, 1985) sowie weitere
Studien aus den USA, Finnland und Australien.®®

Hinsichtlich der Altersstruktur falle auf, dass junge Altersgruppen, wel-
che die hochste Kriminalitdtsrate hatten, auch am haufigsten Opfer wiir-
den; demgegeniiber wiirden &ltere Menschen ebenso selten Opfer wie T4-
ter*innen.®!

Nach den damaligen Untersuchungen, auf die sich Fattah bezieht, wiir-
den des Weiteren hdufiger ménnliche Personen Titer und auch Opfer, so
dass es betreffend das Geschlecht ebenfalls Ubereinstimmungen in Titer-
und Opfergruppen gebe.®”” Ausgenommen davon seien Betroffene von Se-
xualdelikten, in diesem Bereich wiirden in der Regel Frauen Opfer.

Eine weitere Gemeinsambkeit finde sich beim Vergleich des Familienstan-
des: Verheiratete Menschen wiirden weniger Tater*innen und auch seltener
Opfer als alleinstehende oder geschiedene Personen.®'8

Fattah bezieht sich weiter auf die Frage der Arbeitslosigkeit sowie das
Einkommen der betroffenen Person. Dabei falle auf, dass Arbeitslose in
beiden Gruppen iiberreprasentiert seien; wihrend Menschen mit geringem
Einkommen in der Tatergruppe iibermaflig vertreten seien, zeige sich auf
Opferseite kein klares Bild - teilweise wiirden die Statistiken jedenfalls
darauf hindeuten, dass ein geringes Haushaltseinkommen auch zu einer
hoheren Wahrscheinlichkeit der Viktimisierung fithren konnten.®"

614 Fattah, Revue International de Police Criminelle, S. 162-169.

615 Fattah, International Review of Victimology, 1989 Vol. 1, S. 43-66.
616 Fattah, International Review of Victimology, 1989 Vol. 1, S. 48.
617 Fattah, International Review of Victimology, 1989 Vol. 1, S. 49.
618 Fattah, International Review of Victimology, 1989 Vol. 1, S. 49 .
619 Fattah, International Review of Victimology, 1989 Vol. 1, S. 50 f.

191



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

B. Mitwirkungsrechte der Verletzten im Strafverfahren und Kritikpunkte

Eine weitere signifikante Ubereinstimmung ergibt sich nach Fattah fiir
die Tater- und Opfergruppen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, nochmal
Tater*in bzw. Opfer zu werden: Wer sich einmal strafbar gemacht habe,
mache sich sehr wahrscheinlich ein zweites Mal strafbar — ausgehend von
den Untersuchungen gelte das Gleiche fiir Opfer.6?

(h) Internationales Symposium fiir Viktimologie (seit 1973)

Im Jahr 1973 wurde durch Israel Drapkin (1906-1990) das erste Internatio-
nale Symposium fiir Viktimologie in Jerusalem organisiert. Damals befasste
man sich noch mit den Begriffen der Viktimologie, des Verbrechensopfers
und der Téter-Opfer-Beziehung.

1979 wurde in Minster (Westfalen) die World Society of Victimology
(WSV) gegriindet; der erste Weltkongress der WSV fand 1980 in Washing-
ton DC statt. Dort befasste man sich insbesondere mit Gewalt in der
Familie und mit der Behandlung des Verbrechensopfers.

Die WSV organisiert nunmehr alle zwei Jahre das Internationale Sympo-
sium fiir Viktimologie.

(i) Moderne Viktimologie

Die heutige Viktimologie befasst sich weiterhin insbesondere mit den Fra-
gen der Verbrechensforschung, des Opferwerdens, der grofien Aufgabe der
Dunkelfeldforschung und der Schadenswiedergutmachung.

Der internationale Austausch, vor allem durch das Internationale Sym-
posium fiir Viktimologie, ermdglicht den Blick in andere Lander und ande-
re Rechtsordnungen.

Die viktimologische Forschung wird nunmehr auch insbesondere durch
die kriminalistisch-kriminologischen Forschungsstellen der Landeskrimi-
naldmter sowie die Polizeihochschulen vorangetrieben.®?!

620 Fattah, International Review of Victimology, 1989 Vol. 1, S. 51f.
621 Statt vieler: https://lka.polizei.nrw/artikel/weitere-forschungsprojekte-der-kkf?utm
_source:chatgpt.com.
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(3) Aufgaben der Viktimologie

Die Wissenschaft vom Opfer befasst sich keineswegs nur mit der Beziehung
zwischen Titer*in und Opfer. Forschungsgegenstinde der Viktimologie
sind dagegen die Frage, wer Opfer von Verbrechen wird, inwieweit das
Opfer an der Tat, insbesondere an ihrer Entstehung, beteiligt ist, welche
Tatfolgen aus der Straftat erwachsen, wie Opfer auf Straftaten reagieren, wie
mit Viktimisierungen umzugehen ist und wie sie verhindert werden kon-
nen, wie Opfer zu unterstiitzen und Schiden wiedergutzumachen sind.??

Da regelmifSig das Opfer durch seine Bereitschaft zur Strafanzeige ent-
scheidet, ob ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, be-
fasst sich die Viktimologie mit der Anzeigebereitschaft des Opfers und was
diese beeinflusst bzw. beeinflussen kann.®??

Dariiber hinaus untersucht die Viktimologie die Méglichkeiten, das Op-
fer zu schiitzen, indem Viktimisierung verhindert werden kann; der Ver-
hinderung sekundérer Viktimisierung dienen insbesondere die prozessua-
len Mitwirkungsrechte des Opfers, welche es im gesamten Strafverfahren
vor einer Verschlechterung bereits erlittener psychischer Verletzungen und
Retraumatisierung schiitzen sollen.6

Gegenstand der viktimologischen Forschung ist auch die Prévention
durch Analyse der Opfersituation und Aufklirung potenzieller Opfer iiber
die gewonnenen Erkenntnisse mit entsprechenden Handlungsanweisun-
gen.

(4) Analyse der Beteiligungsrechte aus viktimologischer Sicht

Die Viktimologie untersucht Moglichkeiten, wie das Opfer vor (weiterer)
Viktimisierung, insbesondere wiahrend der Durchfiihrung des Strafverfah-
rens nach primérer Viktimisierung, geschiitzt werden kann. Diesem Ziel
dienen die strafprozessualen Beteiligungsrechte der Geschadigten.

Zunichst sind die Begriffe Retraumatisierung und Primar-, Sekundér-,
und Tertidrviktimisierung voneinander abzugrenzen.

Die primdre Viktimisierung ist die Straftat an sich, es handelt sich da-
bei um die (erste) Opferwerdung. Die sekundire Viktimisierung entsteht

622 Dolling/Hermann/Laue, Kriminologie, § 22 Rn. 3.
623 Schneider, Viktimologie, S. 16.
624 Schneider, Viktimologie, S. 16.
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durch unangemessenes Verhalten des Umfelds, namentlich von Familie,
Freund*innen, Bezugspersonen, aber auch der Umgang der Justiz mit der
betroffenen Person.®> Die tertidre Viktimisierung bezeichnet schliefilich
die Ubernahme der Opferrolle in das Selbstbild der betroffenen Person.626

Die Retraumatisierung ist dagegen das erneute Erleben der Tat, ausge-
16st durch ,Trigger®; die sekundédre Viktimisierung kann einen Trigger
darstellen, durch welchen die betroffene Person die Tat psychisch erneut
durchlebt.®?

Entscheidender Faktor fiir die Reaktion auf die Primidrviktimisierung
ebenso wie das mogliche Erleben einer Sekundérviktimisierung ist die indi-
viduelle Resilienz der betroffenen Person. Resilienz bezeichnet allgemein
die Fahigkeit, Belastungen zu widerstehen; dies bedeutet, dass man in der
Lage ist, dem Schéadigungspotential verschiedener biopsychosozialer Risi-
kokonstellationen zu trotzen oder diese mithilfe personlicher und sozialer
Ressourcen zu bewiltigen und als Gelegenheit zur Weiterentwicklung zu
nutzen.®?8 Schutzfaktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhohen, dass die
betroffene Person die Primdrviktimisierung ohne andauernde Symptome
bewiltigen kann, sind unter anderem ein guter psychischer und physischer
Gesundheitszustand, hohe Stresstoleranz, addquate Kontrolliitberzeugung
und Selbstwirksamkeitserwartung.®?® Auf der anderen Seite gibt es Risiko-
faktoren, die die Entwicklung einer Traumafolgestérung wie eine Posttrau-
matische Belastungsstérung (PTBS) begiinstigen; dazu sind das Geschlecht
zu nennen - Frauen entwickeln statistisch betrachtet haufiger eine PTBS
—, ein geringes oder hohes Alter, frithere Traumatisierungen insbesondere
in jungen Jahren sowie Aufwachsen in soziodkonomisch prekiren Verhalt-
nissen.®? Insbesondere die Forschung von Ellenberger und Salter unter-
streicht, dass auch Tater*innen sich bewusst potenziell weniger resiliente
Opfer suchen, wie sozial isolierte Menschen und auffillige Kinder, bei
denen zusitzlich die Entdeckungsgefahr gering ist.

Die Gefahr der Sekundérviktimisierung und Retraumatisierung im Straf-
verfahren ist, abgesehen von der individuellen Resilienz der betroffenen
Person, durch verschiedene Faktoren bedingt: Grundsitzlich ist jede er-

625 Neubacher, Kriminologie, S. 140.

626 Neubacher, Kriminologie, S. 140.

627 Metzner, Sekundére Viktimisierung bei sexualisierter Gewalt, S. 59.

628 Maercker/Pielmaier/Gahleitner in: Handbuch der Psychotraumatologie, S. 87.

629 Maercker/Pielmaier/Gahleitner in: Handbuch der Psychotraumatologie, S. 93.

630 Zusammenfassend Maercker/Pielmaier/Gahleitner in: Handbuch der Psychotrau-
matologie, S. 92 1.
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neute Schilderung der Tat, des Traumas und der Traumafolgen fiir trau-
matisierte Geschédigte belastend. Diese Belastung kann sich bis hin zur
sekundéren Viktimisierung und Retraumatisierung je nach den Bedingun-
gen der konkreten Hauptverhandlung steigern. Zu den Bedingungen sind
sowohl das Verhalten des*der Vorsitzenden als auch insbesondere die Ver-
teidigungsstrategie zu nennen. Eine konfliktreiche, konfrontative Verteidi-
gung ist denknotwendig belastender als eine gestdndige Einlassung. Ebenso
ist ein*e zugewandte*r Vorsitzende*r, die*der der Konfliktverteidigung zu-
lassig Einhalt gebietet, weniger belastend als ein*e konfliktscheue*r, herab-
lassende*r oder empathielose*r Vorsitzende*r.53! Jedenfalls kindliche Opfer-
zeug*innen duflern der Studie von Busse et al.®*? zufolge, die vordringliche
Mafinahme zur Entlastung sei die Vermeidung des Aufeinandertreffens mit
der angeklagten Person.®3® Fiir hilfreich befunden wurde in eben jener
Studie die Anwesenheit einer Vertrauensperson bzw. der Nebenklagevertre-
tung.63*

Vor dem Hintergrund der méglichen Folgen einer psychischen Fehlver-
arbeitung der Viktimisierung, namentlich der Gefahr einer erneuten Vikti-
misierung,® hat der Schutz vor Sekundérviktimisierung und Retraumati-
sierung einen besonderen Stellenwert.

Die Aufgabe, Betroffene vor sekunddrer Viktimisierung und dadurch
gegebenenfalls vor Retraumatisierung zu schiitzen, wurde durch verschie-
dene strafprozessuale Normen ermdglicht. Die Normen der §§247, 247a
StPO haben die Moglichkeit geschaffen, dass die geschddigte Person in
Abwesenheit der angeklagten Person aussagen kann. Nach § 247 StPO kann
die angeklagte Person aus dem Saal wihrend der Aussage der verletzten
Person entfernt werden, wihrend nach § 247a StPO das Opfer an einem
anderen Ort aussagen kann und die Aussage mittels Bild und Ton ins
Sitzungszimmer {ibertragen wird.3

Ein Schutz des Opfers vor Sekundarviktimisierung und Retraumatisie-
rung durch erneute Aussage im Hauptverfahren kann dadurch gewiéhrleis-

631 Busse/Volbert/Steller, Belastungserleben von Kindern in der Hauptverhandlung,
S.191.

632 Vgl. oben B. 1. 7.1).

633 Busse/Volbert/Steller, Belastungserleben von Kindern in der Hauptverhandlung,
S.192.

634 Busse/Volbert/Steller, Belastungserleben von Kindern in der Hauptverhandlung,
S.193.

635 Schneider, Kriminologie, S. 762.

636 Vgl. oben insgesamt B. 1. 7.
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tet werden, dass es gemdfl §58a StPO bereits im Ermittlungsverfahren
audiovisuell ermittlungsrichterlich vernommen wird; diese Aussage kann
dann gemdfl §§255a Abs.1, 251 Abs.2 Nr.1 StPO die Aussage des*der
Zeug*in im Hauptverfahren ersetzen. Voraussetzung fiir die Ermessensent-
scheidung nach §251 Abs.2 Nr.1 StPO ist jedoch, dass die geschéadigte
Person wegen Krankheit, Gebrechlichkeit oder anderer nicht zu beseitigen-
der Hindernisse in der Hauptverhandlung nicht vernommen werden kann;
eine Krankheit muss dabei so schwerwiegend sein, dass das Erscheinen
in der Hauptverhandlung nicht in Betracht kommt, beispielsweise weil
eine erhebliche Verschlechterung des Gesundheitszustands droht.®” Das
Gleiche gilt, wenn zwar das Erscheinen mdglich wire, eine Vernehmung
des*der Zeug*in aber zu einer Verschlimmerung des ernstlichen Leidens
fithren wiirde.®3® Ausgehend vom Wortlaut sind von Krankheiten auch
psychische Erkrankungen erfasst; wenn also édrztlich (psychiatrisch) besta-
tigt ist, dass ein Erscheinen im Gericht und/oder die Vernehmung in
der Hauptverhandlung zu einer erheblichen Verschlimmerung des Gesund-
heitszustands des*der Zeug*in fithren wiirde, sind §§ 255a Abs. 1, 251 Abs. 2
Nr.1 StPO einschldgig. In der dann vorzunehmenden Gesamtabwiégung,
die aufgrund des in § 251 Abs.2 Nr.1 StPO eingerdumten Ermessens zu
erfolgen hat, muss aber gepriift werden, ob die Verschlimmerung des Ge-
sundheitszustands nicht durch ein milderes Mittel, beispielsweise die Aus-
sage in Abwesenheit der angeklagten Person (§ 247 StPO) oder an einem
anderen Ort (§ 247a StPO), abgewendet werden kann.

Nach § 255a Abs. 2 StPO kann die Vernehmung der geschidigten Person
im Hauptverfahren ersetzt werden, wenn die verletzte Person Opfer einer
Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung geworden oder wenn die
geschédigte Person unter 18 Jahre alt und Opfer einer Straftat gegen das
Leben, gegen die personliche Freiheit oder wegen Misshandlung Schutz-
befohlener geworden ist; Voraussetzungen dariiber hinaus sind, dass die
geschidigte Person der Vorfithrung nicht widersprochen hat und dass die
angeklagte Person und ihr*e Verteidiger*in die Mdoglichkeit hatten, an der
ermittlungsrichterlichen Vernehmung mitzuwirken.

Weiteren Schutz vor Retraumatisierung bietet die Mdglichkeit des Of-
fentlichkeitsausschlusses wihrend der Vernehmung oder sogar der gesam-
ten Hauptverhandlung gemif § 171b GVG.

637 Ritscher in: BeckOK StPO, 54. Ed., § 223 Rn. 4.
638 BGH, Urt. v. 21.6.1956 — 3 StR 158/56.
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Die vorgenannten Mafinahmen kénnen von Amts wegen oder auf Antrag
getroffen werden. Den Antrag kann die geschadigte Person selbst stellen,
§397 Abs.2 S.1 StPO e contrario, oder durch den anwaltlichen Beistand,
der als Nebenklagevertretung gemaf3 § 397 Abs.2 StPO oder Zeugenbei-
stand gemaf3 § 68b Abs. 1 S.1 StPO agiert. Aufgrund der in §§ 247, 247a, 251
Abs.2 Nr.1, 255a Abs.2 StPO erforderlichen Ermessensentscheidung des
Gerichts hingen die Erfolgsaussichten des jeweiligen Antrags erheblich von
der Begriindung desselben ab; eine fundierte Begriindung des Antrags ist
dem anwaltlichen Beistand nach gewiéhrter Akteneinsicht moglich: Zwar
konnen die erheblichen Tatsachen, welche fiir die Begriindung eines An-
trags nach §§ 247, 247a, 251 Abs.2 Nr.1 oder §255a Abs.2 StPO erforder-
lich sind, durch Befragung der verletzten Person herausgearbeitet werden,
so dass man annehmen konnte, dass die Gewédhrung von Akteneinsicht
nicht unabdingbar ist. Nach aussagepsychologischer®® und kriminologi-
scher Erfahrung ist es jedoch fiir die Glaubhaftigkeit der Aussage nicht
zutrdglich, wenn sie hdufig wiederholt wird. Die Gewédhrung von Aktenein-
sicht gemaf3 § 406e StPO schiitzt damit den Untersuchungszweck, indem
eine mehrfache Vernehmung der geschidigten Person vermieden wird. Aus
viktimologischen Gesichtspunkten fiihrt das Beteiligungsrecht in Form des
Akteneinsichtsrechts, welches dem anwaltlichen Beistand gewdhrt wird,
einerseits zu einem effektiven Schutz des Opfers, andererseits wird der Un-
tersuchungszweck geschiitzt, indem die Qualitdt der erforderlichen Aussage
des Opfers gesichert wird.

Aus viktimologischer Sicht ist nicht nur der Schutz vor Retraumatisie-
rung und Sekundérviktimisierung bedeutsam, sondern auch der psycho-
traumatologische Effekt auf die Verarbeitung des erlittenen Traumas. Uber
erlittene Traumata kann allgemein festgehalten werden, dass Menschen, die
trotz belastender Erfahrungen positive emotionale Momente erleben konn-
ten, unterstiitzende soziale Beziehungen hatten und ihrem Erlebten riick-
blickend eine Bedeutung zuschrieben, héaufiger posttraumatisches Wachs-
tum zeigten; posttraumatisches Wachstum bezeichnet die positiven psychi-
schen Verdnderungen, die Menschen nach der Bewiltigung eines schweren
Traumas erfahren konnen.®4? Die Teilnahme am Verfahren ermdglicht es
den Betroffenen, sich aktiv mit dem Geschehen auseinanderzusetzen. Dies

639 Vgl. Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn. 277: Eine absolut kon-
stante Aussage weist eher auf eine gut einstudierte Liige hin; das Einstudieren des
Sachverhalts wird durch Mehrfachvernehmungen begiinstigt.

640 Mangelsdorf, Posttraumatisches Wachstum in: Z Psychodrama Soziom (2020),
S.21-33.
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kann helfen, das Erlebte zu strukturieren und als Teil der Vergangenheit
zu integrieren, was ein wichtiger Schritt in der Traumabewiltigung ist. In
diesem Zusammenhang ist auch bedeutsam, dass das Strafverfahren dazu
beitragen kann, dass Betroffene als Opfer ernst genommen werden. Die
Anerkennung ihres Leids durch das Gericht kann entlastend wirken und
zu einer positiven Neubewertung des Geschehens beitragen.®4! Dies ist
insbesondere auch vor dem Hintergrund bedeutsam, dass Verletzte hiufig
mit Schuld- und Schamgefiihlen zu kdmpfen haben, auch wenn sie keine
Verantwortung fiir die Tat tragen.®4? Die aktive Teilnahme am Strafverfah-
ren kann den Betroffenen vor Augen fiithren, dass sie selbst keine Schuld
trifft, sondern den*die Téter*in.

Ein weiterer Forschungsgegenstand der Viktimologie ist die Schadens-
wiedergutmachung. Diese kann direkt im Strafverfahren durch das Adha-
sionsverfahren gemafd §§ 403 ff. StPO oder den Tater-Opfer-Ausgleich im
Sinne der § 46a StGB, § 155a StPO erfolgen, wofiir jeweils die Beteiligung
des Opfers als Subjekt im Strafverfahren unerldsslich ist: Ein Adhésions-
antrag erfordert eine aktive Mitwirkung der geschéddigten Person. Der Ta-
ter-Opfer-Ausgleich erfordert sowohl nach der Rechtsprechung®?® als auch
nach der Literatur®* einen kommunikativen Prozess zwischen Tater*in
und Opfer.

Folglich ist vor dem Hintergrund der Aufgaben und Ziele viktimologi-
scher Forschung die Beteiligung des Opfers im Strafverfahren in einer
aktiven Rolle unabdingbar. Das Gericht hat eine Fiirsorgepflicht®*> gegen-
tiber samtlichen Verfahrensbeteiligten und Zeug*innen, der es insbesonde-
re durch die Vorschriften der §§ 247, 247a StPO und § 171b GVG sowie die
Regelungen des 5. Buches der Strafprozessordnung gerecht werden kann.
Die geschédigte Person, die durch die Tat an sich regelméfiig in eine passive
Rolle gedringt wurde, muss im Strafverfahren eine starke Rolle haben,
jedenfalls um sich vor sekundidrer Viktimisierung schiitzen zu konnen. Im
Gegensatz zu den {iibrigen Zeug*innen sind Opferzeug*innen aufgrund
der erlittenen Traumatisierung und der drohenden Sekundarviktimisierung
besonders sensibel, so dass ihnen zu ihrem Schutz {iber die sdmtlichen

641 Herman, Truth and Repair, S. 109f.

642 Herman, Trauma and Recovery, S. 53.

643 BGH, Urt. v. 19.12.2002 - 1 StR 405/02; BGH, Beschl. v. 17.12.2008 — 1 StR 664/08.

644 von Heintschel-Heinegg in: BeckOK StGB, 58. Ed., § 46a Rn. 21, 27; Maier in: M-
KoStGB, Bd. 2, 4. Aufl,, § 46a Rn. 25-29, 42; Kindhduser/Hilgendorf in: Kindhauser/
Hilgendorf, StGB, 9. Aufl,, § 46a Rn. 3.

645 BGH, Urt. v. 16.6.1983 — 2 StR 4/83.
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Zeug*innen zustehenden Rechte wie §§ 52, 53, 55, 68b StPO hinaus Mitwir-
kungs- und Abwehrrechte zu gewéhren sind.

Im Strafverfahren finden sich geschiddigte Zeug*innen wieder, deren Res-
ilienz unterschiedlich ausgeprégt ist. Die Justiz und die angeklagte Person
haben keinen Anspruch auf besonders resiliente Geschidigte. Mithin muss
die Justiz in der Lage sein, auch die vulnerabelste Person im Strafverfahren
schiitzen zu konnen. Aus viktimologischer Sicht sind die Rechte der Ge-
schddigten sowie die Durchsetzungsmdglichkeit derselben durch anwaltli-
che Beteiligung folglich alternativlos.

dd) Beteiligungsrechte aus psychologischer Sicht

Die Beteiligung des Opfers am Strafprozess ist auch aus psychologischer
Sicht zu beleuchten. Dabei ist die Frage zu untersuchen, ob die geschédigte
Person aus der aktiven Rolle im Strafverfahren einen Nutzen ziehen kann
und wenn ja, welchen.

(1) Sekundére Viktimisierung

Opfer von Straftaten erfahren nicht nur die primidre Viktimisierung durch
die Tat selbst, eine sekundére Viktimisierung kann, wie oben bereits dar-
gestellt, durch Fehlreaktionen des sozialen Umfelds, namentlich Freund*in-
nen, Bekannte und Familie, sowie durch die Strafverfolgungsbehérden ver-
ursacht werden.646

Eine qualitative Studie®®” aus dem Jahr 2014 hat sich mit Erfahrungen
und Wahrnehmungen Opfer rechter Gewalt auseinandergesetzt und ist zu
dem Ergebnis gekommen, dass einige Betroffene sich von der Polizei nicht
ernstgenommen fiihlten; sie hatten den Eindruck, sie wiirden als Tater*in-
nen und nicht als Opfer behandelt, und sie sahen sich mit Vorurteilen
seitens der Polizeibeamt*innen konfrontiert.648

646 Quent/Geschke/Peinelt, Die haben uns nicht ernst genommen, S. 33.

647 Die Studie wurde veréffentlicht von ezra - mobile Beratung fiir Opfer rechter,
rassistischer und antisemitischer Gewalt; interviewt wurden 44 Betroffene rechter
Gewalt in Thiiringen, die im Zeitraum 2010-2013 bei ezra in Beratung waren, vgl.
Quent/Geschke/Peinelt, Die haben uns nicht ernst genommen, S. 5.

648 Quent/Geschke/Peinelt, Die haben uns nicht ernst genommen, S. 5.
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Es gibt verschiedene internationale Studien, die sich mit der Frage be-
fassen, wie belastend das Strafverfahren fiir Opferzeug*innen ist; diesen
Studien zufolge sind aktuelle, durch das Strafverfahren selbst ausgeldste
Belastungen Angst, Aufregung und psychosomatische Storungen.®4®

(2) Kontrolliiberzeugung

Die Theorie der internen/externen Kontrolliiberzeugung setzt in Bezug,
inwieweit eine Person annimmt, dass eigene Personlichkeitsmerkmale, bei-
spielsweise Begabung und eigene Anstrengung, (interne Kontrolliberzeu-
gung) oder aber iiberwiegend duflere Faktoren, wie zum Beispiel Gliick,
Zufall oder Schicksal, Ursache fiir duflere Ereignisse seien (externe Kon-
trolliberzeugung).6>0

Die interne/externe Kontrolliiberzeugung einer Person wird geprigt von
(frithkindlicher) Erziehung und Erfahrung.®! Im Erwachsenenalter kann
sich die interne/externe Kontrolliiberzeugung auch noch verdndern, insbe-
sondere ist es moglich, dass sich die interne Kontrolliiberzeugung durch
das Gefiihl der Bewiltigung einer Krisensituation erhoht.6>2

Ubertragen auf das Strafverfahren bedeutet dies, dass die Bewiltigung
der erlittenen Traumatisierung zu einer Steigerung der internen Kontroll-
iberzeugung fithren kann - dhnlich dem Gedanken des posttraumatischen
Wachstums.%

(3) Selbstwirksambkeit (Self-Efficacy)

Die Theorie der Selbstwirksamkeit als sozial-kognitive Handlungstheorie
geht davon aus, dass Menschen mit hohem Vertrauen in die eigene
Wirksamkeit bessere Leistungsresultate erzielen als Personen, die wenig
Vertrauen in ihre Selbstwirksamkeit haben; letztere resignieren schneller,

649 Zusammenfassend Volbert in: Barton/Kolbel, Ambivalenzen der Opferzuwendung
des Strafrechts, S.197-212.

650 Mielke, Interne/externe Kontrolliiberzeugung, S.19, 35.

651 Mielke, Interne/externe Kontrolliiberzeugung, S. 37 ff.

652 Smith, Journal of Abnormal Psychology 1970, 328.

653 Vgl. oben B.1I. 1. e) cc) (4).
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wihrend erstere bereit sind, notigenfalls hohere Leistungsbemiihungen ein-
zusetzen %>

Das Gefiihl der Selbstwirksamkeit hat biologische Auswirkungen auf den
menschlichen Kérper, insbesondere auf das Stressempfinden: Die Intensi-
tat des Stressgefiihls ist bestimmt durch das eigene Gefiihl der Kontrolle
tiber die Herausforderungen des Lebens.5>> Zugleich beeinflusst Stress die
Gesundheit in negativer Weise.6>¢

Durch die Opfererfahrung kann das Gefiihl der eigenen Wirksamkeit
negativ beeinflusst werden, da die Opferrolle im Rahmen der Primérvikti-
misierung in der Regel als passiver Part wahrgenommen wird. Die Betei-
ligungsrechte konnen Geschédigten dagegen das Gefiihl geben, aktiv auf
das Strafverfahren einwirken zu konnen, wodurch auch ihr Gefithl der
Selbstwirksambkeit rehabilitiert werden kann.

(4) Kohirenzgefiihl

Nach dem Modell der Salutogenese®” ist die (psychische) Gesundheit eines
Menschen von drei Faktoren abhingig: comprehensibility, manageability
und meaning fulness.

Aaron Antonovsky (1923-1994) hat das Modell der Salutogenese anhand
empirischer Forschung an 135 Frauen im Alter zwischen 45 und 65 Jahren
Anfang der 1970er-Jahre in Israel formuliert. Zwei Drittel der Probandin-
nen waren Shoa-Uberlebende, wihrend ein Drittel die Kontrollgruppe dar-
stellte. Er stellte fest, dass ein erheblicher Teil der Uberlebenden psychisch
stabil und lebensbejahend war. Diese Beobachtung bildete den Ausgangs-
punkt fiir seine Theorie, dass es Faktoren geben muss, die Gesundheit trotz
extremer Belastung fordern.%8

Der sense of comprehensibility®> beschreibt die Fahigkeit und Erwar-
tung von Menschen, auch unbekannte Reize als geordnet, konsistent und
strukturiert wahrzunehmen und zu verarbeiten. Verstehbarkeit bedeutet in
diesem Sinne, dass dufSere Eindriicke nicht als chaotisch, willkiirlich oder
unerklarlich erlebt werden.

654 Bandura, Self-Efficacy, S. 3.

655 Bandura, Self-Efficacy, S. 262.

656 Bandura, Self-Efficacy, S. 262.

657 Antonovsky, Unraveling the Mystery of Health, S. 19.
658 Antonovsky, Unraveling the Mystery of Health, S. 63 ff.
659 Antonovsky, Unraveling the Mystery of Health, S. 19.
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Der sense of manageability®®® meint die Uberzeugung eines Menschen,
dass Herausforderungen grundsitzlich bewdltigt werden kénnen. Diese
Herausforderungen miissen nicht unbedingt selbststandig bewiltigt werden
kénnen, auch der Glaube an Unterstiitzung durch andere Menschen oder
eine hohere Macht dient einer positiven Uberzeugung. Fehlt dieses Vertrau-
en, gleicht die betroffene Person jemandem, der sich Schicksalsschldgen
hilflos ausgeliefert fiihlt.

Der sense of meaningfulness®®! bezeichnet, in welchem Maf3 ein Mensch
das Leben als emotional sinnvoll erlebt. Gemeint ist die Uberzeugung, dass
zumindest ein Teil der Herausforderungen und Anforderungen des Lebens
es wert ist, sich dafiir zu engagieren und Energie zu investieren. Ohne das
Gefiihl, dass das Leben einen Sinn hat und positive Erwartungen moglich
sind, kann selbst ein hohes Maf} an Verstehbarkeit und Handhabbarkeit
nicht zu einem starken Koharenzgefiihl fithren. Fehlt diese Sinnperspekti-
ve, wird das Leben insgesamt als belastend erlebt - jede neue Anforderung
erscheint dann lediglich als zusitzliche Biirde.

Zwar ist das Modell von Antonovsky nicht unumstritten - insbesonde-
re wird die Auflerachtlassung sozialer Faktoren kritisiert®®? —, allerdings
gibt es weiterfithrende Studien, die jedenfalls auf einen Zusammenhang
zwischen dem Modell der Salutogenese und psychischer Gesundheit hin-
weisen.563

Aus Opfersicht lasst sich aus dem Modell der Salutogenese ableiten,
dass Geschidigte einerseits klare Informationen tiber das Verfahren, ihre
Rechte und mogliche Unterstiitzungsangebote bendtigen, um ihren sense of
comprehensibility zu stirken. Transparente Kommunikation hilft Verletzen,
das Erlebte kognitiv einzuordnen und ein Gefiihl von Ordnung zuriickzu-
gewinnen. Hinsichtlich des sense of manageability miissen Geschadigte er-
leben, dass sie nicht hilflos ausgeliefert sind. Notwendig dazu ist Unterstiit-
zung durch psychosoziale Prozessbegleitung, Therapie, Opferhilfen sowie
sozialer Riickhalt. Zwar kénnen traumatische Erlebnisse das Lebensver-
stindnis erschiittern. Die Erfahrung, dass das Geschehene gesellschaftlich
ernst genommen und durch die Strafverfolgung Gerechtigkeit angestrebt
wird, kann helfen, den sense of meaning fulness trotz des Leids zu finden.

660 Antonovsky, Unraveling the Mystery of Health, S. 19.

661 Antonovsky, Unraveling the Mystery of Health, S. 19.

662 Hurrelmann/Rathmann/Richter, Journal of Public Health, 2011, S. 3-13.

663 Einen Uberblick bieten Bengel/Strittmatter/Willmann, Was erhilt Menschen ge-
sund?, S. 44.
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Die Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte Geschadigter unterstiitzen
folglich nach dem Modell der Salutogenese die Widerherstellung psychi-
scher Gesundheit.

(5) Analyse der Beteiligungsrechte aus psychologischer Sicht

Aus psychologischer Sicht dienen die Beteiligungsrechte Geschéadigter im
Strafverfahren der Genesung der Betroffenen, indem diese eine aktivere
Rolle im Strafverfahren einnehmen und dadurch den passiven Part des
Opfers verlassen konnen.

Insbesondere das Modell der Salutogenese sowie die Idee der Selbstwirk-
samkeit verdeutlichen den forderlichen Effekt auf die psychische Gesund-
heit, wenn Verletzte durch eigenes Tétigwerden ihr Stressempfinden und
ihre Weltanschauung positiv beeinflussen kénnen.

Die Verstirkung der internen Kontrolliiberzeugung durch die Bewdlti-
gung einer Krisensituation ist auf die Situation des Opfers einer Straftat
grundsitzlich iibertragbar; Ronald Edward Smith (geboren 1940) unter-
suchte in seiner Studie anhand von 30 Proband*innen, die sich infolge
einer akuten Lebenskrise im UCLA Medical Center in Behandlung bega-
ben, sowie einer Vergleichsgruppe von 30 Proband*innen, die sich ohne
akute Lebenskrise in Langzeit-Psychotherapie befanden, inwieweit sich die
interne Kontrolliiberzeugung dnderte.%®* Ergebnis der Studie war, dass die
Gruppe der von der Lebenskrise Betroffenen nach tiberstandener Krise
eine signifikant hohere interne Kontrollilberzeugung aufwies als vor der
Krise.®®> Wenn man davon ausgeht, dass die primare Viktimisierung eines
Opfers einer akuten Lebenskrise gleichgestellt ist, konnte die Bewdltigung
dieser Krise zu einer Starkung der internen Kontrolliiberzeugung fithren.
Dies ist empirisch bisher an Betroffenen von Straftaten nicht umfassend
erforscht, die Studienergebnisse von Smith legen die Annahme aber nahe.

Betroffene haben insbesondere das Bediirfnis, die Frage nach dem ,War-
um® der Straftat fiir sich zu kldren. Sie mochten verstehen, warum gerade
sie zum Ziel der Tat wurden. Von ihrem soziokulturellen Umfeld, aber auch
von der Justiz wiinschen sich Verletzte Anerkennung als Opfer, sie wollen,
dass ihre Verletzungen und ihr Leiden wahr- und ernstgenommen werden.
Wie bereits dargestellt trachten Geschadigte im Strafverfahren vordringlich

664 Smith, Journal of Abnormal Psychology 1970, 328.
665 Smith, Journal of Abnormal Psychology 1970, 328.
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nach Information.®®® Wenn die Interessen der Betroffenen erfiillt werden,
konnten die Geschidigten ihre passive Opferrolle verlassen.

Ubertrigt man die Erkenntnisse der Theorie der Selbstwirksamkeit auf
die Stellung der verletzten Person im Strafverfahren, ist denkbar, dass die
geschédigte Person in der Rolle als Zeug*in wenig Vertrauen in ihre Selbst-
wirksamkeit entwickelt; im Gegensatz dazu bieten die Mitwirkungsrechte
die Moglichkeit einer aktiveren Teilnahme am Strafverfahren, wodurch
auch das Gefuhl der Selbstwirksamkeit, des In-der-Hand-Haltens des Ge-
schehens, nach der passiven Erfahrung des Opferwerdens gestarkt werden
diirfte. Auch dies ist empirisch noch nicht erforscht, jedoch, basierend auf
der existenten Forschung zur Selbstwirksamkeit, naheliegend. Insbesondere
die angstauslosenden Erwartungen an das Hauptverfahren konnen durch
Wissensvermittlung seitens der Nebenklagevertretung entschérft werden,
wodurch eine Minimierung des Stressempfindens eintreten kann.®¢’

Zwar kann und soll das Strafverfahren keine Traumatherapie fir Ge-
schadigte sein. Streicht man aber die Beteiligungsrechte, kann dies das
Gefiihl der Verletzten, die Situation des Strafverfahrens nachfolgend auf
die Primarviktimisierung handhaben zu konnen, negativ beeintrichtigen
und den Heilungsprozess verlangsamen oder sogar unterbrechen, mithin
zu einer Sekundér- oder Tertidrviktimisierung fithren.

e) Fazit zu dem Kritikpunkt der Beteiligung des Opfers trotz
Taterstrafrechts

Die Kritik Schiinemanns an der strafprozessualen Beteiligung der gescha-
digten Person trotz taterorientierten Strafrechts geht insgesamt fehl.

Die historische Entwicklung des Strafrechts und der Opferrechte ver-
deutlicht die frithe bedeutende Rolle des Opfers im Strafverfahren. Wah-
rend im germanischen Recht die Rache der geschadigten Person und ihrer
Familie im Vordergrund stand, hat sich die Position des Opfers iiber die
Jahrhunderte hinweg stark gewandelt. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts
liegt der Fokus nicht mehr auf Vergeltung, sondern auf der Einbindung des
Opfers in das Strafverfahren — zunéchst als Zeug*in. Dass der Vergeltungs-
gedanke nicht wieder eingefithrt werden soll, wird insbesondere durch
den jiingsten Vorschlag der Europdischen Kommission unterstrichen, der

666 Vgl. oben B.1. 2.
667 Volbert in: Barton/Kolbel, Ambivalenzen der Opferzuwendung des Strafrechts,
S. 205.
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den Schutz und die Information des Opfers betont, ohne das Rachegefiihl
wiederzubeleben. Diese Maxime bildet die Grundlage fiir gesetzgeberische
Mafinahmen.

Angesichts dieser Entwicklung ist die Kritik Schiinemanns, wonach die
Erweiterung der Mitwirkungsrechte einen Riickschritt in der modernen
Strafrechtsentwicklung darstellt, nicht stichhaltig. Vielmehr fiihrt die Ent-
wicklung zu einer differenzierten rechtlichen Ausgestaltung, bei der der
Schutz sowohl der Téter*innen als auch der Opfer im Mittelpunkt steht.

Die Beteiligung des Opfers am Strafprozess ist grund- und menschen-
rechtlich verankert und widerspricht jedenfalls nicht den Grundgedanken
der Straftheorien: Im Strafprozessrecht ist die Prasenz der verletzten Per-
son durch Strafantrag, Strafanzeige, als Beweismittel und im Rahmen des
Tater-Opfer-Ausgleichs fiir das Strafverfahren unerldsslich. Im materiellen
Strafrecht ist bisweilen bereits die Existenz eines Opfers entscheidend fiir
die Erfiillung des Tatbestands.

Die relativen Straftheorien sowie die Vereinigungstheorie verfolgen je-
denfalls auch das Ziel der Reduktion von Kriminalitdt, wahrend die absolu-
ten Straftheorien Strafe als Selbstzweck fiir den*die Tater*in sieht, der*die
Schuld auf sich geladen hat. Da allerdings die absoluten Straftheorien die
moralische bzw. rechtliche Ordnung durch das Strafen wiederherstellen
wollen, haben sie mittelbar das Ziel, die Ordnung aufrecht zu erhalten,
mithin Kriminalitdt, die gegen die rechtliche Ordnung verstof3t, zu unter-
binden. Nach den Straftheorien ist ein gewisses Maf$ an Beriicksichtigung
der Opfer von Straftaten nicht ausgeschlossen, wenn diese am Strafverfah-
ren beteiligt sind. Durch die Beteiligung der geschédigten Person kann
auf den*die Tater*in besser eingewirkt und dadurch weitere Delinquenz
verhindert werden: Die Spezialprivention, nach der unter anderem die
Besserung des*der Taters*Taterin durch die Strafe erreicht werden soll,
kann durch die Beteiligung des Opfers sogar noch wirksamer werden. Die
Beteiligung des Opfers fithrt dazu, dass dem*der Téter*in die Konsequen-
zen seines*ihres Handelns unmittelbar vor Augen gefiihrt werden, wodurch
sich der*die Téater*in mit seinen*ihren Taten eher auseinandersetzen muss,
als wenn ihm*ihr abstrakt ein Normbruch vorgeworfen wird. Zugleich
nimmt die Justiz eine Vorbildfunktion ein, indem die geschidigte Person
mit Rechten ausgestattet und ihr Gehor geschenkt wird, womit sowohl ihre
Subjektstellung als auch ihr durch die Tat erfahrenes Leid Anerkennung
findet.

Die nunmehr in den letzten 40 Jahren stirker werdende Rolle der ge-
schddigten Person im Strafverfahren ist auch dem iiberragenden Einfluss
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des europdischen Rechts geschuldet: Art. 82 Abs. 2 lit. c AEUV bildet, abge-
sehen von Art. 6 der Charta der Grundrechte der Europdischen Union, die
Grundlage fiir die erstarkende Opferposition. Das europdische Recht, ins-
besondere die EU-Opferschutzrichtlinie, fordert eine starke Rechtsstellung
geschédigter im Strafverfahren damit ein.

Die Partizipation des Opfers an strafrechtlichen Angelegenheiten ist so-
mit integraler Bestandteil des Strafrechts und des Strafprozessrechts. Es
ist im deutschen Rechtssystem uniiblich, jemanden an einem rechtsstaat-
lichen Verfahren zu beteiligen, aber gleichzeitig keine Rechte in diesem
Kontext zu gewdhren. Daher legitimieren sich die Mitwirkungsrechte der
geschidigten Person im Strafverfahren bereits dadurch, dass sie — insbe-
sondere als Zeug*in - verpflichtet ist, am Verfahren teilzunehmen, ohne
dabei tiber Dispositionsfreiheit zu verfiigen. Zugleich ist die geschidigte
Person schutzwiirdiger als sonstige Zeug*innen, da bei ihr aufgrund der
Primédrviktimisierung ein Risiko der Sekundérviktimisierung gegeben ist.

Auch viktimologische Aspekte sprechen fiir die Beteiligung des Opfers
im Strafverfahren. Durch strafprozessuale Beteiligungsrechte, aber auch die
in §§ 247, 247a StPO und § 171b GVG normierten Rechte wird der Schutz
vor erneuter Belastung der geschéddigten Person wiahrend der Hauptver-
handlung ermdglicht. Das Gericht hat eine Fiirsorgepflicht®®8 fiir saimtliche
Verfahrensbeteiligte und Zeug*innen, der es insbesondere durch diese Vor-
schriften und die des 5. Buches der Strafprozessordnung gerecht werden
kann. In diesem Zusammenhang ist dem Opferschutz ein hoheres Gewicht
beizumessen als dem Gedanken eines rein taterzentrierten Strafrechts.

Schlieflich ist auch aus psychologischer Sicht die Kritik Schiinemanns
zuriickzuweisen: Die Starkung der internen Kontrolliiberzeugung wéihrend
der Bewiltigung von Krisensituationen lédsst sich auf Opfer von Straftaten
tibertragen. Wenn man die Prinzipien der Selbstwirksamkeitstheorie auf
die Situation von Verletzten im Strafverfahren anwendet, kénnte angenom-
men werden, dass Personen in der passiven Rolle als Zeug*innen wenig
Vertrauen in ihre eigene Wirksamkeit entwickeln. Das Gleiche gilt fiir
die Gefiihle von Verstdndnis, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit, welche
nach dem Modell der Salutogenese entscheidend fiir die (psychische) Ge-
sundheit sind: Verbleiben die Geschéddigten in der inaktiven Rolle des*der
Zeug*in, entwickeln sie nicht den Eindruck, eine Situation handhaben zu
konnen; auch konnen sie das ,Warum® der Tat nicht mitwirkend fiir sich
klaren und werden - je nach Sensibilitit des*der Vorsitzenden - nicht

668 BGH, Urt. v.16.6.1983 — 2 StR 4/83.
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mitfithlend als Person gesehen, der Unrecht widerfahren ist. Im Gegensatz
dazu bieten die Mitwirkungsrechte die Chance fiir eine aktivere Teilnahme
am Strafverfahren, was als Nebeneffekt nach passiver Viktimisierung dazu
beitragen konnte, das Gefiihl der Kontrolle iiber das Geschehen zu stirken.
Das Strafverfahren ist zwar auch fiir die geschddigte Person nicht dazu da,
das traumatische Ereignis aufzuarbeiten, durch positive Erfahrungen mit
dem Strafverfahren kann aber das Vertrauen in die Rechtsordnung und
das Gefiihl der Wirksamkeit der eigenen Person wiederhergestellt werden.
Insbesondere konnten die von der Nebenklagevertretung vermittelten In-
formationen zur Entschiarfung von angstauslésenden Erwartungen beziig-
lich des Hauptverfahrens beitragen und das Stressempfinden verringern.
Auch hier gilt in Anbetracht der Fiirsorgepflicht des Gerichts, dass die
opferschutzrechtlichen Vorschriften der Strafprozessordnung unabdingbar
zugunsten der Vermeidung von gravierenden Nachteilen fiir das Opfer
sind; das Tiéterstrafrecht muss an dieser Stelle in den Hintergrund treten.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Schiinemann zwar hinsichtlich der
historischen Entwicklung des nunmehr titerorientierten Strafrechts zuzu-
gestehen ist, dass man sich vom Vergeltungsgedanken zurecht verabschie-
det hat und die Stirkung der Opferrechte oberflachlich betrachtet befiirch-
ten lassen kann, dass das Vergeltungsstrafrecht wiederbelebt werden soll.
Untersucht man die Entwicklung der strafprozessualen Stirkung des Opfers
jedoch im Detail, ist festzuhalten, dass die befiirchtete Riickentwicklung
bisher nicht eingetreten und auch nicht gewollt ist. Dariiber hinaus ist
zu betonen, dass auch ein titerorientiertes Strafrecht ohne Einbeziehung
des Opfers nicht auskommt: Der*die Tater*in kann sich mit seinen*ihren
Taten nicht addquat auseinandersetzen, wenn er*sie nicht auch mit dem
Opfer und den Tatfolgen konfrontiert wird. Diese Konfrontation mit einem
Straftatopfer lediglich als Zeug*in reicht nicht aus - eine starke Rechtsposi-
tion der geschidigten Person macht dem*der Téter*in deutlich, dass er*sie
rechtswidrig einem gleichberechtigten Menschen — nicht einem abstrakten
Recht(sgut) - geschadet hat, was von der Gesellschaft missbilligt wird.
Dem denkbaren Einwand, dass diese Wirkung allein durch das Strafurteil
und die Strafe erreicht werden solle, ist entgegenzuhalten, dass die Betei-
ligung der verletzten Person zur persénlichen Verantwortungsiibernahme
beitragen kann. Sie konkretisiert und personifiziert das begangene Unrecht
und kann so zur Unrechtseinsicht der angeklagten Person beitragen.

207



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

B. Mitwirkungsrechte der Verletzten im Strafverfahren und Kritikpunkte
2. Grundsatz der Waffengleichheit

Die Beteiligung des Opfers im Rahmen der Nebenklage wird vor dem
Hintergrund einer Schwichung der Verteidigung durch eine jedenfalls
numerische Unterlegenheit der angeklagten Person insbesondere in der
Hauptverhandlung kritisiert.

Diese unausgewogene Interessenverteilung wird mit Blick auf den straf-
prozessualen Grundsatz der Waffengleichheit, der beispielsweise in § 140
Abs. 1 Nr. 9 StPO Ausdruck findet, kritisch betrachtet.

Der Grundsatz der Waffengleichheit ist abzuleiten aus Art.6 EMRK
als Teil des Rechts auf ein faires Verfahren und besagt, dass die Verfah-
rensbeteiligten, namentlich Staatsanwaltschaft und beschuldigte/angeklagte
Person, die gleichwertige Méglichkeit haben miissen, die Entscheidungsfin-
dung zu beeinflussen.5¢”

a) Argument Schiinemanns

Schiinemann sieht eine faktische Schwichung der Verteidigungsposition
bereits durch die zahlenmiflige Unterlegenheit der angeklagten Person:
Diese stehe allein durch die Anwesenheit der Nebenklagevertretung der
Staatsanwaltschaft, dem Gericht und eben der Nebenklagevertretung ge-
geniiber. Zwar seien sowohl Gericht als auch Staatsanwaltschaft normativ
neutral, Schiinemann nimmt in der Praxis jedoch eine gewisse Voreinge-
nommenheit gegeniiber der angeklagten Person dadurch wahr, dass sowohl
Staatsanwaltschaft als auch Gericht bereits vor der Hauptverhandlung
durch Vorbefassung mit der Sache - im Falle der Staatsanwaltschaft durch
die Tatigkeit im Ermittlungsverfahren, im Falle des Gerichts durch das
Zwischenverfahren - eine antagonistische Stellung der angeklagten Person
gegeniiber einndhmen. Durch die Involvierung der Nebenklagevertretung,
welche stets eine Verurteilung der angeklagten Person anstrebe, sei die
angeklagte Person vollends unterlegen.

Daraus folge nach der Sicht Schiinemanns aus der Gruppendynamik
heraus eine Schwichung des Einflusses der Verteidigung. Dies ergebe sich
bereits daraus, dass sich durch die Beteiligung der Nebenklage der Anteil
der miindlichen Informationsgewinnung der Verteidigung durch Zeugen-

669 Valerius in: BeckOK StPO, 55. Ed., Art. 6 EMRK Rn. 10; EGMR, Urt. v. 22.11.2018 -
18297/13.
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befragungen verringere und die Wirkung der Schlussvortrige reduziert
werde.

b) Ansichten der Literatur

In der Literatur wird teilweise vertreten, dass durch die Beteiligung der
geschadigten Person eine zweite Ankldgerin dem Verfahren beitrete.®’® Die
Anzahl der Anklager*innen kénne durch mehrere jeweils anwaltlich vertre-
tene Geschidigte beliebig multipliziert werden.®”! Die Teilnahmerechte der
geschédigten Person, insbesondere das Anwesenheitsrecht in der Hauptver-
handlung, wiirden dazu fiihren, dass der*die Zeug*in zur Prozesspartei
mutiere.®’?

Insbesondere die Gewédhrung von Akteneinsicht kénne die Waffengleich-
heit zwischen Anklage und Verteidigung zulasten der beschuldigten Person
wesentlich beeinflussen.®”?

Eine kontrdre Ansicht vertrat dagegen Peter Rief$’* (1932-2022): Er
beschrieb ein Spannungsverhiltnis zwischen der beschuldigten und der
verletzten Person. Da die Rollen der geschéddigten und der beschuldigten
Person im Strafverfahren bis zur rechtskriftigen Verurteilung nicht fest-
stiinden, miissten diese beiden Rollen letztlich austauschbar sein. Die pro-
zessual legitimen Beschuldigteninteressen hétten nach Rief§ grundsatzlich
Vorrang vor den Verletzteninteressen. Eine Stirkung der Schutzposition
der verletzten Person zum Zwecke der Waffengleichheit befiirwortete er
vor dem Hintergrund, dass im Strafprozess eine materiell-rechtlich pro-
grammierte Konfliktsituation zwischen beschuldigter und verletzter Person
ohne formale, prozessuale Regelungen nicht auflosbar sei. Zwar habe die
beschuldigte Person ein schutzwiirdiges Interesse daran, eine relevante Mit-
schuld der verletzten Person darzulegen, sie habe jedoch keinen Anspruch
darauf, dies ohne Abwehrmdglichkeiten der verletzten Person tun zu kon-
nen.

670 Patsourakou, Die Stellung des Verletzten im Strafrechtssystem, S. 84; ebenso Schii-
nemann, Gesammelte Werke Band III: Strafprozessrecht und Strafprozessreform,
S. 408; Pues StV 2014, 304; Kolbel StV 2014, 698.

671 Pues StV 2014, 304

672 Schroth NJW 2009, 2916; Kett-Straub ZIS 2017, 341; Jahn/Bung StV 2012, 754.

673 Riedel/Wallau NStZ 2003, 393.

674 Riefs, Gutachten C fiir den 55. DJT, C 52-C 55.
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Ebenso stellt Siegfried Kauder klar, dass die Neuregelung der Nebenklage
1986, mit den seitdem erfolgten weiteren Anderungen, nicht zu einer Um-
kehr in der Entwicklung des taterorientierten Strafrechts gefiihrt hat.®”>

In der Literatur werden teilweise weitere Vorschriften, die dem Zeu-
genschutz dienen sollen, kritisiert. Petra Velten sieht die Waffengleichheit
durch die Regelung des §255a StPO%”° im Einzelfall gefahrdet. Schiine-
mann geht dariiber hinaus und antizipiert, dass sich durch Regelungen wie
§ 255a Abs. 2 StPO die Hauptverhandlung von einer Beweiserhebungs- in
eine Erdrterungsstation wandele.®””

Weiter wird die Vorschrift des §247 S.2 StPO%7® - also die Entfernung
der angeklagten Person aus dem Sitzungszimmer wéhrend der Vernehmung
eines*einer vulnerablen Zeug*in in der Hauptverhandlung - zum Teil vor
dem Hintergrund eines tiberstarken Opfers kritisiert, sogar ihre Abschaf-
fung gefordert.”°. Die Moglichkeit des Antrags nach § 247 StPO durch das
Opfer - die ,Opfer-Gegenmacht® — wiirde das Ziel der Wahrheitsfindung
im Strafverfahren gefihrden.®®® Die nach dieser Ansicht zwischen Opfer
und angeklagter Person von § 247 StPO beabsichtigte Waffengleichheit soll
folglich zu einer Gefdhrdung des zentralen Zwecks des Strafverfahrens,
namentlich der Wahrheitsfindung, fithren.

Zum Teil wird andererseits bereits der Begriff der Waffengleichheit im
Strafverfahren als verfehlte Bezeichnung wahrgenommen: Das Strafverfah-
ren diene der Ermittlung des wahren Sachverhalts, mithin der Wahrheits-
findung.®® Dementsprechend sei Aufgabe der staatlichen Beteiligten am
Strafverfahren die Wahrheitsermittlung; im Gegensatz zum angloamerika-
nischen Rechtsraum sei die (unverteidigte) angeklagte Person dem anwalt-
lichen Beistand der verletzten Person nicht schutzlos ausgeliefert, so dass
das Argument der Waffen(un)gleichheit keine Wirkung entfalte.82

Der Begrift der Waffengleichheit ist ein Grundsatz aus dem anglo-ameri-
kanischen Rechtssystem; das amerikanische Strafprozessrecht ist allerdings
(im Gegensatz zum deutschen Amtsermittlungsgrundsatz) ein Parteipro-

675 Kauder DAV 2009, 579.

676 Vgl.obenB.1.7. ).

677 Schiinemann StV 1998, 391.

678 Vgl. oben B.1.7.d).

679 Niehaus in: MiKoStPO, 2. Aufl., § 247 Rn. 29.

680 Niehaus in: MiKoStPO, 2. Aufl., § 247 Rn. 29f.

681 Safferling NStZ 2004, 181.

682 KG Berlin, Urt. v. 14.3.2012 - (4) 161 Ss 508/11 mit krit. Anmerkung von Meyer-Gofs-
ner StV 2012, 714; Schroeder/ Verrel, Strafprozessrecht, 8. Aufl., § 47 Rn. 369.
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zess wie der deutsche Zivilprozess. Die Inquisitionsmaxime, die dem deut-
schen Strafrecht zugrunde liegt, gilt im amerikanischen Strafrechtssystem
nicht. Durch die Regelungen der Strafprozessordnung hat die deutsche Er-
mittlungsbehorde bereits wahrend des Ermittlungsprozesses deutlich mehr
Moglichkeiten zur Beweisgewinnung, wiahrend die beschuldigte Person
nicht verpflichtet ist, be- oder entlastende Beweise vorzutragen. Aufgabe
der Strafjustiz ist es, der angeklagten Person ihre Taterschaft und Schuld
nachzuweisen, die beschuldigte/angeklagte Person muss dagegen im Ge-
gensatz zum amerikanischen System nicht ihre Unschuld beweisen. Aus
diesem Grund ist der Begriff der Chancengleichheit treffender, denn Teil
des fairen Strafverfahrens ist die Gewdhrleistung wesentlicher Teilnahme-,
Informations- und Auflerungsrechte.®%3

¢) Diskussion

Das Argument Schiinemanns und die teils abweichenden Ansichten der
Literatur und der Rechtsprechung sollen nun mit Blick auf die Rollenvertei-
lung im Strafverfahren und die Verfahrensgrundsétze der Strafprozessord-
nung néher beleuchtet werden.

aa) Rollenverteilung der Verfahrensbeteiligten

Der Begrift der Verfahrensbeteiligten ist in der Strafprozessordnung nicht
definiert, wird aber in verschiedenen Vorschriften, beispielweise §160b
StPO sowie § 202a StPO, verwendet.

Nach einhelliger Definition sind alle Personen oder Stellen, die nach dem
Gesetz eine Prozessrolle einnehmen, also durch eigene Willenserklarungen
im verfahrensrechtlichen Sinne gestaltend als Prozesssubjekt mitwirken, als
Verfahrensbeteiligte im Strafprozess anzusehen.®®* Nebenklageberechtigte
Personen sind nach Anschlusserkldrung ebenfalls Verfahrensbeteiligte, auch

683 Lohse/Jakobs in: KK-StPO, 9. Aufl.,, Art. 6 EMRK Rn. 45; Esser in: Lowe/Rosen-
berg/Hilger, 27. Aufl., Art. 6 EMRK Rn. 286.

684 Sackreuther in: BeckOK StPO, 55. Ed., §160b Rn.7; fiir eine Differenzierung je
nach Verfahrensstadium: Jahn in: MiiKoStPO, 2. Aufl,, § 160b Rn. 10; Weingarten in:
KK-StPO, 9. Aufl.,, § 160b Rn. 3.
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wenn die Zulassung der Nebenklage erst nach Eréfinung des Hauptverfah-
rens erfolgt, § 396 Abs. 1 StPO.6%

Als Verfahrensbeteiligte sind je nach Verfahrensstand neben der neben-
klageberechtigten Person die beschuldigte/angeschuldigte/angeklagte Per-
son, die Verteidigung, die Staatsanwaltschaft sowie das Gericht mit funktio-
neller und instanzieller Zusténdigkeit zu nennen.%3¢

Die Befugnisse der Nebenklage sind im Vergleich zur Staatsanwaltschaft
und Verteidigung de lege lata deutlich eingeschrénkt: Die Nebenklagever-
tretung und die in der Nebenklage beteiligte Person sind keine notwendi-
gen Prozessbeteiligten, so dass auch in ihrer Abwesenheit verhandelt wer-
den kann. Das Recht auf Akteneinsicht ist deutlich eingeschrénkt, denknot-
wendig hat die in der Nebenklage beteiligte Person im Gegensatz zu der be-
schuldigten/angeschuldigten/angeklagten Person kein Schweigerecht, das
in ihrer Verfahrensrolle®®” begriindet ist. Die Nebenklage kann, anders als
die Staatsanwaltschaft, ermittlungsrichterliche Mafinahmen nicht beantra-
gen; so muss der Antrag auf Erlass eines Haftbefehls, §125 Abs.1 StPO,
von der Staatsanwaltschaft erfolgen; bei Gefahr in Verzug erldsst der*die
Ermittlungsrichter*in den Haftbefehl von Amts wegen.

bb) Verfahrensgrundsitze des Strafverfahrens

Die strafprozessualen Vorschriften beruhen auf Verfahrensgrundsitzen, die
die Grundlage fiir das rechtsstaatliche Strafverfahren bilden.

(1) Die Verfahrensgrundsitze

Die Verfahrensgrundsitze des Strafrechts konnen nach dem Stadium des
Verfahrens unterteilt werden.

Grundsatze fiir die Einleitung des Strafverfahrens sind das Offizialprin-
zip und das Legalitatsprinzip. Nach dem Offizialprinzip hat die Erhebung

685 Sackreuther in: BeckOK StPO, 55. Ed., §160b Rn. 7; Jahn in: MiiKoStPO, 2. Aufl.,
§160b Rn.22; Weingarten in: KK-StPO, 9. Aufl.,, § 160b Rn. 3; Wohlers/Deiters in:
SK-StPO, 5. Aufl., § 160b Rn. 5; aA Schlothauer in: Niemoller/Schlothauer/Wieder,
Gesetz zur Verstindigung im Strafverfahren, § 257b Rn. 13.

686 Bierschenk/Koranyi/Weikinger, Strafprozessrecht, 2. Aufl,, Rn. 13.

687 Die in der Nebenklage beteiligte Person kann allerdings natiirlich ein Zeugnisver-
weigerungsrecht nach § 52 StPO innehaben.
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der Anklage und die Durchfithrung der erforderlichen Ermittlungen durch
eine staatliche Behorde, die Staatsanwaltschaft, zu erfolgen; Ausnahme stellt
das Privatklageverfahren dar.%®® Nach dem Legalitatsprinzip besteht fiir
die staatlichen Strafverfolgungsbehdrden die Pflicht zur Verfolgung von
Straftaten und gegebenenfalls zur Erhebung der Anklage.%

Die Grundsitze fiir die Einleitung des Hauptverfahrens sind der Ankla-
gegrundsatz und das Immutabilitatsprinzip. Nach dem Anklagegrundsatz
ist eine Anklage fiir die gerichtliche Tatigkeit erforderlich, das Immutabili-
tatsprinzip beschreibt die Unzuldssigkeit der Riicknahme der 6ffentlichen
Anklage nach Er6ftnung des Hauptverfahrens.5%0

Die Grundsitze des Beweisrechts sind der Ermittlungsgrundsatz, der
Unmittelbarkeitsgrundsatz, der Nemo-tenetur-Grundsatz, der Grundsatz
der freien Beweiswiirdigung und der Grundsatz in dubio pro reo.

Der im Strafverfahren (im Gegensatz zum Zivilverfahren) geltende Er-
mittlungsgrundsatz postuliert das zentrale Anliegen des Strafprozesses,
ndmlich die Ermittlung der materiellen Wahrheit, welche mithilfe der
Strafverfolgungsorgane unter Beachtung der iibrigen Verfahrensgrundsitze
durch das zustandige Gericht zu erforschen und zu beweisen ist.**!

Nach dem Unmittelbarkeitsgrundsatz ist das Urteil ausschliefSlich aus
dem Inhalt der Hauptverhandlung zu gewinnen. Vernehmungen von
Zeug*innen dirfen grundsatzlich nicht durch Verlesungen schriftlicher Er-
klarungen oder Abspielen von Videoaufzeichnungen ersetzt werden,%? wo-
von es in der Strafprozessordnung normierte Ausnahmen gibt (u.a. §§ 251,
254, 255a StPO).

Der Nemo-tenetur-Grundsatz (nemo tenetur se ipsum prodere) besagt,
dass niemand verpflichtet ist, sich selbst zu belasten.

Nach dem Grundsatz der freien Beweiswiirdigung hat das Gericht iiber
das Ergebnis der Beweiswiirdigung nach seiner freien, aus dem Inbegriff
der Hauptverhandlung geschopften Uberzeugung zu entscheiden; dies ist
einfachgesetzlich in § 261 StPO normiert.

Der Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel fiir die angeklagte Person,
besagt, dass bei Vorliegen von Zweifeln diejenige Entscheidung zu treffen
ist, die fiir die angeklagte Person die giinstigste Rechtsfolge nach sich zieht;

688 Schroeder/Verrel, Strafprozessrecht, 8. Aufl., § 47 Rn. 366.
689 Schroeder/Verrel, Strafprozessrecht, 8. Aufl., § 47 Rn. 366.
690 Schroeder/Verrel, Strafprozessrecht, 8. Aufl., § 47 Rn. 366.
691 Kindhduser/Schumann, Strafprozessrecht, 6. Aufl., § 4 Rn. 21.
692 Schroeder/Verrel, Strafprozessrecht, 8. Aufl., § 47 Rn. 367.
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abgeleitet wird der Grundsatz aus dem Schuldgrundsatz, dem Rechtsstaats-
prinzip und aus Gewohnheitsrecht.®3

Die Grundsitze der Hauptverhandlung sind der Grundsatz der Miind-
lichkeit und der Grundsatz der Offentlichkeit. Die Mafinahmen in der
Hauptverhandlung haben danach grundsitzlich miindlich und in 6ffentli-
cher Verhandlung zu erfolgen, wovon es jeweils gesetzlich normierte Aus-
nahmen gibt (v.a. §171b GVG, Ausschluss der Offentlichkeit, und §249
StPO, Selbstleseverfahren).

Schliefilich gilt auch der allgemeine Verfahrensgrundsatz des fairen Ver-
fahrens (fair trial), nach welchem das Verfahren fair und rechtsstaatlich be-
trieben werden muss, Art. 6 Abs.1 S.1 EMRK, Art. 14 Abs.1 S.2 IPBPR.®%
Weiterer allgemeiner Verfahrensgrundsatz im Strafprozess ist der Beschleu-
nigungsgrundsatz, welcher eine ziigige Verfahrensweise vorschreibt, um
die Belastungen fiir die beschuldigte Person gering zu halten und dem
offentlichen Interesse gerecht zu werden.%%

(2) Die Verfahrensgrundsitze vor dem Hintergrund des Streitstands um die
Waffengleichheit

Bedeutsam fiir den dargelegten Streitstand betreffend die Waffengleichheit
ist zunédchst das Offizialprinzip sowie der Anklagegrundsatz. Nach verschie-
dener Ansicht in der Literatur®® trete durch die Beteiligung der verletzten
Person eine weitere Ankldgerin dem Strafverfahren bei.

Die Vorschriften der §§247, 247a StPO und die Regelung des §255a
StPO kénnten durch die Starkung der Opferrechte in der Hauptverhand-
lung®” den Grundsatz der Unmittelbarkeit und Miindlichkeit gefahrden;
die Vorschrift des § 255a Abs.2 StPO wandele die Hauptverhandlung in
eine Erorterungsstation.”® Damit wird im Umkehrschluss erklart, dass
durch die genannten Vorschriften der Strafprozessordnung, welche dem
Schutz vulnerabler Zeug*innen dienen, die Unmittelbarkeit der Hauptver-
handlung abgeschafft wiirde.

693 Kindhduser/Schumann, Strafprozessrecht, 6. Aufl., § 23 Rn. 67.
694 Kindhduser/Schumann, Strafprozessrecht, 6. Aufl., § 18 Rn. 11.
695 Kindhduser/Schumann, Strafprozessrecht, 6. Aufl., § 18 Rn. 7.
696 Vgl. oben B.II. 2. b).

697 Vgl. oben B. II. 2. b).

698 Schiinemann StV 1998, 391.
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cc) Stellungnahme

Angesichts des im deutschen Strafprozessrecht geltenden Grundsatzes der
Amtsermittlung ist bereits der Begriff der Waffengleichheit im deutschen
Strafverfahrensrecht unangebracht. Eine Waffengleichheit zwischen Ankla-
gebehorde und beschuldigter/angeklagter Person kann nicht hergestellt
werden. Die Staatsanwaltschaft hat im Gegensatz zur beschuldigten Person
aufgrund ihrer weitreichenden Befugnisse, beispielsweise der Beschlagnah-
meanordnung bei Gefahr in Verzug, § 98 Abs.1 S.1 StPO, umfassendere
Moglichkeiten der Informationsbeschaffung und -sicherstellung. Um eine
Chancengleichheit zu erlangen, benétigt die beschuldigte/angeklagte Per-
son starke Verteidigungsrechte, mithin normierte Teilnahme-, Informati-
ons- und Auflerungsrechte, die bereits Bestandteil der Strafprozessordnung
sind - zum Beispiel das in §147 StPO verankerte Akteneinsichtsrecht. Da
bereits im Verhiltnis der Staatsanwaltschaft und der beschuldigten Person
keine Waffengleichheit existiert, kann der Begriff auch nicht als Argument
gegen eine starke Stellung der verletzten Person herangezogen werden.

Die Chancengleichheit zwischen Ermittlungsbehorde und beschuldig-
ter/angeklagter Person wird dagegen nicht beeintrédchtigt, wenn der verletz-
ten Person ebenso - im Ubrigen verglichen mit Staatsanwaltschaft und
beschuldigter/angeklagter Person eingeschriankte — ,,Chancen® in Form von
Rechten eingerdumt werden.

Die nach der Strafprozessordnung vorgesehene Rollenverteilung der
Prozessbeteiligten macht einen Unterschied zwischen der beschuldig-
ten/angeschuldigten/angeklagten Person sowie der Staatsanwaltschaft auf
der einen und der Nebenklage auf der anderen Seite. Die Nebenklage hat
eine deutlich eingeschriankte Rechtsposition. Es besteht ein Anwesenheits-
recht der in der Nebenklage beteiligten Person und der Nebenklagevertre-
tung in der Hauptverhandlung, jedoch ist im Gegensatz zur Verteidigung,
der angeklagten Person und der Staatsanwaltschaft die Nebenklage keine
notwendige Prozessbeteiligte. Die aktiven Rechte der geschidigten Person
konnen ebenso von der Staatsanwaltschaft ausgelibt werden (mit Ausnah-
me des Antrags im Adhdsionsverfahren), namentlich das Ablehnungsrecht,
das Fragerecht, das Recht zu Beanstandungen von Anordnungen des*der
Vorsitzenden und von Fragen und das Beweisantragsrecht, ebenso der An-
trag auf Ausschluss der Offentlichkeit sowie Antréige nach §§ 247, 247a, 58a
StPO.

De lege lata ist damit keine Waffengleichheit zwischen der angeklagten
Person und der in der Nebenklage beteiligten Person gegeben, im Umkehr-
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schluss ist auch keine Waffenungleichheit zulasten der angeklagten Person
zu sehen. Eine Schwichung der Verteidigungsposition der angeklagten
Person durch eine mit restriktiven Rechten ausgestattete Nebenklage, die
jedenfalls nicht weiter reichen als die Rechte der Staatsanwaltschaft, ist
nicht ersichtlich.

Mit Blick auf die Verfahrensgrundsitze sind vor allem das Offizialprinzip
und der Grundsatz der Unmittelbarkeit ndher in Augenschein zu nehmen.
Nach dem Offizialprinzip ist die Anklage durch eine staatliche Behorde,
die Staatsanwaltschaft, zu erheben. Die Annahme, es nahmen durch die
Nebenklage zwei Anklager*innen am Verfahren teil, wird durch das Of-
fizialprinzip widerlegt: Zwei Ankldger*innen suggerieren deren Austausch-
barkeit; de facto ist aber der Anschluss in der Nebenklage ohne Anklage
ausgeschlossen, da bereits die Er6finung des Hauptverfahrens ohne Ankla-
ge ausscheidet. Auch unter Beriicksichtigung des Anklagegrundsatzes, nach
dem eine gerichtliche Tétigkeit eine Anklage voraussetzt, kann nicht von
mehreren Ankldger*innen die Rede sein, denn die Nebenklage kann die
Anklage durch die Staatsanwaltschaft nicht ersetzen, mit Ausnahme vom
Privatklageweg.

Es sind demnach mitnichten zwei (oder mehr) Ankldger*innen im
Hauptverfahren beteiligt, es bleibt nach dem Offizialprinzip und dem An-
klagegrundsatz bei einer Anklagebehérde und einer Nebenbeteiligung mit
weitaus weniger Rechten. Dies gilt auch in praktischer Hinsicht: Sowohl
Verteidigung als auch die angeklagte Person sehen sich zwar gegebenenfalls
mit einer numerischen Uberlegenheit®® auf der Gegenseite’® konfrontiert,
sie diirften aber ebenso wahrnehmen, dass nur die Staatsanwaltschaft eine
Anklageschrift verliest.

Insbesondere durch die Vorschrift des §255a StPO ist der Grundsatz
der Unmittelbarkeit der Hauptverhandlung betroffen. Kritisch ist vor allem
zu sehen, dass durch eine (ausschlielliche) ermittlungsrichterliche Verneh-
mung in der spateren Aussagewiirdigung keine Konstanzpriifung durchge-
fithrt werden kann. Auch die Konfrontation des*der Zeug*in mit einer
moglicherweise in der Hauptverhandlung entstandenen neuen Beweissi-
tuation ist durch die Vorfiihrung der Aufzeichnung erschwert. Es ist also
zuzugeben, dass bei unreflektiertem Ausschopfen der Regelung des § 255a
Abs.2 StPO die Hauptverhandlung schwerpunktmiaflig zur Analyse von

699 Zu beriicksichtigen ist hier auch, dass die angeklagte Person sich durch bis zu
drei Verteidiger*innen vertreten lassen darf, §137 Abs.1 S.2 StPO, wodurch die
zahlenmifige Uberlegenheit regelmifig hergestellt werden kann.

700 Das Wort ,,Gegenseite“ meint hier die regelmafSige Sitzordnung im Gerichtssaal.
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Videomaterial verkommen konnte. Dem soll allerdings die Regelung des
§ 255a Abs.2 S.4 StPO entgegenwirken, die eine erginzende Vernehmung
der geschddigten Person in der Hauptverhandlung ermdglicht. Dabei ist
zu unterstreichen, dass die Vernehmung lediglich erginzend erfolgen darf;
eine umfassende erneute Vernehmung wiirde den Zweck der Vorschrift des
§ 255a StPO aushohlen und dem Opferschutz zuwiderlaufen.

Zu beriicksichtigen ist aber, dass durch die Vorfithrung der Aufzeich-
nung der ermittlungsrichterlichen audio-visuellen Vernehmung das Opfer
vor Sekunddrviktimisierung durch eine konfrontative Vernehmung in der
Hauptverhandlung effektiv geschiitzt werden kann. In Fillen von kindli-
chen Zeug*innen, bei denen zum Teil von der Tathandlung Videoaufnah-
men existieren und deren Vernehmung zum eigentlichen Tatgeschehen
damit entbehrlich wird,”"! kénnten durch eine ermittlungsrichterliche Ver-
nehmung und deren Vorfithrung in der Hauptverhandlung Tatfolgen, die
fur die Strafzumessung bedeutsam sind, in die Hauptverhandlung einge-
fithrt werden.

Folglich kann dem Ruf nach Abschaffung nicht zugestimmt werden,
es sollte aber eine differenzierte Einzelfallbetrachtung erfolgen, welche im
Rahmen der Ermessensentscheidung nach § 255a Abs. 2 S. 1 StPO zu treffen
ist.

Abschlielend ist festzuhalten, dass die Mitwirkungsrechte der geschadig-
ten Person im Strafverfahren vor dem Hintergrund der Waffengleichheit
die strafprozessualen Grundsitze nicht unterlaufen.

3. Mehrbelastung der Justiz

Durch die Stirkung der Opferrechte und der damit einhergehenden ver-
mehrten Beteiligung der geschiddigten Person am Strafverfahren wurde und
wird immer noch eine Mehrbelastung der Justiz befiirchtet.

Bereits die Informationsrechte fithren praktisch zu einem gréfleren (zeit-
lichen) Aufwand fiir die Staatsanwaltschaften und Gerichte, da jedenfalls
die Ermittlungs- beziehungsweise Strafakte auch an die Geschéddigtenver-
tretung versendet, zuvor rechtliches Gehér gewahrt werden muss sowie auf
Antrag bestimmte Informationen auch im Strafvollstreckungsverfahren an
die verletzte Person weitergeleitet werden miissen.

701 In den jiingeren Missbrauchskomplexen Miinster und Wermelskirchen wurden die
Taten zum groflen Teil videographisch festgehalten.
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a) Argument Schiinemanns

Schiinemann kritisiert aus praktischer Sicht an den Mitwirkungsrechten,
dass die Erweiterung der Opferrechte zu einer Mehrbelastung der Strafjus-
tiz fithren werde. Dies ergebe sich daraus, dass die Starkung der Offensiv-
und Informationsrechte zu einer stirkeren Einflussnahme auf das Strafver-
fahren fithren wiirden.

b) Ansichten der Literatur

In dem Raum gestellt wird von Frank K. Peter, dass die Beteiligung des
Opfers in der Nebenklage jedenfalls eine finanzielle Mehrbelastung fiir
den Staat mit sich bringe, allerdings ist er der Ansicht, dass finanzielle
Gesichtspunkte in der Strafprozessordnung keine Rolle spielen diirften.”??

Der Gesetzgeber hat bei Anderung der §§ 406d ff. StPO die Moglichkeit
einer Mehrbelastung der Justiz gesehen, diese jedoch fiir begrenzt und
vertretbar gehalten.”® Ebenso spricht Reinhard Bottcher betreffend die
Regelung des §406d StPO von einer Mindestinformation der verletzten
Person, bei der gem. § 406d Abs. 2 StPO sichergestellt sei, dass der Mittei-
lungsaufwand sich in Grenzen halte.”%*

¢) Empirische Forschung

Eine Mehrbelastung der Justiz kann sich daraus ergeben, dass die Dauer
von Strafverfahren durch die Beteiligung der verletzten Person in der Ne-
benklage statistisch zunimmt.

Eine Studie aus dem Jahr 201079 hat 278 Strafverfahrensakten aus dem
Bezirk des OLG Hamm untersucht; in 200 der untersuchten Verfahren
hatte sich die verletzte Person im Rahmen der Nebenklage angeschlossen,
die 78 Vergleichsverfahren betrafen nebenklagefahige Delikte, es erfolgte
aber kein Anschluss in der Nebenklage. Die Studie kommt die Verfahrens-
dauer betreffend zu dem Ergebnis, dass sich die Dauer von Beginn des

702 F. K. Peter, Verbesserung der Stellung des Opfers im Strafverfahren, S. 68f.
703 BT-Drucks. 10/5305, S. 10.

704 Bottcher JR 1987, 133.

705 Vgl. Barton StraFo 2011, 161.
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Ermittlungsverfahrens bis zum Beginn der Hauptverhandlung in Verfahren
mit Nebenklagebeteiligung um knapp achtzehn Wochen verldngert.”0¢

Ebenso erhoht sich nach dem Ergebnis der Studie die durchschnittliche
Anzahl der Sitzungstage im Falle einer Nebenklagebeteiligung, namentlich
von 2,50 auf 2,94 Tage.

Eine Begriindung fiir diese Verlingerung des Strafverfahrens findet sich
in der Studie dagegen nicht. Die lingere Verfahrensdauer kann jedoch nicht
durch die Prozessaktivititen der Nebenklagevertretung erklart werden: Da-
zu wurde in der Studie ausgewertet, wie hdufig im Ermittlungsverfahren
Akteneinsicht beantragt wurde (72,5 %) und wie oft Anregungen von Un-
tersuchungsmafinahmen erfolgten (7,0 %). Ebenso wurde festgestellt, dass
von dem Ablehnungsrecht in der Hauptverhandlung kein einziges Mal
Gebrauch gemacht wurde; in der Hauptverhandlung wurde in 9,0 % der
Verfahren ein Beweisantrag gestellt (sonstige Antrage: 18,5 %), in 16,0 %
eine Erklirung abgegeben, in 5% der Verfahren ein Adhésionsantrag ge-
stellt und in 84 % durch die Nebenklagevertretung ein Pladoyer gehalten.
Festzuhalten ist allerdings, dass der Nebenklageanschluss in den untersuch-
ten Verfahren iiberwiegend im Bereich der Sexualdelikte erfolgte (180
der 278 Akten), gefolgt von Kapital- und Korperverletzungsdelikten. Der
Ermittlungsaufwand bei Sexualstraftaten diirfte per se zeitintensiver sein;
dies liegt einerseits an der umfangreichen Vernehmung (regelmiafiig via
Tonband oder audiovisuell) der geschidigten Person sowie gegebenenfalls
an der Auswertung einer moglichen rechtsmedizinischen Untersuchung.
Zudem fihrt das lange Ruhen der Verjahrungsfrist in Sexualdelikten gemaf3
§ 78b Abs. 1 StGB dazu, dass Sexualstraftaten teilweise Jahre oder Jahrzehnte
nach der Tat zur Anzeige gebracht werden; in diesen Ermittlungsverfahren
scheint der Beschleunigungsgrundsatz fiir die Staatsanwaltschaft regelma-
8ig eine untergeordnete Rolle zu spielen, wodurch die Verfahrensdauer
teilweise exorbitant lang ist.

Nach dem Ergebnis der Studie kommt es bei Nebenklagebeteiligung
seltener zum Freispruch (in 5,0 % der Verfahren anstelle von 13 %) und die
Strafen fallen durchschnittlich héher aus”?’.

706 In der Vergleichsgruppe betrug die Dauer von Einleitung des Ermittlungsverfahrens
durchschnittlich 41,78 Wochen, in den Verfahren mit Nebenklagebeteiligung dage-
gen 59,71 Wochen.

707 Genannt werden exemplarisch Verfahren, in denen jeweils versuchter Totschlag
(Freiheitsstrafe von 41,5 Monaten ohne Nebenklage, 60,4 Monate mit Nebenklage)
bzw. gefahrliche Korperverletzung (38,4 Monate ohne Nebenklage, 48,5 Monate mit
Nebenklage) angeklagt war.
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Weniger Freispriiche und héhere Freiheitsstrafen binden denknotwendig
den Strafvollzug und die Strafvollstreckungsbehoérde linger, so dass vor
diesem Hintergrund eine Mehrbelastung der Justiz gegeben ist.

d) Stellungnahme

Das von Schiinemann angefithrte Argument der Mehrbelastung der Justiz
durch die Ausweitung der Offensiv- und Informationsrechte der verletzten
Person ist eine Antizipation, die sich in der zitierten Studie nicht erfillt.
Auch die Literatur nimmt die Kritik der Mehrbelastung nicht auf. Die
finanzielle Mehrbelastung der Justiz durch die frithe Beiordnungsméglich-
keit gemiafl §§397a, 406h StPO und die dadurch dem Staat zufallenden
Kosten bei Einstellung des Verfahrens oder Freispruch kann, wie Peter
ausfiihrt, kein Argument gegen die Opferbeteiligung sein. Vor dem Hinter-
grund grund- und menschenrechtlich verankerter Opfer- und Beschuldig-
tenrechte konnte sich der Gesetzgeber nicht auf die Kosten als Gegenargu-
ment berufen, da so die grundrechtlichen Positionen ausgehebelt wiirden;
dies wiirde dem Rechtsstaatsprinzip zuwiderlaufen.

Bottcher weist zurecht darauf hin, dass die Mindestinformation der ge-
schidigten Person gesetzlich normiert wurde.

Hinsichtlich der zitierten Studie ist zwar kritisch anzumerken, dass die
Anzahl der untersuchten Strafverfahrensakten relativ gering war und die-
se samtlich aus dem OLG-Bezirk Hamm stammten. Dass dieser Bezirk
reprasentativ fiir die Bundesrepublik sei, wird unterstellt, jedoch nicht
begriindet. Dennoch ldsst die Studie erste Riickschliisse auf die Wirkung
von Nebenklagebeteiligung im Strafverfahren zu:

Im Gegensatz zu Schiinemanns Erwartung ergibt sich die Mehrbelastung
der Justiz durch die lingere Verfahrensdauer bei Nebenklagebeteiligung
jedenfalls nicht offensichtlich aus der Wahrnehmung der Offensiv- und
Informationsrechte. Dagegen sprechen die eher spérlich wahrgenommenen
Beteiligungsrechte, die in der Studie ausgewertet wurden; verfahrensverzo-
gernde Ablehnungsrechte wurden beispielsweise gar nicht wahrgenommen,
Beweisantrdge nur in 9 % der Verfahren gestellt und Adhésionsantrége,
die das Verfahren aufgrund der Stellungnahmeméglichkeit der angeklagten
Person verzdgern konnen, lediglich in 5 % der Verfahren gestellt. Die zwar
regelmiflig beantragte und gewdhrte Akteneinsicht fithrt in der Praxis
notwendig zu einer Verzégerung, da hinsichtlich der beantragten Aktenein-
sicht der Verteidigung bzw. der beschuldigten Person rechtliches Gehor
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gewiahrt werden muss, so dass die Stellungnahmefrist und die anschlieflen-
de Ubermittlung der Akte etwas Zeit in Anspruch nehmen. Allerdings
diirften dafiir bei jeweils angemessener Frist zur Stellungnahme auf Be-
schuldigtenseite und Riicksendung der Akte auf Geschadigtenseite maximal
vier Wochen Verzogerung eintreten. Folglich kann die Gewéhrung von
Akteneinsicht gemafl § 406e StPO eine durchschnittliche Verlangerung des
Strafverfahrens von 18 Wochen nicht begriinden. Ebenso wenig kann die
reine Existenz und Anwesenheit der Nebenklagevertretung insbesondere
in der Hauptverhandlung diese Verzdgerung herbeifithren - vor allem
vor dem Hintergrund, dass die Nebenklagevertretung keine notwendige
Prozessbeteiligte ist, auf die bei der Terminierung Riicksicht genommen
werden miisste.

Auch das Ergebnis der Studie, dass es bei Nebenklagebeteiligung durch-
schnittlich zu hoheren Freiheitsstrafen und zu weniger Freispriichen
kommt, kann nicht kausal zu dem Ruckschluss fuhren, dass durch die
Nebenklage eine Mehrbelastung der Justiz im negativen Sinne gegeben ist.
Ebenso ist der Riickschluss moglich, dass die Wahrheitsfindung sowie eine
ordnungsgemifle Strafzumessung - also Aspekte der Rechtsstaatlichkeit -
durch die Nebenklage begiinstigt werden, denn weniger Freispriiche und
hohere Freiheitsstrafen sind nicht unbedingt negativ, auch wenn sie zu
einer Mehrbelastung der Strafvollstreckungsbehorde fithren.

Mithin fithren die Offensiv- und Informationsrechte im Rahmen der
Beteiligungsrechte geschidigter Personen im Strafverfahren zwar zu einer
finanziellen Mehrbelastung der Justiz und regelméfiig jedenfalls zu einer
minimalen Verzdgerung des Strafverfahrens; dies ist jedoch vom Gesetz-
geber gesehen und zu Recht akzeptiert worden, um die grundrechtlich
verankerten und europarechtlich vorgegebenen Opferrechte umzusetzen.

4. Weiterentwicklung der Kritik durch die Literatur

Die Kritikpunkte von Schiinemann an den Mitwirkungsrechten verletzter
Personen im Strafverfahren wurden von der Literatur zum Teil aufgegriffen,
weiterentwickelt und vertieft.

Die weitere kritische Auseinandersetzung der Literatur mit den Beteili-
gungsrechten iiber Schiinemann hinaus sollen im Folgenden untersucht
werden.
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a) Erzwingen einer unangemessenen Schadenswiedergutmachung

Zum Teil wird erortert, dass die Beteiligung des Opfers dazu fithren konnte,
dass dieses die Zwangslage der angeklagten Person zur Forderung einer
ubersteigerten Schadenswiedergutmachung ausnutzen kénnte.”*® Die Vor-
schrift des § 46a StGB macht es fiir die angeklagte Person attraktiv, eine
Schadenswiedergutmachung anzustreben, da ihr so die fakultative Strafmil-
derung des Téter-Opfer-Ausgleichs zuteilwerden kann. Peter nimmt dies
als Anlass zur Uberlegung, dass dies von der geschidigten Person zur
Forderung einer unberechtigten Summe fithren kénnte.

Nach §46a Nr.2 StGB ist das Gericht allerdings verpflichtet, konkrete
Feststellungen zur Schadenshohe zu treffen, bevor der Milderungsgrund
anerkannt werden kann.”% Es kann dabei nicht auf die rein subjektive Be-
wertung eines*einer Verfahrensbeteiligten abgestellt werden; entscheidend
ist, ob die von der angeklagten Person tatsachlich erbrachten oder ernsthaft
angebotenen Leistungen nach objektiven Mafistiben als so gewichtig einzu-
stufen sind, dass sie geeignet erscheinen, das Unrecht der Tat sowie deren
materielle und immaterielle Folgen auszugleichen.”!?

Zugleich weist der BGH allerdings darauf hin, dass das Unterbleiben
einer Schadenswiedergutmachung nicht strafscharfend berticksichtigt wer-
den darf, so dass der angeklagten Person kein Nachteil entsteht.”!!

b) Verfahrensokonomie

Kritisch untersucht wird die Opferbeteiligung auch aus Gesichtspunkten
der Verfahrensokonomie.

Wie bereits dargestellt wirken sich die Beteiligungs- und Informations-
rechte nicht verzdgernd auf das Strafverfahren aus.”'?

Ein de lege lata nicht vorgesehenes Mitbestimmungsrecht des Opfers an
Entscheidungen iiber die Verfahrenseinstellung nach §§ 153, 153a, 154 StPO
konnte bei entsprechender Gesetzesinderung der Verfahrensdkonomie zu-
widerlaufen;”?®* nach der aktuellen Gesetzeslage ist die geschddigte Person

708 F. K. Peter, Verbesserung der Stellung des Opfers im Strafverfahren, S. 67 f.
709 BGH, Beschl. v. 5.6.2019 - 3 StR 184/19.

710 BGH, Urt. v. 15.1.2020 - 2 StR 412/19.

711 BGH, Urt. v. 4.6.1981 — 4 StR 137/81.

712 Vgl. oben B. I 3. ¢).

713 F. K. Peter, Verbesserung der Stellung des Opfers im Strafverfahren, S. 68.
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vor der Einstellung des Strafverfahrens nach §§ 153, 153a, 154 StPO lediglich
anzuhoren. Wiirde dem Opfer dagegen in diesen Fillen ein Veto-Recht
eingerdumt, konnten verfahrensverkiirzende Einstellungen unterbunden
werden, auch wenn diese Entscheidung objektiv sachgerecht wire.

¢) Gefahr fiir die Wahrheitsfindung

Lammer setzt sich eingehend mit der Frage des Zeugenschutzes und der
Aufklarungspflicht des Tatgerichts auseinander. Zwar konne die Aufkld-
rungspflicht dadurch gefdhrdet werden, dass ein*e dngstliche*r Zeug*in
bereits mit der Situation der Hauptverhandlung iiberfordert sei und aus
diesem Grund nicht die Wahrheit sage; allerdings sei die Aufklarungspflicht
das zentrale Anliegen des Strafprozesses, die Mafinahmen des Zeugen-
schutzes wiirden die Erkenntnisquellen des Strafverfahrens suspendieren
und modifizieren, weshalb die Aufklarungspflicht seiner Ansicht nach letzt-
lich vor dem Zeugenschutz geschiitzt werden miisse.”!* Problematisch ist
nach Lammer, dass der Sachverhalt durch unvermittelte Ausschopfung
samtlicher Erkenntnisquellen im Rahmen der Hauptverhandlung aufzukla-
ren sei, der Zeugenschutz, durch den mogliche Konfliktsituationen in der
Hauptverhandlung und seelische Belastungen fiir den*die Opferzeug*in
vermieden wiirden, fithre aber dazu, dass die Ermittlungsergebnisse im
Ermittlungsverfahren festgeschrieben wiirden.”"> Dazu nennt Dirk Lammer
unter anderem das Vorgehen von Richter*innen, kindliche Opferzeug*in-
nen von psychologisch geschulten Verhorpersonen in entspannter kindge-
rechter Umgebung vernehmen zu lassen und auf die Vernehmung im Ge-
richt zu verzichten; seiner Ansicht nach wiirden die Richter*innen félsch-
lich davon ausgehen, dass eine gerichtliche Aussage zwingend zu einer
sekunddren Viktimisierung fithren wiirde.”'

d) Stellungnahme

Dem Erzwingen einer unangemessenen Schadenswiedergutmachung im
Rahmen eines Titer-Opfer-Ausgleichs wird dadurch vorgebeugt, dass fiir

714 Lammer in: FS Rief3, S. 302.
715 Lammer in: ES Rief3, S. 300.
716 Lammer in: FS Rief3, S. 300.
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die Annahme des Strafmilderungsgrundes des § 46a Nr. 2 StGB Feststellun-
gen beziiglich der Hohe des Schadens getroffen werden miissen.””” Das
zustandige Gericht muss folglich von Amts wegen den entstandenen Scha-
den ermitteln und beziffern; dazu wird es regelmaflig das Opfer sowie ge-
gebenenfalls Sachverstindige vernehmen miissen, so dass fiir eine unange-
messene Schadenswiedergutmachung eine Falschaussage der geschidigten
Person erforderlich wiére. Die subjektive Einschitzung der angeklagten oder
der geschidigten Person kann fiir die Feststellung der Schadenshdhe nicht
zugrunde gelegt werden,””® wodurch die unangemessene Schadenswieder-
gutmachung ausgeschlossen ist. Dariiber hinaus wird auch eine geringe
Leistung der angeklagten Person zur Schadenswiedergutmachung strafmil-
dernd im Rahmen der Strafzumessung beriicksichtigt, weshalb die Zahlung
einer unangemessenen Summe fiir die angeklagte Person nicht derart at-
traktiv sein diirfte, dass das Opfer dies ausnutzen konnte.

Dariiber hinaus zeigt sich in der Praxis, dass die Strafgerichte jedenfalls
im Vergleich von Adhésionsverfahren und zivilrechtlicher Geltendmachung
des Schadensersatzes geringere Beitrige als Zivilgerichte zusprechen.

Ein Mitbestimmungsrecht des Opfers betreffend Verfahrenseinstellungen
nach §§ 153, 153a, 154 StPO ist de lege lata zu Recht nicht gegeben. Zwar
haben Opfer berechtigt ein Interesse an Strafverfolgung aufgrund der Ta-
ten, die zu ihrem Nachteil begangen wurden; dies darf aber nicht dazu
fihren, dass sachgerechte Entscheidungen blockiert werden konnen. Der
Resozialisierungsgedanke des Strafrechts kann bei Vergehen insbesondere
durch die Vorschrift des § 153a StPO zielfithrend umgesetzt werden; durch
die Auflage wird auf den*die Tater*in in geeigneten Fillen ausreichend
eingewirkt. Ein Veto-Recht des Opfers wiirde die Anwendung dieser Rege-
lungen zu Unrecht sperren.

Die von Lammer gesehene Gefahr fiir die Wahrheitsfindung basiert auf
der Annahme, die Hauptverhandlung verliere jedenfalls auch aufgrund
des Opferzeugenschutzes an Bedeutung, da (vermutlich auch durch die
audiovisuelle ermittlungsrichterliche Vernehmung im Sinne der §§ 58a,
255a StPO) das Ergebnis bereits im Ermittlungsverfahren festgeschrieben
werde.”" Lammer fithrt wortlich aus: ,Zeugenschutz mag die Hauptver-
handlung von Konflikten freihalten, er mag dem Richter das Stellen unan-
genehmer Fragen ersparen und Belastungserleben von Zeugen reduzieren.

717 BGH, Beschl. v. 5.6.2019 — 3 StR 184/19.
718 BGH, Urt. v. 15.1.2020 - 2 StR 412/19.
719 Lammer in: ES Rief3, S. 300, 302.
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Der Preis hierfiir jedoch ist langfristig eine Entwertung des Urteilsspruchs,
eine Herabsetzung seiner Akzeptanz, weil die Findung seiner tatsachlichen
Grundlage, willkiirlich, unvorhersehbar und manipulativ erscheint.72° Die-
se Gegeniiberstellung macht deutlich, dass Lammer die Belastungssituation
der geschédigten Person in der Hauptverhandlung nicht ernst nimmt: Er
stellt sie auf die gleiche Stufe der Unannehmlichkeit des*der Richter*in,
unangenehme Fragen stellen zu miissen, verkennt die empirisch belegten
psychologischen Langzeitfolgen gerichtlicher Zeugenaussagen fiir kindliche
Opferzeug*innen’ und missachtet unter der Pramisse, die Aufklarungs-
pflicht diirfe nicht zum Zwecke der Vermeidung von Beeintriachtigungen
der verletzten Person eingeschrankt werden, die mit dem Strafverfahren
einhergehende existenzielle Belastung von Opferzeug*innen.

Dabei ist nicht verstandlich, weshalb eine Gefahr fiir die Aufklarung
tiberhaupt bestehen soll: Voraussetzung fiir die Ersetzung der Vernehmung
in der Hauptverhandlung durch eine audiovisuelle ermittlungsrichterliche
Befragung ist die Gelegenheit der Verteidigung und der angeklagten Per-
son, an dieser Vernehmung im Ermittlungsverfahren mitzuwirken, § 255a
Abs 2 S.1 StPO. Das Konfrontationsrecht der angeklagten Person wird
somit zwar vorverlagert, bleibt jedoch noch bestehen. Da eine erginzende
Vernehmung gemaf$ § 255a Abs. 2 S. 4 StPO zulissig ist, kann die betroffe-
ne Person in der Hauptverhandlung entsprechend eines moglicherweise
angepassten vorldufigen Beweisergebnisses nochmals konfrontiert werden,
muss aber nicht nochmal umfassend aussagen. Es findet damit weder eine
Beschriankung der Rechte der angeklagten Person statt, noch ist die Wahr-
heitsfindung gefahrdet.

Die Befiirchtung der Gefahr fiir die Aufklarung ist eher zu sehen, wenn
Opferzeug*innen erst mehrere Jahre nach der Tat in der Hauptverhand-
lung vernommen werden kénnen, da aufgrund der Uberlastung der Justiz
Ermittlungsverfahren in der Praxis nicht selten mehrere Jahre andauern.
Durch diese lange Dauer sind die Einzelheiten der Tat den geschidigten
Zeug*innen haufig nicht mehr so présent, dass der Sachverhalt vollstin-
dig aufgekldrt werden kann. Durch die frithzeitige ermittlungsrichterliche
Vernehmung kénnen dagegen Beweismittel fiir die Hauptverhandlung gesi-
chert und die Aufklarung der in Rede stehenden Tat ermdglicht werden.

Die Kritik von Lammer an den Opferschutzrechten, die zu einer Vorver-
lagerung der Aufklarung in das Ermittlungsverfahren fiithren, geht folglich
fehl und ist nur durch ein antiquiertes Festhalten an dem unbedingten

720 Lammer in: ES Rief3, S. 302.
721 Vgl.oben B.1.7.f).
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Unmittelbarkeitsgrundsatz zu erkldren; hiermit soll nicht gesagt sein, dass
der Unmittelbarkeitsgrundsatz tiberholt wire, die durch den Gesetzgeber
vorgenommenen Einschrdnkungen - insbesondere durch die Vorschriften
der §§ 255a, 247a StPO - gefahrden aber keineswegs die Wahrheitsfindung,
sondern bewirken einen menschenwiirdigen Umgang mit Opferzeug*in-
nen.

III. Fazit zur Position der verletzten Person im Strafverfahren

Die Beteiligungsrechte der verletzten Person im Strafverfahren sieht Schii-
nemann aus verschiedenen Griinden kritisch: Zum einen fiirchtet er eine
Wiedereinfithrung von Rachemotiven in ein mittlerweile titerorientiertes
Strafverfahren, zum anderen sieht er den Grundsatz der Waffengleichheit
in Gefahr, ebenso wie die Effektivitat der Justiz, welche durch die Verletz-
tenbeteiligung mehr belastet werden konnte.

Die Argumente Schiinemanns sind bei néherer Betrachtung wie darge-
stellt tiberwiegend jedoch nicht stichhaltig. Einordnend ist zu sehen, dass
der Aufsatz im Zusammenhang mit dem Ersten Gesetz zur Verbesserung
der Stellung des Verletzten im Strafverfahren von 1986 erschienen ist, durch
welches eine Vielzahl von Verdnderungen in der Strafprozessordnung vor-
genommen wurde. Das deutsche Strafrecht des 20. Jahrhunderts betrachtete
vor 1986 die geschadigte Person lediglich als Beweismittel. Straftaten wur-
den als Angriffe auf die Rechtsordnung angesehen, und das Strafverfahren
verfolgte Offentliche Zwecke und diente dem Schutz abstrakter Werte.”??
Das Interesse der verletzten Person wurde durch das Strafurteil und die
Vollstreckung der Strafe als ausreichend beriicksichtigt betrachtet.”?* Vor
diesem Hintergrund war das Opferschutzgesetz von 1986 revolutiondr und
rief bei Kritiker*innen wie Schiinemann, die an dem traditionellen Rechts-
verstindnis festhielten, Emporung hervor.

Angesichts des neuen, modernen Verstindnisses von Opfern, das auf
umfangreichen Erfahrungen und empirischer Forschung aus den 1990er-
Jahren basiert, ist es offensichtlich, dass die Kritikpunkte Schiinemanns
heute weitgehend nicht mehr zutreftfend sind.

Die Kritik Schiinemanns an der strafprozessualen Beteiligung der gescha-
digten Person trotz des auf den*die Téter*in ausgerichteten Strafrechts ist
insgesamt nicht iiberzeugend. Zunehmend wird zwar die Bedeutung des

722 Meier, Opferrechte im Strafverfahren auf dem Priifstand, S. 15.
723 Meier, Opferrechte im Strafverfahren auf dem Priifstand, S. 15.
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Opfers im Strafverfahren betont. Dieser Perspektivwechsel ist das Ergebnis
einer langen Entwicklung: Wihrend in frithgeschichtlichen Rechtsformen,
etwa im germanischen Recht, noch die private Rache der geschidigten
Person bzw. ihrer Angehorigen im Zentrum stand, hat sich die Rolle des
Opfers grundlegend gewandelt. Heute geht es nicht mehr um Vergeltung,
sondern um Teilhabe und Schutz des Opfers. Besonders deutlich wird
dies an aktuellen europarechtlichen Impulsen, die auf eine systematische
Starkung der Opferposition zielen. Dabei stehen Aspekte wie Information,
Sicherheit und Anerkennung im Vordergrund, ohne dass der Strafprozess
als Forum fiir Rachebediirfnisse dienen soll. Diese Ausrichtung bildet das
Fundament neuer gesetzgeberischer Mafinahmen auf nationaler und euro-
péischer Ebene.

In Anbetracht dieser Entwicklung ist die Kritik Schiinemanns, wonach
die Erweiterung der Mitwirkungsrechte einen Riickschritt in der modernen
Strafrechtsentwicklung darstellt, nicht begriindet. Es wird eine differenzier-
te Analyse vorgenommen, bei der der Schutz sowohl der Téter*innen als
auch der Opfer im Fokus steht. Die Beteiligung des Opfers am Strafprozess
ist grund- und menschenrechtlich verankert und mit den Straftheorien
vereinbar. Ungeachtet der verschiedenen Straftheorien, die die Rechtferti-
gung staatlicher Strafen begriinden, verfolgen sie jedenfalls mittelbar’2*
das gemeinsame Ziel der Kriminalititsminimierung. Diese Verringerung
kommt auch potenziell geschadigten Personen zugute. Folglich schliefien
die Straftheorien zumindest nicht aus, dass sie die Beriicksichtigung von
Opfern von Straftaten in gewissem Umfang ermdglichen, besonders wenn
diese am Strafverfahren beteiligt sind.

Ebenso sprechen viktimologische Aspekte fiir die Beteiligung des Op-
fers im Strafverfahren, insbesondere angesichts der gerichtlichen Fiirsorge-
pflicht fiir sémtliche Verfahrensbeteiligte und Zeug*innen. Aus viktimolo-
gischer Perspektive ist der Schutz vor sekundérer Viktimisierung und Ret-
raumatisierung im Strafverfahren von zentraler Bedeutung. Die Resilienz
geschédigter Personen variiert erheblich, weshalb die Justiz in der Lage
sein muss, auch besonders verletzliche Opfer wirksam zu schiitzen. Eine
anwaltliche Beteiligung — etwa durch Nebenklagevertretung, Verletzten-
oder Zeugenbeistand - ist dabei unerldsslich, um Schutzrechte effektiv
geltend zu machen und unnétige Belastungen, wie etwa Mehrfachverneh-
mungen, zu vermeiden. Dariiber hinaus kann die aktive Einbindung in das
Strafverfahren zur Verarbeitung des Erlebten beitragen, indem sie Anerken-

724 Vgl.oben B.IL 1. e).
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nung vermittelt und posttraumatisches Wachstum fordert. Die rechtlichen
Grundlagen fiir diese Schutzmechanismen finden sich insbesondere im 5.
Buch der Strafprozessordnung sowie in den Vorschriften der §§ 247, 247a,
255a StPO sowie § 171b GVG.

Schliefilich sind auch psychologische Aspekte zu beriicksichtigen: Die
Beteiligungsrechte tragen im Strafverfahren zur Stabilisierung und Resili-
enz von Geschédigten bei. Indem Betroffene eine aktivere Rolle einneh-
men, konnen sie sich aus der passiven Opferrolle 16sen, was ihre Selbst-
wirksamkeit starkt und zur psychischen Verarbeitung der Tat beitragt.
Konzepte wie die Salutogenese oder die Theorie der Kontrollitberzeugung
legen nahe, dass eigenstdndiges Handeln im Verfahren das Stressempfinden
reduzieren und die psychische Gesundheit fordern kann. Auch wenn das
Strafverfahren keine Traumatherapie ersetzen kann, ist Folgendes zu be-
fiirchten: Wird den Verletzten eine Mitwirkung verweigert, kann dies ihren
Genesungsprozess hemmen und das Risiko sekundérer Viktimisierung er-
hohen. Insbesondere kénnten die Informationen, die durch die Vertretung
der Nebenklage vermittelt werden, dazu beitragen, angstauslosende Erwar-
tungen in Bezug auf das Hauptverfahren zu entschérfen und das Stressemp-
finden zu reduzieren. Auch in diesem Zusammenhang unterstreicht die
Fiirsorgepflicht des Gerichts die unabdingbare Bedeutung der opferschutz-
rechtlichen Vorschriften der Strafprozessordnung. Diese Vorschriften sind
unerldsslich, um schwerwiegende Nachteile fiir das Opfer zu vermeiden,
wobei das Taterstrafrecht an dieser Stelle in den Hintergrund treten sollte.

Schiinemann ist zwar beziiglich der historischen Entwicklung des nun-
mehr auf den*die Téter*in ausgerichteten Strafrechts zuzugestehen, dass
man sich im Straf(prozess)recht zu Recht vom Gedanken der Vergeltung
verabschiedet hat. Auf den ersten Blick kénnte die Starkung der Opferrech-
te auch Besorgnisse dariiber aufkommen lassen, dass das Konzept des
Vergeltungsstrafrechts wiederbelebt werden konnte. Bei genauerer Untersu-
chung der Entwicklung der strafprozessualen Stirkung der Opferrechte
ist jedoch zu betonen, dass die befiirchtete Riickentwicklung bisher nicht
eingetreten ist und auch nicht angestrebt wird.

Die Kritik Schiinemanns, die vermehrte Opferbeteiligung wiirde den
Grundsatz der Waffengleichheit unterlaufen, ist angesichts der sehr einge-
schrankten Rechtsposition der Nebenklage unbegriindet.

Die vorgesehene Rollenverteilung der Prozessbeteiligten gemafl der
Strafprozessordnung schafft eine klare Unterscheidung zwischen der be-
schuldigten/angeschuldigten/angeklagten Person sowie der Staatsanwalt-
schaft auf der einen und der Nebenklage auf der anderen Seite. Die Neben-
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klage hat zwar ein Anwesenheitsrecht in der Hauptverhandlung, ist aber
im Gegensatz zur Verteidigung, der angeklagten Person und der Staatsan-
waltschaft keine notwendige Prozessbeteiligte. Die aktiven Rechte der in
der Nebenklage beteiligten Person kénnen auch von der Staatsanwaltschaft
ausgeiibt werden, einschliefllich des Ablehnungsrechts, Fragerechts, des
Rechts zur Beanstandung von Anordnungen des*der Vorsitzenden und von
Fragen sowie des Beweisantragsrechts.

Dementsprechend besteht nach geltendem Recht keine Waffengleichheit
zwischen der angeklagten Person und der in der Nebenklage beteiligten
Person, jedoch ist auch keine Waffenungleichheit zulasten der angeklagten
Person zu erkennen. Eine Schwichung der Verteidigungsposition des*der
Angeklagten durch eine mit restriktiven Rechten ausgestattete Nebenklage,
die jedenfalls nicht weiter reichen als die Rechte der Staatsanwaltschaft, ist
nicht gegeben.

Im Hinblick auf die Verfahrensgrundsitze sind insbesondere das Offizi-
alprinzip und der Grundsatz der Unmittelbarkeit zu beachten. Nach dem
Offizialprinzip ist die Anklage durch eine staatliche Behorde, die Staatsan-
waltschaft, zu erheben. Die Vorstellung, die Nebenklage fithre zu zwei
gleichberechtigten Anklagevertretungen im Verfahren, greift zu kurz. Das
Offizialprinzip macht deutlich, dass die Strafverfolgung ausschliellich in
staatlicher Hand liegt. Eine Nebenklage ist ohne vorherige Anklageerhe-
bung tiberhaupt nicht moglich - denn ohne Anklage kann das Hauptver-
fahren gar nicht er6ffnet werden. Dies unterstreicht, dass die Nebenklage
keine eigenstdndige Anklage darstellt, sondern an das staatliche Verfahren
anknipft.

Zwar sehen sich Verteidigung und auch die angeklagte Person mit einer
zahlenmifigen Uberlegenheit auf der Gegenseite konfrontiert, die Anklage
erfolgt jedoch ausschlieSlich durch die Staatsanwaltschatft.

Zuzugeben ist, dass jedenfalls durch die Vorschrift des §255a StPO
der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Hauptverhandlung betroffen sein
kann. Dabei ist kritisch zu sehen, dass durch die mogliche ausschlief3li-
che ermittlungsrichterliche Vernehmung in der spéteren Aussagewiirdigung
eine Konstanzpriifung ausscheidet. Des Weiteren ist die Konfrontation
der Aussageperson mit einer moglicherweise in der Hauptverhandlung
entstandenen neuen Beweissituation bei ausschliefSlicher Vorfithrung der
Aufzeichnung nicht méglich. Kommt es zu einer Anwendung der Regelung
des § 255a Abs. 2 StPO ohne Augenmafl und wird von der Mdéglichkeit der
erganzenden Vernehmung nach §255a Abs. 2 S. 4 StPO trotz Veranlassung
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im Einzelfall kein Gebrauch gemacht, besteht die Gefahr, dass die Haupt-
verhandlung zur reinen Analyse von Videomaterial degradiert wird.

Auf der anderen Seite ist zu beriicksichtigen, dass durch die Vorfiih-
rung der Aufzeichnung der ermittlungsrichterlichen audio-visuellen Ver-
nehmung das insbesondere kindliche Opfer vor Sekundarviktimisierung in
der Hauptverhandlung geschiitzt werden kann.

Durch die Regelung des §255a Abs.2 S.4 StPO kann einerseits die
geschddigte Person vor einer moglichen Sekundérviktimisierung geschiitzt
werden, da sie nicht mehr vollumfénglich zum Tatgeschehen vernommen
werden muss. Andererseits bietet die Vorschrift Schutz vor der Abschaffung
des Unmittelbarkeitsgrundsatzes.

Das von Schiinemann vorgebrachte Argument, dass die Ausweitung der
Offensiv- und Informationsrechte der verletzten Person zu einer Mehrbe-
lastung der Justiz fithren wiirde, ist ebenfalls entkriftet. Die finanzielle
Zusatzbelastung der Justiz durch die frithzeitige Beiordnungsmoglichkeit
gemaf’ §§397a, 406h StPO und die damit verbundenen Kosten fiir den
Staat im Falle der Verfahrenseinstellung oder des Freispruchs kénnen nicht
als Argument gegen die Opferbeteiligung dienen. Im Kontext der grund-
und menschenrechtlich verankerten Rechte von Opfern und Beschuldigten
konnte sich der Gesetzgeber nicht auf Kosten als Gegenargument berufen,
da dies die grundrechtlichen Positionen untergraben wiirde; eine solche
Vorgehensweise stiinde im Widerspruch zum Prinzip des Rechtsstaats.

Eine befiirchtete unangemessene Schadenswiedergutmachung im Rah-
men eines Tater-Opfer-Ausgleichs wird dadurch verhindert, dass fiir die
Anerkennung des Strafmilderungsgrundes gemdfd § 46a Nr.2 StGB durch
das erkennende Gericht Feststellungen zur Schadensh6he gemacht werden.
Hinzukommt, dass auch eine geringe Leistung der angeklagten Person zur
Schadenswiedergutmachung im Rahmen der Strafzumessung strafmildernd
beriicksichtigt wird, so dass die geschddigte Person kein erhebliches Druck-
mittel gegen die angeklagte Person in der Hand hilt.

Ein Mitbestimmungsrecht des Opfers in Bezug auf Verfahrenseinstellun-
gen gemdfd §§153, 153a, 154 StPO ist zu Recht nicht gegeben. Obwohl
Opfer berechtigte Interessen an der Strafverfolgung fiir Straftaten haben,
die zu ihrem Nachteil begangen wurden, darf dies nicht dazu fiihren, dass
sachgerechte Entscheidungen verhindert werden kénnen. Der Resozialisie-
rungsgedanke des Strafrechts kann insbesondere durch die Regelung des
§153a StPO zielfithrend umgesetzt werden, indem auf den*die Téter*in
in geeigneten Fillen durch Auflagen eingewirkt wird. Ein Veto-Recht des
Opfers wiirde die Anwendung dieser Bestimmungen zu Unrecht behindern.
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Zusammenfassend ist zu sagen, dass diejenigen, die heute nach wie vor
die Kritik Schiinemanns an den Mitwirkungsrechten propagieren,’ in der
Vergangenheit verhaftet sind.

Das Opfer wird mittlerweile zu Recht als Subjekt im Strafverfahren an-
gesehen und die Tat nun auch als Verletzung der Person als Rechtsguttra-
ger*in gesehen. Das Strafrecht schiitzt nicht nur abstrakt Werte oder gar
die Rechtsordnung, sondern auch die einzelne Person vor physischen und
psychischen Verletzungen.

Dieser Schutz wird durch eine Beteiligung der verletzten Person am
Strafverfahren mit aktiven Abwehr-, Schutz- und Mitwirkungsrechten ge-
wihrleistet; sie hat ein grundrechtlich verankertes Recht auf effektive, op-
fergerechte Strafverfolgung.”?6

Das Erstarken der Opferrechte findet nicht nur in der gesamten Europa-
ischen Union Anklang, es entspricht auch dem modernen gesellschaftli-
chen Bediirfnis, Gewaltbetroffene zu starken und zu schutzen.

Dass die geschéddigte Person nicht reines Beweismittel, sondern als Sub-
jekt im Strafverfahren mit eigenen Rechten ausgestattet ist, spiegelt dariiber
hinaus auch in der Praxis die Bediirfnisse der Verletzten wider.

Wenn sich Geschédigte anwaltlich beraten lassen, haben sie in der Regel
unabhingig vom Delikt den Wunsch nach Information. Regelmiaflig bege-
ben sich Verletzte, insbesondere Betroffene von Sexualdelikten, bereits im
Ermittlungsverfahren in anwaltliche Hiande, wenn die Hauptverhandlung
noch nicht unmittelbar ansteht. Viele monieren die fehlende Information
seitens der Ermittlungsbehorden tiber den Verlauf des Verfahrens. Dieses
erste Bediirfnis kann durch die Akteneinsicht insoweit gestillt werden, als
dass die Geschidigten zumindest {iber den Verfahrensstand, die Auflerung
der beschuldigten Person’?, die Verteidigung und gegebenenfalls {iber
rechtsmedizinische Ergebnisse unterrichtet werden kénnen.

725 Zu nennen sind hier diverse Verteidiger*innen, die sich in der Praxis entspre-
chend positionieren. Insbesondere bei der Frage der Einfithrung eines Fachanwalts
fiir Opferrechte stellen sich Verfechter*innen der Gefidhrdung des Strafverfahrens
durch ein starkes Opfer gegen die dringend notwendige Ergédnzung der Fachan-
waltstitel. Argumentiert wird allerdings damit, dass die auf dem Gebiet titigen
Anwilt*innen bereits iber ausreichendes Expertenwissen verfiigen (https://rsw.be
ck.de/aktuell/daily/meldung/detail/brak-satzungsversammlung-verzichtet-auf-ei
nfuehrung-eines-fachanwalts-fuer-opferrechte?utm_source=chatgpt.com). In der
Literatur sind unter anderem Patsourakou, Pues, Kolbel und Lammer anzufithren.

726 Meier, Opferrechte im Strafverfahren auf dem Priifstand, S. 25 f.

727 Jedenfalls in Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen sollte lediglich informiert wer-
den, ob die beschuldigte Person bestreitet oder schweigt. Inhaltlich sollte nichts
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Auch die Vertretung in der Hauptverhandlung ist fiir Betroffene von Be-
deutung - einerseits, um iiber den Gang der Hauptverhandlung informiert
zu werden, andererseits geht es Geschidigten auch um das Gefiihl der
Waftengleichheit, wenn die angeklagte Person anwaltlich vertreten ist; sie
fithlen sich durch einen Rechtsbeistand im Verfahren geschiitzt. Dartiber
hinaus wirkt sich das subjektive Empfinden geschéddigter Zeug*innen auf
die Qualitét ihrer Aussage aus: Wenn Verletzte sich mit der Vernehmungs-
situation iiberfordert fiihlen, hat dies Auswirkungen auf ihre Kommunika-
tionsfahigkeit sowie ihre Erinnerung.”?® Unterstiitzt die anwaltliche Vertre-
tung der geschidigten Person deren Wohlbefinden, hat dies folglich durch
eine verbesserte Aussagequalitit eine positive Wirkung auch auf den Unter-
suchungszweck.

Die Kritik Schiinemanns verliert aus Praxissicht die geschddigte Person
aus dem Blick. Dariiber hinaus ldsst die Kritik an den Verletztenrechten
aufer Betracht, dass diese durchaus dem Untersuchungsgrundsatz dienen
konnen, indem durch eine verbesserte Vernehmungssituation eine bessere
Aussagequalitit erzielt werden kann.

Demgegeniiber sind insbesondere die Anpassungen auf europiischer
Ebene an den Bediirfnissen der Verletzten orientiert und haben Hand-
lungsbedarf fiir den deutschen Gesetzgeber geschaffen, dem jedenfalls
teilweise, beispielsweise durch Einfithrung des Verletztenbegrifts in § 373b
StPO, nachgekommen wurde.

Das Informationsinteresse Geschadigter kann umfassend durch die frith-
zeitige (anwaltliche) Akteneinsicht erfiillt werden. Es ist das zentrale Ver-
letztenrecht im Ermittlungsverfahren, in dem andere Rechte wie die Ne-
benklage nebst der Verletztenrechte in der Hauptverhandlung noch keine
Rolle spielen kénnen. Aufgrund der mafigeblichen Bedeutung des Akten-
einsichtsrecht im Sinne des §406e StPO wird dieses im Folgenden im
Detail untersucht.

weitergegeben werden, um die potenzielle gerichtliche Aussage der geschidigten
Person nicht zu beeinflussen.

728 Milne/Bull, Interviewing witnesses with learning disabilities for legal purposes in:
British Journal of Learning Disabilities, 2001 (29), S. 93-97.
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C. Akteneinsichtsrecht

Das Akteneinsichtsrecht der verletzten Person ist das zentrale Informa-
tionsrecht Geschadigter im Strafverfahren. Aufgrund des umfassenden
Rechts auf Einsicht in die Ermittlungsakte und des damit moglicherweise
einhergehenden Kenntnisstands der verletzten Person trotz der potenziel-
len Stellung als Zeug*in wird das Akteneinsichtsrecht seit jeher insbesonde-
re seitens der Verteidigung stark kritisiert.

Im Folgenden soll zunichst ein Uberblick iiber das Akteneinsichtsrecht
und seine gesetzlichen Voraussetzungen erfolgen, bevor sich die Arbeit ein-
gehend der Kritik an dem Recht der geschadigten Person auf Akteneinsicht
widmet.

I Uberblick iiber das Akteneinsichtsrecht

Das Recht der verletzten Person auf Akteneinsicht ist seit 1986 in § 406e
StPO geregelt’?® und wurde zunéchst durch das Strafverfahrensdnderungs-
gesetz 1999 vom 2.8.2000 und anschlieffend durch das 2. Opferrechtsre-
formgesetz vom 29.7.2009 inhaltlich umgestellt. Im Rahmen des Gesetzes
zur Einfithrung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren
Forderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 1.1.2018 wurde der ver-
letzten Person ein eigenes Akteneinsichtsrecht zugestanden — zuvor war die
Akteneinsicht nur durch eine*n Rechtsanwalt*Rechtsanwiltin moglich.

Die Vorschrift des § 406e StPO gewihrt der geschidigten Person sowie
ihrem anwaltlichen Beistand grundsitzlich die Einsicht in die Akten, die
dem Gericht vorliegen oder diesem im Falle der Erhebung der 6ffentlichen
Klage vorzulegen wiren; dieses Recht erstreckt sich auch auf amtlich ver-
wahrte Beweisstiicke.

729 BGBI. 11986, S. 2496: Erstes Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten im
Strafverfahren (Opferschutzgesetz).
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C. Akteneinsichtsrecht
1. Zweck des Akteneinsichtsrechts

Das Akteneinsichtsrecht ist als Mitwirkungsrecht der geschddigten Person
verfassungsrechtlich verankert. Der Schutz der geschidigten Person leitet
sich insbesondere aus Art.1 Abs.1, Art.2 Abs.1 in Verbindung mit Art. 1
Abs. 1, Art. 19 Abs. 4 und Art. 103 Abs.1 GG ab.”?* Das Akteneinsichtsrecht
im Speziellen dient dabei aufseiten der geschddigten Person ihrem ver-
fassungsrechtlich begriindeten Informationsanspruch, welcher aus Art.2
Abs. 1,19 Abs. 4, 20 Abs. 3,103 Abs. 1 GG abzuleiten ist.”3!

Die Akteneinsicht ermdglicht der verletzten Person und insbesondere
ihrem anwaltlichen Beistand zunédchst Informationsgewinnung fiir das wei-
tere Vorgehen im Rahmen des strafrechtlichen Verfahrens.

Die Vorschrift des § 406e StPO ist lex specialis zu der Norm des § 475
StPO732 sowie zu der Regelung des § 57 BDSG und des § 15 DS-GVO. Wih-
rend als berechtigtes Interesse im Rahmen des § 475 StPO jedes Interesse
tatsdchlicher, wirtschaftlicher oder ideeller Art gilt, ist fiir das berechtige
Interesse im Sinne des § 406e Abs.1 S.1 StPO ein engerer Mafistab anzule-
gen.’»

Daraus lasst sich ableiten, dass die Vorschrift des §406e StPO dem
Schutz bestimmter Interessen der geschidigten Person dient, namentlich
dem Schutz vor ungerechtfertigten Angriffen, vor Diffamierung und vor
Sekundarviktimisierung; ferner sind die Rehabilitations-, Wiedergutma-
chungs- und Genugtuungsinteresse der verletzten Person zu nennen sowie
das Interesse, mit der eigenen Sicht im Verfahren gehort zu werden (et
audiatur altera pars).3*

2. Verfassungsrechtliche Grundlagen des Akteneinsichtsrechts

Die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Akteneinsichtsrechts ergeben
sich konkret aus Art. 2 Abs. 1, 19 Abs. 4, 20 Abs. 3,103 Abs. 1 GG.735

730 Vgl. oben B.IL. 1. d), aa) (2).

731 Liiderssen NStZ 1987, 249; aA ohne ndhere Begriindung: Wenske in: Léwe/Rosen-
berg/Hilger, 27, Aufl., § 406e Rn.6.

732 Gieg in: KK-StPO, 9. Aufl,, § 475 Rn. 1.

733 Singelnstein in: MiiKoStPO, 2. Aufl,, § 475 Rn. 15.

734 Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 4.

735 Liiderssen NStZ 1987, 249; aA ohne ndhere Begriindung: Wenske in: Léwe/Rosen-
berg/Hilger, 27, Aufl., § 406e Rn.6.
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Aus Art. 2. Abs. 1 GG ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
abzuleiten. Die geschddigte Person hat als Teil ihrer Handlungsfreiheit An-
spruch darauf, welche Informationen iiber sie in welchen Kreisen bekannt
sind, denn nur so kann sie ihre Handlungen selbstbestimmt gestalten.”3¢

Art.19 Abs.4 GG gewihrleistet die verfassungsrechtliche Garantie auf
effektiven gerichtlichen Rechtsschutz.”?” Fiir den effektiven Rechtsschutz
ist die Aktenkenntnis fiir Geschadigte unabdingbar, da samtliche Verfah-
rensbeteiligte in Kenntnis der gesamten Ermittlungsakte einen erheblichen
Wissensvorsprung haben.

Das allgemeine Rechtsstaatsprinzip, das aus Art. 20 Abs. 3 GG abzuleiten
ist, umfasst auch das Recht auf ein faires Verfahren. Dieses Recht steht
ebenso Verletzten zu. Dass das Recht auf ein faires Verfahren auch der
geschéddigten Person gegeniiber gewahrt wird, ist fiir diese jedoch ohne
Akteneinsicht kaum durchsetz- und tberpriifbar. Werden der verletzten
Person als Zeug*in zum Beispiel Vorhalte aus der Ermittlungsakte gemacht,
kann die anwaltliche Vertretung in der Hauptverhandlung priifen, ob die
Vorhalte korrekt und vor allem vollstdndig sind. Um die verletzte Person
zu einer bestimmten, von dem Gericht oder den iibrigen Verfahrensbetei-
ligten erwiinschten Aussage zu verleiten, konnen Vorhalte bewusst und
unbewusst unvollstindig gemacht werden. Der Wissensvorsprung der Ver-
fahrensbeteiligten mit vollstindiger Aktenkenntnis kann daher zum Nach-
teil der geschadigten Person genutzt werden, wenn diese respektive ihr
anwaltlicher Beistand keine Akteneinsicht hat. Dies wiirde dem Recht auf
ein faires Verfahren zuwiderlaufen.

Nach Art.103 Abs.1 GG ist jeder Person rechtliches Gehor zu gewih-
ren. Aus der Subjektstellung der verletzten Person im Strafverfahren lasst
sich ableiten, dass ihr rechtliches Gehor und Akteneinsicht zu gewédhren
sind.”?® Ohne Aktenkenntnis wiirde der Anspruch auf rechtliches Gehor
andernfalls ausgehohlt: Zwar kann der verletzten Person beispielsweise
ein Stellungnahmerecht eingeraumt werden, fraglich ist aber, auf welcher
Grundlage — wenn nicht auf Grundlage des Akteninhalts — sinnvoll und
effektiv Stellung genommen werden soll. Die geschidigte Person kann so
nicht abwiégen, welchen Wissensstand die Ermittlungsbehérde oder das
Gericht hat, welche Unterlagen eventuell einzureichen oder vorzulegen
sind und welche Stellungnahmen die {ibrigen Verfahrensbeteiligten abgege-
ben haben.

736 Liiderssen NStZ 1987, 249.
737 Lorenz A6R 1980, 623.
738 Liiderssen NStZ 1987, 249.
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3. Umfang des Akteneinsichtsrechts

Das Recht auf Akteneinsicht umfasst die Einsicht in die vollstindige Akte,
die dem Gericht vorliegt oder diesem im Fall der Anklageerhebung vorzule-
gen ware.

Der Aktenbegriff des §406e StPO entspricht dem Aktenbegriff der
§6 147,199 Abs. 2 StPO.73

Das Einsichtsrecht beinhaltet die gesamte Akte, ohne dass die Staatsan-
waltschaft oder das Gericht einzelne Bestandteile auswéhlen oder vorent-
halten diirfte; die Akte selbst umfasst samtliche, vom ersten Zugrift der Po-
lizei gesammelten Unterlagen, welche im Zusammenhang mit Ermittlungen
und Verhandlungen gegen die beschuldigte Person gewonnen wurden.”*

Folglich ist Einsicht in die Hauptakte, Sonderhefte, Beiakten, Spurenak-
ten, beschlagnahmte Unterlagen, Bild- und Tonaufnahmen zu gewahren;”*!
das Gleiche gilt fiir Aufzeichnungen von Telefongesprachen im Rahmen
der Telefoniiberwachung, selbst wenn diese als nicht beweiserheblich ein-
geschitzt werden.”2

4. Voraussetzungen des Akteneinsichtsrechts

Das Recht auf Akteneinsicht steht nach § 406e Abs.1 S.1 StPO der verletz-
ten Person einer Straftat zu, soweit sie dafiir ein berechtigtes Interesse
darlegt. Der Darlegung des berechtigten Interesses bedarf es nach § 406e
Abs.1 S.2 StPO nicht, wenn die verletzte Person im Sinne des § 395 StPO
nebenklagebefugt ist.

a) Begrift der verletzten Person

Nach § 406e Abs.1 StPO kann ein*e Rechtsanwalt*Rechtsanwaltin fiir die
verletzte Person Einsicht in die Akten nehmen, die dem Gericht vorliegen
oder diesem im Falle der Erhebung der offentlichen Klage vorzulegen
wiren, sowie amtlich verwahrte Beweisstiicke besichtigen. Gemaf § 406e
Abs. 3 S.1 StPO steht dieses Recht auch der verletzten Person, die gegebe-
nenfalls nicht anwaltlich vertreten ist, selbst zu.

739 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406e Rn. 1.

740 Kdimpfer/Travers in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 147 Rn. 11-13.

741 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn. 8.

742 BGH, Urt. v. 18.6.2009 - 3 StR 89/09; Weiner in: BeckOK StPO, 54. Ed., § 406e Rn. 1.
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Der Begriff der verletzten Person ist in § 373b StPO legaldefiniert.”3

Vor Einfithrung des § 373b StPO wurde als Voraussetzung der Verletz-
teneigenschaft eine unmittelbare Rechtsbeeintrachtigung durch eine verfah-
rensgegenstdandliche Tat angesehen;”#* dariiber hinaus sollte die verletzte
Norm ihrem Schutzbereich nach auch dem Schutz der verletzten Person
dienen.+

Die Verletztenstellung ist — wie es fiir simtliche Beteiligungs- und Mit-
wirkungsrechte Verletzter im Strafverfahren gilt — bis zum rechtskraftigen
Abschluss des Verfahrens eine vorldufige.”#® Es wird teilweise vertreten,
die Verletzteneigenschaft ende mit einem Freispruch oder der Einstellung
des Verfahrens, daher konne ein Akteneinsichtsantrag zu diesem Zeitpunkt
nicht mehr auf § 406e StPO gestiitzt werden; stattdessen miisse die Ak-
teneinsicht nach §475 StPO beantragt werden.”*” Faktisch wiirde dies
bedeuten, dass die Akteneinsicht erschwert wiirde, da insbesondere die
Privilegierung des § 406e Abs.1 S.2 StPO entfiele. Weiter miisste fiir die
Gewihrung vollstindiger Akteneinsicht nicht nur ein berechtigtes Interesse
durch die verletzte Person dargelegt werden, es wére ebenso die Darlegung
erforderlich, dass das Erteilen lediglich von Auskiinften zur Wahrnehmung
des berechtigten Interesses nicht ausreichen wiirde. Auch die Versagung der
Akteneinsicht ist nach §475 Abs.1 S.2 StPO verglichen mit § 406e Abs. 2
StPO dergestalt vereinfacht maoglich, als dass die betroffene Person lediglich
ein schutzwiirdiges Interesse an der Versagung haben muss. Demzufolge
ist ein Interessengleichgewicht zwischen dem Interesse der (ehemals) be-
schuldigten und der verletzten Person ausreichend, um den Antrag auf
Akteneinsicht nach § 475 StPO abzulehnen.748

Die Ansicht tiberzeugt insgesamt nicht. Zieht man den Vergleich zum
Akteneinsichtsrecht der beschuldigten Person nach § 147 StPO, miisste im
Umbkehrschluss gelten, dass auch die beschuldigte Person nach Einstellung

743 Vgl.oben B.IL. L.

744 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn. 6; OLG Koblenz, Beschl. v. 30.5.1988
-2 VAs 3/88.

745 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn. 6; Velten/Greco iV.m. Werkmeister
in: SK-StPO, 5. Aufl,, vor §§ 406d-406h Rn. 5; Schéch in: Satzger/Schluckebier/Wid-
maier, StPO, 6. Aufl,, vor §§ 406d ff. Rn. 4; OLG Stuttgart, Beschl. v. 28.6.2013 - 1 Ws
121/13.

746 Lauterwein, Akteneinsicht und -auskiinfte fiir den Verletzten, Privatpersonen und
sonstige Stellen §§ 406e und 475 StPO, S. 27; vgl. oben B. I. 1.

747 Glock/Funcke wistra 2025, 59.

748 Lauterwein, Akteneinsicht und -auskiinfte fiir den Verletzten, Privatpersonen und
sonstige Stellen §§ 406e und 475 StPO, S.176.

237



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

C. Akteneinsichtsrecht

des Verfahrens ihren Anspruch auf Akteneinsicht auf § 475 StPO griinden
miisste. Diesbeziiglich wird jedoch argumentiert, dass die Einstellung des
Ermittlungsverfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO nicht in Rechtskraft erwach-
se und dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen jederzeit wiederauf-
nehmen konnte, weshalb Akteneinsicht nach § 147 StPO auch nach Einstel-
lung des Verfahrens verlangt werden konne.”#® Die gleiche Argumentation
gilt fiir die verletzte Person - insbesondere vor dem Hintergrund des
Beschwerderechts der geschéddigten Person und der Moglichkeit des Klage-
erzwingungsverfahrens, §172 StPO, welches ohne Akteneinsicht de facto
nicht durchgefithrt werden kann. Auch die Wiederaufnahme des Ermitt-
lungsverfahrens kann durch die verletzte Person nur sinnvoll angestrebt
und begriindet werden, wenn vollstindige Akteneinsicht gewéhrt wird.
Dieses Akteneinsichtsrecht muss nicht auf die Regelung des § 475 StPO ab-
gestellt werden: Der Verdachtsgrad, der fiir die Eigenschaft als verletzte Per-
son im Sinne des § 406e StPO erforderlich ist,”>° kann durch eine Einstel-
lung des Ermittlungsverfahrens nach §170 Abs.2 StPO nicht ausgerdumt
werden; die vage Maglichkeit des Vorliegens eines die Verletzteneigenschaft
nach § 373b StPO begriindenden Delikts besteht fort. Auch der Gesetzes-
wortlaut des § 406d StPO widerspricht der Annahme, die Verletztenstellung
ende mit Einstellung des Verfahrens: Nach § 406d Abs.1 S.1 Nr.1 StPO
ist ,,dem Verletzten“ die Einstellung des Verfahrens auf Antrag mitzuteilen.
Folgt man der Ansicht von Glock/Funcke”™!, miisste dieser Antrag stets
abzulehnen sein, da die Voraussetzungen, namentlich das Vorhandensein
einer verletzten Person, eines Antrags und der Einstellung des Verfahrens,
nie kumulativ vorliegen kénnten. Das Gleiche gilt fiir die Verletztenstellung
nach Nichteréfinung des Hauptverfahrens nach § 204 StPO.

Doch auch die Argumentation, die Verletzteneigenschaft ende mit dem
Freispruch der angeklagten Person, ist hinsichtlich der Informationsrechte
nicht stichhaltig: Solange der Freispruch nicht rechtskriftig ist, besteht
das Akteneinsichtsrecht nach § 406e StPO fort, da der verletzten Person
nach §400 Abs.1 StPO ein Rechtsmittel zusteht. Allerdings spricht der
Wortlaut der Regelung des § 406d Abs.1S.1Nr. 3 StPO ebenfalls dafiir, dass
auch nach einem rechtskriftigen Freispruch die Verletzteneigenschaft im
Sinne der Vorschrift und somit das Akteneinsichtsrecht nach § 406e StPO
fortbesteht. Andernfalls konnten, wie oben dargestellt, die Voraussetzungen

749 Willnow in: KK-StPO, 9. Aufl., § 147 Rn. 21; Wessing in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 147
Rn. 3.

750 Vgl. oben B. 1. 4. ¢) bb) (1).

751 Glock/Funcke wistra 2025, 59.
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der Vorschrift des § 406d Abs.1 S.1 Nr.3 StPO - verletzte Person, Antrag,
Abschluss des gerichtlichen Verfahrens — im Falle eines Freispruchs nie
vorliegen. Zudem spricht auch der Wortlaut des § 406e Abs.5 S.1 StPO
gegen eine Versagung der Akteneinsicht mangels Verletzteneigenschaft nach
rechtskraftigem Freispruch, da die Regelung des § 406e Abs.5 S.1 StPO
Klarstellt, dass das Akteneinsichtsrecht nach rechtskréftigem Abschluss des
Verfahrens fortbesteht und einen rechtskraftigen Freispruch davon gerade
nicht ausnimmt. SchlieSlich spricht auch der Gedanke eines effektiven Op-
ferschutzes gegen eine Beschrdnkung des Akteneinsichtsrechts nach einem
Freispruch: Es ist naheliegend, dass die betroffene Person nach dem Frei-
spruch anhand des gesamten Akteninhalts einschliefSlich des Urteils- und
Protokollbandes nachvollziehen konnen will, weshalb die angeklagte Per-
son freigesprochen wurde, insbesondere wenn es sich um einen Freispruch
in dubio pro reo handelt. Folglich ist die verletzte Person nach Einstellung
oder rechtskriftigem Abschluss des Verfahrens weiterhin nach § 406e StPO
zur Akteneinsicht berechtigt.

Auch die nach §395 Abs.1 Nr. 6 StPO nebenklagebefugten Betroffenen
sind Verletzte im Sinne der Vorschrift des § 406e StPO. Es kann damit
argumentiert werden, dass auch ein Schadensersatzanspruch gemaf3 § 826
BGB geeignet ist, die Stellung als verletzte Person im Sinne der Regelung
des § 406e StPO zu begriinden.”?

Zudem ist eine verletzte Person im Sinne des § 406e StPO auch der*die
Anleger*in, der*die bei einer der angeklagten Person zuzurechnenden Ge-
sellschaft eine Orderschuldverschreibung gezeichnet hat.”>3

Schliefllich kann auch ein Verstof3 gegen § 1 GWB eine Verletzteneigen-
schaft begriinden: Geschadigte*r bei einem solchen Verstof ist diejenige
Person, welche als Mitbewerber*in oder Marktbeteiligte*r durch die Miss-
achtung eines in §1 GWB geregelten Verbotes beeintréchtigt ist; dies ldsst
sich ausdriicklich der Vorschrift des § 33 Abs. 1 S.3 GWB entnehmen.”>*

b) Berechtigtes Interesse

Die geschidigte Person muss geméf3 § 406e Abs.1S.1 StPO ein berechtigtes
Interesse an der beantragten Akteneinsicht darlegen, sofern sie nicht neben-

752 LG Berlin, Beschl. v. 20.5.2008 - 514 AR 1/07.
753 BVerfG, Beschl. v. 2.12.2015 - 1 BvQ 47/15.
754 AG Bonn, Beschl. v. 8.1.2016 — 52 OWi 126/15.
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klagebefugt ist, § 406e Abs.1 S.2 StPO. Im Falle der Nebenklagebefugnis
wird das berechtigte Interesse vermutet.

aa) Legitimes Opferinteresse

Das berechtigte Interesse kann vor dem Hintergrund der Zielrichtung tat-
sachlicher, wirtschaftlicher oder ideeller Art sein.”>

Voraussetzung ist zundchst das Vorliegen eines legitimen Interesses der
geschddigten Person, zudem muss die Gewahrung der Akteneinsicht im
Rahmen der Wahrnehmung dieses Interesses sodann auch geeignet und
erforderlich sein.”>® Es wird zum Teil vertreten, die Darlegung eines berech-
tigten Interesses beschrinke das Recht auf Akteneinsicht nicht, da dem Ver-
letztenbegrift eine Rechtsbeeintrachtigung immanent sei;”>” diese Ansicht
setzt jedoch voraus, dass ein berechtigtes Interesse stets mit einer Rechtsbe-
eintrichtigung verkniipft sein miisste — diese Uberlegung ldsst sich durch
Auslegung des Gesetzes nicht belegen.”>® Die Verletzteneigenschaft setzt
eine Rechtsbeeintriachtigung sowohl nach fritherer Definition als auch nach
der nun mafigeblichen Legaldefinition des §373b StPO voraus; mithin
wire die zusatzliche Voraussetzung eines berechtigten Interesses, welches
ebenfalls eine Rechtsbeeintrichtigung verlangen wiirde, redundant - dies
kann nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen. Des Weiteren be-
inhaltet die Formulierung ,berechtigtes Interesse“ dem Wortlaut nach keine
Rechtsbeeintrachtigung; naheliegender ist vielmehr, dass, da die Rechtsbe-
eintrichtigung schon dem Verletztenbegriff immanent ist, ein dariiberhin-
ausgehendes Interesse dargelegt werden muss. Es ist nicht ausreichend, dass
die verletzte Person sich ausschliefSlich auf ihre Rechtsbeeintrachtigung be-
zieht, wenn sie als nicht nebenklagebefugte Person Akteneinsicht verlangt:
Ist sie beispielsweise Opfer eines Betruges geworden, kann sie sich der
Nebenklage nur nach §395 Abs.3 StPO - also bei Vorliegen besonderer
Griinde - anschlieflen und muss daher ein berechtigtes Interesse darlegen,
um Akteneinsicht zu erhalten. Das berechtigte Interesse ist nicht allein
durch die Rechtsbeeintrichtigung gegeben, wird aber in der Regel durch

755 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn. 9; Schreiner in: MiiKoStPO, 2. Aufl,,
§ 406e Rn. 6; OLG Hamburg, Beschl. v. 21.3.2012 - 2 Ws 11/12.

756 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5.Aufl., § 406e Rn.7; Hilger NStZ
1984, 541.

757 Kempf StV 1987, 215.

758 Ebenso Hilger in: Lowe/Rosenberg/Hilger, 27. Aufl., § 406e Rn. 6.
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die geplante Geltendmachung zivilrechtlicher Anspriiche zu begriinden
sein.

Ein legitimes Interesse der geschéddigten Person kann nur ein solches
sein, das ihr in ihrer Eigenschaft als Verletzte*r zukommt.”>® In der Gel-
tendmachung der Opferinteressen darf kein Verstof§ gegen ein gesetzliches
Verbot liegen, andernfalls handelt es sich denknotwendig nicht um ein
legitimes Interesse.

Die Akteneinsichtnahme muss zur Interessenwahrnehmung geeignet
und erforderlich sein. Dies ldsst sich der Verwendung des Wortes ,,soweit“
entnehmen. Die Verwendung der Konjunktion ,soweit bedeutet fiir das
dem Bindewort Folgende ,in dem Mafle, wie“;7? der Gesetzestext lasst sich
dem Wortlaut nach also so verstehen, dass der verletzten Person das Recht
auf Akteneinsicht in dem MafSe zusteht, soweit sie ein berechtigtes Interesse
dafiir darlegt. Die Akteneinsicht ist folglich beschrénkt auf den Umfang
des berechtigten Interesses. Geht die Akteneinsicht {iber das berechtigte
Interesse hinaus oder vollig daran vorbei, ist sie weder geeignet noch erfor-
derlich - das der verletzten Person zustehende Maf§ wire bei Gewahrung
folglich iiberschritten; mithin ist die Akteneinsicht in dem Fall zu versagen.

bb) Darlegen

Das berechtigte Interesse muss dargelegt werden.

Nach herrschender Meinung ist das berechtigte Interesse schliissig vor-
zutragen, jedoch nicht glaubhaft zu machen.”®!

Nach anderer Ansicht ist die Glaubhaftmachung des berechtigten Inter-
esses erforderlich; dies wird zum einen mit der Notwendigkeit begriindet,
einem moglichen Missbrauch des Akteneinsichtsrechts zu begegnen.”®?
Zum anderen wird systematisch eine Parallele zu der Vorschrift des §16
Abs.1 Nr.2 BDSG aF (§25 Abs.2 S.1 Nr.2 BDSG nF) gezogen, welche

759 Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 7.

760 https://www.duden.de/rechtschreibung/soweit.

761 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn. 11; Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed.,
§ 406e Rn. 4; Schreiner in: MiKoStPO, 2. Aufl., § 406e Rn. 5; Zabeck in: KK-StPO,
9.Aufl,, § 406e Rn.4; Schmitt in: Meyer-Gofiner/Schmitt, StPO, 68. Aufl,, § 406e
Rn. 3; Schéch in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 4; Hilger
in: Lowe/Rosenberg/Hilger, 27. Aufl., § 406e Rn. 6; Compart/Hoffmann StV 2003,
495.

762 Riedel/Wallau NStZ 2003, 393.
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eine Glaubhaftmachung der schutzwiirdigen Interessen verlangt.”®> Der
glaubhaften Darlegung im Sinne des § 25 Abs.2 S.1 Nr. 2 BDSG ist geniige
getan, wenn eine iiberwiegende Wahrscheinlichkeit — keine an Gewissheit
grenzende Wahrscheinlichkeit — dargestellt wird.”®* Es sei nicht verstdnd-
lich, weshalb an das Akteneinsichtsersuchen im Strafverfahren geringere
Anforderungen zu stellen sein sollten als an das Recht auf Datentibermitt-
lung nach dem Bundesdatenschutzgesetz.”%5

Der systematische Vergleich der Vorschrift des §406e Abs.1 S.1 StPO
und des § 25 Abs.2 S.1 Nr.2 BDSG geht fehl. Zunéchst spricht der offen-
sichtlich unterschiedliche Wortlaut bereits dafiir, dass es dem Willen des
Gesetzgebers entspricht, verschiedene Mafistabe anzulegen: Die wortliche
Aufnahme der Formulierung ,glaubhaft darlegen® im Bundesdatenschutz-
gesetz im Gegensatz zur schlichten Verwendung des Wortes ,darlegen®
ohne das Adverb ,glaubhaft® in der Strafprozessordnung deutet darauthin,
dass der Gesetzgeber die Unterscheidung bewusst vorgenommen hat. Im
Gegensatz zu der Regelung des §25 Abs.2 S.1 Nr.2 BDSG verlangt die
Vorschrift des § 406e StPO {iber die Darlegung des berechtigten Interesses
hinaus das Vorliegen der Verletzteneigenschaft, wodurch es ohnehin zu
einer Begrenzung des berechtigten Personenkreises kommt - im Gegensatz
dazu gilt die Norm des §25 BDSG generell fiir ,Dritte’, mithin einen
unbegrenzten Personenkreis.

Naheliegender ist der systematische Vergleich zu der Regelung des § 475
Abs.1 S.1 StPO. Nach dieser Vorschrift ist ebenfalls die Darlegung eines
berechtigten Interesses erforderlich fiir die Aktenauskunft. Nach ganz herr-
schender Meinung meint die Voraussetzung der Darlegung im Rahmen
dieser Norm das schliissige Darlegen; eine Glaubhaftmachung im Sinne
der Darlegung einer iiberwiegenden Wahrscheinlichkeit ist nicht erforder-
lich.7%¢ Die Norm des §475 StPO und die Vorschrift des § 406e StPO
verfolgen das gleiche Ziel, namentlich die Gewahrung von Akteneinsicht in
Ermittlungsakten der Strafverfolgungsbehorden; sie sind vom Wortlaut und
der Systematik her nahezu identisch aufgebaut. Trotz des gleichlautenden
Wortlauts unterschiedliche Maf3stibe an die Voraussetzung der Darlegung
anzulegen, kann man mit den Mitteln der Auslegung nicht begriinden.

763 Riedel/Wallau NStZ 2003, 393.

764 Effer in: Auernhammer DS-GVO/BDSG Kommentar, 8. Aufl,, § 25 BDSG Rn. 36.

765 Riedel/Wallau NStZ 2003, 393.

766 Wittig in: BeckOK StPO, 55. Ed., §475 Rn.10; Gemqdhlich in: KMR-StPO, 117.
Lfg., § 475 Rn.4; Schmitt in: Meyer-Gofiner/Schmitt, StPO, 68. Aufl.,, § 475 Rn. 2;
LG Hamburg, Beschl. v. 28.10.2021 - 625 Qs 21/21 OWi; LG Dresden, Beschl. v.
6.10.2005 - 3 AR 8/05; LG Kassel, Beschl. v. 15.10.2004 — 5 AR 18/04.
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Folglich sprechen Wortlaut und Gesetzessystematik fiir die herrschende
Meinung, so dass das schliissige Vortragen des berechtigten Interesses ge-
nugt.

cc) Fallgruppen

In der Literatur finden sich von der Rechtsprechung entwickelte Fallgrup-
pen, in welchen das Vorliegen des berechtigten Interesses angenommen
bzw. verneint wurde.

(1) Schutz vor Angriffen auf das Opfer

Ein berechtigtes Interesse an der Gewahrung von Akteneinsicht kann vor-
liegen, wenn unberechtigte Angriffe der Verteidigung auf die geschadigte
Person zu erwarten sind.”” Derartige Angriffe sind in der Regel bei streiti-
gen Verfahren zu erwarten.

Die Abwehr solcher Angriffe ist erfolgreicher méglich, je besser der
anwaltliche Beistand sich auf sie mittels Aktenkenntnis vorbereiten kann,”8
so dass in den Fillen ein berechtigtes Interesse zu bejahen ist.

(2) Schutz vor Sekundarviktimisierung

Ferner ist ein berechtigtes Interesse im Sinne des § 406e Abs.1 S.1 StPO
anzunehmen, wenn eine Sekundarviktimisierung durch Mehrfachverneh-
mungen, unndtige Konfrontationen mit der beschuldigten Person sowie
Aussagen in offentlicher Verhandlung zu befiirchten sind.

Es wird vertreten, dass die Einsichtnahme in die Akte in diesen Fallen
nicht unbedingt erforderlich sein soll, wenn der anwaltliche Beistand auf
anderem, insbesondere iiber dem in den Vorschriften der §§ 406i-1 StPO
genannten, Weg Informationen iiber den geplanten Ablauf des Verfahrens

767 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 8; Nepomuck in:
KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn.9; OLG Saarbriicken, Beschl. v. 19.3.2013 - 1 Ws
51/13.

768 Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 8.
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erhalten kann; durch diese Informationen soll eine ausreichende Wahrneh-
mung der Opferinteressen moglich sein.”®

Insbesondere der Schutz vor Mehrfachvernehmungen ist jedoch nur bei
umfassender Kenntnis der ersten Vernehmung des Opfers mdglich, welche
nur durch Akteneinsicht ermdglicht werden kann. Ohne die entsprechen-
de Kenntnis ist eine sinnvolle Abwehr entsprechender Antrége der Vertei-
digung oder angedachter Ermittlungsmafinahmen der Staatsanwaltschaft
nicht moglich.

Abgesehen davon geht es in der Opfervertretung nicht lediglich darum,
eine Art der Sekundérviktimisierung abzuwehren; hiufig miissen verschie-
dene Mafinahmen ergriffen werden, um die geschidigte Person moglichst
sicher durch das Strafverfahren zu fiithren, so dass die Ansicht, der Schutz
vor Sekundarviktimisierung kénne durch die Informationsrechte der Rege-
lungen der §§ 406i-1 StPO gewihrleistet werden, an der Praxis vorbeigeht.

(3) Klageerzwingung

Ein berechtigtes Interesse liegt ebenfalls vor, soweit es um die Entscheidung
geht, Beschwerde gegen die Einstellung eines Strafverfahrens gemifS § 172
Abs. 1 StPO einzulegen und im weiteren Verlauf ein Klageerzwingungsver-
fahren gemafd §§ 172 ff. StPO anzustrengen.”’® Das Gleiche gilt fiir die Prii-
fung, ob infolge einer Einstellung aus Opportunititsgriinden eine Dienst-
aufsichtsbeschwerde erhoben werden soll.””!

In diesen Fallen ist die Einsichtnahme in die Akte erforderlich, um die
Erfolgsaussichten der Beschwerde sowie des Klageerzwingungsverfahrens
einschétzen zu konnen. Auch fiir die Beschwerde- sowie Klagebegriindung
im Sinne der §§ 172 ff. StPO ist Akteneinsicht notwendig.

769 Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 9.

770 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5.Aufl., § 406e Rn.10; Weiner in:
BeckOK StPO, 55. Ed., § 406e Rn. 4; Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e
Rn. 9; Schreiner in: MiKoStPO, 2. Aufl,, § 406e Rn. 6; Schmitt in: Meyer-GofSner/
Schmitt, StPO, 68. Aufl., § 406e Rn. 4.

771 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn. 9
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(4) Wiedergutmachungsinteressen und Schadensersatz

Ein berechtigtes Interesse ist auch gegeben, wenn die verletzte Person zivil-
rechtliche Interessen durchsetzen mochte.””? Diese Motivation kann ein
berechtigtes Interesse im Sinne des § 406e Abs.1 S.1 StPO jedoch nur be-
griinden, wenn sie darauf abzielt, spezifische Straftatfolgen auszugleichen;
insoweit kann auf die Wertungen der Vorschriften der §§ 403 ff. StPO zu-
rickgegriffen werden.””> Demzufolge steht der verletzten Person ein privile-
gierter Zugang zu den im Strafverfahren unter Einsatz hoheitlicher Mittel
erlangten Informationen zu, wenn sie einen aus der konkreten Straftat
erwachsenen vermogensrechtlichen Anspruch gegen die beschuldigte Per-
son geltend machen will; sind die Voraussetzungen des § 403 StPO nicht
erfiillt, bleibt dem*der Verletzten lediglich der Auskunftsanspruch nach
§ 475 StPO.774

Sieht sich die geschadigte Person mit zivilrechtlichen Anspriichen der
beschuldigten Person konfrontiert, welche mit den strafverfahrensrechtli-
chen Vorwiirfen zusammenhéngen, hat sie ebenfalls ein berechtigtes Inter-
esse an der Gewédhrung von Akteneinsicht.””>

Der Streit um die Frage, ob eine von einer Straftat im Sinne des § 119
WpHG betroffene Person ein berechtigtes Interesse an der Gewahrung von
Akteneinsicht haben kann,””® ist eine Fortfiihrung des nunmehr aufgrund
der Einfiihrung der Legaldefinition der verletzten Person in § 373b StPO
tiberholten Streits um den Begrift des*der Verletzten und somit bedeutungs-
los. Da in §373b StPO auf die unmittelbare Rechtsbeeintrdchtigung der
geschédigten Person abgestellt wird, ist das Argument, die Norm des § 119
WPpHG sei nicht drittschiitzend, obsolet; mithin hat auch die durch die
Verwirklichung dieses Deliktes betroffene Person ein berechtigtes Interesse

772 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5.Aufl., § 406e Rn.12; Weiner in:
BeckOK StPO, 55. Ed., §406e Rn.4; Schmitt in: Meyer-Gofiner/Schmitt, StPO,
68. Aufl,, § 406e Rn.3; Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn. 9; BVerfG,
Beschl. v. 5.12.2006 — 2 BvR 2388/06.

773 Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 12.

774 Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 12.

775 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn.9; Zabeck in: KK-StPO, 9.Aufl.,
§406e Rn.4; Hilger in: Lowe/Rosenberg/Hilger, 27.Aufl., §406e Rn.6; OLG
Hamm, Beschl. v. 26.11.1984 - 1 VAs 115/84.

776 Ablehnend: Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5.Aufl., § 406e Rn.12;
Schoch in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5.Aufl,, vor §§406dff. Rn.4;
BVerfG, Beschl. v. 9.12.2015 — 1 BvR 2449/14; zustimmend: BVerfG, Beschl. v.
4.12.2008 — 2 BvR 1043/08.
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an Akteneinsicht, um ihren Anspruch aus § 826 BGB priifen und geltend
machen zu konnen.

Ein berechtigtes Interesse ist zu bejahen, wenn die verletzte Person die
Erfolgsaussichten eines Anerkennungsverfahren nach dem SGB XIV priifen
will.777

Will die verletzte Person Staatshaftungsanspriiche geltend machen, ist ein
berechtigtes Interesse ebenfalls anzunehmen. Zum einen wire eine Unter-
scheidung zwischen dem Umgang mit &ffentlich-rechtlichen und zivilrecht-
lichen Schadensersatzanspriichen nicht zu begriinden. Zum anderen wiirde
der Staat als Beklagter erheblich privilegiert und mit Informationen ausge-
stattet, auf die die betroffene Person mangels Aktenkenntnis keinen Zugriff
hitte. Ohne Akteneinsicht konnte die verletzte Person ihren Anspruch we-
der priifen noch durchsetzen.

(5) Nicht geschiitzte Interessen

Kein berechtigtes Interesse ist die Absicht, die gewdhrte Akteneinsicht zur
Vorbereitung auf die Zeugenaussage im Strafverfahren zu nutzen; ausge-
hend von der Wertung des § 58 Abs.1 StPO soll eine Vorbereitung gerade
nicht stattfinden.””8

Des Weiteren ist ein berechtigtes Interesse zu verneinen, wenn die Akten-
einsicht der Priifung dienen soll, ob der vermeintlichen verletzten Person,
die sich ebenfalls strafbar gemacht haben kénnte, ein Auskunftsverweige-
rungsrecht gemaf3 § 55 StPO zusteht.”””

Ferner liegt kein berechtigtes Interesse im Sinne des § 406e Abs.1 S.1
StPO vor, wenn die Akteneinsicht dem anwaltlichen Beistand die Gewin-
nung weitere Mandant*innen durch Veroffentlichung erméglicht.”80

Unterschiedlich wird die Frage beurteilt, ob Akteneinsicht zum Zwecke
der Durchforschung der Akte mit dem Ziel, eine unschliissige zivilrechtli-
che Klage schliissig machen zu konnen, gewahrt werden darf. Problema-

777 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406e Rn. 4.

778 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn. 10; ebenso in diese Richtung weist
der Beschluss des OLG Saarbriicken vom 19.3.2013 — 1 Ws 51/13, nach welchem ein
solches Interesse als berechtigtes Interesse ,durchaus zweifelhaft” erscheint.

779 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn.10; Mundt StV 2010, 298; OLG
Diisseldorf, Beschl. v. 21.5.2002 - VI 9/01.

780 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406e Rn. 4; LG Mannheim, Urt. v. 24.11.2006 —
7 O 128/06.

246



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

I Uberblick tiber das Akteneinsichtsrecht

tisch daran ist, dass das Opfer durch die Einsichtnahme in die Akte mog-
licherweise lediglich aufgrund staatlicher Beschlagnahme von Unterlagen
Kenntnis von Umstinden erhilt und dadurch die Beweislastregeln des
Zivilrechts ausgehebelt werden konnten.”®!

Der Ausforschungsbeweis ist im Zivilprozessrecht unzuldssig. Es handelt
sich dabei um einen vagen, unsubstantiierten Beweisantrag, durch welchen
konkrete Hinweise fiir einen weiteren tatsdchlichen Vortrag erlangt werden
sollen.”82

Vor diesem Hintergrund wird zum Teil vertreten, dass im Falle des
reinen Ausforschungsinteresses das Akteneinsichtsrecht mangels berechtig-
ten Interesses verwehrt werden soll.”®* Die gesetzmifiige Risikoverteilung
im Zivil(prozess)recht werde durch die Gewéhrung von Akteneinsicht
im Strafverfahren gestort.’* Es komme faktisch zu einer Beweislastum-
kehr, wenn es dem*der Kldger*in gelinge, ein Ermittlungsverfahren gegen
den*die Beklagte*n in Gang zu setzen.”®> Gemaf3 § 286 ZPO tragt diejeni-
ge Partei die Beweislast fiir die anspruchsbegriindenden Tatsachen, die
aus einer Norm ein Recht herleitet. Demzufolge ist der*die Klager*in ver-
pflichtet, die anspruchsbegriindenden Tatsachen zu beweisen, wihrend die
beklagte Partei fiir die anspruchshemmenden und anspruchsvernichtenden
Tatsachen Beweis erbringen muss; Einreden und Einwendungen sind von
der Partei zu beweisen, die sich darauf beruft. Durch den Beibringungs-
grundsatz, der im Zivilprozess gilt, sind die Parteien verpflichtet, Tatsachen
und Beweise dem Gericht vorzulegen, es erfolgen keine Ermittlungen von
Amts wegen. Dadurch sind die Parteien insofern begrenzt, als dass sie nur
vorlegen konnen, worauf sie Zugriff haben.”8¢ Durch ein strafrechtliches
Ermittlungsverfahren konnten dagegen Urkunden und sonstige Beweismit-
tel von staatlicher Seite beschlagnahmt und zu Akteninhalt werden, wo-

781 Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 13 f.

782 Priitting in: MiKoZPO, Bd. 1, 6. Aufl,, § 284 Rn.79; BGH, Urt. v. 9.7.1974 - VI ZR
112/73.

783 Schmitt in: Meyer-Gof3ner/Schmitt, StPO, 68. Aufl., § 406e Rn. 4; Zabeck in: KK-
StPO, 9.Aufl., §406e Rn.4; Schoch in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO,
5. Aufl., § 406e Rn. 7; LG Miinchen I, Beschl. v. 12.3.2008 - 5 Qs 19/08.

784 Riedel/Wallau NStZ 2003, 393.

785 Otto GA 1989, 289.

786 Ausnahme davon ist die sekundére Darlegungslast, nach der die nicht beweisbelas-
tete Partei substantiiert entgegentreten muss, wenn die beweisbelastete Partei etwas
behauptet, was die Gegenseite leichter wissen oder aufkldren kann. Unterbleibt die
substantiierte Darlegung, kann das Gericht den Vortrag der beweisbelasteten Partei
als zugestanden ansehen, § 138 Abs. 3 ZPO.
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durch sie mittels Akteneinsicht nach § 406e StPO der geschddigten Person
zu Verfiigung gestellt wiirden. Dies stelle eine Privilegierung der verletzten
Person dar, welche die Beweislastregeln des Zivilprozesses praktisch aufler
Kraft setze.”8”

Vermittelnd wird vertreten, dass das Akteneinsichtsrecht jedenfalls bis
zur rechtskraftigen Feststellung der Téterschaft’3® verwehrt werden miisse.

Schlieflich kann nach anderer Ansicht auch in den Féllen Akteneinsicht
gewidhrt werden, in welchen die verletzte Person Informationen aus der
strafrechtlichen Akte ausschliellich verwenden will, um ihrer zivilrechtli-
chen Klage zur Schliissigkeit zu verhelfen.”s

Nach dem Willen des Gesetzgebers ist die Verfolgung zivilrechtlicher
Schadensersatzanspriiche ein schutzwiirdiges Interesse einer geschidigten
Person,””® welches durch die Gewidhrung von Akteneinsicht ermdglicht
wird. Die Ausforschung der tatsdchlichen Grundlage fiir die Geltendma-
chung zivilrechtlicher Anspriiche ist mithin vom Willen des Gesetzgebers
gedeckt.

Dariiber hinaus miisste die Akteneinsicht in nahezu allen Fillen versagt
werden, wenn die Einsichtnahme in die strafrechtliche Ermittlungsakte
immer verwehrt werden miisste, wenn ein zivilrechtliches Ausforschungs-
interesse zugrunde liegen konnte.””! Dies wiirde dann allerdings dem ein-
deutigen Willen des Gesetzgebers zuwiderlaufen.

Auch eine zeitliche Einschrankung widerspriche dem Willen des Gesetz-
gebers, der das Akteneinsichtsrecht explizit nicht auf ein bestimmtes Stadi-
um des Strafverfahrens beschrinkt hat.”?

Gegen eine einschrinkende Auslegung des ,berechtigten Interesses®
spricht dariiber hinaus der Umstand, dass das Strafprozessrecht eine solche
Einschriankung im Adhésionsverfahren nicht kennt: Im Adhésionsverfah-
ren darf der gesamte, im Strafverfahren gewonnene Prozessstoft verwendet
werden. Damit hat der Gesetzgeber abschlieflend deutlich gemacht, dass

787 Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 14.

788 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn.14; Otto GA 1989,
289.

789 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn. 19; Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed.,
§ 406e Rn. 4; OLG Koblenz, Beschl. v. 9.3.1990 - 2 VAs 25/89; LG Bielefeld, Beschl.
v.10.6.2009 - 2 Qs 224/09; LG Stralsund, Beschl. v. 11.7.2008 - 26 Qs 177/08.

790 BVerfG, Beschl. v. 5.12.2006 — 2 BvR 2388/06; BT-Drucks. 10/6124, S. 2.

791 OLG Koblenz, Beschl. v. 9.3.1990 — 2 VAs 25/89.

792 Schreiner in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 406e Rn. 8.
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die Anwendung zivilprozessrechtlicher Beweisregeln im Strafverfahren kei-
ne Anwendung finden soll.7%3

Schliefilich iiberzeugt auch das Argument der Einheit der Rechtsord-
nung’®* nicht: Die Strafprozessordnung und die Zivilprozessordnung un-
terscheiden sich unter anderem hinsichtlich ihrer Verfahrensgrundsatze.
Wihrend im Strafprozess der Amtsermittlungsgrundsatz gilt, unterliegt der
Zivilprozess dem Beibringungsgrundsatz. Eine Beweisregel des Zivilprozes-
ses auf den Strafprozess unter dem Deckmantel der Einheit der Rechtsord-
nung zu ibertragen, fithrt zu einer vom Gesetzgeber offensichtlich nicht
gewollten Vermischung; anders ist nicht erklarlich, weshalb er fiir den
Zivilprozess und fiir den Strafprozess zwei verschiedene Prozessordnungen
entwickelt hat. Die im Zivilprozess unzulissige Ausforschung im Strafver-
fahren fiir zuldssig zu erachten, da sie im Adhéasionsverfahren ebenfalls
zuldssig ist, tragt dem Gedanken der Einheit der Rechtsordnung folglich
viel mehr Rechnung.

Fraglich ist, ob die Interessensverfolgung in familienrechtlichen Verfah-
ren ein berechtigtes Interesse im Sinne des § 406e Abs.1 S.1 StPO begriin-
det. Denkbar sind diesbeziiglich folgende Konstellationen: Die Person, die
Akteneinsicht verlangt, ist selbst geschadigt oder ihr Kind ist verletzt, der
andere Elternteil ist beschuldigt, die zugrunde liegende Tat begriindet aber
keine Anschlussbefugnis in der Nebenklage — vorstellbar wire beispielswei-
se der Besitz kinderpornographischer Inhalte, § 184b StGB, auf denen das
betroffene Kind abgebildet ist. In der anderen mdglichen Konstellation ist
die beantragende Person und auch ihr Kind selbst nicht verletzt, zum Bei-
spiel bei Verwirklichung von § 184b StGB, ohne dass das Kind abgebildet
ist; in diesem Fall ist der Antrag auf Akteneinsicht mangels Verletzteneigen-
schaft nicht nach § 406e StPO mdglich, die beantragende Person miisste
sich auf § 475 StPO stiitzen.”®> Ist im Beispielsfall das Kind betroffen, ist
ein berechtigtes Interesse im Sinne des § 406e Abs.1 S.1 StPO gegeben:
Das legitime Interesse ergibt sich jedenfalls aus dem Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung, aus dem sich auch das Recht auf Information
dariiber ableiten ldsst, wer Zugriff auf welche Daten und Abbildungen der
eigenen Personen hat.”°® Das berechtigte Interesse ergibt sich damit aus der

793 LG Stralsund, Beschl. v. 11.7.2008 - 26 Qs 177/08.

794 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn. 19.

795 Zweckmiflig wire im familienrechtlichen Verfahren zu beantragen, dass die Ermitt-
lungsakte beigezogen wird, da eine mégliche padophile Affinitdt einer beteiligten
Person in Kindschaftssachen zu beriicksichtigen ist.

796 Ebenso die Argumentation von Liiderssen NStZ 1987, 249.
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Verletztenstellung und dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung
und nicht aus der Absicht der Geltendmachung im familienrechtlichen
Verfahren. Aufgrund der so gewonnenen Kenntnis kann jedoch beantragt
werden, die Ermittlungsakte im familienrechtlichen Verfahren beizuziehen,
wenn ein Elternteil beschuldigt ist.

¢) Zeitpunkt

In zeitlicher Hinsicht besteht das Akteneinsichtsrecht bereits im Ermitt-
lungsverfahren, ebenso im Zwischen- und Hauptverfahren; dies ldsst sich
unmittelbar dem Wortlaut des § 406e Abs.1 StPO entnehmen. Im Sinne
des effektiven Opferschutzes und von dem Wortlaut jedenfalls nicht ausge-
schlossen besteht das Recht auf Akteneinsicht auch nach rechtskriftigem
Abschluss des Verfahrens.””

Der Vorschrift des § 406e Abs.1 StPO lédsst sich kein konkreter Zeit-
punkt fiir die Gewdhrung von Akteneinsicht im Ermittlungsverfahren ent-
nehmen; soweit hinsichtlich des Zeitpunkts der Akteneinsichtsgewdhrung
eine besondere Prifung desselben gefordert wird,”*® kann dies nur unter
Verweis auf § 406e Abs. 2 S.2 StPO geschehen. In diesem Fall ist zu priifen,
ob durch die Gewahrung der Akteneinsicht zu dem konkreten Zeitpunkt
der Untersuchungszweck gefahrdet wiirde; sodann ist die begehrte Akten-
einsicht unter Verweis auf § 406e Abs.2 S.2 StPO zu verwehren und eine
Priifung zu einem spateren Zeitpunkt, im Ermittlungsverfahren in der
Regel nach Abschluss der Ermittlungen, in Aussicht zu stellen.

d) Berechtigte Person

Zur Akteneinsicht ist die im Sinne des § 373b StPO verletzte Person selbst
gemafd § 406e Abs.3 StPO oder der von der verletzten Person beauftragte
anwaltliche Beistand geméf3 § 406e Abs. 1 StPO berechtigt.

Wenn auch nicht ausdriicklich im Gesetz benannt, ist entsprechend
§ 138 Abs. 3 StPO dariiber hinaus der nichtanwaltliche Verletztenbeistand
- Hochschullehrende sowie gerichtlich genehmigte andere Personen - zur

797 Schreiner in: MiKoStPO, 2. Aufl., § 406e Rn. 8; vgl. oben C. I. 4. a).
798 Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 7.
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Akteneinsicht berechtigt; eine restriktive Auslegung wiirde die Wirkung des
§ 138 Abs. 3 StPO unterlaufen.”?

Bis zum 1.1.2018 wurde die Akteneinsicht lediglich dem*der Rechtsan-
walt*Rechtsanwaltin der geschadigten Person gewihrt. Die verletzte Person
soll jedoch nach Willen des Gesetzgebers hinsichtlich der zu gewahrenden
Akteneinsicht nicht schlechter gestellt werden als die beschuldigte Person,
mithin kann die geschidigte Person nunmehr grundsitzlich selbst Akten-
einsicht nehmen.800

Nach § 406e Abs. 4 StPO diirfen auch die in § 403 S. 2 StPO3%! genannten
Personen Akteneinsicht nehmen, namentlich also mittelbar Geschédigte,
die von der Legaldefinition des § 373b StPO nicht erfasst sind.8°2 Durch die
Regelung des § 406e Abs. 4 in Verbindung mit § 403 S.2 StPO konnen des
Weiteren diejenigen Personen Akteneinsicht erhalten, die vermdgensrecht-
liche Anspriiche der verletzten Person geltend machen.8%* Voraussetzung
ist jeweils jedoch, dass der zivilrechtliche Anspruch im Sinne der §§ 403 ff.
StPO geeignet ist, im Rahmen des Adhésionsverfahrens geltend gemacht zu
werden.804

5. Mogliche Versagungsgriinde

Trotz Vorliegen der Voraussetzungen, unter denen Akteneinsicht gewahrt
wird, kann sie versagt werden. Die Versagungsgriinde sind in § 406e Abs. 2
StPO geregelt und umfassen das Vorliegen tiberwiegender schutzwiirdiger
Interessen der beschuldigten oder einer dritten Person, die Gefdhrdung des
Untersuchungszwecks und eine erhebliche Verfahrensverzégerung.

a) Uberwiegende schutzwiirdige Interessen

Nach § 406e Abs. 2 S.1 StPO ist die Einsicht in die Akten zu versagen, so-
weit iiberwiegende schutzwiirdige Interessen der beschuldigten oder einer
dritten Person entgegenstehen.

799 Remke NStZ 2024, 392; Weiner in: BeckOK StPO, 54. Ed., § 406e Rn. 3.
800 BT-Drucks. 18/9416, S.105.

801 Vgl. oben B.1. 5. a).

802 Ferber in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 403 Rn. 1.

803 Lauterwein/Priewer StV 2024, 337.

804 Lauterwein/Priewer StV 2024, 337; vgl. oben B. I. 5. a).
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Wird ein Uberwiegen schutzwiirdiger Interessen mittels Interessenabwi-
gung festgestellt, ist die Akteneinsicht obligatorisch zu verwehren.

aa) Begriff der schutzwiirdigen Interessen

Voraussetzung fiir die Versagung der Akteneinsicht geméafs § 406e Abs. 2 S.1
StPO ist zundchst das Vorliegen von Interessen der beschuldigten Person
oder einer dritten Person. Sodann ist festzustellen, ob das Interesse schutz-
wiirdig ist.

Sowohl Literatur, Rechtsprechung als auch die Gesetzesbegriindung ha-
ben zur Feststellung des Vorliegens eines schutzwiirdigen Interesses Fall-
gruppen gebildet. Zur Untersuchung dieser Voraussetzung miissen die Be-
griffe jedoch zunéchst ausgelegt werden.

(1) Interesse

Legt man den Wortlaut des Begriffes ,Interesse® zugrunde, meint dieser
das, woran jemandem sehr gelegen ist, was fiir jemanden wichtig oder
niitzlich ist.8%> Mithin ist die Bezeichnung bereits vom Wortlaut her subjek-
tiv gepragt.

Systematisch findet sich der Begriff des (schutzwiirdigen) Interesses
nicht nur in der Vorschrift des § 406e Abs.2 S.1 StPO, sondern ebenso
in §147 Abs.4 S.1 StPO sowie in § 475 Abs.1 S.2 StPO, aber auch aufSer-
halb der Strafprozessordnung, zum Beispiel in §75 Abs.1 SGBX. Dabei
ist die Schutzrichtung jeweils die gleiche, namentlich die Einschrankung
der Weitergabe von Daten. Mafistab zur Beurteilung sind die jeweils im
Einzelfall vorliegenden konkret-individuellen objektiven Gesichtspunkte
unter Beriicksichtigung der subjektiven Sicht der betroffenen Person.80

805 https://www.duden.de/rechtschreibung/Interesse.
806 Herbst in: KK-Sozialversicherungsrecht, 117. EL, § 75 SGB X Rn. 57.
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(2) Schutzwiirdig

Das Adjektiv ,,schutzwiirdig® hat die Bedeutung schiitzenswert, Schutz ver-
dienend.3%” Zur Bestimmung, welches Interesse Schutz verdient, ist eine
Wertung vorzunehmen. Mithin meint der Begriff des Interesses subjektive
Aspekte bezogen auf die betroffene Person, wihrend durch die Beschrén-
kung auf schutzwiirdige Interessen objektive Gesichtspunkte Beriicksichti-
gung finden.

Zur Beurteilung der Schutzwiirdigkeit kann der Inhalt der fraglichen In-
formation, die Art der Informationsquelle, die Nutzbarkeit der Information
sowie eine mogliche gesetzgeberische Wertung herangezogen werden.8%8

Hinsichtlich des Inhaltes der Information kommen vor allem solche in
Betracht, die der Intimsphére der betroffenen Person zuzuordnen sind,
beispielsweise Details aus ihrem Sexualleben.

Die Art der Informationsquelle kann ebenfalls eine besondere Schutz-
wiirdigkeit nahelegen; beispielsweise sehr personliche Briefe oder Tage-
bucheintriage weisen auf eine héhere Schutzwiirdigkeit hin als (polizeiliche)
Vernehmungen.

Die Nutzbarkeit der Information kann auf ein schutzwiirdiges Interesse
hindeuten, wenn es sich bei den Informationen um Berufs-, Betriebs- oder
Wirtschaftsgeheimnisse handelt, die insbesondere nicht nur die beschuldig-
te Person, sondern auch Dritte betreffen konnen.

Schlieflich hat der Gesetzgeber selbst eine Wertung hinsichtlich der
Schutzwiirdigkeit bestimmter Informationen getroffen, indem er die Vor-
schriften der §§201ff. StGB, Verletzung des personlichen Lebens- und
Geheimbereichs, gesetzlich normiert hat. Nach dieser Wertung sind unter
anderem die Vertraulichkeit des Wortes, Bildaufnahmen von Personen in
bestimmten Situationen, beispielsweise innerhalb einer Wohnung, sowie
das Briefgeheimnis so schiitzenswert, dass ein Eingrift in diese Lebensbe-
reiche stratbewehrt ist.

807 https://www.duden.de/rechtschreibung/schutzwuerdig.
808 Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 17.
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(3) Fallgruppen

Zur Beurteilung, welche Interessen als schiitzenswert anzusehen sind, kon-
nen folgende Fallgruppen gebildet werden:

Als schutzwiirdige Interessen der beschuldigten Person sind das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung??®, Verteidigungsinteressen der be-
schuldigten Person®® sowie insbesondere Erkenntnisse zu internen fami-
lidgren Verhéltnissen, dem Intimbereich, zu Gesundheit und Psyche®!" aner-
kannt®2. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung umfasst insbe-
sondere das Steuergeheimnis im Sinne des § 30 AO®", das Sozialgeheimnis
im Sinne des § 35 SGB I814, das Fernmeldegeheimnis®?®, das Bankgeheimnis,
bei dem es sich um eine Nebenpflicht aus einem privatrechtlichen Vertrags-
verhiltnis zwischen Bank und Kund*in handelt,3!® sowie Auskiinfte aus
dem Bundeszentralregister nach §§ 41ff., 61 BZRG®V.

bb) Schutzwiirdige Interessen Dritter

Auch schutzwiirdige Interessen anderer Personen konnen dem Interesse
der geschédigten Person an der Gewdhrung von Akteneinsicht entgegenste-
hen.

Abgesehen von Zeug*innen und voriibergehend tatverdachtigen Perso-
nen sind dazu auch juristische Personen zu zdhlen.®!8

809 BVerfG, Beschl. v. 5.12.2006 — 2 BvR 2388/06; BT-Drucks. 10/5305, S. 18.

810 Jahn in: Lowe/Rosenberg/Hilger, 27. Aufl., § 147 Rn. 84.

811 OLG Hamm, Beschl. v. 7.12.2017 - 5 Ws 541/17; KG Berlin, Beschl. v. 2.10.2015 -
4 Ws 83/15 - 141 AR 417/15.

812 Hilger in: Lowe/Rosenberg/Hilger, 27. Aufl., § 406e Rn. 9; Weiner in: BeckOK StPO,
55. Ed., § 406e Rn. 6; Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e
Rn.17.

813 Hilger in: Lowe/Rosenberg/Hilger, 27. Aufl., § 406e Rn. 9; Weiner in: BeckOK StPO,
55. Ed., § 406e Rn. 6; von Briel wistra 2002, 213; OLG Hamm, Beschl. v. 23.4.2015 -
1 Ws 123/15.

814 Hilger in: Léwe/Rosenberg/Hilger, 27. Aufl., § 406e Rn. 9.

815 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406e Rn. 6; Schreiner in: MiiKoStPO, 2. Aufl.,
§ 406e Rn. 14.

816 Schreiner in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 406e Rn. 16.

817 Hilger in: Léwe/Rosenberg/Hilger, 27. Aufl., § 406e Rn. 9.

818 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5.Aufl., §406e Rn.18; Weiner in:
BeckOK StPO, 55. Ed., § 406e Rn. 5.
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Des Weiteren konnen auch staatliche Interessen als schutzwiirdig im
Sinne der Vorschrift genannt werden. Zu beriicksichtigen sind militarische
Geheimnisse und die Abwehr von Gefahren fiir die 6ffentliche Sicherheit,
soweit jedenfalls durch ihre Offenbarung dritte Personen - beispielswei-
se Soldat*innen - betroffen sind.8"° Das Gleiche diirfte bei dem Einsatz
von V-Personen gelten, sofern sich die Identifizierung erméglichende Infor-
mationen iiber diese in der Akte befinden. V-Personen sind keine Ermitt-
lungsbeamt*innen, sondern Privatpersonen, die Informationen aus einem
kriminellen Milieu {ibermitteln. Thre Identitit und die Zusammenarbeit
mit den Behorden unterliegen einem besonders hohen Schutz, da bei Be-
kanntwerden ihrer Rolle erhebliche Gefahren fiir ihr Leib, Leben und die
Ermittlungsarbeit drohen kénnen. Die Offenlegung solcher Informationen
durch die Gewdhrung von Akteneinsicht wiirde zu einer erheblichen Ge-
fahrdung der betroffenen V-Person sowie bei deren Ausscheiden zu einer
Gefahrdung der Ermittlungsarbeit fithren.

cc) Interessenabwiagung im Einzelfall

Nach Feststellung eines entgegenstehenden schutzwiirdigen Interesses hat
eine Interessenabwigung, mithin ein Abgleich der Interessen der verletzten
und der betroffenen Person, zu erfolgen.

Die Abwiégung erfolgt im Sinne einer Verhaltnisméfligkeitspriifung; da-
bei sind die Interessen der verletzten sowie der beschuldigten Person unter
Beachtung der Unschuldsvermutung gegeniiberzustellen. Ein Uberwiegen
der entgegenstehenden schutzwiirdigen Interessen ist zu bejahen, wenn
das Geheimhaltungsinteresse der betroffenen Person ,gewichtiger oder
»grofler® ist als das Verletzteninteresse.320

Zweifel am Uberwiegen des schutzwiirdigen Interesses wirken sich zu-
gunsten der verletzten Person aus;®?! dies ergibt sich aus dem Gesetzes-
wortlaut, der fiir die Versagung von Akteneinsicht explizit ein Uberwiegen
fordert, so dass sowohl bei einer ausgewogenen Interessenlage als auch

819 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406e Rn. 5; Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg.,
§ 406e Rn. 14; BGH, Beschl. v. 21.2.2011 - 4 BGs 2/11.

820 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn. 15; Hilger in: Lowe/Rosenberg/Hil-
ger, 27. Aufl,, § 406e Rn. 10.

821 Hilger in: Léwe/Rosenberg/Hilger, 27. Aufl., § 406e Rn. 10; Schich in: Satzger/Schlu-
ckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 10; Zabeck in: KK-StPO, 9. Aufl., § 406e
Rn. 6.
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bei einem nicht feststellbaren Uberwiegen die Akteneinsicht zu gewihren
sein muss. Ebenso entschied das AG Bonn®?? und fiihrt zur Begriindung
aus, dass nach dem Willen des Gesetzgebers keine starke Betonung der
Interessen des*der Tater*in gewollt sei, Zweifel wirken sich in dubio pro
libertate zugunsten der verletzten Person aus.

b) Gefahrdung des Untersuchungszwecks

Die Akteneinsicht kann gemidf$ §406e Abs.2 S.2 StPO fakultativ versagt
werden, wenn der Untersuchungszweck, auch in einem anderen Strafver-
fahren, gefdahrdet erscheint. Im Gegensatz zu der Regelung des § 147 Abs. 2
StPO fiir die beschuldigte Person gilt dieser Versagungsgrund nicht nur
fiir das Ermittlungsverfahren, sondern auch fiir das Zwischen- und Haupt-
verfahren; nach rechtskréftigem Abschluss des Strafverfahrens kann der
Untersuchungszweck faktisch durch Akteneinsicht nicht mehr gefahrdet
werden.

aa) Untersuchungszweck

Der Begriff des Untersuchungszwecks ist nicht legaldefiniert. Er wird in der
Strafprozessordnung nicht nur in der Regelung des § 406e StPO verwendet,
sondern dariiber hinaus auch in den Vorschriften der §§ 68b, 81a, 87, 95a,
101, 147, 158, 168¢, 385, 406f, 406g, 406h, 479, 480, 492 StPO. In samtlichen
genannten Vorschriften — bis auf §8la StPO - begrenzt eine mogliche
Gefahrdung des Untersuchungszwecks die Offenlegung von Informationen
an Personen auflerhalb der Ermittlungsbehorden.

Nach dem Willen des Gesetzgebers umfasst der Begriff des Untersu-
chungszwecks die Sachaufklarung und Wahrheitsfindung betreftend den in
Rede stehenden Sachverhalt.$23

bb) Gefahrdung

Voraussetzung ist, dass der Untersuchungszweck gefahrdet erscheint.

822 AG Bonn, Beschl. v. 6.2.2017 - 52 OWi 62/16.
823 BT-Drucks. 10/5305, S. 18; Schreiner in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 406e Rn. 20; Weiner
in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406¢e Rn. 8.
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Zum Teil wird angenommen, eine konkrete Gefahrdung sei nicht erfor-
derlich, vielmehr reiche eine abstrakte Gefadhrdung aus.8?* Weitere Litera-
turmeinungen sehen eine mogliche Gefdhrdung,®? eine wahrscheinliche
Gefahrdung,®?¢ die Befiirchtung einer Gefahrdung®”’” sowie schwache An-
haltspunkte fiir eine Gefdhrdung®?® als ausreichend an. Nach anderer An-
sicht wird eine Parallele zu §147 Abs.2 S.1 StPO gezogen, obwohl ein
sprachlicher Unterschied zwischen § 147 Abs. 2 S.1 StPO (,,[...] soweit dies
den Untersuchungszweck gefihrden kann®) und § 406e Abs.2 S.2 StPO
(»[...] soweit der Untersuchungszweck [...] gefdhrdet erscheint®). zu sehen
ist.829

Néhert man sich der Norm unter Betrachtung des Wortlautes, wird deut-
lich, dass das Verb ,erscheinen® verschiedene Bedeutungen haben kann.
Eine mogliche Lesart ist, auf den Schein abzustellen; in dem Fall reicht es
aus, dass sich die Umstande in bestimmter Weise darstellen, so dass auf eine
Geféhrdung des Untersuchungszweck geschlossen werden kann.

Im systematischen Vergleich zeigt sich, dass die Gefdhrdung nicht si-
cher festgestellt sein muss, denn in diesem Fall hitte der Gesetzgeber
das Wort ,ist“ oder ,wiirde” verwendet.830 Gemaf$ §168c Abs.3 S.1 StPO
kann der*die Richter*in die beschuldigte Person von der Anwesenheit bei
einer richterlichen (Zeug*innen-)Vernehmung ausschliefen, wenn deren
Anwesenheit den Untersuchungszweck gefahrden wiirde; die Gefdhrdung
muss zwar nicht sicher festgestellt werden, aber jedenfalls in nicht geringem
Mafd zu erwarten sein.®¥! Nach § 147 Abs. 2 StPO muss die Gefahrdung des
Untersuchungszwecks aufgrund durch Tatsachen belegter Anhaltspunkte
objektiv naheliegen.®2

Der unterschiedlichen Wortwahl des Gesetzgebers lasst sich entnehmen,
dass der Wahrscheinlichkeitsgrad der Gefdhrdung des Untersuchungs-
zwecks jeweils verschieden ist; in jedem Fall muss die mdgliche Gefahr-
dung aus ex-ante-Sicht beurteilt werden.

824 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn.22; OLG Braunschweig, Beschl. v.
3.12.2015 - 1 Ws 309/15.

825 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406e Rn. 8.

826 Schreiner in: MiiKoStPO, 2. Aufl., § 406e Rn. 20.

827 Zabeck in: KK-StPO, 9. Aufl., § 406e Rn. 7.

828 Hilger in: Léwe/Rosenberg/Hilger, 27. Aufl., § 406e Rn. 12; Schich in: Satzger/Schlu-
ckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 11.

829 Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 20.

830 Hilger in: Léwe/Rosenberg/Hilger, 27. Aufl., § 406e Rn. 12.

831 Monka in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 168c Rn. 3.

832 Wessing in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 147 Rn. 6; Thomas/Kdampfer in: MiKoStPO,
2. Aufl.,, § 147 Rn. 24; Wohlers in: SK-StPO, 5. Aufl., § 147 Rn. 97.
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Angesichts der bewussten Verwendung des Verbes ,erscheinen® reicht es
fiir die Annahme der Gefahrdung des Untersuchungszwecks a priori aus,
dass objektive Anhaltspunkte vorliegen, welche den Schein erwecken, die
Sachaufklarung konnte durch die Gewahrung von Akteneinsicht gefdhrdet
sein. Erforderlich ist in jedem Fall eine Betrachtung des Einzelfalls, eine
schematische Handhabung ist unzuléssig.33

Der Untersuchungszweck kann insbesondere gefdhrdet sein, wenn die
geschédigte Person Kenntnis vom Akteninhalt erlangt und dies die Zuver-
lassigkeit und den Wahrheitsgehalt einer von ihr noch zu titigenden Zeu-
genaussage beeintrachtigen kann.8

cc) Fakultative Entscheidung

Wird eine mogliche Gefdhrdung des Untersuchungszwecks festgestellt,
kann der verletzten Person die Akteneinsicht verwehrt werden.

Es handelt sich dabei ausweislich der Verwendung des Verbes ,,konnen®
um eine fakultative Entscheidung. Mithin ist sie ins Ermessen der je nach
Verfahrensstadium mit der Entscheidung betrauten Person gestellt.

Erforderlich ist folglich eine Interessensabwégung, fiir welche alle fiir
die konkrete Entscheidung bedeutsamen Umstdnde betrachtet werden
missen.8® Abzuwiégen ist insbesondere das (berechtigte) Interesse der ge-
schddigten Person, ihr Vorbereitungsrecht auf die Zeugenaussage®*¢ sowie
das Ermoglichen einer sachgerechten Arbeit der Nebenklagevertretung®’
einerseits, andererseits sind vor allem die Bedeutung der Aussage der ge-
schadigten Person fiir das Verfahren sowie das Einlassungsverhalten der
tatverdachtigen Person zu beriicksichtigen; ist die tatverddchtige Person
gestdndig oder gibt es viele unabhingige Zeug*innen diirfte die Ermessen-
entscheidung regelméfiig zugunsten der verletzten Person ausfallen.

833 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406e Rn. 8; Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in:
SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 20.

834 BT-Drucks. 10/5305, S.18; OLG Diisseldorf, Beschl. v. 24.9.1990 - V 21/88; OLG
Koblenz, Beschl. v. 30.5.1988 — 2 Vas 3/88; AG Saalfeld, Beschl. v. 7.3.2005 - 630 Js
23573/04 2 Ds jug.

835 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406e Rn. 8.

836 BGH, Beschl. v. 15.3.2016 — 5 StR 52/16; Schéch in: Satzger/Schluckebier/Widmaier,
StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 12.

837 Schoch in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 5. Aufl.,, § 406e Rn. 12.
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dd) Aussage-gegen-Aussage-Konstellation

Steht dem Schweigen oder der bestreitenden Einlassung der beschuldigten
Person die alleinige Aussage der geschddigten Person gegeniiber und stehen
keine weiteren unmittelbar tatbezogenen Beweismittel zur Verfiigung, han-
delt es sich um eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation.

Die Rechtsprechung stellt an die Beweiswiirdigung im Falle derartiger
Konstellationen hohe Anspriiche;?*8 erforderlich ist eine besonders sorgfil-
tige Gesamtwiirdigung aller Umstdnde durch das Tatgericht, insbesondere
muss eine sorgfaltige Inhaltsanalyse, eine genaue Priifung der Entstehungs-
geschichte der Aussage, eine Bewertung des Aussagemotivs sowie eine
Priifung der Aussagekonstanz, der Detailliertheit und der Plausibilitdt der
Angaben vorgenommen werden.?*

Vor dem Hintergrund der herausragenden Bedeutung der Zeugenaussage
der verletzten Person in diesen Konstellationen kommt ihrem Aktenein-
sichtsrecht besondere Bedeutung zu. Ob die Gewahrung von Akteneinsicht
bei Vorliegen einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation zu untersagen ist,
wird innerhalb der Rechtsprechung und der Literatur unterschiedlich be-
wertet.

(1) Ansicht der Rechtsprechung

Die Rechtsprechung ist hinsichtlich der Gewdhrung von Akteneinsicht ins-
besondere bei Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen uneinheitlich.

Der BGH hat sich in verschiedenen Entscheidungen mit der Frage aus-
einandergesetzt, ob sich das erkennende Gericht mit der Tatsache, dass
der geschidigten Person bzw. ihrer anwaltlichen Vertretung Akteneinsicht
gewahrt wurde, befassen muss.

In seinem Beschluss vom 15.3.2016840 hat sich der BGH eben dieser
Frage gewidmet: Es gebe keinen Rechtssatz des Inhalts, dass die Kenntnis
der Akte auf die Unwahrheit der in der Hauptverhandlung getitigten Aus-
sage der geschéddigten Person schlieflen lasse. Es lasse sich mithin kein
Grundsatz ableiten, dass das Tatgericht sich stets mit der Gewahrung der
Akteneinsicht an die geschidigte Person auseinandersetzen miisse. Die Be-
weiswiirdigung konne die detaillierte Auseinandersetzung erfordern, wenn

838 BGH, Beschl. v..6.2.2014 - 1 StR 700/13; BGH, Beschl. v. 10.1.2017 - 2 StR 235/16.
839 BGH, Urt. v. 13.10.2020 - 1 StR 299/20; BGH, Beschl. v. 19.5.2020 - 2 StR 7/20.
840 BGH, Beschl. v. 15.3.2016 - 5 StR 52/16.
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es im Rahmen einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation besonders auf
die Konstanzanalyse der Aussage ankomme.

Die Entscheidung des BGH vom 15.3.2016 wurde mit Beschluss vom
5.4.2016%4 hinsichtlich der Notwendigkeit der Bewertung der an die ver-
letzte Person gewdhrten Akteneinsicht im Rahmen der Beweiswiirdigung
bei Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen konkretisiert.

So vertritt der BGH die Auffassung, dass auch in Aussage-gegen-Aussa-
ge-Konstellationen in der Regel fiir das Tatgericht keine Notwendigkeit be-
stehe, Feststellungen zur gewdhrten Akteneinsicht zu treffen; der Umstand
der Akteneinsicht bedarf keiner ausdriicklichen Wiirdigung.

Zur Begriindung fithrt der BGH aus, dass die Wahrnehmung des Rech-
tes auf Akteneinsicht nicht typischerweise zu einer Entwertung des Reali-
tatskriteriums der Aussagekonstanz fithre. Eine solch allgemeine Wertung
wiirde die freie Entscheidung der geschddigten Person, Akteneinsicht zu
beantragen, unterminieren.

Ob die Gewidhrung der Akteneinsicht gesondert zu wiirdigen ist, sei
einzelfallbezogen zu entscheiden. Hinweise auf eine konkrete Motivation
des*der einzigen Belastungszeug*in zur Falschaussage oder sonstige Beson-
derheiten in den Aussagen konnen die Erérterung der Frage der Gewih-
rung der Akteneinsicht erforderlich machen.

In der obergerichtlichen Rechtsprechung wird zum Teil die Auffassung
vertreten, dass das der zustindigen Stelle nach § 406e Abs.2 S.2 StPO
eingerdumte Ermessen in Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen auf null
reduziert sei. Diese Auffassung soll im Folgenden naher analysiert werden.

(a) Ermessensreduzierung auf null

Die Ansicht, dass bei einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation das nach
§ 406e Abs. 2 S.2 StPO eingerdumte Ermessen auf null reduziert sei, wurde
zuerst in Hamburg vertreten: Mit Beschluss vom 24.10.2014342 entschied
das OLG Hamburg, dass im Falle einer Aussage-gegen-Aussage-Konstella-
tion die Akteneinsicht jedenfalls hinsichtlich des in der Akte enthaltenen
Protokolls der Vernehmung der geschddigten Person, der Vernehmung und
informatorischen Befragung der angeklagten Person sowie der jeweiligen
Eindrucks- und Ermittlungsvermerke der Polizei zu versagen sei.

841 BGH, Beschl. v. 5.4.2016 - 5 StR 40/16.
842 OLG Hamburg, Beschl. v. 24.10.2014 — 1 Ws 110/14.
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Das dem Gericht gemaf3 § 406e Abs.2 S.2 StPO eingerdumte Ermessen
hinsichtlich der Entscheidung tiber die Gewahrung der Akteneinsicht bei
Gefdhrdung des Untersuchungszwecks sei auf null reduziert.

Das OLG Hamburg sieht bei Akteneinsichtnahme der verletzten Person
stets die Gefahr, dass diese ihre Zeugenaussage anhand des Akteninhalts
sprapariert; allerdings reiche diese abstrakte Gefdhrdung fiir die Versa-
gung der Akteneinsicht nicht aus, vielmehr sei eine Wiirdigung der Verfah-
rens- und Rechtslage im Einzelfall vorzunehmen.

Bei Vorliegen einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation sei die Akten-
einsicht regelmafig wegen Gefdhrdung des Untersuchungszwecks zu ver-
sagen; eine unbeschrankte Akteneinsicht der geschddigten Person sei mit
der gerichtlichen Pflicht zur bestméglichen Sachaufkldrung unvereinbar.
In dieser Beweissituation sei die umfassende Akteneinsicht der verletzten
Person ein strukturelles Aufklarungsdefizit.

Als Begriindung wird die hochstrichterliche Rechtsprechung zur Beweis-
wiirdigung in Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen angefiihrt: Aufgrund
der eingeschriankten Verteidigungsmoglichkeit der angeklagten Person in
derartigen Fillen sei die Aussage des*der Belastungszeug*in einer beson-
deren Glaubhaftigkeitspriifung zu unterziehen.84> Dabei sei als eines von
zahlreichen Realitdtskriterien insbesondere die inhaltliche Konstanz der
Aussage zu betrachten.?#* Hintergrund sei, dass Erinnerungen an selbst
erlebtes Geschehen ldnger im Gedéchtnis blieben, weshalb die Schilderun-
gen tatsichlich erlebter Erinnerungen mehr Ubereinstimmungen aufwei-
sen wiirden als die erfundener Erlebnisse. Mithin seien im Rahmen der
Konstanzanalyse simtliche Inhalte fritherer Vernehmungen, die Entstehung
und die Entwicklung der Aussage des*der Belastungszeug*in strengbeweis-
lich aufzukléren.

Die gebotene Konstanzanalyse werde jedoch durch die Gewdhrung von
Akteneinsicht an die geschddigte Person gefdhrdet und entwertet. Die Zeu-
genaussage in der Hauptverhandlung ermdgliche keine sichere Unterschei-
dung mehr zwischen der Schilderung tatsachlich erlebten Geschehens und
Wiedergabe des Inhalts fritherer Vernehmungen.

Aufgrund der eingeschrinkten Uberpriifbarkeit der Beweiswiirdigung als
ureigene Aufgabe des*der Tatrichter*in biete das Rechtsmittel der Revision
keine ausreichende Kompensation des durch die umfassende Akteneinsicht
der verletzten Person geschaffenen Aufklarungsdefizits.

843 BGH, Beschl. v. 20.4.2004 - 4 StR 67/04.
844 BGH, Urt. v. 30.7.1999 - 1 StR 618/98.
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Ferner begriindet das Gericht seine Entscheidung mit der aus dem
Gesetzgebungsverfahren erkennbaren Wertentscheidung des Gesetzgebers,
der sich gerade gegen ein uneingeschrianktes Akteneinsichtsrecht der in der
Nebenklage beteiligten Person nach Abschluss der Ermittlungen entschie-
den habe.

Schliefilich wird ausgefiihrt, dass auch die Zusicherung der Nebenkla-
gevertretung, die Akte nicht an die geschiadigte Person herauszugeben,
mangels Durchsetzbarkeit einer derartigen Zusage die Gefahrdung des Un-
tersuchungszweckes nicht wettmache.

Dem folgten trotz zwischenzeitlicher abweichender Rechtsprechung, un-
ter anderem in Braunschweig®, zwei Entscheidungen des LG Koln aus
2020 und 2021:

Das LG Koln entschied zundchst mit Beschluss vom 29.9.202084, dass
die Akteneinsicht bei Vorliegen einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation
zu versagen sei; das gerichtliche Ermessen sei insoweit auf null reduziert.

Eine Gefdahrdung des Untersuchungszwecks konne insbesondere gege-
ben sein, wenn die Sachaufklirung und Wahrheitsfindung durch Akten-
kenntnis der geschéddigten Person gemindert werden kénnten, indem ihre
Aussage in ihrer Unbefangenheit, Zuverldssigkeit oder in ihrem Wahrheits-
gehalt beeintréchtigt sein konnte. Dabei sei eine lediglich durch das Akten-
einsichtsrecht der verletzten Person stets begriindete Gefahr einer anhand
des Akteninhalts vorbereiteten Zeugenaussage nicht ausreichend, um eine
Gefahrdung des Untersuchungszwecks zu begriinden; es sei demgegeniiber
eine Wiirdigung des Einzelfalles erforderlich, da die Wahrnehmung dieses
gesetzlich eingerdumten Verletztenrechts nicht typischerweise zu der Ent-
wertung des Realitdtskriteriums der Aussagekonstanz fiihre.

Die Akteneinsicht sei der geschddigten Person in aller Regel zu versagen,
wenn eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation gegeben sei, da diese mit
der gerichtlichen Pflicht zur bestmdglichen Sachaufklarung nicht zu verein-
baren sei.

Dariiber hinaus fithrt das Gericht aus, weshalb es besonders auf die
Konstanzanalyse ankomme: Dem*der Tatrichter*in obliege die sich aus
Art.2 Abs.2 S.2, 20 Abs.3 und Art.104 Abs.1 GG ergebende Pflicht, die
Aussagen der mutmafllich geschéddigten Person besonders auf deren Glaub-
haftigkeit zu {iberpriifen und insoweit eine liickenlose Gesamtwiirdigung
der Indizien durchzufiihren. Der Konstanzanalyse habe als eines von zahl-
reichen Realitdtskriterien wesentliche Bedeutung; gerade die Konstanz der

845 OLG Braunschweig, Beschl. v. 3.12.2015 - 1 Ws 309/15.
846 LG Koln, Beschl. v. 29.9.2020 - 113 Qs 35/20.
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Aussage werde aber durch gewdhrte Akteneinsicht entwertet und gefédhrde
die tatrichterliche Wiirdigung. Es sei letztlich nicht mehr zu unterscheiden,
ob im Rahmen der Aussage in der Hauptverhandlung erlebnisbasiertes
Geschehen wiedergegeben oder lediglich der Akteninhalt referiert werde;
auch sei die Anpassung des Aussageverhaltens an die jeweils aktuelle Ver-
fahrenslage nicht auszuschlieflen.

Ferner weist das Gericht darauf hin, dass die Versagung der Aktenein-
sicht insbesondere der in der Nebenklage beteiligten Person zum Vorteil
gereiche, da es mangels Akteneinsicht nicht zu Zweifeln an der Erlebnisba-
siertheit ihrer Schilderungen komme.

Der Zusicherung der anwaltlichen Vertretung, keine Aktenbestandteile
an die geschéddigte Person herauszugeben, wird eine Absage erteilt. Eine
derartige Versicherung sei rechtlich nicht bindend und ihre Einhaltung
nicht iberpriifbar, so dass die Gefiahrdung des Untersuchungszwecks damit
nicht vermieden werden konne. Die Zusicherung stehe zudem in einem
Spannungsverhiltnis zu § 11 Abs. 1 BORA; danach sind Rechtsanwilt*innen
verpflichtet, die Mandant*innen tber alle fiir den Fortgang der Sache we-
sentlichen Vorginge und Mafinahmen unverziiglich zu unterrichten und
diesen insbesondere von allen wesentlichen erhaltenen oder versandten
Schriftstiicken Kenntnis zu geben. Auch sei die Zusicherung im Falle eines
Anwaltswechsels fiir den nachfolgenden anwaltlichen Beistand nicht bin-
dend; die Rechtsanwilt*innen seien in dem Fall indes zur Herausgabe der
Handakte verpflichtet.

Mit Beschluss vom 29.1.2021847 entschied das LG Kéln sodann ebenso
wie zuvor mit Beschluss vom 29.9.2020 mit dhnlicher Begriindung.

Dariiber hinaus ging das Gericht auf weitere Aspekte ein, welche insbe-
sondere von der Nebenklagevertreterin vorgebracht wurden.

So sei ohne Bedeutung, dass sich die Gewahrung von Akteneinsicht im
Ergebnis eher zugunsten der angeklagten Person auswirken diirfe, wenn die
Aussagekonstanz der geschidigten Person wegen vorheriger Akteneinsicht
entwertet werde. Der Versagungsgrund des § 406e Abs.2 S.2 StPO diene
nicht den Interessen der angeklagten Person, sondern dem offentlichen
Interesse, den Untersuchungszweck nicht zu gefidhrden.

Nicht durchgreifend sei der Einwand der Nebenklagevertreterin, nur
durch Aktenkenntnis sei eine Beurteilung méglich, ob die Nebenkldgerin
moglicherweise eine Falschaussage getitigt habe; die Belehrung obliege
dem*der Tatrichter*in. Die Nebenklagevertretung konne die verletzte Per-

847 LG Koln, Beschl. v. 29.1.2021 - 120 Qs 3-4/21.
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son auch ohne Aktenkenntnis dariiber aufkliren, welche prozessualen
Rechte ihr im Falle einer Falschaussage im Rahmen einer polizeilichen
Vernehmung erwachsen wiirden.

Auch dem Einwand der Nebenklagevertreterin, anhand der in der Akte
enthaltenen fritheren Vernehmungen der Nebenklagerin priifen zu wollen,
ob ein Antrag auf Einholung eines aussagepsychologischen Sachverstandi-
gengutachtens zu stellen sei, wurde eine Absage erteilt. Zwar sei zuzugeben,
dass die Darlegung konkreter Anhaltspunkte fiir die Erforderlichkeit eines
Glaubwiirdigkeitsgutachtens mangels Aktenkenntnis nicht verlangt werden
kénne. Demgegeniiber sei die Gewidhrung der Akteneinsicht mit dieser
Berufung auf hypothetische Erwégungen jedoch auch bei Vorliegen einer
Aussage-gegen-Aussage-Konstellation dann stets zu bejahen. Ferner sei es
Aufgabe des*der Tatrichter*in, bei Vorliegen entsprechender Anhaltspunkte
die Einholung eines aussagepsychologischen Sachverstindigengutachtens
von Amts wegen in Betracht zu ziehen.

Schliellich koénne die Akte auch nicht mit Ausnahme der zeugenschaft-
lichen Vernehmung der geschéddigten Person herausgegeben werden, da
auch die Kenntnis des iibrigen Akteninhaltes zu einer Gefédhrdung des
Untersuchungszwecks fiihre.

(b) Anwaltliche Zusicherung

Uberwiegend wurde seitdem kontrir zu der Ermessensreduzierung auf null
entschieden, dass auch bei Vorliegen einer Aussage-gegen-Aussage-Konstel-
lation der Untersuchungszweck jedenfalls nicht gefidhrdet sei, wenn die
Nebenklagevertretung zusichere, die Akte sowie Akteninhalte nicht an die
geschddigte Person herauszugeben oder im Detail mit ihr zu besprechen.

Allen voran entschied das OLG Braunschweig mit Beschluss vom
3.12.2015848, dass bei Vorliegen einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation
das Ermessen nach §406e Abs.2 S.2 StPO keineswegs auf null reduziert
sei.

Im Rahmen seiner Entscheidung setzt sich das Gericht mit der zuvor
beleuchteten Entscheidung des OLG Hamburg auseinander. Zwar sei
dem OLG Hamburg zuzustimmen, dass die Konstanzanalyse der Aussa-
ge des*der Belastungszeug*in ein wesentliches Realitdtskriterium sei. Al-
lerdings sei die inhaltliche Konstanz einer Aussage kein Wert an sich.

848 OLG Braunschweig, Beschl. v. 3.12.2015 - 1 Ws 309/15.
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Zudem zitiert das Gericht eine ebenfalls vom OLG Hamburg herangezoge-
ne Quelle, in welcher darauf hingewiesen wird, dass die Konstanz einer
Aussage keinesfalls stets auf Glaubhaftigkeit hinweisen wiirde, vielmehr
sei zum Teil gerade die Inkonstanz einer Aussage in bestimmten Fillen
ein Glaubhaftigkeitsmerkmal®#°. Mithin sei das Tatgericht in jedem Fall
angehalten, zu iiberpriifen, ob eine festgestellte Konstanz oder Inkonstanz
auf die Glaubhaftigkeit der Angaben hindeutet oder nicht. Ferner lege die
Rechtsprechung des BGH, welche durch das OLG Hamburg zitiert wird,
den Schwerpunkt der Glaubhaftigkeitsbeurteilung nicht auf die Konstanz-
analyse3>0. SchliefSlich erlaube auch die gesetzgeberische Entscheidung ge-
gen ein uneingeschrinktes Akteneinsichtsrecht der verletzten Person nach
Abschluss der Ermittlungen keinen Riickschluss auf eine gewollte restrikti-
ve Handhabung des bestehenden Akteneinsichtsrechts.

Auch weist das Gericht darauf hin, dass, sofern die Konstanz der Aussage
der verletzten Person ihren Beweiswert nach erfolgter Akteneinsicht verlie-
re, sich dies eher zugunsten der angeklagten Person auswirke.

Ferner tritt das Gericht der Ansicht, die Zusicherung des anwaltlichen
Beistands der geschéddigten Person kénne die Gefahrdung des Untersu-
chungszweckes nicht minimieren, entgegen. Zwar sei diese Erklirung
nicht durchsetzbar, den Nebenklagevertreter*innen seien die vom BGH
entwickelten hohen Anforderungen an die tatrichterliche Beweiswiirdigung
bei Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen jedoch in der Regel bekannt,
so dass sie bemiiht seien, den Beweiswert der Aussage ihrer Mandant*in-
nen nicht zu schmilern; aus diesem Grund wiirden Nebenklagevertre-
ter*innen ihren Mandant*innen regelmiflig raten, von ihrem Anwesen-
heitsrecht in der Hauptverhandlung vor ihrer eigenen Aussage keinen
Gebrauch zu machen. Dariiber hinaus habe bereits das Bundesverfassungs-
gericht festgestellt, dass der Rechtsverkehr auf die Integritit und Zuver-
lassigkeit von Rechtsanwilt*innen als Organe der Rechtspflege vertrauen
diirfed>!. Weiter sei die Einhaltung der anwaltlichen Zusicherung fiir das
Tatgericht tiberpriifbar, indem es die in der Nebenklage beteiligte Person
zeugenschaftlich befragen konne, ob ihr die Akte durch ihren anwaltlichen
Beistand vorgelegt worden sei.

Zudem sei eine mittels Akteninhalten vorbereitete Aussage der verletzten
Person fiir eine*n erfahrene*n Strafrichter*in gewdhnlich als solche erkenn-
bar.

849 Arntzen, Psychologie der Zeugenaussage, 5. Aufl, S. 52.
850 BGH, Urt. v. 28.5.2014 - 2 StR 70/14.
851 BVerfG, Beschl. v. 21.3.2002 - 1 BvR 2119/01.
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Auch sieht das Gericht die Gefahr der Vorbereitung explizit durch Ak-
teninhalte relativiert durch die Moglichkeit des*der Zeug*in, sich mittels
eigener Notizen oder Presseartikel auf die Zeugenaussage vorzubereiten.

Schliefllich sei in dem konkreten Fall zu beriicksichtigen, dass der Ne-
benklagevertretung nach Abschluss der Ermittlungen die Anklageschrift
gemifl §201 Abs.1 S.2 StPO iibermittelt wurde; aus dem sich aus der
Anklageschrift ergebenden wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen habe
der Nebenklagebeistand die Inhalte der Vernehmungen der Zeug*innen
sowie der Einlassung der angeklagten Person entnehmen konnen.

Abschlielend fiihrt das Gericht aus, dass die strafprozessualen Befugnis-
se der Nebenklage bei Versagung der Akteneinsicht ausgehohlt wiirden
und die in der Nebenklage beteiligte Person letztendlich auf ein blofles
Beweisobjekt reduziert wiirde. Die in der Nebenklage beteiligte Person
hitte ohne Akteneinsicht und bei gleichzeitigem Verzicht auf ihr Anwesen-
heitsrecht bis zur eigenen Vernehmung keine Kenntnis des Verfahrensstan-
des und der bisherigen Beweissituation. Ebenso kénne der anwaltliche
Beistand nicht einmal priifen, ob tatsdchlich eine die Ablehnung der Akten-
einsicht begriindende Aussage-gegen-Aussage-Konstellation vorliege. Auch
die Priifung der Konstanz der Einlassung der angeklagten Person, sofern sie
sich sowohl im Ermittlungsverfahren als auch im Hauptverfahren einldsst,
konne nicht vorgenommen werden. Das Frage- und Beanstandungsrecht
des anwaltlichen Beistands bliebe inhaltsleer, mithin sei der Schutz gegen
Vernehmungsfehler ohne Aktenkenntnis unter Umstdnden nicht mdglich,
wodurch die Qualitdt der Aussage ebenfalls gefdhrdet sei. Letztlich konne
auch das Beweisantragsrecht sowie die Moglichkeit des Adhésionsantrags
nicht sinnvoll ausgeiibt werden.

Dieser Entscheidung folgte das KG Berlin mit Beschluss vom
21.11.2018%%2; Zwar konne die Zusicherung der Nebenklagevertretung, keine
Akteninhalte an die geschadigte Person herauszugeben, nicht erzwungen
oder sanktioniert werden, das Tatgericht konne die verletzte Person aber
zu ihrer Aktenkenntnis befragen. Des Weiteren betont das KG, dass die
Befiirchtung der angeschuldigten Person, die geschddigte Person werde
ihre Aussage aufgrund der Aktenkenntnis anpassen, aus objektivierbaren
Erkenntnissen beruhen miisse.

852 KG, Beschl. v. 21.11.2018 — 3 Ws 278/18.
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Ahnlich argumentierte das OLG Brandenburg in seiner Entscheidung
vom 6.7.2020%3. Nach Ansicht des OLG Brandenburg reiche die Mdoglich-
keit der ,Praparierung® der Zeugenaussage anhand der Aktenkenntnis
nicht aus, um eine Gefdhrdung des Untersuchungszwecks im Sinne des
§ 406e Abs. 2 S. 2 StPO anzunehmen.

Dariiber hinaus sei eine Gefdhrdung des Untersuchungszwecks gering,
wenn die Vertretung der Nebenklage zusichere, der geschddigten Person
keine Akteninhalte zur Kenntnis zu geben. Zwar kdnne diese Zusicherung
nicht erzwungen oder sanktioniert werden, ihre Einhaltung sei durch das
Tatgericht jedoch tiberpriifbar.

Des Weiteren sei eine Praparation der Zeugenaussage fiir eine erfahrene
Vernehmungsperson regelmaflig erkennbar.

Das OLG Koln folgte diesen Entscheidungen mit Beschluss vom
10.3.20228 entgegen den vorgenannten Entscheidungen des LG Koln, dass
eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation keinesfalls zu einer Ermessens-
reduzierung auf null fithre.

Zur Begriindung fiihrt der Senat an, dass mit der Wahrnehmung eines
gesetzlich eingerdumten Verletztenrechts — namentlich dem Akteneinsichts-
recht — nicht typischerweise eine Entwertung des Realkennzeichens der
Aussagekonstanz einhergehe, auch wenn dem OLG Hamburg insoweit zu-
zustimmen sei, dass der Aussagekonstanz in der Aussagewiirdigung wesent-
liche Bedeutung zukomme.

Der Senat ist der Ansicht, dass der abstrakten Gefdhrdung des Unter-
suchungszwecks dadurch begegnet werden konne, dass die Nebenklagever-
tretung zusichere, keine Akteninhalte an die geschddigte Person heraus-
zugeben. Zwar stehe diese Zusicherung augenscheinlich in einem Span-
nungsverhiltnis zu § 11 Abs.1 BORA; nach dieser Vorschrift sind Rechtsan-
walt*innen verpflichtet, die Mandant*innen iiber alle fiir den Fortgang der
Sache wesentlichen Vorgénge und Mafinahmen unverziiglich zu unterrich-
ten und iiber alle wesentlichen Schriftstiicke in Kenntnis zu setzen. Der
Senat sieht jedoch die Grenze dieser Verpflichtung erreicht, wenn diese
den Interessen der Mandantschaft zuwiderlaufen wiirde. Dieser Fall sei
gegeben, wenn die Aussagequalitit — und damit einhergehend der Erfolg im
moglichen Adhésionsverfahren, zivilrechtliche Anspriiche und die Geltend-
machung der Anspriiche nach dem Opferentschiddigungsgesetz — gefahrdet
wiirde.

853 OLG Brandenburg, Beschl. v. 6.7.2020 — 1 Ws 81/20; fortgefithrt in OLG Branden-
burg, Beschl. v. 13.9.2023 - 1 Ws 141/23.
854 OLG Koln, Beschl. v.10.3.2022 - 2 Ws 41/22.
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Dass die Nebenklagevertretung meist interessenschiitzend agiert, zeige
sich nach Auffassung des Senats auch darin, dass Nebenklagevertreter*in-
nen der in der Nebenklage beteiligten Person trotz deren Anwesenheits-
recht ganz regelméfiig davon abraten, vor der eigenen Zeugenaussage an
der Hauptverhandlung teilzunehmen.

Ferner weist der Senat darauf hin, dass es sich bei Nebenklagevertre-
ter*innen um Organe der Rechtspflege handele und der Rechtsverkehr auf
ihre Integritat und Zuverlassigkeit vertrauen diirfe.

Die Einhaltung der Zusicherung der Nebenklagevertretung sei auch
tberpriifbar. Dem*der Richter*in, der*die die in der Nebenklage beteiligte
Person vernehme, werde eine Praparation des*der Zeug*in nicht verborgen
bleiben, insbesondere da diese*r strafbewehrt zur Wahrheit verpflichtet sei.

Weiter gibt der Senat zu bedenken, dass durch die generalisierende
Annahme, durch die Akteneinsicht der Nebenklagevertretung werde die
Glaubhaftigkeit der Angaben der nebenklageberechtigten Person in Zweifel
gezogen, die freie Entscheidung, Akteneinsicht zu beantragen, beeintrach-
tigt wiirde. Dadurch werde auch die Durchsetzung von Anspriichen im
Adhisionsverfahren gefihrdet.

Schliefllich diene die Akteneinsicht der Nebenklagevertretung auch dem
Schutz vor Vernehmungsfehlern. Die Verweigerung der Akteneinsicht kon-
ne ihrerseits zu einer Gefahrdung des Untersuchungszwecks fithren, da ir-
refithrende Vernehmungsprotokolle, protokollierte Missverstindnisse, un-
vollstindige Vorhalte sowie mangelnde Dolmetscherleistungen so frithes-
tens in der Hauptverhandlung auffallen wiirden. Auch die Uberpriifung
des Vorliegens einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation konne ohne Ak-
teneinsicht nicht vorgenommen werden.

Dieser Linie ist das OLG Koln mit seiner Entscheidung vom 14.2.202485
treu geblieben: Das OLG betont, dass sich eine schematische Herangehens-
weise bei Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen durch eine Ermessensre-
duzierung auf null verbiete; unter Beriicksichtigung der Umstinde des
Einzelfalls konne auch in diesen Fallgestaltungen Akteneinsicht gewahrt
werden. Insbesondere konne der Gefidhrdung des Untersuchungszwecks
begegnet werden, indem die Nebenklagevertretung zusichere, die Akte und
Akteninhalte an die geschddigte Person nicht herauszugeben.

855 OLG Koéln, Beschl. v. 14.2.2024 - 2 Ws 70/24.
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Das Hanseatische OLG Hamburg riickte von seiner Position mit Be-
schluss vom 11.11.2022%%¢ ein wenig ab, allerdings ohne Vorliegen einer
Aussage-gegen-Aussage-Konstellation.

Die Beschwerde der dortigen Nebenkldgerin, deren Vertreter nach An-
klageerhebung durch die Staatsanwaltschaft Akteneinsicht bei dem zustan-
digen Landgericht beantragt, aber nicht erhalten hatte, hatte in der Sache
Erfolg.

Eine Gefdhrdung des Untersuchungszwecks aufgrund der Moglichkeit
der Priparierung der Aussage anhand des Akteninhalts kénne nicht allein
mit der Rolle der Nebenkldgerin als Zeugin in dem anhdngigen Strafver-
fahren begriindet werden. Zum einen gehe mit der Wahrnehmung des ge-
setzlich eingerdumten Akteneinsichtsrechts nicht typischerweise eine Ent-
wertung des Realitatskriteriums der Aussagekonstanz einher, zum anderen
wiirde durch die generalisierende Annahme, dass mit Akteneinsicht durch
die Nebenklagevertretung die Glaubhaftigkeit der Angaben einer in der Ne-
benklage beteiligten Person stets in besonderer Weise in Zweifel zu ziehen
sei, deren freie Entscheidung, Akteneinsicht zu beantragen, beeintrachtigt
werden; gerade denjenigen, die Opfer einer Straftat geworden sind, wiirden
damit die Schutzfunktionen der §§ 406d ff. StPO entzogen.

Das OLG fiihrt weiter aus, dass fiir die Prifung der Gefdhrdung des
Untersuchungszwecks stets eine einzelfallabhdngige Wiirdigung der Verfah-
rens- und Rechtslage erfolgen miisse. Im konkreten Fall liege keine Aussa-
ge-gegen-Aussage-Konstellation vor. Des Weiteren griinde die Befiirchtung,
die Nebenkldgerin werde ihre Angaben aufgrund der Akteneinsicht der
bisherigen Beweislage anpassen, vorliegend nicht auf objektivierbaren Er-
kenntnissen. Zudem stellt das OLG im Gegensatz zu seiner Entscheidung
vom 24.10.2014 auch darauf ab, dass der Nebenklagevertreter anwaltlich
versichert habe, der Nebenklagerin keine Ausziige aus der Akte mitzutei-
len. Die Einhaltung dieser Zusage konne zwar nicht erzwungen und ein
Verstof$ nicht sanktioniert werden, dennoch sei diese Zusage des Nebenkli-
gervertreters als Organ der Rechtspflege nicht von vornherein ohne jede
Bedeutung, sondern konne im Rahmen der Gesamtabwiagung mitberiick-
sichtigt werden. Auch kénne das Tatgericht die Nebenklagerin in ihrer
zeugenschaftlichen Vernehmung befragen, ob bzw. welche Akteninhalte der
Nebenkldgerin zur Kenntnis gelangt seien; insoweit sei die Nebenkldgerin
als Zeugin zur Wahrheit verpflichtet.

856 OLG Hamburg, Beschl. v. 11.11.2022 - 6 Ws 74/22.
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(c) Gewidhrung teilweiser Akteneinsicht

Zum Teil wird nach einer vermittelnden Ansicht vertreten, dass der Ge-
fahrdung des Untersuchungszwecks dadurch begegnet werden kann, dass
an die geschddigte Person teilweise Akteneinsicht gewéhrt werden konne.

Das LG Berlin entschied mit Beschluss vom 03.11.20218%, dass zwar
bei Vorliegen einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation regelmifiig die
gerichtliche Sachaufklarung durch die vollstindige Gewédhrung der Akten-
einsicht an die verletzte Person gefdhrdet werde, die Versagung jedoch auf
die Vernehmungsprotokolle der geschddigten Person zu beschrinken sei.

Nach Abschluss der Vernehmung der in der Nebenklage beteiligten Per-
son bleibe die unbeschréinkte Akteneinsicht unbenommen.

Ahnlich entschied das OLG Hamburg mit Beschluss vom 31.8.202388:
Im Rahmen dieser Entscheidung wurde die Akteneinsicht in die Leitakte
des Verfahrens gewidhrt, jedoch wurde die Einsicht insbesondere in den
Sonderband mit dem aussagepsychologischen Gutachten gemdfi § 406e
Abs. 2 S.2 StPO verweigert, da hier der Untersuchungszweck gefahrdet sei.

Der Senat nimmt im Rahmen seiner Ermessensentscheidung vor allem
Bezug darauf, dass eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation vorliege, in
der die Angaben der Nebenkldgerin als Belastungszeugin zentral seien, da
der Angeklagte bisher schweige und die Nebenkldgerin die einzige Zeugin
fur den erhobenen Vorwurf sei, ohne zusatzliche direkte Beweismittel zur
Tat. Hinzu komme, dass es sich um ein Verfahren mit nur einer Instanz
handle, weshalb die besonderen Erkenntnismdglichkeiten des Gerichts aus
der Hauptverhandlung heraus einen erhéhten Stellenwert hitten.

Weiter argumentiert der Senat mit dem jungen Alter der Nebenkldgerin
zum Zeitpunkt der behaupteten Tat und des zeitlichen Abstands zwischen
Tatzeit und den gemachten Aussagen der Nebenklagerin. Der Tatzeitpunkt
liege im Jahr 2014, wahrend die polizeiliche Aussage der 2002 geborenen
Nebenklagerin aus dem Jahr 2020 stamme und ihre Aussagen wihrend
der Untersuchung durch die Sachverstindige aus dem Jahr 2022. In einer
solchen Situation bestehe eine erhebliche Gefahr einer Beeinflussung durch
frithere Angaben und einer moglichen Anpassung daran. Falls die Neben-
klagerin — auch nur teilweise - Kenntnis von ihren fritheren Angaben er-
halte, wire die Uberpriifung der Glaubhaftigkeit ihrer Aussage wihrend der
Hauptverhandlung - insbesondere anhand des entscheidenden Realitéts-
kriteriums der Aussagekonstanz — duflerst erschwert. Diese Uberlegungen

857 LG Berlin, Beschl. v. 3.11.2021 - 538 Qs 131/21.
858 OLG Hamburg, Beschl. v. 31.8.2023 - 5 Ws 69/23.
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zu den Aussagen der Nebenkldgerin in den polizeilichen Protokollen gélten
verstdrkt fiir die Angaben der Nebenklédgerin, wie sie im aussagepsycholo-
gischen Gutachten festgehalten seien. In Situationen wie der aktuellen, in
denen das vor der Hauptverhandlung eingeholte Gutachten kritisch die
Aussage des Opfers betrachte oder Zweifel an bestimmten Darstellungen
auflere, bestehe zusitzlich die Gefahr, dass die Zeugin ihr Aussageverhalten
bewusst oder unbewusst an den im Gutachten genannten Kritikpunkten
ausrichte, um ihre Aussage besonders glaubhaft erscheinen zu lassen.

Dem Senat zufolge reiche die Zusage der Nebenklagevertretung, die Akte
nicht an die Nebenklagerin weiterzureichen, nicht aus, um der Gefdhrdung
des Untersuchungszwecks zu begegnen, da diese Zusage weder erzwungen
noch bei Nichteinhalten bestraft werden konne.

Auch die Tatsache, dass keine konkreten Hinweise auf eine mdgliche
vorsatzliche Falschaussage vorlagen, habe keinen Einfluss auf das Abwa-
gungsergebnis. Der Senat fiirchtet nicht die bewusste Vorbereitung einer
Zeugenaussage oder die Absicht, die Wahrheit zu manipulieren, sondern
eher unbeabsichtigte Beeinflussungen und unbewusste Verfilschungen auf-
grund der Kenntnis vorheriger Aussagen.

(2) Ansichten der Literatur

Auch in der Literatur werden hinsichtlich der Gewahrung von Aktenein-
sicht und einer méglichen Gefdhrdung des Untersuchungszwecks - insbe-
sondere bei Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen - divergierende Mei-
nungen vertreten. Diese setzen sich vor allem mit der Frage der Konstanz
der Aussage auseinander; im Gegensatz zu den unterschiedlichen Ansich-
ten in der Rechtsprechung werden die eher praktischen Ansdtze — Ermes-
sensreduzierung auf null, anwaltliche Zusicherung, keine Akteninhalte her-
auszugeben, teilweise Gewédhrung von Akteneinsicht — weniger diskutiert.

(a) Anpassung der Aussage an den Akteninhalt

Mehrere Literaturmeinungen vertreten die Ansicht, die geschidigte Person
konne ihre Aussage an den Akteninhalt anpassen. Anpassung meint in
diesem Sinne, dass die geschddigte Person ihre eigene Aussage mit dem
tibrigen Akteninhalt abgleichen und dadurch insbesondere Widerspriiche
ausraumen konnte.
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Schiinemann®> kritisiert, dass das Akteinsichtsrecht dem*der geschadig-
ten Zeug*in ermogliche, dass diese*r die Aussage liickenlos den tibrigen
Beweisergebnissen anpassen und das Strafverfahren so fiir eigene Interes-
senverfolgung zweckentfremden konne. Diese Bereitschaft der verletzten
Person miisse stets antizipiert werden, da unabhingig von dem Genugtu-
ungsgedanken die geschidigte Person bereits zur Verbesserung ihrer zivil-
rechtlichen Chancen eine Verurteilung der angeklagten Person anstrebe.
Nach aussagepsychologischer Erfahrung und dem gesetzgeberischen Wil-
len konne einer die Wahrheitsfindung gefdhrdenden Anpassung der Zeu-
genaussage an sonstige Beweisergebnisse am wirkungsvollsten dadurch pra-
ventiv begegnet werden, dass dem*der Zeug*in eine Beeinflussung durch
die iibrigen Beweisergebnisse abgeschnitten werde und er*sie stattdessen
lediglich auf eigenes Wissen und Erleben zuriickgreifen konne. Die Losung
der Wiirdigung der Aktenkenntnis im Rahmen der Beweiswiirdigung durch
den*die Tatrichter*in sei dagegen nicht geeignet, die Gefahr fiir die Wahr-
heitsfindung zu minimieren. Zum einen wiirden Schutzbehauptungen einer
Aussageperson vom Gericht weniger erwartet als Schutzbehauptungen der
beschuldigten Person; zum anderen wiirde die Gefahr fiir die Wahrheits-
findung nicht dadurch beseitigt, dass der*die Tatrichter*in den durch Ak-
tenkenntnis geminderten Beweiswert im Rahmen der Beweiswiirdigung
beachten wiirde - vielmehr sei die Wahrheitsfindung gerade dadurch ge-
téhrdet, dass ein ohne Aktenkenntnis besseres Beweismittel durch die
Gewiahrung der Akteneinsicht kompromittiert werde und diese Kompro-
mittierung nicht mehr riickgéngig gemacht werden konne.

Joachim Herrmann® sieht ebenfalls die Gefahr, dass die geschadigte
Person ihre Zeugenaussage anhand der Informationen aus der Akte be-
wusst oder unbewusst fiir sie giinstig farben und die angeklagte Person zu
Unrecht belasten konne.

Riedel/Wallau86! befiirchten eine Gefahrdung des Untersuchungszwecks,
wenn die geschiddigte Person gleichzeitig Zeug*in im Ermittlungsverfahren
und in der spiteren Hauptverhandlung sei, da in diesem Fall die Akten-
kenntnis durch die verletzte Person dazu missbraucht werden konne, die
eigene Aussage an den Akteninhalt anzupassen. Sie verweisen zunéchst
ebenfalls auf den dhnlichen Wortlaut der §§147 Abs.2, 168c Abs.3 S.1,
224 Abs.1 StPO und machen zugleich deutlich, dass es fiir die Versagung
der Akteneinsicht gemidfy § 406e Abs.2 S.2 StPO ausreichend sei, dass

859 Schiinemann NStZ 1986, 193.
860 Herrmann ZIS 2010, 236.
861 Riedel/Wallau NStZ 2003, 393.
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der Untersuchungszweck gefihrdet erscheine, mithin keine konkreten tat-
sachlichen Anhaltspunkte gegeben sein miissten. Die Strafprozessordnung
erfordere, dass Zeug*innen unbefangen, selbststindig und unbeeinflusst
ihre Aussagen machen wiirden; dies ergebe sich aus der Vorschrift des § 58
Abs. 1 StPO.

Nicht eindeutig auf die Moglichkeit der Anpassung der Aussage an
den Akteninhalt, aber auf die drohende Beeintrichtigung der Zuverléssig-
keit und des Wahrheitsgehalts der Zeugenaussage nach erfolgter Aktenein-
sicht weist Henning Radtke36? hin: Er nimmt in seinem Beitrag ebenfalls
Stellung zu der Entscheidung des OLG Hamburg vom 24.10.20143¢3 und
befiirwortet diese. Zunachst stellt er heraus, dass trotz des Wortlauts
des § 406e Abs.2 S.2 StPO, bei Vorliegen einer Gefahrdung des Untersu-
chungszwecks sei pflichtgeméfies Ermessen auszuiiben, richtigerweise von
einem Beurteilungsspielraum hinsichtlich des Vorliegens der Gefahrdung
des Untersuchungszwecks auszugehen sei. Bei Annahme der Gefahrdung
des Untersuchungszwecks konnten kaum jemals im Rahmen der Ermes-
sensausiibung zu beriicksichtigende Griinde gegeben sein, welche fiir die
Gewihrung der Akteneinsicht sprechen kénnten. Im Ubrigen schlief3t sich
Radtke der Argumentation des OLG Hamburg an und betont, dass diese
Entscheidung eine Auslegung des Versagungsgrundes des § 406e Abs.2 S.2
StPO konkretisiere, welche sich bereits im Gesetzgebungsverfahren3%4, in
der Rechtsprechung sowie der Wissenschaft angedeutet habe; namentlich
sei der Versagungsgrund bei einer zu befiirchtenden Beeintrachtigung der
Zuverldssigkeit und des Wahrheitsgehalts der Zeugenaussage infolge der
Aktenkenntnis in Betracht zu ziehen.

(b) Priparierung der Aussage, Konstanzanalyse

Verschiedentlich wird in der Literatur befiirchtet, die Aussage der gescha-
digten Person konne mittels Akteneinsicht prapariert werden.

Im Unterschied zur Anpassung an den Akteninhalt unterstellt die Prapa-
rierung der Aussage eine konkrete Vorbereitung auf die Hauptverhandlung
durch Studium des polizeilichen Vernehmungsprotokolls.

Fir die Beurteilung der Glaubhaftigkeit einer Aussage wird seitens
der Rechtsprechung auf die Konstanz der Aussage abgestellt: Gibt ein*e

862 Radtke NStZ 2015, 105.
863 OLG Hamburg, Beschl. v. 24.10.2014 - 1 Ws 110/14.
864 BT-Drucks. 10/5305, S. 8.
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Zeug*in das Tatgeschehen in seiner*ihrer polizeilichen und gerichtlichen
Aussage sowie gegeniiber Aussageempfinger*innen konstant wieder, wird
daraus auf die Glaubhaftigkeit der Angaben geschlossen.8
Baumbhdfner/Daber/ Wenske3%¢ setzen sich mit der Konstanzanalyse im
Rahmen einer Besprechung der Entscheidung des OLG Hamburg vom
24.10.201487 auseinander. Sie beleuchten zunéchst die Relevanz der Akten-
kenntnis aus aussagepsychologischer Sicht: Die Beurteilung der Konstanz
einer Aussage habe universell keinen hohen oder geringen Beweiswert;
wenn aber eine komplexe Schilderung iiber groflere Zeitabstdnde konstant
erbracht wird, komme der Aussagekonstanz erhebliche Bedeutung zu. Dies
liege anders, wenn mittels Aktenkenntnis die Aussage einstudiert werden
konne. Erinnerungsstrukturen konnten durch Aktenstudium gestarkt wer-
den, andererseits aber auch iltere Erinnerungsinhalte tiberlagern; dadurch
konne eine einstudierte Aussage falschlich positiv bewertet werden, eine
erlebnisbasiert aussagende Person dagegen gehindert sein, auf genuine Er-
innerungsinhalte zuriickzugreifen. Aus rechtlicher Sicht ergebe sich aus
einer nicht aufgeklarten Aktenkenntnis die Gefahr eines Anstiegs falscher
Schlussfolgerungen hinsichtlich der Beurteilung des Wahrheitsgehaltes
einer Aussage. Denn dadurch bleibe dem Gericht verborgen, ob ein mog-
liches konstantes Aussageverhalten auf die Wiedergabe erlebnisbasierter
Umstinde zuriickzufithren sei oder ob sich die Konstanz aus Ubungs- bzw.
Trainingseffekten durch Aktenstudium ergebe. Weiter fiihren sie aus, dass
nicht nur an Verfahrensmanipulationen zu denken sei, sondern dass insbe-
sondere an die Schwierigkeit fiir das Tatgericht gedacht werden miisse, in
der Hauptverhandlung die Schilderung erlebnisbasierten Geschehens von
der unbewussten Wiedergabe der durch die Aktenkenntnis {iberlagerten
Erinnerung zu unterscheiden. Aus Sicht der Amtsaufklarungspflicht des
Gerichts, §244 Abs.2 StPO, sei das Tatgericht angehalten, fiir die Uber-
priifbarkeit der Aussage auf Erlebnisfundiertheit zu sorgen, auch wenn
es keine Hinweise auf bewusste Manipulation des Verfahrensergebnisses
gebe. Der*die Tatrichter*in habe im Rahmen der Konstanzanalyse sug-
gestive Einfliisse auszuschliefien. Nach erfolgter Akteneinsicht sei das Be-
weismittel ,unrettbar kontaminiert Dazu weisen die Autor*innen auf die
Rechtsprechung des BGH®® hin: Der BGH sehe eine sachlich-rechtliche
Erorterungspflicht, wenn eine Zeugenaussage gerade auch wegen erkann-

865 Eingehend dazu s.u. C.II. 2. d) cc) (5).

866 Baumhdfner/Daber/ Wenske NStZ 2017, 562.

867 OLG Hamburg, Beschl. v. 24.10.2014 - 1 Ws 110/14.
868 BGH, Beschl. v. 21.4.2016 — 2 StR 435/15.
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ter Konstanz als glaubhaft angesehen wird, obwohl der*die Zeug*in vor
der Vernehmung Einsicht in Vernehmungsprotokolle hatte. In den Fillen
konne sich die Erinnerung an tatsdchlich erlebtes Geschehen und die Erin-
nerung an den Akteninhalt so vermischt haben, dass eine Unterscheidung
unmdoglich sein konne.

Joachim Breu3® setzt sich ebenfalls mit der Entscheidung des OLG
Hamburg vom 24.10.2014%7° auseinander und kritisiert in seiner Stellung-
nahme, dass das Gericht seine rechtliche Auffassung aus der Begriindung
des Gesetzentwurfs aus der 10. Wahlperiode des Deutschen Bundestages®”!
herleite, obwohl diese der heutigen Fassung des § 406e StPO nicht zugrun-
de ldgen. In der von dem Gericht zitierten Gesetzesbegriindung wird ange-
fithrt, dass der Versagungsgrund des § 406e Abs.2 S.2 StPO herangezogen
werden konne, wenn die Aktenkenntnis der verletzten Person die Zuver-
lassigkeit und den Wahrheitsgehalt ihrer Zeugenaussage beeintrichtigen
konnte. Es miisse aber jeweils gepriift werden, ob eine partielle Aktenein-
sicht gewdhrt werden kann. In der Gesetzesbegriindung der 16. Wahlpe-
riode des Deutschen Bundestages wird dagegen die Aktenkenntnis der
geschédigten Person als mogliche Gefdhrdung des Untersuchungszweckes
nicht genannt; vielmehr wird eine Gefdhrdung des Ermittlungserfolges
durch die Gewdhrung von Akteneinsicht an eine nebenklagebefugte Per-
son gesehen, wenn diese selbst einer Tatbeteiligung verdéchtig ist. Mithin
vertritt Breu die Ansicht, das OLG Hamburg stiitze seine rechtlichen Erwa-
gungen auf {iberholte Gesetzesmaterialien. Weiter kritisiert er, das OLG
Hamburg gehe zu Unrecht davon aus, dass nach Ansicht des BGH fiir
die Beurteilung der Glaubhaftigkeit einer Aussage deren Konstanzanalyse
zwingend erforderlich sei; vielmehr sei auch nach der vom OLG zitierten
Quelled”? das Kriterium der Konstanz nicht allein valide. Durch die vom
OLG angenommene Ermessensreduzierung auf null werde dem Tatgericht
jeder Ermessensspielraum genommen und faktisch eine absolute Beweisre-
gel aufgestellt. Auch die innerhalb der Entscheidung des OLG Hamburg
zitierte Entscheidung des BGH®”® lasse den Riickschluss auf die herausra-
gende Bedeutung der Konstanzanalyse nicht zu: Der BGH moniere dort
die fehlende Erorterung der Aussagekonstanz beispielhaft als eines von
mehreren Sdumnissen.

869 https://tua-breu.blogspot.com/2015/05/akten-nicht-einsicht-des-verletzten.html.
870 OLG Hamburg, Beschl. v. 24.10.2014 - 1 Ws 110/14.

871 BT-Drucks. 10/5305.

872 Arntzen, Psychologie der Zeugenaussage, 5. Aufl.

873 BGH, Urt. v. 28.5.2014 - 2 StR 70/14.
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Ahnlich argumentiert auch Heinz Schich®*: Er betont, dass die Aussa-
gekonstanz zwar ein wesentliches Realitdtskriterium zur Beurteilung der
Glaubhaftigkeit der Aussage sei; diesem konne aber nicht eine derart hohe
Bedeutung beigemessen werden, dass eine mogliche Beeintrachtigung die-
ses Kriteriums zu einer Ermessensreduzierung auf null fithren wiirde. Er
macht unter Verweis auf die Ausfithrungen von Giinter Kéhnken®”> dariiber
hinaus deutlich, dass gerade bei der Konstanzanalyse dadurch Probleme
und Fehldeutungen auftreten konnten, dass eine konstante Reproduktion
der Aussage gefordert werde. Dabei werde das Ausmaf} der Konstanz durch
die Art der Befragung beeinflusst. Auch haufige Befragungen konnten die
Konstanz einer Aussage kiinstlich steigern, da jede Aktivierung eines Ge-
déchtnisinhalts zu dessen Konsolidierung beitrage. Ebenfalls beeinflusse
der Zeitabstand zwischen zwei Aussagen sowie zwischen den Aussagen
und dem geschilderten Ereignis das Ausmaf} der Konstanz. Schéch fiihrt
weiter an, dass der verletzten Person eigene Aufzeichnungen zur Verfiigung
stehen konnten, die sie ohne Untersagungsmoglichkeit des Gerichts zur
Vorbereitung auf die Hauptverhandlung nutzen kénne. Diese Uberlegun-
gen wiirden das Gewicht der Aussagekonstanz als Glaubhaftigkeitsmerkmal
nach Ansicht von Schich relativieren. Weiter setzt sich Schéch mit der
seiner Meinung nach fehlerhaften Annahme auseinander, der BGH habe
die Aussagekonstanz als wichtigstes und zentrales Merkmal der Glaubhaf-
tigkeitsbeurteilung auserkoren. Tatsdchlich habe der BGH®® die Aussage-
konstanz als eines von mehreren Realkennzeichen zur Uberpriifung der
Nullhypothese einer nicht erlebnisfundierten und somit unglaubhaften
Aussage angefiihrt; es seien unter Umstinden weitere Merkmale der In-
haltsanalyse sowie der Motivations-, Fehlerquellen- und Kompetenzanaly-
se und Besonderheiten der Aussagegenese, der Personlichkeitsentwicklung
und der Sexualanamnese zu beriicksichtigen. Zugleich warne der BGH vor
der schematischen Anwendung der Realkennzeichen, da auch das Fehlen
bestimmter Realitdtskriterien im Einzelfall auf die Erlebnisbasiertheit der
Aussage hindeuten konne.

Reinhold Schlothauer®”” sieht die Gefahr der Préaparierung der Aussage
immer als gegeben an, wenn nach §406e StPO Akteneinsicht gewéhrt
wurde. Er weist darauf hin, dass mit der Formulierung des § 406e Abs. 2 S.2
StPO der Wortlaut des § 168c Abs. 3 S.1 StPO sowie des § 224 Abs.1 StPO

874 Schoch NStZ 2016, 629.

875 Kohnken in: MAH-Strafverteidigung, 2. Aufl,, § 61 Rn. 921,
876 BGH, Urt. v. 30.7.1999 - 1 StR 618/98.

877 Schlothauer StV 1987, 356.
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aufgegriffen wird. Nach diesen Vorschriften wird der beschuldigten Person
die Teilnahme an einer richterlichen Vernehmung im Rahmen des Ermitt-
lungsverfahrens untersagt bzw. die Benachrichtigung tiber den Termin der
Vernehmung unterbleibt, wenn der Untersuchungserfolg, mithin die Erfor-
schung der Wahrheit, durch die Teilnahme objektiv gefdhrdet wiirde. Dem-
gegeniiber sei fiir die Versagung von Akteneinsicht nach § 406e Abs.2 S.2
StPO ausreichend, dass die Gefdhrdung des Untersuchungszwecks moglich
erscheine. Dies sei immer der Fall, wenn die verletzte Person gleichzeitig
Zeug*in im Ermittlungsverfahren und der spiteren Hauptverhandlung sei.

(c) Einschriankung der Verteidigung

Zum Teil wird vertreten, dass durch die Gewédhrung der Akteneinsicht die
Verteidigung eingeschrankt werde.

Schiinemann®”® sieht bei Gewahrung der Akteinsicht die generelle Ge-
tahrdung der Effektivitit der Verteidigung und der Wahrheitsfindung. Da-
riiber hinaus sei die endgiiltige Rollenverteilung zwischen Téter*in und
Opfer vor rechtskriftigem Abschluss des Verfahrens offen, weshalb der
moglicherweise geschidigten Person kein moralischer Vorzug vor der be-
schuldigten Person zuerkannt werden diirfe.

Herrmann®”® betrachtet die Moglichkeit der Akteneinsichtnahme trotz
Méglichkeit der Versagung als problematisch, da die Verteidigungsmdoglich-
keit der beschuldigten Person dadurch beschrankt werden konne, dass die
Akteneinsicht zu Ausforschungszwecken missbraucht werden konne. Die
Ausforschung ermdogliche es der geschéddigten Person, Informationen, wel-
che der Privatsphére der beschuldigten Person entstammen, zu sammeln.
Zusitzlich werde seiner Ansicht nach die Wahrheitsfindung durch das An-
wesenheitsrecht der nebenklageberechtigten Person in der Hauptverhand-
lung ernsthaft gefahrdet und die beschuldigte Person schlechter gestellt.

Riedel/Wallau83® befiirchten durch die Akteneinsicht der geschidigten
Person eine Verschiebung der Waffengleichheit zwischen Anklage und Ver-
teidigung zulasten der angeklagten Person, weshalb die Gewahrung der
Akteneinsicht bis zu der Vernehmung der verletzten Person in der Haupt-
verhandlung aufzuschieben sei. Sie nehmen Bezug auf die Begriindung des
Regierungsentwurfs zum Opferschutzgesetz, nach welcher die Versagung

878 Schiinemann NStZ 1986, 193.
879 Herrmann Z1S 2010, 236.
880 Riedel/Wallau NStZ 2003, 393.
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der Akteneinsicht mdglich sei, wenn die Kenntnis der verletzten Person
vom Akteninhalt erkennbar die Zuverldssigkeit und den Wahrheitsgehalt
einer von ihr noch zu erwartenden Zeugenaussage beeintrichtigen kénnte.
Diesbeziiglich stellen sie in Abrede, dass eine solche Absicht stets erkennbar
sei.

(d) Einschrankung der Rechte der geschidigten Person

In der Literatur wird vereinzelt eine Einschrankung der Rechte der gescha-
digten Person durch Ablehnung des Antrags auf Akteneinsicht gesehen
— einerseits bezogen auf das Vorbereitungsrecht als Zeug*in, andererseits
hinsichtlich der Wahrnehmung der Mitwirkungs- und Informationsrechte
im Strafverfahren, insbesondere der sich aus § 397 StPO ergebenden Ver-
fahrensrechte.

Breu®8! weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die ginzlich
verwehrte bzw. teilweise gewehrte Akteneinsicht das Recht und die Pflicht
des*der Zeug*in vereitele, sich moglichst sorgfaltig auf seine*ihre Verneh-
mung vorzubereiten; dazu gehdre auch die Vorbereitung mittels Aufzeich-
nungen und Unterlagen.

Schoch®®? sieht nachteilige Konsequenzen fiir die Nebenklagevertretung,
wenn dieser keine Akteneinsicht gewédhrt wird. Er befasst sich in sei-
nem Praxiskommentar mit dem Beschluss des OLG Braunschweig vom
3.12.2015%%3, Dabei duflert er sich zunéchst befiirwortend dazu, dass der Ge-
setzgeber grundsitzlich die Moglichkeit der Versagung der Akteneinsicht
auch nach Eréftnung des Hauptverfahrens - im Gegensatz zum Aktenein-
sichtsrecht der beschuldigten Person gemafl §147 Abs.2 StPO - durch
§406e Abs.2 S.2 StPO gesetzlich ausgestaltet hat. Dies konne nach der
Gesetzesbegriindung von Bedeutung sein, wenn Anhaltspunkte fiir eine
Falschaussage der geschiadigten Person vorldgen, Umstande auf eine sugges-
tive Beeinflussung des*der Zeug*in hindeuten wiirden oder wenn stark
wechselnde Aussagen gegeben seien, aber ebenso, wenn die in der Neben-
klage beteiligte Person als Angehdrige einer getSteten Person selbst einer
Tatbeteiligung verdichtig sei. Die vom OLG Hamburg®® im Gegensatz
zum OLG Braunschweig angenommene Ermessensreduzierung auf null bei

881 https://tua-breu.blogspot.com/2015/05/akten-nicht-einsicht-des-verletzten.html.
882 Schoch NStZ 2016, 629.

883 Vgl. oben C.1.5.b) dd) (1) (b).

884 OLG Hamburg, Beschl. v. 24.10.2014 - 1 Ws 110/14.
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Vorliegen einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation widerspreche demge-
geniiber dem Wortlaut des §406e Abs.2 S.2 StPO, welcher auf Tatbe-
standsebene einen unbestimmten Rechtsbegriff mit Beurteilungsspielraum
enthalte, sowie der ratio legis. Schoch stimmt der bis dato herrschenden
Meinung zu, nach welcher der Gesetzgeber dem*der fiir die Entscheidung
tiber die Versagung der Akteneinsicht zustindigen Entscheidungstrager*in
einen weiten Entscheidungs- und Ermessensspielraum eingerdumt habe.
In die Ermessensentscheidung miissten als Leitprinzipien der Grundsatz
der Wahrheitsermittlung als Ausfluss der Freiheitsrechte der angeklagten
Person, namentlich aus Art.2 Abs.2 S.2, 20 Abs. 3, 104 GG, das Informa-
tionsrecht der verletzten Person sowie ihre Rechte auf Fiirsorge, Gleichbe-
handlung und Menschenwiirde, namentlich aus Art.1 Abs.1, 2 Abs.2, 3
Abs. 1,20 Abs. 1,103 Abs. 1 GG, einbezogen werden.

Nach Schoch ist im Rahmen der Ermessensausiibung zu beriicksichtigen,
dass die Nebenklagevertretung in der Wahrnehmung der Verfahrensrechte,
namentlich des Frage- und Beanstandungsrechts, des Beweisantragsrechts
und des Adhésionsantragsrechts, bei Verwehrung der Akteneinsicht beein-
trachtigt sei.

Klaus Liiderssen®® (1932-2016) sah im Falle der Verwehrung der be-
gehrten Akteneinsicht eine unverhiltnismaflige Einschrankung der Rech-
te der geschadigten Person. Er setzte sich mit einer Entscheidung des
OLG Koblenz8¢ auseinander. Im Rahmen dieser Entscheidung wurde
festgestellt, dass die durch die Staatsanwaltschaft erteilte Akteneinsicht an
den als Konkursverwalter einer AG tdtigen Rechtsanwalt, bei dem die
Unterlagen, in welche er Einsicht begehrte, zuvor beschlagnahmt wurden,
rechtswidrig sei. Der Rechtsanwalt begehrte die Akteneinsicht zur Priifung
zivilrechtlicher Anspriiche. Die Rechtswidrigkeit begriindete das OLG ins-
besondere damit, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
der AG verletzt worden sei. Liiderssen stellte heraus, dass das Recht auf
Akteneinsicht Teil des rechtlichen Gehors sei, auf welches die geschéadigte
Person nach dem allgemeinen Grundsatz des Art.103 Abs.1 GG Anspruch
habe. Dariiber hinaus sei auch Art.2 Abs.1 GG als Grundlage fiir das Ak-
teneinsichtsrecht zu sehen, da in einem liberalen Rechtsstaat der einzelnen
Person die sie betreffenden Informationen nicht vorenthalten und insoweit
auch in ihre Privatsphére nicht eingegriffen werden diirfe. Schliefilich
sei das Akteneinsichtsrecht auch ein Derivat des Anspruchs auf effektive
Durchsetzung des Eigentumsgrundrechts nach Art. 14 Abs. 1, 20 Abs. 1 GG,

885 Liiderssen NStZ 1987, 289.
886 OLG Koblenz, Beschl. v. 30.5.1986 — 2 Vas 20/85.
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da Art.14 Abs.1 GG auch obligatorische Rechte schiitze, welche nur mit
Aktenkenntnis der verletzten Person durchgesetzt werden konnten. Auf
der anderen Seite konnten sich die Personen, deren Informationen durch
die Akteneinsicht der geschddigten Person betroffen seien, grundsitzlich
auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus Art.2 Abs.1 GG
berufen. Die grundrechtlich geschiitzte Position der geschddigten Person
habe aber Vorrang gegeniiber der schiadigenden Person, da die Position der
verletzten Person andernfalls im Vergleich zu der Stellung der schadigenden
Person unverhaltnisméfiig eingeschrankt wire.

(e) Kritik an der Losung der anwaltlichen Zusicherung

Wihrend es in der Rechtspraxis®®” die mittlerweile iiberwiegend gewahlte
Losung ist, der anwaltlichen Vertretung Akteneinsicht zu gewéhren, wenn
diese zugesichert hat, dass weder die gesamte Akte noch Akteninhalte an
die geschédigte Person herausgegeben wiirden, wird dieses Vorgehen in der
Literatur iiberwiegend kritisch gesehen.

Schlothauer®® ist der Ansicht, dass der anwaltliche Beistand, welcher
das Akteneinsichtsrecht fiir die verletzte Person ausiibe, aufgrund des
Geschiftsbesorgungsvertrages mit dem*der Mandant*in verpflichtet sei,
dem*der Mandant*in den Akteninhalt mitzuteilen. Daraus leitet Schlothau-
er ab, dass bei Verletzten, die noch als Zeug*innen benétigt werden, der
Untersuchungszweck stets im Sinne des § 406e Abs.2 S.2 StPO gefdhrdet
sei; eine solche Gefdhrdung bestehe grundsitzlich und miisse fiir die zur
Entscheidung berufene Stelle nicht erkennbar sein. Aus diesem Grund
kénne der geschadigten Person bzw. ihrer Vertretung Akteneinsicht bis
zur Vernehmung in der Hauptverhandlung versagt werden. Demgegeniiber
konne die entscheidende Instanz eine Ermessensentscheidung zugunsten
der verletzten Person treffen, wenn deren Zeugenaussage von untergeord-
neter Relevanz sei oder wenn der Sachverhalt aufgrund eines Gestandnisses
der beschuldigten Person feststehe.

Auch Riedel/Wallau®¥ sehen die anwaltliche Zusicherung kritisch: Der
das Akteneinsichtsrecht ausiibende anwaltliche Beistand der verletzten Per-
son sei aufgrund des bindenden Mandatsverhaltnisses gegeniiber der ge-
schéadigten Person verpflichtet, diese iiber den Akteninhalt in Kenntnis zu

887 Vgl. oben C.1.5.b) dd) (1).
888 Schlothauer StV 1987, 356.
889 Riedel/Wallau NStZ 2003, 393.
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setzen; dadurch bestehe immer die Gefahr der Priparierung der Zeugen-
aussage.

Nach Ansicht von Baumhdfner/Daber/Wenske?*° sei die anwaltliche Zu-
sicherung, die Akte der geschddigten Person nicht vorzulegen, kein ge-
eignetes Mittel, die Gefahrdung des Untersuchungszwecks zu vermeiden.
Diese Erklarung sei rechtlich nicht bindend und nicht iiberpriifbar. Des
Weiteren sei der*die Rechtsanwilt*in nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts®! verpflichtet, die durch die eigene Aktenkenntnis
erlangten Erkenntnisse der Mandantschaft mitzuteilen.

Im Gegensatz zu den vorangehend dargestellten Ansichten spricht sich
Schoch®? fiir die Moglichkeit der anwaltlichen Versicherung zur Vermei-
dung der Gefdhrdung des Untersuchungszwecks aus: Die Zusicherung sei
zwar nicht durchsetzbar, die in der Nebenklage beteiligte Person miisse im
Rahmen ihrer Zeugenaussage aber wahrheitsgemafl beantworten, ob sie die
Akte gelesen habe.

c) Verzogerung des Strafverfahrens

Gemaif §406e Abs.2 S.3 StPO kann die Akteneinsicht fakultativ versagt
werden, wenn durch sie das Verfahren erheblich verzogert wiirde; dies
ist nicht moglich, wenn die Staatsanwaltschaft nach § 169a StPO den Ab-
schluss der Ermittlungen in den Akten vermerkt hat.

aa) Erhebliche Verfahrensverzogerung

Eine Verfahrensverzégerung liegt vor, wenn sich durch die Akteneinsicht
die Gesamtdauer des Verfahrens wesentlich verldngert und wichtige Be-
arbeitungstermine aufgeschoben werden.8%* Hinsichtlich der Dauer der
Verfahrensverzogerung ist eine Prognose zu treffen; im Rahmen dieser
Prognose sind der Aufwand fiir die Aussonderung von Aktenteilen und
Schwiérzungen, Anhérung der beschuldigten Person sowie einer moglichen

890 Baumbhdfner/Daber/Wenske NStZ 2017, 562.

891 BVerfG, Beschl. v. 5.12.2006 — 2 BvR 2388/06.

892 Schoch NStZ 2016, 629.

893 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn.26; OLG Diisseldorf, Beschl. v.
22.8.2021 - V-4 Kart 5/11 (OWTI), V-4 Kart 6/11 (OWT).
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Replik der verletzten Person und die Dauer der rechtlichen Priifung des
Antrags zu beriicksichtigen.894

Fiir die Dauer der erheblichen Verfahrensverzégerung ist eine Pauschali-
sierung nicht méglich; ein Zeitraum von nur wenigen Tagen ist jedenfalls
nicht ausreichend.®*> Entscheidend ist nicht die Dauer des jeweiligen Ver-
fahrensabschnitts, sondern die Gesamtdauer des Verfahrens.?¢

bb) Fakultative Entscheidung

Die Akteneinsicht kann aufgrund Vorliegens einer erheblichen Verfahrens-
verzogerung versagt werden. Mithin hat die Staatsanwaltschaft eine Ermes-
sensentscheidung zu treffen und dabei die widerstreitenden Interessen zu
berticksichtigen: Aufseiten der geschidigten Person ist insbesondere das
legitime Informationsinteresse®” sowie gegebenenfalls das Drohen der Ver-
jahrung zivilrechtlicher Anspriiche®?8 zu beachten, auf der anderen Seite ist
die ratio der Vorschrift — die Wahrung des Beschleunigungsgebots — vor
allem bei Haftsachen zu wiirdigen.

Dariiber hinaus sind vor génzlicher Versagung der Akteneinsicht zuvor
alle weniger verzogernden Mdglichkeiten der Informationsverschaffung an
die verletzte Person in Betracht zu ziehen, beispielsweise teilweise Akten-
einsicht,? die Erteilung von Auskiinften®?° oder auch die Vervielfaltigung
der Akte durch die Erstellung von Aktendoppeln oder durch die Digitalisie-
rung der Akte.

6. Zustandigkeit und Form der Akteneinsicht

Zustandig fiir die Entscheidung iiber die Gewdhrung oder Versagung der
Akteneinsicht ist vor Anklageerhebung die Staatsanwaltschaft, danach bis
zum rechtskriftigen Abschluss der*die Vorsitzende des mit der Sache be-
fassten Gerichts. Grundsatzlich ist die Entscheidung des Gerichts gemafs

894 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn. 27.

895 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn.22; OLG Diissel-
dorf, Beschl. v. 22.8.2021 - V-4 Kart 5/11 (OWTI), V-4 Kart 6/11 (OWT).

896 Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 22.

897 BGH, Beschl. v. 21.7.2005 - 1 StR 78/05.

898 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn. 27.

899 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn. 28.

900 OLG Diisseldorf, Beschl. v. 22.8.2021 — V-4 Kart 5/11 (OWTI), V-4 Kart 6/11 (OWT).
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§§ 34, 35 StPO zu begriinden und bekannt zu geben. Eine Ausnahme von
dem Begriindungserfordernis ist nach §406e Abs.5 S.5 StPO gegeben,
solange die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind und die Offenle-
gung der Griinde fiir die Entscheidung den Untersuchungszweck gefdhrden
wiirden.

Vor der Gewéhrung der Akteneinsicht an die geschéddigte Person ist der
beschuldigten Person rechtliches Gehor zu gewéhren.®”! Im Rahmen der
Anhérung muss der beschuldigten Person die Moglichkeit gegeben werden,
sich mit tatsichlichen und rechtlichen Argumenten zu behaupten®? und
mit einem sachlich belegten Vortrag auf die Entscheidung des Gerichts
Einfluss nehmen zu kénnen®%; dies ist nur moglich, wenn der Verteidigung
der beschuldigten Person zuvor Akteneinsicht bzw. jedenfalls Einsicht in

die fiir einen fundierten Vortrag erforderlichen Unterlagen gewadhrt wur-
de 904

7. Rechtsmittel

Nach §406e Abs.5 S.2 StPO kann gegen die Entscheidung der Staatsan-
waltschaft gemidf3 §162 StPO gerichtliche Entscheidung beantragt werden;
diese Entscheidung trifft der*die Ermittlungsrichter*in. Auch vor dieser
Entscheidung ist der beschuldigten Person rechtliches Gehor zu gewdhren.

Die beschuldigte Person kann im Rahmen ihrer Anhoérung auch geltend
machen, dass durch die Gewdhrung der Akteneinsicht an die verletzte
Person der Untersuchungszweck im Sinne des §406e Abs.2 S.2 StPO
gefdhrdet sei, da sie auch insoweit in eigenen Rechten betroffen ist; die
Wahrheitsermittlung im Strafverfahren hat fiir die beschuldigte Person eine
freiheitssichernde Bedeutung, welche Ausfluss des Art.2 Abs.2 S.2 GG
ist.995

Die richterliche Entscheidung ist gemédfl § 406e Abs.5 S.4 StPO aus
verfahrensdkonomischen Griinden®°® nicht anfechtbar, solange die Ermitt-
lungen noch nicht abgeschlossen sind.

901 BVerfG, Beschl. v. 31.1.2017 — 1 BvR 1259/16.

902 BVerfG, Beschl. v. 21.4.1982 — 2 BvR 810/81.

903 BVerfG, Beschl. v. 28.6.1967 — 2 BvR 143/61.

904 BVerfG, Beschl. v. 8.10.2021 — 1 BvR 2192/21.

905 Velten/Greco iV.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 30.
906 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn. 33.
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Wurde der beschuldigten Person zuvor kein rechtliches Gehér gewiéhrt,
kann diese auch nach vollzogener Akteneinsicht die Feststellung der
Rechtswidrigkeit der Gewédhrung der Akteneinsicht beantragen.®”

Im Rahmen der gerichtlichen Entscheidung ist die Beurteilung der Tat-
verdachtsfrage durch die Staatsanwaltschaft in tatsachlicher und rechtlicher
Hinsicht zu Uberpriifen;*% die Ansicht, das Gericht sei an die tatsachliche
und rechtliche Beurteilung der Verdachtsfrage durch die Staatsanwaltschaft
gebunden,®® iiberzeugt nicht: Die grundsitzliche gerichtliche Uberpriif-
barkeit der Verdachtsfrage ergibt sich bereits aus den Vorschriften der
§§ 172 ff. StPO, und es ist nicht ersichtlich, weshalb das Gericht im Rahmen
des § 406e StPO an die Beurteilung des Verdachtsgrades der Staatsanwalt-
schaft gebunden sein soll. Das Gericht trifft eine eigene Ermessensentschei-
dung; eine Beschrinkung auf die Priifung von Ermessensfehlern besteht
nicht.*10

Nach Abschluss der Ermittlungen besteht die Moglichkeit der Beschwer-
de nach den §§ 304 fI. StPO.°! Zum Teil wird vertreten, dass die Beschwer-
de gegen Akteneinsichtsentscheidungen des OLG geméfS § 304 Abs. 4 S.2
Nr. 4 StPO zwar grundsitzlich gegeben, aber restriktiv auszulegen sei; mit-
hin scheide eine Beschwerde hinsichtlich der Art und Weise der Aktenein-
sicht aus. Andererseits sei erforderlich, dass durch die Akteneinsicht die
sachgerechte Wahrnehmung der Interessen hinsichtlich des Schuldspruchs
oder der Strathhe betroffen sei.®'? Diese Ansicht widerspricht jedoch dem
eindeutigen Gesetzeswortlaut,”® so dass es sich dabei um eine Auslegung
contra legem handelt.

Ein Verfahrensverstof§ im Rahmen der Entscheidung hat kein Beweisver-
wertungsverbot zur Folge.”*

907 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406e Rn. 19.

908 Nepomuck in: KMR-StPO, 118. Lfg., § 406e Rn. 33; Schlothauer StV 1988, 334.

909 OLG Koblenz, Beschl. v. 30.5.1988 — 2 Vas 3/88.

910 KG, Beschl. v. 21.11.2018 — 3 Ws 278/18; aA: OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 24.6.2015
-3 Ws 465/15.

911 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406e Rn. 19; Velten/Greco iV.m. Werkmeister in:
SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 30.

912 BGH, Beschl. v. 18.2.2014 — KRB 12/13.

913 Velten/Greco i.V.m. Werkmeister in: SK-StPO, 5. Aufl., § 406e Rn. 30.

914 BGH, Beschl. v. 11.1.2005 — 1 StR 498/04.
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8. Kritik am positiven Recht und der Praxis

Das Recht auf Akteneinsicht wird — wie oben dargestellt — insbesondere
von der Verteidigung scharf kritisiert.

Dabei wird zum einen verkannt, dass der Untersuchungszweck durch
die Gewdhrung von Akteneinsicht an die anwaltliche Vertretung der ge-
schadigten Person gerade geschiitzt wird. Durch die Akteneinsicht wird
eine Mehrfachvernehmung vermieden, denn insbesondere die Begriindung
der Antrige gemafd §§ 247, 247a, 251 Abs.2 Nr.1, 255a Abs.2 StPO sind
dem anwaltlichen Beistand nur mit umfassender inhaltlicher Kenntnis des
tatbestandlichen Sachverhalts moglich; mithin besteht die Moglichkeit, die
betroffene Person selbst dazu zu vernehmen oder den Inhalt aus der Er-
mittlungsakte zu erhalten. Nach aussagepsychologischer®” und kriminolo-
gischer Erfahrung sollten Mehrfachvernehmungen jedoch vermieden wer-
den, um keine scheinbare Konstanz der Aussage einzuiiben.

Zugleich werden diverse Befugnisse und Rechte geschédigter Personen
im Strafverfahren ausgehebelt, wenn die Akteneinsicht gédnzlich versagt
wird: Der Adhisionsantrag erfordert zumindest Kenntnis der Anklage-
schrift, einerseits um die Mehrfachvernehmung der verletzten Person zu
vermeiden, andererseits um aus anwaltlicher Sicht die Erfolgsaussichten
einschitzen und mit der Mandantschaft besprechen zu konnen. Die Bera-
tung hinsichtlich einer psychosozialen Prozessbegleitung vor dem Hinter-
grund, dass die kostenfreie Inanspruchnahme einer solchen eingeschrankt
ist, erfordert ebenfalls genauere Kenntnis des tatbestandlichen Sachver-
halts. Auch die Beratung beziiglich der Einlegung oder des Verzichts auf
ein Rechtsmittel kann de lege artis nur bei vollstindiger Aktenkenntnis
erfolgen.

Dabei ist nicht verstindlich, weshalb das Akteneinsichtsrecht nach
§ 406e StPO derartig diskutiert wird, wéihrend das Akteneinsichtsrecht
nach § 385 Abs.3 StPO, welches durch weniger gesetzlich normierte Ver-
sagungsgriinde einschrankbar ist, hingenommen wird. Die Vorschrift des
§ 385 Abs. 3 StPO gewihrleitet das Akteneinsichtsrecht im Privatklagever-
fahren.®'® Das Ziel des Privatklageverfahrens ist, die beschuldigte Person
unter Beteiligung des zustdndigen Amtsgerichts ihrer Strafe zuzufiihren
und dadurch das Genugtuungsbediirfnis der geschidigten Person zu erfiil-

915 Vgl. Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn. 277: Eine absolut kon-
stante Aussage weist eher auf eine gut einstudierte Liige hin; das Einstudieren des
Sachverhalts wird durch Mehrfachvernehmungen begiinstigt.

916 Vgl. oben B. 1. 3. h).
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len. Das Verfahren gegen die angeklagte Person erfolgt gemaf3 § 384 StPO
nach den allgemeinen Regeln; mithin zielt auch das Privatklageverfahren
auf die Wahrheitsfindung.

Dennoch ist unstreitig, dass die privatklagende Person Akteneinsicht
erhalten muss, da andernfalls das Privatklageverfahren ohne Beteiligung
der Staatsanwaltschaft nicht durchgefiihrt werden konnte.

Durch diese willkiirliche Unterscheidung wird der Anschein erweckt,
dass der Untersuchungszweck in Féllen von Bagatelldelikten einen geringe-
ren Stellenwert einnimmt. Dogmatisch ist das nicht haltbar: Das Strafrecht
ist ultima ratio, eine staatliche Bestrafung - gleichgiiltig, wie gering die
Strafe ausfallen mag - darf nur erfolgen, wenn das zustdndige Gericht von
der Schuld der angeklagten Person tiberzeugt ist. Ziel des Strafverfahrens
ist die Wahrheitsfindung, die — nach Argumentation der Kritiker*innen des
Akteneinsichtsrechts — bei gewdhrter Akteneinsicht gefdhrdet wiirde.

Auf der anderen Seite ist der Kritik seitens der Verteidigung zuzugeste-
hen, dass der uneingeschrankte Zugang zum Akteninhalt die Wahrheits-
findung gefdhrden kann: Wenn die verletzte Person das Protokoll ihrer
Vernehmung im Ermittlungsverfahren erhilt und ihre Aussage somit fiir
das Hauptverfahren einstudieren kann, wird die Beurteilung der Glaubhaf-
tigkeit ihrer Angaben erschwert. Zwar hat ein*e Zeug*in nach Ansicht
der Rechtsprechung ein Vorbereitungsrecht auf seine*ihre Zeugenaussage.
Mit dieser Frage setzte sich der BGH bereits 1950 auseinander, in der
Entscheidung wird sogar von einer ,,Pflicht, sich friihere Aufzeichnungen
als Geddchtnisstiitzen zu bedienen®' gesprochen. Dieser Entscheidung, die
im Ubrigen einen Polizeibeamten als Zeugen betraf, liegt allerdings die
Annahme zugrunde, dass der*die Zeug*in sich mithilfe der Niederschrift
den Sachverhalt lediglich ins Gedéchtnis ruft und im Rahmen der Zeu-
genaussage nicht die Mitschrift, sondern eine Erinnerung wiedergibt. In
der Praxis wird von Polizeibeamt*innen teilweise die Vorbereitung auf
die Zeugenaussage in der Hauptverhandlung erwartet, teilweise aber im
Gegenteil verlangt, dass sich gerade nicht vorbereitet wird. In jedem Fall
wird aber abgefragt, ob Erinnerung oder Akteninhalt referiert wird; diese
Differenzierung wird von Amtstriager*innen, die im Gegensatz zu anderen
Zeug*innen in der Regel kein eigenes Interesse am Ausgang des Verfahrens
haben, erwartet. In der Beweiswiirdigung wird beriicksichtigt, dass Polizei-
beamt*innen aufgrund der Vielzahl der von ihnen bearbeiteten Verfahren

917 BGH, Urt. v. 28.11.1950 - 2 StR 50/50.
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héufig kaum eigene Erinnerungen an Ermittlungshandlungen haben, son-
dern Akteninhalt wiedergeben.

Die Erwartungshaltung in der Praxis an Zeug*innen, die nicht Amtstra-
ger*innen sind, variiert ebenfalls je nach Gerichtsbezirk: Teilweise werden
im gleichen Oberlandesgerichtsbezirk von einem Landgericht Zeugenhin-
weise mit folgendem Passus versendet: ,Wenn Sie Notizen oder andere
Unterlagen zur Sache haben, ist es sinnvoll, diese nochmals durchzulesen.
Bitte bringen Sie die Unterlagen zum Termin mit. Sie erleichtern damit
Thre Vernehmung.“'® Wihrenddessen wird an jedenfalls einem anderen
Landgericht im gleichen Oberlandesgerichtsbezirk nicht nur auf einen
solchen Hinweis verzichtet, vielmehr ist das Anfertigen und Durchgehen
von Notizen nicht erwiinscht. Regelmdflig sind Notizen jedenfalls in der
Hauptverhandlung nicht zu verwenden.

Die Kriminalpolizei rat hdufig dazu, nach der polizeilichen Zeugenaussa-
ge Notizen anzufertigen, um die Erinnerung nach einem regelméafiig meh-
rere Monate bis Jahre andauernden Ermittlungsverfahren auffrischen zu
kénnen. Werden unmittelbar nach der polizeilichen Vernehmung detaillier-
te Notizen gemacht, kann das Plus der Akteneinsicht, insbesondere in das
eigene Vernehmungsprotokoll, kaum von Bedeutung sein; der*die Zeug*in
kann Konstanz und Detaillierungsgrad der eigenen Aussage mittels der
Niederschrift einiiben.

In der Aussagepsychologie wird davon ausgegangen, dass die Konstanz
einer Aussage nach dem Studium der Akte kein verldssliches Kriterium
mehr zur Beurteilung des Erlebnishintergrundes der Aussage darstellt.””
Dasselbe diirfte fiir das Kriterium des Detailreichtums gelten, da die
geschéddigte Person durch das erneute Lesen ihrer eigenen Aussage im
Ermittlungsverfahren Details besser verinnerlichen kann. Auch der Quali-
tats-Kompetenz-Abgleich, bei dem die Qualitdt der fraglichen Aussage in
Bezug zur kognitiven Leistungsfahigkeit und spezifischen Erfahrung der
aussagenden Person gesetzt wird, um zu bewerten, ob eine Falschaussage
angesichts ihrer individuellen Kompetenz méglich erscheint, kénnte durch
die Kenntnis der Akten beeintrachtigt werden. Die gleiche Beeintrachti-
gung tritt durch das Repetieren der Aussage mittels ausfiihrlicher Notizen
ein.

918 Es handelt sich dabei um einen Hinweisbogen fiir Zeug*innen aus dem Oberlandes-
gerichtsbezirk Hamm.

919 Kohnken/Gallwitz in: Deckers/Kohnken, Die Erhebung und Bewertung von Zeu-
genaussagen im Strafprozess, 4. Bd., S. 37; Makepiece ZIS 2021, 489; Baumhdfer/Da-
ber/Wenske NStZ, 562.
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Geht man davon aus, dass ein*e Zeug*in bewusst oder unbewusst falsch
aussagt, fithrt das Aktenstudium zur Konsolidierung der Unwahrheit, so
dass fiir das Gericht die Aussagewiirdigung anhand der iiblichen, an die
Grundsitze der Aussagepsychologie ankniipfenden Kriterien wie Detail-
reichtum und Konstanz der Aussage nicht mehr mdéglich ist. Das Gleiche
gilt allerdings auch fiir den Ratschlag, sich nach der polizeilichen Verneh-
mung Notizen anzufertigen, so dass ein solcher Rat von der Polizei nicht
erteilt werden sollte. Die Vorbereitung des*der Zeug*in sollte nicht inhalt-
licher Natur sein; in der anwaltlichen Praxis sollte daher nur {iber den
Ablauf der gerichtlichen Zeugenaussage aufgeklart werden, namentlich dass
zunidchst ein freier, moglichst detaillierter Bericht erwartet wird und dass
die Verfahrensbeteiligten sodann Riickfragen stellen diirfen.

Insgesamt ist vor diesem Hintergrund die grundsétzliche Moglichkeit der
Versagung der Akteneinsicht insbesondere bei einer moglichen Gefahrdung
des Untersuchungszwecks de lege lata sinnvoll. So kann die Akteneinsicht
vor allem bei Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen verwehrt werden,
wenn die geschddigte Person selbst Akteneinsicht verlangt.

Teilweise wird verlangt, de lege ferenda miisse die Norm des § 406e
Abs.2 S.2 StPO um eine Hinweispflicht fiir die entscheidungsbefugte
Stelle erginzt werden; Staatsanwaltschaft bzw. Gericht miissten verpflich-
tet werden, Verletzte auf die Gefdhrdung der Glaubhaftigkeitsbeurteilung
hinzuweisen, wenn keine Gefdhrdung des Untersuchungszwecks vorliegt,
die eine Versagung der Akteneinsicht begriinden wiirde.*?* Diese Ansicht
missversteht zum einen, dass die Gefahr fiir die Glaubhaftigkeitsbeurtei-
lung eine Gefahrdung des Untersuchungszwecks darstellt. Zum anderen
verkennt die Ansicht den staatlichen Anspruch des Strafens: Die Geféhr-
dung des Untersuchungszwecks wirkt sich nicht nur nachteilig auf Verletz-
teninteressen aus, sondern insbesondere auf das Interesse des Staates an der
Wahrheitsfindung, um den*die Téter*in aufgrund seines*ihres delinquen-
ten Verhaltens angemessen zu bestrafen. Folglich wiirde eine entsprechende
Hinweispflicht ins Leere laufen.

Verfehlt ist jedoch die Annahme, der in § 406e Abs.2 S.2 StPO einge-
raumte Ermessensspielraum sei in Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen
stets auf null reduziert. Dieser Irrweg der Justiz fiihrt dazu, dass diverse
Rechte im Rahmen der strafrechtlichen Geschadigtenvertretung ausgehe-
belt werden und notwendige Informationen seitens der anwaltlichen Ver-

920 Riebel, Verletzteninteressen im Kontext des staatlichen Umgangs mit Straftaten,
S.216.
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tretung von der verletzten Person erfragt werden miissen. Des Weiteren
verkennt diese Ansicht, dass die Gefahrdung des Untersuchungszwecks
auch in Aussage-gegen-Aussage-Situationen vermieden werden kann, wenn
der Rechtsbeistand, dem Akteneinsicht gewdhrt wird, zusichert, dass eine
Weitergabe der Akte und eine detaillierte Besprechung derselben nicht er-
folgen wird. Ob diese Zusage eingehalten wurde, kann (muss aber nicht)®?!
durch das Tatgericht im Rahmen der Zeugenvernehmung abgefragt wer-
den, indem der*die Zeug*in befragt wird, ob er*sie Aktenkenntnis hatte;
diese Frage muss wahrheitsgemify beantwortet werden.”?? Durch dieses
Vorgehen beschriankt die Gewahrung von Akteneinsicht die Verteidigung
jedenfalls nicht: Gibt der*die Zeug*in an, die Akte gelesen zu haben, bieten
sich fiir die Verteidigung jedenfalls in Aussage-gegen-Aussage-Konstellatio-
nen weitere Angriffspunkte. Problematisch ist aber, dass mit Weitergabe
der Akte die Gefdhrdung des Untersuchungszwecks eintritt und auch nicht
durch Abfrage, ob die Akte studiert wurde, wieder beseitigt werden kann.
Dennoch muss dieses Risiko, dass die anwaltliche Vertretung als Organ der
Rechtspflege, auf deren Zusage im Rechtsverkehr vertraut werden darf, sich
an die Zusicherung nicht hilt, eingegangen werden. Die Alternative wire,
dass die geschadigte Person durch ihren anwaltlichen Beistand nochmals
ausfiihrlich vernommen werden muss, um diverse Rechte insbesondere in
der Nebenklage geltend machen zu kdnnen. Durch diese weitere Verneh-
mung wird der Untersuchungszweck ebenso gefahrdet.

Es wird zwar wie oben dargestellt teilweise angefithrt®??, der anwaltliche
Beistand sei aus dem Mandatsverhiltnis heraus berufsrechtlich gemafd § 11
Abs.18S.1, 19 Abs. 2 BORA verpflichtet, iiber alle fiir den Fortgang der An-
gelegenheit relevanten Vorginge und Mafinahmen umgehend zu informie-
ren sowie Uiber simtliche wesentliche erhaltenen oder versandten Schrift-
stiicke Kenntnis zu verschaffen. Diese Ansichten verkennen jedoch, dass die
Verpflichtung dort endet, wo die Weitergabe von Informationen die Interes-
sen der Mandant*innen gefdhrden wiirde. Auch wenn die Aktenkenntnis
der geschadigten Person die Wahrheitsfindung nur geringfiigig beeinflusst,
besteht in der Praxis das Risiko, dass eine schliefflich im Strafverfahren
unglaubhafte Aussage auch die zivilrechtlichen und opferentschadigungs-
rechtlichen Anspriiche beeintrdchtigen konnte. Aus diesem Grund ist die
anwaltliche Versicherung, der geschidigten Person keine Aktenkenntnis
zu verschaffen, durchaus geeignet, das Risiko einer Beeintrichtigung der

921 BGH, Beschl. v.15.3.2016 - 5 StR 52/16.
922 Vgl. oben C.1.5.b) dd) (2) (e).
923 Vgl. oben C.1.5.b) dd) (2) (e).
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Wahrheitsfindung auszurdumen, da der Rechtsbeistand nur durch Einhal-
tung der Zusicherung seiner Pflicht zur Interessenwahrung nach §§ 43, 43a
BRAO gerecht werden kann.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass insbesondere die Gefahrdung
des Untersuchungszwecks durch die anwaltliche Mitwirkung abgewendet
werden kann, wéihrend die Akteneinsicht im Sinne des § 406e StPO als
solche der Wahrheitsfindung im Strafverfahren eher dient.

II. Kritik am Akteneinsichtsrecht

Wie dargestellt nehmen Schiinemann und ihm folgend Teile der Literatur
das Akteneinsichtsrecht der verletzten Person nach § 406e StPO sehr kri-
tisch wahr.

Dabei ordnet Schiinemann das Akteneinsichtsrecht zu den Mitwirkungs-
rechten der geschddigten Person im Strafverfahren. Dogmatisch ist dies
nicht korrekt: Die Einsichtnahme in die Akte stellt keine ,Mitwirkung®
im Strafverfahren dar, vielmehr ist das Akteneinsichtsrecht ein Informati-
onsrecht. Allerdings ist die Aktenkenntnis grundlegende Voraussetzung fiir
diverse Mitwirkungsrechte insbesondere in der Nebenklage, geregelt in
§ 397 StPO.924

Es werden verschiedene Kritikpunkte angefiihrt, mit denen sich im Fol-
genden eingehend differenziert auseinandergesetzt werden soll.

1. Gefahr der Vorverurteilung

Ein Kritikpunkt am Akteneinsichtsrecht der geschiddigten Person ist die
Gefahr der Vorverurteilung, die sich dadurch ergebe, dass das Strafverfah-
ren durch die Festlegung der beschuldigten und der geschédigten Person
bereits im Ermittlungsverfahren nicht mehr ergebnisoften sei.

a) Argument Schiinemanns
Schiinemann befiirchtet, dass die erfolgte Akteneinsicht zu einer Vorverur-

teilung fiihre. Vor dem Hintergrund des Zweifelsgrundsatzes sei die Rollen-
verteilung von Tater*in und Opfer Bestandteil des Strafprozesses und solle

924 Vgl. B. L 4.lit i).
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bis zum rechtskréftigen Abschluss des Verfahrens offenbleiben; folglich
diirfe der beteiligten Person, welche die Stellung der geschéddigten Person
fiir sich beanspruche, kein moralischer Vorzug gegeniiber der angeklagten
Person eingerdumt werden. Voraussetzung fiir die Gewdhrung von Akten-
einsicht ist gemédfl § 406e Abs.1 StPO jedoch die Verletzteneigenschaft,
dadurch drohe eine Festschreibung der Rollenverteilung bereits im Ermitt-
lungsverfahren.

b) Ansichten der Literatur

In der Literatur wird die Gefahr der Vorverurteilung so nicht aufgegriffen.
Bis zur Einfiihrung der Legaldefinition des Begriffes der verletzten Person
in §373b StPO wurde tber diesen Terminus gestritten.®”> Im Rahmen
dieses Meinungsstreits wurde auch diskutiert, welchem Personenkreis das
Akteneinsichtsrecht gemidfd § 406e StPO denn zustiinde. Der Begrift der
verletzten Person miisse jedenfalls von der Voraussetzung des Interesses
im Sinne des § 406e StPO klar abgegrenzt werden, andernfalls konne je-
des in irgendeiner Form bestehende Interesse an der Akteneinsicht zur
Begrundung der Verletzteneigenschaft angefithrt werden.?® Dies wiirde
andernfalls zu einem weiten Anwendungsbereich der Vorschrift fithren.

c) Stellungnahme

Durch die Legaldefinition des Begriffs der verletzten Person ist ein Kritik-
punkt entscharft worden: Die Eigenschaft, Verletzte*r einer Straftat zu sein,
ist nun vom Gesetzgeber klargestellt worden.

Die Rollenverteilung im Strafverfahren birgt grundsétzlich die Gefahr
der Vorverurteilung, da vor dem Hintergrund der Beschuldigtenrechte zu
einem frithen Zeitpunkt im Ermittlungsverfahren festgelegt werden muss,
wer Beschuldigte*r und wer Zeug*in ist. Der Gesetzgeber hat diese Gefahr
jedoch gesehen und beugt ihr durch die strafprozessual normierten Ver-
dachtsgrade vor: Der Anfangsverdacht im Sinne des § 152 Abs.2 StPO ist
gegeben, wenn zureichende tatsdchliche Anhaltspunkte fiir eine Straftat
vorliegen. Der hinreichende Tatverdacht, der gemaf3 § 170 Abs.1 StPO fir

925 Vgl.obenB.IL. L
926 Riedel/Wallau NStZ 2003, 393.
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die Anklageerhebung gegeben sein muss, umfasst die Prognoseentschei-
dung, ob eine Verurteilung der beschuldigten Person wahrscheinlicher
ist als ein Freispruch.?” Der dringende Tatverdacht im Sinne des §112
Abs. 1 StPO liegt vor, wenn nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis eine
grofle Wahrscheinlichkeit dafiir besteht, dass die beschuldigte Person als
Téter*in oder Teilnehmer*in eine Straftat begangen hat, wobei ein strafba-
rer Versuch ausreichend ist.®?® Vor dem Hintergrund der Verdachtsgrade
ist durch die Strafverfolgungsbehorde neben der Sachverhaltsermittlung
vorrangig, eine Person als Beschuldigte*n zu identifizieren. Die Eigenschaft
als Beschuldigte*r setzt auf der subjektiven Seite den Verfolgungswillen der
Strafverfolgungsbehdrde voraus, welcher sich objektiv in einem Willensakt
manifestiert.?

Mithin ist eine gewisse Voreingenommenheit der Strafverfolgungsbehor-
den hinsichtlich der Rollenverteilung unabhéngig von den Rechten der
geschidigten Person gegeben. Die Kritik, dass die Beteiligungsrechte der
verletzten Person zu einer Vorverurteilung fithren wiirden, ist daher nicht
nachvollziehbar: Die frithe (und nicht abschlieflende) Festlegung auf eine
geschédigte Person fiithrt nicht intensiver zur Vorverurteilung als die Festle-
gung auf eine beschuldigte Person. Dariiber hinaus entscheidet das Gericht
tiber das Ergebnis der Beweisaufnahme gemif3 § 261 StPO nach seiner frei-
en, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschopften Uberzeugung — daraus
ergibt sich, dass das Gericht an die im Vorfeld zur Einrdumung bestimmter
Rechte zugewiesenen Rollen keinesfalls gebunden ist, sondern diese im
Rahmen der Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung iiberpriift. Auch
diese Regelung widerspricht einer befiirchteten Vorverurteilung.

Ferner besteht das sprachliche Problem, dass es fiir die Bezeichnung als
»geschadigte®, ,verletzte® oder ,betroffene” Person keine zum Status der be-
schuldigten, angeschuldigten oder angeklagten Person dquivalente Begriffe
gibt.

Einer Vorverurteilung wird auch dadurch vorgebeugt, dass fiir das Recht
der verletzten Person auf Beiordnung, §397a Abs.1 StPO, bzw. fiir das
Anschlussrecht als Nebenkldger*in, §§ 395, 396 StPO, nicht die einfache

927 HM,; statt vieler Gorf in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 170 Rn. 3; BGH, Urt. v. 18.5.2000
— III ZR 180/99.

928 HM; statt vieler Krauf§ in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 112 Rn. 9; BVerfG, Beschl. v.
12.9.1995 — 2 BvR2475/94.

929 Weingarten in: KK-StPO, 9. Aufl,, § 163a Rn. 2.
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Behauptung einer Katalogtat ausreichend ist; es muss die Moglichkeit der
Verurteilung wegen einer Katalogtat gegeben sein.?3

Vor Festlegung der Rollenverteilung erfolgt also stets eine Priifung sei-
tens der Polizei, der Staatsanwaltschaft und - je nach Antrag - des*der
Ermittlungsrichter*in. Ist die zunéchst als Geschéddigte*r gefithrte Person
nach Abschluss der Ermittlungen nicht als verletzt, insbesondere im Sinne
einer Katalogtat des § 395 Abs. 1 StPO, anzusehen, wird sie durch das erken-
nende Gericht nicht als Nebenkldger*in zugelassen. Ebenso wird durch das
erkennende Gericht iiber die Eréfinung des Hauptverfahrens und dadurch
inzident {iber die Angeschuldigteneigenschaft entschieden.

Es kann auch ein Vergleich zu anderen Rechtsgebieten gezogen werden:
Die Klagebefugnis des § 42 Abs.2 VwGO setzt voraus, dass der*die Kla-
ger*in geltend macht, durch den Verwaltungsakt oder seine Ablehnung
oder Unterlassung in seinen*ihren Rechten verletzt zu sein. Eine dhnliche
Regelung findet sich in § 72 ZPO hinsichtlich der Streitverkiindung, nach
der eine Partei, die fiir den Fall des fiir sie ungiinstigen Ausganges des
Rechtsstreits einen Anspruch auf Gewdhrleistung oder Schadloshaltung ge-
gen eine dritte Person erheben zu kdnnen glaubt, dieser dritten Person den
Streit verkiinden kann. In beiden Beispielen kommt es auf die Annahme
einer Person bzw. die Mdéglichkeit einer bestimmten Rechtslage an, durch
die ein Recht begriindet wird. Folglich ist das Ableiten einer Rechtspositi-
on basierend auf einer Méglichkeit dem Rechtssystem offensichtlich nicht
fremd.

Zusammenfassend ldsst sich kein Anhaltspunkt daftir erkennen, dass
die Beteiligungsrechte verletzter Personen die Vorverurteilung im Strafver-
fahren angesichts der Festlegung auf eine beschuldigte Person verstirken
wiirden.

2. Gefahr fiir die Wahrheitsfindung

Weiterer Kritikpunkt am Akteneinsichtsrecht ist die Gefahr fir die Wahr-
heitsfindung, welche sich durch die Kenntnis des*der Zeug*in des Akten-
inhalts ergebe; dadurch sei die Differenzierung in der Zeugenaussage zwi-
schen Erlebtem und Aktenstudium nicht mehr méglich.

930 Vgl. oben B. 1. 4. ¢) bb) (1).
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a) Argument Schiinemanns

Schiinemann fiihrt an, dass die Aktenkenntnis eine liickenlose Vorbereitung
der zeugenschaftlichen Aussage vor Gericht ermdgliche.”!

Die Bereitschaft der geschadigten Person, ihre Aussage zur Durchsetzung
eigener Interessen anhand des Aktenstudiums vorzubereiten, miisse ins
Kalkiil gezogen werden, da die verletzte Person durch eine Verurteilung im
Strafverfahren ihre Position in einem mdglichen anschlieflenden Zivilver-
fahren starken wiirde.

Der Anpassung von Zeugenaussagen konne am wirkungsvollsten da-
durch vorgebeugt werden, indem der*die Zeug*in allein auf sein*ihr eige-
nes Wissen verwiesen und von der Kenntnis von anderen Beweismitteln
abgeschnitten werde.

b) Ansichten der Literatur

In der Literatur wird das Argument Schiinemanns immer wieder aufgegrif-
fen und fortgefiihrt:

Hauptargument ist die — auch vom Gesetzgeber gewiinschte — Unvorein-
genommenheit des*der Zeug*in, die zur Wahrheitsfindung von enormer
Bedeutung ist. Der gesetzgeberische Wille findet seinen Ausdruck in der
Vorschrift des § 58 Abs. 1 StPO; nach dieser Norm sind Zeug*innen einzeln
und in Abwesenheit spéter zu horender Zeug*innen zu vernehmen. Dieser
Grundsatz, dass Verfahrensinhalte den Zeug*innen in ihrer Funktion als
Beweismittel eben gerade nicht vor ihrer Vernehmung zuginglich gemacht
werden sollen, werde nach Ansicht von Birte Meister durch die Gewahrung
von Akteneinsicht an die geschadigte Person durchbrochen.*

Klaus Schroth sieht es als problematisch an, dass Geschadigte in ihrer
Funktion als Zeug*innen mit einem Interesse am Ausgang des Strafverfah-
rens Akteneinsicht erhalten wiirden; die Versuchung sei - insbesondere bei
materiellem Interesse — grof3, die Aussage dem Akteninhalt anzupassen.®3?

Radtke sieht die Gefahr fiir die Wahrheitsfindung und somit eine Ge-
tahrdung des Untersuchungszwecks im Sinne des § 406e Abs. 2 StPO darin,
dass die Aktenkenntnis Einfluss auf die Wiirdigung der Zuverléssigkeit der

931 Schiinemann NStZ 1986, 193.
932 Meister, Die Versagung der Akteneinsicht des Verletzten, § 406e Abs. 2 StPO, S. 48.
933 Schroth NJW 20009, 2916.
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Aussage anhand der Aussagekonstanz haben konne.”3* Weigend greift in
diesem Zusammenhang einen Kritikpunkt auf, der sich schon bei Schiine-
mann andeutet: Die Aktenkenntnis entwerte die Aussage der geschddigten
Person in der Hauptverhandlung.®*® Dies bringe auch Nachteile fiir die
verletzte Person. Ahnlich sieht dies Gubitz, nach dessen Ansicht sich die
Bedeutung der Aussagekonstanz nach Akteneinsicht der geschéadigten Per-
son auf null reduzieren konne.”*® Schwenn dagegen nimmt an, dass die
Akteneinsicht gerade zur Einiibung der Aussagekonstanz genutzt werden
kénne und von dem erkennenden Gericht dann als Glaubwiirdigkeitsmerk-
mal verstanden werde; ebenso konne bei entsprechender (anwaltlicher)
Anleitung Realkennzeichen in die Aussage des*der Zeug*in eingebaut wer-
den; diese erfundenen Realkennzeichen fdnden sich haufiger bei opferan-
waltlich vertretenen Geschadigten.?”

Nach Herrmann bestehe die Gefahr fiir die Wahrheitsfindung durch die
Aktenkenntnis vor allem darin, dass das Opfer bewusst und unbewusst
seine Zeugenaussage in der Hauptverhandlung zu seinen Gunsten farben
und die angeklagte Person zu Unrecht belasten konne.>8

Eisenberg sieht die Gefahr fiir die Wahrheitsfindung bereits darin, dass
durch die anwaltliche Beratung eine inhaltliche Vorbereitung der Aussage
stattfinde; im Rahmen der Beratung werde fiir die geschadigte Person er-
kennbar, ob die zwischenzeitliche Beweislage mit der eigenen Vernehmung
vereinbar sei, wodurch eine Stabilisierung oder teilweise Modifizierung der
Aussage der verletzten Person erfolgen konne.>*

¢) Rechtsprechung

Die Rechtsprechung hat sich mit dem Kritikpunkt der Gefahr fiir die
Wahrheitsfindung durch die Gewédhrung der Akteneinsicht in verschiede-
nen Entscheidungen auseinandergesetzt.

934 Radtke NStZ 2015, 105.

935 Weigend NJW 1987, 1170.

936 Gubitz NStZ 2016, 367.

937 Schwenn StV 2010, 711; die angebliche Héufigkeit erfundener Realkennzeichen bei
opferanwaltlich vertretenen Verletzten basiert offenbar auf anekdotischer Evidenz,
denn der Autor nennt dazu keine entsprechende empirische Studie zum Nachweis
der Behauptung.

938 Herrmann ZIS 3/2010; ebenso Bader, Legitime Verletzteninteressen im Strafverfah-
ren, S. 87; Endler, Die Doppelstellung des Opferzeugen, S. 194.

939 Eisenberg JR 2016, 390.
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Das Bundesverfassungsgericht entschied am 31.1.2017%4° iiber die Verfas-
sungsbeschwerde eines damals Angeklagten, der gegen die Gewdhrung von
Akteneinsicht an die Nebenklagevertreterin durch die Staatsanwaltschaft
und das zustindige Amtsgericht Beschwerde eingelegt hatte. Die Gewih-
rung der Akteneinsicht erfolgte im Ermittlungsverfahren ohne Anhérung
des damals Beschuldigten. Uber die Beschwerde entschied das zustindige
Landgericht und verwarf diese als unzuldssig.

Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass die Zuriickweisung der
Beschwerde durch das Landgericht wegen prozessualer Uberholung den
Beschwerdefiihrer in seinem Recht auf Gewihrleistung effektiven Rechts-
schutzes, Art. 19 Abs. 4 GG, verletze. Art.19 Abs. 4 GG enthalte ein Grund-
recht auf effektiven und moglichst liickenlosen gerichtlichen Schutz gegen
Akte der offentlichen Gewalt. Der*die Biirgerin habe einen Anspruch
auf eine moglichst wirksame gerichtliche Kontrolle in allen ihm*ihr von
der Prozessordnung zur Verfiigung gestellten Instanzen; dabei diirfe das
Rechtsmittelgericht ein in der jeweiligen Rechtsordnung erdfinetes Rechts-
mittel nicht ineffektiv machen und fiir die beschwerdefithrende Person
Jleerlaufen” lassen. Zwar sei es mit dem Gebot, effektiven Rechtsschutz
zu gewdhrleisten, grundsitzlich vereinbar, wenn die Gerichte ein Rechts-
schutzinteresse nur so lange als gegeben ansehen, wie ein gerichtliches
Verfahren dazu dienen kann, eine gegenwirtige Beschwer auszurdumen,
einer Wiederholungsgefahr zu begegnen oder eine fortwirkende Beein-
trachtigung durch einen an sich beendeten Eingriff zu beseitigen. Ein
Rechtsschutzinteresse sei aber auch in Fillen erheblicher Grundrechtsein-
griffe gegeben, in denen die direkte Belastung durch den angegriffenen Ho-
heitsakt sich nach dem typischen Verfahrensablauf eine (kurze) Zeitspanne
betreffe, in welcher die betroffene Person die gerichtliche Entscheidung
in der von der Prozessordnung gegebenen Instanz kaum erlangen kann.
Effektiver Grundrechtsschutz gebiete es in diesen Fillen, dass die betroffene
Person Gelegenheit erhalte, die Berechtigung des schwerwiegenden und
tatsdchlich nicht mehr fortwirkenden Grundrechtseingrifts gerichtlich kla-
ren zu lassen.?%!

Nach Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts habe das zustdndige
Landgericht nicht hinreichend gepriift, ob im konkreten Einzelfall ein
entsprechend schwerwiegender Grundrechtseingriff vorliege; der Grund-
rechtseingriff konne dadurch vertieft werden, dass der Eingriff ohne Kennt-

940 BVerfG, Beschl. v. 31.1.2017 — 1 BvR 1259/16.
941 BVerfG, Beschl. v. 31.1.2017 — 1 BvR 1259/16.
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nis des Betroffenen durchgefiithrt wurde, der vor Gewédhrung der Aktenein-
sicht nicht angehort wurde, obwohl eine vorherige Anhérung regelmaflig
zu erfolgen habe.**? Zudem habe das Landgericht im Einzelfall zu priifen,
ob und inwieweit die Gewahrung von Akteneinsicht an die Nebenklagebe-
rechtigte als einzige Tatzeugin eine Gefdhrdung des Untersuchungszwecks
darstelle, die nach §406e Abs.2 S.2 StPO die Versagung der begehrten
Akteneinsicht rechtfertigen oder gebieten konne.

Mit dieser Entscheidung weist das Bundesverfassungsgericht darauf hin,
dass die Gewédhrung der Akteneinsicht bei Aussage-gegen-Aussage-Konstel-
lationen den Untersuchungszweck gefdhrden kénne, weshalb der Ableh-
nungsgrund des § 406e Abs.2 S.2 StPO zu priifen sei. Im Umkehrschluss
lasst sich daraus jedoch ableiten, dass eine pauschale Versagung der Ak-
teneinsicht bei Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen nicht angedacht ist.
Die Gefahr fiir die Wahrheitsfindung ist folglich im Einzelfall zu priifen; sie
ist keinesfalls pauschal durch die Gewédhrung der Akteneinsicht gegeben.

Wie oben bereits ausfithrlich dargestellt®® entschied der BGH mit Be-
schluss vom 5.4.2016, dass auch in Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen
fiir das Tatgericht regelmiflig keine Notwendigkeit bestehe, Feststellungen
zur gewahrten Akteneinsicht zu treffen. Die Wahrnehmung des Rechts
auf Akteneinsicht fithre nicht typischerweise zu einer Entwertung des Rea-
litatskriteriums der Aussagekonstanz. Bei einzelfallbezogenen Anzeichen,
beispielsweise einer konkreten Motivation der geschadigten Person zu einer
Falschaussage, sei die Gewdhrung der Akteneinsicht gesondert zu wiirdi-
gen.

Auch der BGH ist der Ansicht, dass die Gewédhrung von Akteneinsicht
fir sich genommen die Wahrheitsfindung nicht gefdhrdet. Lediglich im
konkreten Einzelfall kann eine Wiirdigung des Umstands, dass Aktenein-
sicht an den*die Zeug*in gewahrt wurde, zu erfolgen haben; durch diese
verstindige Wiirdigung durch das Tatgericht soll der Gefahr fiir die Wahr-
heitsfindung begegnet werden.

942 Dass der*die Betroffene vor Gewidhrung der Akteneinsicht an die geschadigte
Person bzw. ihren rechtlichen Beistand anzuhoren ist, hat das Bundesverfassungs-
gericht in seinem Beschluss vom 30.10.2016 - 1 BvR 1766/14 klargestellt: Die
Gewihrung von Akteneinsicht an Dritte sei regelméaflig mit einem Eingriff in
Grundrechtspositionen des*der Beschuldigten, namentlich in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung gemdfd Art.2 Abs.1 in Verbindung mit Art.1 Abs.1
GG, verbunden, daher sei die Staatsanwaltschaft vor Gewdhrung der Akteneinsicht
zu einer Anhérung des*der von dem Einsichtsersuchen betroffenen Beschuldigten
verpflichtet.

943 Vgl. oben C. 1.5.b) dd) (1).
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Im Ubrigen hat sich die Rechtsprechung wie oben ausgefiihrt®*4 mit der
Gewidhrung der Akteneinsicht im Zusammenhang mit der Frage der Ge-
fahr fiir die Wahrheitsfindung in Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen
befasst. Die obergerichtliche Rechtsprechung kommt teils zu der Auffas-
sung, der in § 406e Abs.2 S.2 StPO eingerdumte Ermessensspielraum sei
in Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen auf null reduziert. Mittlerwei-
le tiberwiegend wird vertreten, dass eine Gefdhrdung des Untersuchungs-
zwecks durch Gewihrung der Akteneinsicht in derartigen Konstellationen
nicht per se anzunehmen ist.

d) Aussagepsychologie

Ein mittlerweile verbreitetes Mittel der Aussagebewertung und -wiirdigung
- insbesondere in Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen — zum Zwecke
der Wahrheitsfindung sind aussagepsychologische Gutachten.

Besonders in Fillen, in denen die Zeugenaussage das wesentliche oder
einzige Beweismittel darstellt, hangt die Entscheidung maf3geblich davon
ab, ob die belastende Aussage glaubhaft ist. Die Aussagepsychologie er-
forscht wissenschaftlich die Glaubhaftigkeit von Aussagen; dem zugrunde
liegt die so genannte ,Undeutsch-Hypothese4>: Eine auf Erfahrungen
basierende (,wahre“) Aussage unterscheidet sich qualitativ, mithin durch
bestimmte feststellbare Merkmale, von einer nicht auf Erfahrungen basie-
renden (,falschen®) Aussage.

Daraus ergibt sich, dass die Aussagen von Zeug*innen auf das Vorhan-
densein bestimmter Kriterien analysiert werden konnen, um festzustellen,
ob sie auf tatsdchlich erlebten Ereignissen beruhen. Dieser Annahme hat
sich der BGH angeschlossen und in einer wegweisenden Entscheidung
zur Aussagepsychologie Mindestanforderungen fiir aussagepsychologische
Gutachten formuliert.?46

Die aussagepsychologische Bewertung geht von der Nullhypothese aus,
welche besagt, dass die Grundannahme vor der Begutachtung der fehlende
Erlebnishintergrund der Aussage ist. Erst wenn die Aussage hinreichend
Realkennzeichen enthdlt, also Merkmale, die bei einer erlebnisbasierten

944 Vgl. oben C.1.5.b) dd) (1) (a).
945 Undeutsch, Handbuch der Psychologie XI, S. 26.
946 BGH, Urt. v. 30.7.1999 - 1 StR 618/98.
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Aussage statistisch haufiger vorkommen als bei einer ausgedachten Aussage,
ist die Nullhypothese nicht mehr aufrechtzuerhalten.®*

Der BGH bezog sich in seinem Grundsatzurteil vom 30.7.1999°48 auf die
aussagepsychologische Begutachtung und begriindete damit den Standard
fiir aussagepsychologische Gutachten, der in der juristischen Praxis nach
wie vor gilt. Ziel der aussagepsychologischen Begutachtung sei nicht die
generelle Beurteilung der Glaubwiirdigkeit einer Person, sondern die Prii-
fung, ob deren Schilderungen mit einem tatsichlich erlebten Geschehen
in Einklang stehen kénnen. Das Verfahren gehe dabei hypothetisch von
der Nullhypothese aus. Erst wenn diese Annahme mit den vorliegenden
Befunden nicht mehr vereinbar sei, werde auf die Alternativhypothese - die
Wabhrheit der Aussage — {ibergegangen.

Dazu seien verschiedene Hypothesen zu bilden, darunter die Moglich-
keit bewusster Falschaussagen oder suggerierter Erinnerungen. Im Rahmen
der inhaltlichen Analyse werde die Aussage sodann auf Realkennzeichen
uberpriift, die erfahrungsgemaf3 bei tatsdchlich erlebten Ereignissen auftré-
ten, etwa logische Schliissigkeit, Detailreichtum, zeitlich-raumliche Einbet-
tung oder auch die Darstellung innerer Vorginge. Erlebnisbasierte Aussa-
gen wiirden sich qualitativ von erfundenen Schilderungen unterscheiden,
da Letztere typischerweise auf Allgemeinwissen beruhen und es erheblich
schwieriger sei, sie konsistent zu erfinden und aufrechtzuerhalten. Daher
wiirden erfundenen Aussagen oft spontane Selbstkorrekturen, Entlastungen
der beschuldigten Person oder die Darstellung unverstandener Details feh-
len.

Realkennzeichen diirften jedoch nicht schematisch oder blof3 quantitativ
ausgewertet werden. Auch kénne aus dem Fehlen solcher Merkmale keines-
falls automatisch auf die Unwahrheit der Aussage geschlossen werden -
etwaige Erinnerungsliicken oder emotionale Belastungen konnten diesen
Befund ebenfalls erklaren.

Erginzend zur Inhaltsanalyse erfolge eine Konstanzanalyse, in der die
Aussagen auf Ubereinstimmungen und Abweichungen zu friiheren Aussa-
gen hin untersucht wiirden. Diskrepanzen seien dabei nicht automatisch
Ausdruck mangelnder Glaubhaftigkeit, sondern konnten auch auf Erinne-
rungsunsicherheiten beruhen.

Da Realkennzeichen allein nicht zwischen erlebten und suggerierten
Inhalten unterscheiden lassen wiirden, sei zudem eine Fehlerquellenanalyse

947 Rennicke JuS 2020, 1118; so auch der BGH in seiner Entscheidung vom 30.7.1999 -
1 StR 618/98.
948 BGH, Urt. v. 30.7.1999 - 1 StR 618/98.
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erforderlich. Diese diene der Identifikation moglicher suggestiver Einfliisse,
wozu die Entstehungsbedingungen der Aussage umfassend rekonstruiert
werden miissten. Die Motivationsanalyse ziele auf potenzielle Griinde fiir
eine Falschbelastung ab, etwa im Verhiltnis zwischen Zeug*in und beschul-
digter Person oder hinsichtlich der mdglichen Folgen der Anschuldigung
tiir die Beteiligten.

Im Rahmen der Kompetenzanalyse werde schliefSlich gepriift, ob die
Aussagequalitat auch durch reine Erfindung oder durch andere Faktoren
erklarbar sein konnte. Dabei wiirden unter anderem kognitive, sprachliche
und deliktsbezogene Kompetenzen der aussagenden Person sowie personli-
che Besonderheiten wie etwa ein gesteigertes Bediirfnis nach Anerkennung
einbezogen. Bei Sexualdelikten konne zusdtzlich eine Sexualanamnese er-
forderlich sein. Die Erhebung erfolge mithilfe géngiger psychologischer
Diagnostik, etwa durch Befragung, Testverfahren oder standardisierte Fra-
gebdgen.

In den letzten Jahren hat der BGH sich sodann mehrfach dazu geduflert,
in welchen Fillen die Einholung eines aussagepsychologischen Gutachtens
notwendig sein soll, da die Sachkunde des Gerichts nicht zweifelsfrei aus-
reiche. Nicht pauschal geboten ist die Einholung eines aussagepsychologi-
schen Gutachtens bei Zeug*innen, die zum Tatzeitpunkt oder zum Zeit-
punkt der Aussage in kindlichem oder jugendlichem Alter sind.**® Demge-
geniiber kann sich die Notwendigkeit nach Ansicht der Rechtsprechung
ergeben, wenn der Sachverhalt oder die Aussageperson solche Besonderhei-
ten aufweist, dass Zweifel daran aufkommen konnen, ob die Sachkunde des
Gerichts auch zur Beurteilung der Glaubwiirdigkeit unter den gegebenen
besonderen Umstidnden ausreicht; dies konnen das Vorliegen einer organi-
schen Hirnschddigung bei der Aussageperson®?, die Drogenabhingigkeit
der Aussageperson®! sowie Hinweise auf eine Personlichkeitsstérung bei
dem*der Zeug*in sein®>2.

Die Methode der Aussagepsychologie ist trotz der klaren Positionierung
der Rechtsprechung als solche nicht unumstritten. Wahrend der BGH
in seinem Grundsatzurteil®? klarstellt, dass er die aussagepsychologische
Begutachtung fiir empirisch belegt hilt, kritisiert die juristische Literatur
zum Teil, dass bisher Studien fehlen, die sich umfassend mit der Thematik

949 BGH, Urt. v. 26.4.2006 - 2 StR 445/05.
950 BGH, Urt. v. 25.4.2006 - 1 StR 579/05

951 BGH, Beschl. v. 28.10.2008 - 3 StR 364/08.
952 BGH, Beschl. v. 28.10.2009 - 5 StR 419/09.
953 BGH, Urt. v. 30.7.1999 - 1 StR 618/98.
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der Aussagepsychologie befassen und die Glaubhaftigkeit von Aussagen
insgesamt untersuchen.’>*

Insbesondere gibt es bisher keinen empirischen Nachweis zur Zuver-
lassigkeit der Aussagegenese als Methode, um die mdoglicherweise bedeu-
tende Suggestionshypothese zu widerlegen.”>> Die wissenschaftliche For-
schung hat sich tiberwiegend auf den Bereich der kriterienorientierten
Inhaltsanalyse konzentriert, die als ein Werkzeug dient, um eine Differen-
zierung zwischen wahrem und erfundenem Bericht vorzunehmen. Eine
Unterscheidung von einer durch Suggestion hervorgerufenen und einer
erlebnisbasierten Aussage ist durch die merkmalsorientierte Inhaltsanalyse
allerdings nicht moglich. Volbert hat eine Auswertung von eigenem Gut-
achtenmaterial vorgenommen, welches nahelegt, dass Konstellationen, in
denen ausschliellich zwischen einer wahren und einer erfundenen Aussage
zu unterscheiden ist, in der forensischen Praxis nur einen sehr kleinen Teil
ausmache; in dem von ihr untersuchten Fallmaterial betraf dies weniger als
5 % der Fille.%>¢

Seitens der Aussagepsychologie wird der methodischen Kritik allerdings
vehement mit dem Hauptargument entgegen getreten, dass derzeit interna-
tional keine bessere Alternative der Wahrheitsfindung bekannt sei.®>”

aa) Objektive und subjektive Wahrheit

Allgemeiner Verfahrensgrundsatz ist der Ermittlungsgrundsatz, auch Prin-
zip der materiellen Wahrheit genannt. Nach diesem Prinzip ist in jedem
Strafverfahren der der Anklageschrift zugrundeliegende Sachverhalt von
Amts wegen aufzukldren.?>8

Das Strafverfahren will die objektive Wahrheit, folglich die tatsdchlichen
Geschehnisse, aufkldren. Die subjektive Wahrheit stellt dagegen das dar,
was eine Person fiir wahr hadlt. Ein Verstoff gegen die Wahrheitspflicht
von Zeug*innen ist durch die Vorschriften der §§ 153 ff. StGB strafbewehrt.

954 Makepeace ZIS 2021, 489; Bublitz ZIS 2021, 210; Kéhnken/Gallwitz in: Die Erhe-
bung und Bewertung von Zeugenaussagen im Strafprozess, S. 45.

955 Makepeace ZIS 2021, 489; Wolf FPPK 2019, 136; ders. FPPK 2020, 364; Volbert/
Schemmel/Tamm FPPK 2019, 108.

956 Volbert FPPK 2008, 12.

957 Niehaus/Krause, Wissenschaftsorientierung in Sexualstrafverfahren in Gefahr: Fort-
schritte und Opferinteressen stehen auf dem Spiel, S. 5.

958 Zipf, Strafprozefirecht, S. 80.
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Nach herrschender Meinung kniipft die Falschheit der Aussage an den
objektiven Wahrheitsbegriff an, demnach ist eine Aussage falsch, wenn sie
nicht mit dem tatsdchlichen Ablauf der Ereignisse iibereinstimmt.®> Die in
§138 ZPO zivilprozessual normierte Wahrheitspflicht verbietet den Partei-
en die prozessuale Liige, also Erklarungen wider besseren Wissens.”®® Die
zivilprozessuale Wahrheitspflicht stellt somit auf die subjektive Wahrheit
ab. Dieser Unterschied ist damit begriindet, dass der Zivilprozess die objek-
tive Wahrheit nicht unbedingt aufkliren kann oder muss, zivilrechtliche
Urteile kénnen auch auf unrichtigen oder nicht verifizierbaren Tatsachen
basieren.?®!

Wihrend Ziel des Strafverfahrens die Aufkldrung des Sachverhalts, wie
er sich objektiv zugetragen hat, ist, kann die Inhaltsanalyse der Aussagepsy-
chologie lediglich die subjektive Wahrheit einer Aussage aufdecken. Dies
bedeutet, dass ein Irrtum der Aussageperson nicht gegen die subjektive
Wahrheit der Aussage spricht, auch wenn die objektive Wahrheit durch
diese Aussage nicht ermittelt werden kann.”®?> Um eine durch Suggestion
beeinflusste Aussage, die aufgrund des suggestiven Einflusses von der Aus-
sageperson subjektiv als wahr empfunden wird, als solche zu erkennen, ist
bei der aussagepsychologischen Untersuchung die Aufkldrung der Aussage-
entstehung besonders bedeutsam.

Das Ergebnis der aussagepsychologischen Begutachtung - unter
Ausschluss einer moglichen Auto- oder Fremdsuggestion — ist die subjekti-
ve Wahrheit der Aussageperson und kann in der Beweiswiirdigung dadurch
lediglich als Indiz fiir die aufzuklarende materielle Wahrheit herangezogen
werden.%?

bb) Inhaltsbezogene Realitétskriterien

Inhaltsbezogene Realitdtskriterien sind Kriterien, anhand derer die Erleb-
nisbasiertheit von Aussagen bewertet werden kann. Zur Bewertung der
Aussage wird an dieser Stelle der Inhalt der Aussage anhand diverser Krite-
rien untersucht.

959 Kudlich in: BeckOK StGB, 64. Ed., §153 Rn. 7.

960 Stadler in: Musielak/Voit, ZPO, 21. Aufl., § 138 Rn. 2.

961 Stadler in: Musielak/Voit, ZPO, 21. Aufl., § 138 Rn. 2.

962 Geipel, Beweisfithrung und Liigenerkennung vor Gericht, § 4, S. 136.
963 Makepeace ZIS 2021, 489.
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Zu unterscheiden sind kognitive Aspekte sowie die strategische Selbst-
darstellung der Aussageperson.®4

Die kognitiven Aspekte umfassen Detailreichtum der Aussage, Ge-
sprachswiedergabe, Mimik und Gestik, Interaktionen, Komplikationen, die
Schilderung von Nebensichlichkeiten, raum-zeitliche Verhaltnisse, Gefiih-
le, Assoziationen und unverstandene Ablaufe sowie logische Konsistenz der
Aussage.”®

(1) Detailreichtum

Das Kriterium der Detaildichte sollte nicht zu dem Schluss fithren, dass
eine quantitativ detailreiche Aussage in jedem Fall wahr ist; vielmehr deutet
Detailreichtum auf subjektive Wahrheit hin, wenn die aussagende Person
zum Kerngeschehen detailliert aussagt.®®® Zu beachten ist allerdings, dass
Detailreichtum zuweilen auch in Falschaussagen vorkommt, so dass dieses
Kriterium als Ausschlussmerkmal zu betrachten ist.”¢”

(2) Wiedergabe von Gesprachsinhalten

Auf subjektive Wahrheit deutet nach empirischer Forschung®® hin, wenn
der*die Zeug*in Gesprachsinhalte wiedergibt, sofern das Gesprach zum
Kerngeschehen gehort, aber nicht die zu beweisende Haupttatsache, bei-
spielsweise ein belauschtes Gestiandnis, betriftt.?®

964 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn. 241, 260.

965 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn. 239-259.

966 Wendler/Hoffmann, Technik und Taktik der Befragung, 2. Aufl., Rn. 131; Effer-Uhe/
Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl.,, Rn. 242; Steller/Kéhnken in: Psychologi-
cal Methods in Criminal Investigation and Evidence, 1989, S. 217.

967 Niehaus/Krause/Schmidke, Zeitschrift fir Sozialpsychologie, 36 (4) 2005, S.185.

968 von Buch/Miiller/Kihler, Rechtspsychologie, S.34f.; Amado/Arce/Farifia/Valrifio
in: International Journal of Clinical and Health Psychology, 2016, 16(2), 205.

969 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn. 243; Bender/Nack/Treuer,
Tatsachenfeststellung vor Gericht, Rn. 429; Niehaus in: Handbuch der Rechtspsy-
chologie, S. 314.
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(3) Schilderung von Mimik und Gestik

Realitdtskriterium einer Aussage ist weiter die Schilderung von Mimik und
Gestik der Beteiligten,””® ebenso wie Beschreibungen von Interaktionen,
namentlich Handlungen und Handlungsketten.”!

(4) Komplikationen, Gefiihlsbeschreibungen, Assoziationen

Schildert der*die Zeug*in Komplikationen im Handlungsablauf, also Miss-
verstindnisse, erfolglose Versuche, Storungen durch Dritte, enttduschte Er-
wartungen, deutet dies auf subjektive Wahrheit hin.”? Das Gleiche gilt
fir Gefiihlsbeschreibungen, sofern diese differenziert erfolgen und nicht
nur naheliegende Emotionen dargestellt werden; fiir einen Erlebnisbezug
sprechen individuelle, originelle und auch zwiespéltige Gefiihle.?”? In die-
sem Zusammenhang sind auch die Schilderung von Assoziationen, bei-
spielsweise Erinnerung an ein anderes Ereignis in der konkreten Situation,
und unverstandene Abldufe, also Geschehen, die zwar beschrieben werden
kénnen, sich aber aulerhalb des Verstindnishorizontes der Aussageperson
befinden, zu nennen.’”*

(5) Nebensachlichkeiten

Beschreibt der*die Zeug*in Nebensichlichkeiten, die rechtlich keine ent-
scheidende Rolle fiir das Kerngeschehen spielen, aber im Gesamtzusam-

970 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn. 244; Wendler/Hoffmann,
Technik und Taktik der Befragung, 2. Aufl., Rn. 135.

971 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn. 245; Bender/Nack/Treuer,
Tatsachenfeststellung vor Gericht, Rn. 432; Niehaus in: Handbuch der Rechtspsy-
chologie, S. 314.

972  Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn. 246; Bender/Nack/Treuer,
Tatsachenfeststellung vor Gericht, Rn. 433; Niehaus in: Handbuch der Rechtspsy-
chologie, S. 314; Undeutsch, Handbuch der Psychologie XI, S. 153.

973  Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn. 252 f.; Bender/Nack/Treu-
er, Tatsachenfeststellung vor Gericht, Rn. 453 f.; Niehaus in: Handbuch der Rechts-
psychologie, S. 314; Wendler/Hoffmann, Technik und Taktik der Befragung, 2. Aufl.,
Rn. 141.

974 Amado/Arce/Farifia/Valrifio in: International Journal of Clinical and Health Psy-
chology, 2016, 16(2), 205; Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fir Juristen, 1.Aufl,
Rn. 256; Undeutsch, Handbuch der Psychologie XI, S. 141.
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menhang sinnvoll erscheinen, spricht dies fiir einen Erlebnisbezug der Aus-
sage.””> Dies gilt auch, wenn die Aussageperson Einzelheiten zu raumlichen
Anordnungen und Stellungen sowie zum zeitlichen Ablauf schildert.”

(6) Logische Konsistenz

Fiir die subjektive Wahrheit spricht zudem die logische Konsistenz der
Aussage, insbesondere bei komplexen Sachverhalten; logische Konsistenz
meint, dass samtliche Bestandteile folgerichtig und widerspruchslos ge-
schildert werden.?””

(7) Selbstdarstellung

Auf die Erlebnisbasiertheit der Aussage ldsst auch die strategische Selbst-
darstellung schlieflen, namentlich die Selbstbelastung und Entlastung der
beschuldigten Person. Fiir die subjektive Wahrheit spricht grundsatzlich,
wenn die aussagende Person sich selbst belastet oder sich sonst negativ
darstellt.”” Auf der anderen Seite deuten entlastende Aussagebestandteile
betreffend die beschuldigte Person ebenfalls auf den Realitdtsgehalt der
Aussage hin.%7°

cc) Strukturelle Realitatskriterien

Diverse Realitdtskriterien untersuchen die strukturellen Merkmale einer
Zeugenaussage; in der juristischen Praxis wird das strukturelle Kriterium
der Konstanz einer Aussage meist besonders gewiirdigt, die Aussagepsycho-
logie kennt allerdings deutlich mehr Merkmale, welche die Struktur der
Aussage betreffen.

975 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn. 249; Bender/Nack/Treuer,
Tatsachenfeststellung vor Gericht, Rn. 439.; Niehaus in: Handbuch der Rechtspsy-
chologie, S. 314.

976 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn. 250.; Bender/Nack/Treuer,
Tatsachenfeststellung vor Gericht, Rn. 443.

977 Wendler/Hoffmann, Technik und Taktik der Befragung, 2. Aufl., Rn. 147; Effer-Uhe/
Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn.259; Niehaus in: Handbuch der
Rechtspsychologie, S. 313.

978 Wendler/Hoffmann, Technik und Taktik der Befragung, 2. Aufl., Rn. 113.

979  Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn. 265.
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(1) Strukturgleichheit

Das Kriterium der Strukturgleichheit der Aussage beschreibt den Grund-
satz, dass eine erlebnisbasierte Aussage einen strukturgleichen Aufbau er-
warten lasst. Dies betrifft einerseits inhaltliche Gesichtspunkte, aber auch
Sprache in Fluss, Ausdruck, Tempo, Verwendung von Hochdeutsch oder
Dialekt sowie den Wechsel von tatbestandsrelevanten Schilderungen und
Nebensichliches.?8? Das Gleiche gilt fiir die Ausgeglichenheit der Detailtie-
fe im Kern- und Randgeschehen.®!

Strukturbriiche in den genannten Bereichen konnen auf eine nicht erleb-
nisbasierte Aussage hindeuten, sofern diese Briiche jedenfalls nicht erklar-
lich sind.

(2) Tempo

Ein weiteres Merkmal einer subjektiv wahren Aussage ist nach Bewertung
der Aussagepsychologie das Tempo, in dem eine Aussage vorgetragen wird.
Danach wird von einer subjektiv wahr aussagenden Person erwartet, dass
sie den Sachverhalt frei prompt und in gleichbleibendem Tempo schildert
und in der Lage ist, auf Nachfrage Details im gleichen Tempo zu ergin-
zen.%2

Ein*e Zeug*in, der*die liigt, diirfte jedenfalls bei Details zogern und den
fliissigen Erzahlstil im Gegensatz zum einstudierten Teil nicht aufrechter-
halten kénnen.%83

(3) Spontane Darstellung

Im Gegensatz zu einer vorbereiteten erfundenen Aussage schildern
Zeug*innen einen erlebnisbasierten Sachverhalt spontan und teils unge-

980 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn. 268; Bender/Nack/Treuer,
Tatsachenfeststellung vor Gericht, Rn. 466; Wendler/Hoffmann, Technik und Taktik
der Befragung, 2. Aufl.,, Rn. 144.

981 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn. 269.

982 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn 271; Bender/Nack/Treuer,
Tatsachenfeststellung vor Gericht, Rn. 479.

983  Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn 271; Bender/Nack/Treuer,
Tatsachenfeststellung vor Gericht, Rn.480; Geipel, Handbuch der Beweiswiirdi-
gung, 3. Aufl,, § 26 Rn. 60.
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steuert, mithin nicht unbedingt in chronologischer Reihenfolge, sondern
impulsiv und assoziativ.?%4

Umgekehrt deutet eine gesteuerte Erzahlung allerdings nicht auf subjek-
tive Unwahrheit hin, da insbesondere erwachsene, normalbegabte Zeug*in-
nen einen Sachverhalt durchaus geordnet wiedergeben kénnen %8

(4) Homogenitét und Verflechtung

Weitere Realitdtskriterien sind die Homogenitdt der Aussage und die Ver-
flechtung des geschilderten Sachverhalts mit weiteren tiberpriifbaren Tatsa-
chen.%86

Die Homogenitdt der Aussage meint, dass sich Bestandteile der Aussage
wechselseitig ergdnzen, so dass nichts Wesentliches unerklarlich bleibt.””

(5) Konstanz und Inkonstanz

In der juristischen Praxis ein besonders beachtetes Kriterium ist die Kon-
stanz zwischen mehreren Aussagen; der*die Zeug*in muss in der Regel
mehrfach, jedenfalls regelmaflig ein Mal im Ermittlungsverfahren und ein
Mal im Hauptverfahren, aussagen. Diese zwei Aussagen konnen auf ihre
Konstanz hin analysiert werden. Dabei wire es aber eine Fehlannahme,
wenn man von absoluter Konstanz auf den Erlebnishintergrund der Aussa-
ge schlieflen wiirde.”88

Zu erwarten ist, dass eine Aussage jedenfalls im Kerngeschehen, mithin
in dem Bereich, der fiir die Aussageperson das Kerngeschehen darstellt,
inhaltlich konstant hinsichtlich der beteiligten Personen, des Tatortes, der

984 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn. 272; Bender/Nack/Treuer,
Tatsachenfeststellung vor Gericht, Rn. 485.

985 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn.273; Wendler/Hoffmann,
Technik und Taktik der Befragung, 2. Aufl., Rn. 146.

986 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn 276; Bender/Nack/Treuer,
Tatsachenfeststellung vor Gericht, Rn. 489, 495f..; Geipel, Handbuch der Beweis-
wiirdigung, 3. Aufl,, § 26 Rn. 85 ff., 128.

987 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn 275; Bender/Nack/Treuer,
Tatsachenfeststellung vor Gericht, Rn.490; Geipel, Handbuch der Beweiswiirdi-
gung, 3. Aufl,, § 26 Rn. 128; Wendler/Hoffmann, Technik und Taktik der Befragung,
2. Aufl., Rn. 143.

988  Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn 277.
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eigenen Beteiligung der Aussageperson, unmittelbar relevanter Gegenstan-
de, der Fortbewegungsart und der ungefahren Lichtverhiltnisse ist.%%

Sind Schilderungen beziiglich Nebengeschehen, zeitlichen Handlungs-
abfolgen, Haufigkeiten, Schitzungen, korperlichen Positionswechsel, unan-
genehmen Empfindungen wie Schmerzen und nicht am Kerngeschehen
beteiligten Personen inkonstant, widerspricht dies im Grundsatz nicht
einem Erlebnishintergrund der Aussage.”? Allerdings ist die Datenlage fiir
diese Annahme nach wie vor iiberschaubar, so dass die Konstanzpriifung

nicht ausschlaggebend sein sollte und nicht schematisch angewandt werden
darf.9!

(6) Wechselseitige Ergdnzungen durch weitere Zeug*innen

Denknotwendig ist es ein weiteres Realitdtskriterium, wenn Erganzungen
durch weitere Zeug*innen logisch in das Gesamtbild des Geschehens pas-
sen.”%?

(7) Strukturvergleich mit weiteren Aussagen der Aussageperson

Ebenso gehort zu den strukturellen Realitédtskriterien der Aussagepsycholo-
gie eine Strukturgleichheit in anderen Aussagen derselben Aussageperson;
dazu kann auch eine Aussage aus einem anderen Verfahren herangezogen
werden.

989 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl, Rn278; Bender/Nack/Treu-
er, Tatsachenfeststellung vor Gericht, Rn. 502; Geipel, Handbuch der Beweiswiir-
digung, 3. Aufl,, § 26 Rn. 130 ff.; Wendler/Hoffmann, Technik und Taktik der Befra-
gung, 2. Aufl.,, Rn. 148 ff.

990 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn 279; Bender/Nack/Treuer,
Tatsachenfeststellung vor Gericht, Rn. 503.

991 Bender/Nack/Treuer, Tatsachenfeststellung vor Gericht, Rn. 504.

992 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn 281; Bender/Nack/Treuer,
Tatsachenfeststellung vor Gericht, Rn. 516.

993  Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn 282; Geipel, Handbuch der
Beweiswiirdigung, 3. Aufl,, § 26 Rn. 117.
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dd) Aussageanalyse unter Beriicksichtigung der Akteneinsicht

Die Frage, wie sich die Aktenkenntnis der geschadigten Person auf eine
aussagepsychologische Begutachtung auswirkt, wurde bisher wenig disku-
tiert oder empirisch erforscht.

Es wird jedenfalls angenommen, dass die Konstanz einer Aussage nach
Aktenstudium kein valides Merkmal mehr zur Beurteilung des Erlebnishin-
tergrundes der Aussage sein kann.*** Das Gleiche diirfte fiir das Kriterium
des Detailreichtums gelten, da sich die geschéadigte Person durch das Stu-
dium der eigenen Aussage im Ermittlungsverfahren Details besser einpra-
gen kann. Auch der Qualitits-Kompetenz-Abgleich, bei dem die Qualitat
der infrage stehenden Aussage mit der Kompetenz der Aussageperson,
mithin mit ijhrer allgemeinen intellektuellen Leistungsfahigkeit und ihrer
bereichspezifischen Erfahrung, in Relation gesetzt wird, um zu beurteilen,
ob eine Falschaussage angesichts der individuellen Kompetenz der Aussa-
geperson moglich wire, konnte durch Aktenkenntnis erschwert werden;
eine Falschaussage nach Studium der Akte zu reproduzieren, konnte fiir
die Aussageperson leichter méglich sein, als diese aus ihrer Erinnerung zu
rekonstruieren.

Die Rechtsprechung geht demgegeniiber wie bereits erldutert davon aus,
dass die Aktenkenntnis der geschéadigten Person nicht typischerweise mit
einer Entwertung des Realitdtskriteriums der Aussagekonstanz einherge-
he. 995

Wihrend die Auswirkung der Aktenkenntnis auf die aussagepsychologi-
sche Begutachtung nicht empirisch erforscht ist, existiert empirische For-
schung betreffend das mit der Aktenkenntnis vergleichbare Phénomen des
»coachings® In diesem Fall werden Zeug*innen mit den Realkennzeichen
vertraut gemacht und in Vorbereitung ihrer Zeugenaussage konkret priapa-
riert. Untersuchungen zeigen, dass Aussagen, die durch Training beeinflusst
wurden, mehr erkennbare Realitatskennzeichen aufweisen als unbehandel-
te falsche Aussagen. Dadurch wird es schwierig, zwischen trainierten und
tatsachlich erlebten Aussagen zu unterscheiden. In einer Studie mit erwach-
senen Teilnehmer*innen konnte ein Gutachter nur 27 % der trainierten
Liigen im Vergleich zu 69 % der reguldren Liigen identifizieren; selbst nach-

994 Kéhnken/Gallwitz in: Deckers/Kohnken, Die Erhebung und Bewertung von Zeu-
genaussagen im Strafprozess, 4. Bd., S. 37; Makepiece ZIS 2021, 489; Baumhdfer/Da-
ber/Wenske NStZ, 562.

995 BGH, Beschl. v. 5.4.2016 — 5 StR 40/16; kritisch Eisenberg JR 2016, 390.
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dem der Gutachter dariiber informiert wurde, dass einige der Proband*in-
nen speziell geschult wurden, stieg die Trefferquote bei der Identifikation
von trainierten Liigen bei einer erneuten Auswertung lediglich auf 40 %.9%¢

Eine Hypothese hinsichtlich der Auswirkungen der Aktenkenntnis auf
die Aussage der Aussageperson ist im Umkehrschluss aus dem Vorgesagten,
dass die Aktenkenntnis die Realitdtskriterien der Konstanz und des Detail-
reichtums betrifft und somit auf einen kleinen Bereich der Realkennzeichen
beschrankt werden kann. Durch die Aktenkenntnis ist allerdings der Qua-
litats-Kompetenz-Abgleich praktisch nicht mehr moglich, so dass sich das
Studium der eigenen Aussage in dem Bereich negativ auf die Glaubhaftig-
keit der Aussage auswirken diirfte.?”

Dariiber hinaus ist anzunehmen, dass auch ein*e gecoachte*r Zeug*in
eine erhebliche kognitive Leistung erbringen muss, um seine*ihre Aussage
anhand antrainierten Wissens um Realkennzeichen anzupassen.*® Demge-
geniiber ist das konkrete Coaching der Aussageperson im Hinblick auf die
Realitétskriterien auch fiir eine*n aussagepsychologische*n Sachverstandi-
ge*n in den liberwiegenden Fillen nicht erkennbar und aus diesem Grund
fatal fiir die Wahrheitsfindung.

ee) Zwischenfazit

Die Aussagepsychologie hat valide Kriterien zur Analyse von Zeugenaus-
sagen im Hinblick auf ihren Wahrheitsgehalt entwickelt. Wie sich die
Aktenkenntnis der geschadigten Person auf ihre Aussage auswirkt, ist bis-
her nicht empirisch erforscht. Aus Sicht der Aussagepsychologie ist die
Aktenkenntnis in drei Bereichen problematisch:**° Hinsichtlich der Reali-
tatskriterien der Konstanz und des Detailreichtums kann das Studium der
eigenen Aussage dazu fiihren, dass Details und Inhalt der Aussage eingeiibt
werden, um eine kiinstliche Konstanz und scheinbaren Detailreichtum her-
zustellen. Des Weiteren kann der Qualitits-Kompetenz-Abgleich dergestalt
beeintrichtigt sein, dass die Reproduktion einer Falschaussage durch das

996 Vrij/Kneller/Mann, The effect of informing liars about Criteria-Based Content Ana-
lysis on their ability to deceive CBCA-raters, S. 65; kritisch Niehaus in: Handbuch
der Rechtspsychologie, S. 317.

997 Empirisch erforscht wurde diese Frage nicht. Zu beriicksichtigen sind im Einzelfall
auch die intellektuellen Fahigkeiten der konkreten Aussageperson. Das Gleiche gilt
mutmafllich fiir das Coaching von Zeug*innen.

998 Ebenso Niehaus in: Handbuch der Rechtspsychologie, S. 317.

999 Es handelt sich dabei um Hypothesen, die empirisch zu erforschen sind.
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Einstudieren der eigenen Aussage leichter mdglich sein diirfte. Die Wahr-
heitsfindung ist aber ebenso beeintréachtigt, wenn die Aussageperson sich
nach ihrer Zeugenaussage im Ermittlungsverfahren (oder gegebenenfalls
auch davor) detaillierte Notizen anfertigt und diese repetiert.

Das gezielte Coaching der Aussageperson in Bezug auf die Realitétskrite-
rien ist fiir eine*n aussagepsychologische*n Sachverstindige*n in den meis-
ten Fillen nicht erkennbar und daher problematisch fiir die Suche nach
der Wahrheit. Ein Coaching hinsichtlich der Realkennzeichen ist allerdings
auch ohne Akteneinsicht abstrakt moglich.

Es liegt bislang keine belastbare empirische Forschung in der Aussage-
psychologie vor, die eine fundierte Begriindung gegen die Gewahrung von
Akteneinsicht ermdglichen wiirde. Zudem ist eine Gefahr fiir die Wahr-
heitsfindung aus aussagepsychologischer Sicht auch ohne Aktenkenntnis
durch Coaching oder das Anfertigen von Notizen mdoglich, so dass die hy-
pothetische Gefdhrdung durch das Aktenstudium der Aussageperson keine
stichhaltige Erwégung gegen die Gewédhrung von Akteneinsicht ist.

e) Stellungnahme

Schiinemann (und ihm folgend auch Schroth'©%9) unterstellt mit seinem
Argument der geschidigten Person, dass diese sich fiir ein sich moglicher-
weise anschlieffendes Zivilverfahren im Strafverfahren in eine moglichst
gute Position bringen wollen wiirde; aus diesem Grund vermutet er eine
gewisse Bereitschaft, den Akteninhalt besonders zu studieren.

An dieser Stelle verkennt Schiinemann (und ihm folgend auch
Eisenbergl®"), dass die durchschnittliche Aussageperson keine besonders
umfangreichen Kenntnisse hinsichtlich der Glaubhaftigkeitsbeurteilung
einer Aussage haben diirfte. Auch die Rechtsprechung greift beziiglich der
Einschatzung der Glaubhaftigkeit von Angaben auf die von der Aussagepsy-
chologie entwickelten Kriterien zuriick. Die gewiefte Aussageperson miisste
ihre Aussage mit dem Akteninhalt insgesamt abgleichen, die Schwichen
ihrer Aussage analysieren und im Sinne der Realitétskriterien anpassen und
verbessern; dies scheint bei Kenntnis der strafrechtverfahrensrechtlichen
Praxis abwegig. Zu erwarten wire eher, dass die Aussageperson schlicht
ihre eigene Aussage nochmals liest, um sich besser zu erinnern. An dieser

1000 Vgl. C.11.2.b).
1001 Vgl. C.11.2.b).
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Stelle ist Schiinemann darin zuzustimmen, dass grundsitzlich die Gefahr
besteht, dass der*die Zeug*in durch das selbststindige Auffrischen der
Erinnerung nicht mehr unterscheiden kann, ob er*sie im Rahmen der
Zeugenaussage lediglich Angelesenes wiedergibt oder sich tatsdchlich an
das Geschehen erinnert. Allerdings ist hier ebenfalls zu betonen, dass durch
dieses Vorgehen zwar die Wahrheitsfindung, nicht aber die Effektivitat
der Verteidigung gefdhrdet sein kann: Eine wortgenaue Wiederholung der
Zeugenaussage vor Gericht deutet eher auf fehlende Glaubhaftigkeit hin,!002
so dass sich dies fiir die angeklagte Person positiv (und, wie ebenfalls Wei-
gend'%% argumentiert, fiir die verletzte Person negativ) auswirken diirfte.

Die Rechtsprechung'®®* raumt der Aussageperson demgegeniiber ein
Vorbereitungsrecht auf ihre Zeugenaussage ein;'°% danach wire es legitim,
dass der*die Zeug*in sich nach seiner*ihrer polizeilichen Aussage Notizen
macht und diese zur Vorbereitung der Zeugenaussage im Hauptverfahren
nochmals liest. Insgesamt scheint die Rechtsprechung keine besondere Ge-
téhrdung der Wahrheitsfindung durch die Aktenkenntnis der geschadigten
Person anzunehmen. Nach BGH-Rechtsprechung ist selbst in Aussage-ge-
gen-Aussage-Konstellationen das Tatgericht in der Regel nicht dazu ver-
pflichtet, Feststellungen zur gewahrten Akteneinsicht zu treffen; ohne wei-
tere Begriindung oder Referenz wird angenommen, dass die Aktenkenntnis
der geschadigten Person typischerweise nicht automatisch zu einer Beein-
trachtigung des Realitétskriteriums der Aussagekonstanz fithre. Der BGH
unterstreicht ebenfalls, dass die alleinige Gewdhrung von Akteneinsicht die
Suche nach der Wahrheit nicht zwangslaufig gefahrde. Lediglich in spezifi-
schen Einzelféllen kénnte eine Beriicksichtigung der Tatsache, dass Akten-
einsicht gewdhrt wurde, erforderlich sein. Das sachgerechte Abwégen dieser
Umstdnde durch das Tatgericht soll dazu dienen, moglichen Risiken fiir
die Wahrheitsfindung entgegenzuwirken. Diese Ansicht iiberzeugt so pau-
schal jedenfalls nicht: Gerade die Konstanz kann durch die Aktenkenntnis
in Leidenschaft gezogen werden; aufgrund der tibrigen Glaubhaftigkeits-
merkmale, die zur Bewertung der Aussage herangezogen werden konnen,
muss die Akteneinsicht dennoch nicht unweigerlich die Wahrheitsfindung
gefdhrden.

1002 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie fiir Juristen, 1. Aufl., Rn 277.
1003 Vgl. C.IL. 2. b).

1004 Vgl. insgesamt C. II. 2. ¢).

1005 BGH, Urt. v. 28.11.1950 - 2 StR 50/50.
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Schiinemann (und ihm folgend auch Radtke und Gubitz)'%% ist zwar
- im Gegensatz zur BGH-Rechtsprechung - zuzugestehen, dass sich die
Aktenkenntnis auf die Wahrheitsfindung insofern negativ auswirken kann,
als dass jedenfalls zwei Realitdtskriterien im Rahmen der aussagepsycholo-
gischen Begutachtung, namentlich die Konstanz und der Detailreichtum,
nach Aktenstudium nicht mehr valide sein diirften. Inwiefern sich die
Aktenkenntnis iiberhaupt auf eine aussagepsychologische Analyse der Aus-
sage auswirkt, ob der Sachverstindigenbeweis damit méglicherweise véllig
unbrauchbar wird, ist empirisch allerdings nicht erforscht.

Herrmann'® betont die Gefahr fiir die Wahrheitsfindung durch die
Kenntnis der Akten, da das Opfer bewusst oder unbewusst seine Aussage in
der Hauptverhandlung zu seinen Gunsten gestalten und den Angeklagten
zu Unrecht belasten konnte. Ebenso argumentiert das OLG Hamburg!0%8,
wenn es gemdfd §406e Abs.2 S.2 StPO die Akteneinsicht aufgrund der
Gefdhrdung des Untersuchungszwecks versagt. Die unbewusste Anpassung
der Aussage durch die Kenntnis des Akteninhalts erfordert weder Kenntnis
der Glaubhaftigkeitsmerkmale noch ein monetéres Interesse der geschidig-
ten Person, so dass diese Moglichkeit tatsdchlich ein Problem darstellen
kann. Die rechtspsychologische Forschung geht jedoch davon aus, dass
ein traumatisches Erlebnis von der betroffenen Person auch nach linge-
rem Zeitraum noch akkurat erinnert werden kann.°® Das unbewusste
Anpassen der Aussage wire somit eher fiir Randzeug*innen problematisch,
wiahrend die geschéddigte Person nach aussage- und geddchtnispsychologi-
scher Forschung das schidigende Ereignis aus ihrer Erinnerung schildern
kénnen diirfte.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine gewisse Gefahr fiir die
Wahrheitsfindung nicht von der Hand zu weisen ist: Das Kriterium der
Konstanz kann gegebenenfalls nicht mehr bewertet werden, das Gleiche
gilt fir das Glaubhaftigkeitsmerkmal des Detailreichtums. Die Auswirkung
der Aktenkenntnis auf eine mogliche aussagepsychologische Beurteilung
der Aussage ist unbekannt. Angesichts der Fiille von Realkennzeichen, die
von der Aussagepsychologie entwickelt wurden und zur Bewertung der
Aussage zur Verfiigung stehen, ist die Gefahr fiir die Wahrheitsfindung
insgesamt aber eher als gering einzuschitzen.

1006 Vgl. C.1L 2.b).

1007 Vgl. C.1I. 2. b).

1008 OLG Hamburg, Beschl. v. 31.8.2023 - 5 Ws 69/23.
1009 Volbert/Schemmel/Tamm FPPK 2019, 108.
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Der ohnehin geringen Gefahr fiir die Wahrheitsfindung kann begegnet
werden, indem die Akteneinsicht erst nach aussagepsychologischer Begut-
achtung gewahrt wird, sofern ein solches Gutachten denn angestrebt wird.

Eine andere Moglichkeit ist - wie bereits diskutiert!? - die in der Praxis
mittlerweile iberwiegend umgesetzte Verfahrensweise, die Akte nur an den
anwaltlichen Beistand herauszugeben; dieser muss zusichern, die Ermitt-
lungsakte an die geschéddigte Person nicht auszuliefern. Zwar wird von
Kritiker*innen'®!! bemingelt, dass der anwaltliche Beistand berufsrechtlich
gemafd §§11 Abs.1 S.1, 19 Abs.2 BORA verpflichtet sei, iiber alle fiir den
Fortgang der Sache wesentlichen Vorginge und Mafinahmen unverziiglich
zu unterrichten und von allen wesentlichen erhaltenen oder versandten
Schriftstiicken Kenntnis zu geben; diese Verpflichtung erreicht jedoch dort
ihre Grenze, wo die Interessen der Mandant*in durch die Weitergabe ge-
fahrdet wird!%'2, Selbst wenn die Wahrheitsfindung durch die Akteneinsicht
nur gering tangiert wird, besteht praktisch die Gefahr, dass durch eine
letztlich unglaubhafte Aussage das Adhdsionsverfahren, ein sich anschlie-
Bendes Zivilverfahren oder auch Anspriiche im Opferentschadigungsrecht
gefahrdet werden.

Folglich ist die grundsitzlich nicht tiberpriifbare Zusicherung des an-
waltlichen Beistands durchaus geeignet, die ohnehin geringe Gefédhrdung
der Wahrheitsfindung zu beseitigen.

3. Gefahr fir die Effektivitit der Verteidigung

Ein weiterer Kritikpunkt am Akteneinsichtsrecht ist die Gefahr fiir die
Effektivitdt der Verteidigung. Die Méglichkeit der Aktenkenntnis stirke das
Opfer tiberproportional, wodurch die Position der beschuldigten Person
geschwicht werde.

a) Argument Schiinemanns

Schiinemann sieht durch die Offensiv- und Informationsrechte der verletz-
ten Person, insbesondere durch das Akteneinsichtsrecht, eine ,,Ubermach-

1010 Vgl. oben C. 1. 8.
1011 Vgl. Baumhdifner/Daber/Wenske NStZ 2017, 562.
1012 Weiner in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 406e Rn. 13.
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tigkeit der Opferposition“?®. Das Hauptverfahren sei bereits durch die
Aktenkenntnis des erkennenden Gerichts und das durch den Eréffnungs-
beschluss im Rahmen des Zwischenverfahrens antizipierte Urteil voreinge-
nommen, so dass ein in der Form gestarktes Opfer die Verteidigung der
beschuldigten Person weiter auszuhéhlen drohe. Durch die Offensivrechte
der Staatsanwaltschaft und — unabhéngig davon - der Nebenklage, entsteht
nach Schiinemann auch eine quantitative Ubermacht gegen die angeklagte
Person.

b) Stellungnahme

Um Schiinemanns Kritikpunkt jedenfalls betreffend das Ermittlungsverfah-
ren naher zu untersuchen, muss ein Einblick in die bundesweite statistische
Auswertung staatsanwaltlicher Ermittlungsverfahren genommen werden.
Im Jahr 2021 wurden knapp 4,9 Millionen staatsanwaltschaftliche Ermitt-
lungsverfahren abgeschlossen; davon wurden insgesamt 56,9 % der Verfah-
ren eingestellt, 18,1 % endeten mit einer Anklage oder einem Strafbefehlsan-
trag, 25,0 % auf andere Art, zum Beispiel durch Abgabe an eine andere
Staatsanwaltschaft.!014

Hinsichtlich dieser Auswertung der abgeschlossenen Ermittlungsverfah-
ren ist allerdings die Deliktsstruktur zu beachten: 30,7 % betrafen Eigen-
tums- und Vermdogensdelikte, in 17,0 % der Verfahren handelte es sich um
Straflenverkehrsdelikte, 8,5 % hatten Straftaten gegen das Leben und die
korperliche Unversehrtheit zum Gegenstand und 9,0 % bezogen sich auf
Verstofe gegen das Betdubungsmittelgesetz.1>

Eine tiberméchtige Opferposition wiirde erwarten lassen, dass jedenfalls
hinsichtlich der Delikte, in denen es ein Opfer gibt, weniger Verfahren
eingestellt wiirden. Dennoch ist die Einstellungsrate insgesamt eher als
hoch zu bezeichnen.

Die Formulierung die ,Ubermichtigkeit der Opferposition” beinhaltet
einen Vergleich mit den Positionen der tibrigen am Strafverfahren beteilig-
ten Personen; denn eine iiberméchtige Position beinhaltet weniger mach-
tige Stellungen. Dazu sind die Rechte der beschuldigten Person und der
Staatsanwaltschaft in den einzelnen Verfahrensstadien zu untersuchen.

1013 Schiinemann NStZ 1986, 193.
1014 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 365, 2022.
1015 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 365, 2022.
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Wie auch die (in der Nebenklage beteiligte) verletzte Person hat die
beschuldigte Person strafprozessuale Rechte, namentlich den Anspruch auf
rechtliches Gehor, das Recht auf einen gesetzlichen Richter, das Recht auf
Strafverteidigung bzw., im Falle der geschddigten Person, das Recht, einen
Rechtsbeistand beizuziehen, das Recht auf eine*n Dolmetscher*in, das
Recht, Beweisantrage zu stellen, das Fragerecht in der Hauptverhandlung,
das Anwesenheitsrecht bzw. die Anwesenheitspflicht in der Hauptverhand-
lung sowie Ablehnungsrechte gegeniiber befangenen Richter*innen und
Sachverstdndigen.

Die beschuldigte Person hat im Gegensatz zur geschéddigten Person aller-
dings das Recht zu schweigen. Das Schweigerecht der beschuldigten Person
(nemo tenetur se ipsum accusare) wird abgeleitet aus dem allgemeinen
Personlichkeitsrecht und dem Rechtsstaatsprinzip; danach darf niemand
gezwungen werden, sich selbst zu belasten, mithin darf die beschuldigte
Person schweigen, ohne dass daraus negative Schliisse gezogen werden diir-
fen, und auch liigen, ohne dadurch eine Sanktion befiirchten zu miissen.1¢

Auch die Informationsrechte der beschuldigten Person sind umfassender
als die der verletzten Person: Die Verteidigung der beschuldigten Person
hat ein umfassendes Akteneinsichtsrecht gemédfl §147 Abs.1 StPO; das
gleiche Recht steht der beschuldigten Person selbst gemdfd §147 Abs. 4
StPO zu, soweit der Untersuchungszweck auch in einem anderen Straf-
verfahren nicht gefahrdet werden kann und iiberwiegende schutzwiirdige
Interessen Dritter nicht entgegenstehen. Das Akteneinsichtsrecht kann im
Ermittlungsverfahren eingeschrankt werden, § 147 Abs. 2 StPO, im weiteren
Verfahren jedoch nicht mehr. Die Verteidigung erhilt Akteneinsicht, ohne
dabei an die Zusicherung gebunden zu sein, der beschuldigten Person
die Akte nicht vorzulegen. Des Weiteren ist der angeschuldigten Person
die Anklageschrift und der sodann angeklagten Person der Eréffnungsbe-
schluss zu iibermitteln, §§ 201 Abs. 1, 215 StPO. Demgegeniiber erhilt die
verletzte Person die Anklageschrift, Informationen zu Ort und Zeit der
Hauptverhandlung sowie zu der gegen die angeklagte Person erhobenen
Beschuldigungen dagegen nur auf Antrag, §§ 201 Abs. 1S. 2, 406d StPO.

Weiter hat die beschuldigte Person bereits im Ermittlungsverfahren An-
wesenheitsrechte bei bestimmten Mafinahmen, beispielsweise bei ermitt-
lungsrichterlichen Zeugen- und Sachverstindigenvernehmungen, §168c
Abs. 2 StPO.

1016 Kindhduser/Schumann, Strafprozessrecht, 6. Aufl., § 6 Rn. 9.
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Der angeklagten Person steht in der Hauptverhandlung das letzte Wort
zu, § 258 Abs. 2 Hs. 2 StPO.

Schliefllich ist auch die Rechtsmittelbefugnis der angeklagten Person
umfassender als die der in der Nebenklage beteiligten Person, die ein Urteil
nicht mit dem Ziel anfechten kann, dass eine andere Rechtsfolge der Tat
verhdngt wird oder dass die angeklagte Person wegen eines nicht nebenkla-
gefdhigen Delikts verurteilt wird, § 400 Abs. 1 StPO.

Die Rechte der Staatsanwaltschaft decken sich tiberwiegend mit den Be-
schuldigtenrechten, soweit sie nicht auf Verfahrenssubjektstellung der be-
schuldigten Person beruhen; allerdings kann die Staatsanwaltschaft Rechts-
mittel auch zugunsten der beschuldigten Person einlegen, §296 Abs.2
StPO. Die Staatsanwaltschaft hat ebenso wie die beschuldigte Person ein
Ablehnungsrecht gegeniiber Richter*innen und Sachverstindigen sowie ein
Anwesenheitsrecht bei richterlichen Ermittlungsmafinahmen.

Die verletzte Person hat demgegeniiber auch verschiedene Rechte, die
der beschuldigten Person und der Staatsanwaltschaft nicht zustehen, die
aber zugleich mit ihrer Stellung als geschddigte Person im Strafverfahren
zusammenhéngen; zu nennen sind hier das Strafantragsrecht, § 158 StPO,
§ 77 StGB, und das Beschwerderecht gemifS §172 StPO gegen die Einstel-
lung des Strafverfahren nach § 170 Abs. 2 StPO.

Im Ergebnis ist zu sagen, dass die beschuldigte Person nicht nur mehr
Rechte im Strafverfahren hat, diese sind auch umfassender als die der
geschédigten Person; dies bezieht sich insbesondere auf das Akteneinsichts-
recht, welches der beschuldigten Person nach Abschluss der Ermittlungen
tiberhaupt nicht mehr verwehrt werden darf, sowie die Anwesenheitsrechte
im Ermittlungsverfahren. Die Staatsanwaltschaft ist in ihren Rechten auf-
grund ihrer behérdlichen Stellung und ihrer Aufgabe, objektiv zu ermitteln,
nicht vergleichbar mit den Positionen der beschuldigten Person und der
verletzten Person.

Das Argument der quantitativen Ubermacht zulasten der angeklagten
Person ist insofern valide, als dass durch die regelméflige Sitzordnung -
Staatsanwaltschaft und Nebenklage gegeniiber der angeklagten Person -
moglicherweise ein psychologischer Effekt dergestalt bei der angeklagten
Person erzeugt wird, dass sie sich gegen eine ganze ,Front“ verteidigen
muss. Dieser Effekt kann rein optisch auch durch mehrere Sachverstdndi-
ge oder mehrere Sitzungsvertreter*innen der Staatsanwaltschaft entstehen.
Inhaltlich ist das Argument schwach: Die alleinige Uberzahl an Akteur*in-
nen, die der angeklagten Person gegeniibersitzen, lasst keinen Riickschluss
auf die tatsdchliche Ausiibung der Offensivrechte zu. Des Weiteren verfol-
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gen die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage nicht dieselben Interessen;
die Staatsanwaltschaft ist grundsatzlich objektiv und iibt beispielsweise ihr
Fragerecht auch zur Aufkldrung entlastender Umstinde aus. Die Neben-
klage kann ebenfalls verteidigend zugunsten der angeklagten Person agie-
ren.”” Die zahlenmiflige Ubermacht an Nebenklagevertreter*innen stellt
nach Ansicht der Rechtsprechung nicht per se eine unzuldssige Beschrin-
kung der Verteidigung dar.!®® Der Gesetzgeber hat durch die Einfithrung
der Vorschrift des § 397b StPO zudem die Moglichkeit geschaffen, mehre-
ren Nebenkldger*innen einen gemeinsamen Beistand zu bestellen. Dadurch
kann die zahlenmiflige Uberlegenheit durch viele Nebenkldger*innen be-
schrankt werden.

Zusammenfassend kann weder qualitativ - bezogen auf die der Neben-
klage zustehenden Rechte — noch quantitativ von einer ,Ubermichtigkeit
der Opferposition” gesprochen werden.

4. Weiterentwicklung der Kritik durch die Literatur

Die von Schiinemann angefiihrte Kritik wurde in den letzten Jahren immer
wieder aufgegriffen, zitiert, angepasst und erweitert.

Im Folgenden werden Kritikpunkte der Literatur am Akteneinsichtsrecht
im Sinne des § 406e StPO dargestellt, die 1986 Schiinemann nicht angefiihrt
hatte, welche aber auf seiner Kritik fuflen.

a) Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der
beschuldigten Person

Teilweise wird als Argument gegen das Akteneinsichtsrecht der verletzten
Person angefiihrt, dass die Gewédhrung der Akteneinsicht gegen das Grund-
recht der beschuldigten Person auf informationelle Selbstbestimmung ver-
stofe; es unterbleibe bei der Herausgabe der Akte zu hédufig eine Heraus-
nahme aller das informationelle Selbstbestimmungsrecht betreffenden Un-
terlagen der beschuldigten Person.!0"

1017 BGH, Beschl. v. 1.9.2020 — 3 StR 214/20.
1018 BGH, Beschl. v. 10.10.2017 — 4 StR 452/17.
1019 Riedel/Wallau NStZ 2003, 393.
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Auch Radtke schliefit sich dieser Ansicht an: Ihm zufolge ist die ange-
klagte Person in ihrem Persénlichkeitsrecht, namentlich dem Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung, verletzt. Aus diesem Grund bejaht Radtke
die Beschwer durch die Entscheidung des Gerichts, Akteneinsicht zu ge-
wihren 1020

Ahnlich argumentiert Herrmann, der kritisiert, dass das Opfer die Ak-
tenkenntnis dazu nutzen konne, Informationen iiber die beschuldigte Per-
son zu sammeln, welche in ihre Privatsphére eingreifen wiirden.1%?!

b) Privilegierung solventer Opfer

Weigend kritisierte 1987 die Privilegierung solventer Opfer, da in der ur-
spriinglichen Fassung des § 406e StPO Akteneinsicht lediglich an den
Rechtsbeistand gewéhrt wurde. Dies wiirde Geschédigte, welche sich einen
Rechtsbeistand leisten konnten, den Zugang zu Verfahrensinformationen
erleichtern, wahrend weniger zahlungsfihige Opfer keine Kenntnis der
Akte erlangen kénnten 1022

Zwar ist dieser Kritikpunkt durch die Einfiihrung des § 406e Abs.3 S.1
StPO entschérft worden, allerdings wird Akteneinsicht in der Praxis ins-
besondere bei Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen nur gewahrt, wenn
der Rechtsbeistand zusichert, den Akteninhalt nicht an die geschidigte
Person weiterzugeben. Vor diesem Hintergrund diirfte der Antrag der ge-
schddigten Person auf Akteneinsicht in der Regel wegen Gefdhrdung des
Untersuchungszwecks geméfS § 406e Abs. 2 S.2 StPO abgelehnt werden, so
dass die Kritik auch heute noch valide ist.

¢) Ausforschung zur Geltendmachung zivilrechtlicher Anspriiche

Thomas sieht die Gefahr der Akteneinsicht darin, dass die Ermittlungsbe-
horden dazu missbraucht werden konnten, um zivilrechtliche Interessen
zu verfolgen. Die Staatsanwaltschaft konne mittels Durchsuchung und Be-
schlagnahme Unterlagen zuginglich machen, auf die die mutmafllich ge-
schéddigte Person, die vermeintliche zivilrechtliche Anspriiche geltend ma-

1020 Radtke NStZ 2015, 105.
1021 Herrmann Z1IS 3/2010.
1022 Weigend NJW 1987, 1170
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chen will, ohne diese staatlichen Mafinahmen keinen Zugriff hatte.123 Die-
se Moglichkeit fithre zu einer Chancenungleichheit im Zivilverfahren.1924

d) Stellungnahme

Zu den weiteren Kritikpunkten am Akteneinsichtsrecht, die tiber Schiine-
mann hinaus von der Literatur formuliert werden, soll im Folgenden Stel-
lung genommen werden.

aa) Recht auf informationelle Selbstbestimmung

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist eine Auspragung des
allgemeinen Personlichkeitsrechts, Art.2 Abs.1 GG in Verbindung mit
Art.1 Abs.1 GG; es wurde mit Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom
15.12.1983192% als Grundrecht etabliert und umfasst das Recht der einzelnen
Person, tiber Preisgabe und Verwendung eigener personenbezogener Daten
selbst zu bestimmen.

Als Teil des allgemeinen Personlichkeitsrechts steht das Recht auf in-
formationelle Selbstbestimmung unter dem Schrankenvorbehalt des Art. 2
Abs. 1, 2. Hs. GG. Nach der Schrankentrias wird das allgemeine Personlich-
keitsrecht nur so weit gewéhrt, als das Verhalten der betroffenen Person
nicht die Rechte anderer verletzt und weder gegen die verfassungsmaflige
Ordnung noch gegen das Sittengesetz verstofit. Die verfassungsméfiige
Ordnung umfasst die Gesamtheit der verfassungsgemifien Normen, also
auch die Strafprozessordnung.

Die Strafprozessordnung schriankt das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung an einigen Stellen ein, beispielsweise im Rahmen der Ermitt-
lung der beschuldigten Person, zu deren Zweck durch die Ermittlungsbe-
horde auf das Melderegister zugegriffen wird, sowie im Rahmen der Haupt-
verhandlung, zu deren Beginn in der Regel offentlich die Anklageschrift
nebst personlichen Daten der angeklagten Person verlesen wird. Dass das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung im Strafverfahren Beachtung
findet, stellen die Vorschriften der §§ 474-500 StPO sicher, die den Schutz
und die Verwendung von Daten regeln.

1023 Thomas StV 1985, 431; ebenso Rennicke StV 2021, 134.

1024 Rennicke StV 2021, 134.

1025 BVerfG, Urt. v. 15.12.1983 — 1 BvR 209/83, 1 BvR 269/83, 1 BvR 362/83,1 BvR 420/83,
1BvR 440/83,1 BvR 484/83.
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Nach diesen Vorschriften diirfen Auskiinfte und Akteneinsicht an Perso-
nen und Stellen, die nicht Verfahrensbeteiligte sind, nur unter bestimmten
Voraussetzungen gewéhrt werden.

Nach §474 Abs.1 StPO konnen Justizbehorden und andere offentliche
Stellen Akteneinsicht erhalten, wenn dies fiir Zwecke der Rechtspflege
erforderlich ist. Im Ubrigen sind Auskiinfte aus Akten an offentliche Stel-
len zulédssig, soweit die Auskiinfte zur Feststellung, Durchsetzung oder
zur Abwehr von Rechtsanspriichen im Zusammenhang mit der Straftat
erforderlich sind. Ebenso sind Auskiinfte zuldssig, wenn den 6ffentlichen
Stellen in sonstigen Fallen aufgrund einer besonderen Vorschrift von Amts
wegen personenbezogene Daten aus Strafverfahren iibermittelt werden
diirfen. Das Gleiche gilt, soweit von Amts wegen die Ubermittlung weiterer
personenbezogener Daten zur Aufgabenerfiillung erforderlich ist. Schlief3-
lich sind Auskiinfte aus Akten an 6ffentliche Stellen zuldssig, wenn diese
zur Vorbereitung von Mafinahmen erforderlich sind, nach deren Erlass
aufgrund einer besonderen Vorschrift von Amts wegen personenbezogene
Daten aus Strafverfahren an diese Stellen iibermittelt werden diirfen.

Gemafl § 475 Abs.1 StPO konnen Rechtsanwilt*innen fiir Privatperso-
nen Auskiinfte aus Akten erhalten, soweit sie hierfiir ein berechtigtes Inter-
esse darlegen.

Nach §476 StPO ist die Ubermittlung personenbezogener Daten in
Akten an Hochschulen, andere Einrichtungen, die wissenschaftliche For-
schung betreiben, und offentliche Stellen zuldssig, soweit dies fiir die
Durchfithrung bestimmter wissenschaftlicher Forschungsarbeiten erforder-
lich, eine Nutzung anonymisierter Daten zu diesem Zweck nicht méoglich
oder die Anonymisierung mit einem unverhiltnismafligen Aufwand ver-
bunden ist und das offentliche Interesse an der Forschungsarbeit das
schutzwiirdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Ubermitt-
lung erheblich iberwiegt.

An den Normen der §§ 474-500 StPO im Gegensatz zur Regelung des
§ 406e StPO wird deutlich, dass der Gesetzgeber das Recht der beschuldig-
ten Person auf informationelle Selbstbestimmung im Blick hatte: Aus die-
sem Grund hat er jedenfalls fiir Personen, die nach § 395 StPO nebenklage-
befugt sind, das Recht auf Akteneinsicht in § 406e StPO nicht an bestimmte
Voraussetzungen'0?6 gekniipft, wahrend sonstige, nichtverletzte Personen
oder Stellen Auskiinfte aus der Strafakte nur unter engen Voraussetzungen
erhalten.

1026 Verletzte, die nicht nebenklagebefugt sind, miissen als zusétzliche Voraussetzung
ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht darlegen.
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Der Eingriff in das Recht der beschuldigten Person auf informationelle
Selbstbestimmung kann grundsatzlich hinter dem Informationsinteresse
der geschédigten Person zuriicktreten. Der Gesetzgeber hat im Rahmen
der Verhaltnismafligkeitspriifung die erforderliche Abwagung zulasten des
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und zugunsten des Justizge-
wiahranspruchs des Opfers getroffen.

Das Recht der beschuldigten Person auf informationelle Selbstbestim-
mung ist bei der Entscheidung tiber die Gewédhrung der Akteneinsicht al-
lerdings nochmals zu beriicksichtigen: Die Akteneinsicht ist gemafd § 406e
Abs.2 S.1 StPO zu versagen, soweit iiberwiegende schutzwiirdige Interes-
sen der beschuldigten oder anderer Personen entgegenstehen.'?” Zu den
schutzwiirdigen Interessen ist auch das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung zu zdhlen.!28 Die fiir die Entscheidung zustidndige Stelle hat die
gegenldufigen Interessen von verletzter und beschuldigter Person gegenei-
nander abzuwégen, um festzustellen, welchem Interesse im Einzelfall der
Vorrang gebiihrt.10%

Das von Riedel/Wallau angefithrte Argument, das Recht der beschuldig-
ten Person auf informationelle Selbstbestimmung werde verletzt, weil die
Herausnahme relevanter Unterlagen vor der Gewahrung von Akteneinsicht
zu haufig unterbleibe, tiberzeugt nicht: Die Kritik zielt auf die praktische
Handhabung ab, welche jedoch dogmatisch das Recht der Geschéddigten
auf Akteneinsicht nicht angreifen kann.

Vielmehr bietet der Kritikpunkt einen Losungsansatz: Sollte die Akte
relevante Unterlagen betreffend die beschuldigte Person oder Dritte ent-
halten, kénnen diese gemafy § 406e Abs.2 S.1 StPO vor Gewdhrung der
Akteneinsicht an die geschidigte Person bzw. deren anwaltliche Vertretung
aus der Akte entfernt werden.

bb) Privilegierung solventer Opfer

Weigend ist zuzustimmen, dass hinsichtlich der géngigen Praxis, die Ermitt-
lungsakte jedenfalls vor gerichtlicher Vernehmung der geschidigten Person
nicht an diese personlich herauszugeben, solvente Opfer, die einen anwalt-
lichen Beistand bezahlen konnen, privilegiert werden.

1027 Vgl. oben C.1.5. a).
1028 BerlVerfGH, Beschl. v. 10.4.2019 — VerfGH 156/18, 156 A/18.
1029 BVerfG, Beschl. v. 5.12.2006 - 2 BvR 2388/06.
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Diese Regelung wird im Falle nebenklagebefugter Personen allerdings
durch die Vorschrift des § 397a Abs. 2 StPO aufgefangen, der insbesondere
finanziell schwachen Menschen die Beiordnung unter Prozesskostenhilfe-
bewilligung erméglicht.

Im Falle einer Katalogtat des §397a Abs.1 StPO ist eine Beiordnung
moglich, so dass dem Opfer in diesen Fillen, jedenfalls wenn Beiordnung
beantragt wird, fiir die Akteneinsicht ebenfalls keine Kosten entstehen.

Eine weitere Moglichkeit der Kostentragung stellt der WEISSE RING
eV., der finanziell schwachen Betroffenen im Einzelfall Rechtsschutz ge-
wihrt.

Mithin ist die Gruppe der Personen, die die Akteneinsichtnahme durch
den anwaltlichen Beistand selbst zahlen miissen, so gering, dass pauschal
nicht von einer Privilegierung solventer Opfer gesprochen werden kann.
Spatestens nach rechtskréftigem Abschluss des Strafverfahrens ist der Ver-
sagungsgrund des § 406e Abs. 2 S.2 StPO, namentlich die Gefdhrdung des
Untersuchungszwecks, nicht mehr gegeben, so dass spatestens zu diesem
Zeitpunkt ein Opfer auch ohne anwaltlichen Beistand die Ermittlungsakte
auf Antrag zur Einsicht erhalten diirfte.

cc) Ausforschung zur Geltendmachung zivilrechtlicher Anspriiche

Thomas* Kritikpunkt, die geschadigte Person konne die Akteneinsicht zur
Ausforschung missbrauchen, wodurch eine Waffenungleichheit in Vorbe-
reitung des Zivilprozesses und in diesem selbst entstiinde, iibersieht den
Umstand, dass sowohl Durchsuchung (§102 StPO) als auch Beschlagnah-
me (§§ 94, 98 StPO) nur auf ermittlungsrichterlichen Beschluss erfolgen.
Erforderlich ist zumindest das Vorliegen eines Anfangsverdachts.1030

Ein willkiirlicher Missbrauch des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungs-
verfahrens zur Verbesserung der eigenen Erfolgsaussichten im Zivilprozess
ist damit fiir Geschadigte nicht moglich: Einerseits ist das Ermittlungsver-
fahren und somit Ermittlungshandlungen durch die Voraussetzung des
Vorliegens eines Anfangsverdachts bedingt, andererseits hat die geschadigte
Person kaum Einfluss auf Ermittlungsmafinahmen. Eine Durchsuchung
beispielsweise kann zwar angeregt werden, ihre Durchfiihrung hangt aber
von der Entscheidung der Ermittlungsbehoérden ab.

Steht der geschidigten Person aufgrund einer Straftat ein zivilrechtlicher
Anspruch gegen den*die Téter*in zu, ist es aus rechtsstaatlichen Griinden

1030 Vgl. statt vieler: Hegmann in: BeckOK StPO, 55. Ed., § 102 Rn. 1.
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gerechtfertigt, dass die verletzte Person durch die Gewdhrung von Akten-
einsicht Zugang zu mehr Informationen erhilt, als die beschuldigte Person
im Rahmen des Zivilverfahrens vorlegen miisste. Dies begriindet sich darin,
dass der Zivilprozess als Parteiprozess ausschlieflich die Interessen der
beteiligten Parteien verfolgt, wihrend das strafrechtliche Verfahren im In-
teresse des Staates und der Allgemeinheit gefithrt wird, da das strafrechtlich
relevante Verhalten eine gesellschaftliche Missbilligung darstellt.

Dariiber hinaus geht die Kritik von Thomas insofern fehl, als dass ein
dem Strafverfahren folgender Zivilprozess lediglich eine Mdglichkeit und
keine notwendige Folge darstellt. Durch das Adhasionsverfahren, welches
durch den Adhésionsantrag eingeleitet wird und im Gegensatz zum Zivil-
prozess vom Amtsermittlungsgrundsatz geprégt ist, ist ein Zivilverfahren
im Nachgang ohnehin haufig entbehrlich. Der Kritikpunkt von Thomas wi-
derspricht zudem dem Gedanken des Adhésionsverfahrens, durch welches
die Geltendmachung von Schadensersatz- und Schmerzensgeldanspriichen
fir das Opfer vereinfacht werden soll: Der Amtsermittlungsgrundsatz im
Adhésionsverfahren verbessert die Stellung der geschidigten Person im
Vergleich zur Dispositionsmaxime im Zivilprozess erheblich, so dass die
gewdhrte Akteneinsicht zur Verbesserung des Informationsstandes der ver-
letzten Person wenig ins Gewicht fillt.

5. Zusammenfassende Stellungnahme

Die Kritikpunkte Schiinemanns am Akteneinsichtsrecht im Sinne des
§ 406e StPO umfassen die Gefahr der Vorverurteilung, die Gefahr fiir die
Wahrheitsfindung und die Gefahr fiir die Effektivitit der Verteidigung;
dariiber hinaus wurde seine Kritik von der Literatur aufgegriffen und wei-
terentwickelt. Bei ndherer Betrachtung der einzelnen Punkte erweisen sich
diese jedoch tiberwiegend als unbegriindet.

Zwar birgt die Zuweisung von Rollen im Strafverfahren grundsitzlich
die Gefahr der Vorverurteilung, da frithzeitig im Ermittlungsverfahren ent-
schieden werden muss, wer als beschuldigte Person und wer als Zeug*in
bzw. verletzte Person gilt — unter Beriicksichtigung der Rechte der beschul-
digten Person. Diese Gefahr wird jedoch durch die strafprozessual vorgese-
henen Verdachtsgrade beriicksichtigt.

Trotz der Verdachtsgrade besteht allerdings ohnehin eine gewisse Vorein-
genommenbheit der Strafverfolgungsbehérden hinsichtlich der Rollenvertei-
lung, unabhdngig von den Rechten der Geschddigten. Die Kritik, dass die
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Beteiligungsrechte der Verletzten zu einer Vorverurteilung fithren kénnten,
ist daher nicht nachvollziehbar: Die frithzeitige (und vorldufige) Festlegung
auf eine geschadigte Person fiithrt nicht intensiver zur Vorverurteilung als
die Festlegung auf eine beschuldigte Person.

Hinsichtlich des Aspekts der Gefahr fiir die Wahrheitsfindung ist zu sa-
gen, dass eine gewisse potenzielle Gefahrdung nicht von der Hand zu wei-
sen ist: Es besteht die Moglichkeit, dass sowohl das Kriterium der Konstanz
als auch das Glaubhaftigkeitsmerkmal des Detailreichtums méglicherweise
nicht mehr angemessen bewertet werden konnen. Das Gleiche gilt fiir
den Qualitits-Kompetenz-Abgleich. Die tatsichlichen Auswirkungen der
Kenntnis der Akten auf eine aussagepsychologische Begutachtung — mithin
die Bewertung der Glaubhaftigkeit der Aussage - sind jedoch unklar. In An-
sehen der Vielzahl von Realkennzeichen, die von der Aussagepsychologie
entwickelt wurden und die fiir die Bewertung von Aussagen zur Verfiigung
stehen, scheint die Gefahr fiir die Wahrheitsfindung insgesamt eher gering
zu sein.

Dariiber hinaus besteht die Mdoglichkeit, die Akteneinsicht erst nach
einer aussagepsychologischen Begutachtung zu gewihren, sofern ein sol-
ches Gutachten tiberhaupt erforderlich sein sollte.

Das Argument der Gefahr fiir die Effektivitdt der Verteidigung konkreti-
siert Schiinemann mit dem Aspekt der Ubermichtigkeit der Opferposition,
welche er durch die Stiarkung der Geschiddigtenrechte in der Strafprozess-
ordnung fiirchtet. Bei der genauen Analyse zeigt sich jedoch, dass die
Beschuldigtenrechte nach wie vor deutlich umfassender sind als die der
geschidigten Person. Sowohl die beschuldigte Person als auch die (als Ne-
benkldger*in beteiligte) verletzte Person haben im Strafverfahren bestimm-
te Rechte, mitunter das Recht auf rechtliches Gehor, das Recht auf einen
gesetzlichen Richter, das Recht auf Strafverteidigung bzw. das Recht, einen
Rechtsbeistand zu konsultieren, das Recht auf einen Dolmetscher*in, das
Recht, Beweisantrage zu stellen, das Fragerecht in der Hauptverhandlung
sowie das Anwesenheitsrecht bzw. die Anwesenheitspflicht in der Haupt-
verhandlung. Die beschuldigte Person hat jedoch im Gegensatz zur verletz-
ten Person das Recht zu schweigen, das aus dem allgemeinen Personlich-
keitsrecht und dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitet wird. Die Informations-
rechte der beschuldigten Person sind weitgreifender als die der verletzten
Person. Auch im Ermittlungsverfahren hat die beschuldigte Person Anwe-
senheitsrechte bei bestimmten Mafinahmen, wie ermittlungsrichterlichen
Zeugen- und Sachverstindigenvernehmungen. In der Hauptverhandlung
steht der angeklagten Person das letzte Wort zu, § 258 Abs.2 Hs.2 StPO.
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Dariiber hinaus ist die Rechtsmittelbefugnis der beschuldigten Person um-
fassender als die der in der Nebenklage beteiligten Person.

Andererseits hat die verletzte Person spezifische Rechte, die weder der
beschuldigten Person noch der Staatsanwaltschaft zustehen, die jedoch mit
ihrer Stellung als geschidigte Person im Strafverfahren im Zusammenhang
stehen, namentlich das Strafantragsrecht gemaf § 158 StPO, § 77 StGB, und
das Beschwerderecht gemaf3 § 172 StPO gegen die Einstellung des Strafver-
fahrens nach § 170 Abs. 2 StPO.

Insgesamt hat die beschuldigte Person jedoch nicht nur mehr Rechte
im Strafverfahren als die verletzte Person, sondern diese Rechte sind auch
absoluter.

Die Kritikpunkte Schiinemanns wurden von der Literatur weiterentwi-
ckelt und ergénzt; kritisiert wird, dass das Recht der beschuldigten Person
auf informationelle Selbstbestimmung durch das Recht der geschidigten
Person auf Akteneinsicht unverhaltnismaf3ig eingeschrankt werde.

Im Rahmen der Verhiltnismafligkeitspriifung hat der Gesetzgeber eine
erforderliche Abwégung zwischen dem Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung und dem Justizgewdhranspruch des Opfers vorgenommen und
diese verfassungsgemifl zulasten der beschuldigten Person entschieden.
Dennoch muss das Recht der beschuldigten Person auf informationelle
Selbstbestimmung bei der Entscheidung iiber die Gewdhrung der Akten-
einsicht erneut beriicksichtigt werden: Gemaf3 § 406e Abs.2 S.1 StPO
ist die Akteneinsicht zu verweigern, wenn iiberwiegende schutzwiirdige
Interessen der beschuldigten oder anderer Personen entgegenstehen. Das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung zéhlt zu diesen schutzwiirdi-
gen Interessen. Die zustindige Stelle muss die gegenlaufigen Interessen
von verletzter und beschuldigter Person gegeneinander abwiégen, um im
Einzelfall festzustellen, welchem Interesse der Vorrang gebithrt. Wenn die
Akte schutzwiirdige Bestandteile mit Informationen iiber die beschuldigte
Person oder Dritte enthalt, konnen diese gemaf3 § 406e Abs. 2 S.1 StPO vor
der Gewdhrung der Akteneinsicht fiir die geschadigte Person oder deren
anwaltliche Vertretung aus den Akten entfernt werden.

Dariiber hinaus wird seitens der Literatur moniert, dass die Vorschrift
des §406e StPO solvente Opfer privilegiere und die Ausforschung zur
Geltendmachung zivilrechtlicher Anspriiche ermdégliche.

Zu beriicksichtigen ist, dass gemafd der aktuellen Praxis zur Vermeidung
der Gefahrdung des Untersuchungszwecks die Ermittlungsakte vor der
gerichtlichen Vernehmung der geschiddigten Person nicht direkt an diese
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weitergegeben wird, wodurch solvente Opfer, die sich einen anwaltlichen
Beistand leisten konnen, in der Tat privilegiert werden.

Die Moglichkeit der Beiordnung mit oder ohne Bewilligung von Pro-
zesskostenhilfe gemdfl §395 Abs.1, 2 StPO gleicht diese Privilegierung
allerdings insofern aus, als dass Menschen in finanziell prekdren Lagen die
Beiordnung eines anwaltlichen Beistands unter Prozesskostenhilfe ermog-
licht wird. Im Falle der Beiordnung gemaf § 395 Abs.1 StPO erfolgt die
Beiordnung ohne Beriicksichtigung der finanziellen Verhiltnisse.

Die Gruppe von Personen, die die Akteneinsicht durch ihren eigenen
anwaltlichen Beistand selbst finanzieren miissen, ist derart gering, dass
es unangemessen wire, von einer Privilegierung solventer Opfer zu spre-
chen. Nach rechtskraftigem Abschluss des Strafverfahrens entfallt der Ver-
sagungsgrund der Gefiahrdung des Untersuchungszwecks im Sinne des
§406e Abs.2 S.2 StPO; danach sollte ein Opfer auch ohne anwaltliche
Vertretung auf Antrag Einblick in die Ermittlungsakte erhalten kénnen.

Der Missbrauch des Strafverfahrens zur Ausforschung der Beweislage vor
der Geltendmachung zivilrechtlicher Anspriiche iiberzeugt insofern nicht,
als dass der willkiirliche Missbrauch des staatsanwaltschaftlichen Ermitt-
lungsverfahrens zur Verbesserung der eigenen Erfolgsaussichten im Zivil-
prozess nicht méglich ist: Zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und
damit einhergehend mit staatlichen Ermittlungsmafinahmen ist zumindest
ein Anfangsverdacht erforderlich; des Weiteren kann die Einstellung des
Ermittlungsverfahrens mangels hinreichenden Tatverdachts die Beweissi-
tuation der geschidigten Person sogar noch verschlechtern.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass simtliche Bedenken gegen die Ge-
wihrung der Akteneinsicht gemafd § 406e StPO an die geschidigte Person
bzw. vorzugsweise an ihre rechtliche Vertretung dogmatisch ins Leere lau-
fen.

In der Praxis konnen mdgliche Risikofaktoren durch die Gewéhrung
der Akteneinsicht mit Augenmafl minimiert und samtliche Risikofaktoren
durch die anwaltliche Praxis, die Akte an die geschéddigte Person nicht her-
auszugeben oder im Detail mit ihr zu besprechen, ausgeschlossen werden.
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D. Fazit

Der Ausgangspunkt dieser Arbeit zur Analyse des Akteneinsichtsrechts ge-
maf3 § 406e StPO war der Aufsatz Schiinemanns, ,Zur Stellung des Opfers
im System der Strafrechtspflege“03.,

Die wesentlichen Kritikpunkte Schiinemanns an den Beteiligungsrechten
der Opfer von Straftaten und die weitere Kritik seitens der Literatur konn-
ten im Grunde widerlegt oder jedenfalls abgeschwiécht und speziell die
Kritik am Akteneinsichtsrecht im Sinne des §406e StPO, Schwerpunkt
dieser Arbeit, weitgehend entkriftet werden.

Hinsichtlich der Kritik an dem Recht auf Akteneinsicht ist stets im
Auge zu behalten, dass die vollstindige Versagung der Akteneinsicht die
verfahrensrechtlichen Positionen und Mitwirkungsmdoglichkeiten geschi-
digter Personen im Strafverfahren erheblich beeintrachtigt. So setzt bereits
die Entscheidung {iber die Stellung eines Adhésionsantrags die Kenntnis
zumindest der Anklageschrift voraus. Dies ist erforderlich, um eine wieder-
holte und belastende Vernehmung der geschddigten Person zu vermeiden
und aus anwaltlicher Sicht fundiert beurteilen zu konnen, ob und in wel-
chem Umfang ein Adhdsionsverfahren erfolgversprechend erscheint.

Auch die Beratung iiber die Inanspruchnahme einer psychosozialen Pro-
zessbegleitung — insbesondere angesichts der gesetzlichen Einschriankun-
gen fiir eine kostenfreie Bestellung — setzt eine moglichst prazise Kenntnis
des zur Last gelegten Sachverhalts voraus, um die Voraussetzungen und den
Bedarf sachgerecht priifen zu kénnen.

Nicht zuletzt ist auch eine rechtsstaatlich einwandfreie Beratung iiber
die Einlegung oder den Verzicht eines Rechtsmittels nur bei umfassender
Aktenkenntnis méglich. Ohne Einsicht in die Ermittlungsakte bleibt eine
sachgerechte Vertretung der Interessen der verletzten Person in wesentli-
chen Punkten faktisch unméglich.

I. Ergebnisse der Arbeit

Die Kritik an den Beteiligungsrechten der Verletzten im Strafverfahren
erweist sich bei genauer Betrachtung grofitenteils als nicht tiberzeugend.

1031 Schiinemann NStZ 1986, 193.
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Insbesondere die viel zitierten Bedenken von Schiinemann hinsichtlich
der Beteiligungsrechte, namentlich die Riickkehr des Rachegedankens in
das Strafverfahren, die Gefahrdung des Grundsatzes der Waffengleichheit
sowie die Effizienz der Justiz durch die erhohte Einbindung der Opfer, sind
iberwiegend nicht stichhaltig.

Die historische Entwicklung des Strafrechts und insbesondere der Opfer-
rechte verdeutlicht die einst bedeutende Rolle des Opfers im Strafverfah-
ren. Im germanischen Recht stand noch die Vergeltung durch das Opfer
selbst bzw. dessen Familie im Vordergrund. Mit Aufkommen eines staat-
lichen Strafverfahrens wandelte sich diese Position jedoch grundlegend.
Bereits die Gerichtsordnung der constitutio criminalis carolina von 1507
sah ein von Amts wegen betriebenes Strafverfahren unter Einbindung
von Zeug*innen als Beweismittel vor. Spatestens mit der Verabschiedung
der Reichsstrafprozessordnung im Jahr 1877 wurde dem Opfer die Rolle ei-
nes*einer potenziellen Zeug*in zugewiesen Seit dem spéten 20. Jahrhundert
liegt der Schwerpunkt zunehmend auf der aktiven Einbindung des Opfers
in das Strafverfahren, wobei der Fokus nicht mehr auf Rache, sondern auf
Schutz, Beteiligung und Information liegt, gerade ohne Rachegefiihle zu
reaktivieren.

Angesichts dieser Entwicklung scheint die Kritik an der Ausweitung
der Mitwirkungsrechte im Strafrecht nicht gerechtfertigt. Es wird eine diffe-
renzierte Analyse vorgenommen, die sowohl den Schutz der Téter*innen
als auch der Opfer berticksichtigt. Die Beteiligung des Opfers am Strafpro-
zess ist in Grund- und Menschenrechten verankert und entspricht dem
Gedanken des Rechtsstaatsprinzips. Ein rechtsstaatliches Verfahren darf
nicht allein auf die Wahrung der Rechte der beschuldigten Person reduziert
werden, sondern muss auch die berechtigten Interessen der geschidigten
Person beriicksichtigen, insbesondere wenn deren Rechte, Integritat oder
Sicherheit betroffen sind. Opferrechte wie das rechtliche Gehor, Aktenein-
sicht oder das Recht auf Nebenklage dienen somit der Verwirklichung
materieller Gerechtigkeit und stehen in Einklang mit dem Recht auf ein
faires Strafverfahren und dem Schutz der Menschenwiirde. Eine starke
Opferposition wird zudem auch von der Européischen Union forciert.

Zusdtzlich sprechen viktimologische Aspekte fiir die Beteiligung des
Opfers im Strafverfahren, besonders im Hinblick auf die gerichtliche Fiir-
sorgepflicht fiir alle Verfahrensbeteiligten und Zeug*innen. Psychologische
Aspekte befiirworten die Beteiligung der Opfer am Strafverfahren zum
Zwecke der Bewiltigung der Viktimisierungserfahrung durch die Stirkung
der internen Kontrolliiberzeugung; die Bewiltigung von Krisensituationen
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durch aktive strafprozessuale Mitwirkungsrechte kann dem Straftatopfer
helfen, ein mogliches Gefiihl der Ohnmacht, welches es im Moment der
Primérviktimisierung erlebt hat, zu iiberwinden.

Die Kritik von Schiinemann, wonach die erweiterte Opferbeteiligung den
begrifflich ungenauen Grundsatz der Waffengleichheit untergrabt, ist an
sich schon aufgrund der umfassenderen Rechte der Ermittlungsbehorde
sowie jedenfalls angesichts der begrenzten Rechtsposition der Nebenkla-
ge nicht tiberzeugend. Die Rollenverteilung der Prozessbeteiligten gemaf3
der Strafprozessordnung schaftt eine klare Unterscheidung zwischen der
angeklagten Person, der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage. Dement-
sprechend besteht nach geltendem Recht keine Waffengleichheit zwischen
der angeklagten Person und der in der Nebenklage beteiligten Person. Die
Nebenklage als nicht notwendige Prozessbeteiligte hat lediglich ein Anwe-
senheitsrecht (keine -pflicht) in der Hauptverhandlung. Die aktiven Rechte
der verletzten Person konnen ebenso von der Staatsanwaltschaft wahrge-
nommen werden, insbesondere das Ablehnungsrecht, das Fragerecht, das
Recht zur Beanstandung von Anordnungen des*der Vorsitzenden und von
Fragen sowie das Beweisantragsrecht.

Der Unterstellung, es ndhmen durch die Nebenklage zwei Anklagerinnen
am Verfahren teil, steht das Offizialprinzip entgegen. Ohne eine staatsan-
waltschaftliche Anklage ist der Anschluss in der Nebenklage ausgeschlos-
sen, da bereits die Eréffnung des Hauptverfahrens ohne Anklage nicht
moglich ist.

Der Grundsatz der Unmittelbarkeit ist durch die Vorschrift des § 255a
StPO betroften; dies ist vor dem Hintergrund, dass durch die mégliche aus-
schlielliche ermittlungsrichterliche Vernehmung in der spéteren Aussage-
wiirdigung eine Konstanzpriifung wegfallen muss, kritisch zu sehen. Zwar
ist eine ergdnzende Vernehmung gemafd § 255a Abs.2 S.4 StPO moglich,
diese darf aber nicht wiederholend, sondern nur erginzend sein, wodurch
die Konstanzpriifung nicht erfolgen kann. Auch ist die Konfrontation der
Aussageperson mit einer in der Hauptverhandlung entstandenen neuen
Beweissituation bei ausschliefSlicher Vorfithrung der Aufzeichnung schwie-
rig: Im Rahmen der ergdnzenden Vernehmung kann zwar auf neue Bewei-
sergebnisse eingegangen werden, allerdings sind auch hier Wiederholungs-
fragen unzulédssig. Andererseits schiitzt die Vorfithrung der Aufzeichnung
der ermittlungsrichterlichen audio-visuellen Vernehmung insbesondere das
kindliche Opfer vor Sekundérviktimisierung in der Hauptverhandlung.

Die Argumentation von Schiinemann, dass die Ausweitung der Rechte
der verletzten Person zu einer zusitzlichen Belastung der Justiz fithren
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wiirde, wird ebenfalls widerlegt. Die mogliche finanzielle Belastung der
Justiz durch frithzeitige Rechtsberatung und die damit verbundenen Kosten
im Falle von Verfahrenseinstellung oder Freispruch konnen nicht als Argu-
ment gegen die Opferbeteiligung dienen.

Einige der von Schiinemann vorgebrachten Kritikpunkte wurden in der
Literatur weiterentwickelt. Es gibt Bedenken hinsichtlich einer méglichen
erzwungenen Schadenswiedergutmachung durch die verstarkte Opferbetei-
ligung im Strafprozess. Auch werden Aspekte der Verfahrensdkonomie kri-
tisch betrachtet.

Eine unangemessene Schadenswiedergutmachung im Rahmen eines Ta-
ter-Opfer-Ausgleichs wird durch die Feststellung und Quantifizierung des
entstandenen Schadens vonseiten des erkennenden Gerichts geméfd § 46a
Nr. 2 StGB verhindert. Das Gericht ist verpflichtet, den Schaden von Amts
wegen zu ermitteln, in der Regel durch Befragung des Opfers sowie gege-
benenfalls durch Sachverstindigenbeweis. Daher wiirde eine unangemesse-
ne Schadenswiedergutmachung erfordern, dass das Opfer bewusst falsche
Aussagen macht. Zusitzlich wird selbst eine geringfiigige Leistung der an-
geklagten Person zur Schadenswiedergutmachung strafmildernd bei der
Strafzumessung beriicksichtigt.

Ein Mitspracherecht des Opfers bei Verfahrenseinstellungen gemifl den
§§ 153, 153a, 154 StPO existiert derzeit zurecht nicht. Auch wenn Opfer legi-
time Interessen an der Strafverfolgung fiir begangene Straftaten zu ihrem
Nachteil haben, darf dies nicht dazu fithren, dass sachgerechte Entschei-
dungen verhindert werden. Insbesondere kann der Resozialisierungsgedan-
ke des Strafrechts durch die Regelung des §153a StPO effektiv umgesetzt
werden, indem in geeigneten Fillen Weisungen fiir den Tater festgelegt
werden. Ein Vetorecht des Opfers wiirde die Anwendung dieser Bestim-
mungen ungerechtfertigt behindern; zu beachten bleibt, dass die Tatfolgen,
ob nun Strafe oder Weisung, ausschlief3lich auf den*die Téter*in einwirken
sollen und die Person des Opfers keine Beriicksichtigung findet.

Die Kritikpunkte Schiinemanns am Akteneinsichtsrecht im Sinne des
§ 406e StPO, namentlich die Gefahr der Vorverurteilung, die Gefahr fiir
die Wahrheitsfindung und die Gefahr fiir die Effektivitat der Verteidigung,
sind iiberwiegend unbegriindet. Die von der Literatur aufgegriffenen und
weiterentwickelten Kritikpunkte laufen dogmatisch ebenfalls ins Leere.

Die Gefahr der Vorverurteilung, insbesondere durch die frithe Rollenzu-
weisung im Strafverfahren, birgt grundsitzlich ein gewisses Risiko; diese
Gefahr wird jedoch durch die im Strafprozess vorgesehenen Verdachtsgra-
de eingeddmmt.
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Die Kritik, dass die Beteiligungsrechte der Verletzten zu einer Vorverur-
teilung fithren kénnten, ist insofern nicht schliissig, als dass die frithzeitige
(und vorldufige) Festlegung auf eine geschadigte Person nicht stirker zu
einer Vorverurteilung fiihrt als die frithe Festlegung auf eine beschuldigte
Person.

Mit Blick auf die potenzielle Gefahr fiir die Wahrheitsfindung ist anzu-
merken, dass es gewisse Risiken gibt, die nicht ignoriert werden sollten:
Es besteht die Moglichkeit, dass sowohl das Kriterium der Konstanz als
auch das Glaubhaftigkeitsmerkmal des Detailreichtums méglicherweise
nicht mehr angemessen bewertet werden konnen. Ebenso ist der Quali-
tats-Kompetenz-Abgleich durch das Studium der Akte gefahrdet. Dennoch
bleiben die tatséchlichen Auswirkungen der Aktenkenntnis auf die Beurtei-
lung der Glaubhaftigkeit von Aussagen unklar. Angesichts der Vielfalt an
Realitétskriterien, die von der Aussagepsychologie entwickelt wurden und
zur Beurteilung von Aussagen zur Verfiigung stehen, scheint die Gefahr fiir
die Wahrheitsfindung insgesamt eher gering zu sein.

Schiinemann warnt vor einer strukturellen Verschiebung zulasten der
Verteidigung durch eine vermeintliche Uberprivilegierung der Opferseite
infolge prozessualer Stirkung der Geschidigtenrechte. Eine differenzierte
Normanalyse zeigt jedoch, dass die Verfahrensposition der beschuldigten
Person weiterhin vorrangig bleibt. Neben dem allgemeinen Verfahrens-
grundrecht auf rechtliches Gehér, anwaltliche Vertretung und Beweisan-
tragsrecht stehen der beschuldigten Person exklusive Verfahrensrechte zu,
etwa das Schweigerecht, erweiterte Akteneinsichts- und Anwesenheitsrech-
te im Ermittlungsverfahren, das Recht auf das letzte Wort, §258 Abs.2
Hs. 2 StPO, sowie eine weiterreichende Rechtsmittelbefugnis. Demgegen-
tiber verfiigt die geschddigte Person lediglich {iber punktuelle Sonderrechte,
wie etwa das Strafantragsrecht, §158 StPO, § 77 StGB, und das Klageer-
zwingungsverfahren, § 172 StPO.

Alles in allem hat die beschuldigte Person nicht nur zahlenméfiig mehr
Rechte im Strafverfahren als die verletzte Person; diese Rechte sind zudem
umfassender.

Seitens der Literatur wird an dem Akteneinsichtsrecht der geschadigten
Person kritisiert, dass das Recht der beschuldigten Person auf informatio-
nelle Selbstbestimmung durch das Recht der geschadigten Person auf Ak-
teneinsicht unverhiltnismaflig eingeschriankt werde.

Der Gesetzgeber hat das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
gegeniiber dem Justizgewdahranspruch des Opfers abgewogen und schlief3-
lich verfassungsgemaf! zulasten der beschuldigten Person entschieden. Das
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Recht der beschuldigten Person auf informationelle Selbstbestimmung fin-
det bei der Entscheidung iiber die Gewdhrung der Akteneinsicht erneut
Beriicksichtigung: Gemaf3 § 406e Abs.2 S.1 StPO ist die Akteneinsicht zu
verweigern, wenn iiberwiegende schutzwiirdige Interessen der beschuldig-
ten oder anderer Personen entgegenstehen. Die Staatsanwaltschaft, bzw. ab
dem Zwischenverfahren das erkennende Gericht, muss die Interessen von
verletzter und beschuldigter Person abwigen und im Einzelfall entscheiden,
welches Interesse vorrangig zu behandeln ist.

Ferner wird von der Literatur beanstandet, dass die Vorschrift des § 406e
StPO solvente Opfer privilegiere und die Ausforschung zur Geltendma-
chung zivilrechtlicher Anspriiche ermdgliche.

Gemaf der aktuellen Vorgehensweise wird die Ermittlungsakte jedenfalls
vor der gerichtlichen Zeugenaussage der geschadigten Person nicht direkt
an diese weitergegeben. Dadurch werden solvente Opfer, die sich einen
anwaltlichen Beistand leisten konnen, tatsachlich bevorzugt.

Allerdings gleicht die Mdoglichkeit der Beiordnung mit oder ohne Bewil-
ligung von Prozesskostenhilfe gemafd § 395 Abs.1, 2 StPO diese Bevorzu-
gung aus. Im Falle der Beiordnung gemaf3 § 395 Abs.1 StPO erfolgt diese
unabhingig von den finanziellen Verhdltnissen, andernfalls kann gemaf3
§ 395 Abs. 2 StPO Prozesskostenhilfe beantragt werden.

Die Zahl der Personen, die die Kosten fiir eine anwaltliche Vertretung
selbst tragen miissen, ist so gering, dass daraus keine privilegierte Behand-
lung finanziell besser gestellter Opfer abgeleitet werden kann. Zudem be-
steht fiir Opfer nach rechtskriftigem Abschluss des Strafverfahrens die
Méglichkeit, auch ohne anwaltliche Vertretung auf Antrag Einsicht in die
Ermittlungsakten zu nehmen.

Der Gedanke, das Strafverfahren als Mittel zur Informationsbeschaffung
fir zivilrechtliche Anspriiche zu nutzen, geht fehl. Es ist nicht méglich,
das strafrechtliche Verfahren willkiirlich zu missbrauchen, um die Erfolgs-
aussichten im Zivilprozess zu starken. Die Einleitung eines strafrechtlichen
Ermittlungsverfahrens erfordert zumindest einen Anfangsverdacht; demge-
geniiber kénnte die Einstellung des Verfahrens mangels hinreichenden Tat-
verdachts die Beweislage der geschéddigten Person verschlechtern.

Insgesamt ldsst sich feststellen, dass simtliche Bedenken gegen die Ge-
wihrung von Akteneinsicht gemaf3 § 406e StPO an die geschadigte Person
oder vorzugsweise an ihre rechtliche Vertretung nicht haltbar sind.
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Bis heute wird in der rechtswissenschaftlichen Literatur kaum ein kritischer
Beitrag zu den opferrechtlichen Regelungen der Strafprozessordnung ver-
offentlicht, der nicht auf Schiinemanns Aufsatz von 1986 Bezug nimmt.
Dadurch behilt seine Kritik bis heute ihre Aktualitt.

Bis zum Ersten Gesetz zur Verbesserung der Stellung des Verletzten
im Strafverfahren von 1986 wurde die geschidigte Person im deutschen
Strafrecht des 20. Jahrhunderts vor allem als Beweismittel betrachtet — die
Straftat richtete sich gegen die Rechtsordnung, das Strafverfahren diente
primar Offentlichen Interessen und dem Schutz abstrakter Rechtsgiiter.1032
Das Interesse der verletzten Person wurde mit Urteil und Vollstreckung als
erfiillt angesehen.!** Vor dem Hintergrund des damaligen Verstdndnisses
der Opferrolle war das Opferschutzgesetz von 1986 ein bahnbrechender
Schritt, der bei Kritiker*innen wie Schiinemann, die an diesem urspriingli-
chen Rollenbild festhielten, auf deutliche Ablehnung stief3.

Angesichts des neuen, modernen Opferverstindnisses, dem viel Erfah-
rung und empirische Forschung aus den 1990er-Jahren zugrunde liegt, ist
naheliegend, dass die Kritikpunkte Schiinemanns heute iiberwiegend nicht
mehr valide sind. Ungeachtet dessen kommt seinem Aufsatz erhebliche
Bedeutung zu, da er die Diskussion {iber eine Starkung der Verletztenrechte
wesentlich beeinflusst hat und deshalb auch heute noch als wichtiger Refe-
renzpunkt herangezogen wird

Fiir die Vertretung Geschédigter im Strafverfahren hat die Kritik Schii-
nemanns daher auch heute noch erhebliche Bedeutung, wenn sich die
Rechtsprechung von der Argumentation iiberzeugen lésst.

Die Entwicklung der oberlandesgerichtlichen Rechtsprechung und der
Entscheidungen des BGH zeigt vorsichtig in eine fiir Opfer positive Rich-
tung: Wihrend die Entscheidung des OLG Hamburg vom 24.10.20141034
noch eine (zu) restriktive Auslegung des § 406e Abs.2 S.2 StPO befiirch-
ten lief3, deuten Entscheidungen neueren Datums, wie beispielsweise die
Entscheidung des OLG Koln vom 10.3.2022!9, auf einen opfergerechteren
Kurs der Rechtsprechung hin.

Dass die Bedenken der (insbesondere auch durch Verteidiger*innen
gepragten) Literatur ernstgenommen werden, zeigt sich an den oberlandes-

1032 Meier, Opferrechte im Strafverfahren auf dem Priifstand, S. 15.
1033 Meier, Opferrechte im Strafverfahren auf dem Priifstand, S. 15.
1034 OLG Hamburg, Beschl. v. 24.10.2014 — 1 Ws 110/14.

1035 OLG Koln, Beschl. v.10.3.2022 — 2 Ws 41/22.
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gerichtlichen Entscheidungen insofern, als dass durchweg mit der Zusiche-
rung der Nebenklagevertretung argumentiert wird, dass die Ermittlungsak-
te an die geschddigte Person nicht weitergereicht wird. Daraus lasst sich
schlielen, dass auch die Rechtsprechung Bedenken hat, dass Ermittlungs-
erkenntnisse dem Opfer, welches auch Zeug*in ist, vollumfinglich zuging-
lich gemacht werden. Die Zusicherung seitens der Nebenklagevertretung
kann folglich die Gefahrdung des Untersuchungszwecks verhindern, zu-
gleich kann die Nebenklagevertretung die der Nebenklage eingerdumten
Rechte wie das Beanstandungsrecht von Fragen, das Recht auf Vorhalte so-
wie das Adhdsionsverfahren wahrnehmen. Betrifft das Strafverfahren gegen
die beschuldigte Person nicht nur nebenklagefihige Delikte, konnen Akten-
bestandteile, welche die prospektiv in der Nebenklage beteiligte Person
nicht betreften, vor der Gewdhrung von Akteneinsicht entnommen werden;
dadurch kann dem Recht der beschuldigten Person auf informationelle
Selbstbestimmung Rechnung getragen werden.

Die vorliegende Arbeit streitet nach eingehender Untersuchung der zen-
tralen Kritikpunkte an den Beteiligungsrechten der Opfer von Straftaten
am Strafverfahren allgemein und an dem Akteneinsichtsrecht im Besonde-
ren gegen eine restriktive Anwendung dieser Mitwirkungsrechte und fiir
eine Beteiligung der Opfer am Strafverfahren. Diese Sichtweise entspricht
auch den aktuellen europarechtlichen Entwicklungen!®¢: Die Europaische
Kommission hat kiirzlich die Opferschutzrichtlinie von 2012 evaluiert und
ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Vorschriften einer Uberarbeitung
bediirfen, damit Opfer von Straftaten ihre Rechte vollumfénglich wahrneh-
men kénnen. Die EU-Strategie fiir die Rechte von Opfern (2020-2025)1%37
wurde im Juni 2020 von der Europdischen Kommission verabschiedet, um
sicherzustellen, dass alle Opfer von Straftaten — unabhingig vom Tatort
oder den Umstidnden - Zugang zur Justiz haben. Die Strategie definiert
finf zentrale Priorititen: eine bessere Kommunikation mit Opfern und
ein sicheres Umfeld fiir Strafanzeigen, verstirkten Schutz besonders schutz-
bediirftiger Opfer, erleichterten Zugang zu Entschiddigungen, eine bessere
Zusammenarbeit aller beteiligten Akteur*innen sowie die Stirkung der
internationalen Dimension der Opferrechte. Zur Umsetzung dieser Ziele
werden nichtlegislative Mafinahmen fiir die Kommission, die Mitgliedstaa-
ten und relevante Interessentrdger*innen festgelegt. Zudem soll gepriift
werden, ob eine Uberarbeitung der Opferschutzrichtlinie notwendig ist.

1036 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3724.
1037 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0
424.
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Konkret geplant ist eine Verbesserung der Beratungssituation fiir Opfer,
indem eine EU-weite Rufnummer eingerichtet werden soll, iiber welche
Geschidigte sich iiber ihre Rechte informieren kénnen, kurzfristig psycho-
soziale Unterstlitzung erhalten sollen und an externe Opferorganisationen
weitergeleitet werden konnen. Dariiber hinaus sollen besonders schutzbe-
diirftige Opfer von Straftaten die Moglichkeit erhalten, unentgeltliche psy-
chologische Hilfe in Anspruch nehmen zu konnen, solange dies fiir sie
vonnéten ist. Schliefllich soll auch das Opferentschidigungsrecht verein-
facht werden und sich der Entscheidung im Adhésionsverfahren zeitnah
anschlielen.

Hinsichtlich des Akteneinsichtsrechts sind auf europdischer Ebene zwar
keine konkreten Anderungen geplant. Es wird jedoch beziiglich der Nut-
zung elektronischer Kommunikationsmittel (Art.26b)!03 kritisch ange-
merkt, dass Verletzte das Potenzial neuer Technologien nach wie vor nicht
nutzen konnen, da, keine entsprechenden Instrumente zur Verfiigung ste-
hen, welche den Zugang zur Justiz verbessern konnten und ,beispielsweise
die Moglichkeit bieten, Straftaten online anzuzeigen oder online auf die
Akten der Opfer zuzugreifen” Damit ist impliziert, dass Geschddigten der
Zugrift auf Akteninhalte nicht nur gewidhrt, sondern praktisch erleichtert
werden soll.

Die Linie der Europiischen Union weist folglich in eine opferfreundliche
Richtung - es wire riickwértsgewandt, in der Bundesrepublik Deutschland
gegen die Opferrechte im Strafverfahren weiterhin einen Kreuzzug zu fiih-
ren.

1038 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0
424,

337



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0424
https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0424



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

E. Literaturverzeichnis

Albrecht, Hans-Jorg, Strafzumessung bei schwerer Kriminalitét, Berlin 1994.

Altenhain, Karsten, Angreifende und verteidigende Nebenklage, JZ 2001, 796.

Amado, Barbara/Arce, Ramdn/ Farina, Francisca/Vilarifio, Manuel, Criteria-Based
Content Analysis (CBCA) reality criteria in adults: A meta-analytic review, in: Inter-
national Journal of Clinical and Health Psychology, 2016 May-Aug, 16(2), S. 201-210.

Ambos, Kai, Nationalsozialistisches Strafrecht, 1. Auflage, Baden-Baden 2019.

Antonovsky, Aaron, Unraveling the Mystery of Health, How People Manage Stress and
Stay Well, London 1987.

Arntzen, Friedrich, Psychologie der Zeugenaussage: System der Glaubhaftigkeitsmerk-
male, Miinchen 2011.

Aschaffenburg, Gustav, Enrico Ferri, Das Verbrechen als soziale Erscheinung, Grundzii-
ge der Kriminal-Soziologie, ZStW 1898, 358.

Bader, Jutta, Legitime Verletzteninteressen im Strafverfahren, Bremen 2019.

Bandura, Albert, Self-Efficacy, The Exercise of Control, 1. Auflage, New York 1997.

Baumbhdfer, Jesko/Daber, Beate/ Wenske, Marc, Die Aktenkenntnis des Verletzten in der
Konstellation Aussage-gegen-Aussage, NStZ 2017, 562.

Barthe, Christoph/Gericke Jan, Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung,
9. Auflage, Karlsruhe 2023.

Barton, Stephan, Nebenklagevertretung im Strafverfahren, Empirische Fakten und
praktische Konsequenzen, StraFo 2011, 161.

Becker, Jorg-Peter/Erb, Volker/Esser, Robert/Graalmann-Scheerer, Kirsten/Hilger, Hans/
Ignor, Alexander, Lowe/Rosenberg/Hilger Die Strafprozessordnung und das Ge-
richtsverfassungsgesetz, 27. Auflage, Berlin, Boston 2022.

Bender, Rolf/Nack, Armin/Treuer, Wolf-Dieter, Tatsachenfeststellung vor Gericht,
Glaubhaftigkeits- und Beweislehre, Vernehmungslehre, 5. Auflage Miinchen 2021

Bengel, Jiirgen/Strittmatter, Regine/ Willmann, Hildegard, Was erhdlt Menschen gesund?
Antonovskys Modell der Salutogenese — Diskussionsstand und Stellenwert, in: For-
schung und Praxis der Gesundheitsforderung Band 6, K6In 2001.

Bierschenk, Lars/Koranyi, Johannes/Weikinger, Sebastian, Strafprozessrecht, 2. Auflage,
Bonn 2023.

Bleicken, Jochen, Lex Publica, Gesetz und Recht in der romischen Republik, Berlin
1975.

Bottcher, Reinhard, Das neue Opferschutzgesetz, JR 1987, 133.
Broszat, Martin, Siegerjustiz oder strafrechtliche ,Selbstbereinigung’, VfZ 1981, 477.

Bublitz, Jan Christoph, Entwicklung und Kritik der hochstrichterlichen Rechtsprechung
zur Glaubhaftigkeitsanalyse, ZIS 2021, 210.

339



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

E. Literaturverzeichnis

Busse, Detlef/Volbert, Renate/Steller, Max, Belastungserleben von Kindern in Hauptver-
handlungen, Abschlussbericht eines Forschungsprojekts im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums der Justiz, Bonn 1996.

Compart, Eddo/Hoffmann, Volker H., Akteneinsicht fiir Privatpersonen, StV 2003, 495.

Dolling, Dieter/Duttge, Gunnar/Konig, Stefan/Réssner, Dieter, Gesamtes Strafrecht,
5. Auflage, Baden-Baden 2022.

Dolling, Dieter/Hermann, Dieter/Laue, Christian, Kriminologie, Ein Grundriss, Heidel-
berg 2021.

Doering-Striening, Gudrun, Opferrechte, Handbuch des Anwalts fiir Opferrechte,
1. Auflage, Baden-Baden 2013.

Drapkin, Israel/Viano, Emilio, Victimology, Washington 1974.

Effer-Uhe, Daniel/Mohnert, Alica, Psychologie fiir Juristen, 1. Auflage, Baden-Baden
2019.

Eisenberg, Ulrich, Zwei Entscheidungen des 5. Strafsenats des BGH zur Wiirdigung der
in Kenntnis der Verfahrensakten erfolgten Aussage eines Nebenklagers, JR 2016, 390.

Ellenberger, Henri F., Psychologische Beziehungen zwischen Verbrecher und Opfer, in:
Zeitschrift fiir Psychotherapie und medizinische Psychologie (4), 1954, S. 261-280.

Endler, Marius, Die Doppelstellung des Opferzeugen, Miinchen 2019.

Erb, Volker/Schidfer, Jiirgen, Miinchener Kommentar zum StGB, Bd. 2, 4. Auflage, Miin-
chen 2021.

EfSer, Martin/Kramer, Philipp/von Lewinsk, Kai, Auernhammer DS-GVO/BDSG-Kom-
mentar, 8. Auflage, Bonn 2023.

Fabricius, Dirk, Die Stellung des Nebenklagevertreters, NStZ 1994, 257.

Fattah, Ezzat Abdel, Vers une Typologie Criminologique des Victimes, Revue Interna-
tional de Police Criminelle, 1967, S. 162-169.

— Victims and Victimology: The Facts and the Rhetoric, International Review of
Victimology, 1989 Vol. 1, S. 43-66.

Fegert, Jorg M./Gerke, Jelena/Kliemann, Andrea/Pusch, Martin/Rixen, Stephan/Sachser,
Cedric, Die Methode der forensischen Glaubhaftigkeitsbegutachtung im deutschen
Sprachraum - Ein interdisziplindres Pladoyer fiir eine kritische Bestandsaufnahme
zur Anwendung der sogenannten ,,Nullhypothese® in unterschiedlichen Verfahrens-
kontexten, Ulm 2024.

Ferber, Sabine, Starkung der Opferrechte im Strafverfahren - Das 3. Opferrechtsreform-
gesetz, NJW 2016, 279.

Freisler, Roland, Gedanken zur Technik des werdenden Strafrechts und seiner Tatbe-
stande, ZStW 55, 34.

Geipel, Andreas, Beweisfithrung und Liigenerkennung vor Gericht, Paderborn 2021.

— Handbuch der Beweiswiirdigung, 3. Auflage, Miinchen 2017.

Geppert, Klaus, Die Peinliche Halsgerichtsordnung Karls V. (die »Carolina«), JURA
2015, 143.

Gercke, Bjorn/Temming, Dieter/Zéller, Markus, Heidelberger Kommentar zur Strafpro-
zessordnung, 7. Auflage, Karlsruhe 2023.

340



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

E. Literaturverzeichnis

Gerhard, Hans, Ruckfalluntersuchungen nach Restorative Justive-Programmen - ein
kritischer Uberblick, Center for the Study of Law an Economica, Discussion Paper
Br. 2004-10.

Glock, Stefan/Funcke, Katharina, Das Ende des ,Verletzten“ — Zeitliche Grenzen der
Verletzteneigenschaft i.S.v. § 406e StPO, wistra 2025, 59.

Graf, Jiirgen, BecK’scher Online-Kommentar StPO mit RiStBV und MiStra, 55. Edition,
Miinchen 2025.

— Beck’scher Online-Kommentar GVG, 26. Edition, Miinchen 2025.

Gubitz, Michael, BGH, Beschl. v. 05.04.2016 - 5 StR 40/16: Beweiswiirdigung bei
Aktenkenntnis des Nebenklagers (Praxiskommentar), NStZ 2016, 367.

Hammer, Petra, Akzeptanz der psychosozialen Betreuung von Zeugen und Opferzeu-
gen am Land- und Amtsgericht in Diisseldorf, Diisseldorf 2005.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Grundlinien der Philosophie des Rechts (Erstausgabe
1821), Philosophische Bibliothek Bd. 124 (hrsg. von Georg Lasson), Leipzig 1911.

Herman, Judith, Truth and Repair, How Trauma Survivors Envision Justice, Boston
2023.

— Trauma and Recovery, The Aftermath of Violence - From Domestic Abuse to
Political Terror, Boston 1992.

Herrmann, Joachim, Die Entwicklung des Opferschutzes im deutschen Strafrecht und
Strafprozessrecht — Eine unendliche Geschichte, ZIS 2010, 236.

Hilger, Hans, Zur Akteneinsicht Dritter in von Strafverfolgungsbehorden sichergestellte
Unterlagen (Nr. 185 IV RiStBV'), NStZ 1984, 541.

Hochstdtter, Ulrica, Die Fragen der Opfer im Strafprozess, Bediirfnisse und Erwartun-
gen im Kontext der strafverfahrensrechtlichen Bewiltigung, Luzern 2023.

Holz, Wilfried, Justizgewédhranspruch des Verbrechensopfers, Berlin 2007.

Hurrelmann, Klaus/Rathmann, Katharina/Richter, Matthias, Health inequalities and
welfare state regimes. A research note, Journal of Public Health, Berlin 2011.

Jahn, Matthias/Bung, Jochen, Die Grenzen der Nebenklagebefugnis. StV 2012, 754.

Jakobs, Giinther, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Die Grundlagen und die Zurechnungsleh-
re, Berlin, New York 1983.

Kahl, Wilhelm/v. Lilienthal, Karl/v. Liszt, Franz/Goldschmidt, James, Gegenentwurf
zum Vorentwurf eines deutschen Strafgesetzbuchs, Berlin 1911.

Kant, Immanuel, Die Metaphysik der Sitten (Erstausgabe 1797), Akademieausgabe von
Immanuel Kants Gesammelten Schriften Bd. VI (hrsg. von Georg Wobbermin und
Paul Natorp), Berlin 1968.

Kauder, Siegfried, Die Nebenklage aus Verteidigersicht, DAV 2009, 579.

Kempf, Eberhard, Opferschutzgesetz und Strafverfahrensidnderungsgesetz 1987 Gegen-
reform durch Teilgesetze, StV 1987, 215.

Kett-Straub, Gabriele, Wieviel Opferschutz vertragt das Strafverfahren?, ZIS 2017, 341.
Kilb, Rainer/Weidner, Jens, Einfithrung in die konfrontative Padagogik, Miinchen 2013.
Kilchling, Michael, Opferinteressen und Strafverfolgung, Freiburg im Breisgau 1995.

— Opferschutz und der Strafanspruch des Staates — Ein Widerspruch?, NStZ 2002, 57.

341



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

E. Literaturverzeichnis

Kindhduser, Urs/Schumann, Kay H., Strafprozessrecht, 6. Auflage, Baden-Baden 2021.

Kindhduser, Urs/Hilgendorf, Eric, Strafgesetzbuch, Lehr- und Praxiskommentar, 9. Auf-
lage, Baden-Baden 2022.

Kleinert, Tino, Personliche Betroffenheit und Mitwirkung, Eine Untersuchung zur Stel-
lung des Deliktsopfers im Strafrechtssystem, Berlin 2008.

Knauer, Christoph/Kudlich, Hans/Schneider, Hartmut, Minchener Kommentar zur
StPO, 2. Auflage, Miinchen 2024.

Knoll, Manuel/Lisi, Francisco L., Platons Nomoi, Die Politische Herkunft von Vernunft
und Gesetz, 1. Auflage, Baden-Baden 2017.

Kéckerbauer, Hans Peter, Die Geltendmachung zivilrechtlicher Anspriiche im Strafver-
fahren - der Adhésionsprozef3, NStZ 1994, 305.

Kéhnken, Giinter/Gallwitz, Simone, Fehlerquellen in aussagepsychologischen Gutach-
ten, in: Deckers, Riidiger/Kéhnken, Giinter (Hrsg.), Die Erhebung und Bewertung
von Zeugenaussagen im Strafprozess, 4. Bd., Berlin 2021, S.17-58.

Kélbel, Ralf, Opfergenugtuung oder rehabilitative Idee?, StV 2014, 698.

Kérner, Anne/Leitherer, Stephan/Mutschler, Bernd/Rolfs, Christian, Kasseler Kommen-
tar Sozialversicherungsrecht, 117. Ergdnzungslieferung, Miinchen 2021.

Kriiger, Wolfgang/Rauscher, Thomas, Miinchner Kommentar zur Zivilprozessordnung
mit Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetze, Band 1, 6. Auflage, Miinchen 2020.

Kunkel, Wolfgang/Schermaier, Martin, Romische Rechtsgeschichte, 14. Auflage, Koln
2005.

Lammer, Dirk, Zeugenschutz versus Aufklarungspflicht, in: Hanack, Ernst-Walter/Hil-
ger, Hans/Mehle, Volker/Widmaier, Gunter (Hrsg.), Festschrift fur Peter Rief§ zum
70. Geburtstag, Berlin 2002, S. 289-302.

Larizza, Silvia, ... und von den Strafen: Cessare Beccarias Konzeption der Strafe,
112G 2020, 199.

Lauterwein, Carl Constantin, Akteneinsicht und -auskiinfte fir den Verletzten, Privat-
personen und sonstige Stellen, §§ 406e und 475 StPO, Miinchen 2011.

Lauterwein, Carl Constantin/Priewer, Matthias, Die gesetzliche Regelung des Verletz-
tenbegriffs in § 373b StPO und ihre Bedeutung fiir die Akteneinsicht, StV 2024, 337.
Lorenz, Dieter, Der grundrechtliche Anspruch auf effektiven Rechtsschutz, ASR 1980,

623.

Liiderssen, Klaus, Das Recht des Verletzten auf Einsicht in beschlagnahmte Akten,
Zugleich eine Besprechung der Entscheidung des OLG Koblenz vom 30.5.1986 —
2 Vas 20/85 (NStZ 1987, 289), NStZ 1987, 249.

Maercker, Andreas/Pielmaier, Laura/Gahleitner, Silke B., Risikofaktoren, Resilienz und
posttraumatische Reifung, in: Handbuch der Psychotraumatologie, 3. Auflage, Stutt-
gart 2019.

Makepiece, Johannes, Tiicken der Glaubhaftigkeitsbegutachtung, Gibt es einen Ausweg
aus dem Aussage-gegen-Aussage-Dilemma?, ZIS 2021, 489.

Mangelsdorf, Judith, Posttraumatisches Wachstum, Z Psychodrama Soziom (2020),
S. 21-33.

Meier, Bernd-Dieter, Strafrechtliche Sanktionen, 5. Auflage, Berlin 2019.

342



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

E. Literaturverzeichnis

— Opferrechte im Strafverfahren auf dem Prifstand, Loccumer Protokolle Band
22/2019, S.13-28.

— Kriminologie, 6. Auflage, Miinchen 2021.

Meister, Birte, Die Versagung der Akteneinsicht des Verletzten, § 406e Abs.2 StPO,
Frankfurt am Main 2011.

Metz, Jochen, Nebenklage und Adhésionsantrag im Strafbefehlsverfahren, JR 2019, 67.

Metzner, Corinna, Sekundire Viktimisierung bei sexualisierter Gewalt, Strukturdyna-
miken und Praventionsansatze, Kassel 2008.

Meyer-GofSner, Lutz/ Schmitt, Bertram, Strafprozessordnung mit GVG und Nebenge-
setzen, 67. Auflage, Miinchen 2024.

Mielke, Rosemarie, Interne/externe Kontrolliiberzeugung, Bern Stuttgart Wien 1982.

Milne, Rebecca/Bull, Ray, Interviewing witnesses with learning disabilities for legal
purposes, British Journal of Learning Disabilities, 2001 (29), S. 93-97.

Mundt, Alain, Akteneinsicht durch einen Zeugenbeistand, StV 2010, 298.

Musielak, Hans-Joachim/Voit, Wolfgang, Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungs-
gesetz, Kommentar, 22. Auflage, Marburg 2025.

Neubacher, Frank, Kriminologie, 5. Auflage, Baden-Baden 2023.
Neuhaus, Ralf, Das Opferrechtsreformgesetz 2004, StV 2004, 620.

— Die psychosoziale Prozessbegleitung nach dem 3. ORRG: Ein verhdngnisvoller
Irrweg, StV 2017, 55.

Niehaus, Susanna, Merkmalsorientierte Inhaltsanalyse, in: Volbert, Renate/ Steller, Max
(Hrsg.), Handbuch der Rechtspsychologie, Band 9, Géttingen 2008, S. 311-321.

Niehaus, Susanna/Krause, Andreas, Wissenschaftsorientierung in Sexualstrafverfahren
in Gefahr: Fortschritte und Opferinteressen stehen auf dem Spiel, Praxis der Rechts-
psychologie 33 (2), 2023, S.1-28.

Niehaus, Susanna/Krause, Andreas/Schmidke, Jeanette, Tauschungsstrategien bei der
Schilderung von Sexualstraftaten, Zeitschrift fiir Sozialpsychologie, 36 (5) 2005,
S.175-187.

Niemoller, Martin/Schlothauer, Reinhold/Wieder, Hans-Joachim, Gesetz zur Verstandi-
gung im Strafverfahren, Kommentar, Miinchen 2010.

Otto, Harro, Die Verfolgung zivilrechtlicher Anspriiche als ,berechtigtes Interesse des
Verletzten auf Akteneinsicht im Sinne des § 406e StPO, GA 1989, 289.

Patsourakou, Stavroula, Die Stellung des Verletzten im Strafrechtssystem, Bonn 1994.

Peter, Frank K., Verbesserung der Stellung des Opfers im Strafverfahren, Hamburg
2014.

Pdlay, Elemér/Hirtel Gottfried, Romisches Recht und Romische Rechtsgeschichte, Ber-
lin 1988.

Pollidhne, Helmut, Zu viel geopfert?! Eine Kritik der Viktimisierung von Kriminalpolitik
und Strafjustiz, StV 2016, 671.

Pues, Anni, Gruppenvertretung der Nebenklage im Strafprozess?, StV 2014, 304.

343



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

E. Literaturverzeichnis

Quent, Matthias/Geschke, Daniel/Peinelt, Eric, Die haben uns nicht ernst genommen.
Eine Studie zu Erfahrungen von Betroffenen rechter Gewalt mit der Polizei, (hrsg. v.
ezra — Mobile Beratung fiir Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in
Thiiringen), Jena 2014.

Radtke, Henning, OLG Hamburg: Akteneinsicht des Nebenklagers (Praxiskommentar),
NStZ 2015, 105.

Rembke, Benjamin, Rechtsanwalt versus nichtanwaltliche Personen - Zum Aktenein-
sichtsrecht des nichtanwaltlichen Verletztenbeistands, NStZ 2024, 392.

Rennicke, Jan, Beweisnot als berechtigtes Interesse im Sinne des § 406e StPO, StV 2021,
134.

— Einfithrung in die Aussagepsychologie im Strafverfahren, JuS 2020, 1118.

Riebel, Marius, Verletzteninteressen im Kontext des staatlichen Umgangs mit Straftaten,
1. Auflage, Baden-Baden 2024.

Riedel, Claudia/Wallau, Rochus, Das Akteneinsichtsrecht des ,Verletzten® in Strafsachen
— und seine Probleme, NStZ 2003, 393.

Riefs, Peter; Die Rechtsstellung des Verletzten im Strafverfahren, Gutachten C fiir den
55. Deutschen Juristentag, Miinchen 1984.

— Unentschuldigtes Ausbleiben des Angeklagten, Privatklagers oder Nebenkldgers in
der Berufungshauptverhandlung, NStZ 2000, 120.

RiefS, Peter/Hilger, Hans, Das neue Strafverfahrensrecht — Opferschutzgesetz und Straf-
verfahrensidnderungsgesetz 1987, NStZ 1987, 145.

Roxin, Claus/Greco, Luis, Strafrecht Allgemeiner Teil, Bd. I, 5. Auflage, Miinchen 2020.

Rudolphi, Hans-Joachim/Schliichter, Ellen/Frisch, Wolfgang/Rogall, Klaus/Jiirgen Wolter,
Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung, 5. Auflage, Hiirth 2020; 6. Auf-
lage Hiirth 2022.

Runyan, Desmond/Everson, Mark/Edelsohn, Gail/Hunter, Wanda M./Coulter, Martha
L., Impact of legal intervention on sexually abused children, The Journal of Pedia-
trics, October 1998, S. 647-653.

Riithers, Bernd/Fischer, Christian/Birk, Axel, Rechtstheorie und Juristische Methoden-
lehre, 12. Auflage, Miinchen 2022.

Safferling, Christoph, Audiatur et altera pars - die prozessuale Waffengleichheit als
Prozessprinzip — Qui statuit alliquid parte inaudita altera, Aequm liquet statuerit
haud aequs fuit, NStZ 2004, 181.

Salter, Anna, Dunkle Triebe, Miinchen 2006.

Satzger, Helmut/Schluckebier, Wilhelm/Schifers, Dominik, Einfilhrung in die Methodik
der Gesetzesauslegung, JuS 2015, 875.

Satzger, Helmut/Schluckebier, Wilhelm/Widmaier, Gunter, Strafprozessordnung Mit
GVG und EMRK Kommentar, 5. Auflage, Hiirth 2023.

Sautner, Lyane, Opferinteressen und Strafrechtstheorien: Zugleich ein Beitrag zum
restorativen Umgang mit Straftaten, Innsbruck 2010.

Schddler, Wolfram, Nicht ohne das Opfer? Der Titer-Opfer-Ausgleich und die Recht-
sprechung des BGH, NStZ 2005, 366.

344



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

E. Literaturverzeichnis

Schafer, Stephen, The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility,
New York 1968.

Schaffstein, Friedrich, Die Bedeutung des Erziehungsgedankens im neuen deutschen
Strafvollzug, ZStW 55, 276.

Scherr, Albert, Mit Hérte gegen Gewalt? Kritische Anmerkungen zum Anti-Aggressivi-
tats-Training, https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/shares/Institute/Soziologie/Da
teien/Scherr/11_TXT_haerte_und_gewalt.pdf, Freiburg 2002.

Schlothauer, Reinhold, Das Akteneinsichtsrecht des Verletzten nach dem Opferschutz-
gesetz vom 18.12.1986 und die Rechte des Beschuldigten, StV 1987, 356.

Schmidt, Eberhard, Einfithrung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege,
2. Auflage, Géttingen 1951.

Schneider, Hans Joachim, Kriminologie, Miinster 1987.
— Viktimologie, Wissenschaft vom Verbrechensopfer, Tiibingen 1975.

Schéch, Heinz/Satzger, Helmut/Schifer, Gerhard/Ignor, Alexander/Knauer, Christoph,
Festschrift fiir Gunter Widmaier zum 70. Geburtstag, Kéln 2008.

Schroeder, Christian/Verrel, Torsten, Strafprozessrecht, 8. Auflage, Miinchen 2022.
Schroth, Klaus, Die Rechte des Opfers im Strafprozess, 2. Auflage, Heidelberg 2011.

— 2. Opferrechtsreformgesetz — Das Strafverfahren auf dem Weg zum Parteienprozess,
NJW 2009, 2916.

Schiinemann, Bernd, Zur Stellung des Opfers im System der Strafrechtspflege, NStZ
1986, 193.

— Der deutsche Strafprozess im Spannungsfeld von Zeugenschutz und materieller
Wahrheit, StV 1998, 391.

— Gesammelte Werke Band III: Strafprozessrecht und Strafprozessreform, Berlin 2020.

Schwenn, Johann, Fehlurteile und ihre Ursachen — die Wiederaufnahme im Verfahren
wegen sexuellen Missbrauchs, StV 2010, 705.

Smith, Ronald E., Changes in Locus of Control as a Function of Life Crisis Resolution,
Journal of Abnormal Psychology, 1970, 328.

Steller, Max/Kéhnken, Giinter, Criteria-Based Statement Analysis, in: Psychological
Methods in Criminal Investigation and Evidence (hrsg. von David Raskin), Berlin
1989.

Thomas, Sven, Der Diskussionsentwurf zur Verbesserung der Rechte des Verletzten im
Strafverfahren - ein Stiick Teilreform?, StV 1985, 431.

Undeutsch, Udo, Handbuch der Psychologie, XI: Forensische Psychologie, Gottingen
1967.

von Galen, Margarete, ,Parallel Justice“ fiir Opfer von Straftaten — ein Verfahren mit
»Opfervermutung” auflerhalb des Strafrechts, StV 2013, 171.

Volbert, Renate/Schemmel, Jonas/Tamm, Anett, Die aussagepsychologische Begutach-
tung: eine verengte Perspektive?, FPPK 2019, 108.

Volbert, Renate, Geschadigte im Strafverfahren: Positive Effekte oder sekundare Vikti-
misierung?, in: Ambivalenzen der Opferzuwendung des Strafrechts (hrsg. von Ste-
phan Barton/ Ralf Kélbel), Band 53, 1. Auflage, Baden-Baden 2012.

345



https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/shares/Institute/Soziologie/Dateien/Scherr/11_TXT_haerte_und_gewalt.pdf
https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.ph-freiburg.de/fileadmin/shares/Institute/Soziologie/Dateien/Scherr/11_TXT_haerte_und_gewalt.pdf

E. Literaturverzeichnis

— Glaubhaftigkeitsbegutachtung — mehr als Merkmalsorientierte Inhaltsanalyse, FPPK
2008, 12.

von Briel, Olaf G., Die Bedeutung des Steuergeheimnisses fiir das Akteneinsichtsrecht
nach § 406e StPO, wistra 2002, 213.

von Buch, Jennifer/Miiller, Romina/Kéhler, Denis, Rechtspsychologie, Ein Uberblick fiir
Psychologiestudierende und -interessierte, Berlin 2022.

von Heintschel-Heinegg, Bernd, Beck’scher Online-Kommentar StGB, 58. Edition,
Miinchen 2025.

von Heintschel-Heinegg, Bernd/Bockemiihl, Jan, KMR - Kommentar zur Strafprozess-
ordnung, 125. Aktualisierung, K6In 2023.

von Hentig, Hans, The Criminal & His Victim (Erstausgabe 1948), Reprint New York
1979.

von Liszt, Franz, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, Berlin 1905.
— Strafrechtliche Aufsétze und Vortrége, Band 2, 1892 bis 1904, Berlin 1905.
— Der Zweckgedanke im Strafrecht, ZStW Band 3 (1883), 1.

von Mayenburg, David, ,Geborene Opfer, Bausteine fiir eine Geschichte der Viktimo-
logie — Das Beispiel von Hans von Hentig, Zeitschrift des Max Planck Instituts fir
europdische Rechtgeschichte, 14/2009, 122.

Vormbaum, Thomas, Einfilhrung in die moderne Strafrechtsgeschichte, 4. Auflage,
Berlin/ Heidelberg 2023.

Vrij, Aldert/Kneller, Wendy/Mann, Samantha, The effect of informing liars about Crite-
ria-Based Content Analysis on their ability to deceive CBCA-raters, in: Legal and
Criminological Psychology, Volume 5, Issue 1, 2010, S. 57-70.

Wadle, Elmar, Landfrieden, Strafe, Recht, Berlin 2001.

Weigend, Thomas, Das Opferschutzgesetz — kleine Schritte zu welchem Ziel?, NJW 1987,
1170.

Wendler, Axel/Hoffmann, Helmut, Technik und Taktik der Befragung, 2. Auflage, Stutt-
gart 2015.

Wenske, Marc, Weiterer Ausbau der Verletztenrecht? Uber zweifelhafte verfassungs-
rechtliche Begehrlichkeiten, NStZ 2008, 434.

— Der Psychosoziale Prozessbegleiter (§ 406g StPO) — ein Prozessgehilfe sui generis,
JR 2017, 457.

Wertham, Frederic, The Show of Violence, New York 1949.

Widmaier, Gunter/Miiller, Eckhart/Schlothauer, Reinhold/Schiitrumpf, Matthias, Miin-
chener Anwalts Handbuch Strafverteidigung, 2. Auflage, Miinchen 2014.

Wolf, Thomas, Scheinerinnerungen und ,false memory“ - aktuelle rechtliche Fragen an
die Aussagepsychologie, FPPK 2019, 136.

— Erwiderung zu Steller ,Stand und Herausforderungen der Aussagepsychologie®,
FPPK 2020, 364.

Zaufal, Sophie, Was kann ein strafrechtlicher Tatbestand leisten?, Grundlagen des Straf-
rechts Band 1, Baden-Baden 2018.

346



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

E. Literaturverzeichnis

Zeitler, Christoph-Maximilian, Zwischen Formalismus und Freiheit, Baden-Baden 2010.
Zipf, Heinz, Strafprozessrecht, Mannheim 1972.

347



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



https://doi.org/10.5771%2F9783748957263
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Titelei/Inhaltsverzeichnis
	Danksagung

	A. Einleitung
	I. Ausgangspunkt der Untersuchung
	II. Stand der Forschung
	III. Gang der Darstellung und Struktur der Arbeit
	IV. Relevanz und Erkenntnisinteresse der Arbeit

	B. Mitwirkungsrechte der Verletzten im Strafverfahren und Kritikpunkte
	I. Überblick über die Mitwirkungsrechte
	1. Definition der verletzen Person
	2. Bedürfnisse Verletzter im Strafverfahren
	3. Privatklage
	a) Ziel der Privatklage
	b) Zulässigkeit der Privatklage
	aa) Beschränkung auf die in § 374 Abs.1 StPO genannten Delikte
	bb) Privatklageberechtigung
	cc) Erfolgloser Sühneversuch

	c) Verfahren des Privatklageweges
	d) Rechte der privatklagenden Person
	e) Rechtsmittel und Rücknahme der Privatklage
	aa) Rechtsmittel
	bb) Rücknahme der Privatklage

	f) Kosten der Privatklage
	g) Analyse der Privatklage vor dem Hintergrund der Bedürfnisse der Verletzten
	h) Bedeutung der Akteneinsicht im Privatklageverfahren

	4. Nebenklage
	a) Ziel der Nebenklage
	b) Zulässigkeit der Nebenklage
	c) Voraussetzungen des Nebenklageanschlusses
	aa) Prozessfähigkeit
	bb) Anschlussberechtigung
	(1) Anschlussbefugnis nach § 395 Abs. 1 StPO
	(2) Anschlussbefugnis nach § 395 Abs. 2 StPO
	(3) Anschlussbefugnis nach § 395 Abs. 3 StPO

	cc) Anschlusserklärung
	dd) Zulassung der Nebenklage

	d) Rechtsstellung der in der Nebenklage beteiligten Person
	e) Prozessuale Rechte der Nebenklage
	aa) Anwesenheitsrecht gemäß § 397 Abs. 1 S. 1 StPO
	bb) Weitere Rechte der Nebenklage gemäß § 397 Abs. 1 S. 3 StPO
	(1) Ablehnungsrechte
	(2) Fragerecht
	(3) Beanstandungsrecht
	(4) Beweisantragsrecht
	(5) Recht zur Abgabe von Erklärungen (Plädoyer)

	cc) Anwaltlicher Beistand
	dd) Recht auf die Übersetzung schriftlicher Unterlagen
	ee) Stellungnahmerecht im Rahmen von Verfahrensabsprachen
	ff) Gemeinschaftliche Nebenklagevertretung

	f) Rechtsmittel der Nebenklage
	aa) Beschränkung der Urteilsanfechtung
	bb) Einlegung des Rechtsmittels

	g) Beiordnung gemäß § 397a StPO
	aa) Obligatorische Bestellung anwaltlichen Beistands auf Antrag
	bb) Bewilligung von Prozesskostenhilfe
	cc) Verfahren
	dd) Rechtsmittel

	h) Kosten der Nebenklage
	i) Nebenklage und Bedürfnisse Verletzter im Strafverfahren
	j) Bedeutung der Akteneinsicht in der Nebenklage

	5. Entschädigung der verletzten Person
	a) Antragsberechtigung
	b) Antragsgegner*in
	c) Antragstellung
	d) Antragsrücknahme
	e) Rechte des*der Adhäsionskläger*in
	f) Entscheidung des Gerichts
	aa) Stattgabe
	bb) Absehen von einer Entscheidung
	(1) Unzulässigkeit des Antrags
	(2) Unbegründetheit des Antrags
	(3) Fehlende Eignung


	g) Rechtsmittel
	aa) Antragsteller*in
	bb) Antragsgegner*in

	h) Kosten
	i) Adhäsionsverfahren und Akteneinsicht

	6. Sonstige Befugnisse der verletzten Person
	a) Auskunft über den Stand des Verfahrens
	aa) Informationen zum Stand des Verfahrens
	bb) Mitteilungen bei freiheitsentziehenden Maßnahmen und Kontaktverbot
	(1) § 406d Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StPO
	(2) § 406d Abs. 2 S. 1 Nr. 2 StPO
	(3) § 406d Abs. 2 S. 1 Nr. 3 StPO
	(a) „Unverzügliche“ Mitteilung
	(b) Ausnahme von der Mitteilungspflicht

	(4) § 406d Abs. 2 S. 1 Nr. 4 StPO
	(5) Zuständigkeit für genannte Mitteilungen

	cc) Zeitpunkt der Mitteilung
	dd) Einschränkung der Mitteilungspflicht
	ee) Verstoß gegen die Mitteilungs- und Informationspflicht
	ff) Informationsrecht versus Auskunftsrecht
	gg) Auskunft versus vollständige Akteneinsicht

	b) Die Befugnisse der verletzten Person gemäß §§ 406f–l StPO
	aa) Verletztenbeistand, § 406f StPO
	(1) Verfahrensrechte des Beistands
	(2) Vertrauensperson als Beistand

	bb) Psychosoziale Prozessbegleitung, § 406g StPO
	(1) Anspruch auf psychosoziale Prozessbegleitung
	(2) Aufgaben und Befugnisse der psychosozialen Prozessbegleitung
	(3) Beiordnung und Kosten
	(4) Rechtsmittel

	cc) Beistand der nebenklageberechtigten Person, § 406h StPO
	(1) Voraussetzung der Nebenklagebefugnis
	(2) Befugnisse des Verfahrensbeistands
	(3) Beiordnung des Verfahrensbeistands

	dd) Unterrichtung der verletzten Person über ihre Befugnisse im Strafverfahren, § 406i StPO
	(1) Hinweispflicht
	(2) Verstoß gegen Hinweispflichten

	ee) Unterrichtung der verletzten Person über ihre Befugnisse außerhalb des Strafverfahrens, § 406j StPO
	(1) Hinweispflichten im Einzelnen
	(2) Verstoß gegen Hinweispflichten

	ff) Weitere Informationen, § 406k StPO
	gg) Befugnisse von Angehörigen und Erben von Verletzten, § 406l StPO

	c) Stellungnahme

	7. Weitere Vorschriften zum Schutz von Verletzten
	a) § 48a StPO
	aa) § 48a Abs. 1 StPO
	bb) § 48a Abs. 2 StPO
	cc) Stellungnahme

	b) § 69 Abs. 2 S. 2 StPO
	c) § 155a StPO, § 46a StGB
	d) §§ 247, 247a StPO
	aa) Vorschrift des § 247 S. 2 StPO
	bb) Vorschrift des § 247a StPO
	cc) Revision
	dd) Die Vorschriften aus Opferschutzgesichtspunkten

	e) §§ 58a, 255a StPO
	f) § 24 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Var. 1 GVG

	8. Zusammenfassung

	II. Kritik an den Mitwirkungsrechten
	1. Beteiligung der betroffenen Person trotz Täterstrafrechts
	a) Argument Schünemanns
	b) Historische Entwicklung des Strafrechts und der Verletztenrechte
	aa) Recht der Antike
	bb) Germanisches Recht
	cc) Constitutio Criminalis Carolina (CCC)
	dd) Das gemein-deutsche Strafrecht
	ee) Aufklärung
	ff) Partikularstrafrechte bis zum RStGB 1871
	gg) Reformen des RStGB bis 1933
	hh) Nationalsozialismus und Besatzungszeit
	ii) Entwicklung seit 1949
	jj) Opferschutzgesetz von 1986
	kk) Verbrechensbekämpfungsgesetz von 1994
	ll) 30. Strafrechtsänderungsgesetz von 1994
	mm) Zeugenschutzgesetz von 1998
	nn) Gesetz zur strafverfahrensrechtlichen Verankerung des Täter-Opfer-Ausgleichs und zur Änderung des Gesetzes über Fernmeldeanlagen von 1999
	oo) Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz von 2001
	pp) Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zur Änderung anderer Vorschriften von 2003
	qq) 1. Opferrechtsreformgesetz von 2004
	rr) Gesetz zur Stärkung der Rückgewinnungshilfe und der Vermögensabschöpfung bei Straftaten
	ss) 2. Justizmodernisierungsgesetz von 2006
	tt) 2. Opferrechtsreformgesetz von 2009
	uu) Gesetz zur Stärkung der Täterverantwortung
	vv) Gesetz zur Änderung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs (StORMG) von 2013
	ww) 3. Opferrechtsreformgesetz von 2015
	xx) Gesetz über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren (PsychPbG) von 2017
	yy) Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder von 2021

	c) Ausblick: Überarbeitung der EU-Opferschutzrichtlinie
	d) Stellungnahme
	aa) Legitimation der Mitwirkung der verletzten Person am Strafverfahren
	(1) Legitimation als Ausfluss der EMRK, aus dem AEUV und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
	(2) Grundrechtliche Verankerung der Mitwirkungsrechte
	(3) Strafprozessrecht
	(4) Materielles Strafrecht
	(5) Zwischenfazit

	bb) Straftheorien
	(1) Absolute Straftheorie
	(2) Relative Straftheorien
	(3) Vereinigungstheorien
	(4) Opferprävention
	(5) Zwischenfazit

	cc) Beteiligungsrechte aus viktimologischer Sicht
	(1) Überblick über Entwicklung und Aufgaben der Viktimologie
	(a) Begriff der Viktimologie, Viktimisierung
	(b) Opferbegriff

	(2) Historische Entwicklung der Viktimologie
	(a) Ferri
	(b) von Hentig
	(c) Wertham
	(d) Ellenberger
	(e) Schafer
	(f) Schneider
	(g) Fattah
	(h) Internationales Symposium für Viktimologie (seit 1973)
	(i) Moderne Viktimologie

	(3) Aufgaben der Viktimologie
	(4) Analyse der Beteiligungsrechte aus viktimologischer Sicht

	dd) Beteiligungsrechte aus psychologischer Sicht
	(1) Sekundäre Viktimisierung
	(2) Kontrollüberzeugung
	(3) Selbstwirksamkeit (Self-Efficacy)
	(4) Kohärenzgefühl
	(5) Analyse der Beteiligungsrechte aus psychologischer Sicht


	e) Fazit zu dem Kritikpunkt der Beteiligung des Opfers trotz Täterstrafrechts

	2. Grundsatz der Waffengleichheit
	a) Argument Schünemanns
	b) Ansichten der Literatur
	c) Diskussion
	aa) Rollenverteilung der Verfahrensbeteiligten
	bb) Verfahrensgrundsätze des Strafverfahrens
	(1) Die Verfahrensgrundsätze
	(2) Die Verfahrensgrundsätze vor dem Hintergrund des Streitstands um die Waffengleichheit

	cc) Stellungnahme


	3. Mehrbelastung der Justiz
	a) Argument Schünemanns
	b) Ansichten der Literatur
	c) Empirische Forschung
	d) Stellungnahme

	4. Weiterentwicklung der Kritik durch die Literatur
	a) Erzwingen einer unangemessenen Schadenswiedergutmachung
	b) Verfahrensökonomie
	c) Gefahr für die Wahrheitsfindung
	d) Stellungnahme


	III. Fazit zur Position der verletzten Person im Strafverfahren

	C. Akteneinsichtsrecht
	I. Überblick über das Akteneinsichtsrecht
	1. Zweck des Akteneinsichtsrechts
	2. Verfassungsrechtliche Grundlagen des Akteneinsichtsrechts
	3. Umfang des Akteneinsichtsrechts
	4. Voraussetzungen des Akteneinsichtsrechts
	a) Begriff der verletzten Person
	b) Berechtigtes Interesse
	aa) Legitimes Opferinteresse
	bb) Darlegen
	cc) Fallgruppen
	(1) Schutz vor Angriffen auf das Opfer
	(2) Schutz vor Sekundärviktimisierung
	(3) Klageerzwingung
	(4) Wiedergutmachungsinteressen und Schadensersatz
	(5) Nicht geschützte Interessen


	c) Zeitpunkt
	d) Berechtigte Person

	5. Mögliche Versagungsgründe
	a) Überwiegende schutzwürdige Interessen
	aa) Begriff der schutzwürdigen Interessen
	(1) Interesse
	(2) Schutzwürdig
	(3) Fallgruppen

	bb) Schutzwürdige Interessen Dritter
	cc) Interessenabwägung im Einzelfall

	b) Gefährdung des Untersuchungszwecks
	aa) Untersuchungszweck
	bb) Gefährdung
	cc) Fakultative Entscheidung
	dd) Aussage-gegen-Aussage-Konstellation
	(1) Ansicht der Rechtsprechung
	(a) Ermessensreduzierung auf null
	(b) Anwaltliche Zusicherung
	(c) Gewährung teilweiser Akteneinsicht

	(2) Ansichten der Literatur
	(a) Anpassung der Aussage an den Akteninhalt
	(b) Präparierung der Aussage, Konstanzanalyse
	(c) Einschränkung der Verteidigung
	(d) Einschränkung der Rechte der geschädigten Person
	(e) Kritik an der Lösung der anwaltlichen Zusicherung



	c) Verzögerung des Strafverfahrens
	aa) Erhebliche Verfahrensverzögerung
	bb) Fakultative Entscheidung


	6. Zuständigkeit und Form der Akteneinsicht
	7. Rechtsmittel
	8. Kritik am positiven Recht und der Praxis

	II. Kritik am Akteneinsichtsrecht
	1. Gefahr der Vorverurteilung
	a) Argument Schünemanns
	b) Ansichten der Literatur
	c) Stellungnahme

	2. Gefahr für die Wahrheitsfindung
	a) Argument Schünemanns
	b) Ansichten der Literatur
	c) Rechtsprechung
	d) Aussagepsychologie
	aa) Objektive und subjektive Wahrheit
	bb) Inhaltsbezogene Realitätskriterien
	(1) Detailreichtum
	(2) Wiedergabe von Gesprächsinhalten
	(3) Schilderung von Mimik und Gestik
	(4) Komplikationen, Gefühlsbeschreibungen, Assoziationen
	(5) Nebensächlichkeiten
	(6) Logische Konsistenz
	(7) Selbstdarstellung

	cc) Strukturelle Realitätskriterien
	(1) Strukturgleichheit
	(2) Tempo
	(3) Spontane Darstellung
	(4) Homogenität und Verflechtung
	(5) Konstanz und Inkonstanz
	(6) Wechselseitige Ergänzungen durch weitere Zeug*innen
	(7) Strukturvergleich mit weiteren Aussagen der Aussageperson

	dd) Aussageanalyse unter Berücksichtigung der Akteneinsicht
	ee) Zwischenfazit

	e) Stellungnahme

	3. Gefahr für die Effektivität der Verteidigung
	a) Argument Schünemanns
	b) Stellungnahme

	4. Weiterentwicklung der Kritik durch die Literatur
	a) Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der beschuldigten Person
	b) Privilegierung solventer Opfer
	c) Ausforschung zur Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche
	d) Stellungnahme
	aa) Recht auf informationelle Selbstbestimmung
	bb) Privilegierung solventer Opfer
	cc) Ausforschung zur Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche


	5. Zusammenfassende Stellungnahme


	D. Fazit
	I. Ergebnisse der Arbeit
	II. Ausblick

	E. Literaturverzeichnis

